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Vorwort

Vorwort von Burgermeisterin Elke Kahr

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Grazerinnen und Grazer!

Der Einsatz fur die Menschenrechte ist im Alltag nicht
immer offensichtlich und selten spektakular, in finanzi-
ell angespannten Zeiten werden Aufwendungen dafur
auch in Frage gestellt. Brauchen wir denn das?

Erst das personliche Erleben von Diskriminierung, Aus-
grenzung ungleicher Behandlung oder rassistischen An-
wdurfen, also wenn Menschenrechte verletzt werden,
macht uns bewusst, dass Menschenrechtsarbeit im
Sinne einer funktionierenden und solidarischen Gemein-
schaft, egal auf welcher Ebene, wichtig, ja unentbehrlich
ist. In der Friedens- und Menschenrechtsstadt Graz gel-
ten anerkannte Standards, die seit einem Vierteljahrhun-
dert von einer groRen politischen Mehrheit begrindet,
getragen und weiterentwickelt worden sind. Sie bilden
ein Fundament des kommunalen Zusammenlebens.

Als ,Leitfaden” im Bemuhen, auf das Leben der Men-
schenrechte im Alltag Wert zu legen und in Politik und
Verwaltung als selbstverstandliche Aufgabe zu sehen,

darf der jahrliche Menschenrechtsbericht gelten. Er
wird vom Menschenrechtsbeirat der Stadt Graz unter
Leitung des Europaischen Trainings- und Forschungs-
zentrums fur Menschenrechte und Demokratie der Uni
Graz, zweijahrig und gemeinsam mit Vertreter:innen von
Verwaltung, Politik und Initiativen evaluiert, um Empfeh-
lungen abzuleiten und weiterzugeben.

Im Menschenrechtsbericht 2025 fokussieren die Emp-
fehlungen aus Grunden der Aktualitat und Relevanz auf
sechs Themen: Kinderbetreuungsangebote, Diversitats-
management, politische, kulturelle und soziale Teilha-
be, Hygiene und Sanitareinrichtungen im offentlichen
Raum, Diskriminierungsschutz und Klimaanpassung.

Dass die BemUhungen, in Sachen Menschenrechte am
Ball zu bleiben, auch fruchten, soll an 2 positiven Bei-
spielen veranschaulicht werden: zum einen in der An-
erkennung, die der Stadt Graz mit der Verleihung des
.ECCAR Awards” durch die Européaische Stadtekoaliti-
on gegen Rassismus (ECCAR) fur ihr Wahlkampf-Moni-
toring zu Teil wurde und zum anderen am Beispiel der
Antidiskriminierungsstelle Steiermark, die - nach einer
unverstandlichen Streichung samtlicher Mittel durch
das Land- neben viel ideellem Zuspruch auch konkrete
Uberbriickungshilfe durch die Stadt und eine namhafte
Unterstltzung durch den Bund fur ein Projekt gegen Ex-
tremismus und Radikalisierung bekommen hat und de-
ren wertvolle Arbeit so bis auf Weiteres gesichert wer-
den konnte.

Elke Kahr, Burgermeisterin der Stadt Graz

Biirgermeisterin Elke Kahr mit den Trager:innen des Menschenrechts-
preises 2025, Irina Karamarkovi¢ und Dietmar Dragari¢

Vorwort der Vorsitzenden

Sehr geehrte Damen und Herren!
Sehr geehrte Leser:innen!

Manchmal flhlt es sich so an, als wirden wir in einer un-
versohnbaren Welt leben.

Der vorliegende Bericht Uber die Lage der Menschen-
rechte in der Stadt Graz erscheint in Zeiten, die von zu-
nehmender Spaltung gepragt sind, von Zerwdurfnissen

und gesellschaftlichen Rissen. Wir erleben, dass Men-
schen auseinanderdriften, Fronten sich verharten, Hass
auf marginalisierte Gruppen geschurt wird. Doch es ware
nicht Graz, und Graz ware keine Menschenrechtsstadt,
wenn wir selbst die herausforderndsten Zeiten nicht ge-
meinsam meistern konnten.

Der furchtbare Amoklauf in einem Gymnasium im Juni
2025 hat viele Menschen in Graz, aber auch im Ausland,




Vorwort

tief erschuttert. Er hat Schmerz, Trauer und viele offene
Fragen hinterlassen. Er macht deutlich, wie verletzlich
gesellschaftlicher Zusammenhalt ist — und wie sehr Si-
cherheit, Flrsorge und Pravention miteinander verwoben
sind, auf einer individuellen ebenso wie auf einer struktu-
rellen Ebene.

Bei knapp Uber 340.000 Einwohner:innen in Graz sind die
Lebensbedingungen vielfaltig und die Bewaltigung des
taglichen Lebens unterschiedlich herausfordernd. Im Be-
richt wird eine Reihe von Problemen genannt. Viele Rah-
menbedingungen sind durch die Stadt nicht beeinfluss-
und kontrollierbar, wirken jedoch unmittelbar auf die
Menschen in Graz. Beispielsweise wird das Levelling up
im Gleichbehandlungsgesetz zum wiederholten Mal ge-
fordert. Der Schutz vor Diskriminierung ist beim Zugang
zu und der Inanspruchnahme von Dienstleistungen im
privatwirtschaftlichen Bereich im Vergleich zum Schutz
im Arbeitsleben eingeschrankt. Die Kirzungen der Forde-
rungen des Landes Steiermark fur zivilgesellschaftliche
Einrichtungen, die (rechtliche) Beratungen und Unter
stltzung vor allem fir Personen mit Migrationsbiografie
anbieten, bewirken zwangslaufig eine Reduzierung des
Dienstleistungsangebots, was in der Folge Integrations-
bemuhungen erschweren kann.

Die BemUhungen der Stadt Graz um menschenrechtsori-
entierte Losungen in ihrem Wirkungsbereich lassen sich
mit einer positiven Entwicklung schon lange verfolgen,
werden durch die vielseitigen Rickmeldungen im Bericht
sichtbar und zeigen sich auch in der guten Zusammenar
beit mit einzelnen Abteilungen des Magistrats zur kon-
kreten Themenbearbeitung und nicht zuletzt an der wie-
derholten Teilnahme von Frau Blrgermeisterin Elke Kahr
an den Beiratssitzungen.

Die Empfehlungen des Menschenrechtsbeirats sind pri-
mar an die politischen Entscheidungstrager:innen der
Stadt Graz gerichtet. In Hinblick auf die geteilten gesetz-
lichen Zustandigkeiten, hoffen wir, dass die Anregungen
von politisch Verantwortlichen auf Landes- und Bundese-
bene in ihrem jeweiligen Kompetenzbereich aufgegriffen
werden. Gemeinsame Anstrengungen fir ein menschen-
rechtsorientiertes Handeln konnen die Wirksamkeit erho-
hen. In diesem Zusammenhang sei erwahnt, dass Men-
schenrechte keinen Selbstzweck haben, sondern ein
gedeihliches menschenwurdiges Zusammenleben zum
Ziel haben, mit Rechten und Pflichten.

Wie Sie vermutlich wissen, ist Menschenrechtsstadt zu
sein, kein an der Wand hangendes Zertifikat, sondern

eine kontinuierliche Aufforderung an politisch Verant-
wortliche und Institutionen, menschenrechtsorientiert
zu handeln und ihre Befugnisse und Ressourcen men-
schenrechtsorientiert auszurichten (siehe die Erklarung
zur Menschenrechtsstadt). Aus menschenrechtlicher
Perspektive wissen wir: Ungerechtigkeiten sind nicht zu-
fallig, sie sind strukturell. Umso wichtiger ist es, sie zu
benennen, und aufzuzeigen, wenn Menschenrechtsver
letzungen vorliegen.

Die Bemuhungen der Stadt Graz, eine Kultur der Men-
schenrechte umzusetzen, sind zunehmend auf internati-
onales Interesse und Anerkennung gestolRen. Graz wird
immer wieder als Vorbild genannt. Weitere Informationen
dazu finden Sie im Bericht. Die jungste Auszeichnung mit
dem ,ECCAR Award"” flr das Wahlkampf-Monitoring er
flllt uns auch als Menschenrechtsbeirat mit Stolz. Sie
wrdigt das Engagement flr respektvolle und diskrimi-
nierungsfreie Prozesse, wohl wissend, dass das Wahl-
recht von etwa einem Viertel der in Graz lebenden Men-
schen in Graz nicht wahrgenommen werden kann.

Im kommenden Jahr stehen bedeutende Jubilaen bevor:
25 Jahre Menschenrechtsstadt Graz und 20 Jahre Euro-
paische Stadtekoalition gegen Rassismus (ECCAR). Wir
nehmen sie zum Anlass, auf 25 Jahre Menschenrechts-
arbeit zurlickzublicken, Erreichtes zu wurdigen und Kraft
zu schopfen. Fir eine Zukunft in unserer Stadt, in der
Menschenrechte fur alle Menschen Realitat sind.

Wir bedanken uns bei allen, die Menschenrechte nicht
als abstrakte Prinzipien sehen, sondern fur Mitgefthl, So-
lidaritat, fur Gerechtigkeit und Chancengleichheit und ge-
gen Ausgrenzung und Abwertungen in unserer Gesell-
schaft eintreten.

SchlieRlich konnen wir ,jeden Tag aufs Neue entschei-
den, welchen Einfluss wir auf diese Welt austben moch-
ten.” Mit diesem Zitat von UN-Friedensbotschafterin und
Forscherin Jane Goodall mochten wir Sie, sehr geehrte
Leser:innen, daran erinnern, dass jede und jeder von uns
immer ein Stick Menschenrechtsstadt Graz mittragt.

Elke Lujansky-Lammer und Anna Majcan
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1. Einleitung

Der Menschenrechtsbeirat der Stadt Graz legt mit dem
vorliegenden Menschenrechtsbericht 2025 den nun-
mehr 18. Bericht zur Menschenrechtslage in Graz vor.
Mit der Zusammenstellung des Berichts wurde die
Geschaftsstelle des Menschenrechtsbeirates betraut.
Grundlage der Berichtstatigkeit ist die vom Gemeinde-

1.1 Ziele

Mit dem Menschenrechtsbericht 2025 werden die

nachstehenden Ziele verfolgt:

- Die Menschenrechtsstadt Graz ist Uber die Lage der
Menschenrechte informiert.

- Bestehende Defizite werden aufgezeigt, um Men-
schenrechtspolitik in der Stadt bedarfsgerecht und ef-
fizient gestalten zu konnen.

- In die Erstellung des Berichts wurden Gemeinde-
rat, Stadtsenat und Magistrat und mehr als 200
Akteur:innen im Bereich der Umsetzung und Anwen-
dung der Menschenrechte auf kommunaler Ebene ein-
gebunden, um eine breite Beteiligung zu erreichen.

- Der Bericht enthalt Empfehlungen der berichtenden

1.2 Methode

Mit der Erstellung des Menschenrechtsberichts exi-
stiert durch den partizipativen Ansatz ein Instrument,
mit dem moglichst viele relevante Akteur:innen in der
Entwicklung der Menschenrechtsarbeit in der Stadt
Graz einbezogen werden konnen. Durch die Beitrage
und Stellungnahmen konnen entsprechende Schwer-
punkte gesetzt, die weitere kommunalpolitische Men-
schenrechtsarbeit kritisch begleitet und mit Evaluierung
und Empfehlungen unterstitzt werden. Methodisch
wurden zuséatzlich zum allgemeinen Berichtsformular
zahlreiche Einzelanfragen zu konkreten Interessens-
gebieten an verschiedenste Stellen gerichtet. Dadurch
wird versucht, ein umfassendes Bild zur Menschen-
rechtslage in Graz zu zeichnen.

Insgesamt wurden von der Geschaftsstelle 260 Ein-
ladungen zur Ubermittlung von Beitrdgen versendet,
davon 26 spezifische Einzelanfragen mit konkreten
Fragestellungen zu einzelnen Themenbereichen und
Menschenrechten. Die Rucklaufquote belief sich auf

rat im Jahr 2001 verabschiedete Menschenrechtsstad-
terklarung, mit der sich die Stadt Graz unter anderem
verpflichtet, eine Menschenrechtspolitik auf Basis ge-
eigneter sachlicher Informationen zu verfolgen und
identifizierte Defizite in der Gewahrung von Menschen-
rechten zu beseitigen

Einrichtungen zur Verbesserung der Menschenrechts-
situation.

- Der Menschenrechtsbericht tragt zur breiteren Be-
wusstseinsbildung und Bekanntheit der Menschen-
rechtsstadt in der Bevolkerung und zu einer gelebten
Kultur der Menschenrechte bei.

- Der Menschenrechtsbericht behandelt als Schwer
punkt das Diversitatsmanagement der Stadt Graz aus
menschenrechtlicher Perspektive.

- Der Menschenrechtsbeirat empfiehlt dem Gemein-
derat und der Stadtregierung MalRnahmen in sechs
Handlungsfeldern zur Verbesserung des Menschen-
rechtsschutzes in der Stadt.

23% (59 eingegangene Beitrage), wobei die Beantwor
tungen der allgemeinen Anfrage an die Magistratsabtei-
lungen als eine Rickmeldung gewertet werden. Bei ge-
sonderter Betrachtung der Rucklaufe aus spezifischen
Anfragen, betragt die Quote 96%.

Die Arbeitsgruppe Menschenrechtsbericht trifft anhand
der im Bericht behandelten Themen sowie der einge-
henden Empfehlungen eine Auswahl relevanter Themen
far Empfehlungen des Menschenrechtsbeirates, die
an die Stadtregierung und den Gemeinderat gerichtet
sind (Kapitel 8). Unter Bertcksichtigung der eingegan-
genen Empfehlungen von Magistrat und anderen be-
richtenden Einrichtungen entwickelt die Arbeitsgruppe
Empfehlungen. Diese Empfehlungen werden im Men-
schenrechtsbeirat akkordiert und beschlossen. Sofern
(Teile der) Empfehlungen aus dem Magistrat oder von
Einrichtungen ebenfalls im Empfehlungsteil des Men-
schenrechtsbeirates abgebildet werden, wird dies ex-
plizit kenntlich gemacht. Der Konsens tber die Themen
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entsteht dabei unter der MafRRgabe, dass die Empfeh-
lungen fur die Stadt Graz umsetzbar und deren Umset-
zung Uberprufbar sind. Die Evaluierung der in diesem

1.3 Berichtstruktur

Der Menschenrechtsbericht gliedert sich in den eigent-
lichen Berichtsteil, das redaktionelle Schwerpunktthe-
ma und die vom Menschenrechtsbeirat akkordierten
Empfehlungen.

Kapitel 2 bietet eine Zusammenfassung der Men-
schenrechtslage in Graz gemessen an der Grazer Men-
schenrechtsstadterklarung von 2001. Kapitel 3 gibt eine
Ubersicht (ber die normativen Grundlagen der Men-
schenrechtsstadt. Kapitel 4, 5 und 6 folgen der Eintei-
lung in burgerliche und politische Rechte (Kapitel 4),
wirtschaftliche und soziale Rechte (Kapitel 5) und kul-
turelle Rechte (Kapitel 6). Diese drei Kapitel stellen den
Kern des Berichts dar. Innerhalb dieser Kapitel wird nach
dem Katalog der Allgemeinen Erklarung der Menschen-
rechte (AEMR 1948) vorgegangen. Diese Abschnit-
te enthalten die Unterpunkte a) Daten und Fakten, b)
Probleme und Defizite, ¢) Gute Praxis und d) Empfeh-
lungen. Innerhalb jedes Bereichs erfolgt die Darstellung
der Beitrage nach Moglichkeit in folgender Reihenfol-
ge: Magistrat Graz, Behorden, Parteien, Landesstellen,
Bundesstellen, zivilgesellschaftliche Einrichtungen. Die
Informationen sind vom Beirat und der Geschaftsstel-
le unkommentiert wiedergegeben. Die Stellungnahmen
des Beirates finden sich lediglich in den dahingehend
gekennzeichneten Kapiteln und Abschnitten. Die Orga-
nisationen, Parteien oder Personen, die Empfehlungen
zu den einzelnen Abschnitten vorbrachten, sind jeweils
zitiert. FUr diese Empfehlungen, die im Berichtstext mit
Zitat angefuhrt sind, zeichnen die Einrichtungen selbst
verantwortlich.

Bericht an den Gemeinderat herangetragenen Emp-
fehlungen wird wiederum im Folgebericht (Publikation
2026) durchgefuhrt.

Viele der Aktivitaten, aber auch der Vorkommnisse oder
Defizite sind nicht auf einen Aspekt begrenzt, sondern
betreffen haufig eine ganze Reihe von Themen. Dazu
kommen Querschnittsmaterien wie Gleichbehandlung
und Nichtdiskriminierung, Armut oder Genderfragen,
welche untereinander wiederum in Verbindung stehen.
Es wurde daher versucht, diese Themen bestimmten in-
haltlich nahe liegenden Bereichen zuzuordnen und an
den anderen Stellen entsprechend zu verweisen.

Das Kapitel 7 umfasst das diesjahrige Schwerpunktthe-
ma ,Das Diversitatsmanagement der Stadt Graz aus
menschenrechtlicher Perspektive”

Kapitel 8 enthalt die Empfehlungen des Menschen-
rechtsbeirates der Stadt Graz, welche in der Sitzung
des Grazer Menschenrechtsbeirates einstimmig am
16. Dezember 2025 beschlossen wurden. Die Emp-
fehlungen richten sich direkt an die Stadtregierung und
den Gemeinderat. Aus Grinden der Aktualitat und Re-
levanz wurden Empfehlungen zu den sechs Bereichen
Kinderbetreuungsangebote,  Diskriminierungsschutz,
Diversitatsmanagement, politische, kulturelle und so-
ziale Teilhabe, Hitze und Klimaschutz, Hygiene und Sani-
tareinrichtungen im offentlichen Raum erarbeitet.

Far alle Teile des Berichts ist zu unterstreichen, dass
kein vollstandiges Bild wiedergegeben werden kann.
Der Bericht beruht auf den Informationen der bericht-
enden Einrichtungen. Wo es moglich war, wurden die
Eingaben Uberprift und entsprechend vervollstandigt.
Zu manchen Bereichen langten widersprichliche Aus-
sagen ein. Diese wurden unter Verwendung entspre-
chender Zitate kenntlich gemacht.




1. Einleitung

1.4 Verwaltungsrechtliche Zustandigkeiten
und politische Verantwortlichkeit —
der Anwendungsbereich des Berichts

Der Bericht orientiert sich an den Ereignissen, Aktivi-
taten und Bedingungen, die Menschen im Stadtgebiet
der Stadt Graz betreffen, um eine ,, Lage der Menschen-
rechte in der Stadt” beschreiben zu konnen. Damit sind
auch Abgrenzungsschwierigkeiten verbunden. Erstens
sind damit auch Bereiche angesprochen, die nicht in die
Zustandigkeit der Stadt Graz fallen, sondern in den Kom-
petenzen des Landes Steiermark oder des Bundes an-
gesiedelt sind (z.B. Offentliche Sicherheit, Arbeitsmarkt,
Asylrecht, Rechtsprechung etc.). Zweitens konnte die
Datenlage in einigen Bereichen nicht auf Graz-Stadt ab-
gegrenzt werden.

1.5 Arbeitsgruppe und Dank

Der Arbeitsgruppe ,Menschenrechtsbericht 2025 ge-
horten die Beiratsmitglieder (in alphabetischer Reihen-
folge) Elke Lujansky-Lammer (Vorsitzende), Anna Maj-
can (stellvertretende Vorsitzende), Gabriele Metz, Joe
Niedermayer, Kavita Sandhu, Michael Scheucher, Mi-
chael Schwanda, Klaus Starl und flr die Geschaftsstel-
le Alexandra Stocker (ETC Graz) an. Die Arbeitsgruppe
wurde von Klaus Starl koordiniert. Der Bericht wurde
von Alexandra Stocker und Klaus Starl zusammenge-
stellt. Die Redaktion des Berichts erfolgte durch Elke
Lujansky-Lammer, Anna Majcan und Klaus Starl. Die
Empfehlungen wurden von den Arbeitsgruppenmitglie-
dern Anna Maijcan, Kavita Sandhu, Michael Schwanda und
Klaus Starl entworfen.

Der Bericht orientiert sich gemaf Auffassung des Men-
schenrechtsbeirates nicht nach der rechtlichen Zustan-
digkeit, sondern nach der ortlichen Gegebenheit und der
politisch-ethischen Verantwortung der Menschenrechts-
stadt Graz. Der Bericht appelliert an die politische Verant-
wortung der Stadt als Gesamtheit von Regierung, Ge-
meinderat, Verwaltung und Zivilgesellschaft. Faktum ist,
dass Menschen in Graz Betroffene sind. Die kommunale
Ebene ist diejenige, auf der Menschenrechte fir die Ein-
zelnen erfahr- und spurbar werden. Der Beirat geht davon
aus, dass der Bericht auch an die Ubergeordneten bzw.
zustandigen Stellen weitergeleitet wird und von diesen
genauso ernst genommen wird wie von der Stadt Graz.

Das Schwerpunktkapitel wurde von Kavita Sandhu und
Klaus Starl zusammengestellt. Besonderer Dank gilt
den Kolleg:innen aus Bonn, Kéln, Wien und Zurich fir
deren Unterstltzung.

Die Beitrage der Magistratsabteilungen wurden dankens-
werterweise von Michaela Ferk, Victoria Hadl und Sandra
Klug in der Magistratsdirektion koordiniert und nach Zu-
sammenstellung des Berichts an die berichtenden Abtei-
lungen zur Uberprifung (Stellungnahmen s. Anhang) aus-
gesendet.

Besonderer Dank gilt all jenen Einrichtungen und Per
sonen, die das Entstehen dieses Berichts durch ihre
Beitrage gefordert und tatkraftig unterstitzt haben.
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Der Menschenrechtsbeirat trauert um Alfred Stingl

Wir trauern um einen
Mann, einen Politiker, einen
Blrgermeister der Stadt
Graz, fur den Burgerinnen
und Burger als Menschen
mit Geflihlen, Angsten und
Bedurfnissen ein beson-
deres Anliegen waren. Zeit
seines Lebens trat er fur sie
ein und trachtete, die Stadt
stets lebenswerter zu machen. In seinem Fokus stand immer
das Humane, egal ob es sich um die allgemeine Stadtentwick-
lung handelte oder personlich um die Einzelne oder den Ein-
zelnen — deren Chancen Entwicklungs- und Lebensmdglich-
keiten. Ohne Unterschied, ob sie schon lange hier lebten oder
erst vor Kurzem gekommen waren.

o~

Alfred Stingl war Uberzeugter Europaer und brachte seine Ideen
hinsichtlich eines friedlichen Zusamsmenlebens sowie einer ge-
deihlichen Stadtentwicklung auch im Ausschuss der Regionen
ein. Sein Blick galt den lokalen Lebensumstanden, und so war
er auch in dieser Funktion Anwalt daflr, dass solche Themen
auch im internationalen Kontext nicht Uberhort werden konnten.
Er sorgte sich um die Armen der Stadt genauso wie um jene,
die nach Graz kamen — als Kriegsfllchtlinge oder als Benachtei-
ligte anderer Kontinente oder aus Landern im Osten Europas.
Er sorgte sich aber auch um jene, die sich fir die neu Angekom-
menen engagierten und ihnen Hilfe boten.

Als Burgermeister war ihm klar, dass neue Ideen, Einstel-
lungen und Haltungen auch Institutionen und Zeichen be-
notigen, um gesehen und verstanden zu werden. So ist es
nicht verwunderlich, dass bereits 1988, drei Jahre nach sei-
ner Wahl zum Burgermeister, in Graz ein Friedensburo ein-
gerichtet wurde, dem 1995 der Auslanderbeirat, heute
Migrant:innenbeirat, folgte. Beides Einrichtungen, die sich —
jede auf ihre Weise — um das friedliche und humane Zusam-
menleben kiimmern sowie der Partizipation solcher Bewoh-
ner der Stadt, die bislang noch keine Stimme haben.

Nicht nur seine soziale Haltung zeichnete Burgermeister
Stingl aus. Er war auch ein Kulturmensch und umfassend inte-
ressiert —von den hohen Kiinsten hin bis zu den unterschied-
lichen Formen der Alltagskultur. Gleichermalden beschaftigte
er sich mit Themen der Religionen und der Geschichte sowie
mit technischen und politischen Errungenschaften.

Und die Menschenrechte? Sie waren fur ihn die Bricke — Bin-
deglieder seines sozialen und kulturellen Interesses. Ahnlich

wie fur Kulturstadtrat Helmut Strobl, mit dem er gemeinsam res-
sortUbergreifend viele menschenrechtsrelevante Projekte reali-
sieren oder fordern konnte. Internationale religidse Symposien,
derWiederaufbau der 1938 zerstorten Grazer Synagoge, Formen
der Flichlings- und Benachteiligtenhilfe sowie das Projekt Kultur
hauptstadt Europas Graz 2003 seien bespielhaft genannt.

Einen Hohepunkt bildete flr Burgermeister Alfred Stingl 2001
der einstimmige Beschluss aller Abgeordneten der damals im
Grazer Gemeinderat vertretenen politischen Parteien, in wel-
chem sich die Stadt Graz — als erste Stadt Europas — als Men-
schenrechtsstadt deklarierte. Ermaoglicht wurde dies, durch
die Art wie Alfred Stingl Politik verstand: aufeinander zuge-
hen, hinhoren, Haltung bewahren und weder Dialog noch
sinnvollen Kompromiss scheuen.

Mit ,, Graz Stadt der Menschenrechte” bekannte sich die Stadt
nicht nur zu Berlcksichtigung der Menschenrechte im All-
tagsleben der Stadt und zur Vermittlung dieser Rechte gegen-
Uber ihren Einwohnern. Darlber hinaus festigte Graz dadurch
seine international hervorragende Positionierung hinsichtlich
Menschenwurde und Lebensqualitat, wodurch letztlich auch
all jene, die in dieser Stadt Menschenrechtsarbeit leisten, ge-
wurdigt wurden.

18 Jahre hatte Alfred Stingl das Blrgermeisteramt inne. Aber
auch nachdem er 2003 aus der Stadtpolitik ausschied, blieb
er der Menschenrechtsarbeit verbunden. Viele Jahre war er
als Ombudsmann fur eine regionalen Zeitung tatig und kim-
merte sich um Sorgen und Note von Leserinnen und Lesern.
Als 2007 sein Nachfolger, Burgermeister Siegfried Nagl, den
Menschenrechtsbeirat der Stadt einrichtete, berief er Alfred
Stingl als einen der ersten in dieses Beratungsgremium. Zu
umfangreich waren Wissen und Erfahrung des Altblrgermei-
sters, als dass darauf hatte verzichtet werden konnen.

Bis 2013 war Alfred Stingl im Menschenrechtsbeirat der Stadt
Graz tatig. Die alteren beziehungsweise langjahrigen Beirats-
mitglieder konnen sich sehr gut an eindringliche, mahnende,
aber auch ermutigende Worte Alfred Stingls erinnern, die letzt-
lich immer das Woh! und die Wirde der Menschen im Sinn hat-
ten. Die aber auch darauf hinwiesen, dass Menschenrechtsar
beit kein Ablaufdatum kennt und niemals beendet ist.

Wir trauern um einen Menschen, dem MenschenwduUrde der
zentrale Beweggrund seines Handelns war.

Wir trauern um Alfred Stingl!

Die Mitglieder des Menschenrechtsbeirates der Stadt Graz
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Der Menschenrechtsbericht der Stadt Graz 2025 ist der
18. Bericht Uber die Lage der Menschenrechte in der
Stadt Graz des Menschenrechtsbeirates an den Ge-
meinderat und den Stadtsenat der Stadt Graz als Auf-
trag der Grazer Erklarung zur Menschenrechtsstadt aus
dem Jahr 2001.

Dieser Bericht ist insbesondere vor dem Hintergrund
des Umfeldes und der Rahmenbedingungen zu lesen
und zu verstehen. Diese Bedingungen sind durch die
Stadt Graz nicht beeinfluss- oder kontrollierbar, betref-
fen die Stadt Graz und ihre Bevolkerung mehr oder we-
niger stark, abhangig von der Lebenslage, des \Wohl-
standes, immer noch des Geschlechtes und wieder
starker von der vermeintlichen Herkunft.

Die Gesellschaft ist im Jahr 2025 stark von Hass, Pola-
risierung, und einer Tendenz zu weltanschaulichem und
politischem Extremismus gepragt. Ungleichheitsideo-
logien untergraben die Wirde der Menschen und be-
schranken verbriefte Freiheiten.

Bewaffnete Konflikte und Friedensbedrohung gehoren
zu den taglichen Nachrichten und haben bereits einen
Gewohnungseffekt bewirkt. Die Ereignisse haben Ein-
fluss auf Graz. Humanitare Katastrophen verursachen
Flucht und Not, vor der wir uns nicht verschlieRen kon-
nen und in der Mehrzahl auch nicht wollen.
Umweltverschmutzung und Klimaveranderung erfor-
dern strukturelle und individuelle Malinahmen, um die
Wirkungen zu lindern und insbesondere die verletz-
lichen Mitglieder der Gesellschaft vor Einschrankungen
der Menschenrechte zu bewahren.

Schlie3lich wachst die Wirtschaft in unserem Einzugs-
gebiet nicht und die Geldpolitik bewirkt nicht die er
wunschte Verringerung der Inflation. Dazu kommen
Sparmafinahmen, die einer antizyklischen Konjunktur
politik widersprechen und Stagflation — Stagnation bei
Inflation — zur Folge haben.

All diesen Entwicklungen mussen wir uns stellen. Wir ha-
ben nur eine Wahl der Mittel, mit denen wir uns als Gesell-
schaft und als Stadt stellen wollen. Menschenrechte geben
uns eine Orientierung. Der Menschenrechtsbeirat versucht
in vorliegendem Bericht darzulegen, wie gut es uns gelingt,
eine Kultur der Menschenrechte zu verwirklichen.

Die Erklarung zur Menschenrechtsstadt legt funf Wir

kungsziele fir eine Kultur der Menschenrechte dar:

(1) Die demokratisch legitimierten Institutionen der
Stadt lassen sich durch die internationalen Men-
schenrechte leiten.

(2) Die Entscheidungstrager:innen der Stadt und die Be-
volkerung sind Uber die Lage der Menschenrechte in-
formiert.

(3) Organisationen, Institutionen, Unternehmen sind
aufgefordert, sich an den Menschenrechten als Leit-
linien zu orientieren.

(4) Die Bevolkerung kennt ihre Menschenrechte.

(5) Internationale Zusammenarbeit erfolgt im Bereich
Menschenrechte.

Nach diesen funf Punkten wird im Folgenden versucht,
die Lage der Menschenrechte in Graz anhand der Da-
ten, welche in den Kapiteln 4-6 wiedergegeben werden,
zusammenfassend zu beurteilen.

Die Stadt lasst sich von den Menschenrechten
leiten beziehungsweise orientiert sich an diesen
Selbstverstandlich orientiert sich die Stadt Graz im Rah-
men der Rechtsstaatlichkeit an den verfassungsrecht-
lich geregelten Grund- und Menschenrechten. Damit ist
in erster Linie der Aspekt der Achtung von Menschen-
rechten angesprochen. In der Menschenrechtsstadt-
erklarung geht es bei der Kultur der Menschenrechte
zudem auch um die Herangehensweise an Entschei-
dungen und deren professionelle Umsetzung. Damit ist
insbesondere auch die Gewahrleistung von Menschen-
rechten angesprochen. Blirgermeisterin Elke Kahr hat in
einem Austausch mit Vertretern der Vereinten Nationen
die Kultur der Menschenrechte als Orientierung der Po-
litik an den Bedurfnissen der Bevolkerung beschrieben.
Der Menschenrechtsbeirat mochte dieser Beschrei-
bung die , berechtigten” Bedurfnisse noch hinzuflgen.
Die Legitimation der Bedurfnisse erfolgt selbstverstand-
lich nicht willkurlich, sondern durch die Menschenrech-
te und wird verhéaltnismalig und nach Grundrechtsab-
wagung vorgenommen. Diese Erwagungen werden als
menschenrechtsbasierter Ansatz bezeichnet. Beteili-
gung, Teilhabe und Gleichberechtigung sind neben Ver
antwortung und Rechtsstaatlichkeit die wesentlichen
Prinzipien eines menschenrechtsbasierten Ansatzes,
wie ihn der Menschenrechtsbeirat aus der Grazer Men-
schenrechtsstadterklarung ableitet.

Der Menschenrechtsbeirat stellt fest, dass ein wie
oben skizzierter menschenrechtsbasierter Ansatz bei
der Entscheidungsfindung und im Verwaltungshandeln
der Stadt Graz Anwendung findet. Stadtplanung, Grin-
raumgestaltung und Umweltamt fahren eine Grund-
rechtsabwagung bei Planung und Entscheidung durch.
Die Beteiligungsverfahren wurden weiterentwickelt,
um moglichst viele von den gegenstandlichen Pro-
jekten betroffene Menschen miteinzubeziehen und de-
ren Anliegen zu horen und die berechtigten Interes-
sen berlcksichtigen zu kénnen. Gesundheitsamt und
Gesundheitsdrehscheibe bemuhen sich aus deren
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Fachperspektive um eine menschenrechtsorientierte
Vorgehensweise am Thema Hitzevermeidung und Hitz-
eintervention. Die Bereiche spielen zusammen, werden
von den betreffenden Abteilungen auch vernetzt be-
trachtet. Der Menschenrechtsbeirat bemerkt eine sehr
sichtbare Entwicklung der Menschenrechtsstadt und
greift dies in seiner Empfehlung zur Umwelt- und Klima-
politik — nicht als Kritik, sondern als Unterstltzung — auf.
Eine besondere Herausforderung stellt in Graz die Erhal-
tung und Weiterentwicklung von Infrastruktur dar. Ne-
ben vielen anderen, werden im Menschenrechtsbericht
die drei Themen Kinderbetreuung, (zivilgesellschaftlich
organisierte) Sozialeinrichtungen und Sprachforderung
behandelt. Menschenrechtlich bedeutsam ist dies, weil
es einerseits unmittelbar um die Garantie von Men-
schenrechten geht, Gleichberechtigung, Bildung oder
Gesundheit. Andererseits bedlrfen diese Menschen-
rechtsgarantien der Verflgbarkeit, Zuganglichkeit und
Qualitat von Einrichtungen zum Menschenrechtsschutz.
Der Menschenrechtsbeirat liest aus den Beitragen kei-
ne mehrheitliche Opposition gegen diese drei Themen,
allerdings grofdere Finanzierungsprobleme, welche die
Umsetzung erschweren. Auch diesbezuglich halt das
Menschenrechtssystem eine Entscheidungsanleitung
bereit. Grundsatzlich sind alle verfligbaren 6ffentlichen
Mittel in das Angebot, die Zuganglichkeit und die Quali-
tat von Leistungen zum Schutz und zur Gewabhrleistung
von Menschenrechten zu verwenden. Damit soll min-
destens das zu schutzende Rechtsgut im Kern verwirk-
licht werden. Bei Verfligbarkeit von zusatzlichen Mit-
teln muss es Fortschritte geben, umgekehrt bedeutet
dies, Einschrankungen im Menschenrechtsschutz ohne
sachliche Rechtfertigung darf es nicht geben. Dahinge-
hend ist die Empfehlung des Menschenrechtsbeirates
betreffend die Einrichtung einer niederschwelligen An-
laufstelle zum Schutz vor Diskriminierung als zentralen
Bestandteil einer funktionierenden und effektiven men-
schenrechtlichen Infrastruktur auf der Ebene der Stadt
Graz zu verstehen. Die Empfehlung, Kinderbetreuung
weiter auszubauen zielt mittelbar darauf ab, Geschlech-
tergerechtigkeit, Selbstbestimmung und Einkommens-
erwerb zu befordern, zu verwirklichen und Armut zu be-
kampfen beziehungsweise vorzubeugen.

Einen groRen Schritt macht die Stadt Graz als Men-
schenrechtsstadt im Bereich Diversitatsmanagement
(siehe Schwerpunktkapitel). So weit ersichtlich, ist Graz
die erste Stadt, die ihr Diversitatskonzept ausdricklich
menschenrechtlich begriindet. Das Diversitatsmanage-
ment baut auf drei Sadulen, namlich im Bereich der Be-
legschaft, bei der Bereitstellung von Dienstleistungen

und bei der Arbeit im Haus Graz und den Beteiligungen
der Stadt. Die Wirkungsziele 1 und 3 der Menschen-
rechtsstadterklarung werden angesprochen.

Ein zentraler Punkt in der Diversitatsagenda ist die Zu-
ganglichkeit von Behorden und Leistungen. Der Men-
schenrechtsbeirat begrift die umfangreichen Maf3-
nahmen betreffend sprachliche Zuganglichkeit in einer
vielsprachigen Gesellschaft. Die MalRnahmen reichen
von digitalen Mafinahmen zur verbesserten Zuganglich-
keit fir Menschen mit Behinderungen, Uber geeignete
Symbolsprachen und diversitatssensibler Kommuni-
kation bis zu Bemuhungen fir professionelle Dolmet-
schung bei Behorden. Die Grazer Amter haben die Kritik
der mangelnden Einheitlichkeit und Qualitat der sprach-
lichen Zuganglichkeit von Amtern und stadtischen
Dienstleistungen sehr ernst genommen und entspre-
chend reagiert. Die Empfehlung des Menschenrechts-
beirates zum Diversitdtsmanagement soll diese Bemu-
hungen mit entsprechenden Argumenten unterstutzen.

Entscheidungstrager:innen der Stadt und die
Bevoélkerung sind iber die Lage der Menschen-
rechte informiert

Artikel 28 der Allgemeinen Erklarung der Menschen-
rechte normiert ein Recht auf eine gute Verwaltung,
welche die Verwirklichung der Menschenrechte ermog-
licht. Die ,gute” Verwaltung muss faktenbasiert sein.
Gemeinderat und Stadtsenat mussen daher Uber die
Lage der Menschenrechte informiert sein.

Diese Funktion Ubernimmt zuallererst der vorliegende
Bericht. Der Menschenrechtsbericht sammelt einschla-
gige Daten aus Politik, Verwaltung, Exekutive, Justiz,
Wissenschaft und Zivilgesellschaft (sh. Kapitel 1). Nicht
alle Einrichtungen geben Uber ihre Expertise Auskunft.
Der Bericht ist umfassend, aber nicht vollstandig. Ins-
gesamt stellt er eine Grundlage dar, die den Zweck —
Entscheidungstrager:innen und Bevolkerung zu infor
mieren — ausreichend erfullt.

Weitere wichtige Informationsquellen sind Gesund-
heitsstudien und die Daten Uber die entsprechenden
Bedarfe, Daten des Umweltamtes, Vulnerabilitatserhe-
bungen der Stadtplanung, oder Daten, welche zur Le-
bensqualitat der Grazer Bevolkerung zu Verfligbarkeit
und Qualitat von Infrastruktur erhoben werden. Auf
diese und weitere Quellen wird von den berichtenden
Magistratsabteilungen und anderen Einrichtungen im
Bericht Bezug genommen. Ungeachtet der positiven
Entwicklung in der menschenrechtlichen Verantwor
tung der Stadtregierung, wurde eine Reihe an Proble-
men genannt, fir die es Losungen bedarf, die aufgrund
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von nur mittelbarer, geteilter oder keiner stadtischen
Zustandigkeit besondere Mafinahmen und die Zusam-
menarbeit mit unterschiedlichsten Akteurinnen und Ak-
teuren brauchen.

Dazu zahlen Gewalt, Hass und Rassismus, Auslander:in-
nenfeindlichkeit, die sich individuell und strukturell aus-
wirken. Zu diesen Auswirkungen zahlen die schlechte
Verflgbarkeit von Deutsch-Forderkursen, die steigende
Zahl auRerordentlicher Schiler:iinnen durch die Zu-
gangstests, oder die Lage der aus der Ukraine vertrie-
benen Menschen.

Ein weiteres Problemfeld betrifft VWohnungsknappheit,
Leistbarkeit von Wohnraum und Wohnenergie sowie
die Lage der von Wohnungslosigkeit betroffenen Men-
schen. Letztere Thematik geht weit Uber die Verflg- und
Leistbarkeit von Wohnraum hinaus.

Kinderarmut ist auch ein Thema, welches dieser Be-
richt aufgreift. Kinderarmut folgt den klassischen gesell-
schaftlichen Differenzierungskriterien sozialer Status,
Herkunft, Geschlecht, Krankheit und Behinderung. Al-
lerdings weniger der Kinder, sondern es sind die per
sonlichen und sozialen Merkmale der Eltern, welche in
hohem MalRe Kinderarmut verursachen. Das fordert die
Verantwortung der Gesellschaft.

Auch wenn sich Gemeinderat und Stadtregierung flr
eine bessere Beteiligung der Bevolkerung einsetzen,
bleibt es ein ernstzunehmendes Problem, dass anna-
hernd ein Viertel der in Graz lebenden Menschen nicht
Uber Wahlen an den sie betreffenden Angelegenhei-
ten der Stadt mitbestimmen kann. Von der allgemei-
nen demokratiepolitischen Problematik sind noch zwei
Aspekte zu unterscheiden. Erstens macht die Tatsa-
che, dass in Osterreich geborene und lebende (EU)
Auslander:innen nicht wahlen durfen eine sinnvolle poli-
tische Bildung in den Schulen unmaéglich. Zweitens wird
im Kontext von maoglichen Wahlrechtsreformen von le-
gal aufhéltigen Personen gesprochen. Aus menschen-
rechtlicher Perspektive mussen wir auch an die Men-
schen denken, die ohne aufrechten Aufenthaltsstatus
oder als Staatenlose — 16 000 in Osterreich — hier leben
und praktisch rechtlos sind.

Organisationen, Institutionen, Unternehmen

sind aufgefordert, sich an den Menschenrechten

als Leitlinien zu orientieren

Dieses Ziel ist gleichsam wichtig und schwer umzu-
setzen. Aus menschenrechtlicher Perspektive ist die-
se Funktion staatlicher Einrichtungen Teil der Verpflich-
tung zum Schutz der Menschenrechte. Die Verwaltung
hat mehrere — beschrankte — Moglichkeiten, dieser Ver-
pflichtung nachzukommen.

Im Rahmen der so genannten Drittwirkung agiert die
Stadt als private Akteurin und ist auch als solche an die
Grundrechte gebunden, dies gilt auch als Eigentlimerin
von Betrieben. Beispiele sind hier die Mobilitatsbetriebe
und deren MalRnahmen zur Verflgbarkeit, Zuganglich-
keit und Qualitat oder die Sicherheitsdienste, welchen
die Stadt Graz Diversitdtsmanagement verordnet.
Forderungen sind ebenso eine Moglichkeit, menschen-
rechtliche Wirkungen zu erzielen. Die Stadt fordert Mal3-
nahmen, die von geeigneten Tragerorganisationen um-
gesetzt werden. Im Bericht behandelte Beispiele sind
Arbeitskraftefortbildung und -vermittlung oder die For
derung von Innovationen bei Wohnformen und des Hou-
sing-First Ansatzes.

Ein weiteres Beispiel, welches die Zusammenarbeit
verschiedener staatlicher Akteure zeigt, ist die Bera-
tungsleistung der Padagogischen Hochschulen fur Kin-
dergarten und Schulen bei der Entwicklung von Kinder
schutzkonzepten.

Eine weitere Moglichkeit, private Akteure zu menschen-
rechtlichen Vorgaben zu verpflichten, sind vertragliche
Bindungen. Dieses Instrument findet Anwendung bei
der Bereitstellung und Zuganglichmachung von Wohn-
raum oder der Vermietung von Veranstaltungsraum-
lichkeiten. Das Instrument wurde allerdings im Bericht
nicht weiter thematisiert.

Menschenrechtsbildung:

die Bevodlkerung kennt ihre Menschenrechte

Der Menschenrechtsbericht leistet zweierlei, er infor
miert und seine Erstellung ist ein Miteinanderlernen des
Menschenrechtsbeirates, der Verwaltung und den be-
richtenden Einrichtungen.

Schulungen werden fur die Magistratsangehdrigen in
der Verwaltungsakademie, zuganglich auch fur Mitar
beitende im Haus Graz, angeboten. Hier sind es eher
menschenrechtsrelevante Angebote, weniger jedoch
ausdrickliche Menschenrechtsschulungen. Entweder
werden juristische Fortbildungen geboten, die verfas-
sungs- und grundrechtliche Aspekte behandeln oder so
genannte Soft-Skill Angebote. Interkulturalitat wird hau-
fig mit Menschenrechten verwechselt.

Die Stadt bemuht sich im Bildungssektor um Men-
schenrechtsbildung. Elementar und Primarbildung ste-
hen im Mittelpunkt, Kinderrechte thematisch sinnvoller
weise im Vordergrund. Von Schulerinnen und Schulern
gestaltete Menschenrechtsplakate sollen bald zur Aus-
stattung der Klassenzimmer in der Menschenrechts-
stadt gehoren und damit das Wissen und das Bewusst-
sein Uber Menschenrechte fordern. Einrichtungen und
Vereine wie das Afro-Asiatische Institut, die ARGE Ju-
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gend gegen Gewalt und Rassismus, Jukus, die Liga
far die Menschenrechte, das Buro fur Frieden und Ent-
wicklung bieten mit Forderungen der Stadt Graz Men-
schenrechtsbildung im weiteren Sinne in Schulen und
Bildungseinrichtungen an.

Der Grazer Kulturbetrieb ist ein aktiver und zentraler
Menschenrechtsbildner in der Stadt Graz. Durch In-
halt und im Zugang zu Kultur gelingen maRgebliche
Fortschritte in der Kultur der Menschenrechte. Kultu-
reinrichtungen sind selbst durch Menschenrechte ge-
schutzt. Die Stadt Graz tut dies in besonderem Mal3e.
Eine Empfehlung des Menschenrechtsbeirates greift
die Verhinderung von Prekaritat Kulturschaffender auf
und starkt damit die bestehenden Bemuhungen. Der
Zugang zu Kultur muss allen maoglich sein. Nicht nur
stellte das Kulturjahr diese Notwendigkeit ins Zentrum,
weitreichende Bemuhungen zur physischen, kognitiven,
und wirtschaftlichen Zuganglichkeit sind positiv zu ver
merken. Kulturschaffende, Einrichtungen und Publikum
sind in ihren Rechten bedacht und wahrgenommen —
Verbesserungen gibt es freilich immer. Deshalb auch
die Empfehlung zur verbesserten gesellschaftlichen
Teilhabe durch existenzsichernde Forderung von Kultur
schaffenden. Dartber hinaus ist bemerkenswert, wie
viel Menschenrechtliches im Inhalt geboten, ja zuge-
mutet wird: in den Grazer Museen, auf den Bihnen
und den Galerien. Der Kulturbetrieb wird der Kultur der
Menschenrechte in Graz gerecht und ist so vielleicht
der wichtigste Anbieter von Menschenrechtsbildung im
unmittelbaren Einflussbereich der Stadt.

Internationale Zusammenarbeit

Die internationale Zusammenarbeit hat sich stark wei-
terentwickelt. Das liegt zum einen an der seit langerem
gewachsenen Aufienwirkung der Stadt durch das in
Graz an der Universitat ansassige UNESCO Zentrum
zur Forderung der Menschenrechte und des UNESCO
Lehrstuhles fir Menschenrechte und Menschliche Si-
cherheit und deren internationalen Winterschule ,, Men-
schenrechte finden Stadt” Zum anderen ist das interna-
tionale Interesse an Menschenrechtsstadten gestiegen.
So wurden im Juli in Genf die Leitlinien fir Menschen-
rechtsstadte vom amtierenden Hochkommissar der Ver-
einten Nationen fur Menschenrechte, Volker Turk, verab-
schiedet. Graz und Wien wurden dabei als Beispiele zur
weltweiten Nachahmung empfohlen.

Graz wurde fur weitere vier Jahre in den Lenkungsaus-
schuss der Europaischen Stadtekoalition gegen Rassis-
mus gewahlt, wodurch die Zusammenarbeit mit fast
200 europaischen Stadten — von Athen Uber Berlin bis
Wien und Zirich — auf dem Gebiet der Menschenrech-
te gestarkt wird.

Mehrere internationale Delegationen besuchten die
Stadt Graz, um sich Uber Herangehensweisen, Lo-
sungen und Zusammenarbeit auszutauschen. Die Men-
schenrechtsdelegierten des Europarates besuchten
Graz im Janner, im Juli war es eine Delegation aus
Gwangju, Menschenrechtsstadt in SlUdkorea, im De-
zember 20 Delegierte der Parlamentarischen Men-
schenrechtskommission der Ukraine, um nur einige
Beispiele fur die Vernetzung der Stadt Graz im Arbeits-
bereich Menschenrechte zu nennen.

Schliel3lich gab die Zuricher Stadtprasidentin Corinne
Mauch bekannt, Zurich werde sich 2026 nach Vorbild
der Stadt Graz zur (ersten Schweizer) Menschenrechts-
stadt erklaren.
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Die Stadt Graz ist zur Achtung einer Reihe von normativen
Dokumenten auf internationaler und regionaler Ebene, so-
fern die Republik Osterreich diese ratifiziert hat, sowie auf
nationaler, lokaler und kommmunaler Ebene verpflichtet.

Internationale Ebene (Vereinte Nationen)

Osterreich ist seit 1955 Mitglied der Vereinten Nationen.

Die wichtigsten Menschenrechtsdokumente auf inter-

nationaler Ebene sind:

- Internationaler Pakt Uber burgerliche und politische
Rechte

- Internationaler Pakt Uber wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte

- Internationales Ubereinkommen zur Beseitigung aller
Formen von rassistischer Diskriminierung

- Ubereinkommen zur Beseitigung aller Formen der
Diskriminierung gegen Frauen

- Internationales Ubereinkommen gegen die Folter und
andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende
Behandlung oder Bestrafung

- Ubereinkommen Uber die Rechte des Kindes

- ILO-Ubereinkommen 111 betreffend Diskriminierung
in Beschaftigung und Beruf

- UN-Konvention zum Schutz der Rechte von Men-
schen mit Behinderungen

- Internationales Ubereinkommen zum Schutz aller Per-
sonen vor dem Verschwindenlassen

Die UN-Konvention zum Schutz der Rechte von
Wanderarbeiter:innen und deren Familien wurde von
Osterreich bislang (Stand 2025) weder ratifiziert noch
unterzeichnet. Der Beitritt zur UNESCO-Konvention ge-
gen Diskriminierung in der Bildung wird seit 2008 ver-
schoben. Dem volkerrechtlich nicht verbindlichen Glo-
balen Pakt flur eine sichere, geordnete und reguléare
Migration ist Osterreich nicht beigetreten. Das Fakulta-
tivprotokoll zum Internationalen Pakt fUr wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte, welches ein Individualbe-
schwerdeverfahren vor dem UN-Ausschuss ermaoglicht,
wurde von Osterreich seit dessen Verabschiedung 2008
weder ratifiziert noch unterschrieben.

Regionale (Europarat, Europaische Union)

und nationale Ebene

Osterreich ist seit 1956 Mitglied des Europarates und

seit 1995 Mitglied der Europaischen Union.

Die wichtigsten Menschenrechtsdokumente auf regio-

naler Ebene sind:

- Konvention lber den Schutz der Menschenrechte und
der Grundfreiheiten (Europdische Menschenrechts-
konvention, EMRK)

- Europaische Sozialcharta

- Europaische Konvention Uber die Staatsangehorigkeit

- Rahmenkonvention tber den Schutz nationaler Min-
derheiten

- Konvention zur Verhitung von Folter und unmensch-
licher oder erniedrigender Behandlung oder Bestra-
fung

- Konvention Uber Regional- und Minderheitensprachen

- Konvention Uber soziale Sicherheit

- Europaisches Kulturabkommen

- Charta Uber die lokale Selbstverwaltung

- Konvention Uber MalRnahmen gegen Menschenhandel

- Ubereinkommen des Europarats zur Verhiitung und
Bekampfung von Gewalt gegen Frauen und haus-
licher Gewalt (Istanbul-Konvention)

Die Konvention des Europarates Uber die Rechtsstel-
lung von Wanderarbeiter:innen und die Konvention tber
die Beteiligung von Auslander:innen am o6ffentlichen Le-
ben auf kommunaler Ebene wurde von Osterreich we-
der ratifiziert noch unterzeichnet (Stand: 2025).

Zum Recht auf Wohnen der Européaischen Sozialcharta be-
steht in Osterreich ein Vorbehalt. Das Recht auf \WWohnen
ist in Osterreich somit kein anerkanntes Menschenrecht.

An die einschlagigen Richtlinien und seit Dezember
2009 an die Grundrechtscharta der EU ist Osterreich
durch den EU-Vertrag gebunden.

Die EMRK ist Teil der osterreichischen Bundesverfas-
sung und bildet gemeinsam mit dem Staatsgrundgesetz
1867 einen wichtigen Teil der Grund- und Menschen-
rechte in Osterreich ab. Auf nationaler Ebene sei auf Ar
tikel 7 BVG und dessen Forderung nach aktiver Gleich-
stellungspolitik insbesondere zur Gleichstellung von
Frauen und Mannern und von Menschen mit Behinde-
rungen hingewiesen. Mit BGBI 377/1972 wurden Artikel
1 und 2 des Internationalen Ubereinkommens zur Be-
seitigung aller Formen von rassistischer Diskriminierung
im Verfassungsrang in Osterreichisches Recht umge-
setzt. Auch das Datenschutzgesetz enthalt eine Verfas-
sungsbestimmung zum Schutz personenbezogener Da-
ten in Ubereinstimmung mit Artikel 8 EMRK. Mehrere
Artikel der Konvention zum Schutz von Kindern (Kinder-
rechtekonvention) stehen seit 2011 in Verfassungsrang.
Weiters enthalten der Staatsvertrag von Saint Germain
en Laye (1919) und der Staatsvertrag von Wien (1955)
zahlreiche Bestimmungen des Minderheitenschutzes in
Verfassungsrang.

Wichtige weitere Maflinahmen fur die Achtung und den
Schutz der Menschenrechte finden sich in Aktionspla-
nen des Bundes und der Lander. Obwohl es sich hier
bei nicht um Rechtsdokumente handelt, sind derartige
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3. Gesetzgebung und Wirkungsbereiche

Aktionsplane als politische Rahmenbedingungen auch

fir die lokale Ebene umsetzungsrelevant. Eine Aus-

wahl menschenrechtsrelevanter Nationaler Aktionspla-

ne (NAP) und Strategien sind:

- Aktionsplan Frauengesundheit

- BMKOS Anti-Rassismus-Strategie

- Gesundheitsziele Osterreich

- Nationaler Aktionsplan Behinderung 2022-2030

- Nationaler Aktionsplan Extremismuspravention und
Deradikalisierung

- Nationaler Aktionsplan Integration

- Nationaler Aktionsplan Osterreichs zur Umsetzung
der Europaischen Garantie fur Kinder

- Nationale Strategie gegen Antisemitismus 2.0

- Osterreichische Jugendstrategie

- Aktionsplan zur nachhaltigen 6ffentlichen Beschaffung

- Strategie der Bundesregierung fir Kinstliche Intelli-
genz

- Strategie zur FortfUhrung der Inklusion der Roma in
Osterreich

Kommunale Ebene

Auf kommunaler Ebene sind als wichtigste Dokumente

ZU nennen:

- Grazer Menschenrechtserklarung vom 8.2.2001

- Beitritt zur Europaischen Stadtekoalition gegen Ras-
sismus vom 29.6.2006 samt dem aktuellen Zehn-
Punkte-Aktionsprogramm 2025-2027

- Beitritt zur Européaischen Charta fir die Gleichstellung
von Frauen und Mannern auf lokaler Ebene (Gemein-
deratsbeschluss 19.4.2012)

- Statut der Landeshauptstadt Graz vom 4.7.1967, ins-
besondere § 41 bis 43 (siehe dazu die Ausflihrungen
in den Menschenrechtsberichten 2007 (S.18) und
2008 (S.20))

- Ausschuss der Regionen der Europaischen Union,
‘Charter for Multilevel Governance in Europe’ vom
3.4.2014

- Kongress der Gemeinden und Regionen im Europarat
Uber die ,Rolle der Gemeinden und Regionen bei der
Umsetzung von Menschenrechten’ Resolution 296
(2010) und zur , Entwicklung von Indikatoren zur Be-
wusstseinsbildung Uber Menschenrechte auf lokaler
Ebene’ Resolution 334 (2011)

- Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen zu , Kom-
munalverwaltung und Menschenrechte Resoluti-
onen 57/12 (2024), 51/12 (2022), 45/7 (2020), 39/7
(2018), 33/8 (2016), 27/4 (2014), 24/2 (2013)

Die von der Stadt Graz zu besorgenden behordlichen
Aufgaben sind grundsatzlich immer im Kompetenzbe-
reich des Bundes und des Landes gelegen. Bei eigen-
verantwortlicher Erflllung der Aufgaben, die im Uber
wiegenden Interesse des kommunalen Gemeinwesens
liegen, handelt es sich um den so genannten eigenen
Wirkungsbereich. Bei Erledigung der Aufgaben in Wei-
sungsabhangigkeit und in Letztverantwortung der Ver
waltungsorgane des Bundes und des Landes handelt
es sich um den sogenannten Ubertragenen Wirkungs-
bereich. In beiden Fallen wird Bundes- oder Landes-
recht vollzogen. Ausnahme davon ist 8 42 des Statuts
der Landeshauptstadt Graz, in dem das selbstandige
Verordnungsrecht in ortspolizeilichen Angelegenheiten
geregelt wird. Voraussetzung flr eine derartige Verord-
nung ist, dass sie zur Abwehr von Missstanden notwen-
dig ist, die das ortliche Gemeinschaftsleben storen.

Menschenrechtserklarung der Stadt Graz

vom 8.2.2001

. Die Stadt Graz, insbesondere die Mitglieder ihres Ge-
meinderates und der Stadtregierung, werden sich in ih-
rem Handeln von den internationalen Menschenrech-
ten leiten lassen. Dadurch sollen ihre Einwohnerinnen
und Einwohner, insbesondere die Jugend, Uber gel-
tende Menschenrechte und ihre damit verbundenen
Rechte und Pflichten informiert werden. Es ist ein Ziel,
vor allem auch fur Verantwortungstrager*innen in Kor
perschaften, Organisationen und Vereinen, die fur die
Menschenrechte relevanten Normen im Alltagsleben
der Stadt zu beachten und wirksam werden zu lassen.
Defizite sind im Bereich der Menschenrechte auf allen
Ebenen der Gesellschaft aufzufinden, um darauf ent-
sprechend zu reagieren. Auf diese Weise soll erreicht
werden, dass Menschenrechte bei den Leitlinien und
Entscheidungen fir die zuklnftige Entwicklung der
Stadt Graz eine wichtige Rolle spielen. Mit dieser Erkla-
rung und den damit verbundenen Absichten und Hand-
lungsanleitungen bringt die Stadt Graz als Kulturhaupt-
stadt Europas 2003 zugleich ihr Verstandnis von Kultur
und Menschenwlrde zum Ausdruck.”
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4.1 Verbot der Diskriminierung

4.1 Verbot der Diskriminierung (Artikel 2 AEMR)

Artikel 2 AEMR

Jeder hat Anspruch auf die in dieser Erklarung verkiindeten Rechte und Freiheiten ohne irgendeinen Unterschied,
etwa nach , Rasse. Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Uberzeugung, nationaler
oder sozialer Herkunft, Vermoégen, Geburt oder sonstigem Stand.

Des Weiteren darf kein Unterschied gemacht werden auf Grund der politischen, rechtlichen oder internationalen
Stellung des Landes oder Gebiets, dem eine Person angehort, gleichgliltig ob dieses unabhédngig ist, unter Treu-
handschaft steht, keine Selbstregierung besitzt oder sonst in seiner Souveranitat eingeschrankt ist.

4.1.1 Uberblick, Allgemein
Daten und Fakten

Die Gleichbehandlungsbeauftragte der Stadt Graz in-
formiert, dass die Funktion bzw. Stelle der Gleichbehand-
lungsbeauftragten der Stadt Graz im vergangenen Jahr
(2024) neu ausgeschrieben werden musste. Leider hat-
te die Stadt Graz das plotzliche und unerwartete Ableben
von Dr.in Priska Pschaid im Frihjahr 2024 mit Bestlrzung
zu betrauern.

Die Neubesetzung im September 2024 ist mit einer Kon-

zept- und Strukturveranderung einhergegangen.

- Die Gleichbehandlungsstelle ist nun im Referat
Frauen & Gleichstellung angesiedelt. Damit kénnen
die Ressourcen des Referats (z.B. Sekretariat, Offent-
lichkeitsarbeiterin) mitgenutzt werden.

- Erstmals konnte auch eine stellvertretende Gleichbe-
handlungsbeauftragte bestellt werden.

- Im Referat Frauen & Gleichstellung gibt es einen zu-
satzlichen Dienstposten, der zu 50% mit der stell-
vertretenden  Gleichbehandlungsbeauftragten und
zu 50% mit einer Referentin fur internes Gleichstel-
lungsmanagement (Gender Mainstreaming) besetzt
wurde.

- Auch das interne Gleichstellungsmanagement (Ge-
nder Mainstreaming) wurde im Referat Frauen &
Gleichstellung angesiedelt.

- Die Leiterin des Referats Frauen & Gleichstellung
Ubernimmt die Funktion der Gleichbehandlungsbe-
auftragten.

- Mitarbeiter:innen der Stadt Graz und Grazer BUr
ger:innen haben eine zentrale Anlaufstelle, die grund-
satzlich immer zustandig ist, wenn es um Gleichstel-
lung oder Gleichbehandlung geht.

Mit der Neubesetzung und Neustrukturierung der Gleich-
behandlungsstelle wurden zwar jene Unterlagen, auf die

ein Zugriff maoglich war, an die neue Gleichbehandlungs-
beauftragte und die stellvertretende Gleichbehandlungs-
beauftragte Ubertragen, es kann aber nicht garantiert
werden, dass alle Daten — vor dem September 2024 — vor
liegen und die folgenden Informationen vollstandig sind.
Zusatzlich war die Funktion der Gleichbehandlungsbe-
auftragten von April bis September 2024 nicht besetzt.
So sind 16 Beschwerdefélle (2022: 98 Beschwerden)
fur das Jahr 2024 bekannt, davon 6 magistratsintern
(von Bediensteten) und 10 -extern (Diskriminierung von
Kund:innen durch Bedienstete). Diese Zahlen geben Aus-
kunft Gber die Anzahl der Bearbeitungen von Anfragen
und Beschwerden, allerdings nicht Uber das Ergebnis der
Bearbeitungen bzw. das Vorliegen von tatsachlichen Dis-
kriminierungen.

Des Weiteren berichtet die Gleichbehandlungsbeauftrag-
te der Stadt Graz, dass 2024 keine Antrage auf ein Gut-
achten der Landesgleichbehandlungskommission einge-
bracht wurden, die die Stadt Graz betroffen hatten."

Das Referat fiir Strafen und Vollstreckungen der Bau
und Anlagenbehorde der Stadt Graz berichtet, dass
im Berichtszeitraum 2024 kein diskriminierender Vor-
fall gemald Art Ill Abs 1 Z 3 EGVG? im Referat zur Anzei-
ge gebracht wurde. Im Berichtszeitraum 2024 wurden
keinerlei Sanktionen verhangt. Zwei im Jahr 2023 ange-
zeigte Vorfalle gemald Art Il Abs 1 Z 3 EGVG (Zutritts-
verweigerung zu einem Lokal aufgrund der ethnischen
Zugehorigkeit) sind derzeit noch vor dem Landesverwal-
tungsgericht Steiermark anhangig.®

Das Referat fiir Gewerbeverfahren der Stadt Graz,
informiert, dass bislang die Mitarbeiter:innen des Re-
ferats noch an keinen spezifischen Schulungen oder

1 Gleichbehandlungsbeauftragte der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 2 [...] einen anderen aus dem Grund der Rasse, der Hautfarbe, der nationalen
oder ethnischen Herkunft, des religiosen Bekenntnisses oder einer Behinderung diskriminiert oder ihn hindert, Orte zu betreten oder Dienstleistungen in Anspruch zu neh-
men, die fur den allgemeinen offentlichen Gebrauch bestimmt, [...]. = 3 Referat fur Strafen und Vollstreckungen der Bau und Anlagenbehdrde der Stadt Graz, Beitrag zum

Menschenrechtsbericht 2025.
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Weiterbildungen zum Thema Nichtdiskriminierung teil-
genommen haben. Gleichzeitig werden MaflRnahmen er-
griffen, um die Zuganglichkeit und Verstandlichkeit der
Dienstleistungen fur alle Kund:innen sicherzustellen.*

Das Regionalbiiro Steiermark der Gleichbehand-
lungsanwaltschaft, mit Sitz des Buros in Graz, ist als
nationale Gleichbehandlungsstelle seit 24 Jahren eine
wichtige Anlaufstelle fir Menschen in Graz, die auf-
grund unterschiedlicher Diskriminierungsgrinde Be-
nachteiligungen erleben. Im Berichtszeitraum 2024
wurde jede vierte Anfrage von Betroffenen aus dem
Raum Graz gemeldet. Nach wie vor werden Menschen
sowohl im Arbeitsleben als auch in sonstigen Lebens-
bereichen vor allem aufgrund ihres Geschlechts oder
aufgrund ihrer als fremd wahrgenommenen Herkunft
diskriminiert. 68 % der Anfragen wurden in Form von
Rechtsausklnften zum Geltungsbereich des Gleichbe-
handlungsgesetzes behandelt. 24 % der Anfragen be-
trafen die Beratung und Unterstltzung von Menschen,
die Diskriminierung im Bereich der vom Gleichbehand-
lungsgesetz geschutzten Diskriminierungsgrinde er
lebten. In 8 % der Anfragen haben Personen diskrimi-
nierende Vorfalle in Graz zur Dokumentation gemeldet.
Uber die Halfte der Anfragen (52 %) haben die Arbeits-
welt betroffen, gefolgt von 22 % aus dem Bereich des
Zugangs zu und der Versorgung mit Gutern und Dienst-
leistungen. In 16 % der Anfragen fungierte das Regi-
onalblro als Clearingstelle. Diese Anfragen betref-
fen Bereiche, die auRerhalb des Rechtsschutzes des
Gleichbehandlungsgesetzes liegen — hier wurden Be-
troffene an die jeweils fUr sie zustandigen Beratungs-
stellen qualifiziert weiterverwiesen.

Belastigungen aufgrund der verschiedenen Diskriminie-
rungsgrinde (36 %) und sexuelle Belastigungen (21 %)
in der Arbeitswelt rangieren bei den Anfragen nach wie
vor auf dem ersten Platz und der Griff auf das Gesaly
ist, trotz nicht nur zivil- sondern auch strafrechtlicher
Relevanz, leider ein Dauerthema. Auch Anfragen im Be-
reich des Zugangs zu und der Versorgung mit Gutern
und Dienstleistungen haben zu 41 % die sexuelle Bela-
stigung betroffen.

Neben Diskriminierungen bei der Arbeitssuche oder
auch Benachteiligungen bei der Beendigung von Ar
beitsverhaltnissen aufgrund des Alters sind unter ande-
rem auch Trans Personen, und auch vor allem Frauen*
mit Beeintrachtigungen gefahrdet, Abwertungen, sexuel-
le Ubergriffe und andere Benachteiligungen zu erleben.s

Die Holding Graz berichtet, dass im Jahr 2024 zirka 20
diskriminierende Vorfalle in den offentlichen Verkehrs-

mitteln der Graz Linien dokumentiert wurden. Diese
umfassen Beleidigungen und Handgreiflichkeiten unter
Fahrgasten, eine unangemessene und nicht wertschat-
zende Wortwahl und Verhaltensweisen des Fahrperso-
nals gegenuber einzelnen Fahrgasten. Jeder Vorfall wur
de aufgeklart.

Die Ordnungswache der Stadt Graz berichtet, dass
innerhalb ihres Einsatzgebietes im Berichtsjahr 2024
keine diskriminierenden Vorfalle festgestellt wurden.
Weder telefonisch noch schriftlich sind diesbezlgliche
Hinweise oder Beschwerden beim Grazer Parkraum-
und Sicherheitsservice eingelangt. Im Zuge der Strei-
fentatigkeit konnten keine Beobachtungen festgestellt
werden, die auf eine Verletzung von Artikel 2 der All-
gemeinen Erklarung der Menschenrechte (AEMR) hin-
deuten. Zudem sind dem Grazer Parkraum- und Sicher
heitsservice diesbezlglich keine telefonischen oder
schriftlichen Mitteilungen zugegangen. Zudem sind
auch keine Vorwurfe gegen Bedienstete bekannt. Des
Weiteren berichtet die Ordnungswache, dass Schu-
lungen im Themenbereich ,Nichtdiskriminierung” in
zwei Formaten angeboten werden: Einerseits erfolgt
im Rahmen der Ausbildung zum beeideten Aufsichts-
organ eine entsprechende Schulungseinheit mit dem
Schwerpunkt , Interkulturalitat’ welche durch das Inte-
grationsreferat durchgefihrt wird. Andererseits werden
Schulungen zum Gleichbehandlungsgesetz durch die
Gleichbehandlungskontaktperson des Grazer Parkraum-
und Sicherheitsservice abgehalten.®

Die SFG hat die Entwicklung des Wirtschaftsstandorts
Steiermark als Auftrag. Fur eine florierende Wirtschaft
ist es erforderlich, alle Potenziale am Standort zu nut-
zen, Gleichstellung und Nichtdiskriminierung kénnen
dazu einen wesentlichen Beitrag leisten. Daher setzt
die SFG bereits eine Reihe von MaRnahmen, um diese
Themen im Rahmen ihrer Forderungen zu unterstutzen:
- Verankerung in den Forderungsvertragen: Die SFG
verpflichtet Foérderungsnehmer:innen in Form ih-
rer allgemeinen Forderungsbedingungen vertrag-
lich zur Einhaltung relevanter Gleichstellungsgesetze
im Rahmen der geférderten Projekte, darunter das
Gleichbehandlungsgesetz (GIBG), das Bundes-Behin-
dertengleichstellungsgesetz (BGStG) sowie das Dis-
kriminierungsverbot gemaf$ § 7b des Behindertenein-
stellungsgesetzes (BEinstG).

- Fragebogen zu horizontalen Prinzipien: Bei EU-kofi-
nanzierten Forderungen mussen Unternehmen ei-
nen Fragebogen zu den sogenannten horizontalen
Prinzipien ausfullen. Dieser erfasst, inwiefern das

4 Referat flir Gewerbeverfahren der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 5 Gleichbehandlungsanwaltschaft, Regionalblro Steiermark, Beitrag zum Men-
schenrechtsbericht 2025. — 6 Ordnungswache der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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geplante Projekt Gleichstellung fordert, Diskrimi-
nierung vermeidet und die Inklusion benachteiligter
Gruppen berlcksichtigt. Die Ergebnisse dieses Fra-
gebogens dienen der Bewusstseinsbildung bei den
Forderungsnehmer:innen, die Beantwortung flief3t in
die Bewertung der Férderungsantrage ein.

- Beachtungdes Osterreichischen Corporate Governance
Kodex: Die SFG verpflichtet Forderungsnehmer:innen
im Rahmen der Forderungsvertrage bestimmter For
derungsaktionen zur Beachtung des Osterreichischen
Corporate Governance Kodex (OCGK). Dieser Kodex
enthalt Empfehlungen zur Forderung von Diversitat
in Fihrungs- und Kontrollorganen von Unternehmen.
Insbesondere wird empfohlen, bei der Besetzung von
Aufsichtsratspositionen Aspekte wie Geschlechter
vielfalt, Internationalitat und Altersstruktur zu berlck-
sichtigen.

Abschliefsend maochten wir festhalten, dass der Haupt-
zweck des Steirischen Wirtschaftsforderungsgesetzes
in der Anhebung der Wirtschaftskraft der steirischen
Wirtschaft durch die Sicherung und Verbesserung der
Infrastruktur und der Beschaftigungslage sowie die
Starkung und Verbesserung der Wettbewerbsfahigkeit
unter BerUcksichtigung wirtschaftlicher, okologischer
und technologischer Gesichtspunkte liegt. Das Gesetz
sollte nicht dazu instrumentalisiert werden, ein gesell-
schaftlich gewlnschtes und gesetzlich gesondert gere-
geltes Verhalten, wie etwa das der Gleichstellung, zu er
reichen bzw. die Nichteinhaltung zu sanktionieren. Die
Uberpriifung der Einhaltung des GIBG durch eine nicht

zustandige Einrichtung stellt in Zeiten der Forderung
nach Entburokratisierung eine unverhaltnismalige zu-
satzliche Aufgabe dar, die einer effizienten, raschen und
zielfuhrenden Forderungsabwicklung entgegensteht.”

Das Stadtpolizeikommando Graz berichtet, dass flr
alle Beamt:innen ein dreitdagiges Seminar ,A World of
Difference” verpflichtend ist, welches in Zusammenar-
beit mit der Anti-Defamation League veranstaltet wird.
Jedes Jahr sind flr Grazer Beamt:innen 8 Seminarplatze
verpflichtend vorgesehen.®

Das Landesverwaltungsgericht Steiermark meldet,
dass im Jahr 2024 44 Verfahren zu MafRRnahmenbe-
schwerden gegen Akte unmittelbarer verwaltungsbe-
hordlicher Befehls- und Zwangsgewalt anhangig wa-
ren. In 13 Fallen wurde eine (teilweise) Rechtswidrigkeit
festgestellt. In einem Fall wurde behauptet, dass eine
stichprobenartige Kontrolle gemaf’ 8 35 Abs 1 Z 6 SPG
aufgrund der ethnischen Herkunft durchgefuhrt wurde.
Diese Beschwerde wurde als unbegrindet abgewie-
sen.?

Die Antidiskriminierungsstelle Steiermark verzeich-
nete flr die gesamte Steiermark im Jahr 2024 insge-
samt 664 Falle. Davon fanden 411 Félle (62%) in der
Stadt Graz statt. Aus der nachfolgenden Tabelle sind
die haufigsten Diskriminierungsgrinde zu entnehmen.
Es geht deutlich hervor, dass die haufigsten Diskrimi-
nierungen aufgrund der ethnischen Herkunft (31,78 %)
verzeichnet wurden.

Haufigste Diskriminierungsgriinde 2024 - 664 Falle -m 278 | w 380 | d 6

12,35% (82 Falle)
Mehrfachdiskriminierung

5,57% (37 Falle)
Soziale Herkunft

5,12% (34 Falle)
Sexuelle Ausrichtung

11,90% (79 Falle)
Religion

0,75% (5 Falle)
Politische oder
sonstige Anschauung

13,55% (90 Falle)
Alter

11,90% (79 Falle)
Behinderung

8,58% (57 Falle)
Geschlecht

31,78% (211 Falle)
Ethnische Herkunft

Quelle: Eigene Erstellung auf Grundlage der von der Antidiskriminierungsstelle Steiermark zur Verfiigung gestellten Daten.

7 Steirische Wirtschaftsforderungsgesellschaft mbH (SFG), Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 8 Stadtpolizeikommando Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht
2025. - 9 Landesverwaltungsgericht Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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Lebensbereiche - 664 Fille - Graz Stadt 61,89% (411 Falle)

19,73% (131 Falle)
Wohnen

5,12% (34 Falle)
Gesundheit

17,92% (119 Falle)
Behorde

10,69% (71 Falle)
Ausbildung

34,04% (226 Falle
Alltag

12,50% (83 Falle)
Arbeit

Quelle: Eigene Erstellung auf Grundlage der von der Antidiskriminierungsstelle Steiermark zur Verfiigung gestellten Daten.

In etwa 13 % der Beschwerden, die in den Berichts-
jahren bei der Antidiskriminierungsstelle Steiermark ein-
gegangen sind, betrafen die , Arbeitswelt” Davon be-
trafen bis zu 30 % das Diskriminierungsmerkmal der
ethnischen Herkunft. Zudem waren zwischen 1734 %
und 19,87 % Mehrfachdiskriminierungen.®

Zwischen 11 % und fast 20 % der Gesamtfalle der An-
tidiskriminierungsstelle Steiermark betrafen in den Jah-
ren 2023-2024 den Bereich ,Wohnen" Dabei handel-
te es sich um Diskriminierungsvorkommnisse bei der
Wohnungssuche, Nachbarschaftskonflikte, Mietstrei-
tigkeiten, Konflikte zwischen Mietparteien und Haus-
verwaltung etc. Den grofdten Teil innerhalb dieses Le-
bensbereiches bildeten wiederum Diskriminierungen
aufgrund der ethnischen Zugehorigkeit.™

Daten/Fakten von IKEMBA:

1.) Fall von Diskriminierung aufgrund der Religion bei der
Lehrstellensuche!

2.) Einige Falle von Diskriminierungen aufgrund der
Herkunft am Wohnungsmarkt

3.) Behinderung! Zwischen 2023 und 2024 hatten beim
Verein IKEMBA mehr als 30 Personen Anfragen
und Probleme zu der Thematik chronische Erkran-
kungen, Behinderung, Barrierefreiheit (Wohnung,
Arbeitsmarkt etc.) und/oder Pflege/Pension/I-Pensi-
on oder Rehabilitation (medizinisch oder beruflich).

4.) Diskriminierung aufgrund des Aufenthalts

In der Outreach-Arbeit des Vereins IKEMBA waren Ras-
sismus und Diskriminierung in 58 Fallen Thema, 41 Mal
wurde an die Antidiskriminierungsstelle vermittelt, 7
Mal dorthin begleitet."

Der Verein Jugendtreffpunkt Dietrichskeusch'n er
klart, dass die Offene Jugendarbeit in Graz ein nieder
schwelliges Angebot fur Jugendliche und junge Erwach-
sene von 12 bis 26 Jahren ist, unabhangig von ihrem
Geschlecht, ihrer Herkunft, (sozio-)kulturellen oder re-
ligidsen Zugehorigkeit, sexueller Orientierung/ldentitat
bzw. physischer und psychischer Fahigkeiten. Offene
Jugendarbeit schafft einen Freiraum fir alle Jugend-
lichen. Eben jene Diversitat der Besucherinnen ermog-
licht es in kritisch-diskursiven Diskussionsgemeinschaf-
ten unterschiedliche Lebensentwlrfe und Meinungen
kennenzulernen sowie auch die Maoglichkeit zur refle-
xiven Werteorientierung.™

Miteinander - Verein Fiir Soziale Interaktion ist ein
sozialer Verein, der es sich zum Ziel gesetzt hat, jegli-
chen Formen von Diskriminierung entgegenzuwirken.
Mit Hilfe von Veranstaltungen und Aktivitaten schafft
der Verein Orte, die fur alle Menschen zuganglich sind
und an denen sich Menschen auf Augenhohe kennen
und verstehen lernen konnen. 2024 konnte der Verein
im Rahmen von 4 Projekten 268 Kontakte verzeichnen.
Dabei wurden Menschen jeglichen Geschlechts, jegli-

10 Antidiskriminierungsstelle Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 11 Antidiskriminierungsstelle Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
12 Verein IKEMBA, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 13 Verein Jugendtreffpunkt Dietrichskeusch'n, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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cher sexuellen Orientierung, jeglichen Alters, jeglicher
Herkunft, jeglicher sozialen Schicht, jeglicher Religi-
on und Weltanschauung und jeglicher korperlichen Be-
schaffenheit erreicht.™

Probleme und Defizite

Das Sozialamt der Stadt Graz teilt mit, dass sich Dis-
kriminierungen von obdachlosen Personen vor allem in
Bezug auf die gleichen Rechte bei der Nutzung des of-
fentlichen Raumes zeigen sowie auch bei der Gleichbe-
handlung bei Behorden.”® Das Amt fiir Wohnungsan-
gelegenheiten verweist in seiner Stellungnahme zum
Menschenrechtsbericht vom 08.01.2026 darauf, dass
diese Passage nicht zutreffend ist.

Die Antidiskriminierungsstelle Steiermark berich-
tet, dass noch immer eine hohe Fragmentierung in der
Antidiskriminierungsgesetzgebung und Institutionen
herrscht, sodass es flur Betroffene schwer ist, Diskri-
minierungen rechtlich durchzusetzen und Gehdr zu
finden. Es fehlt ein Rechtsschutzmechanismus nach
dem Prinzip des One-stop-shop-counselling (im 2020
veroffentlichten ECRI-Bericht heilt es, ,die Antidiskri-
minierungsgesetze sind aufgrund der Aufteilung der
Zustandigkeiten zwischen der Osterreichischen Bun-
desregierung und den Bundeslandern weiterhin kom-
plex und fragmentiert. Die Unterscheidung zwischen
Gleichbehandlungsgesetz und Antidiskriminierungsge-
setzen der einzelnen Bundeslander, die einen unter
schiedlichen Grad an Schutz fir verschiedene Diskrimi-
nierungsgrinde gewahren, fuhrt haufig zu Verwirrung
und Rechtsunsicherheit.”'6). CERD'" (Committee on the
Elimination of Racial Discrimination) als auch ECRI™ fih-
ren aus, dass sich der dsterreichische Diskriminierungs-
schutz und damit einhergehende Gleichbehandlungsge-
bote in einer Vielzahl von Gesetzen finden. ECRI konnte
auch keine exakte Zahl der Antidiskriminierungsgesetze
und-gremien erhalten, Schatzungen belaufen sich zwi-
schen 35 — 60 Gesetze und ca. 50 Institutionen.™2°

Gleichbehandlungsanwaltschaft Regionalbiiro Stei-
ermark berichtet, dass trotz der Tatsache, dass Oster-
reich mit den in den Bundeslandern eingerichteten Re-
gionalbtros der Gleichbehandlungsanwaltschaft einen
niederschwelligen regionalen Zugang zum Recht ge-
wahrleisten kann, bewirkt die groRe Anzahl an Rechts-
grundlagen im Antidiskriminierungsbereich und die
zahlreichen Beratungsstellen flir von Diskriminierung
Betroffene oft eine Verunsicherung und Verwirrung. Zu-
kiinftig hat Osterreich durch die verpflichtende Umset-

zung der Standards fur Gleichbehandlungsstellen, die
mit zwei EU-Richtlinien im Mai 2024 festgelegt wur-
den, unter anderem die Aufgabe zu erflllen, eine star
kere Vereinheitlichung in diesem Bereich zu schaffen.
Dieser klare Auftrag an alle Gleichbehandlungsstellen,
wie der Gleichbehandlungsanwaltschaft sowie auch
den Gleichbehandlungsbeauftragten des Landes Steier
mark als auch der Stadt Graz, im Sinne einer effektiven
Unterstltzung und Beratung von Betroffenen verstar
kt zusammen zu arbeiten, wird sich auch in der Stadt
Graz sehr positiv auswirken. Das Bewusstsein und die
Sensibilisierung fur Diskriminierung gestalten sich in ei-
ner Wellenbewegung auch in der Grazer Bevdlkerung
auf und ab. Aus diesem Grund sind gemeinsame Mal3-
nahmen und eine gute Zusammenarbeit aller Stellen,
die sich fur Chancengleichheit einsetzen, nach wie vor
wichtig. Die Vereinheitlichung des Rechtsschutzes fir
alle Diskriminierungsmerkmale auch in den sonstigen
Lebensbereichen im Gleichbehandlungsgesetz wirde
einen Gleichklang mit den rechtlichen Bestimmungen
im Steiermarkischen Landes-Gleichbehandlungsgesetz
bringen. Die Moglichkeit fur Gleichbehandlungsstellen,
Verfahren vor den Gerichten flhren zu konnen, wirde
eine malgebliche Erhohung der Schutzwirkung des An-
tidiskriminierungsrechts in Osterreich bewirken.?'

Gute Praxis

Die Gleichbehandlungsbeauftragte der Stadt Graz
berichtet, dass durch die im Jahr 2024 umgesetz-
te Konzept- und Strukturveranderung, eine Anlauf-
stelle flr Mitarbeiter:innen der Stadt Graz und Grazer
Blrger:innen geschaffen wurde, die fur alle Belange
rund um Gleichbehandlung und Gleichstellung zustan-
dig ist, unabhangig vom jeweiligen Anliegen oder den
zugrunde liegenden gesetzlichen Bestimmungen.?

Die angesprochene und notwendige gute Vernetzung
konnte im Jahr 2024 durch die Vorstellung des neuen
Teams im Regionalbtro Steiermark der Gleichbehand-
lungsanwaltschaft stark ausgebaut werden. Der Ein-
ladung in das Regionalblro am Grazer Sudtiroler Platz
sind von Mai bis Dezember 2024 viele Vertreter:innen
von regionalen Stakeholder:innen gefolgt und es konn-
te mit 43 Kooperationstreffen ein unglaublich grof3es In-
teresse an einer Zusammenarbeit verzeichnet werden.
Die Ausstellung ,Jetzt im Recht” im Volkskundemuse-
um Graz stief’ von Mai 2023 bis zum 7.3.2024 Gber meh-
rere Monate hindurch bei einer hohen Anzahl von Men-
schen auf Interesse — allein in den ersten Monaten des
Jahres 2024 haben mindestens 155 Personen die Aus-

14 Miteinander — Verein flr Soziale Interaktion, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 15 Sozialamt der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
16 https://rm.coe.int/report-on-austria-6th-monitoring-cycle-translation-in-german-/16809e826e. — 17 CERD, Consideration of Reports Submitted by States Parties Under Arti-
cle 9 of the Convention. Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination. Austria, adopted by the Committee at its seventy-third sessi-
on (28.7.- 15.8.2008), CERD/C/AUT/CO/17, verdffentlicht am 22.9.2008, par. 12. — 18 Vgl. zur Novellierung des Gleichbehandlungsrechtes ECRI, ECRI-Bericht tiber Osterreich
(vierte Prifungsrunde), ECRI(2010), S 11. — 19 Das Bundesministerium fiir Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz listet 2014 im ECRI-Bericht zu Osterreich 35 Rechtstexte
auf. — 20 Antidiskriminierungsstelle Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 21 Gleichbehandlungsanwaltschaft, Regionalblro Steiermark, Beitrag zum
Menschenrechtsbericht 2025. — 22 Gleichbehandlungsbeauftragte der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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stellung besucht. Dies war auch der Auftakt fur die Wan-
derausstellung ,Wege zur Gleichbehandlung’ die der
zeit durch verschiedenste Regionen und Institutionen in
Graz und der gesamten Steiermark wandert. Mittels Co-
miczeichnungen werden haufige Diskriminierungssituati-
onen bildlich dargestellt und vermitteln so einem breiten
und sehr unterschiedlichen Zielpublikum die Rechte und
Pflichten, die das Gleichbehandlungsrecht in Osterreich
fir uns alle bereithéalt, ebenso wie das Beratungsange-
bot der Gleichbehandlungsanwaltschaft. Zudem stellt die
Gleichbehandlungsanwaltschaft auf ihrer Website ein ko-
stenfreies E-Learning Tool?® zur Verfligung, das ebenso
zur Information und Bewusstseinserhohung beitragt. Der
bereits angesprochenen, manchmal schwierigen, Suche
nach der richtigen Beratungsstelle wirkt die neue digi-
tale Erstberatung der Gleichbehandlungsanwaltschaft im
Sinne aller Betroffenen und auch der vorhandenen Be-
ratungsstellen entgegen. Leicht und unkompliziert kann
die richtige Beratungsstelle flr das eigene Anliegen ge-
funden werden, ohne zunéachst direkt in Kontakt treten
zu mussen. Das Online Melde-u. Kontaktformular ermog-
licht durch eine (auch anonyme) Meldung von Diskrimi-
nierungssituationen ebenso einen leichten Zugang zur
Beratung und Unterstltzung und reduziert die im Dis-
kriminierungsbereich bestehende hohe Dunkelziffer von
nicht sichtbaren Diskriminierungssituationen. Die Gleich-
behandlungsanwaltschaft stellt auf ihrer Website Infor
mationsmaterial zu Rassismus in verschiedenen Spra-
chen zur Verfligung und informiert Gber die wesentlichen
Inhalte auch in englischer Sprache. Die Schaffung des
Regionalbtro Std der Behindertenanwaltschaft in Graz
und die verstarkte Zusammenarbeit bringt einen besse-
ren Rechtsschutz fir Menschen, die von Mehrfachdiskri-
minierungen betroffen sind, mit sich.?*

Schulung und Weiterbildungsangebote der Holding
Graz: Die Gleichbehandlung aller Fahrgaste pragt den
betrieblichen Alltag. Das Fahrpersonal hat eine Dienst-
verpflichtung, sich hoflich, korrekt, freundlich, hilfsbereit
und serviceorientiert gegenuber allen Fahrgasten zu ver
halten. Es besteht aus Mitarbeitenden unterschiedlicher
Nationen. Die einheitliche, sehr gute Ausbildung zeich-
net uns als 6ffentlichen Mobilitatsdienstleister aus. Wir
investieren in Schulungen, Weiterbildung, nachhaltige
Personalarbeit und anlassbezogenem Coaching, um un-
ser Fahrpersonal zu unterstutzen. Jede Form von Diskri-
minierung wird nicht toleriert! Kommmt es zu einem Zwi-
schenfall, reagieren wir sofort. Fehlverhalten wird intern
zeitnah, konsequent, sorgfaltig und nachhaltig aufgeklart.
Neben der Einfihrungsschulung fir das Fahrpersonal, in
der der Gleichbehandlungsgrundsatz einen breiten Raum

einnimmt, finden regelmafige Weiterbildungen fur die
Mitarbeitenden statt. Zudem konnen Spezialangebote der
Weiterbildungsplattform ,,FIT SCHLAU VORN" der Stadt
Graz zu Themen wie , Kommunikationstechniken’ , Dees-
kalation’ , Hilfeleistung’ ,,Nichtdiskriminierung” und ,,In-
klusion” in Anspruch genommen werden.?
Vorgehensweise der Graz Linien bei diskriminierenden
Vorfallen:

Diskriminierende Vorfélle werden Uber unser Fahrperso-
nal, Bedienstete und Fahrscheinkontrolleure, per E-Mail
und telefonisch sowie Uber eine polizeiliche Anzeige mit
datenschutzrechtlicher Anfrage zur Einsichtnahme der
Videoaufzeichnung gemeldet.

Die Graz Linien reagieren unverzuglich und situations-
angemessen. Ereignet sich ein Vorfall im Fahrzeug, ent-
scheidet der:die Fahrer:in, ob er:sie deeskalierend ein-
greifen oder die Funkleitstelle kontaktieren und die Polizei
hinzuholen soll. Falle, in denen Dienstnehmer:innen dis-
kriminierende Kommunikation oder Verhalten vorgewor
fen wird, werden umgehend intern geklart und es wer-
den personelle Mafinahmen ergriffen.?s

Der Gemeinderatsklub der Grazer Griinen — ALG
fUhrt die Antidiskriminierungsstelle Steiermark mit der
sehr gut genutzten Ban-Hate App und dem umfas-
senden Beratungsangebot bei Diskriminierung als Bei-
spiel Guter Praxis an.?’

Der Gemeinderatsklub der SPO berichtet folgende

Beispiele Guter Praxis:

- Die Gleichbehandlungsbeauftragte der Stadt Graz
ist weisungsfrei, verpflichtet zur Verschwiegenheit
und zustandig fur alle Diskriminierungsfalle, etwa
nach Geschlecht, ethnischer Herkunft, Religion/Welt-
anschauung, sexueller Orientierung, Alter oder Behin-
derung.

- Mit der Kampagne ,Zeig dein Gesicht - gegen Dis-
kriminierung” werden Menschen aufgefordert, sich
sichtbar gegen Diskriminierung zu zeigen; Gesicht-
sportrats werden auf einen Grazer Linienbus geklebt,
um das Thema im 6ffentlichen Raum zu verankern.

- Die Stadt setzt sich fur gendergerechte, barrierefreie
Kommunikation ein und nutzt diskriminierungsfreie
Sprache aktiv in der Verwaltung.?®

Ein bedeutender Beitrag zur Antidiskriminierungsarbeit
in der Steiermark ist die Antidiskriminierungsstelle
Steiermark, die Betroffene unterstltzt, dokumentiert
und berat. lhre Existenz ist ein wesentliches Element
guter Praxis — vorausgesetzt, sie wird langfristig finanzi-
ell gesichert und politisch gestarkt.?®

23 www.gleichbehandlungsanwaltschaft.gv.at. — 24 Gleichbehandlungsanwaltschaft, Regionalbliro Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 25 Holding
Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 26 Holding Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 27 Die Grinen — ALG — Gemeinderatsklub, Beitrag zum
Menschenrechtsbericht 2025. — 28 Gemeinderatsklub der SPO - Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 29 Women*s Action Forum und die Steirische

Gesellschaft fur Kulturpolitik (GKP), Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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Dem Verein ,,Miteinander —Verein fiir Soziale Interak-
tion” ist es gelungen, Menschen aus unterschiedlichen
Lebensrealitaten zusammenzubringen und mittels An-
tidiskriminierungs-, Sensibilisierungs-, Inklusions- und
Gleichstellungsarbeit das Miteinander in der Stadt Graz
zu starken. Unter anderem wurde gemeinsam mit den
RosalLila Pantherlnnen, der Fuf3ball Fir Alle Ombudsstel-
le, dem SK Puntigamer Sturm Graz, dem GAK 1902 und
dem TSV Egger Glas Hartberg ein FuRballturnier fir Viel-
falt, Toleranz und Gleichberechtigung am Grazer Christo-
pher Street Day veranstaltet. Mit diesem FuRballturnier
konnte der Verein ein klares Zeichen gegen Queerfeind-
lichkeit und Homophobie im FuRball setzen und zeigen,
dass FuRball ein Sport fur alle Menschen ist.%°

Neue Empfehlungen

Gleichbehandlungsbeauftragte der Stadt Graz
empfehlen: Das Europaische Parlament und der Rat
der Europaischen Union haben im Mai 2024 erstmalig
verpflichtende Richtlinien (Richtlinie 2024/1500 und
Richtlinie 2024/1499) zu Standards fur Gleichbehand-
lungsstellen verabschiedet. Die Richtlinien verankern
unter anderem Standards flUr Unabhangigkeit, Aus-
stattung mit Ressourcen, Klagerechte, umfassende
Zuganglichkeit, verpflichtende rechtspolitische Ein-
bindung und Standards fur Kompetenzen in der Pra-
ventivarbeit, der Kommunikation sowie der Datener-
fassung und —evaluierung.

Eine vorbildliche Umsetzung dieser Richtlinien in der
Stadt Graz wird empfohlen.®!

Referat fiir Gewerbeverfahren der Stadt Graz: Eine
Ausweitung von Schulungs- und Weiterbildungsange-
boten im Bereich Nichtdiskriminierung wird als sinnvoll
erachtet und ist fir die Zukunft geplant, um die Ser
vicequalitat und Chancengleichheit weiter zu starken.®?

Die Antidiskriminierungsstelle Steiermark empfiehlt
die Sicherstellung gleichen Schutzes fur alle diskrimi-
nierten Merkmale, ein ,, Levelling up” des Ill. Teiles des
Gleichbehandlungsgesetzes (GIBG), das heifdt, die Er
weiterung der geschutzten diskriminierten Merkmale
im GIBG im Zusammenhang mit dem Zugang zu der
Versorgung mit Gutern und Dienstleistungen, ein-
schlieBlich Wohnraum. Bis dato sind die Diskriminie-
rungsmerkmale Geschlecht und ethnische Herkunft
beim Zugang zu Guatern und Dienstleistungen ge-
schutzt, alle anderen Diskriminierungsgrinde nicht,
was zu einer Ungleichbehandlung im Gesetzt selbst
fahrt.®

Es ist wichtig, die gute und stetig zunehmende Ver-
netzung sowohl zwischen den Gleichbehandlungs-
stellen des Bundes- in Graz dem Regionalbiro Stei-
ermark, des Landes Steiermark und der Stadt Graz
als auch anderen Beratungseinrichtungen, fortzuset-
zen. Die Antidiskriminierungsstelle des Landes Steier
mark ist eine unerlassliche und unglaublich wichtige
Erganzung zu den genannten Gleichbehandlungsstel-
len. Sie ist gerade dann auch eine wichtige Partnerin,
wenn die bestehenden Antidiskriminierungsgesetze
nicht greifen und fur von Diskriminierung Betroffene
eine wichtige Anlaufstelle. In der aktuellen Zeitdimen-
sion sind gemeinsame Anstrengungen zur Erhéhung
der Chancengleichheit immens wichtig flr das Zu-
sammenleben, auch in der Stadt Graz. Die bereits an-
gesprochene Moglichkeit, die Wanderausstellung des
Regionalbliro Steiermark kostenfrei und unburokra-
tisch auszuleihen, kann auch zukUnftig zu einer nie-
derschwelligen Informationsvermittlung beitragen.
Eine Unterstltzung der effektiven Umsetzung der
EU-Richtlinien Standards fur Gleichbehandlungsstel-
len mit Umsetzungsfrist fiir Osterreich im Sommer
2026 auf allen Ebenen und politischen Akteur:innen
liefert ebenso einen wichtigen Beitrag, Diskriminie-
rung durch Starkung der Beratungsstellen entgegen-
zuwirken. Die Anfragen auch von Grazer Unterneh-
men unterschiedlichster Art, ihren Mitarbeiter:innen
und Fuhrungskrafte das kostenfreie Vortrags- u. Work-
shopangebot des Regionalbiro Steiermark zur Verfu-
gung zu stellen, sind stark im Ansteigen begriffen.
Dies wird als wichtig angesehen, um respektvollen,
wertschatzenden und diskriminierungsfreien Um-
gang im Unternehmen zu fordern. Im Jahr 2024 nah-
men die 61 Informationsveranstaltungen in der Arbeit
des Regionalblros einen wesentlichen Raum ein. 31
% der Informationsarbeit in der Stadt Graz betrafen
Schulungen, Workshops und Vortrage. Die lokalen
Medien haben zunehmend grofReres Interesse, auch
durch Beitrage des Regionalblro Steiermark, zielge-
richtete Informationen zum Antidiskriminierungsrecht
zu bringen. Das Regionalbtro war 28 Mal in Grazer
Medien prasent. Es ware winschenswert, wenn die-
ser Trend auch zukUnftig anhalt, da Beitrage in Print-
medien neben Social Media nach wie vor eine wich-
tige und wertvolle Informationsquelle auch fur die
Grazer Bevolkerung darstellen.3

Der Gemeinderatsklub der Grazer Griinen - ALG
empfiehlt den Ausbau und finanzielle Absicherung der
Antidiskriminierungsstelle Steiermark.%®

30 Miteinander — Verein fur Soziale Interaktion, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 31 Gleichbehandlungsbeauftragte der Stadt Graz, Beitrag zum Menschen-
rechtsbericht 2025. — 32 Referat fir Gewerbeverfahren der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 33 Antidiskriminierungsstelle Steiermark, Beitrag zum
Menschenrechtsbericht 2025. — 34 Gleichbehandlungsanwaltschaft, Regionalbliro Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 35 Die Grinen — ALG — Gemein-

deratsklub, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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Der Gemeinderatsklub der SPO empfiehlt:

- Die Entwicklung und Umsetzung einer umfassenden
Diversitatsstrategie — sowohl fur stadtische Dienst-
leistungen als auch fur die Personalentwicklung.

- Musterhausordnung gegen Rassismus und Dis-
kriminierung in Lokalen — Vorgehen fur Club- und
Lokalbetreiber:innen, um faire Einlasspraktiken si-
cherzustellen.®®

Das Women*s Action Forum und die Steirische

Gesellschaft fiir Kulturpolitik (GKP) empfehlen:

- strengere Sanktionen und konsequentere Mafinah-
men gegen Unternehmen, die Diskriminierung prak-
tizieren.

- Sicherstellung der dauerhaften Finanzierung und
Starkung wichtiger institutioneller Strukturen im Be-
reich des Antidiskriminierungskampfes.

- Spezielle Forderungsprogramme fur alle Menschen,

die in Osterreich leben, bis eine Gleichstellung er

reicht ist.

Das aktive Einbinden von Personen, die unter diesen

Artikel fallen. D.h. nicht Uber Personengruppen re-

den, sondern mit diesen zu arbeiten bzw. sie selbst

entsprechende Themen bearbeiten zu lassen.

- die personelle und finanzielle Aufstockung der Gleich-
behandlungsanwaltschaft entsprechend den europa-
ischen Richtlinien, sodass sie ihre Klient:innen kinf-
tig auch vor Gericht vertreten kann. Dies starkt den
effektiven Schutz vor Diskriminierung und verbessert
den Zugang zu rechtlichem Beistand flr Betroffene
deutlich.¥”

4.1.2 Ethnische Zugehorigkeit und Religion
Daten und Fakten

Das Integrationsreferat der Stadt Graz fungiert u.a.
als Stelle im Magistrat fur den Abbau aller Formen von
Diskriminierung, insbesondere jener aufgrund von eth-
nischer Zugehorigkeit und Religion/Weltanschauung.

Im April 2023 wurde das aktuelle Leitbild ,,Graz sind wir
alle” (graz.at/integrationsleitbild) als Basis fur die zuklnf-
tige Integrationsarbeit in der Stadt Graz vom Gemein-
derat beschlossen. Es zeigt von welchen Grundsatzen
sich die Stadt Graz in ihrer Integrationsarbeit leiten lasst
und welche Zugange sie dabei verfolgt. Auf dem Leit-
bild aufbauend liegt ein Arbeitsprogramlmm vor, das kon-
krete Wirkungsbereiche, -ziele und MalRnahmen im Be-
reich der Integration flr die nachsten Jahre umfasst.
Der Wirkungsbereich ,Zusammenstehen” enthalt das
Handlungsfeld , Antidiskriminierung- Antirassismus- An-

tifundamentalismus” Es sieht u.a. die (weiterfihrende)
Unterstltzung eines Diskriminierungsschutzes fur alle
Grazer:innen vor, durch die Forderung von Fach-, An-
lauf- und Beratungs- und Monitoringstellen, durch die
Forderung von Projekten zum Thema Antirassismus und
Starkung von Zivilcourage und die Bewerbung der App
,BanHate" als Meldesystem gegen Hassverbrechen
und Hass im Netz.

Ausgehend von der Antirassismusstrategie des Bundes
(ARS), die im Jahr 2024 auf den Weg gebracht wurde,
gab es auch innerhalb des Magistrats Uberlegungen,
Mafinahmen zur Starkung der Diversitat und Diversitats-
kompetenz in der Stadt Graz zu setzen. Dazu wurden un-
ter der Leitung des Integrationsreferats gemeinsam mit
der Magistratsdirektion Workshops mit Vertreter:innen
relevanter Verwaltungsbereiche der Stadt Graz konzi-
piert, die im Jahr 2025 umgesetzt werden sollen. Ziel
der Workshops ist es, einen partizipativ erarbeiteten
Malnahmenkatalog fur unterschiedliche Bereiche des
Magistrats zu erstellen und diese zur Entscheidung und
Priorisierung der Magistratsdirektion und der Politik fur
eine Implementierung vorzulegen. Bei der Umsetzung
soll maéglichst synergetisch (Verknipfung zum Aktions-
plan gegen Rassismus) und ressourcenschonend vor-
gegangen werden.

Weitere laufende Maldnahmen:

- Bekanntmachung der Maglichkeit von Remuneration
innerhalb des Hauses Graz

- Weiterfuhrung der internen Ansprechstelle zum The-
ma Asyl im Integrationsreferat

- Schulungen von Haus-Graz Mitarbeiter:iinnen zum
Aufbau von Interkultureller Kompetenz (Ordnungswa-
che, Talentepool, Dienstprifungskurs)

- Weiterfuhrung der Bildungskoordinator:innen

- Weiterfihrung des Language Supports im ABI-Service

- Zusammenarbeit mit dem Grazer Migrant:innenbeirat

- Unterstutzung der Dienststellen des Magistrats mit Dol-
metschleistungen finanziert Uber das Integrationsreferat

- Finanzielle Forderung von Vereinen und Organisati-
onen Uber das Budget des Integrationsreferats

- Organisation des , Fests flr alle” der Stadt Graz in der
Grazer Seifenfabrik

- Organisation von 2 Netzwerktreffen und Newsletter
des Integrationsreferats (4x/Jahr) zur Forderung des
Dialogs und Austausches unter den Grazer Integrati-
onsvereinen

- RegelmaRige Vernetzung mit den zustandigen Behor
den Land Steiermark und BFA

- Kooperation mit OIF (Osterreichischer Integrations-
fonds)

36 Gemeinderatsklub der SPO - Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 37 Women*s Action Forum und die Steirische Gesellschaft fiir Kulturpolitik (GKP),

Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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- Forderung von Freiwilligenprojekten rund um das The-
ma Flucht und Integration

Des Weiteren wurden die folgenden Schulungen im -

Jahr 2024 durchgefuhrt:

- Schulungen von Teams der Grazer Ordnungswache, -
des ruhenden Verkehrs und der Fahrscheinkontrolle
(4x & 4 UE)- verpflichtende Teilnahme

- Schulung des Talentepools der ABI (1x 2 UE) — ver
pflichtende Teilnahme

- Schulung im Rahmen des Dienstprifungskurses (3x & -
1 UE)- verpflichtende Teilnahme

Zuordnung nach dem Arbeitsprogramm: -
- zusammenfinden (Willkommen in Graz, Forderung
des Dialogs zwischen Kultur und Religionen — Vielfalt

Gesamtbudget Arbeitsprogramm

63%

Gesamtbudget

sichtbar machen, Forderung des Dialogs unter den
Generationen)

zusammenwirken (Wohnen ¢ Gesundheit « Umwelt-
und Klimaschutz « Arbeiten)

zusammenlernen (Sprachférderung, Bildung — Lernen
— Orientierung fur Kinder und Jugendliche, Unterstut-
zung frauenférdernder Angebote, Bildung und Bera-
tung fur Erwachsene und Familien, Wissenschaft und
Forschung)

zusammenstehen (Gewaltschutz und Gewaltpraven-
tion, Antidiskriminierung — Antirassismus — Antifunda-
mentalismus, Flucht und Asyl)

Servicestelle fur freiwilliges Engagement/Unterstit-
zung von freiwilligem Engagement®®

Summe von zusammenfinden (13%)

Summe von zusammenwirken (4%)

Summe von zusammenlernen (63%)

Summe von zusammenstehen (15%)

Summe von Servicestelle fiir freiwilliges Engagement,
Untersttzung von freiwilligen Engagement (3%)

6 Summe von IREF-Overheadkosten (2%)

G A WN =

Quelle: Integrationsreferat der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.

Gesamtbudget Arbeitsprogramm im Detail

25,1%

1 Summe von Willkommen in Graz (1,3%)

2 Summe von Forderung des Dialogs zwischen Kulturen
und Religionen — Vielfalt sichtbar machen (7,2%)

3 Summe von Forderung des Dialogs unter den
Generationen (4,3%)

4 Summe von Wohnen (0,1%)

5 Summe von Gesundheit (1,5%)

6 Summe von Umwelt- und Klimaschutz (0,1%)

7 Summe von Arbeiten (2,2%)

8 Summe von Bildung, Lernen und Orientierung fiir
Kinder und Jugendliche (23,8%)

9 Summe von Sprachférderungen (25,1%)

10 Summe von Unterstiitzung frauenférdernder Angebote (5,6%)
11 Summe von Wissenschaft und Forschung (0,6%)

12 Summe von Bildung, Beratung fiir Erwachsene und Familien (7,9%)

13 Summe von Antidiskriminierung, Antirassismus-
Antifundamentalismus (4,9%)

14 Summe von Gewaltschutz und Gewaltpravention (5,7%)

15 Summe von Flucht und Asyl (4,1%)

16 Summe von Servicestelle fir freiwilliges Engagement,
Unterstiitzung von freiwilligen Engagement (3,1%)

17 Summe von IREF-Overheadkosten (2,5%)

7.9%
72%
4,3%
1,3% 1,5%
0,1% - 0,1%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
Gesamtbudget

Quelle: Integrationsreferat der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.

38 Integrationsreferat der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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Das Referat fiir Gewerbeverfahren der Stadt Graz
berichtet in Bezug auf MalRnahmen zur Unterstltzung
nicht-deutschsprachiger Kund:innen, dass der Grof-
teil der Gewerbeanmeldungen online erfolgt, dass al-
lerdings fur nicht deutschsprachige Kund:innen neben
der telefonischen Erreichbarkeit auch die Maglich-
keit zur personlichen Anmeldung wahrend der Partei-
enverkehrszeiten zur Verfligung steht. Im Bereich der
Referent:innen/Sachbearbeiter:innen wird darauf ge-
achtet, dass bei Bedarf eine Anmeldung auch mit Un-
terstltzung von einem:r Dolmetscher:in durchgefihrt
werden kann.®®

Der Gemeinderatsklub der Grazer Griinen — ALG be-
richten, dass die Antidiskriminierungsstelle Steiermark
fir die Jahre 2023 und 2024 einen deutlichen Anstieg
von rassistischen Online-Inhalten (Steigerung um mehr
als 50% zum Vergleichsjahr 2022) verzeichnete. Auch
die Entwicklung bei Hate crimes, die sich insbesondere
gegen muslimische Frauen mit Kopftuch und Schwarze
Menschen richten, sind besorgniserregend. Gleicher
malen wird eine starke Zunahme antisemitischer Straf-
taten und anderer Ubergriffe verzeichnet, was wir als
ebenso besorgniserregend empfinden.*

In der Outreach-Arbeit des Vereins IKEMBA waren Ras-
sismus und Diskriminierung in 58 Fallen Thema, 41 Mal
wurde an die Antidiskriminierungsstelle vermittelt, 7

Mal dorthin begleitet. Teilweise sind diese Erfahrungen

auf Hautfarbe, Kopftuch oder andere individuelle Merk-

male zurtickzuflihren und betreffen die Menschen in ih-
rem \Wohn- oder Arbeitsumfeld, bei der Jobsuche, in der

Schule oder bei Arzt:innen, teilweise gibt es strukturelle

oder implizite Ausschlussmechanismen: Sprachbarrie-

ren, interkulturelle Verstandigungsschwierigkeiten, ein-
geschrankter Zugang zu Wohnung und Arbeit.

Zitate aus der Outreach-Arbeit 2024

- Oft haben sie das Gefuhl nicht verstanden zu werden
oder nur geduldet zu sein.

- Sie argert sich, weil sie Schmerzen hat und keiner ihr
hilft. Sie fuhlt eine Art von Diskriminierung, versteht
aber nicht, ob wegen Herkunft, Religion oder Armut.

- Viele Arbeitgeber sehen, dass sie Migrantin ist, und
bieten ihr eine Teilanmeldung ohne Weihnachts- und
Urlaubsgeld an.

- Sie suchen schon lange eine Arbeit als Kinderbetreu-
erin. Nach dem Bewerbungsgesprach bekommen sie
die Stelle wegen ihres Kopftuchs nicht.

- Die Leute lachen uns auf der Strafde aus, weil wir pa-
kistanische Kleidung tragen.

- lch war beim Arzt und habe Englisch gesprochen. Er

hat gesagt, hier ist Osterreich. Die Frau konnte nicht
Deutsch sprechen.

- Die Frauen glauben, dass, wenn sie mit Kopftuch oder
sehr langen Kleidern und ohne gute Deutschkennt-
nisse Arbeit suchen, keine Maglichkeiten haben, au-
Rer in der Reinigung. Sie mochten in der Drogerie
oder im Friseursalon arbeiten, aber keiner nimmt sie.
Frust, finanzielle Probleme.

- Sie hat das Vertrauen in Institutionen verloren, fuhlt
sich diskriminiert und nicht ernst genommen. Leidet
physisch und psychisch.

- Wenn ich meine Tochter in den Kindergarten brachte,
schauten die Mitarbeiter:innen auf meine Kleidung,
redeten und lachten.

- Beide Frauen haben schlechte Erfahrungen in Oster-
reich gemacht. Altere Damen beleidigten sie auf der
StraRe: ,Warum tragst du einen Schal? Verdammte
Auslander! "4

Im Rahmen der Integrationsprojekte fir Roma und
Romnia der Caritas Steiermark (EMRO: Arbeitsmarkt-
integration / CHAVORE: Integration von Roma-Kindern
in Schule und Kindergarten / ROMEXA: Existenzsiche-
rung) werden aktuell um die 300 Zielgruppenangeharige
betreut.

Die Gesamtzahl der in Graz lebenden Roma und Romnia
schatzt die Caritas Steiermark auf 3.500.4

Probleme und Defizite

Gleichbehandlungsanwaltschaft Regionalbiiro Stei-
ermark: Anfang 2024 wurde der Fall einer Pharma-
ziestudentin medial bekannt, die sich bei einer Grazer
Apotheke als studentische Mitarbeiterin bewarb. Als
Antwort auf ihre Bewerbung wurde sie beleidigt und
herabgewdrdigt. Der Grund daflr war das Tragen eines
Hidschab auf dem Bewerbungsfoto.

Niemand darf in der Arbeitswelt aufgrund der Religion
diskriminiert werden. Die Beratungspraxis zeigt, dass
betroffene Personen oft nicht wissen, dass ein be-
stimmtes Verhalten diskriminierend und somit verboten
ist. Fehlende Information, Abhangigkeiten, prekare Be-
schéaftigungsverhaltnisse und die Angst vor negativen
Folgen sind oft genannte Grinde, wieso sich Betroffene
gegen rechtliche Schritte entscheiden. Es ist davon aus-
zugehen, dass die tatsachliche Anzahl von Frauen, die
Diskriminierungen aufgrund ihrer Religion und im Spe-
ziellen aufgrund des Tragens eines Kopftuches erfahren,
auch in der Stadt Graz deutlich hoher ist, als die an uns
gemeldeten Falle zeigen.®

39 Referat fur Gewerbeverfahren der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 40 Die Grinen — ALG — Gemeinderatsklub, Beitrag zum Menschenrechtsbe-
richt 2025. — 41 Verein IKEMBA, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 42 Caritas der Didzese Graz Seckau, Roma-Integration, Beitrag zum Menschenrechtsbericht
2025. Siehe auch EMRO: https://www.caritas-steiermark.at/hilfe-angebote/flucht-integration/bildung-arbeit/emro-empowerment-fuerroma-und-romnia/ - CHAVORE: https:/

www.caritas-steiermark.at/hilfe-angebote/flucht-integration/bildung-arbeit/chavore-schulunterstuetzung-fuerromakinder/. — 43 Gleichbehandlungsanwaltschaft, Regionalbiro

Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.


https://www.caritas-steiermark.at/hilfe-angebote/flucht-integration/bildung-arbeit/emro-empowerment-fuer-roma-und-romnia/
https://www.caritas-steiermark.at/hilfe-angebote/flucht-integration/bildung-arbeit/chavore-schulunterstuetzung-fuer-romakinder/
https://www.caritas-steiermark.at/hilfe-angebote/flucht-integration/bildung-arbeit/chavore-schulunterstuetzung-fuer-romakinder/
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Afro-Asiatisches Institut Graz: Trotz der vielen po-
sitiven Initiativen gibt es nach wie vor Vorurteile und
stereotype Darstellungen gegenuber bestimmten Re-
ligionsgemeinschaften, die insbesondere in bestimm-
ten gesellschaftlichen Schichten oder Medien verbrei-
tet sind. Diese Haltung kann zu Diskriminierung fihren,
auch wenn die religiose Vielfalt anerkannt wird.
Strukturelle Herausforderungen bei der Integration von
Religionen in die Gesellschaft: Obwohl Graz in Bezug
auf interreligidsen Dialog fortschrittlich ist, gibt es in ei-
nigen Bereichen noch strukturelle Barrieren. Das be-
trifft etwa den Bau von religiosen Versammlungsorten,
den Zugang zu Ressourcen oder die Teilnahme von re-
ligidsen Minderheiten an offentlichen Diskursen. Reli-
gionen, die in Graz weniger anerkannt sind oder einer
kleineren Minderheit angehoren, konnten weiterhin mit
Hlrden konfrontiert werden, die ihre Sichtbarkeit und
Beteiligung an der Gesellschaft erschweren.
Sensibilisierung der Medien zur ausgewogenen und re-
spektvollen Berichterstattung: Medien spielen eine ent-
scheidende Rolle bei derWahrnehmung von religidsen Ge-
meinschaften in der Gesellschaft. Leider kommt es immer
wieder vor, dass religiose Minderheiten, insbesondere
Muslime, in den Medien haufig negativ und stereotypisiert
dargestellt werden. Dies kann zu Vorurteilen, Missver
standnissen und religioser Diskriminierung fuhren.*

Caritas Steiermark: Roma/Romnia sind aufgrund ihrer
Diskriminierungsgeschichte von soziookonomischen
Problemlagen, die sich im Zuge der Teuerungskrise
noch einmal deutlich verscharft haben, in besonderer
Weise betroffen und v.a. in Krisenzeiten der Gefahr aus-
gesetzt, instrumentalisiert zu werden.

Sobald Roma und Romnia in der Offentlichkeit sichtbar
sind bzw. durch Medien sichtbar gemacht werden (als
Bettler:innen, als Gruppe mit Wohnwagen und in letzter
Zeit insbesondere als GroRfamilien, die vom Krieg in der
Ukraine geflohen sind), treten in der medialen Wahrneh-
mung Stereotype bis hin zu latentem Rassismus sehr
leicht wieder ans Tageslicht.

Gerade in Bezug auf ukrainische Roma/Romnia-Ver
triebene ist zu beobachten, wie das mediale Pendel in
kirzester Zeit umschlagen kann und Kriegsfllchtlinge
plotzlich in Zusammenhang mit Sozialbetrug gebracht
werden konnen.*

Von der kurzlich erfolgten SchlieRung der Notschlaf-
stellen fur ukrainische Vertriebene waren und sind vor
allem Roma-Familien in Graz betroffen.*® Eine weitere
Einschréankung, die vor allem armutsbetroffenen Roma
und Romnia erfahren werden, betrifft auch das soeben
beschlossene Bettelverbot.*” 48

Verein IKEMBA:*°

Eine junge Frau suchte eine Lehrstelle. Sie wurde
zum Vorstellungsgesprach eingeladen. Sie tragt ein
Kopftuch, das sie auch nicht fur die Zeit der Arbeit ab-
legen mochte. (es handelt sich nicht um einen Beruf
mit besonderen Hygienevorschriften). |hr wurde ge-
sagt, dass man in dem Betrieb keine Kopftuchtrage-
rin anstellen will und sie trotz Qualifikation und hoher
Motivation nicht in die engere Auswahl kommt, wenn
sie das Kopftuch nicht ablegt.

Es gab einige Anfragen fur Wohnungen, wo die In-
teressenten dann nicht zu einem Besichtigungster
min eingeladen wurden, als sich herausgestellt hat,
dass es sich um Migrant:innen handelt. Oder wo die
Interessent:innen abgewimmelt wurden, weil sie der-
zeit beim AMS gemeldet sind, oder Sozialunterstut-
zung erhalten.

Ein besonders dramatischer Fall von Diskriminierung
im Gesundheitswesen soll hervorgehoben werden.
Ein Mann, der aus einem Drittstaat kommt, lebt seit
vielen Jahren in Osterreich. Er hat hier lange Jahre
gearbeitet, geheiratet (seine Frau ist ebenfalls Dritt-
staatenangehorige) und sie ziehen ihre gemeinsame
Tochter hier grofs. Wahrend der Coronazeit hatte der
Mann einen schweren Herzinfarkt, den er gluckli-
cherweise Uberlebt hat. Nach dem Infarkt hatte er
mit IKEMBA-Unterstitzung eine medizinische Reha-
bilitation beantragt. Diese wurde abgelehnt, mit der
Begrindung, sein Deutsch sei nicht ausreichend fur
eine Reha! (es gibt auch Patient:innen, die aufgrund
eines akuten Ereignisses Uberhaupt nicht sprechen
konnen, und die dennoch eine rehabilitative Behand-
lung erhalten!). Ein, in weiterer Folge gestellter An-
trag auf Pflegegeld, wurde mit Berufung auf das Feh-
len seines Aufenthaltstitels (rot-weif3-rot-plus Karte)
im ASVG ebenfalls abgelehnt — dieses Vorgehen der
PVA betraf im Zeitraum der vergangenen zwei Jah-
re auch weitere Klient:innen aus demselben Kultur
raum, es wurde gerichtlich in erster Instanz besta-
tigt. Im Jahr 2024 stellte der Mann einen Antrag auf
|-Pension, da er gesundheitlich definitiv nicht mehr in
der Lage ist, einer Tatigkeit nachzukommen, die dem
entspricht, was er vor dem Infarkt ausgelbt hat. Eine
Umschulung wurde vom AMS nicht beflirwortet und
ware fir den Mann vermutlich auch nicht praktikabel.
Er ist im Besitz eines unbefristeten Behindertenaus-
weises. Dennoch ist der Mann laut Bescheid der PVA
nicht dauerhaft invalide. Eine entsprechende Klage ist
aktuell in Planung.

Eine Frau, die seit Jahren in Osterreich lebt, hat ihre
Arbeit verloren und ist aktuell beim AMS gemeldet.

44 Afro-Asiatisches Institut Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 45 Siehe dazu folgenden Medienbericht: https://www.youtube.com/watch?v=CUzvkbEtR3E.
46 https://www.kleinezeitung.at/steiermark/19737482/land-liess-notschlafstellen-schliessen-ukrainersitzen-auf-der-strasse. — 47 Rassismus und Diskriminierungen gegen-

Uber Roma dokumentiert auch der Rassismus-Report von Zara (https://assets.zara.or.at/media/rassismusreport/ZARA RassismusReport 2024 webseite.pdf (S. 20 ff.)) und

fortlaufend der dROMa-Blog des Vereins Roma-Service unter der Rubrik ,,Rassismus & Menschenrechte” (http://www.roma-service.at/dromablog/). — 48 Caritas der Diézese
Graz Seckau, Roma-Integration, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 49 Verein IKEMBA, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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Sie hat gleichzeitig mit dem Verlust des Arbeitsplatzes
ihren Anspruch auf Familienbeihilfe verloren, weil ihr
Aufenthaltstitel , subsidiarer Schutz” ist. Bei so gut
wie allen anderen Aufenthaltstiteln kann die Familien-
beihilfe weiter bezogen werden, da der Arbeitslosen-
geldbezug als Einkommen gewertet wird.

Gute Praxis

Das Integrationsreferat der Stadt Graz nennt die fol-
genden Beispiele guter Praxis im Bereich Antirassis-
mus-Arbeit:

- Gleichbehandlungsbeauftragte der Stadt Graz

- Inklusives Verstandnis der Stadt Graz sowie das Ein-
stehen gegen Diskriminierung Uber das Leitbild , Graz
sind wir alle” verdeutlicht

- Antidiskriminierungsarbeit im Arbeitsprogramm ZU-
SAMMEN des Integrationsreferats verankert

- Zusammenarbeit mit dem Mitgrant:innenbeirat der
Stadt Graz

- Schulungen der Ordnungswache, des Parkraumser
vice und der Holding Fahrscheinkontrolle der Stadt
Graz zum Thema Interkulturalitat, Diversitat, Integra-
tion (4 UE)

- Schulungseinheit im Rahmen des Dienstprufungs-
lehrgangs der Stadt Graz zum Thema Diversitat, Men-
schenrechtsstadt Graz und Integration (1 UE)

- Integrationsreferat als Schnittstelle zu neuem Ange-
bot in der Haus Graz Akademie zum Thema Antidiskri-
minierung (Start 2025)

- Durchflhrung des , Fests fur alle 2024"

- .Wohnen fir alle” - Enquete mit der Gleichbehand-
lungsanwaltschaft 2024 zum Thema Diskriminierung
am Wohnungsmarkt

- Umsetzung des Projekts und der Kampagne ,, Lebens-
bilder” als positiv besetzte Kampagne zum Thema
Vielfalt in Graz

- ,Kino fir alle” — Kostenloser Kinobesuch und Még-
lichkeit des Zusammenkommens flir Grazer:innen

Zudem berichtet das Integrationsreferat der Stadt Graz,
dass folgende Projekte und Initiativen durch das Integra-
tionsreferat gefordert werden konnten:

- Unterstltzung der Antidiskriminierungsstelle Stmk;
das Integrationsreferat ist auch Steuergruppenmit-
glied.

- Praventionsprojekt , Perspektivenwechsel” fur Grazer
MS (ARGE Jugend)

- Préaventionsprojekt IKU (ISOP) an Kindergérten und
Schulen

- Projekte mit intersektionaler Ausrichtung (z.B. Forde-
rung Projekt ,BEAM™ von Pronegg & Schleich Soziale
Dienste)

- StraRenlabors fir Zivilcourage (InterACT)

- Projekt Chavore (Caritas, Schulunterstitzung fur die
Zielgruppe Roma-Kinder)

- Unterstltzung von ComUnity Spirit (AAIl) zur Forde-
rung des Interrel. Dialogs

- Unterstltzung von Veranstaltungen, die den interkul-
turellen und interreligidsen Dialog und die Begegnung
fordern, (z.B. vom Islam. Kulturzentrum, der musli-
mischen Jugend, Granatapfel Kulturvermittlung, So-
samma u.v.m.) um Austausch und Kennenlernen zu
ermoglichen

- Kostenlose Workshops fur Grazer Bildungseinrich-
tungen zu ,Liebe ist..." (RosaLila Pantherlnnen)

- Kostenlose Workshops fur Grazer Bildungseinrich-
tungen von Omar Khir Alanam zu Identitat, Flucht, Bi-
ographiearbeit, Ausgrenzungserfahrungen etc.

- Bewusstseinsbildung Uber die Forderung von Aus-
stellungen und Veranstaltungen (CSD-Parkfest, Chiala
Afrika Fest, Afrikanisches Literatur und Filmfestival,
INTAKT Festival 2024, Tag der Migrant:innenvereine
etc.)

- Unterstltzung diverser weiterer (Beratungs)angebote
(z.BWelcome Office von BASE)

- Deutschforderformate fur altere Personen, Personen
mit Kinderbetreuungsbedarf und Personen mit Bedarf
an alternativen Unterrichtsmethoden

- Qualifizierungsmaoglichkeiten  und  Mentoringpro-
gramme far jugendl. Asylwerber:innen, Asylberech-
tigte und Jugendliche mit Migrationsgeschichte (z.B.
mentorus, Sindbad etc.)%°

Im Rahmen der taglichen Berichterstattung ist die Ab-
teilung fiir Kommunikation bestrebt, Diskriminierung
in jeder Hinsicht entgegenzuwirken, eigene und externe
Veranstaltungen, Aktivitaten der Burgermeisterin und
der Stadtsenatsreferent:innen in diesem Sinn zu unter
sttzen und u.a. ethnische und religiose Vielfalt hervor
zustreichen. So wurde unter anderem der , 1. Tag der
Religionen’ zu dem am 19. Oktober Religions- und Be-
kenntnisgemeinschaften in Graz einluden, monatelang
begleitet und umfassend abgebildet. Ebenso Veranstal-
tungen, wie etwa das Treffen von rund 200 internatio-
nale Studierenden, die auf Einladung der Blrgermeiste-
rin zu Gast im Grazer Rathaus waren, oder der Besuch
einer Delegation aus dem kriegsgeplagten Lemberg in
Graz. Seit Janner 2024 besteht zwischen Graz und Lem-
berg eine projektbasierte Kooperation. Der Austausch
beider Stadte wird weiterhin gefordert werden.®

50 Integrationsreferat der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 51 Abteilung fur Kommunikation der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht

2025.
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Der Gemeinderatsklub der SPO berichtet folgende

Beispiele Guter Praxis:

- Am 16. Janner 2025 wurde das neue 10-Punkte-Ak-
tionsprogramm gegen Rassismus im Gemeinderat
beschlossen. Es basiert auf internationalen Empfeh-
lungen (UN CERD, Europarat).

- Forderung eines politischen Diskurses ohne rassi-
stische Inhalte, inkl. Wahlkampfbeobachtung und da-
gegen wirksame MafRnahmen.5?

Die Gleichbehandlungsanwaltschaft setzte im Marz
2024 eine Schwerpunktkampagne gegen intersekti-
onelle Diskriminierung von muslimischen Frauen am
Arbeitsmarkt. Gerade Diskriminierungen, bei denen
mehrere Diskriminierungsgrinde zusammentreffen, be-
wirken eine besondere Betroffenheit. Im Zuge der Kam-
pagne der Gleichbehandlungsanwaltschaft wurde auf
unterschiedlichen Kanalen Uber die Rechte der Betrof-
fenen aufgeklart, Sensibilisierungsarbeit geleistet und
zu den Beratungsangeboten informiert. Aus diesem
Projekt entstand ein umfassender Informationsflyer in
mehreren Sprachen, der auf der Website der Gleichbe-
handlungsanwaltschaft zum Herunterladen oder Bestel-
len zur Verfligung steht. Das Sichtbarmachen intersek-
tioneller Diskriminierung kann zur Sensibilisierung auch
der Grazer Bevolkerung beitragen.®

Im Rahmen der Projektarbeit der Caritas Steiermark
fihren Roma-Mitarbeiter:innen seit Jahren sehr gut an-
genommene Workshops flr Schiler:innen durch. Da-
bei vermitteln wir Basiswissen Uber Geschichte und
Kultur(en) der Roma und Romnia, und wir laden die Kin-
der und Jugendlichen zu interaktivem Austausch und
Reflexion ein.

Zudem haben wir eine Broschire zum Thema ,,Roma
und Romnia in Graz” verdffentlicht, die sich auch der
Vorurteilsgeschichte widmet.5*

Weiters ist zu betonen, dass die Stadt Graz und ihre
Behorden seit Jahren eine aulRerordentlich gute Rol-
le einnehmen, wenn es um die Einhaltung der Men-
schenrechte und den Kampf gegen Diskriminierungen
—insbesondere auch gegen Roma und Romnia — geht.®

IKEMBA berichtet Uber die gute Praxis der Grazer Stadt-
verwaltung: Besonders hervorheben muss man einige
Mitarbeiter:innen des Grazer Sozialamtes, die sich sehr
offen und zuvorkommend gegenlber den Klient:innen
verhalten und z.T. sehr engagiert um das \Wohl der Men-
schen bemuht sind. Ebenso sind Mitarbeiter:innen des
Jugendamtes sehr engagiert und kooperieren im Sinne
der Klient:innen aus Drittstaaten immer wieder mit dem

Verein IKEMBA, Schulen und anderen Behorden in gera-
dezu herausragender Weise. Auch das Buro der Burger
meisterin ist ein gutes Beispiel flr Blrgernahe, Offen-
heit und hohe interkulturelle Kompetenz. Man ist hier
sehr bemuht, die Sorgen und Anliegen der Menschen
ernst zu nehmen und Ratsuchenden auf Augenhdhe zu
begegnen.®®

Neue Empfehlungen

Das Integrationsreferat der Stadt Graz empfieh-
It die Sicherstellung des Weiterbestehens von Verei-
nen und Institutionen, die Antidiskriminierungsarbeit
in Graz leisten (wie die Antidiskriminierungsstelle, das
Projekt IKU von ISOP etc.).”

Die Abteilung fiir Kommunikation der Stadt Graz
empfiehlt, das Instrument der stadtischen Ehrungen
und Auszeichnungen verstarkt zu nutzen, um den As-
pekt der Menschenrechte in der 6ffentlichen Wahr
nehmung starker in den Fokus zu rtcken. Dies sollte
sowohl bei der Anerkennung der Leistungen Geehr
ter als auch bei der Auswahl der Wurdentrager:innen
selbst berlcksichtigt werden®

Referat fiir Gewerbeverfahren der Stadt Graz: Die
Bescheide sind so formuliert, dass sie in verstandlicher
Sprache abgefasst sind. Dennoch ware es winschens-
wert, kiinftig mehrsprachige Informationen —insbeson-
dere auf Englisch — bereitzustellen und die Englisch-
kenntnisse der Mitarbeiter:innen weiter zu verbessern.
Die Mitarbeiter:innen werden regelmaRig dazu ange-
halten, in ihrer schriftlichen und mundlichen Kommuni-
kation professionell und verstandlich zu agieren.®

Das Afro-Asiatische Institut Graz empfiehlt eine
verstarkte Sensibilisierung der Medien fur eine aus-
gewogene und respektvolle Berichterstattung Uber
alle religiosen Gruppen, insbesondere Uber musli-
mische Gemeinschaften. Hierzu konnten Workshops
und Schulungen fur Journalistiinnen organisiert wer
den, die ihnen helfen, religidse Themen differenziert
und ohne Vorurteile zu behandeln. Zusatzlich konnte
eine Zusammenarbeit mit interreligiosen und zivil-
gesellschaftlichen Organisationen sowie religiosen
Vertreter:innen etabliert werden, um den Medien qua-
litativ hochwertige Informationen und Perspektiven zu
bieten. Medien sollten sich ihrer Verantwortung be-
wusst werden und verstarkt darauf achten, stereo-
type Darstellungen zu vermeiden und die Vielfalt und
Komplexitat religioser Gemeinschaften zu betonen.®

52 Gemeinderatsklub der SPO - Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 53 Gleichbehandlungsanwaltschaft, Regionalbiiro Steiermark, Beitrag zum Men-
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Ausgewogene Darstellung zwischen Erfolg und Pro-
blemen Uber die Gruppe von Menschen mit Flucht-
und Migrationserfahrung. Abschaffung der Bekannt-
gabe des Herkunftslandes und / oder den Zusatz
.Migrationshintergrund” bei einer Berichterstattung,
wenn die Person Osterreichische Staatsburger:in ist.®!

4.1.3 Sexuelle Orientierung
Probleme und Defizite

Der Gemeinderatsklub der Grazer Griinen —ALG wei-
sen auf eine Zunahme von LGBTIQ+ feindlicher Rheto-
rik und Ubergriffen hin. Zu nennen ist hier insbesondere
die 6sterreichweit agierende Terrorgruppe, die vor allem
homosexuelle Manner in brutale Ubergriffe lockte.
LGBTIQ+ feindliche Inhalte in sozialen Medien nehmen
ebenso besorgniserregend zu.%?

Die Rosalila Pantherlnnen mahnen zur Ausweitung
des Diskriminierungsschutzes.

Obwohl LGBTIQ-Personen in Osterreich im Arbeits-
leben rechtlich geschutzt sind, fehlt noch immer ein
umfassender Diskriminierungsschutz im Privatleben.
Diskriminierung und Stigmatisierung aufgrund der se-
xuellen Orientierung oder Geschlechtsidentitat treten
auch aullerhalb des Arbeitsplatzes auf — etwa beim
Zugang zu Wohnraum, Gesundheitsdiensten oder 6f-
fentlichen Dienstleistungen. Deshalb fordern wir eine
Ausweitung des Diskriminierungsschutzes auf alle Le-
bensbereiche (, Levelling-Up”).

Hassverbrechen gegen LGBTIQ-Personen nehmen zu.
Viele Falle werden jedoch nicht ausreichend erfasst
oder als solche anerkannt. Eine konsequente Erfassung
und Verfolgung von LGBTIQ-feindlicher Gewalt ist ent-
scheidend, um Betroffene besser zu schiitzen und Tate-
rinnen abzuschrecken.

Konversionstherapien, die versuchen, die sexuelle Ori-
entierung oder Geschlechtsidentitat von Menschen zu
andern, sind diskriminierend und traumatisierend. Ein
aktueller Fall aus Graz hat die Dringlichkeit verdeutlicht.
Diese Praktiken haben keinen medizinischen Nutzen
und verursachen langfristige Schaden.

Transpersonen erfahren oft Diskriminierung und Stigma-
tisierung und sind in vielen Bereichen unsichtbar.
Intergeschlechtliche Kinder werden haufig geschlechts-
angleichenden Operationen unterzogen, die irreversi-
ble Folgen haben kdonnen. Solche medizinisch nicht not-
wendigen Eingriffe ohne Einwilligung der betroffenen
Person mussen verboten werden. Stattdessen braucht

es Aufklarung und Sensibilisierung fur die Rechte inter
geschlechtlicher Menschen.®

Neue Empfehlungen

Die Rosalila Pantherlnnen empfehlen:

Ausweitung des Diskriminierungsschutzes

Die Stadt Graz sollte sich auf Landes- und Bundese-
bene fir einen umfassenden Diskriminierungsschutz
einsetzen, der auch den privaten Bereich (z. B. Zu-
gang zuWaren, Dienstleistungen, Wohnraum und Ge-
sundheitsversorgung) umfasst.

Aufnahme der sexuellen Orientierung in Art. 7 B-VG
Wir empfehlen die Aufnahme des Merkmals ,, sexuel-
le Orientierung” in den Gleichbehandlungsgrundsatz
der Bundesverfassung (Art. 7 Abs. 1 B-VG) — entspre-
chend den Ergebnissen des Osterreich-Konvents und
internationalen Empfehlungen.

Schutzgrund Geschlecht erweitern

Es braucht eine gesetzliche Klarstellung, dass der
Schutzgrund ,,Geschlecht” auch Geschlechtsidenti-
tat (inkl. gender expression) und Intersexualitat um-
fasst — sowohl im Gleichbehandlungsgesetz als auch
im Strafrecht (§ 283 StGB und & 33 Abs. 5 StGB) so-
wie im Bundes-Gleichbehandlungsgesetz und IlI. Teil
des GIBG. Dies entspricht den Empfehlungen des Os-
terreich-Konvents (Art. 34 Abs. 2 FiedlerEntwurf) und
internationalen Standards (Europarat, Resolutionen
2048 [2015] und 2191 [2017]).

Verbot von Konversionstherapien

Die Stadt Graz sollte sich flr ein bundesweites ge-
setzliches Verbot von Konversionstherapien einsetzen
— wie in Deutschland bereits seit 2020. Dieses sollte
alle Altersgruppen einschlieen und nicht nur Minder
jahrige betreffen. Zudem ist eine breite Aufklarung
Uber die schadlichen Auswirkungen solcher Praktiken
notwendig.

Schutz intergeschlechtlicher Kinder

Wir fordern ein ausdrlckliches gesetzliches Verbot
medizinisch nicht notwendiger, geschlechtszuwei-
sender Behandlungen an intergeschlechtlichen Kin-
dern vor Vollendung des 14. Lebensjahres (IGM). Die
Stadt Graz sollte sich dafur einsetzen, diese Praktiken
zu beenden und gleichzeitig Akzeptanz und Sichtbar-
keit fur intergeschlechtliche Menschen zu fordern.
Unbiirokratische Geschlechtsanpassung im
Personenstandsregister

Fur die Anderung des Geschlechtseintrags im Perso-
nenstandsregister darf keine medizinische Diagnose
(wie Geschlechtsidentitatsstorung) erforderlich sein.

Auch hier sollte die Stadt Graz eine klare gesetzliche
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Regelung auf Bundesebene fordern — wie vom Euro-
parat empfohlen.

Umsetzung des VfGH-Erkenntnisses zu
nicht-binaren Menschen

Die Stadt Graz sollte sich daflr einsetzen, dass das
VfGH-Erkenntnis vom 15.06.2018 (G77/2018) auch
fur nicht-binare Menschen umgesetzt wird. Das
BMI sollte den restriktiven Erlass, der die dritte Ge-
schlechtsoption nur fir intergeschlechtliche Men-
schen vorsieht, aufheben.

Mehr Sichtbarkeit von Transpersonen

Die Stadt Graz sollte Mafinahmen fordern, die die
Sichtbarkeit und Akzeptanz von Transpersonen in der
Offentlichkeit und Gesellschaft starken.

Bessere Erfassung von Hate Crimes

Die Stadt Graz sollte sich fur eine verbesserte Erfas-
sung von Hasskriminalitat gegen LGBTIQ-Personen
einsetzen. Dazu gehoren Schulungen und Sensibi-
lisierung der Polizei und Justiz, damit diese Gewalt
und Diskriminierung besser erkennen und dokumen-
tieren. Eine bundesweite Antidiskriminierungsstelle
konnte als zentrale Anlaufstelle Beratung, Schulungen
und Forderungen anbieten.

Forderung der Sichtbarkeit von LGBTIQ-Personen
Die Stadt Graz sollte die Sichtbarkeit von LGBTIQ-Per
sonen durch offentliche Veranstaltungen, Pride-Para-
den und gezielte Offentlichkeitsarbeit fordern, um Ak-
zeptanz und Enttabuisierung zu unterstutzen.
Integration queerer Themen in den Lehrplan
Queere Themen sollten im Schulunterricht behandelt
werden — etwa die Geschichte der LGBTIQ-Bewe-
gung, gendergerechte Sprache sowie rechtliche und
gesellschaftliche Herausforderungen. So kann Diskri-
minierung abgebaut und ein respektvolles Miteinan-
der gestarkt werden.

4.1.4 Alter: Junge und éltere Personen
Daten und Fakten

Die Offene Jugendarbeit berichtet Uber die Zielgrup-

penerreichung in Graz 2024:

- Erreichte Anzahl an Personen: 7.384 junge Menschen
wurden durch das Hauptangebot Offener Betrieb er-
reicht, das sind 36,3 % aller im Berichtszeitraum in
der Steiermark erreichten Personen (von 20.347); im
Vergleich zum Vorjahr (+ 337).

- Das Geschlechterverhaltnis lag bei 65,52 % Bur
schen, 33,94 % Madchen und 0,54 % diversen Per
sonen und weist im Vergleich zum gesamtsteirischen

Bild wieder einen hoheren Anteil an mannlichen Be-
suchern im Offenen Betrieb aus (60,264 % zu 39,382
% zu 0,354 %).

- Zielgruppenerreichung: 13 % wurden von der Ge-
samtpopulation der 12- bis 26-Jahrigen, die am Stich-
tag 1.1.2024 in Graz wohnhaft und gemeldet waren (=
55.566 junge Menschen zwischen 12 bis 26 Jahren),
durch den Offenen Betrieb erreicht (steiermarkweit/
0B: 9,3 %).

- Verzeichnete Kontakte im Offenen Betrieb: Von den
60.502 dokumentierten Kontakten (Stmk: 160.210;
378 % in Graz) entfielen im Jahr 2024 46.520 auf Bur
schen, 13.668 auf Madchen und 314 auf diverse Kon-
takte.

- Das prozentuelle Verhaltnis von mannlichen, weib-
lichen und diversen Kontakten lag damit im Offenen
Betrieb bei 76,9 % zu 22,6 % zu 0,5 % und Ubertrifft
damit 2024 wieder das gesamtsteirische Bild hin-
sichtlich des mannlichen Anteils deutlich (68,8 % zu
30,7 % zu 0,5 %).

- Zeitlich befristete Angebote (Events, einmalige Work-
shops u.A): 5.262 Teilnehmer:innen; Geschlechter
verteilung: 63,69 % mannlich, 35,45 % weiblich und
0,86 % divers.®

Die Statistik 2024 der Offenen Jugendarbeit zeigt auf,
dass Burschen im Offenen Betrieb wesentlich haufiger
kommen als Madchen, die Nutzungsintensitat diverser
Personen liegt im Wert hierbei dazwischen (9,62 Kon-
takte pro Bursche; 5,45 Kontakte pro Madchen; 785
Kontakte pro diverser Person).%

Exemplarisch wurden im Rahmen eines Qualitatsdia-
logs mithilfe einer Fokusgruppe 23 Schuler:innen in Graz
u. a. zur Lebensqualitat in Graz befragt War im Zeitraum
nach der Pandemie die Sorge noch groRer, wieder mehr
Stammjugendliche als Nutzer:innen verzeichnen zu kon-
nen, war 2024 wie bereits das vorige Angebotsjahr stark
gepragt vom Gestalten des Miteinanders. Soziales Grup-
penlernen und Starkung der Identitatsfindung waren
auch im Berichtsjahr 2024 Schwerpunkte vieler Einrich-
tungen in der Steiermark. In Graz wurden im Rahmen
der angefiihrten Fokusgruppe vor allem Angste und Un-
sicherheiten im o6ffentlichen Raum thematisiert. Mit Ver
weis auf konkrete Beispiele, folgten Aussagen, wie, dass
Frauen (im offentlichen Raum) wie Dreck behandelt wer
den wuirden und dass die Menschen nicht nett zueinan-
der waren. Zudem werden gemiedene Platze genannt,
die zum einen mit einer relativ schnellen Losung, attrak-
tiviert werden konnten, aber auch die zahlreichen Bom-
bendrohungen beschaftigen die Jugend in Graz.%®
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Die Mobile Jugendarbeit im o6ffentlichen Raum in
der Stadt Graz (MOJA), die von LOGO jugendma-
nagement GmbH als Tragerorganisation seit 2023 im
Auftrag der Stadt Graz umgesetzt wird, steht Jugend-
lichen bedurfnisorientiert, niederschwellig und flexibel
in allen Lebenslagen zur Seite. Das Angebot wird in der
aufsuchenden Arbeit in den Sozialrdumen, der Anlauf-
stelle, in den sozialen Medien sowie in der Netzwerk-
arbeit vermittelt. Sie nimmt Bedarfe von jungen Men-
schen wahr, vermittelt ihre Anliegen an die passenden
Ansprechpartner:innen, wird wenn notwendig in der Cli-
quen- bzw. Einzelfallarbeit aktiv und setzt sich fur Ju-
gendliche als Sprachrohr ein.

Die MOJA fungiert als Auffangnetz fur Jugendliche au-
Rerhalb bestehender Systeme und bietet individuelle
Unterstlutzung und Begleitung. Im Jahr 2024 wurden
443 Einzelfallberatungen verzeichnet. Uber den Jahres-
verlauf wurden Beratungsthemen erfasst, besonders
haufig waren dabei die Themen Gesundheit (238) ins-
besondere psychische Gesundheit (142), soziale Bezie-
hungen (188), Arbeit/Ausbildung/Schule (148) und Fi-
nanzen (122).57

Der Verein Jugendtreffpunkt Dietrichskeusch’'n wur
de 1982 dank einer Jugendinitiative gegrindet und gilt
als das erste autonome Jugendzentrum in Graz. Wir sind
ein selbstverwalteter gemeinnutziger Verein und Trager
des Jugendtreffpunkt Dietrichskeusch'n. Wir sind Uber
parteilich und konfessionslos und arbeiten nach de-
mokratischen Prinzipien. Wir bezwecken aktive Frei-
zeitgestaltung von Jugendlichen und bieten einerseits
Freiraume flr gemeinsame Freizeitaktivitaten und ande-
rerseits Freiraume zur Entwicklung des Sozialverhaltens
von Jugendlichen. Nebst der Arbeitsprinzipien der Of-
fenen Jugendarbeit bedienen wir uns unterschiedlicher
(sozialpadagogischer Methoden) um Beziehung zu und
zwischen den Jugendlichen auf- und auszubauen und be-
wegen uns im Spektrum der informellen Bildungsarbeit.
Im Jahr 2024 zahlten wir im Rahmen des Offenen Be-
triebes 1.099 physische Personen, welche uns insge-
samt 8.188 Mal besuchten. Beim proACT Jugendbud-
get 2024 nahmen 305 wahlberechtigte Jugendliche teil.
Im Rahmen zahlreicher Veranstaltungen, Aktivitaten und
Projekten konnten im Jahr 2024 zusatzlich 865 Jugendli-
che erreicht werden.

Von padagogischer Seite wird der Jugendzentrums-
betrieb mit 4 Teilzeit-Stellen realisiert. Auf strukturel-
ler (Vereins-)Ebene sowie auch in diversen anderen
Tatigkeitsbereichen (z.B. Vorstandsfunktionen, Web-/
Grafikdesign...) sind wir génzlich auf ehrenamtliche
Unterstutzer:innen angewiesen.®

In der Stadt Graz hélt die ARGE Jugend gegen Gewalt
und Rassismus im Jahr rund 300 Workshops zu den
Kernthemen Gewalt, Konflikte, Ausgrenzung und Diskri-
minierung ab. Die Workshops finden in Schulen und in
Kinder- und Jugendeinrichtungen statt. Dabei erreichen
wir zirka 5.000 Kinder und Jugendliche in Graz, davon
haben rund die Halfte Migrationsgeschichte.®?

Probleme und Defizite

Die Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark be-
richtet, dass erhebliche Herausforderungen vor allem
im Bereich der mittelbaren Diskriminierung von Kindern
und Jugendlichen, vorwiegend in den Thematiken Bil-
dung, Zugang zu Freizeitangeboten und Arbeitsmark-
tintegration bestehen. Kinder und Jugendliche aus
einkommensschwachen Familien oder mit Migrations-
hintergrund haben oft nur eingeschrankten Zugang zu
Bildung, was durch Sprachbarrieren und kulturelle Dif-
ferenzen noch verstarkt wird. Das Bildungssystem ist
haufig nicht inklusiv genug, um alle Schdler:innen, ins-
besondere solche mit besonderen Bedurfnissen oder
aus benachteiligten Verhaltnissen, gleichberechtigt zu
integrieren. Jugendliche aus sozial schwachen oder mi-
grantischen Familien haben zudem schlechtere Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt und es fehlen spezifische
Angebote zur Berufsorientierung, die ihre individuellen
Bedurfnisse und Herausforderungen berlcksichtigen.
Auch der Zugang zu Freizeit- und Sportangeboten ist oft
aufgrund finanzieller Mdglichkeiten begrenzt.”

Die ARGE Jugend gegen Gewalt und Rassismus be-
richtet, dass sich ihre Einsatze in Graz zunehmend auf die
Themen Gewaltpravention, Ausgrenzung und Mobbing
konzentrieren. Rund ein Drittel unserer Interventionen
betrifft Herausforderungen im interkulturellen und inter
religiosen Zusammenleben. Besonders Kinder und Ju-
gendliche mit Migrationsgeschichte sind in hohem Malde
von Ausgrenzung und Diskriminierung betroffen.
Jugendliche Schwarze Menschen berichten uns regel-
maRig, dass sie im offentlichen Raum haufiger nach Aus-
weisen gefragt werden als andere — allein aufgrund ihrer
Hautfarbe. Muslimische Jugendliche erleben Diskriminie-
rung vor allem im Zusammenhang mit ihrer religiosen Zu-
gehorigkeit. Junge Frauen mit Kopftuch werden abwer
tend angesprochen, muslimische Jugendliche insgesamt
oft unter Generalverdacht gestellt, religios fanatisch oder
extremistisch zu sein — eine Tendenz, die sich seit dem
Anschlag in Villach im Fruhjahr weiter verstarkt hat.

Ihre Erfahrungen zeigen: Nahezu alle Kinder und Ju-
gendlichen aus Einwandererfamilien machen spate-
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stens ab der Sekundarstufe rassistische Erfahrungen
— sei es im schulischen Kontext, im 6ffentlichen Raum
oder in der Freizeit.

Ein zentrales Beobachtungsfeld unserer Arbeit ist zudem
die Bedeutung von Sprache. Sprache schafft Zugehorig-
keit. Kinder und Jugendliche, die gut Deutsch sprechen
— insbesondere im lokalen Dialekt —, werden deutlich sel-
tener mit Vorurteilen oder Ausgrenzung konfrontiert. Die-
se Erkenntnis unterstreicht, wie eng gesellschaftliche
Teilhabe mit sprachlicher Identifikation verbunden ist.”!

Das LOGO jugendmanagement berichtet, dass die
budgetare Lage der Stadt Graz zu Klrzungen in der offe-
nen Kinder- und Jugendarbeit Graz gefihrt hat, wodurch
der Zugang fur Jugendliche zu sozialarbeiterischen und
sozialpadagogischen Mafdnahmen erschwert wird und
weniger unabhangige erwachsene, geschulte Personen
far Jugendliche da sein kdnnen.”

Der Verein Jugendtreffpunkt Dietrichskeusch'n weist
darauf hin, dass sozialarbeiterische Tatigkeiten dringend
bendtigt waren (entsprechende Kompetenzen/Ausbil-
dungen sind im Team der Dietrichskeusch’n vorhanden),
jedoch werden diese leider, seitens der Fordergebung
weder finanziert noch vertraglich verankert.

Die Gruppe der jungen Erwachsenen hat meist keinen
Anspruch auf das Unterstltzungssystem der Lebens-
phase Jugend, ist gleichzeitig noch nicht bereit, in das
Unterstutzungssystem von Erwachsenen Uberzuge-
hen. Hier flllt die Mobile Jugendarbeit derzeit eine LU-
cke im System, die aufgezeigt und nachhaltig abgedeckt
werden sollte. Die Kirzung von Ressourcen flhrt zu ei-
ner unsicheren Arbeitssituation innerhalb der Einrich-
tungen, was zu einer defizitareren Versorgungssituation
von Jugendlichen in prekaren Lebenssituationen fuhrt,
die gerade stabile Beziehungserfahrungen bendtigen.”

Der Steirische Dachverband der Offenen Jugendarbeit
berichtet, dass die Statistik 2024 (Datenbankbericht fur
die Offene Jugendarbeit Graz) zeigt, dass Burschen den
Offenen Betrieb deutlich haufiger nutzen als Madchen.
Die Nutzungsintensitat stellt sich wie folgt dar: 9,62
Kontakte pro Bursche 785 Kontakte pro diverse Person
und 5,45 Kontakte pro Madchen.”

Gute Praxis

Der Gemeinderatsklub der SPO berichtet, dass Sen-
sibilisierung gegenuber Altersdiskriminierung (junge
wie altere Menschen) etwa in 6ffentlichen Fachkonfe-
renzen stattfindet.”

Das Konzept der Mobilen Jugendarbeit Graz kann als
Good-Practice-Beispiel bezeichnet werden, da es durch
seine konsequente sozialraumorientierte Haltung, seine
flexible und lebensweltnahe Arbeitsweise sowie seine
multiprofessionelle Umsetzung als Vorbild fur weitere
steirische Kommunen (z.B. Gleisdorf, Leibnitz) dient.
Die klare partizipative Ausrichtung, die inklusive Ange-
botsstruktur und die systematische Qualitatssicherung
tragen ebenso zur Vorbildwirkung bei wie die Kombinati-
on aus mobiler Prasenz im 6ffentlichen Raum und einer
niederschwelligen Anlaufstelle.”®

Viele der Jugendlichen im Verein Jugendtreffpunkt
Dietrichskeusch'n haben selbst Migrationsbiografien
bis hin zu schwerst traumatischen Fluchterfahrungen.
Das qualitative Verhaltnis, welches Uber lange Zeit zwi-
schen Jugendarbeiter:iinnen und Besucher:innen auf-
gebaut wird, bildet eine vertrauensvolle Basis, die
Jugendarbeiter:innen zu relevanten anderen Erwachse-
nen aulRerhalb der Herkunftsfamilie macht. Jugendliche
suchen proaktiv die Jugendarbeiter:innen auf, wenn sie
Fragen haben, so auch im Rahmen von Angelegenhei-
ten bzgl. Bleiberecht, Aufenthaltstitel, Reisefreiheit etc.

ARGE Jugend gegen Gewalt und Rassismus: Unsere
Praxis zeigt: Nachhaltige Menschenrechtsarbeit beginnt
mit der Starkung von Kindern und Jugendlichen in ihrer
Identitat und Handlungskompetenz. In unseren Work-
shops setzen wir auf interaktive Methoden, die Selbst-
reflexion, Perspektivenwechsel und Empowerment for
dern. Wir schaffen Raume, in denen junge Menschen
Erfahrungen teilen, diskriminierende Strukturen erken-
nen und gemeinsam Handlungsstrategien gegen Aus-
grenzung entwickeln konnen.

Besonders bewahrt haben sich:

- Peerbasierte Formate, in denen Jugendliche sich auf
Augenhohe begegnen und gemeinsam an Losungen
arbeiten. Diese starken das Gemeinschaftsgefihl und
wirken Vorurteilen aktiv entgegen.

- Weg vom Frontalvortrag und fertigen Losungen- hin
zum aktiven Zuhoren, Raum geben, gemeinsam Uber
Probleme und Herausforderungen mit Kindern und
Jugendlichen sprechen. Gemeinsam Ldsungen fin-
den.

- Sprache fordert. Gute Sprachkenntnisse sind ein
wichtiger Schritt zur erfolgreichen Integration.

- Kulturelle Selbstverortung: Kinder und Jugendliche

werden ermutigt, ihre Herkunft und Identitat positiv

zu sehen. Dies starkt ihr Selbstbewusstsein und ihre

Resilienz gegenuber Diskriminierung.

Konsequente Einbindung von Lehr und Betreuungs-
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personal: Gute Praxis gelingt nur im Schulterschluss
mit Padagog:innen, Sozialarbeiter:innen und Eltern.
Wir geben diesen Akteur:innen Werkzeuge zur Hand,
um Vielfalt im Alltag konstruktiv zu begleiten.

Die ARGE setzt auf kontinuierliche Prasenz: Nicht punk-
tuelle Workshops, sondern wiederkehrende Angebote
Uber das Schuljahr hinweg machen langfristige Verande-
rung moglich. Unsere Erfahrung zeigt: Dort, wo Kinder
und Jugendliche erleben, dass Vielfalt wertgeschatzt
wird, entstehen respektvolle und solidarische Lebens-
raume.”’

Neue Empfehlungen

Der OVP-Gemeinderatsclub empfiehlt im Bereich
der Altersdiskriminierung den technischen Fortschritt
und altersgerechte Nutzbarkeit in Einklang zu bringen,
insbesondere was Amtswege und Angebote offent-
licher Institutionen betrifft (Schulungen, Erreichbar
keit, Ansprechpersonen, analoge Angebote).”

Der Gemeinderatsklub der SPO empfiehlt, auf Basis
der Initiative des SPO Gemeinderatsklubs im Gemein-
derat, dass im Monat der Kinderrechte offentliche
Gebaude und die Offis mit der Kinderrechtefahne
beflaggt werden, um dadurch die Sichtbarkeit von Kin-
derrechten zu zeigen.”®

Empfehlungen der Kinder- und Jugendanwaltschaft
Steiermark:

Forderung inklusiver Bildung: Es braucht verstarkt in-
tegrative Konzepte in Schulen, um Kinder und Jugend-
liche mit unterschiedlichen Bedurfnissen zu fordern.
Es sollten regelmaf3ig Schulungen fur Lehrpersonen
und Schuleriinnen zu Themen wie Anti-Diskriminie-
rung und Diversitat stattfinden, um eine respektvolle
und inklusive Kultur zu fordern.

Erhdohung der Zuganglichkeit von kostenlosen Frei-
zeitangeboten: Es sollten mehr Freizeit- und Sport-
angebote speziell fir Kinder und Jugendliche aus be-
nachteiligten Verhaltnissen geschaffen werden.
Forderung von Berufsorientierung und Integration auf
dem Arbeitsmarkt: Die Schaffung von Netzwerken
zwischen Unternehmen, Schulen und Bildungsein-
richtungen kénnte den Ubergang von Jugendlichen in
den Arbeitsmarkt erleichtern und Diskriminierung auf-
grund von Herkunft oder sozialen Hintergriinden ver-
mindern.

Forderung von partizipativer Jugendpolitik: Jugendli-
che sollten in die politischen Entscheidungsprozesse

und in die Gestaltung von MaflRnahmen gegen Diskri-
minierung und Ungleichheit eingebunden werden &

Die Offene Jugendarbeit ist mehr denn je gefor
dert, sichere Orte bereitzustellen, in denen junge
Menschen geschutzt Werte, Normen und Haltungen
diskutieren, Kriterien fir das Zusammenleben und
-wirken aushandeln und reflektieren kdnnen. Zentra-
le fachliche Orientierungen und Prinzipien der Offe-
nen Jugendarbeit mussen hierbei im Zentrum der
Aufmerksamkeit stehen: Empowerment, Starkung,
Selbststandigkeit, Selbstwirksamkeit, Identitatsfin-
dung, Beddrfnisorientierung, Beziehung lernen als
Voraussetzung fur Beteiligung. Auf allen Ebenen ist
es wichtig und moglich, die Kinder und Jugendlichen
und ihre Bedurfnisse ernst zu nehmen, einen partner-
schaftlichen und demokratischen Umfang zu fordern
und die Bereitschaft zu haben, sie auch tatsachlich
mitreden, mitentscheiden und mitplanen zu lassen.®!

Eine gesetzliche Verankerung der Offenen Jugend-
arbeit als Pflichtangebot wirde nicht nur zu einer
verlasslichen und langfristigen Finanzierung fuhren,
sondern auch stabile Beziehungsangebote sichern.
Fachkrafte konnten damit nachhaltiger arbeiten, Ju-
gendliche wdrden verbindliche Ansprechpersonen
in ihrer Lebenswelt behalten — unabhangig von politi-
schen oder budgetaren Rahmenbedingungen.

Um Kontinuitéat und Verlasslichkeit in der Unterstut-
zung junger Menschen sicherzustellen, sollten koor
dinierte Ubergaben zwischen verschiedenen Hilfsan-
geboten systematisch verankert werden. Zusatzlich
sind flexible Ubergangsfristen sinnvoll, um Jugend-
lichen ausreichend Zeit zu geben, an neue Unterstut-
zungsstrukturen , anzudocken” Dies betrifft insbeson-
dere den Wechsel zwischen mobiler Jugendarbeit,
Jugendhilfe, Schule und Arbeitswelt.

Viele junge Menschen bendtigen auch nach Vollen-
dung des 18. Lebensjahres punktuelle Unterstitzung.
Es sollte daher moglich sein, Jugendhilfe- oder Jugend-
arbeitsangebote temporar wiederaufzunehmen, wenn
es die Lebenslage erfordert. Dies starkt nachhaltige
Hilfeverlaufe und reduziert das Risiko von Abbriichen.®?

Ausbau der Struktur sowie Ressourcenerhéohung
im Bereich Offener Jugendarbeit: Die Arbeitsprin-
zipien der Freiwilligkeit, Offenheit, Niederschwellig-
keit, Uberparteilichkeit und Uberkonfessionalitét, In-
klusion, Partizipation, Geschlechtergerechtigkeit etc.
bieten den idealen Rahmen fur informelle Bildungsar
beit und Praventionsarbeit.®®
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Klares Bekenntnis zur und gesetzliche Implementie-
rung der Offenen Jugendarbeit als essenziellen Be-
standteil der Kinder und Jugendhilfe auf Bundesebe-
ne.®

Ausbau der bestehenden Institutionen der Offenen
Jugendarbeit und Ressourcenerhohung. Implemen-
tierung eines sozialarbeiterischen Auftrages (samt Fi-
nanzierung).®

4.1.5 Rechte von Personen mit Behinderung
Daten und Fakten

Mit der Inklusionsstrategie , Graz inklusiv — Eine Stadt
flr alle” bekam die Inklusion in der Stadt Graz einen
neuen, starken Motor. In 12 Handlungsfeldern wurden
Ziele festgelegt, die in Graz umgesetzt werden sollen.
Die Inklusionsstrategie® dient der Umsetzung der UN-
Konvention Uber die Rechte von Menschen mit Behin-
derung, in der die Menschenrechte fir Menschen mit
Behinderung konkretisiert werden. Dennoch ist dieses
Instrument zu grofd und allgemein gehalten, um unmit-
telbar umsetzbar zu sein. Dafur braucht es Aktionspla-
ne mit konkreten MafRnahmenvorschlagen. In der Mitte
zwischen Konvention und Aktionsplanen steht die Inklu-
sionsstrategie, um die allgemeinen Angaben der Kon-
vention in konkrete Vorschlage Ubersetzen zu konnen.

Zwei Punkte sind dabei von besonderer Bedeutung:

- Alle Magistratsabteilungen mussen alle zwei Jahre
einen MaRnahmenplan aufgrund der Strategie ent-
wickeln. Diese Plane werden auf ihre Wirkungen hin
evaluiert.

- Es wurde Hr. David Kriebernegg als Inklusions-Koor
dinator eingesetzt. Er hat die Aufgabe, stadtintern die
Abteilungen bei der Erstellung der MalRnahmenplane
Zu unterstutzen.

Graz ist eine von nur 3 Stadten in Europa, die eine eige-
ne Inklusionsstrategie auf kommunaler Ebene geschaf-
fen haben.®”

Die Koordinationsstelle Inklusion der Stadt Graz,

welche im Marz 2024 zum Zweck der Umsetzung der

Inklusionsstrategie eingerichtet wurde, erganzt, dass es

zentrales Ziel ist, die Verwaltung der Stadt Graz inklusiv

auszurichten. Das bedeutet konkret:

- Die Verwaltung und ihre Mitarbeiter:innen sind fir die
BedUrfnisse behinderter Blrger:innen sensibilisiert
und im Umgang mit ihnen kompetent.

- Die Verwaltung und ihr Verwaltungshandeln sind voll-

standig barrierefrei (Zugang, Information, Antrage,
Verfahren, ...).

- Von der Stadtverwaltung wird zweijahrlich eine Um-
setzungsplanung mit einem Bericht erstellt und dem
Gemeinderat vorgelegt.®®

Probleme und Defizite

Der UN-Ausschuss flr die Rechte von Menschen mit
Behinderungen bemangelt in seinen Abschliefenden
Bemerkungen zum kombinierten zweiten und dritten
periodischen Bericht Osterreichs vom 4. September
2023 ausdrucklich die Vernachlassigung der UN-BRK®
durch die Landesregierungen. Der Beirat der Stadt Graz
fir Menschen mit Behinderung bezieht sich auf die Ar
tikel der UN-Konvention, die UN-Leitlinien zur De-Insti-
tutionalisierung sowie auf die Winsche der Menschen
mit Behinderungen in Graz, selbstandig und selbstbe-
stimmt leben zu kdnnen wie andere Menschen auch. Er
fordert im Rahmen einer Petition das Abgehen der Lan-
desregierung von einrichtungsgebundenen Betreuung-
sangeboten. Auch wenn die Regelungskompetenz bei
der Landesregierung liegt, sind Burger:innen mit Behin-
derung in Graz von diesem Missstand betroffen.

Nach wie vor gibt es in Graz Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe, in denen Menschen mit Behinderung ganz-
tags untergebracht sind. Sie werden mit Behinder
tentransporten in die Werkstatten der Tragervereine
gebracht und am Abend wieder zurtck in die Wohn-
gruppe. Durch diese Ausgrenzung haben die wenigsten
der so betreuten Personen Partnerschaften oder Kinder
oder Freundeskreise aufderhalb der Einrichtung.
Stationare Einrichtungen mit vorgegebenen Tagesablau-
fen und Strukturen neigen dazu, die Selbstbestimmtheit
des Einzelnen einzuschranken. Statt wie durch die Kon-
vention vorgegeben Sondereinrichtungen abzuschaffen,
erhohte sich die Zahl der stationar betreuten Personen
extrem.%®

Die alpha nova Betriebsgesellschaft mbH berichtet:
Grofsereignisse wie die ORFSpendengala , Licht ins
Dunkel’ die Sportveranstaltungen von , Special Olym-
pics” oder die Grazer ,, Wochen der Inklusion” erzeugen
hohes Interesse und viel Aufmerksamkeit: Menschen
mit Behinderungen sollen , respektiert und als gleich-
wertig anerkannt”®" und als ,, wesentlicher Teil der Ge-
sellschaft und des Wirtschaftslebens”®? wahrgenom-
men werden, dabei , das Miteinander und Fureinander
in den Vordergrund rticken"®.

Uber die Rechte von Menschen mit Behinderungen
wird dabei in der Offentlichkeit wenig diskutiert. Man-
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che meinen, es handle sich um , besondere Bedtirf-
nisse” einer Gruppe Hilfsbedurftiger- doch im Kern geht
es um klar definierte Menschenrechte, zu deren Ein-
haltung sich Osterreich 2008 mit der Ratifizierung der
UN-Behindertenrechtskonvention (Konvention Uber die
Rechte von Menschen mit Behinderungen, kurz: UN-
BRK) verpflichtet hat.
Wahrend sich die Landespolitik im Oktober 2023 bei der
Umsetzung der UN-BRK als ,Vorreiter” auf einem ,, gu-
tenWeg zu einer inklusiven Steiermark“®* sah, zeigte der
zeitgleich veroffentlichte Bericht des UN-Fachausschus-
ses fur die Rechte von Menschen mit Behinderungen,
dass es Defizite, vor allem in den Bereichen Bildung,
Arbeit, De-Institutionalisierung und Barrierefreiheit, gibt.
2023 Uberprifte der UN-Fachausschuss fur die Rechte
von Menschen mit Behinderungen die Umsetzung der
UN-BRK in Osterreich. Die Volksanwaltschaft, die Be-
hindertenanwaltschaft, der Osterreichischen Behinder
tenrat, der Unabhangige Monitoringausschuss und die
Selbstvertretungsorganisation Selbstbestimmt Leben
Osterreich hielten damals in einer Pressekonferenz fest:
., Die Staatenprutfung hat in aller Deutlichkeit gezeigt,
dass die Republik Osterreich noch nicht genug ge-
tan hat, um die vor 15 Jahren vereinbarten Ziele der
UN-BRK zu erreichen: Das gleichberechtigte Leben
von Menschen mit Behinderungen. Es gibt enormen
Handlungsbedarf. Was es nun braucht, ist ein deut-
liches Signal und entschlossenes Handeln von allen
Verantwortlichen: Dem Bund, den Bundeslandern
und den Kommunen - und zwar Hand in Hand. Es
gibt keine Ausreden mehr."%®
In folgenden funf Bereichen der Behindertenpolitik be-
steht besonders dringender Handlungsbedarf:
(1) Kompetenz-, Gesetzes- und Behdrden
Kaum jemand weiR, wer in Osterreich eigentlich fiir
die Umsetzung der UN-BRK zustandig ist. In der 6s-
terreichischen Bundesverfassung findet sich hin-
sichtlich der Zustandigkeiten von Bund und Lan-
dern kein Kompetenztatbestand fur , Behinderung”
Es gibt fur jedes Bundesland eigene Teilhabe- bzw.
Behindertengesetze, zusatzlich gibt es ein Bundes-
behindertengesetz (BBG), ein Bundes-Behinderten-
gleichstellungsgesetz (BGStG) und ein (Bundes-)
Behinderteneinstellungsgesetz  (BEinstG). Weiters
finden sich relevante Gesetzesbestimmungen flr
Menschen mit Behinderungen im Arbeitslosenver
sicherungsgesetz (AIVG), im Bundespflegegeldge-
setz (BPGG), im Allgemeinen Sozialversicherungsge-
setz (ASVG) und im Familienlastenausgleichsgesetz
(FIAG; erhohte Familienbeihilfe fur Kinder mit Behin-
derungen). Zu all diesen Gesetzen gibt es auch noch

zahlreiche Verordnungen, fur den Gesetzesvollzug
sind dutzende Behdrden und Amter zustandig.

Seit Jahren fordern Behindertenorganisationen eine
Vereinheitlichung der Gesetzgebung und eine zen-
trale Abwicklung aller Leistungsanspriche von Men-
schen mit Behinderungen (one-stop-shop-policy). Im
aktuellen Programm der Bundesregierung findet sich
die , Etablierung von One-Stop-Shops fur Heilbehelfe
und Hilfsmittel”%.

UN BRK Artikel 19-Wohnen und Artikel 30 — Freizeit
Die UN-BRK legt in Artikel 19 fest, dass die Vertrags-
staaten

,gewahrleisten, dass Menschen mit Behinderungen
gleichberechtigt die Moglichkeit haben, ihren Aufent-
haltsort zu wahlen und zu entscheiden, wo und mit
wem sie leben, und nicht verpflichtet sind, in beson-
deren Wohnformen zu leben.%

In der Steiermark haben speziell Menschen mit ho-
herem Unterstltzungsbedarf kaum Wahimaglich-
keiten hinsichtlich ihres Wohnorts. Die Suche nach
stationaren Wohnunterkinften gestaltet sich schwie-
rig, es gibt meist lange Wartelisten. Das Stmk. Be-
hindertengesetz (bzw. die Leistungsverordnung)
sieht vollzeitbetreute Wohneinrichtungen fir 12
Bewohner:innen vor. In einer vollzeitbetreuten Wohn-
einrichtung werden im Schnitt 4 Bewohner:innen mit
Behinderung von einem:r Betreuer:in begleitet. Da es
fur vollzeitbetreute Bewohner:innen keinen Anspruch
auf individuelle Freizeitassistenz gibt, bedeutet dies
flrWochenend- und Freizeitgestaltung: es gibt so gut
wie keine Moglichkeit, auf individuelle Interessen ein-
zelner Bewohner:innen einzugehen. Wenn also eine
Bewohnerin ins Schwimmbad will, ein anderer auf
den Fufballplatz, ein Dritter ins Kino und eine Vierte
daheimbleiben will, mussen die Bewohner:innen mit
dem:der Betreuer:in immer wieder nach Kompromis-
sen suchen.

Will man die in Artikel 19 und 30 festgelegten Men-
schrechte umsetzen, braucht es zunachst eine grund-
satzliche Auseinandersetzung mit komplexen The-
men, etwa wie ein Veranderungsprozess stationarer
Wohnversorgung hin zu gemeindenahen, inklusiven
Wohnformen gelingen kann (Stichwort: De-Instituti-
onalisierung). Und es braucht eine Bauordnung, die
bei der Errichtung neuer Wohnungen die Bedurfnisse
von Menschen mit Behinderungen von Beginn an be-
rlcksichtigt.

UN BRK Artikel 27- Arbeit und Einkommen

Seit Uber 30 Jahren diskutieren Expertiinnen ergeb-
nislos Uber die Frage, wie man Menschen mit Behin-
derungen, die inTageseinrichtungen der Behinderten-
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hilfe beschaftigt sind, flr ihre Arbeit entlohnen soll.
Da inzwischen immer mehr Menschen mit Behinde-
rungen im Rahmen der sog. ,Teilhabe an Beschafti-
gung in der Arbeitswelt”® in einem betrieblichen
Umfeld begleitet werden und dort wertschopfende
Arbeit leisten, ist die Dringlichkeit dieser Frage stark
gestiegen. Noch immer erhalten Menschen mit Be-
hinderungen fur ihre Arbeit ein monatliches Taschen-
geld (seit 2024 ,monatliche Zuwendung”) in Hohe
von € 123,60 und sind dabei weder kranken- noch
pensionsversichert.
Versuche der letzten Bundesregierung, diese Men-
schen in regulére — sprich sozialversicherungspflich-
tige — Dienstverhaltnisse mit angemessener Entloh-
nung einzubeziehen, sind nicht Uber das Stadium
einzelner ,Pilotprojekte” hinausgekommen. Dabei
gibt es in der Steiermark seit einigen Jahren dazu er
folgreiche Modelle®, die rasch und ohne groféen Auf-
wand umgesetzt werden konnten.
Im Regierungsprogramm der Steirischen Landesre-
gierung findet sich im Kapitel Soziales: ,Menschen
mit Behinderung sollen flr ihre Arbeit ... einen Lohn
— und eine eigene Sozialversicherung — anstatt wie
bisher ein Taschengeld erhalten."1®
(4) UN BRK Artikel 24 - Bildung
Die UN BRK verpflichtet Osterreich, Schiiler:iinnen
mit Behinderungen einen freien Zugang zum allge-
meinen Bildungssystem und zum unentgeltlichen
und obligatorischen Grundschulunterricht sowie dem
Besuch weiterflhrender Schulen zu ermoglichen.
Das regulare Schulsystem zeigt sich mit Schuler:innen
mit kognitiven, korperlichen oder psychischen Be-
eintrachtigungen massiv Uberfordert. Die Schulassi-
stenz'" — seit dem Schuljahr 2024/25 eine eigene ge-
setzliche Leistung des Bildungsressorts — ist zu 90%
ein reiner Laiendienst ohne padagogischen Auftrag
und daher in seiner Wirksamkeit stark begrenzt. Auf-
grund negativer Erfahrungen entscheiden sich Eltern,
ihr behindertes Kind in eine Sonderschule zu geben,
weil es dort besser gefordert wird.
UN BRK Artikel 25 — Gesundheit
Menschen mit Behinderungen wollen dieselben Ver
sorgungsangebote des Gesundheitswesens nutzen
wie alle anderen Menschen. Sie haben ein Recht auf
das erreichbare Hochstmall an Gesundheit ohne Dis-
kriminierung aufgrund von Behinderung.
Seit Jahren berichten Einrichtungen der ,Behinder
tenhilfe” Uber ihre prekaren Erfahrungen mit nieder
gelassenen Arzten und Krankenanstalten. Die Uberla-
stung des Gesundheitssystems durch Zeitdruck und
Personalmangel fuhrt immer ofter dazu, dass z.B.

(5

Patient:innen, die in ihren sprachlichen Ausdrucks-
fahigkeiten aufgrund einer Behinderung stark einge-
schrankt sind, nicht die medizinische Aufmerksam-
keit bekommen, die fur eine passende Diagnose und
Behandlung notwendig ware.

Im Jahr 2022 wurde von der EPIG GmbH in einem

Bericht die Ist-Situation der medizinischen Versor

gung von Menschen mit kognitiven und/oder mehr

fachen Beeintrachtigungen analysiert'®?. Dabei zeigte
sich u.a., dass

- viele Arztpraxen nicht barrierefrei zuganglich sind;

- Arztinnen und Pflegepersonal nicht ausreichend
geschult sind, um mit Patient:innen ohne aktives
Sprachvermaégen zu kommunizieren;

- Bei Praxis- oder Spitalsbesuchen auch einfache Un-
tersuchungen oder Behandlungen ohne Anwesen-
heit einer Begleitperson nicht maglich sind;

- Spezielle Behandlungen (z.B. zahnmedizinische Ein-
griffe) nur in spezialisierten Ambulanzen maglich
sind.

Als Reaktion darauf hat die Gesundheitsplattform

Steiermark im Juni 2024 einen MafRnahmenplan fur

die Versorgung von Menschen mit Behinderungen'®

beschlossen. Demnach sollen bis 2027 Mafinahmen
in folgenden Handlungsfeldern umgesetzt werden:

- Gesellschaftliche Rahmenbedingungen: u. a. beste-
hende Angebote bekannter machen, barrierefreie
Online-Angebote, Infos/Beratung flr betreuende
Fachpersonen

- Weiterentwicklung des Pilotprojekts ,, Institut flr inklu-
sive Medizin Kainbach”;

- Ausbildung: Fir Menschen, die in Gesundheitsberufen
und medizinischen Assistenzberufen tatig sind, muss
es strukturierte curriculare Fortbildung ,, Medizin fur
Menschen mit intellektueller Beeintrachtigung oder
mehrfacher Behinderung” geben.'

Laut WHO ist 1 von 1.000 Menschen gehorlos. Leider
stolRen gehdrlose und hdrbeeintrachtigte Menschen
immer wieder auf Barrieren. Bspw. werden Dolmetsch-
kosten nicht fir alle Lebensbereiche bezahlt. Es gibt
zwar Finanzierung dieser (unterteilt in privat und beruf-
lich), jedoch werden in einigen Fallen die Kosten nicht
Ubernommen. Zu diesen Fallen zahlen Dolmetschko-
sten flr die Absolvierung einer zusatzlichen/anderen
Berufsausbildung, wenn schon eine Berufsausbildung
abgeschlossen wurde oder gehdrlose/horbeeintrach-
tige Menschen in einem Arbeitsverhaltnis stehen und
sich weiterbilden mochten. Uns erreichen oft Rlickmel-
dungen von horbeeintrachtigten Personen, dass Gebar
densprachdolmetschkosten auch in anderen Bereichen

98 Teilhabe an Beschaftigung in der Arbeitswelt (TaB) ist eine Unterstitzungsleistung nach dem Stmk. Behindertengesetz. — 99 z.B. inArbeit von Jugend am Werk oder step-

by-step von LebensGroR. — 100 https://media.steiermark.at/flexpaper/Regierungsprogramm/index.html. — 101 Schulassistenz neu denken; siehe www.bildung-stmk.gv.at/.
102 https://epig.at/. — 103 Siehe https:/gesundheitsfonds-steiermark.at/news/erstes-vernetzungstreffen-inklusion/. — 104 alpha nova Betriebsgesellschaft mbH, Beitrag zum

Menschenrechtsbericht 2025.
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(Informationsvortrage, Familienfeierlichkeiten, Begrab-
nisse einer verwandten Person, etc.) abgelehnt wurden.
Leider mangelt es auch an einem fur gehorlose/hor
beeintrachtige Kinder und Schiler:innen adaqua-
tem Betreuungs- und Bildungssystem mit Gebéarden-
sprache. Es gibt wenige gehorlose/horbeeintrachtige
Padagog:innen, vor allem keine gehorlosen Lehrenden
oder ein Bildungsinstitut, in welchem in Gebardenspra-
che fur alle unterrichtet wird.

Im ORF werden gehdrlose und horbeeintrachtigte Per
sonen nach wie vor diskriminiert: Trotz der vollen Be-
zahlung der GebUhren wird nicht das volle Angebot des
ORFs untertitelt.

Bislang keine Untertitel und keine OGS-Dolmet-
schung bei ,Steiermark heute’ starkes Defizit zum
Zugang von barrierefreier Weiterbildung (Kosten fur
Gebéardensprachdolmetscher:innen werden nicht Uber-
nommen, die Kosten werden nur fur den beruflichen
Bereich Ubernommen), starke Defizite in der Schuldbil-
dung fur Kinder (fehlende gebardensprachkompetene
Lehrer:innen, kein Angebot des Faches osterreichische
Gebardensprache (OGS) als Muttersprache fiir betrof-
fene Kinder), keine Forderung von Kleinkindern mit Hor
beeintrachtigung in Kindergarten durch Osterreichische
Gebardensprache. Kein barrierefreier Zugang in 6ffentli-
chenVerkehrsmitteln durch fehlende Informationen in Vi-
deoform, wenig barrierefreier Zugang zu Kulturveranstal-
tungen, da oft keine Gebardensprachdolmetscher:innen
zu den Veranstaltungen hinzugezogen werden — oder
manchmal wird Dolmetschung organisiert, ohne den
Gehorlosenverband Steiermark darlber zu informieren,
was zur Folge hat, dass die Gehorlosen nicht informiert
werden.

Die Gehodrlosenambulanz Graz hat keine Rufbereit-
schaft, sondern ist nur zu bestimmten Ambulanzzeiten
unter der Woche geoffnet.

Prinzipiell gibt es wenig gesundheitliche Aufklarung!
Winschenswert waren Gesundheitsinformationen in
OGS. Momentan ist die Gehérlosenambulanz Graz un-
sere einzige Anlauf- und Informationsstelle. Dort muss
das Personal aufgestockt werden.%

Gehorlose Migrantiinnen erhalten oft keine Informa-
tionen in Gebardensprache (International Sign). iSign
hat Informationen fur Migrant:iinnen, aber viele Stel-
len wissen nichts davon. Bei Asylverfahren werden kei-
ne entsprechenden Dolmetscher:innen (taube und ho-
rende Dolmetscher:innen) zur Verfligung gestellt und
auch nicht finanziert. Fur Asylwerber:innen mit Horbe-
eintrachtigung gibt es keine entsprechenden Kursan-

gebote, um Deutsch und, in unserem Fall, die dsterrei-
chische Gebardensprache zu lernen. Unser Antrag beim
Land Steiermark diesbezuglich wurde mit der Begrin-
dung ,kein Bedarf” abgelehnt. Zusatzlich erschweren
die gesetzlichen Bedingungen diesen Prozess.’ (spe-
zifische Probleme fur Asylwerber:innen s. Kapitel Recht
auf Asyl)

Der Verein Graz: Spendenkonvoi berichtet, dass Men-
schen in Grundversorgung, also Asylwerbende und
Ukrainer:innen, keinen Anspruch auf Leistungen aus
dem Steirischen Behindertengesetz haben. Das bedeu-
tet, dass sie keinen Zugang zu speziellen Heilbehand-
lungen und Therapien (z.B. Fruhforderung, Logopadie,
spezielle Therapien fur Menschen mit Autismus etc.),
zur Teilhabe an Beschaftigung, Tages- und Wohneinrich-
tungen, zu speziellen Hilfsmitteln und diversen Assi-
stenzleistungen (z.B. Familienentlastung, Kindergarten-
assistenz etc.) haben.’”

Gute Praxis

Seitens der Abteilung fiir Griinraum und Gewasser
der Stadt Graz werden oOffentliche Grinflachen (Park-
anlagen, Bachausbauten etc.) nach Moglichkeit derart
gestaltet, dass auch Personen mit besonderen Bedurf-
nissen diese Naherholungsflachen uneingeschrankt be-
nutzen konnen. Bei der Planung der Kinderspielplatze
wird besonderer Wert auf eine inklusive Gestaltung ge-
legt, wie zuletzt bei den Spielplatzen Metahofpark und
Volksgarten. Um die Teilhabe unterschiedlicher Gruppen
in der Planung bertcksichtigen zu kénnen, werden Par
tizipationsprozesse durchgefihrt und die Anregungen
in die Planungen aufgenommen. Projekte im Jahr 2024
waren z. B. Martha-Stadler-Park, Frobelpark.'%®

Drehscheiben als biirger:innen-freundliche Stellen
der Stadt Graz

Die Situation in Graz wurde in den letzten Jahren durch
die Errichtung von sehr burger:innen-freundlichen Stel-
len deutlich verbessert. Die Pflege-Drehscheibe, die
Gesundheits-Drehscheibe und das Referat fir Wohn-
beratung und Wohnbegleitung sind Stellen, die in ih-
rem Bereich Menschen an der Hand nehmen und durch
schwierige Situationen fuhren. Dieser Mehrwert darf
nicht unterschatzt werden. Viele Menschen sind damit
Uberfordert, sich Hilfe zu suchen oder ihnen zustehende
Rechte und Leistungen einzufordern. Durch die Dreh-
scheiben wird die Komplexitat reduziert und ein nieder
schwelliges Angebot geschaffen'®

105 Gehorlosenverband Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 106 Gehorlosenverband Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. - 107 Graz:
Spendenkonvoi - Verein fir den menschlichen Umgang mit Schutzsuchenden, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 108 Abteilung fir Grinraum und Gewasser, Bei-
trag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 109 Beauftragter fir Menschen mit Behinderung der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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GESTU Graz unterstltzen gehorlose Studierende im or
dentlichen Studium mit Dolmetschung, Prifungszeitver
langerung, Nachhilfe und Mitschreibassistenz. OGSDV
Dolmetscherinnen haben ein Projekt: Steiermark heu-
te in OGS. Sie dolmetschen 2x die Woche die Sendung
live und veroffentlichen es fur 1 Woche auf YouTube.
Gehorlosenambulanz. iSign.at - First Steps in Inter-
national Sign fur Migrant:innen.’®

Neue Empfehlungen

Beauftragter fiir Menschen mit Behinderung der
Stadt Graz fordert im Rahmen einer Petition das Ab-
gehen der Landesregierung von institutionalisier
ten Betreuungsangeboten. Auch wenn die Rege-
lungskompetenz bei der Landesregierung liegt, sind
Burger:innen mit Behinderung in Graz von diesem
Missstand betroffen.™

Der OVP-Gemeinderatsclub empfiehlt Inklusion und
Teilhabe flachendeckend zu erreichen.™?

Alpha Nova ruft den Grundsatz in Erinnerung, dass
bei allen Angelegenheiten, die Menschen mit Behinde-
rungen betreffen, diese auch das Recht auf Mitsprache
haben. Kurz gesagt: Nichts Uber uns ohne uns.™?

Die neu eingeflhrten Partnerklassen sind ein Instru-
ment, um mehr Inklusion in den Schulen zu ermaogli-
chen. Dieses Instrument tragt auch Gefahren in sich.
Partnerklassen konnen leicht , kleine Sonderschulen™
in den Inklusionsschulen werden. Deshalb muss es
eine ernsthafte Evaluierung geben, ob die vorgege-
benen Ziele auch erreicht werden. Konkret muss eva-
luiert werden, ob die Zahl von Kindern in Sonderschu-
len dadurch tatsachlich geringer wird."*

Die Barrierefreiheit der Information wird in der Stadt
Graz ernsthaft verfolgt. Nur dadurch kénnen Rech-
te und Leistungen eingefordert werden. Es soll ver
pflichtende Schulungen fur Mitarbeiter:innen geben,
damit in jeder Abteilung ein oder zwei Personen Texte
in einfacher und klarer Sprache verfassen konnen.™®
Kinder mit Autismus mussen bis zu 2 Jahre auf eine
Therapie warten. Therapien mussen aber frihzei-
tig ansetzen, um spateren Problemen vorzubeugen.
Diese Wartezeiten sind unzumutbar. Viele Ursachen
kdnnen nur auf Landesebene bearbeitet werden. Die
Stadt Graz soll diese Thematik aber weiterverfolgen,

im eigenen Wirkungsbereich MalRnahmen setzen und
das Land auffordern, schnell eine Verbesserung her
beizuflihren.™®

Die Sendung Steiermark heute soll mit Untertitel und
Gebardendolmetschung gesendet werden."” Gebéar
densprachdolmetschung in den Nachrichten wird ge-
fordert. Das Gesundheitstelefon 1450 soll auch fur
Gehorlose zuganglich gemacht werden, es kdnnte
einer Chatfunktion hinzugefligt werden."® Entspre-
chende Dolmetscher:iinnen (taube und horende
Dolmetscher:innen) fur Asylwerber:innen zur Verfu-
gung stellen. Angebot eines entsprechenden Kursan-
gebotes fur Deutsch und dsterreichische Gebarden-
sprache fur Asylwerber:innen.”® Behorden Uber iSign
informieren.'?

Der Verein Graz: Spendenkonvoi weist auf Folgendes
hin: Der Zugang zu Unterstltzungsleistungen, die in
den Behindertengesetzen der Bundeslander geregelt
sind, muss allen Menschen mit Behinderung, die ihren
Hauptwohnsitz in Osterreich haben, ermdglicht werden

und darf nicht abhangig sein vom Aufenthaltsstatus.'’

4.1.6 Hass-Kriminalitat, Verhetzung und
Verbotsgesetz

Daten und Fakten

Im Jahr 2024 wurden bei der Staatsanwaltschaft Graz
144 Falle von Verhetzung gemal &8 283 StGB zur An-
zeige gebracht, von denen in 14 Fallen Anklage erho-
ben wurde, wobei sich diese Zahlen auf den Zustandig-
keitsbereich der Staatsanwaltschaft Graz beziehen und
eine Auswertung nur im Hinblick auf die Stadt Graz nicht
moglich ist. Im Vergleich zu den Vorjahren (2023: 71/9
Falle; 2022: 63/5 Falle; 2021: 60/9; 2020: 76/8) ist somit
ein signifikanter Unterschied bemerkbar. Konkrete auf §

33 Abs 1Z 5, ba und Z 8 StGB bezogene Auswertungen

liegen nach wie vor nicht vor.'??

Im Jahr 2024 wurden im gesamten Sprengel des OLG
Graz'® insgesamt 13 Verurteilungen wegen Verhetzung
gemall 8 283 StGB ausgesprochen. Samtliche dieser

Verurteilungen erfolgten am Landesgericht fur Strafsa-

chen Graz. Eine gesonderte Auswertung zu Fallen mit
besonderen Erschwerungsgrinden gemafs § 33 Abs 1
Z 5 StGB (rassistische oder fremdenfeindliche Beweg-

110 Gehdrlosenverband Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 111 Beauftragter fur Menschen mit Behinderung der Stadt Graz, Beitrag zum Menschen-
rechtsbericht 2025. — 112 OVP-Gemeinderatsclub, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 113 Alpha Nova Betriebsgesellschaft m.b.H., Beitrag zum Menschen-
rechtsbericht 2025. — 114 Beauftragter fir Menschen mit Behinderung der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 115 Beauftragter fir Menschen mit
Behinderung der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 116 Beauftragter fur Menschen mit Behinderung der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechts-
bericht 2025. — 117 Gehorlosenverband Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 118 Gehorlosenverband Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht
2025. 119 Gehdrlosenverband Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 120 Gehorlosenverband Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
121 Graz: Spendenkonvoi — Verein fur den menschlichen Umgang mit Schutzsuchenden, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 122 Staatsanwaltschaft Graz, Bei-
trag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 123 Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der ortlichen Zustandigkeit des Landesgerichtes fir Strafsachen Graz, das den
stdlichen Teil der Steiermark (Bezirke Deutschlandsberg, Graz, Graz-Umgebung, Hartberg-Flrstenfeld, Leibnitz, Stidoststeiermark, Voitsberg und Weiz) umfasst, sowie der
Sprengel der Bezirksgerichte Graz-Ost und Graz-West, die auch die Gemeinden aus Graz-Umgebung umfassen, eine gesonderte statistische Auswertung ausschlief3lich fur
das Stadtgebiet Graz nicht moglich ist.
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grinde), 8 33 Abs 1 Z ba StGB (geschlechtsspezifische
oder homophobe Beweggriinde) sowie § 33 Abs 1 Z 8
StGB (Begehung durch mehrere Beteiligte) ist Gber das
statistische Auswertungssystem nicht maoglich.'?*

Die Justizanstalt Graz-Jakomini berichtet, das samt-
liche Menschen, welche im Verdacht stehen, Delikte in
einem Radikalisierungskontext gesetzt oder tatsachlich
begangen zu haben, in Einzelsettings durch interne und
externe Fachkréfte betreut werden. Aufierdem werden
auch alle jene Menschen, welche — unabhangig vom ge-
setzten Delikt — in der Haft Radikalisierungstendenzen
entwickeln, durch besonders ausgebildete Fachdienste
betreut. Jugendliche und junge Erwachsene werden
zudem mit Gruppenangeboten — insbesondere in poli-
tischer Bildung — in der Entwicklung eines demokrati-
schen Wertesystems unterstitzt.'®

Die Justizanstalt Graz-Karlau berichtet, dass die von
Radikalisierung betroffene Insassen ganz besonders im
Fokus des Strafvollzugs stehen, sodass auf Anderungen
im Bereich des Verhaltens, der Kommunikation oder
auch des Aussehens sehr rasch und adaquat reagiert
werden kann. Grundsatzlich wird versucht, auch die-
se Insassen bestmoglich in den Vollzugsalltag mit sinn-
voller Beschéaftigung, Aus- und Fortbildungsmaoglich-
keiten sowie Freizeitaktivitaten zu integrieren.?

Antidiskriminierungsstelle Steiermark:

Hass im Netz:

- 7610 Meldungen insgesamt, davon 2.916 verfolgt
- 366 wegen NS-Parolen

- .294 fremdenfeindlich

- 961 gegen Geflichtete

513 LGBTIQ+

- 244 antimuslimisch

- 85 antisemitisch'?’

Hate crimes sind vorurteilsbedingte Straftaten. Der
Hass und die diskriminierenden AuRerungen manife-
stieren sich in unterschiedlichen Formen. Der offent-
liche Raum bildet mit 35 % der Taten den groRten Teil
der in den Jahren 2023 und 2024 bei der Antidiskrimi-
nierungsstelle Steiermark eingelangten Beschwerdefal-
le. Davon entfielen die meisten (19 %) auf das Merkmal
der ethnischen Zugehorigkeit, gefolgt vom Diskriminie-
rungsgrund Geschlecht. An dritter Stelle rangierte das
Merkmal Alter mit 10 %.'?8

Probleme und Defizite

Die Tater von Hate crimes bleiben meist unbestraft, da
sie in der Offentlichkeit anonym sind und Zeugen sel-
ten einschreiten und die Polizei rufen. Opfer wissen sich
meist in solchen Situationen nicht zu helfen und sind
ganz auf sich selbst gestellt.’?®

Neben der Verbreitung von Desinformation wurde in
den Jahren 2023 und 2024 vor allem ein alarmierender
Anstieg fremdenfeindlicher Hasspostings verzeichnet.
Hetze gegen geflichtete Personen und Menschen mit
Migrationsgeschichte machten neben nationalsozialis-
tischen Inhalten den grofsten Anteil an gemeldeten Bei-
tragen aus.

Insbesondere nach politischen Ereignissen, migrations-
bezogenen Diskussionen oder Krisensituationen schnell-
te die Zahl entsprechender gemeldeter Hasskommen-
tare in die Hohe. Ein besonders drastisches Beispiel war
die offentliche Debatte Uber eine syrische Familie im Zu-
sammenhang mit dem Erhalt von Sozialhilfe. Diese Dis-
kussion fuhrte zu einer Welle von Hasskommentaren,
die nicht nur die betroffene Familie direkt trafen, son-
dern sich auf die gesamte Gruppe der Asylwerber:innen
und Asylberechtigten ausweiteten. Besonders erschre-
ckend ist der erneute Anstieg rassistischer Postings in
den letzten zwei Jahren. Vermehrt wurden geschmack-
lose und von Rassismus triefende Memes verbreitet,
die die Menschenwirde Schwarzer Menschen gezielt
herabsetzen. Solche Inhalte bedienen sich abwertender
Stereotype und entmenschlichender Darstellungen, um
rassistische Ideologien zu verstarken. Vom , Great Re-
set” Uber den vermeintlichen Bevdlkerungsaustausch
bis hin zur Warnung vor einer angeblichen ,Rassenver
mischung” — User:innen im Netz schrecken nicht da-
vor zurlick, ihre rassistischen Uberzeugungen zu ver
breiten. Zudem wurde das N-Wort wieder unverblimt
in Kommentaren und Beitragen gepostet — haufig mit
der klaren Absicht, Schwarze Menschen zu beleidigen
und zu entwdrdigen. Transpersonen, nicht-binare Men-
schen und Dragqueens gerieten ebenfalls verstarkt ins
Visier o6ffentlicher Anfeindungen. Die Berichterstattung
zum Eurovision Song Contest 2024, der Eroffnungsfei-
er der Olympischen Spiele in Paris sowie der Teilnahme
der Boxerin Imane Khelif fihrte zu einer Vielzahl an Mel-
dungen Uber die BanHate-App. Nemo, die erste nicht-
bindre Person, die den Eurovision Song Contest ge-
wann, wurde anstelle von Anerkennung mit einer Welle
von Hasspostings konfrontiert — ein Trend, der sich auch
in den BanHate-Meldungen widerspiegelte. Die gemel-
deten Inhalte reichten von direkten Beleidigungen ge-
gen Nemo Uber Forderungen, den ESC kinftig weni-

124 Oberlandesgericht Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 125 Justizanstalt Graz-Jakomini, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 126 Justizanstalt
Graz-Karlau, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 127 Antidiskriminierungsstelle Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.) — 128 Antidiskriminierungs-
stelle Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 129 Antidiskriminierungsstelle Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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ger genderdivers zu gestalten und nur noch , klassische
Manner und Frauen” auftreten zu lassen, bis hin zu Ge-
waltaufrufen gegen die gesamte queere Community.'°

Die Holding Graz verzeichnen ein erhohtes Aggressi-
onspotenzial unter den Fahrgasten sowie im Miteinan-
der der Fahrgaste, aber auch in der Kommunikation mit
dem Fahrpersonal und den Fahrscheinkontrolleur:innen.
Wertschatzung, Respekt und ein freundliches Mitei-
nander sind nicht fur jede:n selbstverstandlich. Nach
unseren Beobachtungen steigt die Aggressionsbereit-
schaft, wahrend die Toleranzschwelle und die Hilfsbe-
reitschaft untereinander in den Fahrzeugen sinken. Hier
erkennen wir eine gesamtgesellschaftliche Herausfor
derung, der wir entgegentreten mussen. Die Stadt Graz
und die Graz Linien haben hierzu bereits verschiedene
nachhaltige Gegenmafnahmen und Kampagnen ergrif-
fen. Die den Graz Linien bekannten diskriminierenden
Vorfalle beziehen sich auf das Verhalten der Fahrgaste
untereinander im Fahrzeug sowie auf das empfundene
Verhalten des Fahrpersonals. Leider kann das Fahrper
sonal die Geschehnisse im Fahrzeug unter den Fahrga-
sten nicht immer im Blick behalten.™’

Gute Praxis

Die Zusammenarbeit mit der Holding Graz hat sich im
Ernstnehmen von hate-crime Fallen als sehr gut erwie-
sen (dabei wird das Videomaterial bei Vorfalls Meldung
sofort gespeichert und versucht den Sachverhalt aufzu-
klaren). Die Hate-crime Schulung der Exekutive fuhrte
dazu, dass einschreitende und einvernehmende Polizei-
organe um hate crimes Bescheid wissen und sensibili-
siert sind.™?

Das Wahlkampfmonitoring des Menschenrechtsbei-
rates der Stadt Graz.™®

Die Justizanstalt Graz-Karlau ist Fokusanstalt im Be-
reich Extremismuspravention und setzt als solche ter
tiar und sekundarpraventive Betreuungsangebote um
und fuhrt einzelfallorientierte Deliktarbeit (Einzelsetting)

durch. Zudem wird ein deliktorientiertes Behandlungs-
programm (Gruppensetting) angeboten. Einzelne Be-
dienstete der Justizwache, des Psychologischen Diens-
tes und des Sozialen Dienstes fungieren als zustandige
Expert:innen im Kontext Extremismuspravention und
werden dementsprechend zielgruppenspezifisch einge-
setzt. Diese Mitarbeiter:innen fungieren als Ansprech-
personen flr Fachfragen gegenudber der Anstaltsleitung
sowie in interdisziplinaren Besprechungssettings, sind
im regelmaRigen Kontakt mit dem jeweiligen Verbin-
dungsdienst und stehen in fachlichem Austausch mit
der Koordinationsstelle Extremismuspravention und
Deradikalisierung (KED) im Bundesministerium fur Ju-
stiz/ Generaldirektion fur den Strafvollzug und den Voll-
zug freiheitsentziehender MaRnahmen. Erganzend wer
den Insassen im Bereich der Extremismuspravention
im Auftrag des Bundesministeriums fir Justiz durch
den Verein Derad in Form regelmaRig stattfindender
Gesprache betreut. Die Justizanstalt Graz-Karlau steht
mit den Mitarbeiter:innen des Vereins Derad im stan-
digen Austausch. Ebenfalls vierteljahrlich wird im sog.
Fachteam speziell fir Insassen der entsprechenden
Zielgruppe (Straftater nach 88 278b ff und Verbotsge-
setz) in interdisziplinarer Zusammensetzung die weitere
Vollzugsplanung besprochen. Nicht zuletzt erfolgt eine
regelmafige Sensibilisierung und Schulung der Justiz-
wachebediensteten hinsichtlich des Erkennens von Ra-
dikalisierungstendenzen bei Insassen.'*

Neue Empfehlungen

Opfer von hate crimes haben noch immer eine grolRe
Scham, Vorfalle zu melden und Hilfe zu suchen — eine
Info- und Empowermentkampagne insbesondere
in offentlichen Verkehrsmitteln ahnlich der Kampagne
,Zeig dein Gesicht gegen Diskriminierung” konnte
Abhilfe schaffen.®

Women*s Action Forum und die Steirische Gesell-
schaft fir Kulturpolitik (GKP) empfehlen klare Ver
antwortlichkeiten und rechtliche Handhabe gegen
Hate Speech, insbesondere in sozialen Medien.'s¢

130 Antidiskriminierungsstelle Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 131 Holding Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 132 Antidiskriminie-
rungsstelle Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 133 Antidiskriminierungsstelle Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 134 Justizan-
stalt Graz-Karlau, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 135 Antidiskriminierungsstelle Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 136 WWomen*s Action
Forum und die Steirische Gesellschaft fir Kulturpolitik (GKP), Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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4.2 Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit (Artikel 3
AEMR), Verbot der Sklaverei (Artikel 4 AEMR),
Verbot der Folter (Artikel 5 AEMR)

Artikel 3 AEMR
Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.

Artikel 4 AEMR
Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden; Sklaverei und Sklavenhandel sind in allen ihren
Formen verboten.

Artikel 5 AEMR
Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen
werden.

4.2.1 Kriminalstatistik flir Graz

Korperverletzung 1.730
Daten und Fakten Betrug 1614
Urkundenunterdriickung 1.014

Im Jahr 2024 erfolgten in Graz insgesamt 19.382 straf-
rechtliche Anzeigen gemal Strafgesetzbuch (StGB). Mit Gefdhrliche Drohung 792
7988 geklarten Delikten liegt die Aufklarungsrate bei
41,2%. 2023 erfolgten in Graz insgesamt 19.644 Anzei-
gen nach dem Strafgesetzbuch mit einer Aufklarungs- Schwere Kérperverletzung 271
rate von 40,7 % (7996 geklarte Delikte). Es ergibt sich
daher laut Stadtpolizeikommando Graz kein signifikanter
Unterschied zwischen den Jahren 2023 und 2024. Aus Schwere Nétigung 138
der nachfolgenden Tabelle sind die sechs haufigsten an-
gezeigten Delikte im Jahr 2024 fur die Stadt Graz zu ent-
nehmen: 1. Diebstahl, 2. Diebstahl durch Einbruch oder
mit Waffen, 3. Sachbeschadigung, 4. Koérperverletzung,
5. Betrug und 6. Urkundenunterdriickung. Die gleichen ~ faub 80
Deliktsgruppen befanden sich auch in den Jahren 2023
und auch bereits 2021 unter den sechst haufigsten an-
gezeigten Delikten nach dem Strafgesetzbuch. Die Fortgesetzte Gewaltausiibung 66
Einsicht in die Statistikdatenbank flr den Bereich der
Sexualdelikte ist seit Ende 2023 — auch fur Polizeidienst-
stellen — gesperrt. Eine dahingehende Erhebung ist GewerbsmaRiger Diebstahl und Diebstahl im Rahmen

Schwerer Betrug 279

Nétigung 209

Schwerer Diebstahl 125

Erpressung 105

Schwere Sachbeschadigung 79

Beharrliche Verfolgung 51

) o . 51
auch auf Landesebene nicht mehr maéglich'®” einer kriminellen Vereinigung

Schwere Erpressung 34

Rauberischer Diebstahl 31
Delikt Anzahl

Raufhandel 31
Diebstahl 4618

Schwerer Raub 26
Diebstahl durch Einbruch oder mit Waffen 2.650

Fortdauernde Beldstigung im Wege einer 23
Sachbeschadigung 2.251 Telekommunikation oder eines Computersystems

137 Stadtpolizeikommando Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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Missbrauch der Amtsgewalt 19
Mord 17
Verhetzung 8

Kriminelle Vereinigung

Brandstiftung 6
Unbefugte Bildaufnahmen 6
Kindesentziehung 2

Aufforderung zu terroristischen Straftaten
und Gutheil3ung terroristischer Straftaten

Terroristische Vereinigung 1

Verletzung des Amtsgeheimnisses 1

Tabelle: Ubersicht einiger im Jahr 2024 in der Stadt Graz angezeigten
Delikte nach dem Strafgesetzbuch. (Quelle: Stadtpolizeikommando Graz,
Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.)

Im Bereich der strafrechtlichen Nebengesetze gab es
im Jahr 2024 1.923 angezeigte Delikte in der Stadt Graz,
davon 1.634 Anzeigen nach Suchtmittelgesetz, 90 Mel-
dungen nach dem Waffengesetz, 77 angezeigte De-
likte nach 8114 FPG — Schlepperei und 65 Anzeigen
nach dem Verbotsgesetz. Die Aufklarungsquote lag bei
6786%. Im Jahr 2023 erfolgten 1.568 angezeigte De-
likte im Bereich der strafrechlichen Nebengesetze mit
einer Aufklarungsquote von 73%. Es ergibt sich laut
Stadtpolizeikommando Graz kein signifikanter Unter
schied zwischen den Jahren 2023 und 2024."#

Das Oberlandesgericht (OLG) Graz berichtet fir das
Jahr 2024 Gber die Anzahl der strafrechtlichen Verurtei-
lungen im gesamten OLG-Sprengel Graz. Die Daten ba-
sieren auf der Justizstrafstatistik und der Kurzstatistik
far das Jahr 2024.

Auf bezirksgerichtlicher Ebene wurden bei insgesamt
5.325 angefallenen Strafsachen (U) 2.317 Verurtei-
lungen registriert. Auf landesgerichtlicher Ebene gab es
zu 4.434 angefallenen Strafsachen (HHV) 3.574 Verur
teilungen.™®

4.2.2 Sicherheit und Anhaltesituationen
Daten und Fakten

Das Landesverwaltungsgericht Steiermark berich-
tet, dass im Jahr 2024 insgesamt 44 Verfahren zu Maf3-
nahmenbeschwerden gegen Akte unmittelbarer verwal-
tungsbehdrdlicher Befehls- und Zwangsgewalt anhangig
waren. In 13 Fallen wurde eine (teilweise) Rechtswidrig-
keit festgestellt. In einem Fall wurde vorgebracht, dass
eine stichprobenartige Kontrolle gemaf’ &8 35 Abs 1 Z 6
SPG aufgrund der ethnischen Herkunft erfolgt sei. Die-
se Beschwerde wurde als unbegriindet abgewiesen.'*°

Die Volksanwaltschaft (VA) ist eine unabhangige Om-
budsmann-Einrichtung zur Prifung von Beschwerden
gegen die Verwaltung und zugleich die nationale Men-
schenrechtsinstitution Osterreichs. Sie ist geméaR den
Pariser Prinzipien der Vereinten Nationen akkreditiert (A-
Status). In Umsetzung des UN-Fakultativprotokolls zum
Ubereinkommen gegen Folter und andere grausame,
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder
Strafe (OPCAT) wurde die Volksanwaltschaft im Jahr
2012 im 9. Hauptstltck der Bundesverfassung und dem
dazu erlassenen Ausflhrungsgesetz mit dem Schutz
und der Forderung von Menschenrechten an allen Or
ten (potenzieller) Freiheitsentziehung gemafd Art 4 OP-
CAT betraut. Zusatzlich wurde ihr gemafd Art 16 Abs.3
UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) die Aufgabe
Ubertragen, jede Form von Ausbeutung, Gewalt und
Missbrauch in Einrichtungen, die fir Menschen mit Be-
hinderungen gewidmet sind, zu Uberprifen sowie das
Verhalten der zur Austbung unmittelbarer verwaltungs-
behordlicher Befehls- und Zwangsgewalt ermachtigten
Organe zu beobachten und begleitend zu Gberpruifen.
Die auf diesen Mandaten beruhenden Kontrollen sind
bundesweit mit multidisziplindr zusammengesetzten
Kommissionen durchzufthren. Die VA und ihre Kommis-
sionen erflllen gemeinsam ihre Verpflichtung als Nati-
onaler Praventionsmechanismus (NPM). Der VA ist ein
Menschenrechtsbeirat als Beratungsorgan beigegeben,
das aus Vertreter:innen der Zivilgesellschaft, der Bun-
desministerien und der Bundeslander besteht.
Menschenrechtliche Garantien als Prufmalistab des
NPM sind weit zu verstehen und schlief3en sowohl die
national verfassungsgesetzlich gewahrleisteten subjek-
tiven Rechte als auch von Osterreich ratifizierte Men-
schenrechtsvertrage und einschlagige (aber unver
bindliche) Menschenrechtsstandards mit ein. Darlber
hinaus hat der NPM die Befugnis, praventive Prifmal3-
stabe selbst festzulegen und macht dies regelmaRig

138 Stadtpolizeikommando Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 139 Oberlandesgericht Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 140 Landesverwal-
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durch Verwiese auf einschlagige Forschungsergebnisse
bzw. Standards von Fachgesellschaften, Dachverban-
den etc. Immer wieder nimmt der NPM auch die Mog-
lichkeit wahr, in Arbeitsgruppen mit einschlagigen Orga-
nisationen und der Zivilgesellschaft solche Standards zu
erarbeiten und damit menschenrechtsbasierte Empfeh-
lungsgrundlagen zu liefern. Durch seine Tatigkeit will der
NPM daher sowohl zur menschenrechtlichen Evaluie-
rung von Gesetzen und Praktiken als auch zur Behebung
menschenrechtlicher Gefahrdungslagen beitragen.

Der den Zeitraum 1.1.2024 bis 31.12.2024 abdeckende
Tatigkeitsbericht der VA , Praventiven Menschenrechts-
kontrolle 2024" wurde Ende April 2025 an National- und
Bundesrat sowie an alle Landtage Ubermittelt und ist
online verflgbar. Wie vielfaltig die von den Kommissi-
onen identifizierten Problemstellungen und daran an-
knipfende Ldésungsmoglichkeiten zur Verhinderung
oder Risikominimierung von Menschenrechtsverlet-
zungen sind, lasst sich auch anhand genereller Empfeh-
lungen, die im Zeitraum zwischen 2012 und 2024 erteilt
wurden, ersehen.™

Die Kommission 3 der VA hat 2024 vier Pflegeeinrich-
tungen in Graz besucht.

Art 3 EMRK schutzt die physische und psychische In-
tegritat und enthélt positive Gewahrleistungspflichten
(das bedeutet Handlungspflichten und Schutzpflich-
ten) sowohl fur Pflegeheim-trager aber auch fir die
Heimaufsichtsbehorden der Lander. Die Art. 19, 25 und
26 UN-BRK verpflichten zudem zu umfassenden Vor
kehrungen zum Schutz der unabhangigen Lebensfih-
rung sowie der Gesundheit von Menschen mit Behin-
derungen und ist auch flr den GroRteil (gerontologisch)
erkrankter Pflegebedurftiger, die in Alten- und Pflege-
heimen leben, relevant.

Die Prasentation der Ergebnisse des bundesweiten
Prifschwerpunkts ,, Schmerzmanagement und Palliativ-
versorgung in Alten- und Pflegeheimen’ der Ende 2023
abgeschlossen wurde, fand im Rahmen eines Presse-
gesprachs im April 2024 statt. In der Folge griffen viele
Medien aber auch Trager von Pflegeeinrichtungen auch
andere im Vorjahresbericht behandelte Themen auf.
Auch der Bundesverband Lebenswelt Heim stimmte
den Empfehlungen des NPM vollinhaltlich zu und for
derte von Bund und Landern u.a. geeignete Losungsan-
satze, um die Bereiche Erkennung, Erfassung und Eva-
luierung von Schmerz sowie Aus- und Weiterbildungen
dazu auf ein dsterreichweit einheitliches Niveau zu brin-
gen. Bei Folgebesuchen zeigte sich, dass das Problem-
bewusstsein fur Handlungsbedarfe auch in Einrich-
tungen seit 2023 diesbezuglich gestiegen ist.

Ende 2024 haben sich die VA und ihre Kommissionen
auf die Erarbeitung eines neuen bundesweiten Pruf-
schwerpunktes verstandigt, der nach umfangreichen
Vorarbeiten demnachst starten wird und dem Thema
.Unterstitzte Kommunikation und unterstltzte Ent-
scheidungsfindung” gewidmet ist.™#?

Das Stadtpolizeikommando Graz berichtet, dass das
Polizeianhaltezentrum (PAZ) Graz Uber 38 Haft- und Ver
wahrungsraume verflgt, in denen bis zu 84 Personen
untergebracht werden koénnen. Die tatsachliche Ka-
pazitat variiert jedoch je nach den Eigenschaften der
untergebrachten Personen, wie geschlechtliche Ori-
entierung, ethnische Zugehoarigkeit und maogliche Kom-
plizenschaft. Die Gesamtanzahl an Nachtigungsunter
bringungen im PAZ Graz betrug im Jahr 2024 8.853.
Eine detaillierte Aufschlisselung nach Geschlecht, Al-
ter (z.B. jugendliche Personen) oder Nationalitat wird
nicht gefuhrt. Ebenso liegen keine Daten oder Aufzeich-
nungen zur Anwendung des gelinderen Mittels vor.

Im Jahr 2024 waren zwei Misshandlungsvorwdtrfe be-
kannt. Die Ermittlungen gegen Beamt:innen im Zuge
eines Misshandlungsvorwurfes werden seit April 2024
durch die Ermittlungs- und Beschwerdestelle im Bun-
desamt zur Korruptionspravention und Korruptionsbe-
kampfung (BAK) des BMI durchgefuhrt. Es erfolgten in
beiden Fallen keine Anklagen durch die Staatsanwalt-
schaft.'#

Die Justizanstalt Graz-Jakomini berichtet, dass ge-
richtlich strafbare Handlungen und/oder disziplinare
Verfehlungen von Insassen einerseits durch Anzeigen
bei der Staatsanwaltschaft Graz, und andererseits im
Rahmen von innerbehordlichen Ordnungsstrafverfah-
ren gepruft werden. Im Jahr 2024 wurden 47 Verfahren
wegen des Verdachtes strafbarer Handlungen unter In-
sassen und 25 Verfahren wegen des Verdachtes straf-
barer Handlungen gegen Strafvollzugsbedienstete ein-
geleitet. In einer osterreichweiten Gesamtschau liegt
die Justizanstalt Graz-Jakomini mit 0,36 Vorfallen/1000
Belagstagen gegenuber allen anderen Justizanstalten
unter dem Durchschnitt (g 0,56 Vorfalle/1000 Belags-
tage).’**

Die Justizanstalt Graz-Karlau berichtet, dass im Zeit-
raum von 01. Janner bis 31. Dezember 2024 in der Justi-
zanstalt Graz-Karlau insgesamt 43 Ordnungsstrafverfah-
ren wegen strafbarer Handlungen von Insassen gegen
Justizbedienstete eingeleitet wurden (0,27 Ordnungs-
strafverfahren/1.000 Belagstage). Im Vergleich zu ande-
ren Justizanstalten und in Relation zu den vollzogenen

141 Volksanwaltschaft, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 142 Volksanwaltschaft, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 143 Stadtpolizeikommando Graz,
Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 144 Justizanstalt Graz-Jakomini, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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Belagstagen liegt dieser Wert Uber dem Durchschnitt
(0,19 Ordnungsstrafverfahren/1.000 Belagstage). Im
gleichen Zeitraum wurden in der Justizanstalt Graz-Kar-
lau 72 Ordnungsstrafverfahren wegen strafbarer Hand-
lungen unter Insassen eingeleitet (0,45 Ordnungsstraf-
verfahren/1.000 Belagstage). Auch hier liegt der Wert
Uber dem oOsterreichweiten Schnitt (0,37 Ordnungsstraf-
verfahren/1.000 Belagstage). Samtliche Vorfalle wurden
bei der Staatsanwaltschaft Graz zur Anzeige gebracht.™®

Probleme und Defizite

Das Stadtpolizeikommando Graz berichet, dass das
Aggressionspotential im Steigen begriffen ist. Im Jahr
2024 kam es zu 203 Verlegungen in die Sicherheitsver-
wahrung und zu 105 Zwangsmittelanwendungen.'#

Die Volksanwaltschaft (VA) berichtet, dass freiheits-
beschrankende Maflnahmen und offene sowie ver
steckte Gewaltformen ein standiges Thema bei Kom-
missionsbesuchen von Alten- und Pflegeheimen sind.
Es gibt ein sehr breites Spektrum an Handlungen und
Unterlassungen, durch die altere Menschen in ihrer Au-
tonomie und Selbstbestimmung eingeschrankt oder in
anderer Weise gekrankt, verletzt und geschadigt wer
den kénnen. Menschenwdurdige Pflege und Betreuung
sollte nicht nur die Einhaltung von Berufsrechten und —
pflichten oder die Sicherstellung von lebenserhaltenden
Grundbedurfnissen gewahrleisten. Vielmehr mdissen
die Autonomie und Selbstbestimmung und damit Be-
durfnisse von Pflegebedurftigen in den Mittelpunkt ge-
stellt werden. Ziel ist es, die Wiederherstellung verlo-
rener oder eingeschrankter Fahigkeiten zu unterstltzen
und drohenden Funktionseinschrankungen aktiv entge-
genzuwirken. Die strukturelle Macht von Einrichtungen,
die ,,Entmundigung” in vielen Alltagsfragen, die Regle-
mentierung des Lebens bis hin zu intimsten Bereichen
wie Korperpflege (z.B: Duschtage) erschweren es Pfle-
gebedurftigen ,,nein” zu sagen, sich zu wehren, Hilfe zu
holen oder Gewalt Uberhaupt noch als solche zu erken-
nen und zu benennen.™’

Monitoring von Einrichtungen fur Menschen mit Behin-
derung

Die Kommission 3 der VA besuchte 2024 mehrere Sta-
tionen einer Grofdeinrichtung in Graz-Umgebung. Bereits
deren (Bau)Struktur erzeugt eine krankenhausahnliche
Atmosphére, was durch die vorhandene Grofsktche und
Wascherei noch unterstrichen wird. Es gibt ausschlief3-
lich Mehrbettzimmer, die keinerlei Privatsphare zulas-
sen. Einzelne Betten sind durch Vorhange, die als Sicht-

schutz durftig zugezogen werden konnen, getrennt. Auf
allen Stationen sind Time-Out-Raume in Verwendung,
wobei einer an eine aus dem Haftkontext bekannte gesi-
cherte Polsterzelle (kein Tageslicht, keine naturliche Be-
[Uftung) erinnert und die Beobachtung bzw. Ansprache
darin befindlicher Personen Uber eine Kamera und ein
Tablet ermaglicht. Der Kommission fiel zwar eine um-
fassende pflegerische Planung flr die Bewohner:innen
auf, aber merkte kritisch an, dass sich die erganzende
agogische Planung fur die Gestaltung des Forder- und
Freizeitangebotes in den gesichteten Stichproben fast
nur auf die Dokumentation von Diagnosen und Ver
haltensauffalligkeiten beschrankt. Die Kommission 3
der VA berichtet, dass sich der Trager sehr kooperativ
zeigt, kleinteilige Empfehlungen immer ernst genom-
men und in den vergangenen Jahren auch Schritte zur
Absiedelung von Bewohner:innen unternommen hat.
Um die Wohn- und Lebensbedingungen der verbliebe-
nen Pfleglinge tatsachlich zu verbessern und Hospita-
lisierungseffekte hintanzuhalten, ist diese Entwicklung
dringend weiterzuverfolgen und mit finanzieller Unter
stltzung des Landes Steiermark sowie der Mitwirkung
steirischer Stadte und Gemeinden beim Aufbau konven-
tionskonformer Wohn- und Betreuungsangebote voran-
zutreiben.'®

Menschen mit Behinderungen sind in einem hoheren
Malf gefahrdet, Gewalt zu erleben als Menschen ohne
Behinderungen. Aus der Besuchspraxis nimmt die VA
die Erfahrung mit, dass sich auszudricken und verstan-
den zu werden ein Grundbedurfnis auch jener Men-
schen ist, die sich lautsprachlich nicht verstandigen kon-
nen und auf ein Umfeld angewiesen ist, dass alternative
Kommunikationsformen beherrscht. Letzteres ist insbe-
sondere auch eine notige Voraussetzung, um von Ge-
walterfahrungen berichten bzw. sich effizient vor diesen
schutzen zu konnen. Fremdbestimmung ist in mehr
facher Hinsicht ein bedeutender Risikofaktor fur Gewalt
oder erniedrigende Behandlung. WWenn Emotionen nicht
verbalisiert werden kénnen, kann die eigene Wehr und
Hilflosigkeit zunehmen. Dies kann zu Aggressionen und
Verhaltensauffalligkeiten” fihren und in weiterer Folge
in Freiheitsbeschrankungen oder sozialer Isolation mun-
den. Durch das Versagen von Kommunikationsmaoglich-
keiten erfahren Betroffene praktisch immer eine sekun-
dare, zusatzliche Behinderung.™®
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Gute Praxis

Die Kommission 3 der VA hebt die Entwicklung einer
bestimmten Pflegeeinrichtung in Graz hin zur Minimie-
rung freiheitsbeschrankender Maflinahmen hervor. Be-
sonders positiv ist, dass die Pflegedienstleitung das
Team dazu ermutigte, sich auf alternative Malinahmen
zu konzentrieren, um die Sicherheit und Wurde der Be-
troffenen ohne den Einsatz mechanischer, elektronische
oder medikamentoser Freiheitsbeschrankungen zu ge-
wabhrleisten. Zu den empfohlenen Mafinahmen zahlten
unter anderem:

- Der verstarkte Einsatz von Validation, vermehrte Auf-
enthalte in der Natur oder der Einsatz von ruhiger Mu-
sik bei agitierten Pflegebedurftigen.

- Die medizinische Abklarung von Ursachen fur Unwohl-
sein, Verhaltensdnderungen oder Sturzneigung sowie
die regelmaRige Uberprifung der Notwendigkeit be-
stehender medikamentdser Therapien.

- Die Sicherstellung einer guten Kommunikation, auch
bei bestehenden Sprachbarrieren.

- Berlcksichtigung von Schmerzen und Angsten der Be-
troffenen.

- Die Abstimmung von Details zu Anwendung, Fortfih-
rung und Beendigung von freiheitsbeschrankenden
Mafinahmen mit dem zustandigen Bewohnervertre-
ter gemald HeimAufG."%°

Neue Empfehlungen

Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK, Art. 19)
fordert die Vertragsstaaten auf, Mafinahmen zu ergrei-
fen, die Menschen mit Behinderungen ein selbstbe-
stimmtes Leben und die Einbeziehung in die Gemein-
schaft ermdglichen. Die Volksanwaltschaft empfiehlt:

- Die angestrebte De-Institutionalisierung soll nicht
durch die Verlegung in kleinere Einrichtungen oder
Konzeptanderungen in bestehenden Einrichtungen
erfolgen, sondern durch den Abbau von Sonderein-
richtungen und die Bereitstellung personenzentrier
ter und ambulanter Unterstutzung.

Eine Neuausrichtung der Unterstltzungsleistungen
des Steiermarkischen Behindertengesetzes, um ein
moglichst selbstbestimmtes Leben aulerhalb von Ein-
richtungen zu fordern (Grundsatz , mobil vor stationar”
breite Palette an mobilen Leistungen, personliches
Budget mit Rechtsanspruch, VWWohnverblnde aus Ein-
zelwohnungen in allgemeinen Wohnanlagen etc.).
GemalR den Leitlinien des zustandigen UN-Ausschus-
ses alle (finanziellen) Ressourcen von institutionellen
in inklusive Strukturen umzuleiten.

- Unterstltzungsleistungen mussen , verflgbar, zu-
ganglich, akzeptierbar, erschwinglich und anpas-
sungsfahig” sein.

- Wahrend der Transformation der Unterstltzungssy-
steme dlrfen keine neuen segregierenden Struk-
turen geschaffen werden, auch nicht zeitweise.™’

Die Volksanwaltschaft empfiehlt weiters, die Vor-
gaben der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-
BRK) konsequent umzusetzen, insbesondere in den
Bereichen Kommunikationsunterstltzung sowie der
Verhinderung von Gewalt und Missbrauch. Folgende
Mafinahmen werden angeflhrt:

- Forderung barrierefreier Kommunikation: Gemaf3
Art. 2 UN-BRK ist sicherzustellen, dass Menschen
mit Behinderungen Zugang zu vielfaltigen Kommu-
nikationsformen haben, darunter Sprachen, Textdar
stellungen, Brailleschrift sowie barrierefreie Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien.
Bewusstseinsbildung in der Gesellschaft: Nach Art. 8
UN-BRK ist das Bewusstsein fur die Rechte und die
Wirde von Menschen mit Behinderungen zu schar
fen und die Achtung ihre Rechte und ihrer Wirde zu
fordern.

- Die Vorgaben aus Art. 9 (Zuganglichkeit), Art. 21 (Zu-
gang zu Information) und Art. 25 (Gesundheit) sind
umzusetzen

Gewaltpravention: Art. 16 UN-BRK verpflichtet die
Vertragsstaaten, Menschen mit Behinderungen vor
Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch zu schitzen.
Unterstutzung bei der AuslUbung der Rechts- und
Handlungsfahigkeit: Gemaf Art. 12 Abs. 3 UN-BRK
mussen Menschen mit Behinderungen Zugang zu
der Unterstltzung erhalten, die sie bendtigen, um
ihre rechtliche Handlungsfahigkeit tatsachlich ausu-
ben zu konnen. Dabei ist der Grundsatz , Unterstit-
zung vor Stellvertretung” zu beachten.'®?

4.2.3 Gewalt und Sicherheit im
offentlichen Raum

Daten und Fakten

Die Ordnungswache der Stadt Graz berichtet, dass
aus ihrer Sicht die Sicherheitslage und das subjektive Si-
cherheitsgefiihl der Grazer Bevolkerung auf einem kon-
stant hohen Niveau liegt. Signifikante Unterschiede zu
den Vorjahren wurden im Rahmen ihres Aufgabenge-
bietes nicht festgestellt.
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Des Weiteren berichtet die Ordnungswache, dass im
Jahr 2024 insgesamt 630 Organstrafverfigungen aus-
gestellt wurden. Es kam zudem zu 844 Anzeigen und
3.395 Ermahnungen.’?

Ubersicht der Organstrafverfiigungen, Anzeigen
und Ermahnungen von 2022-2024

2022 2023 2024
Organstrafverfligungen 926 955 630
Anzeigen 340 523 844
Ermahnungen 3.371 3.142 3.695
Summe 4.637 4.620 5.169

Tabelle: Ubersicht der Organstrafverfiigungen, Anzeigen und Ermahnungen
von 2022-2024 (Quelle: Ordnungswache der Stadt Graz, Beitrag zum
Menschenrechtsbericht 2025.)

Die FuBganger:innenbeauftragte der Stadt Graz be-
richtet, dass im Jahr 2024 im Stadtgebiet von Graz 186
FuRgangerunfalle registriert wurden, an denen insge-
samt 194 FuRganger:innen beteiligt waren. DarUber hi-
naus waren 102 PKW, 26 Rader, 15 Busse, 13 LKW, 13
Straldenbahnen, 6 Scooter, 3 Motorrader, 2 Mopeds und
2 Eisenbahnen in die Unféalle verwickelt. Ein Unfall zwi-
schen zwei FuRganger:innen wurde ebenfalls verzeich-
net. Die beiden Unfalle mit der Eisenbahn waren Sui-
zide.™®

Die Fufdganger:innenbeauftragte weist darauf hin, dass
jeder Bezirk in Graz spezifische Schwachstellen in Be-
zug auf Sicherheit aufweist. Diese sind im Masterplan
.Gehen” dokumentiert. Besonders hoch ist das Risiko
in Bereichen, in denen der KFZ-Verkehr in den letzten
Jahren zugenommen hat und keine eigene oder geeig-
nete Infrastruktur fUr den FuRverkehr, wie etwa Geh-
steige, vorhanden ist. Solche Situationen treten haufig
im nachrangigen Stra3ennetz auf.

Die Ermittlung des Sicherheitsrisikos in den einzelnen
Bezirken auf Basis tatsachlicher Unfalldaten ist mit er
heblichem Aufwand verbunden. Konflikte und Risikobe-
reiche, die nicht zu Unfallen geflhrt haben, bleiben un-
berlcksichtigt.'®®

Subjektives Sicherheitsgefiihl der Grazer:innen

Bezlglich des Sicherheitsgeflihls der Grazer Bevolke-
rung berichtet das Stadtpolizeikommando Graz, dass
es die letzte Umfrage zwischen 2018 bis 2022 gab und
auf die Eingaben im Menschenrechtsbericht des Jah-
res 2023 verwiesen wird. Bezlglich des aktuellen Si-
cherheitsgeflhls wird auf Rickmeldungen im Zuge der

burgernahen Polizeiarbeit verwiesen, wobei sich dabei,
Uber die letzten Jahre hin, subjektiv keine signifikante
Veranderung im Sicherheitsgefuhl der Grazer:innen er
kennen lasst. Objektiv besteht in Graz eine stabile Si-
cherheitslage.

Laut Stadtpolizeikommando Graz gab es im Jahr 2024
24 Anzeigen wegen aufdringlichen Bettelns gem. § 3a
Abs. 1 StLSG. Die Tatorte befanden sich zum GrofRteil
in der Innenstadt. Das Stadtpolizeikommando merkt an,
dass Anzeigen auch seitens der Grazer Ordnungswache
erstattet werden; die Anzahl jedoch nicht bekannt ist.™¢
Im Bereich Verkehrssicherheit berichtet das Stadtpoli-
zeikommando Graz, dass im Jahr 2024 insgesamt acht
Verkehrstote und 1725 Verletzte registriert wurden,
darunter 116 Kinder (0-14 Jahre), 725 Radfahrer:innen
(einschlieBlich E-Bikes und E-Scooter) sowie 193
FuRgéanger:innen. Von den Verletzten wurden 278 Per
sonen als ,,schwer verletzt” diagnostiziert.

Im Bereich von Schutzwegen wurden 78 verletzte Per
sonen verzeichnet und 63 Verletzte im Bereich von Rad-
fahriiberfahrten. Uber die Anzahl der Anzeigen nach
838 Abs.5 Stralkenverkehrsordnung (StVO) (rote Ampel)
wird keine Statistik gefihrt."’

Hate Crimes (vorurteilsbedingte Straftaten)

Die Antidiskriminierungsstelle Steiermark berichtet,
dass Diskriminierungen im Alltag und im offentlichen
Raum vielschichtig sind und verschiedene Gruppen be-
treffen. Hass und diskriminierenden AuRerungen mani-
festieren sich in unterschiedlichen Formen. Besonders
schwerwiegend sind Hate crimes, die haufig aus Vor
urteilen und Hass gegenuber bestimmten zugeschrie-
benen Ethnien, Religionen oder sexueller Orientierung
resultieren. Solche Taten hinterlassen auch tiefe psycho-
logische Narben bei den Betroffenen und schiiren Ang-
ste in der Gesellschaft.

Der o6ffentliche Raum war in den Jahren 2023 und 2024
mit einem Anteil von 34,04 % bis 35,04 % der haufigste
Schauplatz der bei der Antidiskriminierungsstelle Steier-
mark eingelangten Beschwerdefalle.'%®

Im Jahr 2024 flhrte die Kommission 3 der Volksanwalt-
schaft in Graz Beobachtungen von zwei Polizeieinsat-
zen durch, bei denen Akte unmittelbarer verwaltungs-
behordlicher Befehls- und Zwangsgewalt zu erwarten
waren. Die Einsatze fanden im Rahmen eines Ful3ball-
Bundesligaspiels und einer Demonstration statt. Die
Demonstration verlief reibungslos und friedlich, ohne
jegliche Zwischenfélle. Die Kommission konnte dabei
keine bedenklichen Polizeihandlungen feststellen. Beim
FulRballspiel kam es zwar zu Zwischenfallen, die polizei-

153 Ordnungswache der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 154 Die Unfalldaten fir 2024 wurden von der Statistik Austria noch nicht offiziell freige-
geben wurden, handelt es sich um vorlaufige Zahlen. — 155 FulRganger:innenbeauftragte der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 156 Stadtpolizeikom-
mando Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 157 Stadtpolizeikommando Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 158 Antidiskriminierungsstelle

Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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liche Reaktionen erforderlich machten. Die Amtshand-
lungen waren, soweit von der Kommission beobachtet,
jedoch nicht zu beanstanden. Es wurde die gute Vor
bereitung und DurchflUhrung dieses Einsatzes, wie bei-
spielsweise die strikte Fangruppentrennung vor, wah-
rend und nach dem Spiel, hervorgehoben.™®

Probleme und Defizite

Laut der FuRganger:innenbeauftragten der Stadt Graz
stellt der fehlende Platz die grofdte Herausforderung fur
den FulRverkehr dar. In der Vergangenheit wurde dem/
der Fullganger:in oft nur der verbleibende Raum zuge-
sprochen, doch langsam beginnt ein Umdenken und bei
Neuplanungen wird der Fufldverkehr zunehmend starker
berlcksichtigt.

In Neubaugebieten ist die Situation einfacher, da hier
ausreichend Flache fur den FulRverkehr eingeplant wer-
den kann und Gehsteige mit einer Mindestbreite von
zwei Metern vorgesehen werden. Deutlich schwieriger
gestaltet sich die Situation jedoch im Bestand, bei dem
StraRenraume fur den Fulverkehr umorganisiert wer-
den mussen.

Eine weitere Herausforderung sind die Verkehrsteilnehm-
eriinnen selbst. Probleme entstehen vor allem dann,
wenn sich diese nicht an die Verkehrsregeln halten,
etwa durch parkende Fahrzeuge auf Gehsteigen oder
Radfahrer:innen, die Fufldverkehrsanlagen nutzen. Es
mangelt haufig an einem allgemeinen Bewusstsein fir
die Bedurfnisse des Fuldverkehrs. 6

Die Rosalila Pantherlnnen berichten eine Zunahme
von Hassverbrechen gegen LGBTIQ-Personen. Viele
dieser Falle werden nicht ausreichend erfasst oder als
solche anerkannt. Eine konsequente Erfassung und Ver
folgung von LGBTIQ-feindlicher Gewalt ist entschei-
dend, um Betroffene besser zu schitzen und poten-
zielle Tater:innen abzuschrecken.®!

Das Women*s Action Forum und die Steirische Ge-
sellschaft fir Kulturpolitik (GKP) berichten, dass
Frauen*, die aufgrund auRerlicher Merkmale wie Haut-
farbe, Herkunft, religiosen Symbolen wie dem Kopftuch
oder eingeschrankter Sprachkenntnisse sichtbar ,an-
ders” sind, zunehmend feindseligen Haltungen und An-
griffen ausgesetzt sind. Besonders betroffen ist hierbei
der antimuslimische Rassismus, der aktuell wieder ver
starkt in sozialen Netzwerken und im offentlichen Dis-
kurs zutage tritt.

DarUber hinaus stellen auch soziale Herkunft und Alter
erhebliche Hirden dar. Frauen* sind haufig von struktu-

rellen Benachteiligungen auf dem Arbeitsmarkt betrof-
fen und sehen sich im 6ffentlichen Raum vermehrt Be-
lastigungen wie etwa Catcalling ausgesetzt.'?

Die Holding Graz verzeichnen ein erhohtes Aggressions-
potenzial sowohl unter den Fahrgasten als auch in der
Kommunikation mit dem Fahrpersonal und den Fahr
scheinkontrolleur:innen. Wertschatzung, Respekt und
ein freundliches Miteinander sind nicht fur jeden selbstver
standlich. Nach ihren Beobachtungen nimmt die Aggressi-
onsbereitschaft zu, wahrend die Toleranzschwelle und die
Hilfsbereitschaft untereinander in den Fahrzeugen abneh-
men. Dies stellt eine gesamtgesellschaftliche Herausfor
derung dar, der entgegentreten werden muss.

Die Stadt Graz und die Graz Linien haben hierzu be-
reits verschiedene nachhaltige Gegenmafinahmen und
Kampagnen ins Leben gerufen. Die der Graz Linien be-
kannten diskriminierenden Vorfalle betreffen vor allem
das Verhalten der Fahrgaste untereinander sowie das
als problematisch empfundene Verhalten des Fahrper
sonals. Allerdings ist es dem wFahrpersonal nicht im-
mer moglich, die Geschehnisse zwischen den Fahrga-
sten im Blick zu behalten.'s?

Der Steirische Dachverband der Offene Jugendar-
beit fihrte im Rahmen eines Qualitatsdialogs mithilfe
einer Fokusgruppe eine Befragung von 23 Schiler:innen
in Graz durch. Befragt wurden sie unter anderem zur Le-
bensqualitat in Graz. Dabei wurden insbesondere Ang-
ste und Unsicherheiten im offentlichen Raum themati-
siert. Die Teilnehmer:innen aulRerten sich mit konkreten
Beispielen, etwa dass Frauen im offentlichen Raum wie
. Dreck” behandelt wirden und dass die Menschen ge-
nerell nicht freundlich zueinander seien. Zudem wur
den bestimmte Platze genannt, die von Jugendlichen
gemieden werden. Einige dieser Orte konnten durch
einfache Mafinahmen attraktiver gestaltet werden. Da-
ruber hinaus beschaftigen die Jugend in Graz auch die
zahlreichen Bombendrohungen, die fur zusatzliche Ver
unsicherung sorgen.'

Gute Praxis

Masterplan Gehen

Die Strategie zum Ausbau des FuRverkehrsnetzes ba-
siert auf dem Masterplan Gehen, der im Janner 2024
beschlossen wurde. Im Rahmen dieses Plans wurden
Schwachstellen im bestehenden Netz analysiert und da-
rauf aufbauende MaRRnahmen entwickelt.

Im Folgenden eine Liste der Malinahmen, die seit Be-
schluss des Masterplans Gehen umgesetzt wurden:

159 \olksanwaltschaft, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 160 FuRganger:innenbeauftragte der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
161 Rosalila Pantherlnnen, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 162 \Women*s Action Forum und die Steirische Gesellschaft fur Kulturpolitik (GKP), Beitrag zum
Menschenrechtsbericht 2025. — 163 Holding Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 164 Steirischer Dachverband der Offenen Jugendarbeit, Beitrag zum Men-

schenrechtsbericht 2025.
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- Nr. 16: Endhaltestelle Gosting — fuBlaufige Erreichbar-
keit wurde verbessert und Schutzwege neu errichtet

- Nr. 22: Stiftingtalstralle 76 — eine 30 km/h Begren-
zung vor Kindergarten eingefuhrt

- Nr. 27: Plabutscherstralle Hohe Saitzgasse — Schutz-
weg wurde errichtet

- Nr. 51: Muchargasse — SchulstralRe errichtet

- Nr. b4: Schrodinger Strafse - fuRlaufige Erreichbarkeit
der Haltestelle verbessert — Schutzweg umgesetzt

- Nr. 60: Kreuzung LeonhardstralRe mit Seebachergas-
se — DKA wurde errichtet fur ein sicheres Queren

- Nr. 63: Rudolfstraf3e- VS Berliner Ring bis Ragnitzstra-
Re — Gehsteig wurde errichtet

- Nr. 64: Kreuzung Babenbergergasse — Ghegagasse —
Schutzweg wurde verbessert

- Nr. 96: Kreuzung Krenngasse mit Ruckerlberggurtel —
Gehsteigvorziehungen umgesetzt

- Nr. 75: LeonhardstralRe - Lichtenfelsgasse bis Me-
rangasse — Gehsteigverbreiterung und Verbesserung
der Aufenthaltsqualitat

- Nr. 76: Haltestelle Lichtenfelsgasse stadteinwarts
und stadtauswarts mehr Platz fur wartende Fahrgaste

- Nr. 80: Annenstralde — 1. Schritt zur Steigerung der
Aufenthaltsqualitat: Pflanztroge und Sitzbanke wur
den aufgestellt

- Nr. 82: Haltestelle Maiffredygasse (StralRenbahn)
stadtauswarts — Aufenthaltsqualitat wurde gesteigert

- Nr. 90: Haltstelle Savenauweg — Verbreiterung der
Warteflache

- Nr. 100: Rosselmuhlgasse - Elisabethinergasse bis
Griesplatz — Schutzweg wurde errichtet

- Nr. 108: Kreuzung SchiefRstattgasse/Maygasse — Stei-
gerung der FuRverkehrssicherheit mit Vorziehungen

- Nr. 114 und Nr. 119: BaiernstralRe — Johann Haiden
StralRe bis Wetzelsdorfer Stralte — Gehsteig wurde
verbreitert

- Nr. 169: MaggstralRe — Geh- und Radweg wurde errichtet

- Nr. 174: Unterfuhrung PeterTunnerGasse — Barriere-
freie Unterflhrung

- Nr. 194: P+R Thondorf- Geh- und Radweg wurde er
richtet

Folgende Mafinahmen sind in Planung und werden im

kommenden Jahr umgesetzt:

- Nr07: Andritzer Reichsstraflde — Sankt Gotthard StralRe
bis HoffeldstraRe — Gehsteigliickenschluss zu den OV
Haltestellen

- Nr 11: Haltestelle Hans-AuerGasse — Ausbau Warte-
flache (in Bau)

- Nr. 26: Haltestelle Posthof — Verbreiterung der Warte-
flache

- Nr. 36: HilmteichstraRe- Auersperggasse bis Stengg-
stralde — Verbreiterung Gehsteig

- Nr. 42: Unterfuhrung Peter-TunnerGasse- Verbreite-
rung Gehinfrastruktur (in Bau)

- Nr. 52: Haltestelle Blimelstraf3e — Halstestellen wer-
den zusammengelegt und Warteflachen verbessert
(in Bau)

- Nr. 62: Vinzengasse — Eisengasse bis Lerchengasse —
Schutzwege inkl. Gehsteigverziehungen (in Bau)

- Nr. 94: Prankengasse — Steinfeldgasse — Platzge-
staltung zur Steigerung der Aufenthaltsqualitat (Pla-
nungen laufen)

- Nr. 95: Neutorviertel — laufende Umgestaltung des
Viertels fur mehr Aufenthaltsqualitat

- Nr. 97: Jakominiplatz — es wird laufend an der Verbes-
serung der Ful3verkehrssicherheit gearbeitet

- Nr. 99: Haltestelle Elisabethinergasse stadteinwarts
und stadtauswarts — Ausbau der Haltestelle mit War-
teflachen (in Bau)

- Nr. 104: Johann-Haiden-Stralse — MaRRnahmen fur ei-
nen sicheren Schulweg (in Planung)

- Nr. 105: Griesplatz: Planungen sind gestartet

- Nr. 110: Kreuzung Brockmanngasse/Kastellfeldgasse
— Verbesserung der Verkehrssicherheit mit Gehsteig-
vorziehungen

- Nr. 121: Grieskai/Hermann-BahrGasse — Umsetzung
intelligente DKA (in Planung)

- Nr. 132: Haltestelle Monsbergergasse —Verbesserung
Warteflache (in Bau)

- Nr. 1562: Sternackerweg: Gehsteigbau (in Planung)

- Nr. 170 und 173: Messendorfer Stralse — Gehweger
richtung Sommer 2025

- Nr. 180: Weblinger StraRe — Stralganger Stralse bis
MartinhofstrafRe (fertig geplant)

- Nr. 186: HafnerstraRe Nr. 233 — Schutzweg (in Planung)

- Nr. 188: Nippelgasse — VS Puntigam — Verkehrsberuhi-
gung (in Planung)

- Nr. 195: Buswendeschleife Stra3gang Sud — FuRlau-
fige Erreichbarkeit Buswendeschleife (kurz vor dem
Bau)

- Nr. 197: GRW-Bricke Murfeld-Feldkirchen (in Bau)

Dartber hinaus wurden weitere Projekte fur den FulR-
verkehr umgesetzt, die nicht im Masterplan Gehen er
fasst sind. Diese Projekte sind insbesondere dann re-
levant, wenn am Fuldwegenetz ein Sicherheitsrisiko
entsteht oder sich Synergien mit anderen Projekten er
geben. Die Fuldganger:innenbeauftragte der Stadt Graz
betont, dass all diese Projekte nur durch die gute Zu-
sammenarbeit aller betroffenen planenden und umset-
zenden Abteilungen im Haus Graz moglich sind.
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Der zukunftige Schwerpunkt im Bereich des Fuldver
kehrs liegt, wie auch im Masterplan Gehen definiert,
auf der Steigerung der Verkehrssicherheit fir vulnera-
ble Personengruppen. Aufgrund begrenzter Ressourcen
(sowohl finanzieller als auch personeller Art) konnen
diese Malinahmen derzeit nur im Rahmen von Syner
gieprojekten (wie z.B. StralRensanierungen) umgesetzt
werden.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Bewusstseinsbildung.
In diesem Zusammenhang startete im Fruhjahr 2025 die
Verkehrskulturkampagne, die darauf abzielt, ein besse-
res Miteinander aller Verkehrsteilnehmer:innen zu for
dern.'®®

Gemeinderatsklub der Grazer Griinen-ALG: 2023
wurden die ersten SchulstraRen in Graz eroffnet, 2024
kamen 3 weitere dazu. SchulstraRen reduzieren den
Autoverkehr vor der Schule und ermdglichen, dass die
Schuler:innen sicher zu Full oder mit dem Rad in die
Schule kommen. Als Positivbeispiele sind weiters die
Radtrainings fur Schulklassen sowie die Bicibus-Initiati-
ven zu nennen, in deren Rahmen Kinder gemeinsam un-
ter Begleitung von Eltern in die Schule radeln. Ebenso
wurden Rad-Spielplatze eingerichtet, wo Kinder in einer
sicheren Umgebung das Verhalten im StralRenverkehr
erlernen kdnnen.6¢

Sensibilisierung bei Hate Crime

Die Antidiskriminierungsstelle Steiermark hebt hervor,
dass die Zusammenarbeit mit der Holding Graz im Um-
gang mit Hate Crime Fallen als sehr positiv bewertet
wird. Bei gemeldeten Vorféllen wird das vorhandene
Videomaterial umgehend gesichert und versucht den
Sachverhalt schnellstmaoglich aufzuklaren.

Ebenfalls positiv erwahnt, wird die Hate Crime Schulung
der Exekutive. Diese sorgt daflr, dass einschreitende
und einvernehmende Polizeiorgane Uber das notwen-
dige Wissen zu Hate Crime verflgen und entsprechend
sensibilisiert sind.®’

Zusammenarbeit mit Einsatzorganisationen und
sozialarbeiterische Initiativen

Der OVP-Gemeinderatsclub hebt den Austausch mit
Einsatzorganisationen und sozialarbeiterischen Initiati-
ven, sowie die Einrichtung der Schutzzone im Volksgar
ten als Beispiele guter Praxis hervor.'¢®

Das Grazer Buro fur Frieden und Entwicklung berichtet,
dass die Mobile Stadtteilarbeit einen Schwerpunkt im
Volksgarten hat. Dort wird die von der Polizei eingerich-
tete Schutzzone durch MafRnahmen der sozialen Akti-
vierung begleitet.'®

Sichere Orte fiir Jugendliche: Raume zum
Austausch und Mitgestalten

Die Offene Jugendarbeit ist mehr denn je in der Ver
antwortung, sichere Orte flr junge Menschen bereitzu-
stellen. Diese Orte bieten Schutz und ermaoglichen es
Jugendlichen Werte, Normen und Haltungen zu disku-
tieren, Kriterien fur ein gemeinsames Zusammenleben
auszuhandeln und kritisch zu reflektieren.

Ein bewahrter Ansatz ist es, gemeinsam mit den jungen
Menschen konkrete Orte zu identifizieren und mit ihnen
auf Augenhohe zu diskutieren, wie diese Orte sicherer
und ansprechender gestaltet werden konnen. Haufig
wird dabei derWunsch nach zusatzlichen Beleuchtungs-
elementen im offentlichen Raum geauflert.
Jugendzentren werden von den Jugendlichen, die an
Erhebungen (Fokusgruppe, s. Probleme/Defizite) teil-
genommen haben, stets als sichere Orte wahrgenom-
men. Diese Sicherheit ist einer der vielen Griinde, wa-
rum Jugendzentren gerne besucht werden.'’°

Neue Empfehlungen

Die FuRganger:innenbeauftragte der Stadt Graz
empfiehlt auf zwei Ebenen anzusetzen, um die Situa-
tion fur FuRganger:innen im stadtischen Raum zu ver
bessern:

- Bewusstseinsbhildung: Viele Konflikte im Strafdenraum
konnten durch ein besseres Miteinander vermieden
werden. Den Verkehrsteilnehmer:innen muss noch
starker bewusst werden, dass FuRgéanger:innen die
schwachste Gruppe im Verkehr darstellen und daher
besondere Aufmerksamkeit und Ricksichtnahme be-
notigen.

Infrastruktur: An vielen Stellen fehlt es an ausreichend
Platz fur den FuRverkehr. Um dies zu verbessern, ist
eine Umorganisation des StraRenraums erforderlich,
um auch den Bedurfnissen der Fullganger:innen ge-
recht zu werden.™"

Die Antidiskriminierungsstelle Steiermark emp-
fiehlt die Umsetzung einer Info- und Empowerment-
kampagne, um Betroffene von Hate crimes zu er
mutigen, Vorfélle zu melden und Unterstltzung in
Anspruch zu nehmen. Da viele Opfer nach wie vor
groRe Scham empfinden, solche Taten anzuzeigen,
konnte eine Kampagne (ahnlich der Initiative ,Zeig
dein Gesicht gegen Diskriminierung” insbesondere in
offentlichen Verkehrsmitteln dazu beitragen, das Be-
wusstsein zu scharfen und Betroffene zu starken."?

165 FuBgéanger:innenbeauftragte der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 166 Die Griinen — ALG — Gemeinderatsklub, Beitrag zum Menschenrechts-
bericht 2025. — 167 Antidiskriminierungsstelle Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 168 OVP-Gemeinderatsclub, Beitrag zum Menschenrechtsbericht
2025. — 169 Grazer Buro flr Frieden und Entwicklung (Friedensbiiro), Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 170 Steirischer Dachverband der Offenen Jugendarbeit,
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Der OVP-Gemeinderatsclub empfiehlt die Entwick-
lung eines Sicherheitskonzepts fur den Jakominiplatz
und den Hauptplatz. Dieses sollte eine ausreichende
Personalausstattung fur Exekutive, Ordnungswache
und Justizwache sicherstellen.

Daruber hinaus wird ein Konzept fur eine , Gutgelebte
Nachbarschaft” empfohlen, das sowohl die subjek-
tive und auch die objektive Sicherheit starkt. Dieses
Konzept sollte u.a. Angebote fir Menschen, bauliche
und infrastrukturelle Mafinahmen, etc. umfassen.?

Der Steirische Dachverband der Offenen Jugend-
arbeit empfiehlt, verstarkt sichere Orte flur junge
Menschen zu schaffen. Diese Orte sollen Schutz bie-
ten und Raum fur die Diskussion von Werten, Nor-
men und Haltungen ermaoglichen. Zudem sollen sie
jungen Menschen die Moglichkeit geben, Kriterien
fir ein gemeinsames Zusammenleben auszuhan-
deln und zu reflektieren. Dabei sollten die zentralen
fachlichen Orientierungen und Prinzipien der Offe-
nen Jugendarbeit im Fokus stehen: Empowerment,
Starkung, Selbststandigkeit, Selbstwirksamkeit, Iden-
titatsfindung, Bedurfnisorientierung sowie das Erler
nen von Beziehungen als Grundlage fir Beteiligung.
Es ist essenziell, die Bedurfnisse von Kindern und
Jugendlichen ernst zu nehmen, einen partnerschaft-
lichen und demokratischen Umgang zu foérdern und
ihnen die Maoglichkeit zu geben, aktiv mitzuwirken.
Dies umfasst das Mitreden, Mitentscheiden und Mit-
planen auf allen Ebenen.™*

4.2.4 Gewalt an Frauen
Daten und Fakten

Das Integrationsreferat der Stadt Graz hat die Be-
kampfung von Gewalt gegen Frauen und Madchen im
Arbeitsprogramm ZUSAMMEN im Handlungsfeld ,Ge-
waltschutz und Gewaltpravention” verankert. Zu den
Mafnahmen gehoren die

- Forderung zur Erstellung themenspezifischer mehr
sprachiger Informationen zu Gewaltschutz;

- Unterstltzung von Beratungsstellen fur von Gewalt
betroffene Frauen;

- Forderung von niederschwelligen, praventiven Vor-
Ort-Informations- und Beratungsangeboten fur Mad-
chen und Frauen,

- Forderung der lokalen interkulturellen Manner und
Burschenarbeit,

- Starkung schulspezifischer Angebote zur Identitat-
und Reflexionsarbeit von Kindern und Jugendlichen,

- Forderung von Projekten zum Beziehungs- und Ver
trauensaufbau, beispielsweise Uber Patinnen- oder
Buddy-Formate.™”®

Probleme und Defizite

Das Integrationsreferat der Stadt Graz betont, dass es
verschiedene Ansatze und umfassende Angebote wie
auch eine gute Zusammenarbeit von relevanten Stellen
und Akteur:iinnen braucht, um geschlechtsspezifischer
Gewalt und Femiziden entgegenzuwirken. Besonders
bei Frauen mit Migrationsgeschichte, die von Gewalt be-
droht oder betroffen sind, kénnen zu traditionsbedingten
Gewaltformen noch zusétzliche Risikofaktoren hinzukom-
men wie fehlendesWissen Uber Unterstltzungssysteme,
fehlende soziale Netzwerke, mangelnde Sprachkenntnis-
se oder wenig Vertrauen in helfende Systeme.”6 177

Die Kammer fiir Arbeiter und Angestellte fiir Steier-
mark berichtet, dass sexuelle Belastigung am Arbeits-
platz weiterhin ein groRes Problem darstellt. Allerdings
stagnieren die Verfahren wegen sexueller Belastigung,
da sie fur die Betroffenen oft mit einer hohen Belastung
verbunden sind."®

Das Women*s Action Forum und die Steirische Ge-
sellschaft fiar Kulturpolitik (GKP) weisen darauf hin,
dass sexualisierte Gewalt ein allgegenwartiges und tief-
greifendes gesellschaftliches Problem darstellt, das
alle Lebensbereiche durchdringt — von familiaren und
privaten Kontexten bis hin zu Institutionen und offent-
lichen Raumen. Besonders alarmierend ist die weiter-
hin hohe Zahl an Femiziden, die als extremste Form
geschlechtsspezifischer Gewalt die Dringlichkeit um-
fassender Schutzmafinahmen und gesellschaftlicher
Veranderung verdeutlicht.

Leider versagt der Opferschutz in vielen Fallen nach wie
vor: Betroffene erfahren oft nicht die notwendige Unter
stUtzung, Schutzmechanismen greifen zu spat oder sind
unzureichend ausgestaltet. Institutionen mussen daher
nicht nur ihre Praventionsarbeit deutlich intensivieren,
sondern auch eine niedrigschwellige, vertrauenswur
dige und umfassende Begleitung fur Opfer sexualisier
ter Gewalt gewahrleisten.

Auch Gewalt unter Jugendlichen stellt eine ernstzu-
nehmende Herausforderung dar, die sowohl praventive
Bildungsarbeit als auch konkrete Interventionsstrate-
gien erfordert. Nur durch eine ganzheitliche und kon-
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sequente Herangehensweise konnen die vielfaltigen
Formen sexualisierter Gewalt nachhaltig bekampft und
Betroffene effektiv geschitzt werden.'”®

Der Steirische Dachverband der Offene Jugendar-
beit fihrte im Rahmen eines Qualitatsdialogs mithilfe
einer Fokusgruppe eine Befragung von 23 Schiuler:innen
in Graz durch. Befragt wurden sie unter anderem zur Le-
bensqualitat in Graz. Dabei wurden insbesondere Ang-
ste und Unsicherheiten im offentlichen Raum themati-
siert. Die Teilnehmer:innen aulRerten sich mit konkreten
Beispielen, etwa dass Frauen im o6ffentlichen Raum wie
. Dreck” behandelt wirden und dass die Menschen ge-
nerell nicht freundlich zueinander seien. Zudem wurden
bestimmte Platze genannt, die von Jugendlichen ge-
mieden werden. Einige dieser Orte konnten durch rela-
tiv einfache MafRRnahmen attraktiver gestaltet werden.'®°

Gute Praxis

Das Integrationsreferat der Stadt Graz nennt die fol-

genden Beispiele guter Praxis:

- Broschure , Kleiner Familienratgeber” (im Auftrag des
Integrationsreferats)

- Austausch/Vernetzung mit dem Sicherheitskoordina-
tor des Stadtpolizeikommandos

- Vernetzung mit der Bildungsdirektion (Koordinations-
stelle fur Gewalt & Radikalisierungspravention)

Zudem unterstUtzt das Integrationsreferat folgende Pro-

jekte/Organisationen finanziell:

- Vorbereitende Arbeiten fir die Fachtagung zu Zwangs-
ehe und Verschleppung (Caritas), Durchfihrung der
Fachtagung erfolgte im Jahr 2025

- Projekt DIVAN & CariM-Interkulturelle Mannerarbeit
(Caritas)

- Mehrsprachige Informationsmaterialien zum Thema
Gewaltschutz

- Malala_Patenschaften gegen Gewalt an Frauen & Pop-
Up Chai- Mobile Gewaltschutzarbeit im Lebensraum
von Frauen (Caritas)

- HEROES- Gegen Unterdrtckung im Namen der Ehre.
Ein Projekt fur Gleichberechtigung in der Steiermark
(VMG)

- StraRenlabors fur Zivilcourage (InterACT)

- Vermittlung von Orientierungswissen in Lehrgangen/
Projekten (Frauenservice, Mega, etc.),

- Unterstlitzung mit Dolmetschleistungen (Magistrats-
intern und extern, z.B. Verein TARA, Marienambulanz,
bas, etc.)

- Betroffenenunterstitzung fir Menschen mit psychi-
schen Belastungen und Traumata (Mega, Zebra, Frau-
enservice)

- Unterstltzung diverser Beratungsangebote: z.B. flr
Eltern (Verein Zebra)

- Projekt ,, Perspektivenwechsel” flr Grazer Mittelschu-
len (ARGE Jugend gegen Gewalt und Rassismus)

- Kostenlose Workshops flr Grazer Schulen von Omar
Khir Alanam (finanziert durch das Integrationsreferat)

- Extremismuspraventionsstelle next (Helping Hands)

- Gegenlicht- Fachstelle zur Verhinderung von Parallel-
gesellschaften (Sicher Leben)

Aufbau bzw. Ausbau von Projekten durch finanzielle Un-

terstltzung des Integrationsreferats:

- FemRe - Frauenspezifische Rechtsberatung fur Migran-
tinnen (Caritas)

Der Gemeinderatsklub der SPO hebt folgende Beispiele

Guter Praxis hervor:

- Kampagne , 16 Tage gegen Gewalt" — #grazsteht-
auf / #schaunichtweg: Zwischen dem 25. Novem-
ber, dem internationalen Gedenktag gegen Gewalt
an Frauen, und dem 10. Dezember setzt Graz mit
der Kampagne , Schau nicht weg — Gewalt gegen
Frauen geht uns alle an” ein starkes Zeichen. Zu den
MaRnahmen gehdren Kino- und Social-Media-Spots,
Grolplakate, die dauerhafte Installation von , STOPP
GEWALT"-Schildern im offentlichen Raum mit Not-
rufnummern, mehrsprachige Gewaltschutz-Broschu-
ren unter dem Titel ,Selbst Sicher!” und kostenlose
Taschenalarme.

- Ubergangswohnungen fir Betroffene: Seit November
2024 wurden in Graz drei Ubergangswohnungen fiir
Frauen und Kinder nach Gewalterfahrungen eroff-
net. Diese wurden durch Bundes- und Landesmittel
ermoglicht und bieten Betroffenen ein sicheres, liebe-
voll eingerichtetes Zuhause und Unterstutzung beim
Neustart.’®!

Das Women*s Action Forum (WAF) engagiert sich jahr
lich aktiv fur das Gedenken an die Opfer von Femiziden
in Osterreich durch die Veranstaltungen ,feld*stellen
— Prasenz der Vielen” Diese Gedenkveranstaltungen
dienen nicht nur dem Erinnern, sondern auch der 6f-
fentlichen Sichtbarmachung geschlechtsspezifischer
Gewalt. Dartber hinaus engagiert sich das WAF in der
medialen Sensibilisierungsarbeit, indem es gemeinsam
mit Journalist:innen und Medienpartner:innen darauf
hinwirkt, dass Femizide nicht mehr verharmlosend als
.Familientragodien” bezeichnet werden, sondern als
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geschlechtsspezifischen Gewaltverbrechen benannt
werden. Dieses konsequente Framing tragt wesentlich
zur Bewusstseinsbildung in der Gesellschaft bei. Auch
die Steirische Gesellschaft fiir Kulturpolitik (GKP) be-
teiligt sich regelmalig an Projekten bzw. beauftragt ak-
tiv Klnstler:innen um Themen wie Freiheit, Sicherheit
und Wertschatzung im offentlichen Raum fir alle Men-
schen, die in Osterreich leben, zu behandeln. 2

Die OMAS GEGEN RECHTS Steiermark verstehen
sich als feministische Gruppe, thematisieren jede Form
von Gewalt gegen Frauen und beteiligen sich jedes Jahr
am Monat der Frauen rund um den 8. Marz.™®

Neue Empfehlungen

Das Integrationsreferat der Stadt Graz empfiehlt
die Schulungen von Multiplikator:innen zum Thema
Gewalt, Gewalt im Namen der Ehre, Verschleppung
und Zwangsheirat sowie zu bestehenden Angeboten
und Anlaufstellen.'*

Der OVP-Gemeinderatsclub empfiehlt eine korrekte
Ursachenforschung und die prazise Benennung des
Phanomens Femizid.'®

Das Women*s Action Forum (WAF) empfiehlt eine
deutliche Starkung der Unterstlitzungsstrukturen, um
wirksam gegen (sexualisierte) Gewalt und insbeson-
dere gegen Gewalt an Frauen* vorzugehen. Dazu
empfiehlt das WAF folgende Maf3nahmen:

- Ausbau von Rechtsberatungsstellen: Die Anzahl an
leicht zuganglichen und kostenfreien Rechtsbera-
tungsstellen fur Betroffene muss erhoht werden.
Dies ist besonders wichtig fir Frauen, die von Ge-
walt betroffen sind und haufig nur Uber begrenzte
Ressourcen oder unzureichende Kenntnis Uber ihre
Rechte verflgen.

Niedrigschwellige Informationsangebote: Verstarkte,
mehrsprachige und zielgruppenspezifische Informa-
tionskampagnen sollen entwickelt und durchgefihrt
werden, die Betroffene Uber ihre Rechte, Schutz-
moglichkeiten und bestehende Unterstitzungsan-
gebote informieren. Dies ist besonders wichtig in
landlichen Regionen und bei bestehenden Sprach-
barrieren.

Verantwortungsvolle Medienberichterstattung: Me-
dien sollen zu einer sensiblen und sachlich prazi-
sen Sprache im Umgang mit Gewalt gegen Frauen*
verpflichtet und entsprechend geschult werden.
Sensationalistische, verharmlosende oder roman-

tisierende Darstellungen von Gewalt wie die Be-
zeichnung von Femiziden als ,Beziehungstat” oder
.Familiendrama” mussen konsequent vermieden
werden. Langfristig braucht es eine breit angelegte
politische und mediale Kulturveranderung, die ge-
schlechtsspezifische Gewalt nicht individualisiert,
sondern strukturell analysiert und benennt.’®

4.2.5 Gewalt an und unter Kindern
und Jugendlichen

Probleme und Defizite

Die Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark stellt
fest, dass trotz gesetzlicher Verpflichtung aus dem Jahr
2011, konkret im Art. 5 BVG Kinderrechte, eine flachende-
ckende Umsetzung des Schutzes vor Gewalt fehlt. Mob-
bing und psychische Gewalt sind nach wie vor ein gravie-
rendes Problem an Schulen in der Steiermark. Betroffene
Kinder zeigen haufig Angststérungen, Depressionen,
psychosomatische Beschwerden, Leistungsverlust und
soziale Isolation. Cybermobbing hat zudem an Relevanz
gewonnen. Gewalt findet nicht mehr nur in der Schule,
sondern auch rund um die Uhr im digitalen Raum statt.
Eltern fehlt oft die Kompetenz, digitale Risiken zu erken-
nen und praventiv zu handeln. Ein akuter Personalman-
gel bei Schulsozialarbeit, Schulpsychologie und psycho-
sozialer Betreuung verscharft die Situation. Es bestehen
deutliche Schutzllicken, insbesondere bei Pravention,
Personalressourcen und gesetzlicher Absicherung. Der
Staat kommt seiner Verpflichtung aus Art. 19 UN-Kinder
rechtskonvention (UN-KRK) nicht flachendeckend nach
und es mangelt an niederschwelligen, erreichbaren An-
laufstellen in Schulen. Auch die Ausbildung von Lehrkraf-
ten im Umgang mit Gewalt und psychosozialen Krisen
ist unzureichend. Es fehlen gesetzliche Rahmenbedin-
gungen, um Mobbing konsequent zu sanktionieren. Der
Kinderschutz im digitalen Raum ist schwach, insbeson-
dere im Umgang mit Influencern/Kidfluencern, Daten-
missbrauch, Algorithmen und Cybergewalt. Politische
Rahmenbedingungen, um praventive Netzwerke nach-
haltig abzusichern, fehlen ebenfalls. Zudem sind Eltern in
ihrer Erziehungs- und Schutzverantwortung Im Hinblick
auf digitale Gewalt haufig Uberfordert.'s’

Die Bildungsdirektion fiir Steiermark berichtet, dass
in den letzten Jahren an Schulen in der Steiermark ein
Anstieg von Radikalisierungstendenzen und Gewalt un-
ter einzelnen Schuler:innen beobachtet wurde. Ebenso
hat die Anzahl der Suspendierungen zugenommen.'®
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Das Women*s Action Forum und die Steirische Ge-
sellschaft fir Kulturpolitik (GKP) berichten, dass auch
Gewalt unter Jugendlichen eine ernstzunehmende He-
rausforderung darstellt, die sowohl praventive Bildungs-
arbeit als auch konkrete Interventionsstrategien erfor
dert. Nur durch eine ganzheitliche und konsequente
Herangehensweise konnen die vielfaltigen Formen se-
xualisierter Gewalt nachhaltig bekampft und Betroffene
effektiv geschutzt werden.'®®

Der Steirische Dachverband der Offenen Jugendar-
beit berichtet, dass sich 2023 und 2024 zahlreiche Ein-
richtungen der Offenen Jugendarbeit an den Steirischen
Dachverband der Offenen Jugendarbeit wandten, um auf
zunehmende Konflikte, Diskriminierungen, Abwertungen,
Mikroaggressionen und Gewaltausbriiche in den Einrich-
tungen aufmerksam zu machen. Auch bei Vernetzungs-
treffen wurde dies haufig thematisiert. Eine Bewertung
dieser Herausforderungen unter Jugendlichen in , falsch”
und ,richtig” fuhre zu verklrzten Weltbildern, eine diffe-
renzierte Kommunikation dartuber werde aber dadurch ver
mieden. Eine so genannte ,Verrohung der Gesellschaft”
stelle demokratische Werte vor grofde Herausforderungen.
Junge Menschen brauchen Orte, an denen sie mutig
sein durfen, geschutzt offene Diskurse fuhren konnen,
an denen sie Mikroaggressionen thematisieren, experi-
mentieren, sich ausprobieren und Fehler machen dur
fen. Klassische Hausordnungen oder-regeln stoféen da-
bei teilweise auf Ablehnung oder werden boykottiert.'®

Der Steirische Dachverband der Offene Jugendar-
beit fihrte im Rahmen eines Qualitatsdialogs mithilfe
einer Fokusgruppe eine Befragung von 23 Schuler:innen
in Graz durch. Befragt wurden sie unter anderem zur Le-
bensqualitat in Graz. Dabei wurden insbesondere Ang-
ste und Unsicherheiten im o6ffentlichen Raum themati-
siert. Die Teilnehmer:innen duf3erten sich mit konkreten
Beispielen, etwa dass Frauen im offentlichen Raum wie
. Dreck” behandelt wirden und dass die Menschen ge-
nerell nicht freundlich zueinander seien. Zudem wurden
bestimmte Platze genannt, die von Jugendlichen ge-
mieden werden. Einige dieser Orte konnten durch re-
lativ einfache MaRnahmen attraktiver gestaltet werden.
Darlber hinaus beschaftigen die Jugend in Graz auch
die zahlreichen Bombendrohungen, die flur zusatzliche
Verunsicherung sorgen.™"

Monitoring in Einrichtungen fiir Minderjahrige:

Im Jahr 2024 besuchte die Kommission 3 in Graz und
Graz-Umgebung funf Einrichtungen, die Minderjahrige
betreuen, darunter drei sozialpadagogische Einrich-

tungen und zwei Einrichtungen flr unbegleitete minder-
jahrige Fltuchtlinge (UMF).

Minderjahrige, die in sozialpadagogischen Einrichtungen
oder Einrichtungen der Grundversorgung betreut wer
den, haben haufig bereits vor ihrer Aufnahme aulRerst
belastende und oft traumatisierende Erfahrungen ge-
macht, sei es innerhalb ihres Herkunftssystems oder
auf der Flucht. Daher ist die Gewahrleistung eines flr
sie ,,sicheren Ortes” im Sinne eines traumasensiblen
Betreuungssettings eine grundlegende Voraussetzung,
um diese Kinder und Jugendlichen mit multiplen psy-
chischen Verletzungen in ihrer Entwicklung und bei der
(Wieder)Erlangung von Selbstwirksamkeit padagogisch
begleiten zu konnen.

Im Rahmen eines bundesweiten Schwerpunktes iden-
tifizieren Kommissionen, ob und was besuchte Einrich-
tungen als solche ,sicheren Orte” qualifiziert und ob
sie von den Kindern und Jugendlichen auch als solche
wahrgenommen werden. Dabei wird regelmalig erho-
ben, welchen Stellenwert die Organisationen Schutz-
konzepten und partizipativen Entscheidungsprozessen
beimessen, welche Routinen es bei der Gestaltung
des padagogischen Alltages gibt und wie auf Grenz-
verletzungen und Gewaltvorfalle reagiert wird. In ver
traulichen Interviews wird erfragt, was aus Sicht der
betreuten Minderjahrigen und des padagogischen Per
sonals unabdingbare Bedingungen sind oder waren, das
Wohlbefinden und Sicherheitsbedrfnis zu erhohen. Die
Ergebnisse und Empfehlungen der Besuche werden an-
onymisiert den Einrichtungstragern dargelegt. Ziel ist es
auch, durch die Uberpriifung selbst eine Veranderung
anzustofRen oder zumindest eine gewlnschte Entwick-
lung in Gang zu setzen. Die Prasentation der osterrei-
chweiten Ergebnisse dieses Priufschwerpunktes ist fur
Ende 2025 in Aussicht genommen.

Risikofaktoren, die sich auf die Betreuung kontraproduk-

tiv auswirken konnen, sind:

- auf personeller Ebene: Personalmangel, fehlende
facheinschlagige Aus- und Fortbildungen, hohe Perso-
nalfluktuation, etc.

- auf Prozessebene: keine gelebten Kinderschutzkon-
zepte, fehlende Trainings und Handlungsleitfaden im
Umgang mit Gewalt; rigide Regeln und Sanktionen,
keine Partizipation, keine begleitende Elternarbeit,
fehlendes Augenmerk auf férderliche und nachhaltige
Beziehungsgestaltung zu Kindergarten, Schulen, Aus-
bildungsstatten uam.

- auf raumlicher Ebene: beengende raumliche Gege-
benheiten, fehlende Riickzugs-moglichkeiten, Uber
belegungen, mangelnde Ausstattung, etc.
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- mangelnde kinder und jugendpsychiatrische oder
therapeutische Versorgung, etc.

Als nicht dem Kindeswohl dienlich wurde in einer Grazer
Einrichtung beispielsweise ein Bonus-Malus-Regelwerk
bewertet. Dieses sah vor, dass Minderjahrige in der Bu-
bengruppe einer Einrichtung dazu angehalten wurden,
sich sowohl individuelle Zeit mit der Bezugsbetreuung
als auch den Ausgang mit anderen Jugendlichen nach
der Schule zu ,verdienen” Jene, die das nicht schaff-
ten, sowie alle Neuzugange durften sich — unabhangig
vom Alter — selbst an einem beliebten Treffpunkt im Au-
Senbereich der Einrichtung nicht langer als bis 18:00
Uhr aufhalten. Ahnlich wurden in der Madchengruppe
Zeiten der erlaubten Handynutzung als auch Ausgeh-
zeiten vom Wohlverhalten abhangig gemacht. Solche
. Bonifikationen” gingen als Sanktion auf Regelverlet-
zungen insbesondere bei traumatisierten Minderjah-
rigen rasch wieder verloren. Die Aufsichtsbehorde hat
sich der Kritik der Volksanwaltschaft daran angeschlos-
sen; mit den Minderjahrigen wird seither an padago-
gischen Konsequenzen gearbeitet, die Grundsatze der
Traumapadagogik und gewaltfreien Kommunikation be-
achten.’®

Gute Praxis

Der OVP-Gemeinderatsclub nennt die laufende Bera-
tung mit der Bildungsdirektion und Ausarbeitung von
aulBerschulischen Angeboten und sozialarbeiterischen
Formaten als Beispiel guter Praxis.'®®

Der Gemeinderatsklub der SPQ berichtet, dass das
Amt fur Jugend und Familie ein Kinderschutz-MaR-
nahmenpaket entwickelt. Dieses umfasst unter ande-
rem inklusive Infokampagnen (z. B. zu Schutteltrauma)
sowie Social-Media-Erklarvideos, die speziell flr Kinder
und Erwachsene konzipiert werden.

Die Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark nennt

folgende Beispiele Gute Praxis:

- Empfehlung zur Verankerung wissenschaftlich fun-
dierter Praventionsprogramme im Schulalltag.

- Aufbau von Kinderschutzkonzepten in Institutionen,
nicht nur Schulen.

- Forderung von Medienkompetenz bei Kindern, Eltern
und padagogischem Personal.

- Enge Zusammenarbeit zwischen Schule, Eltern und
Fachpersonal als Erfolgsfaktor.

- Digitaler Streetwork als innovative MaflRnahme gegen
Gewalt im Netz.

Diese Ansatze stehen im Einklang mit dem Prinzip des
.besten Interesses des Kindes” (Art. 3 UN-KRK) und
fordern aktive Partizipation (Art. 12 UN-KRK). Besonders
partizipative Kinderschutzkonzepte stellen einen posi-
tiven Ansatz dar.®®

Die Bildungsdirektion Steiermark nennt folgende MaR-
nahmen gegen Gewalt und Rassismus als Beispiele
Guter Praxis, die zu einem sicheren, respektvollen und
inklusiven Lernumfelds beitragen sollen:

- Forderunterricht: Forderunterricht zu den Themen in-
terkulturelles Lernen, Wertevermittlung, Toleranz und
Demokratiebewusstsein kann in Einzel- oder Klein-
gruppen, auch aufRerhalb des Klassenverbands und
in geblockter Form, durchgefihrt werden. Wenn ein
Forderbedarf festgestellt wird, sind Schuler:innen in
Volksschulen, Mittelschulen, Polytechnischen Schu-
len und Berufsschulen verpflichtet, diesen Unterricht
zu besuchen.

- Koordinationsstelle fur Gewalt- und Extremismuspra-
vention in der Bildungsdirektion Steiermark: Zur Un-
terstltzung von Lehrer/innen, Schulleitungen und in-
ternen Unterstltzungssystemen wurde eine neue
Koordinationsstelle fir Gewalt- und Extremismus-
pravention in der Bildungsdirektion fur Steiermark
eingerichtet. Diese Stelle berat bei der Planung und
Umsetzung des Forderunterrichts, informiert Uber
empfohlene externe Angebote und stellt Kontakte zu
spezialisierten Organisationen in der Steiermark her.

- Einsatz eines mobilen, schulischen Kriseninterventi-
onsteams: Der Einsatz des Kriseninterventionsteams
wird durch die Koordinationsstelle koordiniert.

- Suspendierungsbegleitung: Die Suspendierungsbe-
gleitung innerhalb der Bildungsdirektion fur Steiermark
ist eine innovative Mafdnahme, die in der Abteilung 5,
Schulpsychologie und Schulérztlicher Dienst, angesie-
delt ist. Die Initiative zielt darauf ab, mit Schuler:innen
wahrend einer Suspendierungsphase sozial und emo-
tional derart zu arbeiten, dass sie ihre Identitat als
Schdler:in zurlckerlangen und am schulischen Alltag
wieder problemlos teilnehmen konnen.'®

Braver Spaces in der Offenen Jugendarbeit (OJA)

Mit dem Projekt , Braver Spaces in der OJA, gefordert
von der Osterreichischen Gesellschaft fiir politische Bil-
dung, hat der Steirische Dachverband der Offenen Ju-
gendarbeit in Kooperation mit beteiligung.st den Ver
such unternommen, mit dem Instrumentarium der
Verfassung” (vgl. dazu Schwerthelm 2020, S. 12) die
angesprochenen Aspekte (s. Probleme/Defizite) zu be-
rucksichtigen und zur praktischen Handhabung ein

192 Volksanwaltschaft, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. - 193 OVP-Gemeinderatsclub, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 194 Gemeinderatsklub der
SPO - Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 195 Kinder und Jugendanwaltschaft Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 196 Bildungs-

direktion flr Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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Stlck weit zu systematisieren. Evaluationen und Erhe-
bungen zeigen dabei deutlich, dass es nicht ausreicht,
Partizipationsformate befristet und einmalig umzuset-
zen. Vielmehr geht es um eine professionelle Haltung,
die jede:r Einzelne sowie jedes Team fur sich definieren
und reflektieren muss. Nur so kann ein authentischer,
(selbst-)wirksamer und partizipativer Prozess ermoglicht
werden. "’

Sichere Orte fiir Jugendliche: Raume zum
Austausch und Mitgestalten

Die Offene Jugendarbeit ist mehr denn je in der Ver
antwortung, sichere Orte fur junge Menschen bereitzu-
stellen. Diese Orte bieten Schutz und ermdglichen es
Jugendlichen Werte, Normen und Haltungen zu disku-
tieren, Kriterien flr ein gemeinsames Zusammenleben
auszuhandeln und kritisch zu reflektieren.

Ein bewahrter Ansatz ist es, gemeinsam mit den jungen
Menschen konkrete Orte zu identifizieren und mit ihnen
auf Augenhodhe zu diskutieren, wie diese Orte sicherer
und ansprechender gestaltet werden konnen. Haufig
wird dabei derWunsch nach zusatzlichen Beleuchtungs-
elementen im offentlichen Raum geéauflert.
Jugendzentren werden von den Jugendlichen, die an
Erhebungen (Fokusgruppe, s. Probleme/Defizite) teil-
genommen haben, stets als sichere Orte wahrgenom-
men. Diese Sicherheit ist einer der vielen Grinde, wa-
rum Jugendzentren gerne besucht werden.'%

Umfassender Aufnahmeprozess und Unterstiitzung
in einer Wohngemeinschaft

Als Beispiel Guter Praxis hat die Kommission 3 in ei-
ner Wohngemeinschaft fur Madchen den umfassend
gestalteten Aufnahmeprozess hervorgehoben, der un-
ter Einbeziehung des sozialen Bezugsraumes sowie die
Beistellung einer Mentorin wahrend der ersten \Wochen
nach dem Einzug erfolgt. Zudem hat sich der regelma-
Rige Zugang zu Supervision fur alle dort lebenden Ju-
gendlichen, die massive Gewalt und Missbrauch erlebt
haben, nach Abklarung biographischer Belastungen als
aufderst bewahrt erwiesen.®

Das Kindermuseum Graz fihrt die Erstellung eines
Kinderschutzkonzeptes als Gute Praxis an.?®

Neue Empfehlungen

Die Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark

empfiehlt:

- Gewalt in der Schule: Kinder haben ein Recht auf Bil-
dung in einem sicheren Umfeld. Der Staat muss den

Schutz vor Mobbing, Diskriminierung und Gewalt ge-
wahrleisten. Schulen brauchen klare Standards, Res-
sourcen und Fachpersonal, um dieser Verpflichtung
nachzukommen.
Gewalt unter Jugendlichen: Gewalt unter Gleichalt-
rigen ist nicht nur Ausdruck individueller Konflikte,
sondern oft auch Symptom struktureller Defizite. Es
braucht sozialpadagogische Begleitung, Aufklarung,
friihzeitige Interventionen und Programme zur Kon-
fliktlosung.
- Cybermobbing und digitale Gewalt: Kinder und Ju-
gendliche haben ein Recht auf Schutz auch im digi-
talen Raum. Der Staat ist verpflichtet, durch Regu-
lierung, Bildung und Aufklarung fur ein gewaltfreies
digitales Umfeld zu sorgen. Medienkompetenz ist ein
zentrales Schutzinstrument.

Kinderschutz allgemein: Der Schutz vor physischer,

psychischer und sexueller Gewalt muss umfassend,

systematisch und institutionentbergreifend gedacht
werden — unter Einbindung der Kinder selbst. Partizi-
pation ist dabei ein zentrales Kinderrecht.

RegelmaRige Evaluation und Dokumentation von

Praventionsmafnahmen?':

- Gesetzliche Verankerung verpflichtender Kinder
schutzkonzepte in allen Einrichtungen, die mit Kin-
dern arbeiten.

- RegelmaRige Schulung und Fortbildung von pada-
gogischem Personal, der Sozialarbeiter:innen und
Eltern.

- Schaffung eines Melde- und Dokumentationssy-
stems fur Gewaltvorfalle in Schulen.

- Mehr Ressourcen fur psychosoziale Fachkrafte an
Schulen (Sozialarbeit, Psychologie, Gewaltpraven-
tion).

-Transparente Regulierung digitaler Plattformen (Al-
gorithmen, Filter, Datenverwendung).

- Starkere Sanktionierung von Onlinegewalt (z. B.
aktuelle Reform: unerwlnschtes Zusenden von
Nacktbildern).

- Finanzielle Anreize fur Institutionen zur Umsetzung
von Praventionsprogrammen.?%?

Der Steirische Dachverband der Offenen Jugendar-

beit empfiehlt:

- Den Ausbau von Projekten wie ,, Braver Spaces in der
OJA" (s. Gute Praxis)

- Die Starkung der personellen Ressourcen: mehr
Fachkrafte flr das Arbeitsfeld der Offenen Jugendar
beit in Graz.

- Starkung der Offenen Jugendarbeit: um jungen
Menschen sichere Orte zu bieten, an denen sie ge-

197 Steirischer Dachverband der Offenen Jugendarbeit, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 198 Steirischer Dachverband der Offenen Jugendarbeit, Beitrag zum
Menschenrechtsbericht 2025. — 199 Volksanwaltschaft, Beitrag zum Menschenrechtbericht 2025. — 200 KIMUS Kindermuseum Graz GmbH, Beitrag zum Menschenrechts-
bericht 2025.— 201 Diese Empfehlungen sind direkt ableitbar aus Art. 19 UN-KRK sowie Art. 3, 12 und 17 (Recht auf Information und Schutz vor schadlichen Inhalten). Sie
starken systematisch die Schutzstrukturen fur Kinder. — 202 Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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schutzt Werte, Normen und Haltungen diskutieren,
Kriterien fur das Zusammenleben und -wirken aus-
handeln und reflektieren konnen. Zentrale fachliche
Orientierungen und Prinzipien der Offenen Jugendar
beit missen hierbei im Zentrum der Aufmerksamkeit
stehen: Empowerment, Starkung, Selbststandigkeit,
Selbstwirksamkeit, ldentitatsfindung, Bedurfnisori-
entierung, Beziehung lernen als Voraussetzung flr
Beteiligung. Auf allen Ebenen ist es wichtig und mog-
lich, die Kinder und Jugendlichen und ihre Bedurf-
nisse ernst zu nehmen, einen partnerschaftlichen
und demokratischen Umfang zu fordern und die Be-

reitschaft zu haben, sie auch tatsachlich mitreden,
mitentscheiden und mitplanen zu lassen.?®

Das Women*s Action Forum (WAF) und die Stei-
rische Gesellschaft fur Kulturpolitik (GKP) empfehlen,
Gewalt unter Jugendlichen mit gezielter praventiver
Bildungsarbeit sowie konkreten Interventionsstra-
tegien zu begegnen. Eine ganzheitliche und konse-
quente Herangehensweise ist notwendig, um die
vielfaltigen Formen sexualisierter Gewalt nachhaltig
zu bekampfen und betroffene Personen effektiv zu
schitzen.2%4

203 Steirischer Dachverband der Offenen Jugendarbeit, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 204 \WWomen*s Action Forum- Verein zur Blindelung von Engagement
gegen Sexismus, Rassismus und Homophobie gegen Frauen* und GKP (Steirische Gesellschaft fir Kulturpolitik), Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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4.3 Anspruch auf Rechtsschutz, Anerkennung als
Rechtsperson (Artikel 6 und 8 AEMR), Gleichhelt
vor dem Gesetz (Artikel 7 AEMR), Schutz gegen
willkurliche Festnahme (Artikel 9 AEMR), Anspruch
auf ein offentliches Verfahren vor einem unabhangigen
und unparteiischen Gericht (Artikel 10 AEMR),

Recht auf Unschuldsvermutung (Artikel 11 AEMR)

Artikel 6 AEMR
Jeder hat das Recht, lberall als rechtsfdhig anerkannt zu werden.

Artikel 7 AEMR

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied Anspruch auf gleichen Schutz durch das
Gesetz. Alle haben Anspruch auf gleichen Schutz gegen jede Diskriminierung, die gegen diese Erklarung verstoft,
und gegen jede Aufhetzung zu einer derartigen Diskriminierung.

Artikel 8 AEMR
Jeder hat Anspruch auf einen wirksamen Rechtsbehelf bei den zustandigen innerstaatlichen Gerichten gegen Hana-
lungen, durch die seine ihm nach der Verfassung oder nach dem Gesetz zustehenden Grundrechte verletzt werden.

Artikel 9 AEMR
Niemand darf willkirlich festgenommen, in Haft gehalten oder des Landes verwiesen werden.

Artikel 10 AEMR

Jeder hat bei der Feststellung seiner Rechte und Pflichten sowie bei einer gegen ihn erhobenen strafrechtlichen
Beschuldigung in voller Gleichheit Anspruch auf ein gerechtes und offentliches Vierfahren vor einem unabhangigen
und unparteiischen Gericht.

Artikel 11 AEMR

(1) Jeder, der wegen einer strafbaren Handlung beschuldigt wird, hat das Recht, als unschuldig zu gelten, solange
seine Schuld nicht in einem 6ffentlichen Verfahren, in dem er alle flir seine Verteidigung notwendigen Garantien ge-
habt hat, gemal3 dem Gesetz nachgewiesen ist.

(2) Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die zur Zeit ihrer Begehung nach in-
nerstaatlichem oder internationalem Recht nicht strafbar war. Ebenso darf keine schwerere Strafe als die zum Zeit-
punkt der Begehung der strafbaren Handlung angedrohte Strafe verhangt werden.

Daten und Fakten in der Funktion als Bezirkshauptmannschaft als auch als

Gemeinde, wobei die Einhaltung der Menschenrechte
Das Biirger:innenamt der Stadt Graz berichtet, dass eine zentrale Verpflichtung darstellt. Im Jahr 2024 wur
der Rechtsschutz und Recht auf den gesetzlichen den keine Beanstandungen oder Beschwerden im Zu-
Richter im Rahmen der Hoheitsverwaltung durch Ver sammenhang mit Verletzung der Menschenrechte ge-
fahrens- und Materiengesetze sichergestellt sind. Die meldet. Trotz einer hohen Anzahl an erledigten Fallen

hoheitliche Vollziehung von Gesetzen erfolgt sowohl sind keine Defizite aufgefallen. Das Burger:innenamt
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betont, dass es sich regelmalig hinterfragt, um die
Qualitat seiner Arbeit sicherzustellen.?%

Die Abteilung fiir Gemeindeabgaben der Stadt Graz
berichtet, dass in abgabenbezogenen Verfahren der An-
spruch auf Rechtsschutz unabhdngig von Merkmalen
wie , Rasse’ ethnische Herkunft oder Religion gewahr
leistet ist. Das liegt daran, dass ,Geld kein Mascherl
hat” und anderseits daran, dass Abgabenverfahren in
sehr hohem Male ,gesichtslose” Verfahren sind, so-
dass man mit Kund:innen vielfach gar keinen ,face-to-
face-Kontakt” hat. Das reduziert von vorneherein das Ri-
siko einer Diskriminierung. Der Abgabenbehorde wird
der ihr zustehende Handlungsspielraum dartber hinaus
durch zwingende rechtliche Bindungen vorgegeben.
Insbesondere die verfahrensrechtlichen Regelungen
der Bundesabgabenordnung normieren dabei den
Grundsatz der abgabenrechtlichen Gleichbehandlung,
woraus sich ebenfalls ergibt: Aspekte wie ethnische
Herkunft oder Religion durfen keinerlei Einfluss auf ein
potentielles Besteuerungsergebnis oder darauf haben,
welche Rechte abgabepflichtige Personen im Abgaben-
verfahren wahrnehmen kénnen oder durfen.2%

Probleme und Defizite

Das Sozialamt der Stadt Graz teilt mit, dass sich Dis-
kriminierungen von obdachlosen Personen vor allem in
Bezug auf die gleichen Rechte bei der Nutzung des of-
fentlichen Raumes zeigen sowie auch bei der Gleichbe-
handlung bei Behorden.?” Das Amt fiir Wohnungsan-
gelegenheiten verweist in seiner Stellungnahme zum
Menschenrechtsbericht vom 08.01.2026 darauf, dass
diese Passage nicht zutreffend ist.

Die Kammer fiir Arbeiter und Angestellte Steiermark
weist auf ein erhebliches Problem in Arbeitsrechtssa-
chen hin: die durchschnittliche Verfahrensdauer der
durch Urteil beendeten Prozesse beim Landesgericht
fur Zivilrechtssachen (ZRS) Graz hat sich im Jahr 2024
weiter verlangert und betragt nun 297,21 Tagen. Im Ver-
gleich zu den Vorjahren zeigt sich ein kontinuierlicher
Anstieg der Verfahrensdauer (2023: 270,46 Tage; 2022:
219 Tage; 2021: 251,39 Tage; 2020: 23761 Tage; 2019:
243,57 Tage; 2018: 233,41 Tage).

In der zweiten Instanz betrug die durchschnittliche
Verfahrensdauer von in Leoben eingeleiteten Verfah-
ren 174,13 Tage (im Jahr 2023 waren es noch 200,29
Tage), das bedeutet eine Verkidrzung um 13,06 %, in
Graz 154,55 Tage. In Graz entspricht dies einem Ruck-
gang um 14,81 % gegenuber dem Jahr 2023 mit

181,42 Tagen (2022: 194,06 Tage; 2021: 113,98 Tage;
2020: 99,41 Tage; 2019: 8792 Tage; 2018: 7797 Tage).
Auch die Verfahrensdauer in der zweiten Instanz ist aus
Arbeitnehmer:innensicht zu lange.

In der dritten Instanz betragt die durchschnittliche Ver
fahrensdauer von in Leoben eingeleiteten Verfahren
212,00 Tage (im Jahr 2023 waren es noch 228,00 Tage),
in Graz 23700 Tage. In Graz hat sich der Wert um er
hebliche 244,33 % erhoht (2023: 68,83 Tage; 2022: 98,5
Tage; 2021: 63,00 Tage; 2020: 114,40 Tage; 2019: 83,00
Tage; 2018: 67.86 Tage). Die Verfahrensdauer von in Graz
und Leoben ausgehenden Verfahren ist viel zu lange.?%®

Das Women*s Action Forum und die Steirische Ge-
sellschaft fiir Kulturpolitik (GKP) berichten, dass Rech-
te wie der Anspruch auf Rechtsschutz, die Gleichheit
vor dem Gesetz, die Unschuldsvermutung oder das
Recht auf ein faires Verfahren zwar in nationalen und in-
ternationalen Rechtsinstrumenten verankert sind, in der
Praxis jedoch erhebliche Defizite bestehen, insbesonde-
re fur Frauen* mit Migrationserfahrung oder prekarem
Aufenthaltsstatus. Viele Betroffene kennen ihre grund-
legenden Rechte nicht — etwa das Recht auf anwaltliche
Vertretung, den Anspruch auf Ubersetzung und Dolmet-
schung im Verfahren oder den Schutz vor willkurlicher
Festnahme. Fehlende Information, Sprachbarrieren so-
wie strukturelle Benachteiligungen im Zugang zu Recht
machen diese Gruppen besonders verletzlich. Gerade
migrantische Frauen* sind haufig in juristisch fragilen Si-
tuationen unterwegs — sei es aufgrund von unsicherem
Aufenthalt, Abhangigkeit vom Ehepartner:innen, oko-
nomischer Not oder institutioneller Diskriminierung. In
solchen Fallen wird der formale Rechtsanspruch de fac-
to unterlaufen: Die Betroffenen konnen ihn nicht gel-
tend machen oder scheuen aus Angst, Unwissen oder
Misstrauen gegenuber Behorden davor zurdck. Zudem
mangelt es an niederschwelligen, kultursensiblen und
muttersprachlichen Rechtsberatungsangeboten, die ins-
besondere fur Frauen* ohne juristische Vorkenntnisse
verstandlich sind. Die Angst vor negativen Konsequenzen
— etwa aufenthaltsrechtlicher Natur — flhrt zusatzlich
dazu, dass viele Betroffene von Gewalt oder Ungerech-
tigkeit schweigen und auf ihre Rechte verzichten.
Insgesamt zeigt sich ein deutliches Ungleichgewicht
zwischen dem rechtlichen Anspruch und seiner tat-
sachlichen Durchsetzung — vor allem fur mehrfach mar
ginalisierte Frauen*, die Diskriminierung an mehreren
Schnittstellen erfahren.

Women*s Action Forum und die Steirische Gesell-
schaft far Kulturpolitik (GKP) stellen fest, dass die
unzureichende Wirksamkeit in der Praxis ein zentrales

205 Burger:innenamt der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 206 Abteilung flir Gemeindeabgaben der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtbericht
2025. — 207 Sozialamt der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 208 Kammer fur Arbeiter und Angestellte, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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Problem im Zusammenhang mit dem Gleichbehand-
lungsgesetz ist: Diskriminierte Personen haben in der
Realitat oft nur sehr begrenzte Moglichkeiten, ihr Recht
tatsachlich durchzusetzen. Im Bereich des Arbeits-
rechts zeigt sich die Situation zwar etwas verbessert,
dennoch bestehen auch hier strukturelle Hirden.?%®

Die OMAS GEGEN RECHTS Steiermark berichten,
dass sie die Gerichtsverfahren gegen Vertreter:innen
der Last Generation beobachtet haben und dabei Pro-
bleme bei Anzeigen (SLAPP-Anzeigen) und Verfahrens-
fahrungen wahrgenommen haben.?™

Gute Praxis

Das Biirgeriinnenamt der Stadt Graz informiert, dass
Deutsch die Amtssprache ist. Dennoch wird Wert
daraufgelegt, Verstandigungsschwierigkeiten un-
kompliziert zu 16sen. In Féallen, in denen es gesetzlich
vorgesehen ist, sind beglaubigte Ubersetzungen erfor-
derlich. Zudem wurden Rechtsbelehrungen in einfacher
bzw. verstandlicher Sprache erarbeitet und befinden
sich bereits im Einsatz.?"

Der Gemeinderatsklub der SPO fiihrt folgende Bei-

spiele guter Praxis an:

- Die Stadt Graz bietet rechtliche Unterstutzung fur be-
stimmte Gruppen - vor allem Uber das Referat Zivil-
recht, das stadtische Behorden in komplexen recht-
lichen Fallen wie Zivil- oder Wohnrecht berat und
vertritt.

- Fur Familien und Jugendliche gibt es die Abteilung
Recht (Amt fur Jugend & Familie). Hier werden recht-
liche Anliegen wie Unterhaltsangelegenheiten, Ad-
option oder Vertretung im Jugendschutz bearbeitet;
ebenso erfolgt bei unbegleiteten, minderjahrigen
Asylwerber:innen Rechtsvertretung.

- Die Stadt stellt Uber das Frauenservice Graz (Referat
Frauen & Gleichstellung) Unterstitzungsangebote zur
Verfligung — etwa Beratungen zu rechtlichen Fragen
rund um Trennung, Obsorge, Aufenthaltsrecht oder
Gewaltpravention.

- Direkte Mafinahmen der Stadt Graz zu Themen wie
Folterverbot, willktrliche Festnahmen, offenen Ver
fahren oder Unschuldsvermutung werden nicht ex
plizit beschrieben. Diese Grundrechte sind primar im
staatlichen Rechtsrahmen und der grundrechtlichen
Ordnung Osterreichs verankert — und nicht auf kom-
munaler Ebene geregelt.?"?

Kammer fiir Arbeiter und Angestellte Steiermark

Es kann festgehalten werden, dass sich die AK Steier
mark als gesetzliche Interessenvertretung der Arbeit-
nehmer:innen flr den Schutz und die Durchsetzung
der Menschenrechte in der Arbeitswelt einsetzt. Den
Arbeitnehmer:innen wird durch den gewahrten Rechts-
schutz ein aullerst wirksamer Rechtsbehelf zur Verfi-
gung gestellt, welcher Artikel 8 und Artikel 23 AEMR
voll entspricht. Zur Forderung und Durchsetzung der
Menschenrechte in der Arbeitswelt bedarf es klare Re-
gelungen, einer Vielzahl von effizienten Mafinahmen
und entsprechender Durchsetzungsmechanismen.?™®

Regionalbiiro der Behindertenanwaltschaft

Die Gleichbehandlungsanwaltschaft Regionalbtro Stei-
ermark betont, dass die Schaffung des Regionalblro
Sud der Behindertenanwaltschaft in Graz und die ver
starkte Zusammenarbeit einen besseren Rechtsschutz
fir Menschen, die von Mehrfachdiskriminierungen be-
troffen sind, mit sich bringt.?'

Das Women*s Action Forum und die Steirische Gesell-
schaft fiir Kulturpolitik (GKP) fiihren folgende Beispiele
Guter Praxis an, die in der Steiermark unverzichtbare Ar
beit leisten, wenn es um den Schutz der Rechte von
Frauen* und die Starkung ihrer rechtlichen Position geht.

- So bietet das Frauenservice Graz niederschwellige
und kostenlose Beratung fur Frauen* in unterschied-
lichsten Lebenslagen — von Gewaltbetroffenheit Uber
Berufsberatung bis hin zu rechtlichen Fragen.

- Die Beratungsstelle DIVAN richtet sich spezifisch an
migrantische Frauen* und leistet muttersprachliche,
kultursensible Unterstltzung in juristischen, sozialen
und psychosozialen Belangen. Diese Arbeit ist beson-
ders wichtig, um bestehende Hurden im Zugang zum
Recht abzubauen.

- Nicht zuletzt spielt die Antidiskriminierungsstelle
Steiermark eine zentrale Rolle in der Bekampfung
struktureller Ungleichbehandlung — durch Offentlich-
keitsarbeit, Monitoring und individuelle Unterstutzung
in Fallen von Diskriminierung.

Diese Institutionen tragen mit ihrer engagierten Ar

beit wesentlich dazu bei, bestehende Schutzllcken zu

schlieRen, rechtliche Handlungsfahigkeit herzustellen
und Betroffene zu empowern — trotz oft prekarer finan-
zieller Rahmenbedingungen.

Aufderhalb von Steiermark: FEMA - Feministische Al-

leinerzieherinnen Osterreichs setzt sich gezielt fir

die Rechte und Belange alleinerziehender Frauen* ein,
die oft von Armut, rechtlicher Unsicherheit und gesell-
schaftlicher Isolation betroffen sind.?'®

209 WWomen*s Action Forum- Verein zur Biindelung von Engagement gegen Sexismus, Rassismus und Homophobie gegen Frauen* und GKP (Steirische Gesellschaft fur
Kulturpolitik), Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 210 OMAS GEGEN RECHTS Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 211 Blrger:innenamt der
Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 212 Gemeinderatsklub der SPO - Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 213 Kammer fir Arbeiter
und Angestellte, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 214 Gleichbehandlungsanwaltschaft, Regionalbliro Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
215 Women*s Action Forum- Verein zur Biindelung von Engagement gegen Sexismus, Rassismus und Homophobie gegen Frauen* und GKP (Steirische Gesellschaft fur

Kulturpolitik), Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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Die OMAS GEGEN RECHTS Steiermark bestehen seit
2017 und setzen sich generell fir Demokratie und Recht-
staatlichkeit ein. Wir versuchen allein und gemeinsam
mit anderen Organisationen die Offentlichkeit zu sen-
sibilisieren, wie wertvoll das Leben unter dem Schutz
der Menschenrechte ist. Die Tatsache, dass sich alte
Frauen offentlich dufRern, erregt Aufmerksamkeit. Wir
zeigen mit unseren bunten Hauben und den Buttons
unsere Ausrichtung. Wir kommen leicht mit der Be-
volkerung ins Gesprach, Omas sind keine Bedrohung,
sondern positiv besetzt. Sie haben ein Demokratiespiel
entwickelt, das unter anderem aufzeigt, wie problema-
tisch es ist, wenn die freie Justiz parteipolitisch benutzt
wird. Sie treten mit dem Spiel bei Veranstaltungen und
im offentlichen Raum auf. Inzwischen wurde das Spiel
auch in anderen Bundeslandern im &ffentlichen Raum
gespielt.2'

Das Integrationsreferat der Stadt Graz nennt folgende

Beispiele guter Praxis:

- Ansprechstelle im Integrationsreferat zum Thema
Asyl

- Integrationsreferat als Schnittstelle zu neuem Ange-
bot in der Haus Graz Akademie zum Thema Fremden-
recht (Start 2025)

- Unterstltzung des Integrationsreferats von Freiwilli-
genarbeit durch Serviceleistungen, die Grazer Ehren-
amtlichen kostenlos zur Verfligung stehen (Supervisi-
onsangebote, Netzwerktreffen, Rechtsberatung ...) >
siehe graz.at/engagiert

Des Weiteren bietet das Integrationsreferat finanzielle

Unterstitzung folgender Projekte/Organisationen:

- Sozial- und Rechtsberatung (Caritas Graz, Verein Zebra)

- Vermittlung von Orientierungswissen (auch zum The-
ma Rechte/Pflichten) in Lehrgangen/Projekten (VMG,
Mega, Frauenservice, Erfa etc.)

- Antidiskriminierungsstelle zur Starkung eines umfas-
senden Diskriminierungsschutzes und ggf. Fallbeglei-
tung / BanHate-App

Aufbau bzw. Ausbau von Projekten durch finanzielle Un-

terstltzung des Integrationsreferats:

- FemRe - Frauenspezifische Rechtsberatung fur Migran-
tinnen (Caritas) 2"

Neue Empfehlungen

Um einen gleichberechtigten Zugang zu den Services

der Stadt Graz (z.B. Beratungsangebote, rechtliche

Unterstltzung, etc.) zu ermoglichen, empfiehlt der

Gemeinderatsklub der SPO:

- Digitale Dienstleistungen inklusiver zu gestalten und
analoge Zugangswege, wie personliche oder telefo-
nische Services zu sichern.

- ine Diversitatsstrategie zu entwickeln, um systema-
tisch mit sprachlicher und kultureller Vielfalt umzuge-
hen.

- Kinder und Jugendliche starker einzubinden, nicht
nur partiell, sondern ergebnisoffen in Entscheidungs-
prozesse.?'®

Die Gleichbehandlungsanwaltschaft Regionalbiiro
Steiermark empfiehlt, die Vereinheitlichung des Rechts-
schutzes fur alle Diskriminierungsmerkmale auch in den
sonstigen Lebensbereichen auch im Gleichbehand-
lungsgesetz. Dies wurde eine Angleichung an die
rechtlichen Bestimmungen im Steiermarkischen Lan-
des-Gleichbehandlungsgesetz schaffen. Die Maglich-
keit fur Gleichbehandlungsstellen, Verfahren vor den
Gerichten fuhren zu koénnen, wirde eine malfdgeb-
liche Erhohung der Schutzwirkung des Antidiskrimi-
nierungsrechts in Osterreich bewirken.2®

Das Women*s Action Forum und die Steirische Ge-
sellschaft fir Kulturpolitik (GKP) empfehlen

- gezielte Informationskampagnen sowie breit ange-
legte Mafinahmen politischer Bildung, um der man-
gelnden Durchsetzbarkeit des Gleichbehandlungsge-
setzes entgegenzuwirken. Nur wenn Menschen ihre
Rechte kennen und Diskriminierung als solche be-
nennen kénnen, entsteht 6ffentlicher Druck fur struk-
turelle Veranderungen.

Der Zugang zu qualifizierter rechtlicher Unterstitzung
muss deutlich niederschwelliger, mehrsprachig und
zeitnah erfolgen. Dazu zahlen auch der flachende-
ckende Ausbau von kostenlosen Rechtsberatungen,
mehr Ressourcen fur psychosoziale Prozessbeglei-
tung sowie Informationskampagnen Uber rechtliche
Grundlagen und individuelle Rechte — insbesondere
far mehrfach diskriminierte Frauen*.

Nur durch rasche, kompetente und zugangliche
rechtliche Hilfe konnen Betroffene effektiv vor Dis-
kriminierung, Gewalt und Benachteiligung geschutzt
und in ihrer Rechtsposition gestarkt werden.??°

216 OMAS GEGEN RECHTS Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 217 Integrationsreferat der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
218 Gemeinderatsklub der SPO — Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 219 Gleichbehandlungsanwaltschaft, Regionalbuiro Steiermark, Beitrag zum Men-
schenrechtsbericht 2025. — 220 WWomen*s Action Forum- Verein zur Blndelung von Engagement gegen Sexismus, Rassismus und Homophobie gegen Frauen* und GKP

(Steirische Gesellschaft fir Kulturpolitik).
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4.4 Recht auf Schutz der Privatsphare (Artikel 12 AEMR),
Recht auf Eigentum (Artikel 17 AEMR)

Artikel 12 AEMR

Niemand darf willkdirlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung und seinen Schriftverkehr
oder Beeintrdchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden. Jeder hat Anspruch auf rechtlichen

Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeintrachtigungen.

Artikel 17 AEMR

(1) Jeder hat das Recht, sowohl allein als auch in Gemeinschaft mit anderen Eigentum innezuhaben.
(2) Niemand darf willkdrlich seines Eigentums beraubt werden.

Daten und Fakten

Die Abteilung fiir Wirtschafts- und Tourismusent-
wicklung der Stadt Graz betont, dass das Recht auf
Eigentum nicht nur den Besitz von Gltern umfasst, son-
dern auch die wirtschaftliche Freiheit, eigenes Vermo-
gen zu schaffen. Die Grindung eines Unternehmens ist
ein zentraler Ausdruck dieses Rechts.??!

Das Stadtpolizeikommando Graz berichtet, dass im
Jahr 2024 in Graz 475 Betretungs- und Annaherungs-
verbote ausgesprochen wurden. Des Weiteren wurden
13.057 Anzeigen wegen strafbarer Handlungen gegen
fremdes Vermogen (88 125-168b Strafgesetzbuch) auf-
genommen, von denen 4.018 Falle geklart wurden, was
einer Aufklarungsquote von 30,77 % entspricht. Im Jahr
2023 lag die Zahl der Anzeigen wegen strafbarer Hand-
lungen gegen fremdes Vermogen bei 13.130, von denen
4.057 Falle geklart wurden. Dies entspricht einer Aufkla-
rungsquote von 30,9 %. Im Jahresvergleich zeigt sich
somit kein signifikanter Unterschied.??

Das Oberlandesgericht Graz berichtet in einer Kurzsta-

tistik, dass im Jahr 2024 im Sprengel des OLG Graz

- 174.184 Exekutionsverfahren,

- 1.728 Privatkonkurse auf bezirksgerichtlicher Ebene,

- 771 Unternehmenskonkurse auf landesgerichtlicher
Ebene

neu eingebracht wurden.??

Probleme und Defizite
Das Women*s Action Forum und die Steirische Gesell-

schaft fur Kulturpolitik (GKP) berichten, dass der Schutz
der Privatsphare von Frauen* zunehmend gefahrdet ist,

insbesondere im digitalen Raum. Frauen*, die sich po-
litisch, feministisch oder gesellschaftlich engagieren,
werden Uberdurchschnittlich oft zur Zielscheibe von On-
line-Uberwachung, digitalem Stalking und gezielten Ein-
schichterungsversuchen. Hate Speech, Doxxing (Verof-
fentlichung privater Daten), sexualisierte Bedrohungen
und Cybermobbing stellen massive Eingriffe in ihre per
sonliche Sicherheit und Privatsphére dar und haben oft
reale Konsequenzen im analogen Leben.

Frauen* fuhlen sich auch im offentlichen Raum nach
wie vor in ihrem Sicherheitsgefuhl eingeschrankt. Cat-
calling, sexualisierte Belastigung und Uberwachung
durch private Sicherheitsdienste oder Kameras fihren
zu einer Atmosphare permanenter Kontrolle, anstatt tat-
sachlichen Schutz zu bieten. Besonders betroffen sind
mehrfach diskriminierte Frauen*, etwa solche mit sicht-
baren religiosen Symbolen oder Migrationsgeschichte.
Sie sind haufiger polizeilicher Kontrolle (racial profiling)
und institutioneller Diskriminierung ausgesetzt.

Ein weiteres strukturelles Problem ist die Privatisierung
von Sicherheit: Der Rickzug des Staates aus seiner 6f-
fentlichen Verantwortung wird zunehmend durch private
Sicherheitsdienste ersetzt, deren Personal oft unzurei-
chend geschult ist und diskriminierende Kontrollprak-
tiken wie racial profiling anwendet. Dies beeintrachtigt
insbesondere marginalisierte Gruppen in ihrem Recht
auf Gleichbehandlung und Schutz im 6ffentlichen Raum.
Zudem bestehen weiterhin Ungleichheiten beim Zu-
gang zu Eigentum und Ressourcen: Frauen* sind von
Eigentum und Vermogen strukturell ausgeschlossen —
durch schlechtere Bezahlung, Teilzeitbeschaftigung, un-
bezahlte Sorgearbeit oder Abhangigkeitsverhéltnisse.
Diese Faktoren machen sie in prekaren Lebenslagen
besonders verletzlich.??*

221 Abteilung fur Wirtschafts- und Tourismusentwicklung der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 222 Stadtpolizeikommando Graz, Beitrag zum Men-
schenrechtsbericht 2025. — 223 Oberlandesgericht Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 224 \Women*s Action Forum- Verein zur Biindelung von Engagement
gegen Sexismus, Rassismus und Homophobie gegen Frauen* und GKP (Steirische Gesellschaft fir Kulturpolitik), Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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Gute Praxis

Die Abteilung fur Wirtschafts- und Tourismusentwick-
lung der Stadt Graz fordert Unternehmensgriindungen
und Selbstandigkeit. Durch MaRnahmen wie Grin-
dungsberatung, Innovationsforderung, Finanzierungs-
hilfen, Bildung oder rechtliche Unterstltzung tragt die
Wirtschaftsabteilung dazu bei, dieses Menschenrecht
praktisch umzusetzen. Dabei stehen folgende Aspekte
im Fokus:

- Die Grindung eines Unternehmens ist eine Form, Ei-
gentum zu schaffen und zu nutzen.

- Grlnder:innen sollen die Moglichkeit haben, Vermagen
aufzubauen, wirtschaftlich unabhangig zu werden und
ihren Lebensunterhalt durch eigene Initiative zu sichern.

- Der Schutz des Eigentumsrechts umfasst auch gei-
stiges Eigentum, Betriebsvermogen und Investiti-
onen, die fur die Grundung erforderlich sind.

- Durch die Unterstltzung sozialer und nachhaltiger
Grindungsideen Ubernimmt die Abteilung Verantwor
tung fur eine menschenrechtsbasierte Wirtschafts-
entwicklung.

Unternehmensgrindungen sind somit nicht nur ein 6ko-
nomisches, sondern auch ein menschenrechtliches An-
liegen. Die Forderung dieses Bereichs tragt aktiv dazu
bei, die Menschenrechte mit Leben zu flllen — konkret,
wirksam und zukunftsorientiert.??®

Der Gemeinderatsklub der SPO hebt folgende Beispiele
guter Praxis der Stadt Graz im Bereich Datenschutz
und Sicherheit hervor:

- Die Stadt Graz hélt sich strikt an die Vorgaben der EU-
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Sie verar
beitet personenbezogene Daten nur im notwendigen
Rahmen, speichert sie nur so lange wie es gesetz-
lich erforderlich ist, sorgt fur Datengenauigkeit und
beschrankt den Zugriff auf befugte Mitarbeiter:innen.
Darlber hinaus sichert sie die Vertraulichkeit durch re-
gelmafige Kontrolle und dokumentierte Prozesse.

- Videouberwachung wird gezielt und zweckgebunden
eingesetzt, beispielsweise an Amtsgebauden oder
stadtischen Anlagen, um Eigentum zu schutzen, Ver
kehrssicherungspflichten zu erflllen oder Strafver
folgung zu unterstltzen. Die aufgezeichneten Daten
werden verschlUsselt gespeichert, maximal 72 Stun-
den aufbewahrt und nur im konkreten Bedarfsfall aus-
gewertet. Betroffene werden durch entsprechende
Hinweisschilder Uber die VideolUberwachung infor-
miert. Die Rechtsgrundlage bildet Artikel 6 Abs. 1 lit. f
DSGVO (berechtigtes Interesse).

- Im Mai 2023 war Graz Gastgeber der Jahrestagung
der Datenschutzbeauftragten von Bund, Landern
und Gemeinden. Im Rahmen der Veranstaltung wur
den zentrale Themen wie der Umgang mit sensiblen
Daten, die digitale Verwaltung und das Vertrauen
der Burger:innen diskutiert. Dabei wurde der Daten-
schutz als zentrales Thema fir kommunales Vertrauen
hervorgehoben.

- Die Stadt Graz betreibt ihr Sicherheitspersonal Uber
die GPS GmbH, einen stadtischen Eigenbetrieb. So-
mit ist die Sicherheitsleistung zwar administrativ pri-
vatrechtlich organisiert, aber vollstandig in stadtischer
Hand (nicht an private Drittfirmen vergeben).??

Das Women*s Action Forum und die Steirische Gesell-
schaft fur Kulturpolitik (GKP) fihren folgende Beispiele
guter Praxis an:

Digitale Selbstverteidigung & Awareness-Workshops

Es werden Schulungen angeboten, in denen Frauen*

lernen, sich gegen digitale Gewalt zu wehren. Inhalte

dieser Workshops umfassen: den Umgang mit Doxxing,
sichere  Kommunikation, Meldestrategien auf Platt-
formen, rechtliche Schritte gegen Cybergewalt.

Monitoring & Unterstiitzung fiir Betroffene von

Online-Hass

Es gibt spezialisierte Anlaufstellen, die betroffenen

Frauen* rechtliche, psychologische und kommunikative

Unterstutzung bieten.

Initiativen fiir sicheres Wohnen & Eigentums-

sicherung

- Genossenschaftsprojekte und feministische \Wohn-
modelle, wie beispielsweise ,Housing First| star
ken Frauen* in ihrem Zugang zu sicherem, selbstbe-
stimmtem Wohnen.

- Mietrechtsberatung und finanzielle Bildungsarbeit,
wie die WAF Finanzworkshops fur Frauen

Sichtbarkeit & Schutz fiir politisch engagierte

Frauen*

Projekte, die gezielt feministische Aktivist:innen begleiten

und sichtbar machen, ohne sie zu exponieren. Etwa durch:

juristische Absicherung, medienethische Schulungen fur

Redaktionen (um Betroffene nicht weiter zu gefahrden),

Netzwerke fur Solidaritat und kollektiven Schutz.

Starkere Regulierung privater Sicherheitsdienste

— In Zusammenarbeit mit Menschenrechts-NGOs wer-
den Leitlinien fur diskriminierungsfreie Kontrolle im
offentlichen Raum entwickelt.

— Kampagnen, die z. B. auf rassistische Praktiken von
Sicherheitsdiensten oder der Polizei aufmerksam ma-
chen und Monitoring durch zivilgesellschaftliche Stel-
len fordern.??

225 Abteilung flir Wirtschafts- und Tourismusentwicklung der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 226 Gemeinderatsklub der SPO — Stadt Graz, Beitrag
zum Menschenrechtsbericht 2025. — 227 Women*s Action Forum- Verein zur Bindelung von Engagement gegen Sexismus, Rassismus und Homophobie gegen Frauen*
und GKP (Steirische Gesellschaft fur Kulturpolitik), Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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Neue Empfehlungen

Der OVP-Gemeinderatsclub empfiehlt

- Bewusstseinskampagnen fir den Umgang im Inter
net.

- Die Schaffung oder Verbesserung von Anschubfi-
nanzierung, insbesondere fur junge Familien, um
den Erwerb von Eigentum zu erleichtern.?®

Der Gemeinderatsklub der SPO empfiehlt mehr
Transparenz, beispielsweise im Bereich der Uberwa-
chung. Zudem werden Pravention statt Repression,
eine starkere Blrger:innenbeteiligung und ein men-
schenrechtsbasierter Ansatz bei Sicherheit und Digi-
talisierung empfohlen.??

Das Women*s Action Forum und die Steirische Ge-
sellschaft fiir Kulturpolitik (GKP) betonen, dass es

keine neuen Empfehlungen braucht, sondern die kon-

sequente Umsetzung bestehender gesetzlicher Re-

gelungen. Sie fordern insbesondere:

- Rechtsdurchsetzung statt Symbolpolitik: Bestehen-
de Antidiskriminierungs- und Gewaltschutzgesetze
mussen endlich mit Nachdruck in Polizei, Justiz und
Verwaltung umgesetzt werden.

- Null Toleranz fur geschlechtsspezifische Gewalt,
Hass im Netz und politische Einschuchterung: Dies
erfordert auch eine gezielte Strafverfolgung.

- Finanzielle und strukturelle Absicherung: Einrich-

tungen, die taglich gegen Diskriminierung und Gewalt

arbeiten, mussen nachhaltig unterstitzt werden.

Staatliche Verantwortung statt Verlagerung auf zi-

vilgesellschaftliche Initiativen: Der Kampf gegen

Sexismus, Rassismus und digitale Gewalt ist kei-

ne , Privatsache’| sondern eine menschenrechtliche

Verpflichtung.?®

228 OVP-Gemeinderatsclub, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 229 Gemeinderatsklub der SPO — Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
230 \Women*s Action Forum- Verein zur Biindelung von Engagement gegen Sexismus, Rassismus und Homophobie gegen Frauen* und GKP (Steirische Gesellschaft fur

Kulturpolitik), Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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4.5 Recht auf Freizugigkeit (Artikel 13 AEMR),
Recht auf Asyl (Artikel 14 AEMR),
Staatsangehorigkeitsrecht (Artikel 15 AEMR)

Artikel 13 AEMR

(1) Jeder hat das Recht, sich innerhalb eines Staates frei zu bewegen und seinen Aufenthaltsort frei zu wéhlen.
(2) Jeder hat das Recht, jedes Land, einschliel3lich seines eigenen, zu verlassen und in sein Land zurlickzukehren.

Artikel 14 AEMR

(1) Jeder hat das Recht, in anderen Landern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu geniel3en.
(2) Dieses Recht kann nicht in Anspruch genommen werden im Falle einer Strafverfolgung, die tatséchlich auf
Grund von Verbrechen nichtpolitischer Art oder auf Grund von Handlungen erfolgt, die gegen die Ziele und Grund-

satze der Vereinten Nationen verstol3en.

Artikel 15 AEMR
(1) Jeder hat das Recht auf eine Staatsangehdrigkeit.

(2) Niemandem darf seine Staatsangehorigkeit willkdrlich entzogen noch das Recht versagt werden, seine Staats-

angehorigkeit zu wechseln.

Daten und Fakten

Das Integrationsreferat der Stadt Graz hebt die Ver
ankerung des Handlungsfeldes , Flucht und Asyl” im Ar
beitsprogramm ZUSAMMEN?®" hervor. Zur Umsetzung
dieses Handlungsfeldes werden die folgenden MafRnah-
men angefuhrt:

- Forderung von fremdenrechtlicher Fach- und Bera-
tungsarbeit zur Verbreitung von fremdenrechtlichen
Informationen fur Vereine, NGOs und Betroffene;

- bedarfsgerichteter Ausbau der bestehenden Remun-
erationsprojekte im Haus Graz;

- agieren des Integrationsreferats als Informations-
schnittstelle fur den Magistrat der Stadt Graz und
Netzwerkpartner:innen aus der Praxis;

- regelmalige Vernetzung mit Bundesamt fur Fremden-
wesen und Asyl und dem Land Steiermark;

- Mitarbeit im Krisenstab , Ukraine” der Stadt Graz zur
Sicherstellung eines abgestimmten Vorgehens in der
Behandlung aktueller Frage- und Themenstellungen
von in Graz lebenden Vertriebenen;

- Forderung von Deutschkursen fur Asylwerber:innen
und Gefllchtete.?®

Der Gemeinderatsklub der SPO weist darauf hin, dass
die Stadt Graz im Rahmen ihrer Zusténdigkeiten aktiv zur
praktischen Umsetzung des Rechts auf Asyl und Freizu-

gigkeit beitragt. Dies geschieht vor allem durch Koor
dination, praventive soziale Unterstltzung und gezielte
Integrationsangebote. Obwohl die rechtliche Zustandig-
keit in den Bereichen wie Asylverfahren oder Einbtrge-
rungen meist beim Bund oder Land liegt, schlieRt Graz
unterstlitzende Licken zuverlassig durch Projekte, Be-
ratungsangebote und kurzfristige Krisenmafinahmen.3

Das Referat Staatsbiirgerschaft des Landes Steiermark
berichtet, dass im Jahr 2024 605 Personen mit Haupt-
wohnsitz Graz einen Antrag auf Verleihung der Oster
reichischen Staatsblrgerschaft stellten. Die Einburge-
rungen fur Graz stellen sich wie folgt dar:

Personen Herkunftsland
89 Afghanistan

26 Agypten

10 Albanien

1 Algerien

3 Argentinien

11 Armenien

5 Aserbaidschan
3 Athiopien

231 Siehe Arbeitsprogramm zum Integrationsleitbild der Stadt Graz unter www.araz.at/integrationsleitbild. —232 Integrationsreferat der Stadt Graz, Beitrag zum Menschen-

rechtsbericht 2025. — 233 Gemeinderatsklub der SPO — Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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4 Bangladesch 1 Nepal

112 Bosnien und Herzegowina 17 Nigeria

2 Brasilien 15 Nordmazedonien
2 Bulgarien 9 Pakistan

1 Burkina Faso 14 Paléstina

4 China 4 Peru

12 Deutschland 1 Philippinen

7 Dominikanische Republik 2 Palen

6 Georgien 9 Ruménien

11 Ghana 38 Russische Foderation
16 Indien 2 Schweden

7 Irak 17 Serbien

49 Iran, Islamische Republik 3 Slowakei

2 Israel 8 Slowenien

1 Kamerun 2 Somalia

2 Kasachstan 2 Sri Lanka

5 Kirgisistan 6 Staatenlos

1 Kolumbien 1 Siidafrika

2 Kongo, Demokratische Republik 2 Sudan

79 Kosovo 69 Syrien

21 Kroatien 1 Tadschikistan
1 Kuba 1 Thailand

4 Lettland 4 Tunesien

3 Libanon 159 Tirkei

1 Libyen 17 Ukraine

4 Mexiko 13 Ungarn

1 Moldau-Republik 1 USA

2 Mongolei 1 Venezuela

3 Montenegro 4 Vietnam

1 Myanmar 937

Ubersicht der Einbiirgerungen fiir Graz 2024. (Quelle: Referat Staatshiirgerschaft des Landes Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.)

Es gibt keine signifikanten Unterschiede in der Entwick-
lung im Vergleich zum Vorjahr.23

Das Stadtpolizeikommando Graz berichtet auf Grund-
lage der Statistik des BMI, dass im Jahr 2024 Osterrei-
chweit 6.954 Abschiebungen und 6.353 eigenstandige
Ruckkehrer:iinnen verzeichnet wurden. Die Zahl der
Asylantrage sank von rund 60.000 im Jahr 2023 auf rund
25.000 im Jahr 2024, was einem Ruckgang von rund
58% entspricht.

Laut Geschéftsbericht der LPD Steiermark wurden im
Jahr 2024 in der Steiermark 1.181 Asylantrage gestellt
(im Vergleich zu 1.360 im Jahr 2023). Zudem gab es
208 Zurtckweisungen bzw. Zurtckschiebungen im Jahr
2023. Die Anzahl irregularer Migration in der Steiermark
lag 2024 bei 1.786 Fallen (2023: 2.001 Félle). Es sind
keine spezifischen Daten und Fakten ausschlieRlich fir
Graz im Geschaftsbericht enthalten. Fir Beamt:innen,
die Abschiebungen durchfiihren, werden spezielle
Schulungen angeboten.?®®

234 Land Steiermark, Referat Staatsblrgerschaft, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 235 Stadtpolizeikommando Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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Der Verein mentorus vertritt die Grundhaltung , Integra-
tion ist eine Frage der Lebensidee” Ziel des Vereins ist es,
Menschen mit Fluchterfahrung beziehungsweise Migrati-
onshintergrund eine umfassende gesellschaftliche Teilha-
be in allen Lebensbereichen zu ermdglichen. Dabei steht
nicht das ,Woher’ sondern das ,Wie" im Mittelpunkt. Die
Begleitung der Teilnehmer:innen erfolgt individuell durch
Coaching und Lernbegleitung in einer 1:1 Situation und
dauert meist mehrere Jahre an. Dabei liegt das Ausgen-
merk auf einer kontinuierlichen Umsetzung der eigenen
personlichen Lebensgestaltung, kombiniert mit beruf-
licher und fachlicher Ausbildung, um ein eigenstandiges,
zufriedenes und selbsterhaltendes Leben fuhren zu kon-
nen und bei Erflllung der notwendigen Voraussetzungen
die Osterreichische Staatsburgerschaft zu erlangen.

Zu den Indikatoren fir gelungene Integration zahlen im
Verein mentorus unter anderem eine abgeschlossene
Berufsausbildung, Arbeitsverhaltnisse, Sprachkenntnis-
se, Selbsterhaltungsfahigkeit und die Funktion als Vor
bild flr andere.

Im Jahr 2024 wurden 16 Personen individuell begleitet.
2 Personen befanden sich in einer Lehrausbildung. 11
Personen waren in einem Arbeitsverhaltnis (davon ha-
ben 7 eine qualifizierte Lehre abgeschlossen), 3 Per
sonen sind in der Entwicklung ihrer Lebens- und Be-
rufsplanung, 3 Personen haben die osterreichische
Staatsblrgerschaft erhalten und eine weitere Person
hat die Staatsburgerschaftsprifung positiv abgelegt.?%®

Probleme und Defizite

Dem Integrationsreferat der Stadt Graz werden im-
mer wieder folgende Problemlagen gemeldet: begrenzte
Teilhabemaoglichkeiten, fehlende (rechtliche) Handlungs-
spielraume in den Bereichen Arbeit und Deutscherwerb
sowie die damit einhergehenden Herausforderungen.
Zudem wird auf die zu hohen Hurden beim Erwerb der
osterreichischen Staatsburgerschaft hingewiesen.?’

Das Integrationsreferat der Stadt Graz kritisiert, dass
Kommunen weiterhin nicht rechtzeitig von Bund und
Land Uber die Einrichtung neuer Quartiere im Rahmen
der Grundversorgung informiert werden. Diese feh-
lende Kommunikation erschwert die Planung und Um-
setzung notwendiger MalRnahmen erheblich. So ist es
beispielsweise kaum maoglich, erforderliche Angebote
bereitzustellen oder darlber zu informieren, wenn ein
Quartier fur 140 kriegsvertriebene Frauen und Kinder in
ein Gratzel kommt. Mit einer rechtzeitigen Information
kénnten hingegen gezielte MaRnahmen zur Umfeld-Pla-
nung eingeleitet werden.?382%

Der Gemeinderatsklub der Grazer Griinen-ALG berich-
tet, dass sich bei der Grundversorgung von Gefllchteten
bzw. Vertriebenen aus der Ukraine Probleme abzeichnen,
da bislang bestehende Strukturen und Angebote des
Landes Steiermark sukzessive zurlickgenommen wer
den. Die Zeit zwischen Ankunft/Registrierung und der
Aufnahme in ein Betreuungsquartier wird deutlich lan-
ger. Infolgedessen sind ukrainische Vertriebene gezwun-
gen, unter anderem am Grazer Bahnhof zu nachtigen,
oft ohne jegliche Versorgung. was dazu fuhrt, dass uk-
rainische Vertriebene am Grazer Bahnhof nachtigen und
unversorgt sind. Besonders besorgniserregend ist, dass
auch Minderjahrige von dieser Situation betroffen sind.?4

Der Verein mentorus hebt folgende Probleme und De-
fizite im Zusammenhang mit dem Erwerb der dsterrei-
chischen Staatsburgerschaft hervor:

- Das erforderliche Nettoeinkommen fur die Staatsbir
gerschaft stellt insbesondere flr alleinstehende oder
alleinerziehende Frauen eine schwer zu Uberwin-
dende Hurde dar.

- Die Forderung nach staatlichen Dokumenten aus Lan-
dern, die von Osterreich nicht offiziell anerkannt wer-
den, erschwert den Prozess zusatzlich.?*!

Das Women*s Action Forum und die Steirische Ge-
sellschaft fir Kulturpolitik (GKP) kritisieren die Umset-
zung grundlegender Rechte wie Asyl, Freizigigkeit und
Staatsangehoérigkeit in Osterreich als massiv defizitar.
Trotz rechtlicher Garantien auf internationaler und natio-

naler Ebene ist die Realitat fur schutzsuchende und mi-

grierte Menschen, insbesondere Frauen*, von Rechts-

unsicherheit, institutionellen Barrieren und struktureller

Diskriminierung gepragt. Zentrale Problemlagen:

- Asylverfahren sind oft intransparent, extrem langwie-
rig und traumatisierend, besonders fir vulnerable
Gruppen wie Frauen*, queere Personen oder unbe-
gleitete minderjahrige Flichtlinge (UMF). Psychosozi-
ale Betreuung fehlt meist vollig.

- Abschiebungen in Kriegs- und Krisengebiete (auch
von gut integrierten Menschen) widersprechen dem
humanitiren Anspruch Osterreichs. Besonders per
fide sind Nachtabschiebungen von Frauen* mit Kin-
dern oder von Menschen mitten in Ausbildung oder
Arbeit.

- Wohn- und Grundversorgung fur Asylwerber:innen ist
prekar: Frauen* erleben dort oft Gewalt, Isolation und
medizinische Unterversorgung. Auch der Mangel an
Privatsphare ist ein standiges Problem.

- Hirden bei der Staatsburger:innenschaftsvergabe:
Der Prozess ist teuer, hochkomplex und oft willkir

236 Verein mentorus, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 237 Integrationsreferat der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 238 Siehe Bericht
des Migrant:innenbeirats der Stadt Graz: https://www.graz.at/cms/dokumente/10436414 7771507/18fc01f5/Bericht%20zur%20Lage %20der % 20Migrant.innen%202023
Einzelseiten.pdf. — 239 Integrationsreferat der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 240 Die Grinen — ALG — Gemeinderatsklub, Beitrag zum Menschen-

rechtsbericht 2025. — 241 Verein mentorus, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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lich. Viele Menschen, die seit Jahrzehnten in Osterrei-
ch leben, Steuern zahlen und integriert sind, bleiben
dennoch staatenlos.

- Fehlende muttersprachliche Bildungs- und Beratung-
sangebote flhren dazu, dass viele ihre Rechte nicht
kennen oder nicht wahrnehmen konnen. Besonders
betroffen sind Frauen* ohne formale Schulbildung
oder mit Fluchterfahrung.

Fazit: Was als Recht definiert ist, wird in der Praxis viel-
fach zur Gnade degradiert. Das System ist gepragt von
Misstrauen, Kontrolle, Angst und struktureller Ungleich-
heit, was schwerwiegenden Folgen flr das Leben der
Betroffenen hat. Gerade Frauen* mit Fluchterfahrung
erleben einen Dreifachdruck: patriarchale Gewalt, in-
stitutionelle Unsicherheit und 6konomische Abhangig-
keit.?#?

Der Gehorlosenverband Steiermark bemangelt, dass
beiAsylverfahren weder taube noch horende Dolmetsch-
eriinnen bereitgestellt oder finanziert werden. Zudem
fehlen spezifische Kursangebote fir Asylwerber:innen
mit Horbeeintrachtigung, um Deutsch und die oster
reichische Gebardensprache zu erlernen. Ein entspre-
chender Antrag des Gehorlosenverbandes beim Land
Steiermark zur Schaffung solcher Angebote wurde mit
der Begrindung , kein Bedarf” abgelehnt. Die gesetz-
lichen Rahmenbedingungen erschweren zusatzlich die-
sen Prozess. Zwar bietet die Plattform iSign hilfreiche
Informationen flr Migrant:innen, doch ist dieses Ange-
bot vielen Stellen nicht bekannt.?43 24

Die OMAS GEGEN RECHTS weisen darauf hin, dass
in der Bevolkerung viele Vorurteile herrschen, die hau-
fig auf Fehlinformationen oder Ubertriebenen Dar
stellungen von Problemen beruhen. Aktionen wie die
SchlieBung der Notschlafstelle durch die Landesregie-
rung verscharfen ihrer Ansicht nach nicht nur die ohne-
hin prekare Situation der Betroffenen, sondern tragen
auch zur Spaltung der Gesellschaft bei. Den Umgang
mit gefliichteten Menschen in Osterreich empfinden
sie als unertraglich.?#®

Gute Praxis

Das Integrationsreferat der Stadt Graz fuhrt folgende

Beispiele Guter Praxis an:

- Ansprechstelle im Integrationsreferat zum Thema
Asyl

- Schnittstelle zu neuem Angebot in der Haus Graz Aka-
demie zum Thema Fremdenrecht (Start 2025)

- Mobilitatsforderung fur Asylwerber:innen, die einen
von der Stadt Graz geforderten Deutschkurs besu-
chen

- Unterstltzung des Integrationsreferats von Freiwilli-
genarbeit durch Serviceleistungen, die Grazer Ehren-
amtlichen kostenlos zur Verfligung stehen (Supervisi-
onsangebote, Netzwerktreffen, Rechtsberatung, ...)%*

- Mitarbeit im Ukraine-Krisenstab der Stadt Graz

- Abstimmung und Vernetzung mit relevanten Stellen
(Land Steiermark, OIF, etc.)

- Schulungsangebote zur Forderung der interkulturellen
Kompetenz der Mitarbeiter:innen

- Zusammenarbeit mit dem Migrant:innenbeirat,

- Integrationsassistenz und Frihsprachliche Forderung
im KIGA (von der Abteilung fir Bildung und Integrati-
on)

Weiters unterstltzt das Integrationsreferat der Stadt

Graz eine Vielzahl an Projekten und Organisationen:

- Sozial- und Rechtsberatung (Caritas Graz, Verein Zebra)

- Forcierung der Sprachforderung verschiedener Ziel-
gruppen: insbesondere flur Quereinsteiger:innen in
Schulen und fur Frauen; Forderung in diesem Bereich
flr schulpflichtige Kinder (Volksschule, MS)

- Qualifizierungsmoglichkeiten far jugendliche
Asylwerber:innen und Asylberechtigte (z.B. mento-
rus, Sindbad etc.)

- Forderung von Vereinen, die bei der Staatsbirger
schaftsprifung unterstiitzen (mentorus)

- Forderung von Deutschkursen flr Asylwerber:innen

- Forderung der Sprach- und Lebensschule Weichen-
stellwerk (Sicher.Leben)

- Forderung und Forcierung von Remunerationspro-
jekten im Haus Graz

- FemRe - Frauenspezifische Rechtsberatung fur Migran-
tinnen (Caritas) 24/

CINT - Club International: Servicestelle zur
Unterstiitzung internationaler Fachkrafte
Die Wirtschaftsabteilung der Stadt Graz hat in Koope-
ration mit der Wirtschaftskammer und der Industriel-
lenvereinigung Steiermark den CINT — Club Internatio-
nal gegrindet und tragt jahrlich zu dessen Finanzierung
bei. CINT ist eine Servicestelle zur Unterstltzung inter
nationaler Fachkrafte (Expats) bei der Wahrnehmung
ihres Menschenrechts auf Freizlgigkeit. Dieses Recht
umfasst die freie Wahl des Aufenthaltsorts sowie das
Recht, Lander zu verlassen und zuruckzukehren.
CINT tragt zur Umsetzung dieses Rechts bei, indem sie:
- bei Visa, Aufenthalt und Anerkennung von Qualifikati-
onen berat,

242 \Women*s Action Forum - Verein zur Bindelung von Engagement gegen Sexismus, Rassismus und Homophobie gegen Frauen* und GKP (Steirische Gesellschaft
fur Kulturpolitik), Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 243 Gehorlosenverband Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. 244 Siehe Bericht des
Migrant:innenbeirats der Stadt Graz: https://www.graz.at/cms/dokumente/10436414 7771507/18fc015/Bericht%20zur%20Lage %20der %20Migrant.innen%202023 Ein-
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- burokratische Hurden abbaut und Behordengange be-
gleitet,

- sprachliche und kulturelle Integration fordert,

- far Gleichbehandlung und diskriminierungsfreien Zu-
gang zu Arbeit, Wohnen und Gesellschaft sorgt.

So ermoglicht die Wirtschaftsabteilung internationalen
Fachkraften echte Bewegungsfreiheit und soziale Teil-
habe — im Sinne einer menschenrechtsorientierten Mi-
grations- und Wirtschaftspolitik.248

Der Gemeinderatsklub der SPO hebt mehrere Malk-

nahmen der Stadt Graz hervor:

- Grundversorgung von Asylwerber:innen: Die Grund-
versorgung von Asylwerber:innen wird vom Land Stei-
ermark organisiert und umfasst betreute Quartieren
mit Voll-, Teil- oder Selbstversorgung sowie Unterstut-
zung bei eigenem Wohnraum. Die Stadt Graz Uber
nimmt dabei eine koordinierende Rolle, haufig in Zu-
sammenarbeit mit der Caritas.

- Unterstiitzung nach der SchlieBung eines Notquar-
tiers: Nach der Schliefung eines Notquartiers im Mai
2025 hat die Stadt Graz kurzfristig MalRnahmen ergrif-
fen, um den Betroffenen zu helfen. Dazu gehorten die
Bereitstellung von Hostelplatzen, mobiler Sozialarbeit
sowie Unterstltzung durch Tickets und Verpflegung.

- Gemeinniitzige Arbeit fiir Asylwerber:innen: Ein
langerfristiges Projekt ermoglicht Asylwerber:innen
gemeinnutzige Arbeit mit geringflgiger Entlohnung
(bis zu 110 € pro Monat, 5 €/Stunde) zu leisten. Die-
ses Programm fordert die Beschaftigungsfahigkeit,
schafft eine Tagesstruktur und erleichtert die Integra-
tion in den Arbeitsalltag. Die Umsetzung erfolgt in Zu-
sammenarbeit mit der Holding Graz und Jugend am
Werk.24

Programm: ,mentor me”

Das Programm ,mentor me"” des Vereins mentorus
setzt auf individuelle Begleitung und Coaching, die
sich Uber die Jahre als besonders wirkungsvoll erwie-
sen hat. Der Ansatz ermoglicht es, gezielt auf die ak-
tuelle Lebenssituation der Teilnehmer:innen einzuge-
hen. Entscheidend ist, dass die Teilnehmer:innen nicht
einfach ,,Neues"” lernen, sondern dass dieses Wissen
nachhaltig verfugbar und zu eigen gemacht wird. Die-
ser Prozess erfordert von den Teilnehmenden Energie,
Arbeit, Anstrengung, Neugier und die Fahigkeit, mit in-
neren Widerstanden umzugehen. Im Rahmen des Coa-
chings wird groRer Wert darauf gelegt, dass sich die
Teilnehmer:innen erkenntnisorientiert und vertiefend
mit personlichen, gesellschaftlichen und beruflichen

Themen auseinandersetzen und auch Verbindungen
zwischen diesen herstellen kénnen. Gemeinsam mit
jedem:jeder Teilnehmer:in wird ein individueller Berufs-,
Karriere- und Lebensplan erarbeitet, der auch flexibel ist,
aber stets die Zielerreichung im Fokus behalt. Der Asyl-
status ist fur die Teilnahme an diesem Programm nicht
entscheidend, sondern das Engagement und der Wille
der jeweiligen Person. Viele ehemalige Teilnehmer:innen
begannen das Programm als Asylwerber:innen und sind
heute ausgebildete Fachkrafte oder Mitarbeiter:iinnen
in Arbeitsverhéltnissen, welche ihnen ein selbsterhal-
tendes Leben ermoglichen.?%0

~Projekt Staatsbiirgerschaft”

Der Verein mentorus bietet mit dem ,, Projekt Staatsbur
gerschaft” ein innovatives Lernprogramm an, das den
Erwerb von Wissen iiber Osterreich und die Steiermark
fordert. Ein Online-Lerntool mit Text- und Audiodateien
dient als Grundlage, um die Inhalte zu vermitteln.

In einer 1:1-Lernsituation werden die Themen bespro-
chen, diskutiert und mit den kulturellen, gesellschaft-
lichen und rechtlichen Bezligen aus dem Herkunftsland
der Teilnehmenden verglichen. Dieser Ansatz ermog-
licht nicht nur ein tieferes Verstandnis der osterreichi-
schen Gesellschaft, sondern férdert auch eine lden-
tifikation mit dem Land. Ziel ist es, eine verinnerlichte
Haltung zu entwickeln, die die Integration und das Zuge-
horigkeitsgefihl der Teilnehmenden starkt.?®!

Rechtlicher Erfolg gegen Pushbacks

Das Women*s Action Forum und die Steirische Gesell-
schaft fur Kulturpolitik (GKP) heben zwei gewonnen Ge-
richtsprozesse in der Steiermark als positives Beispiel
fur die Durchsetzung von Menschenrechten im Be-
reich Asyl und Migration hervor. Diese Erfolge stehen
im Zusammenhang mit der zivilgesellschaftlichen Initi-
ative Push-Back Alarm Austria. In beiden Fallen wurde
erfolgreich gegen illegale Zurickweisungen an den EU-
AuRRengrenzen (sogenannte Pushbacks) vorgegangen.
Diese Urteile verdeutlichen, dass Rechtsstaatlichkeit,
internationale Schutzrechte und zivilgesellschaftliches
Engagement auch in einem restriktiven Umfeld Wirkung
zeigen konnen. Sie senden ein starkes Signal gegen sy-
stematische Menschenrechtsverletzungen an Geflich-
teten und starken das Recht auf Asyl. Gleichzeitig ge-
ben sie den Betroffenen Hoffnung und ermutigen sie,
far ihre Rechte einzutreten.??

Der Verein Graz: Spendenkonvoi engagiert sich seit
2015 fur schutzsuchende Menschen, urspringlich vor
allem entlang der Fluchtrouten im Suden Europas, in

248 Abteilung fiir Wirtschafts- und Tourismusentwicklung, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 249 Gemeinderatsklub der SPO — Stadt Graz, Beitrag zum Menschen-
rechtsbericht 2025. — 250 Verein mentorus, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 251 Verein mentorus, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 2562 \Women*s
Action Forum- Verein zur Blndelung von Engagement gegen Sexismus, Rassismus und Homophobie gegen Frauen* und GKP (Steirische Gesellschaft fur Kulturpolitik),

Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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weiterer Folge aber auch vor Ort in der Steiermark. Im
Februar 2022 wurde vom Verein die Initiative , Steier
mark hilft” ins Leben gerufen, die sich speziell fur aus
der Ukraine geflichtete Personen einsetzt.?3

iSign.at

Der Gehorlosenverband Steiermark wdurdigt die Platt-
form iSign.at als eine gute Praxis. iSign.at bietet
Migrant:innen mit Horbeeintrachtigungen Informatio-
nen aus dem beruflichen Bereich in 6sterreichischer so-
wie internationaler Gebardensprache.?*

Neue Empfehlungen

Das Integrationsreferat der Stadt Graz empfiehlt

- den weiteren Ausbau der Sprachforderungen fir
Asylwerbende und

- die Erweiterung der Schulungsangebote zur Forde-
rung der interkulturellen Kompetenz der Mitarbei-
ter:innen.?®

Die Abteilung fiir Wirtschafts- und Tourismusent-

wicklung empfiehlt gezielte MaRnahmen, um die

FreizUgigkeit weiter zu verbessern. Diese beinhalten:

- die Erhohung von Transparenz und Zuganglichkeit,
damit internationale Fachkrafte ihre Rechte und
Maoglichkeiten verstehen und nutzen konnen,

- die Beschleunigung und Digitalisierung burokratischer
Prozesse, sowie

- die Verbesserung der Koordination zwischen Bundes-
und Landesebene.?%

Der OVP-Gemeinderatsclub empfiehlt eine Evaluie-
rung der Treffsicherheit von Bildungsangeboten.?’

Der Gemeinderatsklub der Grazer Griinen-ALG
sieht das Land Steiermark in der Verantwortung, da-
fur Sorge zu tragen, dass Vertriebene aus der Ukraine
rasch untergebracht und versorgt werden. Entspre-
chende Unterstltzungsangebote, die bislang funktio-
niert haben, sind daflr (wieder) einzurichten. %

Das Women*s Action Forum und die Steirische
Gesellschaft fiir Kulturpolitik (GKP) sprechen sich

fUr eine dringende Novellierung des Einburgerungs-
gesetzes in Osterreich aus, da es derzeit zu den re-
striktivsten weltweit zahlt. Eine Reform sollte den
Zugang zur Staatsburgerschaft erleichtern und buro-
kratische Hurden abbauen.

Zudem wird empfohlen, die Anerkennung im Aus-
land erworbener Qualifikationen deutlich schnel-
ler und effektiver zu gestalten, um die Integration
und gesellschaftliche Teilhabe nachhaltig zu fordern.
Die Steirische Gesellschaft fur Kulturpolitik konzi-
piert entsprechende sozio-kulturelle Projekte von
KUnstler:innen, die eigene Erfahrungen in diesem Be-
reich einbringen. Solche Formate haben bereits zur
Sensibilisierung fur das Thema beigetragen und sol-
len auch klnftig weitergefihrt werden.?%®

Der Verein mentorus empfiehlt:

- Recht auf Bildung fur alle: Der Zugang zu Bildung,
insbesondere zu Sprachkursen und Ausbildung,
sollte fur alle Menschen unabhangig von ihnrem Asyl-
status gewahrleistet sein, da Wissen und Bildung
ein unveraulerliches Gut darstellen.

Verpflichtung fir Unternehmen: Unternehmen ab
einer bestimmten BetriebsgrolRe sollten verpflichtet
werden, Menschen mit Flucht- und Migrationserfah-
rung in eine Lehrausbhildung aufzunehmen.

Keine Verscharfung der Staatsblrgerschaftsbestim-
mungen: Da Osterreich bereits sehr strikte Vorga-
ben fur die Staatsblrgerschaft hat, ist eine weitere
Verschéarfung der Zugangsbestimmungen nicht not-
wendig.2%®

Der Gehérlosenverband Steiermark empfiehlt, dass
fur Asylwerber:innen taube und hoérende Dolmetsch-
eriinnen zur Verfligung gestellt werden. DarlUber hi-
naus sollte ein Kursangebot geschaffen werden, das
Deutschkurse sowie Kurse zur dsterreichischen Ge-
bardensprache fur Asylwerberiinnen umfasst. Des
Weiteren empfiehlt der Gehorlosenverband, Behor
den Uber iSign zu informieren.?®!

Die Omas gegen Rechts empfehlen, verstarkt auf
Aufklarung zu setzen und kontinuierlich an wichtigen
gesellschaftlichen Themen dranzubleiben.??

253 Graz: Spendenkonvoi — Verein fur den menschlichen Umgang mit Schutzsuchenden, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 254 Gehorlosenverband Steiermark,
Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 255 Integrationsreferat der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 256 Abteilung flr Wirtschafts- und Touris-
musentwicklung, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 257 OVP-Gemeinderatsclub, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 258 Die Griinen — ALG — Gemein-
deratsklub, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 259 \Women*s Action Forum- Verein zur Blindelung von Engagement gegen Sexismus, Rassismus und Homophobie
gegen Frauen* und GKP (Steirische Gesellschaft fir Kulturpolitik), Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 260 Verein mentorus, Beitrag zum Menschenrechtsbericht
2025. - 261 Gehorlosenverband Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 262 OMAS GEGEN RECHTS Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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4.6 Schutz der Familie (Artikel 16 AEMR)

Artikel 16 AEMR

(1) Heiratsfahige Frauen und Manner haben ohne Beschrdnkung auf Grund der ,Rasse, der Staatsangehodrigkeit
oder der Religion das Recht zu heiraten und eine Familie zu griinden. Sie haben bei der EheschlieSung, wéhrend

der Ehe und bei deren Auflésung gleiche Rechte.

(2) Eine Ehe darf nur bei freier und uneingeschrankter Willenseinigung der kiinftigen Ehegatten geschlossen werden.
(3) Die Familie ist die nattirliche Grundeinheit der Gesellschaft und hat Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft und Staat.

Daten und Fakten

Das Integrationsreferat der Stadt Graz hebt die Ver
ankerung des Handlungsfeldes , Bildung und Beratung
far Erwachsene und Familien” im Arbeitsprogramm ZU-
SAMMEN hervor.28® Im Fokus stehen dabei insbesonde-
re folgende MafRnahmen:

- Vernetzung mit internen stadtischen Fachstellen zu
aktuellen Themen und Herausforderungen;

- niederschwellige und aufsuchende mehrsprachige In-
formationsangebote speziell fir marginalisierte Men-
schen und Menschen mit besonderen Bedurfnissen
mit Migrationsgeschichte;

- Forderung von kombinierten Angeboten aus Deutsch-
forderung und Wissensvermittiung zum System Schule;

- Forderung von mehrsprachigen niederschwelligen
Bildungs- und Beratungsangeboten fir Familien und
Eltern mit Migrationsgeschichte;

- Weiterfuhrung des Projekts
rinnen”;

- Unterstltzung zur Schaffung niederschwelliger Bera-
tungs- und Kommunikationsraume;

- Forderung von aufsuchender Beratungs- und Commu-
nityarbeit.?%4

. Bildungskoordinato-

Die Tagesmiitter Graz-Steiermark verflgen Uber eine

eigene Stelle fur Beratung und Vernetzung, Uber die Fa-

milien gezielt unterstltzt werden. Dieses Angebot er

moglicht es Eltern und Erziehungsberechtigten, indivi-

duelle Anliegen rund um das Thema ,,Kind und Familie”

in einem geschutzten Rahmen zu besprechen. Zu den

haufig nachgefragten Beratungsthemen zahlen:

- Begleitung von Ubergangen im Leben von Kindern
(z. B. Eintritt in Kindergarten oder Schule)

- Allgemeine Erziehungsfragen

- Herausforderungen im Zusammenhang mit kind-
lichem Verhalten

- Unterstltzungsbedarf bei langer andauernden Bela-
stungen im Familienalltag

- Entlastungsgesprache fur Eltern, Erziehungsberech-
tigte und weitere Familienangeharige

Zusatzlich bietet die padagogische Abteilung sogenann-
te Elterntalks an. Diese kurzen, niedrigschwelligen On-
line-Formate informieren tber Themen wie Eingewoh-
nung, kindlicher Schlaf oder Trotzphase. Die Elterntalks
sind kostenlos, anonym zuganglich und ermdglichen
den Austausch mit Expert:innen sowie praktische Tipps
zur Alltagsbewaltigung.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf Familien mit Kin-
dern mit Behinderungen: In der Steiermark ist das Pro-
jekt MIKADO derzeit der einzige Anbieter familienahn-
licher Kinderbetreuung fur Kinder mit Behinderung im
Alter von 0 bis 3 Jahren. Daruber hinaus werden im Rah-
men der Kinder und Jugendhilfe (KJH) Kinder durch Ta-
gesmutter und Tagesvater betreut, um auch Familien
mit besonderen Unterstltzungsbedarfen eine verlass-
liche Betreuung zu gewahrleisten.?%®

Probleme und Defizite

Das Integrationsreferat der Stadt Graz beobachtet,
dass Familien wiederholt um Unterstltzung bitten, um
einen Platz fiur ihr Kind in einer Kinderbetreuungsein-
richtung oder der Wunschschule zu erhalten, nachdem
ihnen eine Ablehnung erteilt wurde. Ob diese Schwie-
rigkeiten, abgesehen von den vorgegebenen, einzuhal-
tenden Kriterien, auf mangelnde ,Systemkenntnis” der
Eltern, strukturelle Barrieren oder mogliche Vorbehalte
innerhalb der Einrichtungen zurlickzufuhren sind, lasst
sich nicht eindeutig feststellen.¢

Der OVP-Gemeinderatsclub weist darauf hin, dass die
unzureichende Budgetbedeckung die Sicherstellung
der Betreuung in Kindergarten und Krippen gefahrdet
und die Versorgungsquote besorgniserregend ist.2%’

263 Siehe Arbeitsprogramm zum Integrationsleitbild der Stadt Graz unter www.graz.at/integrationsleitbild. — 264 Integrationsreferat der Stadt Graz, Beitrag zum Menschen-
rechtsbericht 2025. — 265 Tagesmutter Graz-Steiermark gemeinn. Betriebs GmbH, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. - 266 Integrationsreferat der Stadt Graz, Bei-
trag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 267 OVP-Gemeinderatsclub, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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Die Kammer fiir Arbeiter und Angestellte Steiermark
(AK) weist darauf hin, dass die herausfordernde Situation
fur die Familien (Stichwort Kinderbetreuungsplatze), viele
berufstatige Frauen dazu veranlasst hat, ihre Arbeitszeit zu
reduzieren oder ihr Arbeitsverhaltnis zu beenden. Die so-
genannten Care-Tatigkeiten wie Hausarbeit, Kinderbetreu-
ung und die Pflege von Angehdrigen sind gesellschaftlich
wichtige Aktivitaten. Diese sind Grundvoraussetzungen
fur den Erhalt des Menschen und damit auch der Erwerbs-
arbeit. Dennoch werden diese Tatigkeiten meist unbezahlt
verrichtet, wobei mehr als zwei Drittel dieser unbezahlten
Arbeit noch immer von Frauen geleistet wird, was zu einer
Doppel- und Mehrfachbelastung fuhren kann.268

Das Women*s Action Forum und die Steirische Ge-
sellschaft fiir Kulturpolitik (GKP) berichten, dass ein
zentrales Problem im Bereich des Familienschutzes da-
rin besteht, dass Frauen* etwa 94 % aller Alleinerzie-
henden in Osterreich ausmachen. Diese Frauen* ste-
hen vor zahlreichen Herausforderungen: Sie tragen
nicht nur die alleinige Verantwortung fur die Erziehung
und Versorgung ihrer Kinder, sondern sind haufig mit
erheblichem finanziellen Druck und gesellschaftlicher
Mehrfachbelastung konfrontiert.

Zudem wird das Konzept ,Familie” in Politik und Offent-
lichkeit oft ausschlieRlich als traditionelle Kernfamilie — be-
stehend aus Mann, Frau und Kind — dargestellt und kom-
muniziert. Diese eingeschrankte Definition spiegelt nicht
die Vielfalt heutiger Familienformen wider, wie alleinerzie-
hende Eltern, Patchworkfamilien, gleichgeschlechtliche
Partnerschaften oder familienahnliche Gemeinschaften.
Dadurch erfahren viele Familienformen weder die notige
Anerkennung noch die entsprechende Unterstltzung.
Frauen* in diesen vielfaltigen Familienkonstellationen
sind oft doppelt oder sogar mehrfach belastet: Sie mus-
sen Haushalt und Kindererziehung bewaltigen, oft zu-
satzlich zu einer beruflichen Tatigkeit, und sehen sich
gleichzeitig mit strukturellen und gesellschaftlichen Hur
den konfrontiert. Diese Mehrfachbelastung erschwert
ihre soziale und wirtschaftliche Teilhabe erheblich.

Ein weiterer wichtiger Aspekt im Schutz der Familie ist
das Selbstbestimmungsrecht von Frauen*, insbesonde-
re in Bezug auf ihre reproduktiven Rechte. Der uneinge-
schrankte Zugang zu sicheren und legalen Abtreibungen
sowie umfassende Informations- und Beratungsange-
bote sind essenziell, um Frauen* die Moglichkeit zu ge-
ben, selbstbestimmt Uber ihren Kérper und ihre Lebens-
planung zu entscheiden.?®®

Der Gehorlosenverband Steiermark berichtet, dass
laut Forderzentrum fur Hor und Sprachbildung viele ho-

rende Eltern von hoérbeeintrachtigten Kindern ein ko-
stenloses Angebot flr Kurse in Osterreichischer Gebar
densprache (OGS) wiinschen. Bislang existiert jedoch
kein derartiges kostenfreies Kursangebot fur Eltern.?”°

Der Verein Graz: Spendenkonvoi kritisiert die aktuelle
Aussetzung der Familienzusammenfihrung flur Fami-
lien, bei denen ein Mitglied in Osterreich Asylstatus hat,
als einen massiven Verstof$ gegen das Recht auf Schutz
der Familie. Betroffen sind meistens Frauen und Kinder,
die ohne Ehemann und Vater im Herkunftsland oft be-
sonders prekar, unterdrickt und gefahrdet leben.?”!

Gute Praxis

Das Integrationsreferat der Stadt Graz hebt die Bro-

schure , Kleiner Familienratgeber”?7?, die im Auftrag des

Integrationsreferats erstellt wurde, sowie auf die ABI-

Servicestelle und Bildungskoordinatorinnen als Bei-

spiele guter Praxis hervor. Ziel dieser Initiativen ist die

Unterstltzung und Starkung der Bildungs- und Erzie-

hungskompetenz von Eltern.

Daruber hinaus fordert das Integrationsreferat folgende

Projekte und Organisationen finanziell:

- Deutschkurse fur Frauen mit Kinderbetreuung (Danaida,
BEGS etc.)

- Beratungsangebote fur Eltern und Erziehungsberech-
tigte (z.B. Zebra — ,, Aktive Eltern”)

- Outreach-Arbeit (IKEMBA)

- BEAM- Projekt zur Unterstltzung von Familien (Pron-
egg & Schleich Soziale Dienste)

- Forderung von niederschwelligen Begegnungsrau-
men (Treffpunkt Frauen von Danaida, Interkultureller
Begegnungsraum von gemma, etc.)

- Spezielle Projekte fir Frauen (Beratungen, Lehrgan-
ge, Deutschkurse, Computerkurse, Gesundheitsan-
gebote etc.)

- Unterstltzungsprojekte fur die Kriegsvertriebenen aus
der Ukraine (Ridna Domivka, Frauenservice etc.)

- SIQ- Projektmodul ,, Sport + Arbeit” (Caritas)

- LeO und LeA- Lernen, Orientierung und Ankommen
in der Schule (ISOP) - schulstandortnahe Deutsch-
kurse fur Erziehungsberechtigte mit begl. Sprachfor
derung fr nicht schulpflichtige Kinder,

- Deutsch um Vier- Sprachcafé fir Frauen und Kinder
(Deutsch und Mehr)

- Subventionierung von kostenloser Lern- und Deutsch-
forderung fur Kinder wahrend des Schuljahres und in
den Sommerferien (Lernhauser, Lerncafés, LernBars,
Lerncenter, Projekt Wortspielerei, Grazer Sommerschu-
le, Mit Power durch den Sommer, GRAgustl etc.)?”

268 Kammer flir Arbeiter und Angestellte, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 269 \Women*s Action Forum- Verein zur Blindelung von Engagement gegen Sexis-
mus, Rassismus und Homophobie gegen Frauen* und GKP (Steirische Gesellschaft fur Kulturpolitik), Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 270 Gehorlosenverband
Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 271 Graz: Spendenkonvoi — Verein fir den menschlichen Umgang mit Schutzsuchenden, Beitrag zum Menschen-
rechtsbericht 2025. — 272 www.graz.at/familienratgeber. — 273 Integrationsreferat der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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Der Gemeinderatsklub der SPO fiihrt folgende Bei-

spiele guter Praxis an:

Unterstutzung fur Familien im Alltag

- Familien- & Kinderburos: Beratungs- und Serviceein-
richtungen zu Themen wie Kinderbetreuung, Eltern-
bildung, finanzielle Hilfen.

- Forderungen & Beihilfen: Zuschusse fur Kinderbetreu-
ung, Freizeitangebote oder Bildung.

- Wohnbeihilfen & Sozialunterstiitzung: Hilfe bei finanzi-
ellen Engpassen, Unterstltzung bei Miete und Energie.

Schutz & Sicherheit

- Gewaltschutz: Zusammenarbeit mit Gewaltschutzzen-
tren, Frauenhdusern und Notrufstellen (z. B. 24-Stun-
den Frauennotruf, Kinderschutz-Zentren).

- Krisendienste: Soforthilfe bei familiaren Konflikten oder
akuter Bedrohung.

- Kinderschutzprogramme: Beratung, Pravention und Be-
treuung bei Verdacht auf Gewalt oder Vernachlassigung.

Bildung & Betreuung

- Kostenlose bzw. geforderte Kinderbetreuung (Kinder
garten, Horte, Nachmittagsbetreuung).

- Frdhe Hilfen Steiermark: Unterstltzung junger Familien
schon ab der Schwangerschaft.

- Elternbildungskurse & Familienzentren: Starkung der
Elternrolle und Hilfestellung bei Erziehungsfragen.

Gesundheit & Wohlbefinden

- Mutter-Kind-Pass-Beratungen und Vorsorgeunter
suchungen.

- Psychologische & soziale Beratungsstellen fur Eltern,
Jugendliche und Kinder.

- Forderung von Freizeit- und Sportangeboten fir Kin-
der und Jugendliche, um ein gesundes Aufwachsen
zu ermoglichen.

Netzwerke & Pravention

- Kooperation mit NGOs wie Caritas, Volkshilfe oder Hilfs-
werk.

- Programme zur Armutspravention und Unterstutzung
von Alleinerziehenden.

- Integration & Inklusion: Projekte fur Familien mit Mi-
grationshintergrund und Kinder mit besonderen Be-
durfnissen.

Insgesamt versucht die Stadt Graz, Familien vor Gewalt

zu schutzen, finanziell zu entlasten und durch Betreu-

ung, Bildung und Beratung zu starken.?”*

Das Women*s Action Forum und die Steirische Ge-
sellschaft fiir Kulturpolitik (GKP) heben Initiativen wie
.My Voice My Choice” als Beispiel guter Praxis her
vor, die sich fir reproduktive Selbstbestimmung und
Frauen*rechte einsetzen. Darlber hinaus sind gesetz-
liche Reformen, wie die Abschaffung veralteter Rege-

lungen zum ,Tisch- und Bett teilen” in Scheidungsver
fahren, wichtige Schritte hin zu mehr Selbstbestimmung.
Auch die Einfihrung unkomplizierter Scheidungsverfah-
ren, ahnlich wie in Frankreich durch eine einfache Brief-
scheidung, wird als MaRnahme genannt, um den Schutz
und die Rechte von Familienmitgliedern zu starken.?’s

Der Gehorlosenverband Steiermark bietet in Koope-
ration mit dem Elternverein des VS Rosenberg erstmals
einen Kurs in Osterreichischer Gebardensprache (OGS)
an. Dieser Erstversuch stellt einen wichtigen Schritt dar,
da es bislang kein kostenloses Kursangebot fur Eltern
horbeeintrachtigter Kinder gibt.?’¢

Neue Empfehlungen

Das Integrationsreferat der Stadt Graz empfiehlt,
ein ganztagiges kostenloses Kindergartenjahr ein Jahr
vor Schulbeginn einzufihren, um die Kinder gut auf
den Schuleintritt vorbereiten zu konnen.?””

Der OVP-Gemeinderatsclub empfiehlt, die zweckge-
bundenen Bundesmittel gezielt einzusetzen und eine
ausreichende finanzielle Ausstattung sicherzustellen,
um die Versorgung mit Kinderbetreuungsplatzen in
Kindergarten und Krippen zu gewahrleisten.?’®

Der Gemeinderatsklub der SPO empfiehlt eine Be-
ratungsstelle flr Alleinerziehende einzurichten bzw.
Angebote fur Alleinerziehende in einer stadtischen
Stelle zu bundeln.?7®

Das Women*s Action Forum und die Steirische Ge-
sellschaft far Kulturpolitik (GKP) empfehlen, Un-
ternehmen, die sich der Vaterkarenz verweigern oder
Mitarbeiter:innen aufgrund der Inanspruchnahme die-
ser wichtigen familienpolitischen MaRnahme benach-
teiligen, konsequent zu sanktionieren.?°

Der Gehorlosenverband Steiermark empfiehlt, ein
kostenloses Kursangebot fir alle nahestehenden Per-
sonen des horbeeintrachtigten Kindes bereitzustel-
len, damit barrierefreie Kommunikation auch zu Hau-
se moglich ist.?®!

Der Verein Graz:Spendenkonvoi empfiehlt die sofor
tige und rasche Bearbeitung von Antragen auf Familien-
zusammenfihrung, um v.a. Frauen und Kinder in Lan-
dern, in denen das Leben so gefahrlich ist, dass eine
Person dieser Familien Asyl zugesprochen bekommen

hat, aus dieser lebensbedrohlichen Situation zu retten.?8?

274 Gemeinderatsklub der SPO — Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 275 \Women*s Action Forum-Verein zur Biindelung von Engagement gegen Sexis-
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4.7 Recht auf Gewissens- und Religionsfreiheit

(Artikel 18 AEMR)

Artikel 18 AEMR

Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht schliel3t die Freiheit ein, seine Re-
ligion oder Uberzeugung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung allein oder in Gemein-
schaft mit anderen, offentlich oder privat durch Lehre, Austibung, Gottesdienst und Kulthandlungen zu bekennen.

Daten und Fakten

Das Integrationsreferat der Stadt Graz betont die Ver
ankerung der Pramisse ,Wertschatzung kultureller und
religidser Vielfalt” im Leitbild ,, Graz sind wir alle” Zudem
weist es auf die Verankerung eines eigenen Handlungs-
felds , Forderung des Dialogs zwischen Kulturen und
Religionen — Vielfalt sichtbar machen” im Arbeitspro-
gramm ZUSAMMEN?8 hin. Die folgenden Mafsnahmen
zur Umsetzung werden im Arbeitsprogramm angefuhrt:
Forderung von dialogférdernden und interreligiosen Bil-
dungsangeboten; Austausch und Vernetzung mit der
Koordinierungsstelle des Interreligiosen Dialogs sowie
mit lokalen Kultur und Religionsvereinen; Forderung
von interkulturellen und-religiosen Veranstaltungen und
Festen; Offentlichkeitsarbeit zur Sichtbarmachung der
kulturellen und religiosen Vielfalt in Graz.?

Der Gemeinderatsklub der SPO berichtet, dass die
Stadt Graz in Fragen von Gewissens- und Religionsfrei-
heit nur begrenzte direkte Kompetenzen hat, da diese
Grundrechte in Osterreich durch die Bundesverfassung
(z. B. Staatsgrundgesetz 1867 Europaische Menschen-
rechtskonvention) abgesichert sind. Trotzdem gibt es in
Graz viele konkrete MaRnahmen und Initiativen, die die-
ses Recht im Alltag fordern.2®

ComUnitySpirit — Religionen und Kulturen im Dialog
ComUnitySpirit ist ein Projekt des Afro-Asiatischen In-
stituts Graz und engagiert sich fur den interreligiosen
und interkulturellen Dialog auf kommunaler Ebene. Als
Koordinationsstelle des Interreligidsen Beirats der Stadt
Graz — einem Beratungsgremium der Blrgermeisterin
in interreligiosen Fragestellungen — setzt sich ComUni-
tySpirit fUr ein respektvolles und friedliches Zusammen-
leben in einer vielfaltigen Stadtgesellschaft ein.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Begegnungs-
arbeit — sowohl zwischen Vertreter:innen verschiedener
Religionsgemeinschaften als auch zwischen diesen
und der Zivilgesellschaft. Zu den vielfaltigen Formaten

zahlen interreligiose Fachtagungen, Vortrage, Wande-
rungen, Fufdballturniere sowie der ,Tag der Religionen’
eine gemeinsame Veranstaltung mit der Stadt Graz, die
den Dialog zwischen der Zivilgesellschaft und den in
Graz anerkannten Religionsgemeinschaften fordert.
Erganzt wird dieses Engagement durch interreligiose
Workshops an Schulen. Diese werden im Teamteaching
von Vertreter:innen unterschiedlicher Religionen durch-
geflhrt und leisten einen wichtigen Beitrag zur interre-
ligidsen Sensibilisierung sowie zum Abbau von Vorurtei-
len im schulischen Umfeld.?%8

Wie ComUnitySpirit das Menschenrecht auf
Religionsfreiheit starkt

Die Arbeit von ComUnitySpirit steht in direktem Bezug zu
Artikel 18 der Allgemeinen Erklarung der Menschenrech-
te, der das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Reli-
gionsfreiheit garantiert. Dieses Recht umfasst die Frei-
heit, eine Religion oder Weltanschauung zu wahlen oder
zu wechseln, sowie die Freiheit, diese allein oder in Ge-
meinschaft mit anderen, 6ffentlich oder privat, in Lehre,
Auslbung, Gottesdienst und Vollziehung zu bekunden.
ComUnitySpirit tragt durch seine vielfaltigen Aktivitaten
wesentlich zur praktischen Umsetzung dieses Rechts
auf lokaler Ebene bei. Durch Formate wie interreligiose
Fachtagungen, Schulworkshops, 6ffentliche Veranstal-
tungen wie den ,Tag der Religionen” und regelmaRige
Dialogforen schafft die Initiative Raume, in denen religi-
ose Vielfalt sichtbar und erfahrbar wird. Sie ermaglicht
nicht nur Religionsvertreterinnen, sondern auch Burge-
rinnen der Stadt Graz die freie Ausibung, Artikulation
und Begegnung ihrer religiosen Identitat im respekt-
vollen Miteinander.

Gleichzeitig leistet ComUnitySpirit einen wichtigen Bei-
trag zur Sensibilisierung gegen religios motivierte Vorur-
teile und Diskriminierung, insbesondere in der Bildungs-
arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Damit starkt die
Initiative das soziale Geflige der Stadt Graz und unter
stltzt eine menschenrechtsbasierte Kultur des fried-
lichen Zusammenlebens.%’
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Interreligioser Beirat der Stadt Graz

Der Interreligiose Beirat der Stadt Graz setzt sich aus Ver
treterinnen von derzeit 19 staatlich anerkannten Religions-
und Bekenntnisgemeinschaften zusammen und ist ein be-
ratendes Gremium der Blrgermeisterin in interreligiosen
und interkulturellen Fragestellungen. Der Beirat versteht
sich als aktiver Akteur im Einsatz gegen religios motivierte
Diskriminierung und zur Starkung der Religionsfreiheit in
der Stadt. Er tagt viermal jahrlich und nimmt regelmaf3ig
Stellung zu aktuellen gesellschaftlichen Themen mit religi-
o0sem Bezug. Die Geschaftsstelle des Beirats ist im Afro-
Asiatischen Institut Graz angesiedelt und wird von Frau
Eva Wenig als Koordinatorin betreut. Der Beirat umfasst
hohe Vertreter:innen einer Vielzahl von Religionsgemein-
schaften, darunter die Katholische Kirche Steiermark, die
Islamische Religionsgemeinde Steiermark, die JUudische
Gemeinde Graz, die Evangelische Kirche Steiermark und
viele weitere Glaubensgemeinschaften.

Eine zentrale Initiative des Beirats ist der gemeinsam
mit ComUnitySpirit veranstaltete ,Tag der Religionen’
der im Jahr 2024 rund 600 Besucherinnen anzog. Die-
ser Tag schafft Begegnungsraume zwischen Religions-
gemeinschaften und der Zivilgesellschaft, fordert das
gegenseitige Verstandnis und bietet den teilnehmenden
Glaubensgemeinschaften die Moglichkeit, sich und ihre
Werte o6ffentlich vorzustellen.?8

Erklarung zum Erhalt des Friedens

Im Rahmen der Interreligiosen Fachtagung mit dem Ti-
tel , Religionen — Friedenspotenzial oder Konfliktfaktor”
am 19. und 20. November 2024 Uberreichte der Inter
religiose Beirat der Stadt Graz der Blrgermeisterin ein
bedeutendes gemeinsames Statement zum Erhalt des
Friedens. Diese Erklarung ist ein kraftvolles Bekennt-
nis der Grazer Religionsgemeinschaften zu einem fried-
lichen, respektvollen und gerechten Zusammenleben in
einer vielfaltigen Stadtgesellschaft. Sie wurde von ins-
gesamt 16 Religions- und Glaubensgemeinschaften un-
terzeichnet und verdeutlicht die Entschlossenheit der
unterschiedlichen religiosen Gruppen, ihren Beitrag
zum Frieden in Graz zu leisten.

Die Erklarung hebt hervor, dass die Grazer Religionsge-
meinschaften fest zusammenstehen und sich gemein-
sam mit allen Personen ohne religioses Bekenntnis
dazu verpflichten, Graz als einen Ort des friedlichen Zu-
sammenlebens zu starken. In einer Zeit, in der religiose
Differenzen immer wieder zu Konflikten fihren konnen,
betonen die Unterzeichner:innen die Bedeutung des in-
terreligiosen Dialogs als Mittel zur Konfliktlésung und
als wertvolles Gut, um Gemeinsamkeiten zu entdecken
und Spannungen auszuhalten.

Das Statement zum Erhalt des Friedens spricht sich klar
gegen die Instrumentalisierung von Religion fur zersto-
rerische Zwecke aus und setzt ein starkes Zeichen ge-
gen religios motivierte Gewalt. Es wird ausdrtcklich be-
tont, dass der Respekt vor den gleichen Rechten und der
Wirde aller Menschen, unabhangig von Herkunft, Ge-
schlecht, Kultur, Religion oder sozialem Status, die Grund-
lage eines friedlichen Miteinanders bildet. Die Religions-
gemeinschaften rufen dazu auf, Religionsfreiheit sowie
die demokratischen Rechte und Pflichten als unverzicht-
bare Pfeiler einer offenen Gesellschaft zu respektieren
und zu fordern.

Fur die Stadt Graz ist diese Erklarung von grofder Be-
deutung, da sie nicht nur die Vielfalt der religidsen
Landschaft in Graz widerspiegelt, sondern auch die
Entschlossenheit der religiosen Gemeinschaften unter
streicht, aktiv zu einer friedlichen und inklusiven Gesell-
schaft beizutragen. Das Statement zeigt, dass der Dia-
log und die gegenseitige Achtung der unterschiedlichen
Glaubensrichtungen nicht nur moglich, sondern auch
notwendig sind, um den sozialen Frieden zu wahren und
religiose Diskriminierung zu Uberwinden.?® Die gemein-
same Unterzeichnung dieses Dokuments sendet ein
klares Signal an die Bevolkerung von Graz und dartiber
hinaus, dass Frieden, Respekt und Verstandigung Werte
sind, fur die sich die Stadt aktiv einsetzt.?*°

Interreligiose Fachtagung 2024:
Auseinandersetzung mit den Friedenspotentialen
sowie den Konfliktfaktoren in Religionen

Die Interreligiose Fachtagung 2024, die in enger Koo-
peration mit der Privaten Padagogischen Hochschu-
le (PPH) jahrlich im Rathaus Graz stattfindet, widmete
sich in diesem Jahr dem bedeutenden Thema , Religi-
onen — Friedenspotenzial oder Konfliktfaktor?” An zwei
Tagen, dem 19. und 20. November 2024, versammelten
sich rund 100 Teilnehmer:innen, um an dieser kosten-
los zuganglichen Veranstaltung teilzunehmen. Die Fach-
tagung bot eine Plattform fur Vortragende aus verschie-
denen religiosen Traditionen, die mit ihrem Fachwissen
zu einem tiefgehenden Verstandnis des Friedenspoten-
zials der Religionen beitrugen.

Die Veranstaltung begann mit einer Einflhrung durch
Mag. Eva Wenig (ComUnitySpirit) und HS-Prof. Mag. Dr.
Markus Ladstatter (PPH Augustinum), gefolgt von hoch-
karatigen Vortragen, darunter theologische Perspektiven
auf den Israel-Palastina-Konflikt und die Friedensarbeit
sowie eine Analyse des Ukraine-Konflikts und der Instru-
mentalisierung von Religion. Am zweiten Tag standen
zwei Foren zur Auswahl, eines zu judischen Perspektiven
zum Thema Frieden und das andere zur interreligidsen So-
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lidaritat in Graz. Hohepunkte waren auch der interreligiose
Austausch mit Stimmen aus den Grazer Religionsgemein-
schaften und die Einblicke aus der osterreichischen Diplo-
matie zur religiosen Dimension in der Auf3enpolitik.

Die Fachtagung forderte nicht nur den interreligiosen Dia-
log, sondern bot auch einen Raum flir eine kritische Ausei-
nandersetzung mit den Herausforderungen und Chancen
des Dialogs in einer zunehmend vielfaltigen Gesellschaft.
Diese Veranstaltung tragt entscheidend zur Forderung
des Friedens und zum Abbau von Vorurteilen bei, indem
sie den Austausch und das gegenseitige Verstandnis zwi-
schen den Religionsgemeinschaften starkt und aufzeigt,
wie Religionen als Brickenbauer in Konflikten und nicht
als deren Verursacher fungieren konnen.?*!

Neben den wissenschaftlichen Veranstaltungen wie der
Interreligiosen Fachtagung bietet ComUnitySpirit auch
vielfaltige und kreative Formate, die den interreligiosen
Dialog auf eine informelle und zugangliche Weise for
dern. Ein besonders beliebtes Event war das interreli-
gidse Fuliballturnier, bei dem insgesamt 13 Teams teil-
nahmen, darunter sowohl ein Kinderbewerb als auch ein
Erwachsenenbewerb. Ein besonderes Highlight war das
Spiel zwischen Politikerinnen und Vertreterinnen aus
verschiedenen Religionsgemeinschaften, das Uberra-
schend das Team der Glaubensgemeinschaften fir sich
entscheiden konnte. Insgesamt nahmen etwa 100 Spie-
lerinnen, Kinder und Besucherinnen an diesem Event
teil, das durch sportlichen Wettkampf und Fairplay ein
starkes Zeichen fur das friedliche Miteinander setzte.
Ein weiteres Format war die Dialogveranstaltung
JJea&Talk” mit dem Titel ,,gegeneinander — miteinander
— fdreinander’ die im Graz Museum stattfand. Hier dis-
kutierten Vertreterinnen aus dem Judentum, Christen-
tum, Islam, Buddhismus und Hinduismus vor ca. 30 Be-
sucherinnen das Friedenspotenzial in den Religionen
anhand ausgewabhlter religioser Texte. Diese Veranstal-
tung bot einen tiefen Einblick in die unterschiedlichen
religidsen Perspektiven.

Ein weiteres spannendes Format war der Spaziergang
Uber den Grazer Zentralfriedhof im Rahmen der Lan-
gen Nacht der Kirchen, bei dem ca. 30 Teilnehmer:innen
mehr Uber die Bestattungsriten verschiedener Religi-
onen erfuhren und sich Uber das Thema Sterben und
Tod aus interreligioser Sicht austauschten. Dieser Spa-
ziergang eroffnete einen nachdenklichen Raum fur Re-
flexionen und Dialoge Uber die universellen Themen des
Lebens und des Abschiednehmens.

Diese Formate tragen auf vielfaltige Weise dazu bei,
den interreligiosen Dialog zu starken und das Verstand-
nis fureinander zu fordern — sei es durch sportliche Akti-

vitaten, tiefgrindige Diskussionen oder den Austausch
Uber kulturelle und religiose Rituale.?®?

Jugendtreffpunkt Dietrichskeusch'n: Alle Jugendlichen,
unabhangig ihrer gesellschaftspolitischen, oder religiosen
Weltanschauung sind im Jugendtreffpunkt Dietrichs-
keusch'n willkommen und werden als jene Individuen, die
sie sind, ernst- und wahrgenommen. Die Diversitat und
Individualitat bilden die Grundlage unseres sozialpadago-
gischen Handelns. Der Verein selbst bzw. das Jugendzen-
trum sind Uberparteilich und Uberkonfessionell, was wie-
derum nicht bedeutet, dass nicht Uber politische oder
religidse Themen diskutiert wird. Sie bilden vielmehr eine
wichtige Grundlage fur zahlreiche unserer kritischen Dis-
kussionsgemeinschaften, welche unterschiedliche Ju-
gendliche involvieren und zum kritischen Nachdenken so-
wie zum Austausch und Kennenlernen dienen.?%

Probleme und Defizite

Afro-Asiatisches Institut Graz:

Religiose Intoleranz und Vorurteile: Trotz der vielen
positiven Initiativen gibt es nach wie vor Vorurteile und
stereotype Darstellungen gegenlber bestimmten Re-
ligionsgemeinschaften, die insbesondere in bestimm-
ten gesellschaftlichen Schichten oder Medien verbreitet
sind. Diese Haltung kann zu Diskriminierung fuhren, auch
wenn die religiose Vielfalt anerkannt wird.

Mangelnde Einbindung der breiten Bevoélkerung:
Wahrend es gute Ansatze gibt, wie z.B. die Interreligi-
o0se Fachtagung oder das interreligiose FulRballturnier,
konnte der Kreis der Beteiligten noch starker erweitert
werden, insbesondere aus gesellschaftlichen Rand-
gruppen. Der interreligiose Dialog ist oft noch auf die
,Ublichen Verdachtigen” aus den religiocssen Gemein-
schaften und der Zivilgesellschaft beschrankt. Eine brei-
tere Beteiligung der gesamten Gesellschaft konnte das
Verstandnis und die Wertschatzung flr interreligiose
Themen weiter steigern.

Strukturelle Herausforderungen bei der Integration
von Religionen in die Gesellschaft: Obwohl| Graz in
Bezug auf interreligidosen Dialog fortschrittlich ist, gibt
es in einigen Bereichen noch strukturelle Barrieren. Das
betrifft etwa den Bau von religidsen Versammlungsor-
ten, den Zugang zu Ressourcen oder die Teilnahme von
religiosen Minderheiten an offentlichen Diskursen. Re-
ligionen, die in Graz weniger anerkannt sind oder einer
kleineren Minderheit angehodren, konnten weiterhin mit
Hirden konfrontiert werden, die ihre Sichtbarkeit und
Beteiligung an der Gesellschaft erschweren.
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Religiose Konflikte und politische Instrumentalisie-
rung von Religion: In einigen Fallen kdnnen religiose
Differenzen als Vorwand fur politische oder ideologische
Auseinandersetzungen missbraucht werden. In solchen
Situationen konnte der interreligiose Dialog in Graz wei-
ter gestarkt werden, um sicherzustellen, dass religiose
Konflikte nicht zu politischem oder gesellschaftlichem
Zundstoff werden.?%

Anfang 2024 wurde der Fall einer Pharmaziestudentin
medial bekannt, die sich bei einer Grazer Apotheke als
studentische Mitarbeiterin bewarb. Als Antwort auf ihre
Bewerbung wurde sie beleidigt und herabgewdrdigt.
Der Grund daflr war das Tragen eines Hidschab auf dem
Bewerbungsfoto. Niemand darf in der Arbeitswelt auf-
grund der Religion diskriminiert werden. Die Beratungs-
praxis zeigt, dass betroffene Personen oft nicht wissen,
dass ein bestimmtes Verhalten diskriminierend und so-
mit verboten ist. Fehlende Information, Abhangigkeiten,
prekdre Beschaftigungsverhéltnisse und die Angst vor
negativen Folgen sind oft genannte Grinde, wieso
sich Betroffene gegen rechtliche Schritte entscheiden.
Es ist davon auszugehen, dass die tatsachliche Anzahl
von Frauen, die Diskriminierungen aufgrund ihrer Religi-
on und im Speziellen aufgrund des Tragens eines Kopf-
tuches erfahren, auch in der Stadt Graz deutlich hoher
ist, als die an uns gemeldeten Falle zeigen.?%

Women*s Action Forum und die Steirische Gesell-
schaft fur Kulturpolitik (GKP) berichten, dass in Be-
zug auf das Recht auf Gewissens- und Religionsfrei-
heit in der Praxis besonders Frauen* mit religiosem
Hintergrund immer wieder auf Einschrankungen und
Diskriminierungen stofen. So erleben viele Frauen*,
die sichtbare religiose Symbole tragen, wie das Kopf-
tuch, Vorurteile, Ausgrenzung oder gar Berufs- und Bil-
dungshurden. Diese Diskriminierungen betreffen nicht
nur den Zugang zu Arbeitsmarkt und Bildung, sondern
wirken sich auch auf ihre gesellschaftliche Teilhabe und
personliche Entfaltung aus. Die Gewahrleistung der Re-
ligionsfreiheit fur Frauen* umfasst nicht nur das Recht
auf Glaubensauslbung, sondern muss auch den Schutz
vor Diskriminierung und eine gleichberechtigte Teilhabe
an allen gesellschaftlichen Bereichen sicherstellen.?®

Der Verein IKEMBA berichtet vom Fall einer jungen
Frau auf der Suche nach einer Lehrstelle. Sie wurde zum
Vorstellungsgesprach eingeladen. Die junge Dame tragt
ein Kopftuch, das sie auch nicht fir die Zeit der Arbeit
ablegen mochte. (es handelt sich nicht um einen Beruf
mit besonderen Hygienevorschriften). |hr wurde klipp

und klar gesagt, dass man in dem Betrieb keine Kopf-
tuchtragerin anstellen will und sie trotz Qualifikation und
hoher Motivation nicht in die engere Auswahl kommt,
wenn sie das Kopftuch nicht ablegt.?’

Die geforderten Jugendzentren sind dazu angehalten,
samtliche religiose Praktiken innerhalb der Raumlich-
keiten zu unterbinden. Dies gilt insbesondere fir Ge-
bete in den Jugendzentren.?%®

Das Kindermuseum Graz beschaftigt die aktuelle Fra-
ge, wie es mit den Programmen im Advent bzw. zu Os-
tern weitergehen soll. Schlieffen wir nicht Besuche-
rinnen damit aus? Ebenso mit der Weihnachtsfeier fur
unsere Mitarbeiterinnen?2%

Gute Praxis

Das Integrationsreferat der Stadt Graz weist auf den

Interreligioser Beirat sowie die Erklarung zum Interreli-

giosen Dialog 2013 als Beispiele guter Praxis innerhalb

der Stadt Graz hin. Des Weiteren unterstutzt das Integra-

tionsreferat folgende Projekte/Organisationen finanziell:

- Einrichtung zur Forderung des Interreligiosen Dialogs:
ComUnitySpirit (AAI)

- Fest der Religionen

- Workshops von Granatapfel Kulturvermittlung zu in-
terreligiosen und interkulturellen Themen und Frage-
stellungen

- Antidiskriminierungsstelle Steiermark und BAN HATE
App

- Projekt , Jahr der offenen Tur 2024" (Islamisches Kul-
turzentrum)3

Der Gemeinderatsklub der SPO nennt folgende Bei-

spiele guter Praxis:

- Interreligioser Dialog und Vielfalt: interreligioser Bei-
rat der Stadt Graz: Plattform, in der Vertreter:innen
unterschiedlicher Religionsgemeinschaften und die
Stadtregierung regelmalig zusammenarbeiten, um
Verstandnis und Toleranz zu starken. Dialogprojekte &
Veranstaltungen: z. B. interreligiose Feiern, gemein-
same Gedenktage oder Diskussionsveranstaltungen
zu Toleranz und Menschenrechten.

- Religiose Infrastruktur & Sichtbarkeit: Unterstitzung
bzw. Kooperation mit den in Graz vertretenen Religi-
onsgemeinschaften (christliche Kirchen, muslimische
Glaubensgemeinschaften, judische Gemeinde, bud-
dhistische und andere Religionsgemeinschaften). Be-
reitstellung von Raumen oder Unterstutzung bei der
Nutzung stadtischer Infrastruktur fur religiose Zwecke.

294 Afro-Asiatisches Institut Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 295 Gleichbehandlungsanwaltschaft, Regionalblro Steiermark, Beitrag zum Menschen-
rechtsbericht 2025. — 296 Women*s Action Forum - Verein zur Blndelung von Engagement gegen Sexismus, Rassismus und Homophobie gegen Frauen* und GKP
(Steirische Gesellschaft fur Kulturpolitik), Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 297 Verein IKEMBA, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 298 Verein Ju-
gendtreffpunkt Dietrichskeusch'n, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 299 KIMUS Kindermuseum Graz GmbH, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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- Bildung & Sensibilisierung: Forderung von Religions-
sensibilitat in Kindergarten, Schulen und Jugendein-
richtungen. Bildungsprojekte zum Thema Menschen-
rechte, Toleranz und interkulturelles Lernen (z. B. Uber
das Menschenrechtsburo der Stadt).

Die Stadt Graz schutzt nicht selbst das Grundrecht (das
ist Bundessache), sorgt aber mit Dialog, Bildung, Infra-
struktur und als Menschenrechtsstadt dafir, dass Reli-
gions- und Gewissensfreiheit im Alltag sichtbar gelebt
und respektiert werden 3"

Afro-Asiatisches Institut Graz:

Der Interreligiése Beirat ist ein herausragendes Bei-
spiel fur die gelungene Zusammenarbeit zwischen ver
schiedenen religiosen Gemeinschaften in Graz. Die
Tatsache, dass Vertreter:innen von 19 Religionsgemein-
schaften zusammenkommen, um als beratendes Gre-
mium der Blrgermeisterin zu agieren und sich fur die
Forderung des interreligiosen Dialogs sowie gegen re-
ligios motivierte Diskriminierung einzusetzen, ist ein
bedeutender Erfolg. Besonders hervorzuheben ist das
Statement zum Erhalt des Friedens, das in Zusammenar
beit entwickelt und der BUrgermeisterin Uberreicht wur
de. Es zeigt, wie durch interreligiose Zusammenarbeit
konkrete Beitrage zum Frieden und zur Férderung von
Respekt und Toleranz in der Stadt geleistet werden.

Die Interreligiose Fachtagung in Kooperation mit
der PPH: Die jahrliche interreligiose Fachtagung ist ein
weiteres hervorragendes Beispiel fir gute Praxis. Die
Veranstaltung bringt nicht nur Vertreter:innen aus ver
schiedenen religiosen Traditionen zusammen, sondern
fordert auch den Dialog auf wissenschaftlicher Ebe-
ne. Die Fachtagung 2024 mit dem Thema , Religionen
— Friedenspotenzial oder Konfliktfaktor?” verdeutlicht,
wie religiose und gesellschaftliche Akteure gemeinsam
reflektieren konnen, wie Religionen als Friedenspoten-
zial genutzt werden konnen und welche Konfliktpoten-
ziale Religionen haben. Diese Veranstaltung ist ein of-
fenes Forum, das fur alle zuganglich ist und somit zu
einer breiten interreligiosen und interkulturellen Sensi-
bilisierung beitragt.

Der Tag der Religionen:_Der ,Tag der Religionen” stellt
eine gelungene Moglichkeit dar, den interreligiosen Di-
alog in der breiten Offentlichkeit sichtbar zu machen.
Diese Veranstaltung fordert den direkten Austausch
zwischen den verschiedenen Religionsgemeinschaften
und der Zivilgesellschaft. Es ist ein bedeutendes For
mat, das mehr als 600 Menschen zusammenbringt, um
die Vielfalt der Religionen zu erleben und den Dialog zu
fordern. Der Tag schafft Begegnungsraume und sorgt

daflr, dass man sich gegenseitig besuchen und ken-
nenlernen kann.

Interreligiose Workshops in Schulen: ComUnitySpi-
rit fihrt erfolgreich interreligiose Workshops in Schulen
durch, die von Vertreterinnen verschiedener Religionen
gemeinsam gestaltet werden. Diese Workshops sind
ein ausgezeichnetes Beispiel fur interreligiose Bildungs-
arbeit, die es Schuler:iinnen ermoglicht, ihre eigenen
religiosen und kulturellen Perspektiven zu reflektieren
und die Vielfalt von GlaubenslUberzeugungen zu schat-
zen. Teamteaching von Vertreter:innen unterschiedlicher
Glaubensgemeinschaften ist ein besonders wirkungs-
voller Ansatz, um Vorurteile abzubauen und das Ver
standnis fur andere Religionen zu vertiefen.
Interreligiose Begegnungen in informellen Formaten:
Das interreligiose FuRRballturnier, die ,Tea & Talk“-Dialog-
veranstaltungen sowie der Spaziergang Uber den Zen-
tralfriedhof sind allesamt kreative und niedrigschwellige
Formate, die den interreligidosen Dialog auch auRerhalb
von akademischen oder formellen Settings fordern. Be-
sonders hervorzuheben ist das FuRballturnier, das durch
die Teilnahme von 13 Teams aus verschiedenen Religi-
onsgemeinschaften zeigt, wie Sport als verbindendes
Element zwischen unterschiedlichen Glaubensrich-
tungen genutzt werden kann. Solche informellen Be-
gegnungen sind aulRerst wertvoll, da sie die Barrieren
abbauen und den Dialog auf eine personliche, respekt-
volle und oft humorvolle Weise fordern.
Zusammenarbeit mit der Stadt Graz und lokalen Ak-
teuren: Die enge Kooperation mit der Stadt Graz und
die Unterstltzung durch lokale Akteure sind ebenfalls
ein herausragendes Beispiel flr gute Praxis. Sie zeigen,
wie interreligioser Dialog nicht nur auf der Ebene der
Religionsgemeinschaften, sondern auch auf politischer
Ebene stattfinden kann. Besonders hervorzuheben ist
auch die offene Einladung fir alle Burger:innen, sich an
den Veranstaltungen zu beteiligen, wodurch das Ziel er-
reicht wird, den Dialog fur die gesamte Gesellschaft zu-
ganglich zu machen.3%?

Die Gleichbehandlungsanwaltschaft setzte im Marz
2024 eine Schwerpunktkampagne gegen intersekti-
onelle Diskriminierung von muslimischen Frauen am
Arbeitsmarkt. Gerade Diskriminierungen, bei denen
mehrere Diskriminierungsgrinde zusammentreffen, be-
wirken eine besondere Betroffenheit. Im Zuge der Kam-
pagne der Gleichbehandlungsanwaltschaft wurde auf
unterschiedlichen Kanalen Uber die Rechte der Betrof-
fenen aufgeklart, Sensibilisierungsarbeit geleistet und
zu den Beratungsangeboten informiert. Aus diesem
Projekt entstand ein umfassender Informationsflyer in

301 Gemeinderatsklub der SPO — Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 302 Afro-Asiatisches Institut Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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mehreren Sprachen, der auf der Website der Gleichbe-
handlungsanwaltschaft zum Herunterladen oder Bestel-
len zur Verfligung steht. Das Sichtbarmachen intersek-
tioneller Diskriminierung soll zur Sensibilisierung auch
der Grazer Bevolkerung beitragen.®®

Neue Empfehlungen

Das Integrationsreferat der Stadt Graz empfiehlt,
durch weitere Forderung des interreligiosen Dialogs
und von Begegnungs- und Austauschmoglichkeiten,
Vorurteilen entgegenzuwirken. Es erfordert ein starkes
Auftreten der Stadt Graz gegen Diskriminierung.3%

Das Afro-Asiatisches Institut Graz empfiehlt:
Langfristige Programme zur interreligiosen Sen-
sibilisierung in Graz: Es gibt bereits wertvolle Ver-
anstaltungen wie die ,Interreligiose Fachtagung”
und den ,Tag der Religionen’ aber eine nachhaltige
und kontinuierliche Sensibilisierung fur interreligi-
o0se Themen konnte noch weiter ausgebaut werden.
Empfehlung: Entwicklung langfristiger Sensibilisie-
rungsprogramme und Kampagnen, die in Schulen,
Universitaten, offentlichen Einrichtungen und sozia-
len Medien regelmafiig stattfinden. Dadurch wird der
interreligiose Dialog noch starker in den Alltag inte-
griert und die Bevolkerung zunehmend fur die Bedeu-
tung von Toleranz und Respekt sensibilisiert.
Starkung der Rolle von Frauen im interreligiésen Di-
alog: Ein Aspekt, der noch vertieft werden konnte,
ist die starkere Einbindung von Frauen aus verschie-
denen religiosen Gemeinschaften in den Dialog. Emp-
fehlung: Initiativen und Programme speziell zur Forde-
rung der Frauenbeteiligung im interreligiosen Dialog,
wie z. B.Workshops oder Netzwerktreffen, die Frauen
aus verschiedenen religiosen und kulturellen Hinter
grinden miteinander in Kontakt bringen und ihre
Stimmen starken.

Erweiterung der interreligiosen Bildungsprogramme
auf Erwachsenenbildung: Aktuell liegt der Schwer
punkt stark auf Schuler:innen und jungen Menschen.
Eine Erweiterung auf die Erwachsenenbildung konnte
dazu beitragen, bestehende Vorurteile in der breiten
Bevolkerung abzubauen. Empfehlung: Entwicklung
von interreligiosen Bildungsangeboten fir Erwachse-
ne, die nicht nur in Schulen, sondern auch in Gemein-
schaftszentren, fur Interessierte aus der Bevolkerung
und fur Berufspendler angeboten werden. Solche Pro-
gramme koénnten als Workshops, Seminare oder of-
fene Diskussionsrunden durchgefiihrt werden.

Sensibilisierung der Medien zur ausgewogenen
und respektvollen Berichterstattung: Medien spie-
len eine entscheidende Rolle bei der Wahrnehmung
von religiosen Gemeinschaften in der Gesellschaft.
Leider kommt es immer wieder vor, dass religiose
Minderheiten, insbesondere Muslime, in den Medi-
en haufig negativ und stereotypisiert dargestellt wer
den. Dies kann zu Vorurteilen, Missverstandnissen
und religioser Diskriminierung fihren. Empfehlung: Es
sollte eine verstarkte Sensibilisierung der Medien far
eine ausgewogene und respektvolle Berichterstattung
Uber alle religiosen Gruppen, insbesondere Uber mus-
limische Gemeinschaften, erfolgen. Hierzu konnten
Workshops und Schulungen fir Journalisten organi-
siert werden, die ihnen helfen, religiose Themen diffe-
renziert und ohne Vorurteile zu behandeln. Zusatzlich
konnte eine Zusammenarbeit mit interreligiosen und
zivilgesellschaftlichen Organisationen sowie religiosen
\ertretern etabliert werden, um den Medien qualitativ
hochwertige Informationen und Perspektiven zu bie-
ten. Medien sollten sich ihrer Verantwortung bewusst
werden und verstarkt darauf achten, stereotype Dar
stellungen zu vermeiden und die Vielfalt und Komplexi-
tat religioser Gemeinschaften zu betonen 3%

Women*s Action Forum und die Steirische Gesell-
schaft fiir Kulturpolitik (GKP) empfehlen arbeits-
rechtliche Konsequenzen und klare Strafen fir Unter
nehmen und Arbeitgeber:innen einzufihren, werden,
die gegen Gleichbehandlungs- und Antidiskriminie-
rungsgesetze verstofden. Dadurch wird sicherge-
stellt, dass Diskriminierung am Arbeitsplatz konse-
quent sanktioniert und Pravention verstarkt wird, um
ein faires und inklusives Arbeitsumfeld fir alle zu ge-
wahrleisten.

Im WAF haben wir haufig erlebt, wie mittelalterlich
anmutende Sonderrechte kirchlicher Institutionen
Gleichberechtigung und Rechtsstaatlichkeit behin-
dern. Eine zeitgemalie Anpassung dieser Privilegien
ist dringend notwendig, damit religiose Einrichtungen
nicht Uber dem Gesetz stehen und alle Menschen
gleichberechtigten Schutz und Rechte genielRen kon-
nen.3%

Freiheit zur AusUtbung religioser Praktiken, sofern die-
se der individuellen intrinsischen Motivation zur Re-
ligionsausubung entspringen und keinen , missio-
nierenden” Charakter aufweisen. Einrichtungen der
Offenen Jugendarbeit selbst haben Uberparteilich und
liberkonfessionell zu bleiben .3
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4.8 Recht auf Meinungsaulderungs- und
Informationsfreiheit (Artikel 19 AEMR)

Artikel 19 AEMR

Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsédul3erung; dieses Recht schliel3t die Freiheit ein, Mei-
nungen ungehindert anzuhangen sowie tiber Medien jeder Art und ohne Rticksicht auf Grenzen Informationen und

Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.

Daten und Fakten

Das Integrationsreferat der Stadt Graz betont die Ver
ankerung eines eigenen Handlungsfeldes ,Sprach-
forderung” im Arbeitsprogramm ZUSAMMENS, Die
folgenden Maflinahmen zur Umsetzung werden im Ar
beitsprogramm angefuhrt: Bereitstellung zielgruppen-
spezifischer Kurse und unterschiedlicher Formate zur
Deutschforderung, Bereitstellung von kostenfreien An-
geboten zur spielerischen Deutschforderung fur Kin-
der und Jugendliche in den Sommerferien Erganzung
der Didaktik mittels Erstellung von Lernmaterialien mit
Graz-Bezug; Vernetzung mit anderen Forderstellen, Sta-
keholdern und Deutschkursinstituten; Mitgestaltung
der Stadt Graz als Sprachenstadt Uber das Sprachen-
netzwerk Graz und die Arbeitsgruppe Sprachenfest;
Bedarfsorientierte sachbezogene Forderung von erst-
sprachlichem Unterricht fur Kinder, wo bestehende An-
gebote nicht greifen; Weiterfihrung und bedarfsgerich-
teter Ausbau des Dolmetschpools Weiterfihrung des
Language Supports im ABI-Service.3%

Im Jahr 2024 wurden im gesamten Sprengel des Ober-
landesgerichts Graz insgesamt 54 Strafverfahren nach
dem Mediengesetz geflihrt. Davon entfielen:

- 6 Verfahren auf das Landesgericht fur Strafsachen Graz,
- 1 Verfahren auf das Landesgericht Leoben und

- 47 Verfahren auf das Landesgericht Klagenfurt.

Ob diese Verfahren im Zusammenhang mit der Mei-
nungsaulerungs- und Informationsfreiheit gemafld Arti-
kel 10 EMRK stehen, ist den Auswertungen aus dem
Datenwdrfel Strafen nicht zu entnehmen .3

Antidiskriminierungsstelle Steiermark:

Hass im Netz:

7610 Meldungen insgesamt, davon 2.916 verfolgt
1.366 wegen NS-Parolen

1.294 fremdenfeindlich

961 gegen Geflichtete

513 LGBTIQ+

244 antimuslimisch
385 antisemitisch "

Probleme und Defizite

Die Abteilung fiir Kommunikation der Stadt Graz be-
richtet, dass die Umsetzung einer diversitatsgerechten
Bild- und Medienarbeit (siehe dazu auch Gute Praxis)
mehrere Herausforderungen mit sich bringt. Es kann
schwierig sein, geeignete Bilder zu finden, die alle As-
pekte der Vielfalt abdecken, ohne in stereotype Darstel-
lungen zu verfallen. Der Zugang zu einer umfangreichen
und diversitatsgerechten Bilddatenbank ist daher ent-
scheidend. Die Sicherstellung, dass alle verwendeten
Bilder kulturell sensibel sind, erfordert ein tiefes Ver
standnis der unterschiedlichen Traditionen und Brauche.
Fehler in der Darstellung konnen schnell zu Missver
standnissen und Kritik fihren. Gesellschaftliche Nor
men und das Verstandnis von Diversitat entwickeln sich
standig weiter. Das erfordert eine kontinuierliche Uber
prifung und Anpassung der Medienarbeit, um stets auf
dem aktuellen Stand zu bleiben und den Ansprichen
der Bevolkerung gerecht zu werden. Bildmaterial wird
meist selbst generiert oder gezielt, kosteneffizient zu-
gekauft. 312

Der Gemeinderatsklub der SPO berichtet, dass die Stadt
Graz zum Recht auf Meinungsaufserungs- und Informati-
onsfreiheit in mehreren Bereichen beitragt — vor allem
durch Transparenz, Barrierefreiheit und Mehrsprachig-
keit. Sie nennt folgende Beispiele guter Praxis:

- Offentliche Diskussionen & Veranstaltungen zu ge-
sellschaftlichen Themen, die Raum fur freie Mei-
nungsaullerung bieten.

- Mehrsprachiges Informationsmaterial: Viele stad-
tische Broschuren, Websites und Services gibt es in
mehreren Sprachen.

- Leicht verstandliche Sprache (, Leichter Lesen”): Be-
sonders in Bereichen wie Soziales, Integration und
Gesundheit.

308 Siehe www.graz.at/integrationsleitbild. — 309 Integrationsreferat der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. Siehe auch vom Integrationsreferat finan-

zierte Studie , Integration im Fokus” zum Bereich , Sprache: https://www.graz.at/cms/dokumente/10403973 12605712/4740df6e/Ergebnisbericht_Integration%20im %20
Fokus.pdf. — 310 Oberlandesgericht Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 311 Antidiskriminierungsstelle Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
312 Abteilung fir Kommunikation der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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- Dolmetsch-Dienste: Bei Amtern, Schulen, im Ge-
sundheitsbereich oder bei Beratungsstellen werden
Sprachmittler:innen eingesetzt.

- Pressestelle & Amt fiir Offentlichkeitsarbeit sorgen
fUr transparente Information der Bevolkerung.

- Radio Helsinki (Freies Radio Graz) und andere lokale
Medien werden von der Stadt unterstitzt, um Mei-
nungsvielfalt sicherzustellen.

- Kooperationen mit Community-Medien (mehrspra-
chige Radiosendungen, Stadtteilzeitungen)

- Uber das Menschenrechtsbiro wird geprift, wie In-
formationsfreiheit und Beteiligung laufend verbessert
werden konnen.

- Regelmalige Menschenrechtsberichte machen Miss-
stande sichtbar und empfehlen Verbesserungen.®™

Die Antidiskriminierungsstelle Steiermark berichtet:
Neben der Verbreitung von Desinformation wurde in den
Jahren 2023 und 2024 vor allem ein alarmierender An-
stieg fremdenfeindlicher Hasspostings verzeichnet. Hetze
gegen geflichtete Personen und Menschen mit Migrati-
onsgeschichte machten neben nationalsozialistischen In-
halten den groRten Anteil an gemeldeten Beitragen aus.

Insbesondere nach politischen Ereignissen, migrations-
bezogenen Diskussionen oder Krisensituationen schnell-
te die Zahl entsprechender gemeldeter Hasskommentare
in die Hohe. Ein besonders drastisches Beispiel war die
offentliche Debatte Uber eine syrische Familie im Zusam-
menhang mit dem Erhalt von Sozialhilfe. Diese Diskussi-
on flhrte zu einer Welle von Hasskommentaren, die nicht
nur die betroffene Familie direkt trafen, sondern sich auf
die gesamte Gruppe der Asylwerber:innen und Asylbe-
rechtigten ausweiteten. Aussagen wie ,Bist du Zugezo-
gener oder Clan-Mitglied, bekommst du alles, ohne was
dafir zu tun!! Bist du Osterreicher (sic!), lassen sie dich
verrecken!!” oder ,,Am besten noch mehr Asylanten auf-
nehmen, die nicht Deutsch konnen und sich nicht inte-
grieren, ihnen Wohnungen schenken und mit Geld voll-
stopfen, damit sie noch fleil3ig (sic!) Kinder zlichten — das
wird dem scheild (sic!) Staat sicher helfen” verdeutlichen,
dass gezielt Hassgeflihle gegen Menschen nicht-Gster
reichischer Herkunft als ganze Gruppe geschurt werden
sollen. Besonders erschreckend ist zudem der erneute
Anstieg rassistischer Postings in den letzten zwei Jahren.
Vermehrt wurden geschmacklose und von Rassismus
triefende Memes verbreitet, die die Menschenwurde
Schwarzer Menschen gezielt herabsetzen. Solche Inhalte
bedienen sich abwertender Stereotype und entmensch-
lichender Darstellungen, um rassistische |deologien zu
verstarken. Vom ,, Great Reset” Uber den vermeintlichen
Bevolkerungsaustausch bis hin zur\Warnung vor einer an-

geblichen ,Rassenvermischung” — User:innen im Netz
schrecken nicht davor zurlick, ihre rassistischen Uber
zeugungen zu verbreiten. Zudem wurde das N-Wort wie-
der unverblimt in Kommentaren und Beitragen gepostet
— haufig mit der klaren Absicht, Schwarze Menschen zu
beleidigen und zu entwdurdigen. Transpersonen, nicht-
bindre Menschen und Dragqueens gerieten ebenfalls
verstarkt ins Visier offentlicher Anfeindungen. Die Be-
richterstattung zum Eurovision Song Contest 2024, der
Eroffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris sowie
der Teilnahme der Boxerin Imane Khelif fihrte zu einer
Vielzahl an Meldungen Uber die BanHate-App. Nemo,
die erste nicht-bindre Person, die den Eurovision Song
Contest gewann, wurde anstelle von Anerkennung mit
einer Welle von Hasspostings konfrontiert — ein Trend,
der sich auch in den BanHate-Meldungen widerspiegel-
te. Die gemeldeten Inhalte reichten von direkten Be-
leidigungen gegen Nemo Uber Forderungen, den ESC
kinftig weniger genderdivers zu gestalten und nur noch
.klassische Manner und Frauen” auftreten zu lassen,
bis hin zu Gewaltaufrufen gegen die gesamte queere
Community.®™

Women*s Action Forum und die Steirische Gesell-
schaft fir Kulturpolitik (GKP) weisen darauf hin, dass
sich im Bereich Meinungsauféerungs- und Informati-
onsfreiheit Probleme und Defizite besonders in einge-
schranktem Zugang zu verstandlichen und barrierefrei-
en Informationen zeigen. Viele Menschen, insbesondere
Migrant:innen, haben Schwierigkeiten, relevante Informa-
tionen in ihrer Muttersprache oder in leichter Sprache zu
erhalten. Fehlende oder unzureichende Dolmetschdienste
erschweren zudem die gleichberechtigte Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Diskurs. Dies fuhrt dazu, dass wichtige
politische, soziale und rechtliche Themen oft nicht ausrei-
chend kommuniziert werden und bestimmte Gruppen sy-
stematisch ausgegrenzt bleiben. DarUber hinaus besteht
in manchen Medien eine verzerrte oder einseitige Bericht-
erstattung, die stereotype Darstellungen und Diskriminie-
rungen fordern kann. Insgesamt mangelt es an einer inklu-
siven und zuganglichen Informationskultur, die die Vielfalt
der Bevolkerung widerspiegelt und fordert.s'®

Der Verein Mentorus weist darauf hin, dass Integration
gesellschaftspolitisch vorwiegend als Problemfeld dar
gestellt wird, positive Berichterstattung ist notwendig.
Bestimme Nationalitaten werden pauschal negativ dar
gestellt, dadurch fuhlt sich die Mehrheit dieser Nationa-
litaten , mitverurteilt'®

313 Gemeinderatsklub der SPO — Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 314 Antidiskriminierungsstelle Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht
2025. -315Women*s Action Forum-Verein zur Blindelung von Engagement gegen Sexismus, Rassismus und Homophobie gegen Frauen* und GKP (Steirische Gesellschaft
far Kulturpolitik), Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 316 Verein mentorus, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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Der Verein Jugendtreffpunkt Dietrichskeuschn'n in-
formiert, dass Jugendliche ihre Information zunehmend
aus Social-Media-Kanalen wie z.B. TikTok beziehen. Die
Seriositat der Quellen bleibt haufig unhinterfragt bzw.
hat diese keinen relevanten Charakter fur junge Men-
schen. Die Algorithmus-Blase sorgt daflr, dass haufig
konsumierte Inhalte haufiger angezeigt werden. Oft-
mals vollzieht sich Radikalisierung uber eben jene Kana-
le und bleiben oftmals flr (erwachsene) AuRenstehen-
de unerkannt.®"”

In den ,Demokratie & Medienkompetenz” Workshops
von LOGO zeigte sich deutlich, dass die Ausgangslagen
der Jugendlichen sehr unterschiedlich sind — sowohl in
Bezug auf Vorwissen zu politischen Prozessen als auch
hinsichtlich ihrer Mediennutzung und-kompetenz. Beson-
ders in heterogenen Gruppen, wurde sichtbar, dass zen-
trale demokratische Grundbegriffe und mediale Einfluss-
mechanismen nicht selbstverstandlich bekannt sind.

Ein weiteres Defizit betrifft die eingeschrankten Mitbe-
stimmungsmaoglichkeiten vieler junger Menschen, die auf-
grund fehlender Osterreichischer Staatsbulrgerschaft vom
Wahlrecht ausgeschlossen sind. Dies fuhrt nicht selten zu
Resignation und dem Gefuhl, politisch nicht mitentschei-
den zu konnen. Die Verbindung von Demokratie- und Me-
dienbildung findet bislang oft nur punktuell statt. Eine dau-
erhafte Verankerung in schulischen und aulRerschulischen
Kontexten fehlt, obwohl gerade die Dynamiken sozialer
Medien eine kontinuierliche Begleitung erfordern.3'®

Das Grazer Biiro fiir Frieden und Entwicklung stellt
fest, dass die zunehmende Digitalisierung die Teilhabe
von Menschen an den Leistungen der Stadt erschwert.3"®

Der Gehorlosenverband Steiermark bemangelt, die feh-
lende Gebardensprachdolmetschung und Untertitelung
fur offentliche Veranstaltungen sowie im offentlichen Fern-
sehen und fur private oder berufliche Weiterbildungen.®?°

KIMUS Kindermuseum Graz bemangelt, dass Kosten,
die durch Ubersetzungen bzw. Gebardenvideos, aku-
stische Bildbeschreibung entstehen, budgetiert werden
mussen und einen Teil des Budgets in Anspruch neh-
men. Dies flhrt zu einer Verknappung.®?'

Radio Helsinki - Freies Radio Graz:

Wir mussen unsere Enttauschung daruber zum Aus-
druck bringen, dass das europaische Medienfreiheits-
gesetz (Media Freedom Act in Kraft getreten am 7Mai
2024 und vollstandig anwendbar ab 8.August 2025) das
Wort ,,Community Media” nicht enthalt, was wir als

eine vollige Missachtung eines sehr lebendigen, aber
zunehmend bedrohten Sektors in der EU ansehen. Wir
konnen nicht Uber Medienpluralismus in der EU disku-
tieren, ohne die Community-Medien zu erwahnen und
systemische Losungen fur ihre Arbeit auf europaischer
Ebene anzustreben, denn jene Medien wirken sich mas-
siv auf die zivilgesellschaftliche und demokratischen
Schutzmechanismen in lokalen Gemeinschaften aus.

In der im Februar 2024 veroffentlichten Studie ,,Uncove-
ring news deserts in Europe- Risks and opportunities for
local and community media in the EU" durchgefihrt im
Rahmen des Research Projects , Local Media for Demo-
cracy” wurde erneut die Relevanz von lokalen kleintei-
ligen Medien herausgestrichen und dass sie Beziehungen
und Diskursorte zu den Menschen in den von ihnen ab-
gedeckten Gebieten oder Gemeinschaften aufbauen und
sie dadurch eine besondere demokratische Rolle spielen.
Zusatzlich wird ihre Relevanz hinsichtlich lokalen The-
men wie Lokalpolitik und andere wichtige lokale Infor
mationen, die in den nationalen Medien unterrepra-
sentiert sind, erwahnt und durch die Studie wird die
Gefahrdung des lokalen Mediensektors — , die wohl
noch ausgepragter ist als die allgemeine Krise des tradi-
tionellen Mediensektors, und zwar nicht nur im Hinblick
auf seine Marktfahigkeit und Nachhaltigkeit, sondern
auch im Hinblick auf die politische Unabhangigkeit, die
Fahigkeit, eine sozial integrative Berichterstattung Uber
Nachrichten und Ereignisse zu bieten, einschlie3lich der
Berichterstattung uber Minderheiten und marginalisier
te Gemeinschaften, und die Risiken fur die Sicherheit
der lokalen Journalist:innen” betont.

Angriffe auf lokale Medien sind zunehmend auch bei uns
zu einem Problem geworden. Die soziopolitische, ja struk-
turelle Infragestellung lokaler pluraler Medienakteur: innen
— ob dies nun Blogger:innen oder Podcaster:innen sind,
Lokalteilprintjournalist:innen oder Freie Radiomacher:innen
—sind das Syndrom einer Gesellschaftstendenz, die im kri-
tische Gegenuber ein zu vernichtendes Subjekt sieht — kei-
ne schutzenswerte kritische Akteurin.

In Osterreich sind Medien vor allem durch die Europé-
ische Menschenrechtskonvention geschutzt, welche in
ihrem Artikel 10 die Freiheit der Meinungsaufserung he-
rausstreicht.

Jenes Gut der Medienfreiheit muissen wir geschutzt
wissen. Durch Fake-News und ungepriften oder ma-
nipulativen, digital generierten Content (Deep Fake)
bei gleichzeitiger bewusster Rechtfertigung von Hate-
Speech unter dem Mantel der grenzenlosen freien Mei-
nungsaulerung tanzt eine Gemeinschaft auf einer din-
nen Eisschicht der Zivilisation.32

317 Verein Jugendtreffpunkt Dietrichskeusch'n, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 318 LOGO jugendmanagement, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. —
319 Grazer Biro fur Frieden und Entwicklung, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 320 Gehorlosenverband Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
321 KIMUS Kindermuseum Graz GmbH, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 322 Radio Helsinki — Freies Radio Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.



88

4.8 Recht auf Meinungsaufierungs- und Informationsfreiheit

Gute Praxis

Die Abteilung fiir Kommunikation der Stadt Graz setzt
unterschiedliche Schritte, um auf den verschiedensten Ka-
nalen der Stadt Graz mehrsprachig zu informieren. In
Zusammenarbeit mit der Abteilung fur Bildung und In-
tegration wird regelmafiig eine Abstimmung zu den in
Graz am haufigsten gesprochenen Sprachen durchge-
fihrt. Diese Datengrundlage wird kontinuierlich aktua-
lisiert. Auf Basis dieser Analyse werden bei Bedarf re-
levante stadtische Informationskampagnen in die flunf
bis sieben meistgesprochenen Sprachen in Graz Uber
setzt. Damit wird sichergestellt, dass wichtige Infor
mationen fur alle Bevolkerungsgruppen verstandlich
und zuganglich sind. Die Ubersetzten Materialien wer
den sowohl online als auch in gedruckter Form in of-
fentlichen Einrichtungen wie Servicestellen, Biblio-
theken und Gesundheitseinrichtungen zur Verfligung
gestellt. Die Website der Stadt Graz (graz.at) bietet au-
Rerdem eine automatische Ubersetzungsfunktion, die
es Nutzer:iinnen ermdglicht, Inhalte in alle gangigen
Sprachen zu Ubersetzen. Diese Funktion erleichtert den
schnellen Zugang zu mehrsprachigen Informationen.
Parallel werden aktuell die Maglichkeiten fir ein Kl-ba-
siertes Ubersetzungsinstrument gepriift.

Seit 2019 gibt es zudem verstarkte BemuUhungen, die
Barrierefreiheit der Website graz.at gemafd den Stan-
dards der WCAG 2.1 zu gewahrleisten und stetig zu ver
bessern, um alle Nutzer:innen bestmaoglich zu erreichen.
Hier realisiert die Abteilung fur Kommunikation einen
kontinuierlichen Prozess zur Qualitatssicherung und-stei-
gerung. Auch die Serviceseiten und die Berichterstattung
zu Gemeinderat und Stadtsenat in der monatlich erschei-
nenden Stadtzeitung BIG — Burger:inneninformation wer
den, wo maglich, digital barrierefrei abgebildet.

Die Stadt Graz erlegt sich mehrere Kriterien auf, um die
Diversitatsgerechtigkeit in Bildern und Medieninhalten
zu gewabhrleisten. Es wird darauf geachtet, dass Bilder
eine breite Palette an ethnischen, kulturellen, religiosen
und sozialen Hintergrinden sowie unterschiedliche Al-
tersgruppen, Geschlechter und korperliche Fahigkeiten
darstellen. Dargestellte Personen sollen in gleichwer
tigen und respektvollen Rollen erscheinen. Stereoty-
pische oder diskriminierende Darstellungen werden ver
mieden. Bilder und Medieninhalte mussen kulturell
sensibel sein und respektvoll mit den unterschiedlichen
Traditionen und Brauchen umgehen. Insbesondere wird
darauf geachtet, kulturelle oder religidse Symbole nicht
unangemessen zu verwenden. 3%

Women*s Action Forum und die Steirische Gesell-
schaft fir Kulturpolitik (GKP) flhrt aus, dass Gute
Praxis in Bezug auf MeinungsauRerungs- und Informa-
tionsfreiheit fur sie bedeutet, mehrsprachige und bar
rierefreie Informationsangebote systematisch zu for
dern und bereitzustellen. Dazu gehort die Produktion
von Informationsmaterialien in verschiedenen Sprachen
sowie in leichter Sprache, um Menschen mit unter
schiedlichen sprachlichen und kognitiven Fahigkeiten zu
erreichen. Ebenso wichtig ist der flichendeckende und
gut finanzierte Einsatz von Dolmetscher:innen und Uber-
setzungsdiensten, etwa bei Behorden, in sozialen Ein-
richtungen und im Gesundheitswesen. Medien sollten
diversitatsbewusst berichten und vielféltige Perspekti-
ven einbeziehen, um Vorurteile und Diskriminierungen
entgegenzuwirken. Darlber hinaus sind niederschwel-
lige Formate wie Infoveranstaltungen, Workshops oder
digitale Plattformen wirksam, um den Zugang zu Infor
mationen zu verbessern und die aktive Beteiligung aller
gesellschaftlichen Gruppen zu ermaoglichen. Ein trans-
parenter, inklusiver und respektvoller Umgang mit Mei-
nungsvielfalt starkt das demokratische Miteinander.3?*

LOGO unterstitzt seit 1995 junge Menschen dabei,
selbstbestimmt, verantwortungsvoll und aktiv zu leben,
indem sie altersgerechte, verstandliche und unabhan-
gige Informationen erhalten. Als steirische Fachstelle
fir Jugendinformation bietet LOGO analoge und digitale
Services, Projekte und Veranstaltungen zur Starkung
von Lebens-, Informations- und Medienkompetenz. Da-
ruber hinaus betreibt LOGO Einrichtungen der Sozia-
len Arbeit, wie Jugendzentren und Jugendraume, die in
zahlreichen Gemeinden niederschwellige, konsumfreie
und partizipative Begegnungsorte schaffen.
Medienkompetenz ist eine zentrale Voraussetzung fur
demokratische Teilhabe — sie umfasst die Fahigkeit, In-
formationen aus verschiedenen Quellen — ob Print, TV
oder Social Media — kritisch zu bewerten, einzuordnen
und selbstverantwortlich weiterzugeben. Laut Demo-
kratie Monitor 2024 informieren sich 66 Prozent der
Jugendlichen mindestens einmal pro Woche Uber poli-
tische Inhalte auf Plattformen wie Instagram, Youtube
oder TikTok. Doch gerade in sozialen Medien sind jun-
ge Menschen besonders haufig mit Desinformation,
Filterblasen und einseitigen Meinungsflissen konfron-
tiert. Die Fahigkeit, Inhalte dort kritisch zu hinterfragen,
ist daher umso bedeutender fur eine selbstbestimmte
Meinungsbildung.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat LOGO
jugendmanagement gemeinsam mit beteiligung.st stei-
ermarkweit ,, Demokratie & Medienkompetenz” Work-

323 Abteilung flir Kommunikation der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 324 \WWomen*s Action Forum- Verein zur Bundelung von Engagement gegen
Sexismus, Rassismus und Homophobie gegen Frauen* und GKP (Steirische Gesellschaft fir Kulturpolitik), Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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shops in unterschiedlichen Schultypen durchgefuhrt.
Ziel war es, Jugendlichen ab 15 Jahren einen nieder
schwelligen Zugang zu demokratierelevanten Informati-
onen zu ermaoglichen und sie zu einem reflektierten Um-
gang mit sozialen Medien zu befahigen.®®»

Die Workshops , Demokratie & Medienkompetenz” stel-
len eine gute Praxis dar, weil sie gezielt die Lebenswelt
junger Menschen aufgreifen und Mediennutzung mit po-
litischer Bildung verbinden. Statt rein kognitiver Wissens-
vermittlung stand das eigene Erleben im Vordergrund:
durch interaktive Methoden, Reflexion des eigenen Me-
dienverhaltens und alltagsnahe Auseinandersetzung mit
Desinformation und demokratischen Prinzipien.
Besonders wirksam war der Mix aus kurzen Impulsen,
Gruppenarbeit und praktischen Analysetbungen. So konn-
ten die Jugendlichen eigenstandig Zusammenhange zwi-
schen Medieninhalten, Meinungsmacht und demokrati-
schen Prozessen erkennen und diskutieren — ein Ansatz,
der nachhaltig wirkt und Partizipationsbereitschaft starkt.326

Die OMAS GEGEN RECHTS haben ein Demokratie-
spiel entwickelt. Ein Hauptthema gilt der Pressefreiheit,
die laut internationalem Demokratie-Index in Osterreich
ausbaufahig ist. Die Omas treten mit dem Spiel bei Ver
anstaltungen und im offentlichen Raum auf. Inzwischen
wurde das Spiel auch in anderen Bundeslandern im 6f-
fentlichen Raum gespielt.®?”

Das Kindermuseum Graz bietet mehrsprachiges Infor-
mationsmaterial und die Capito-App flr barrierefreien
Zugang zu den Inhalten der Ausstellung (Gebardenspra-
che, leichter Lesen, akustische Bildbeschreibung).®?

Tagesmiitter Graz-Steiermark: Unsere Tagesmutter:-
vater arbeiten sehr disloziert, entweder in den eigenen
Raumlichkeiten, oder in Raumlichkeiten von Unterneh-
men oder Gemeinden. Diese Situation verlangt viele un-
terschiedliche Kanale um Informationen zu verteilen. Ne-
ben dem personlichen Kontakt durch z.B. Hausbesuche,
Mitarbeiter:innengesprache, Dienstbesprechungen, nut-
zen wir Newsletter und ein Intranet. Wir erhalten hier
gute Rickmeldungen, dass alle relevanten Informationen
gut zuganglich sind. Unsere IT-Infrastruktur nimmt eben-
falls darauf Rucksicht, und so ermoglicht das Arbeiten
auf einem zentralen Fileserver nicht nur ein untereinan-
der vernetztes Arbeiten, sondern auch Remote-Arbeiten.
Far unsere Kund:innen stehen alle relevanten Doku-
mente (wie z.B. Betreuungsvertrag, Abmeldeformular,
AGBs) auch in englischer Sprache zur Verfigung. Zudem
beschaftigen wir viele Mitarbeiter:innen, die Uber unter
schiedliche Fremdsprachenkenntnisse verfigen und so-
mit auch als Ubersetzer:innen fungieren kdnnen.?2

Der Gehorlosenverband Steiermark berichtet Uber
die wochentliche Dolmetschung von , Steiermark heu-
te"” zur Sicherstellung des Zugangs zu lokalen Informati-
onen fur gehdrlose und schwerhorige Personen.33°

Radio Helsinki bekennt sich zu der gemeinsamen Char-
ta des Freien Rundfunks in Osterreich. https://www.frei-
errundfunk.at/charta.html

Mit knapp 300 Sendungsmacher:innen in mehr als 112
Programmpunkten und einem 24h Stunden Programm so-
wie seiner internationalen Vernetzung gewahrleistet Radio
Helsinki einerseits einen offenen Zugang, agiert als zivilge-
sellschaftlicher Akteur in Kultur und sozio-politischen Dis-
kursen und erfullt eine wichtige Funktion in einer genera-
tionen-Ubergreifenden Medienpadagogik, die so gelebte
kritische Medienkompetenz ermoglicht und vermittelt.
Radio Helsinki verbindet, vertritt und verstarkt die Stim-
men unserer lokalen Communities und bietet unseren eh-
renamtlichen Sendungsmacher:innen aus verschiedenen
kulturellen und sprachlichen Kontexten eine Plattform fur
vielfaltige Geschichten. Wir setzen auf vertrauenswuir
digen Lokaljournalismus und liefern Nachrichten, die die
Realitat unserer Gemeinschaften widerspiegeln. Dabei
berlcksichtigen wir stets intersektionale Perspektiven.
Als Raum fur Subkulturen und kulturelle Traditionen bre-
chen wir mit Normen und fordern den Austausch.®'
Radio Helsinki — Claim the waves:

Partizipative Medien und die aktive Teilnahme und Un-
terstltzung zur Produktion von Medieninhalten schlief3t
den Gendergap in den digitalen und analogen Medien.
Durch unser Festival Claim the Waves-Feministisches
Radiofestival 27-29.Sept 2024 haben wir in Graz ein Zei-
chen gesetzt, um aktiv gegen Geschlechterungerech-
tigkeit aufzutreten. On air wurde das Festival von einem
24-stindigen Radioprogramm begleitet.

Das erste , Claim the Waves" Vernetzungstreffen fand
2018 bei Radio Lora in Zurich statt. Dort wurde ein inter
nationales Netzwerk gegrindet mit dem Ziel, die Sicht-
und Horbarkeit von feministischen Inhalten durchs Zu-
sammenkommen und Radiomachen zu erhéhen. Von 9.
bis 11. Juli 2020 fanden die 2. Feministischen Radiota-
ge online und on air- hosted by ORANGE 94.0 in Wien-
statt. 2021 fand CTW von 8. bis 11. Juli 2021 wieder bei
ORANGE 94.0 statt.

Aufgrund des allseitigen Wunsches, das Festival di-
verser und internationaler zu gestalten, entstand die
Idee eines feministischen Radiofestivals mit umfas-
sendem Workshop-Angebot auf transnationaler Ebene.
Dies ist uns zum Teil gelungen, zum Teil wollen wir es
mit einer Kooperation mit dem CMFE (Community Me-
dia Forum Europe) im Jahr 2025 ausbauen.?*?

325 LOGO jugendmanagement, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 326 LOGO jugendmanagement, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 327 OMAS GE-
GEN RECHTS Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht. — 328 KIMUS Kindermuseum Graz GmbH, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 329 Tagesmutter
Graz-Steiermark gemeinn. Betriebs GmbH, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 330 Gehorlosenverband Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
331 Radio Helsinki — Freies Radio Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 332 Radio Helsinki- Freies Radio Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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Neue Empfehlungen

Das Integrationsreferat der Stadt Graz empfiehlt

- Den weiteren Ausbau von mehrsprachigen Informa-
tionsmaterialien und Aktualisierung an die meist-ge-
sprochenen Sprachen bzw. aktuellen Bedarfe in Graz

- diversitatsgerechte Bilder und Medienarbeit der Stadt
Graz vorantreiben

- den Ausbau (der angebotenen Sprachen) des mutter-
sprachlichen Unterrichts in Grazer Volksschulen.$%

Gesundheitsamt der Stadt Graz:

- Moglichkeiten schaffen, um Sprachbarrieren zu Uber
winden

- Einfache, grundlegende Informationen zum Zugang
zur Gesundheitsversorgung bereitstellen

- Mehrsprachige und unterschiedliche Infoquellen in
leichter Lesbarkeit (Stichwort einfache Sprache)
(es braucht fur Anspruchsgruppen eine Vereinfa-
chung der Sprache. Informationsmaterialen sind
haufig sehr komplex konstruiert, dazu fehlt es an
Mehrsprachigkeit und an digitalen Tools, die einfach
lesbar sind)%

Die Antidiskriminierungsstelle Steiermark tritt far
eine Ausweitung des Wahlkampfmonitorings und
Maglichkeit der Medienbeobachtung ein.3%

Der Beauftragte fiir Menschen mit Behinderungen
stellt fest, dass die Barrierefreiheit der Information in
der Stadt Graz ernsthaft verfolgt wird. Nur dadurch
kdnnen Rechte und Leistungen eingefordert werden.
Er empfiehlt, es soll verpflichtende Schulungen fir
Mitarbeiter:innen geben, damit in jeder Abteilung ein
oder zwei Personen Texte in einfacher und klarer Spra-
che verfassen konnen.3¢

LOGO jugendmanagement empfiehlt: Um die Me-
dien- und Demokratiekompetenz junger Menschen
nachhaltig zu starken, braucht es strukturelle Anséat-
ze und kontinuierliche Angebote. Workshops sollten
flachendeckend und zielgruppenspezifisch entwickelt
und angeboten, bestehende Formate ausgebaut und
verstetigt werden.

Zudem braucht es mehr Raum fur die Reflexion der
eigenen Medienpraxis sowie eine starkere Themati-
sierung alternativer Mitbestimmungsmaglichkeiten —
besonders fur nicht-wahlberechtigte Jugendliche. Nur
so kann Medienkompetenz als demokratische Schlis-
selkompetenz wirksam vermittelt werden .’

Women*s Action Forum und Steirische Gesell-
schaft fiir Kulturpolitik (GKP) empfehlen den Ausbau
mehrsprachiger und barrierefreier Informationsange-
bote in Behorden, Schulen und offentlichen Einrich-
tungen, um alle Bevolkerungsgruppen gleichermalfden
zu erreichen durch:

1. Finanzierung und Ausbau professioneller Dolmetsch-
und Ubersetzungsdienste, die flachendeckend und
niederschwellig zuganglich sind.

2. Schulungen fir Medienakteur:innen zu Diversitat,
Antidiskriminierung und inklusiver Berichterstattung,
um diskriminierende Darstellungen zu vermeiden.

3. Forderung von niedrigschwelligen Informations-
und Beteiligungsformaten (z. B. Workshops, digitale
Plattformen, Community-Events), die den Zugang zu
wichtigen gesellschaftlichen Themen erleichtern.

4. Transparente und partizipative Gestaltung von Infor
mationskampagnen, die verschiedene Perspektiven
berlcksichtigen und Meinungsvielfalt starken.

5. Gesetzliche Sicherstellung des Zugangs zu verstand-
lichen Informationen, z. B. durch verbindliche Vorga-
ben fur Behorden und offentliche Stellen.

6. Starkung des Schutzes von Journalistiinnen und
Aktivist:innen, die sich fur freie Meinungsaufierung
einsetzen.

Diese MaRnahmen helfen, Informationsbarrieren ab-

zubauen und eine inklusive, demokratische Offent-

lichkeit zu fordern.®3®

Der Verein mentorus empfiehlt die ausgewogene Dar
stellung zwischen Erfolg und Problemen Uber die Grup-
pe von Menschen mit Flucht- und Migrationserfahrung
und die Abschaffung der Bekanntgabe des Herkunfts-
landes beziehungsweise des Zusatzes , Migrationshin-
tergrund” bei einer Berichterstattung, wenn die Person
Osterreichische Staatsburger:in ist.%°

Der Verein Jugendtreffpunkt Dietrichskeusch'n emp-
fiehlt das Lernen von Vorzeigeprojekten aus Wien (Be-
ratungsstelle Extremismus der bOJA (bundesweites
Netzwerk Offene Jugendarbeit) und die Arbeit um Fabi-
an Reicher (z.B. Die Wutenden, Jamal Al Katib (mein
Weg), Cop & Che etc.)) und die Ressourcen fur qua-
litative und padagogisch wertvolle Social-Media- und
digitale Jugendarbeit zu schaffen.34°

Tagesmiitter Graz-Steiermark empfiehlt Forde-
rungen fur die Digitalisierung fur NPOs, damit auch
Tagesmutter und-vater mit Handys oder Tablets aus-
gestattet werden konnen .3

333 Integrationsreferat der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 334 Gesundheitsamt der Stadt Graz/Gesundheitsdrehscheibe, Beitrag zum Menschen-
rechtsbericht 2025. — 335 Antidiskriminierungsstelle Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 336 Beauftragter fur Menschen mit Behinderung, Beitrag
zum Menschenrechtsbericht 2025. — 337 LOGO jugendmanagement, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 338 WWomen*s Action Forum- Verein zur Blindelung von
Engagement gegen Sexismus, Rassismus und Homophobie gegen Frauen* und GKP (Steirische Gesellschaft fir Kulturpolitik), Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
339 Verein mentorus, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 340 Verein Jugendtreffpunkt Dietrichskeusch'n, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 341 Tages-
mutter Graz-Steiermark gemeinn. Betriebs GmbH, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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4.9 Recht auf Versammlungs- und
Vereinigungsfreiheit (Artikel 20 AEMR),
Partizipationsrechte (Artikel 21 AEMR)

Artikel 20 AEMR

(1) Alle Menschen haben das Recht, sich friedlich zu versammeln und zu Vereinigungen zusammenzuschliel3en.
(2) Niemand darf gezwungen werden, einer Vereinigung anzugehdren.

Artikel 21 AEMR

(1) Jeder hat das Recht, an der Gestaltung der offentlichen Angelegenheiten seines Landes unmittelbar oder durch

frei gewahlte Vertreter mitzuwirken.

(2) Jeder hat das Recht auf gleichen Zugang zu 6ffentlichen Amtern in seinem Lande.
(3) Der Wille des Volkes bildet die Grundlage fiir die Autoritét der offentlichen Gewalt; dieser Wille mul3 durch regel-
malsige, unverfélschte, allgemeine und gleiche Wahlen mit geheimer Stimmabgabe oder in einem gleichwertigen

freien Wahlverfahren zum Ausdruck kommen.

Daten und Fakten

Das Stadtpolizeikommando Graz berichtet auf Basis
der Ubermittelten Informationen der Sicherheits- und
Verwaltungspolizeilichen Abteilung der Landespolizeidi-
rektion Steiermark, dass im Jahr 2024 in Graz 485 Ver
sammlungen stattfanden. Es kam zu zwolf Auflosungen
gemald 8 13 Versammlungsgesetz, da diese nicht ange-
meldet waren (Klimaaktivist:innen) und auf Grund der
evidenten Lageentwicklung vor Ort aufgeldst werden
mussten. 2024 kam es zu keiner Untersagung gemalfd
8 6 Versammlungsgesetz zur Aufrechterhaltung der of-
fentlichen Sicherheit und des 6ffentlichen Wohles. Zu-
dem gab es mit Stichtag 1.1.2025 4.032 Vereine in der
Stadt Graz. Im Jahr 2024 kam es zu 273 Vereinsgrin-
dungen und 156 Auflésungen (davon 34 behordliche
Auflosungen).3#?

Der Verein Jugendtreffpunkt Dietrichskeusch’n wur
de aufgrund einer Jugendinitiative 1982 gegrindet.
Seitdem werden Demokratisierung und Partizipation
als Postulat hochgehalten. Sei es bei der partizipativen
Angebots- und Programmplanung, der Beteiligung Ju-
gendlicher am Vereinsgeschehen sowie auch ehrenamt-
lichen Unterstltzung des Vereins sowie auch innerhalb
des Offenen Betriebes mit den Jugendlichen selbst bis
hin zur Hausordnung etc. 3%

Grindung eines Betriebsrates im Jahr 2022.(Quelle: KI-
MUS Kindermuseum Graz GmbH, Beitrag zum Men-
schenrechtsbericht 2025)

Probleme und Defizite

Women*s Action Forum und die Steirische Gesell-
schaft fiir Kulturpolitik (GKP) berichten, dass die Be-
schlagnahmung eines Plakats im Rahmen des Festivals
. Steirischer Herbst” durch die Polizei im September
2024 ernste Fragen zur Versammlungs- und Meinungs-
freiheit in Osterreich aufwirft. Das Plakat, das Teil einer
Kunstaktion war und eine fiktive Wahlwerbung der , Ein-
heitspartei Osterreich” (EPO) zeigte, wurde von der Po-
lizei mit der Begrindung abgedeckt, dass ein Verstol}
gegen das Verbotsgesetz vorliegen konnte. Diese MalR-
nahme wurde von den Veranstalter:innen und der Fe-
stivalleitung als Eingriff in die Kunstfreiheit und die po-
litische Meinungséauf3erung kritisiert. Die Aktion war als
kunstlerische Auseinandersetzung mit politischen The-
men konzipiert und sollte keine tatsachliche politische
Botschaft vermitteln. Dennoch wurde sie von der Po-
lizei als potenzieller Verstold gegen das Verbotsgesetz
eingestuft, was zu einer breiten Debatte Uber die Gren-
zen der Kunstfreiheit und die Rolle der Polizei bei der
Uberwachung 6ffentlicher Kunstaktionen fihrte. Dieser
Vorfall verdeutlicht die Herausforderungen, mit denen
zivilgesellschaftliche Initiativen und Kunstschaffende
konfrontiert sind, wenn sie sich politisch auf3ern oder
gesellschaftliche Themen ansprechen. Es stellt sich die
Frage, inwieweit die bestehenden Gesetze und deren
Anwendung die freie Meinungsaufierung und die Kunst-
freiheit in Osterreich schiitzen. Die Diskussion um die-
sen Vorfall zeigt, dass es notwendig ist, die rechtlichen
Rahmenbedingungen fur Kunst und Meinungsfreiheit

342 Stadtpolizeikommando Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 343 Verein Jugendtreffpunkt Dietrichskeusch’n, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.



92

4.9 Recht auf Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, Partizipationsrechte

zu Uberprafen und gegebenenfalls anzupassen, um si-
cherzustellen, dass solche Eingriffe in Zukunft vermie-
den werden konnen. Es ist entscheidend, dass Kunst
und politische MeinungsaufRerung auch in einem de-
mokratischen Rechtsstaat geschutzt werden und nicht
durch UbermalRige gesetzliche Einschrankungen oder
willktrliche MalRnahmen behindert werden.3*

DIE OMAS GEGEN RECHTS Steiermark berichten,
dass auch sie schon Schwierigkeiten bei Anmeldungen
von Kundgebungen hatten. In letzter Zeit gab es auch
kleinliche Anzeigen der Polizei, wie dass die Reden der
Schlusskundgebungen um 10 Minuten zu lang waren,
oder der Demozug zu spat gestartet oder zu langsam
war, usw.3

Demonstrationen und Kundgebungen kénnen nur von
Osterreichischen Staatsblrger:innen angemeldet wer
den. Damit werden Burger:innen anderer Nationali-
taten, die ihren Lebensmittelpunkt in Osterreich haben,
von dieser Moglichkeit der politischen Teilhabe ausge-
schlossen.3

Neue Empfehlungen

Women*s Action Forum und die Steirische Gesell-
schaft fiir Kulturpolitik (GKP) empfehlen:

- die Schulung der Behorden: Polizei und andere Be-
horden sollten in Bezug auf die Bedeutung der Kunst-
freiheit und der MeinungsauRRerung verpflichtend
geschult werden, um Missverstandnisse und unbe-
absichtigte Eingriffe zu vermeiden.

Die bestehenden Gesetze sollten dahingehend Uber
pruft werden, ob sie die Kunstfreiheit ausreichend
schutzen und ob Anpassungen notwendig sind, um
eine Balance zwischen Sicherheit und freier Mei-
nungsaulerung zu gewahrleisten.

Ein solcher Vorfall (s. Beschreibung in Probleme/De-
fizite) sollte als Anlass genommen werden, um die
Bedeutung der Kunstfreiheit und der Meinungsau-
Rerung in einer demokratischen Gesellschaft zu be-
tonen und entsprechende MalRnahmen zu ergreifen,
um diese Rechte zu schutzen.

Forderung des Dialogs: Es sollte ein offener Dialog
zwischen Kunstschaffenden, zivilgesellschaftlichen
Initiativen und den Behdrden gefordert werden, um
ein besseres Verstandnis fur die Bedeutung von
Kunst und Meinungsfreiheit zu entwickeln.®*’

Die Anmeldung von Demonstrationen und Kundge-
bungen soll fiir alle Personen, die in Osterreich ihren
Hauptwohnsitz haben, ab der Volljahrigkeit oder ab
dem aktiven Wahlalter moglich sein.%

Auch die Gesellschaft fir Kulturpolitik (GKP) ist
der Meinung, dass Menschen, die hier leben und ar
beiten, auch die Maglichkeit haben mussen, z.B. De-
monstrationen anzumelden. Wir erachten es als dis-
kriminierend, dass unsere Freund:innen keine Demos
anmelden durfen, nur weil sie nicht Osterreichische
Staatsbulrger:innen sind. Entsprechend dieser Hal-
tung haben wir unterschiedliche kunstlerische For
mate erarbeitet.*

Es ist dringend Informationsarbeit mit der Polizei not-
wendig.®®

4.9.1 Partizipationsrechte und Biirger:innen-
beteiligung, Integration und Inklusion

Daten und Fakten

Das Referat fiir Biirger:innenbeteiligung der Stadt Graz

(Stadtbaudirektion) organisierte, begleitete und moderier

te im Jahr 2024 insgesamt 33 Informations- und Dialog-

veranstaltung fur Burger:innen, Unternehmer:innen sowie
auch fir weitere Stakeholder zu den Themen Stadtent-
wicklung, Mobilitat, Griinraum sowie Klimaschutz:

- Insgesamt wurden 15 Informations- und Diskussions-
veranstaltungen zu Bebauungsplanentwdrfen im Zeit-
raum der Offentlichen Auflage organisiert und mode-
riert.

- Wihrend der 6ffentlichen Auflagen der 8. Anderung
im Flachenwidmungsplan wurden zwei Veranstal-
tungen zur Information und Diskussion in Zusammen-
arbeit mit dem Stadtplanungsamt organisiert und mo-
deriert.

- Im Rahmen der Aktualisierung und Erarbeitung des
Mobilitatsplans 2024 begleitete das Referat die Or
ganisation und uUbernahm Moderationen von unter
schiedlichen Veranstaltungen, wie Fokusgruppen-
gesprachen sowie auch den Mobilitatsdialog fur die
breite Offentlichkeit. Zusatzlich organisierte das Refe-
rat in Zusammenarbeit mit der Abteilung fur Verkehrs-
planung die offene Umfrage fur Blrgeriinnen zum
Mobilitatsplan im Juni/Juli 2024 .35

344 \Women*s Action Forum - Verein zur Blndelung von Engagement gegen Sexismus, Rassismus und Homophobie gegen Frauen* und GKP (Steirische Gesellschaft
fur Kulturpolitik), Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 345 OMAS GEGEN RECHTS Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 346 Graz: Spendenkon-
voi — Verein fir den menschlichen Umgang mit Schutzsuchenden, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 347 GKP (Steirische Gesellschaft fur Kulturpolitik), Beitrag
zum Menschenrechtsbericht 2025. — 348 Graz: Spendenkonvoi — Verein fir den menschlichen Umgang mit Schutzsuchenden, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
349 Women*s Action Forum- Verein zur Bundelung von Engagement gegen Sexismus, Rassismus und Homophobie gegen Frauen* und GKP (Steirische Gesellschaft fir
Kulturpolitik), Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 350 OMAS GEGEN RECHTS Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 351 weitere Informationen
siehe https://www.graz.at/cms/beitrag/10403397/12799279/Gemeinsam_UNTERWEGS.html#tb5.
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- Zur Straldenbahngleissanierung und der begleitenden
StraRengestaltung ,LeonhardstraRe und Maiffredy-
gasse” gab es eine Blrger:inneninformation.3%?

- Beider Planung des Quartierspark Hafnerstrafse West
wurde vor Ort ein Burger:innendialog angeboten. Zu-
satzlich gab es auch ein Angebot fiur Jugendliche des
Jugendzentrums LOGin %%

- Im Zuge der Evaluierung der Begegnungszone Zinzen-
dorfgasse organisierte das Referat in Zusammenarbeit
mit der Abteilung fur Verkehrsplanung das digitale Be-
fragungsformat bei der (postalischen und digitalen) Be-
fragung von Unternehmer:innen und Bewohner:innen
im erweiterten Bereich der Begegnungszone.3%

- Begleitet und moderiert wurden Veranstaltungen, die
im Rahmen des Klimaschutzplans durch das Referat
far Klimaschutzkoordination, angeboten wurden.3%®

- Der ,Stadtdialog #07 Zukunft Stadtokologie” wurde
in der Vorbereitung unterstitzt und die Veranstaltung
wurde moderiert.35¢

Vorbereitungen fur Partizipationsangebote:

In Zusammenarbeit mit der Abteilung fur Verkehrspla-
nung wurde das Beteiligungskonzept zur Planung der
Fahrradstrafde Laimburggasse erstellt. Gemeinsam mit
dem Stadtplanungsamt und der Stadtentwicklung in der
Stadtbaudirektion wurde das Beteiligungskonzept fir die
Erarbeitung des Stadtteilleitbildes Lend Mitte erarbeitet.
Informationen Uber aktuelle Vorhaben und die jewei-
ligen Beteiligungsangebote werden auf der vom Referat
fir Burger:innenbeteiligung koordinierten Vorhabenliste
der Stadt Graz®®” moglichst frihzeitig veroffentlicht.s®

Der Beirat fiir Blirger:innenbeteiligung der Stadt Graz
befasste sich im Jahr 2024 mit der Entwicklung von Klima-
schutz-Beteiligungsangeboten der Stadt Graz in Form
des Klimapakts fur Unternehmen und fdr Blrger:innen
(www.klimaschutz.graz.at ), dem Beteiligungsprozess
im Neutorviertel (www.transformatorin.at/pilot-graz/),
in dem es auch um die Einrichtung einer Begegnungs-
zone in der Kaiserfeldgasse ging (https://www.graz.
at/cms/beitrag/10429762/13034732/Begegnungszo-
ne_Kaiserfeldgasse.html ), mit den Beteiligungsange-
boten bei der Erarbeitung des Mobilitatsplanes Graz
2040 (www.graz.at/mp2040). Der Beirat war in die Vor
bereitung von Beteiligungskonzepten fur die Vorhaben
Blrger:innenrat, Stadtteilleitbild Lend Mitte (www.
graz.at/stadtteilleitbild ) und Planung der FahrradstraRe
Laimburggasse/Vogelweiderstralke (https://www.graz.
at/cms/beitrag/10444652/7759964/ ) neben anderen
Gremien eingebunden entsprechend den Leitlinien fur
Burger:innenbeteiligung der Stadt Graz. Die Beiratsmit-

glieder nahmen regelmaflig an Veranstaltungen im Rah-
men von Beteiligungsprozessen und zur Vorstellung und
Diskussion von Bebauungsplan-Entwirfen teil 3%

Das Integrationsreferat der Stadt Graz berichtet, dass
die Ermaglichung von Partizipation im Leitbild des Inte-
grationsreferats , Graz sind wir alle” ein Weg stadtischer

Integrationsarbeit ist. Dieser soll weiterhin verfolgt und

in den nachsten Jahren gestarkt werden.

Im Jahr 2024 finanzierte das Integrationsreferat folgende

Leistungen, die in Zusammenhang mit Mehrsprachigkeit

stehen:

- 432 Dolmetschstunden, einerseits 128 Stunden in-
tern innerhalb des Magistrats und andererseits 304
Stunden extern zur Unterstltzung der Beratungstatig-
keit von Grazer Vereinen.

- Das Integrationsreferat stellte105 Stunden Beratung
und Unterstltzung im Bildungsbereich durch die Bil-
dungskoordinatorinnen aus verschiedenen Communi-
ties zur Verflgung.

- Ausgabe von Neu in Graz-Paketen: 3.660 von den Ser
vicestellen der Stadt Graz

- 5.006 Zugriffe auf die ,Neu in Graz"-Broschure Uber
die capito App am Handy, um sich als Neu-Grazer:in
zu informieren. Die ,,Neu in Graz"-Broschure kann per
capito App in verschiedenen Sprachniveaus und auf
Englisch abgerufen und auch vorgelesen werden.3%

Geférderte Deutschkursplatze des Integrationsreferats
2024: 4.864 Deutschkursplatze gesamt, davon 1.519
Lernplatze fur Kinder und Jugendliche im Sommer
Mobilitatsférderung: 2024 wurde erstmals eine Mobili-
tatsforderung fur Deutschkursteilnehmer:innen umge-
setzt. Die Forderung wurde von Kurstragern an jene Per
sonen ausgegeben, flr die ansonsten keine Maglichkeit
besteht, einen Deutschkurs zu besuchen. Im Jahr 2025
erfolgt eine Evaluierung dieses Pilotprojekts.
LieLA-Programm: Auf der Suche nach alternativen Lern-
methoden stiefd die Caritas Akademie Graz auf das so-
genannte , Liechtenstein language program” und brach-
te diese in Form einer Train-the-Trainer-Ausbildung nach
Graz. Durch die Forderung des Integrationsreferats
konnten 5 Deutsch-Trainer:innen diese innovative Unter-
richtsmethode erlernen und direkt im Deutschunterricht
mit Teilnehmer:innen erproben. 2024 fanden bereits vier
LieLA-Kurse in Graz statt.

Nachfrage: Die Nachfrage nach leistbaren bzw. kosten-
freien Deutschkursen war nach wie vor hoch. Auch nie-
derschwellige und kostenfreie Angebote zum Uben und
Anwenden der deutschen Sprache wurden stark nach-
gefragt.

353 Weiter Informationen siehe https://wwwv.graz.at/cms/beitrag/10425319/8145187/Quartierspark Hafnerstrasse West.html. — 354 Weitere Informationen siehe https://www.

graz.at/cms/beitrag/10391855/7760054/Gruene Meile Begegnungszone Zinzendorfgasse.html. —355 Weitere Informationen siehe Weitere Informationen zu den unterschied-

lichen Angeboten unter https:/www.klimaschutz.graz.at/cms/ziel/13538754/DE/. — 356 Weitere Informationen siehe https://www.graz.at/cms/beitrag/10427094/8106444/Stadt-
Dialog Wachsendes_Interesse_an_Stadtoekologie.html. — 357 www.graz.at/vorhabenliste. — 358 Referat flr Blrger:innenbeteiligung der Stadt Graz, Beitrag zum Menschen-
rechtsbericht 2025. — 359 Beirat fur Burger:innenbeteiligung der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 360 Integrationsreferat der Stadt Graz, Beitrag zum

Menschenrechtsbericht 2025.
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https://www.graz.at/cms/beitrag/10427094/8106444/StadtDialog_Wachsendes_Interesse_an_Stadtoekologie.html
http://www.graz.at/vorhabenliste
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Angebot nach Zielgruppen - Asylwerber:innen: Es wur
de ein Angebot fur Asylwerber:innen Uber Férderungen
des Integrationsreferats bereitgestellt - jedoch nicht
bedarfsdeckend fir alle bendtigten Niveaus. Eine Off-
nung der vom Integrationsreferat finanzierten Kurse flr
Asylwerber:innen besteht seit 2022. Finanzierte Ange-
bote gab es von der Caritas-Akademie, Danaida, ISOR
Sprach- und Lebensschule Weichenstellwerk, Chiala,
IKEMBA, Begegnungszentrum Graz Sud, Deutsch und
Mehr u.w..

Erwachsene: Das Integrationsreferat fordert erganzend
ein Kursangebot fur Personen, fur die andere Forde-
rungen (OIF-Startpaket) nicht greifen. Zudem wurden For
mate flur spezifische Zielgruppen geférdert: v.a. Kom-
munikationskurse flr spezifische Zielgruppen (Frauen,
altere Personen, Personen mit Lernschwierigkeiten,
Kurse mit begl. Kinderbetreuung etc.), Kombinations-
kurse (z.B. in Kombination mit der Schulung der Digital-
Kompetenz, Integrationswissen oder Deutschforderung
mittels kreativen theaterpadagogischen Methoden), be-
rufsbegleitende oder berufsvorbereitende Kurse (z.B.
Qualify von Deutsch und Mehr) und niederschwellige
offene Kursformate (z.B. DeutschSPRECHStunde von
nowa oder \W.Orte finden von IKEMBA);

Kinder und Jugendliche: Eine hohe Nachfrage nach
Deutschforderung besteht fur Kinder im Kindergarten-
alter, weil hier die Deutschforderung integrativ im Kin-
dergarten erfolgt und es kaum separate Angebote gibt.
Das Integrationsreferat fordert Deutschkurse fur Kinder
und Jugendliche wahrend des Schuljahres (WortSPIE-
Lerei von Deutsch und Mehr, ISOP-Deutschkurse) und
in den Sommerferien (Grazer Sommerschule, GRAgustl,
Mit Power durch den Sommer).

Regelmalige Abstimmung und Vernetzung zur Situati-
on der Nachfrage und des Angebots von Deutschkursen
fur Erwachsene erfolgt Uber das Austauschgremium
,Startpunkt Deutsch” koordiniert vom OIF mit dem
Land Steiermark und der Stadt Graz.®®’

Das Referat Meldewesen und Wahlen der Stadt Graz
halt fest, dass Wahlen ein grundlegendes Menschen-
recht sind, das eng mit anderen Menschenrechten wie
der Meinungsfreiheit und dem Recht auf Beteiligung an
der Gestaltung des Gemeinwesens verbunden ist. Das
Referat Meldewesen undWahlen sorgt fur die Einhaltung
dieser Rechte bei Wahlen in Graz, um damit eine freie
und faire Austbung des Wahlrechtes zu gewahrleisten.

Bezugnehmend auf die Gewahrleistung der Auslbung
des Wahlrechts fir alle Wahlberechtigten berichtet das

Referat Meldewesen und Wahlen, dass das Wahlrechts-
anderungsgesetz 2023 viele Neuerungen im Bereich
der Barrierefreiheit bei Wahlen gebracht hat. Das ge-
samte Wahljahr 2024 hindurch hat es daher einen re-
gen Austausch mit Organisationen und Personen ge-
geben, welche uns diesbezlglich beraten haben bzw.
Informationen an den betroffenen Personenkreis vertei-
len konnten. 3¢

Die Mitarbeiter:innen des Referates stehen allen Blr
ger:innen mit Beratungen hinsichtlich Wahrnehmung
des aktiven und passiven Wahlrechtes zur Verfugung.
Dank der zusatzlichen befristeten Aufnahme von
Mitarbeiter:innen konnen unter anderem folgende Leis-
tungen angeboten werden:

- Wahlhotline - Bestatigung von Unterstutzungserkla-
rungen an mehreren Standorten in Graz

- Ausstellung von Wahlkarten an den Standorten der Ser
vicestellen und in der Innenstadt

Die Umsetzung der Grundsatze des Wahlrechtes wird
vor allem durch die Zusammensetzung der Wahlbehor
den garantiert. Die jeweiligen Wahlordnungen enthal-
ten die Bestimmungen fir die Berufung der Mitglieder.
Wahlleiter:innen und Stellvertreteriinnen sowie Hilf-
sorgane werden von der Stadt Graz bestellt. (Ersatz-)
Wahlbeisitzer:innen, Wahlzeug:innen und Vertrauens-
personen werden von den wahlwerbenden Gruppen
nominiert. Durch diese Zusammensetzung der Wahlbe-
horden ist eine gegenseitige Kontrolle auf allen Ebenen
sichergestellt. Die wahlwerbenden Gruppen werden
vom Referat Meldewesen und Wahlen aktiv aufgefor
dert die Nominierungen vorzunehmen und dabei unter
statzt.

Zur Wahl der Landtags- und Nationalratsabgeordneten
sowie bei bundesweiten Volksbegehren sind entspre-
chend der rechtlichen Vorschriften nur ésterreichische
Staatsburger:innen als wahlberechtigte Personen in das
Wahlerverzeichnis aufzunehmen. Fir die Wahl der os-
terreichischen Mitglieder zum europaischen Parlament
kdonnen nicht-6sterreichische Unionsburger:innen einen
Antrag auf Eintragung in die Europa-\Wahlerevidenz stel-
len. In Graz waren dies bei der letzten Wahl 1.161 Per-
sonen (0,60 % der\Wahlberechtigten).

Bei den Wahlen des Gemeinderates, der Bezirksrate
und des Migrant:innenbeirates in Graz wird in der amt-
lichen Wahlinformationen jeweils eine auf die Natio-
nalitat abgestimmte Information angedruckt. Die Vor
bereitungen erfolgen in enger Abstimmung mit dem
Migrant:innenbeirat. Zusatzlich konnen alle auf graz.at
fur die Wahlen zur Verfigung gestellten Informationen

361 Integrationsreferat der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 362 Referat Meldewesen und Wahlen der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbe-
richt 2025. Beratungen wurden ua durchgefihrt mit: Mag. Wolfgang Palle, Behindertenbeauftragter der Stadt Graz: Beratungsgesprache, Erarbeitung und Verteilung Info-
blatt, Vortrag und reger Austausch bei der Sitzung des Beirates der Stadt Graz fir Menschen mit Behinderung. Mag. David Kriebernegg, Koordinator fur Inklusion der Stadt
Graz: Internetauftritt, Inhalt fir graz.at Themenbereich , Barrierefrei” Beratungsgesprache Mag. Kurt Feldhofer, LebensGroR, Forschungsburo fir Menschenrechte: Unter-
stltzung bei Gestaltung von Infomaterial und Videos sowie Implementierung der Videos und Informationen in den Internetauftritt fir die jeweilige Wahl z.B. https://www.
graz.at/cms/beitrag/10434530/7743972/Landtagswahl.html. Zwei Mitarbeiter:innen des Referates betreuen hauptsachlich Anfragen und Antrage welche Hausbesuche in

privaten Haushalten oder in Pflege-, Heil- oder Krankenanstalten betreffen.


https://www.graz.at/cms/beitrag/10434530/7743972/Landtagswahl.html
https://www.graz.at/cms/beitrag/10434530/7743972/Landtagswahl.html
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mit Hilfe des implementierten Google Translators Uber-
setzt werden.

Schulungs- und Weiterbildungsangebote: Die Durch-
fahrung der Wahl am Wahlsonntag erfolgt durch ei-
gens dazu berufene Wahlbehorden. Diese bestehen aus
einer/m Wabhlleiter:in, Wahlbeisitzer:innen, Vertrauens-
personen, Wahlzeug:innen und wenn notwendig Hilfs-
organen. Die/Der Wahlleiter:in wird von der Stadt Graz
in die Funktion berufen. Ein Viertel der in dieser Funkti-
on eingesetzten Personen entstammt dem Haus Graz.
Alle Wahlleiter:innen mussen eine verpflichtende Schu-
lung besuchen. Zusatzlich wurde Uber die Haus Graz
Akademie fur das Wahljahr 2024 erstmals ein ganzta-
giges Seminar fur Haus Graz Bedienstete angeboten.
Rund 120 Wabhlleiter:innen konnten damit intensiv auf
ihre Aufgabe am Wahlsonntag vorbereitet werden. Ein
Teil der Schulung umfasst den Umgang mit Personen,
welche eine Hilfestellung bendtigen. Neben die Erlaute-
rung der wahlrechtlichen Maoglichkeiten wird dabei vor
allem auch auf die behdrdliche Tatigkeit und einen sen-
siblen Umgang hingewiesen.3%

Probleme und Defizite

Der Gemeinderatsklub der Grazer Griinen-ALG in-
formiert, dass die Stadt Graz eine Reihe von Instru-
menten entwickelt hat, um die Bevolkerung bei Fra-
gen der Stadtentwicklung und der Gestaltung des
offentlichen Raums einzubeziehen, wie z.B. die Infor-
mationsveranstaltungen zu den Bebauungsplanen, Be-
teiligungsformate entsprechend den Richtlinien far
Blrger:innenbeteiligung oder auch die Befragungen
zur Lebensqualitat (LQI-Modell). Allerdings zeigt sich,
dass mit den Instrumenten nach wie vor ein Teil der
Grazer:innen schwer erreichbar bleibt, die nicht Uber
die notwendigen Informationen und Ressourcen verfi-
gen, um sich zu beteiligen. Daher ist es notwendig, in-
novative, aufsuchende und aktiv beteiligende Modelle
zu entwickeln und anzuwenden.34

2024 und auch schon 2023 wandten sich zahlreiche
Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit an den Stei-
rischen Dachverband der Offenen Jugendarbeit, aber
auch in den diversen Vernetzungstreffen wurde haufig
thematisiert, dass es zunehmend zu Konflikten, Diskri-
minierungen, Abwertungen, Mikroaggressionen und
Gewaltausbrichen in den Einrichtungen kdme. Eine Be-
wertung dieser Herausforderungen unter Jugendlichen
in ,falsch” und ,richtig” flhre zu verkurzten Weltbil-
dern, eine differenzierte Kommunikation dartber werde

aber dadurch vermieden. Eine so genannte ,Verrohung
der Gesellschaft” stelle demokratische Werte vor grofie
Herausforderungen. Junge Menschen brauchen Orte,
an denen sie mutig sein durfen, geschutzt offene Dis-
kurse fuhren konnen, an denen sie Mikroaggressionen
thematisieren, experimentieren, sich ausprobieren kon-
nen und Fehler machen durfen. Klassische Hausord-
nungen bzw. -regeln prallen teilweise ab oder werden
boykottiert.%%®

Haufig findet Jugendpartizipation lediglich als Schein-
partizipation statt. Aulserdem wird ein grofRer Teil der Ju-
gendlichen strukturell von Partizipation ausgeschlossen
bzw. nicht erreicht. Fehlende Transparenz bei der Kom-
munikation von Ergebnissen (z.B. Output von Jugend-
befragungen, Beteiligungsprojekten etc.). Dies ist flr
junge Menschen haufig frustrierend. Warum werden Ju-
gendliche Uber ihre Meinung gefragt, wenn diese spa-
ter keine Relevanz hat und keine sichtlichen Ergebnisse
far die Jugendlichen bringt? %68

Das Recht auf soziale Sicherheit umfasst nicht nur fi-
nanzielle Absicherung, sondern auch die Maglichkeit
zu sozialer Teilhabe und gelebter Gemeinschaft — ins-
besondere im Alter. Die Bedarfsanalyse in 26 Grazer
Senior:inneneinrichtungen, die der Entwicklung von
Points4Action im Jahr 2006 vorausging, zeigte deutlich,
dass sich viele altere Menschen regelmaliigen, person-
lichen Kontakt winschten: Gesprache, gemeinsames
Musizieren, Spielen oder Spazierengehen wurden ge-
nannt. Eine Masterarbeit zum Thema ,,Junge Menschen
in der Gemeinde" zu diesem Projekt bestatigt, dass Ein-
samkeit und ein Mangel an sozialen Beziehungen auch
heute noch zentrale Herausforderungen im Alter dar
stellen.

Trotz positiver Impulse durch Projekte wie Points4Ac-
tion bleibt ein strukturelles Defizit bestehen: Soziale
Isolation alterer Menschen — insbesondere in Pflege-
einrichtungen — wird als individuelles Problem wahrge-
nommen, obwohl es sich um eine gesamtgesellschaft-
liche Herausforderung handelt. Der Zugang zu sozialen
Kontakten wird stark durch Mobilitat, kognitive Gesund-
heit und institutionelle Rahmenbedingungen limitiert.
Gleichzeitig mangelt es an langfristigen, systematisch
verankerten Programmen, die generationenUbergreifen-
de Begegnungen fordern.

Trotz der groRen Wirksamkeit von Points4Action, lebt
das Projekt von der freiwilligen Beteiligung von Ju-
gendlichen und somit von der laufenden Akquise jun-
ger Teilnehmenden. Die Umsetzung lebt stark von der
freiwilligen Beteiligung Jugendlicher — es gibt keine ga-
rantierten oder regelmafigen Besuchszeiten, da die Ju-
gendlichen selbst entscheiden, wann, wo und wie oft

363 Referat Meldewesen und Wahlen der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 364 Die Grinen — ALG — Gemeinderatsklub, Beitrag zum Menschen-
rechtsbericht 2025. — 365 Steirischer Dachverband der Offenen Jugendarbeit, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 366 Verein Jugendtreffpunkt Dietrichskeusch’n,

Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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sie aktiv werden. Das bedeutet auch: In Zeiten gerin-
gerer Beteiligung, etwa wahrend der Schulmonate, be-
kommen Senior:innen oft weniger Besuche.®%’

Die zur Verfugung stehenden Mittel waren klar definiert
und ermoglichten zwar eine inhaltlich hochwertige Um-
setzung der Malsnahmen, jedoch nur eingeschréankte In-
vestitionen in bezahlte Werbung oder groRflachige Of-
fentlichkeitsarbeit. Dadurch konnte die Sichtbarkeit des
Projekts in klassischen und digitalen Medien nur punk-
tuell gesteigert werden. Eine flachendeckende Kampa-
gne mit breiter medialer Prasenz (z. B. in Online-Ads,
Jugendplattformen oder regionalen Medien) war budge-
tar nicht abbildbar.

Obwohl Social Media ein zentrales Instrument zur An-
sprache junger Menschen ist, stellte sich die nachhal-
tige Reichweitengenerierung Uber Plattformen wie Tik-
Tok und Instagram als herausfordernd dar. Einerseits ist
die Aufmerksamkeitsspanne in diesen Kanalen kurz, an-
dererseits konkurrieren Inhalte zur politischen Bildung
mit einer Vielzahl anderer, oft starker emotionalisierter
oder unterhaltender Inhalte. Zudem erfordert erfolg-
reiche Reichweite kontinuierlichen, plattformgerechten
Content und algorithmisches Know-how — Ressourcen,
die im Rahmen des Projekts nur begrenzt zur Verfligung
standen.

Das Projekt begleitete im Jahr 2024 gleich mehrere re-
levante Wahlgdange (Europa-, Nationalrats- und Land-
tagswahl), was einerseits eine hohe inhaltliche Dynamik
erforderte, andererseits aber auch die Aufmerksamkeit
der Zielgruppen fragmentierte. Jugendliche wurden lau-
fend mit neuen Informationen und Wahlaufrufen kon-
frontiert, was es erschwerte, das Projekt dauerhaft im
Fokus zu halten. Auch padagogische Fachkrafte und
Jugendarbeiter:innen standen vor der Herausforderung,
das Thema kontinuierlich in ihrer Arbeit zu verankern,
ohne dabei eine ,, Uberinformation* oder Ermidung bei
jungen Menschen zu erzeugen .68

Gute Praxis

Das Integrationsreferat der Stadt Graz nennt die fol-

genden Beispiele guter Praxis der Stadt Graz:

- Ziele und Leitlinien zur Burger:innenbeteiligung der
Stadt Graz

- Beirat zur Blrger:innenbeteiligung der Stadt Graz

- Migrant:innenbeirat

- Menschenrechtsbeirat

- Interreligioser Beirat

DesWeiteren flhrt es die folgenden Beispiele guter Pra-
xis des Integrationsreferates selbst an:

- Zusammenarbeit mit Migrant:innenbeirat, Einholen
von Stellungnahmen zu Integrationsprojekten, Unter
stlitzung des Migrant:innenbeirats Uber Subventionen
fUr Projekte (z.B. fUr Veranstaltungen und Teilnahmen
an EU-Projekten)

- Forderung/Unterstltzung von unterschiedlichen Ver-
anstaltungen und Projekten von Vereinen, Selbstorga-
nisationen und Communities

- Unterstltzung diverser Beratungsangebote®®

Der Beirat fiir Biirger:innenbeteiligung der Stadt Graz
berichtet, dass die Aufbereitung und Erklarung von Pro-
jektinhalten und Beteiligungsgegenstanden durch die
stadtischen Abteilungen nachvollziehbar und in guter
Qualitat erfolgt.

Es werden verschiedene Zugange in Beteiligungspro-
jekten angeboten, um verschiedene Teilnahemoglich-
keiten fur verschiedene Gruppen zu bieten z.B. Pra-
senz-Veranstaltungen und auch schriftliche und digitale
Angebote, fur Menschen, die an Veranstaltungen nicht
teilnehmen kénnen oder wollen.

Bei Stadtteilleitbild-Projekten wurde/wird ein Schwer-
punkt auf mehrsprachige Informationen (QR-Codes zu
mehrsprachigen Informationen und Ubersetzer:innen
vor Ort) gelegt. Um maglichst viele Bevolkerungsgrup-
pen zu erreichen, wurde teilweise bei Veranstaltungen
auch Kinderbetreuung angeboten, jedoch nicht (stark)
nachgefragt.’”°

Partizipationsprozesse der Abteilung fiir Griinraum
und Gewasser der Stadt Graz

Um die Teilhabe unterschiedlicher Gruppen in der Pla-
nung berlcksichtigen zu kdnnen, werden Partizipati-
onsprozesse durchgeflhrt und die Anregungen in die
Planungen aufgenommen. Je nach Ortlichkeit wird spe-
ziell auf bestimmte Nutzer:innengruppen eingegangen,
z.B. Jugendbeteiligung Martha-StadlerPark. Lokale Ak-
tivitaten anderer Abteilungen werden aufgegriffen und
einbezogen, wie z. B. Runder Tisch Volksgarten. In allen
Parkanlagen werden nutzungsoffene Areale geschaffen,
die von Nutzer:innen flexibel angeeignet werden kon-
nen.’”

Die Abteilung fir Kommunikation der Stadt Graz
berichtet, dass eine der Kooperationen, zur Forderung
einer diversitatsgerechten Bild- und Medienarbeit das
Projekt , Graz sind wir alle” ist, das von der Stadt Graz in
Zusammenarbeit mit dem Verein Xenos, Autor Joachim
Hainzl und der Fotografin Maryam Mohammadi initiiert
wurde. Ziel des Projekts ist es, die Vielfalt der in Graz
lebenden und arbeitenden Menschen sichtbar zu ma-

367 LOGO jugendmanagement, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 368 LOGO jugendmanagement, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 369 Integrati-
onsreferat der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 370 Beirat fur Blrger:innenbeteiligung der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.

371 Abteilung fur Grinraum und Gewasser, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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chen, indem ihre Geschichte und Geschichten in Wort
und Bild dokumentiert werden. Die Kooperation ermog-
licht, authentische und vielfaltige Lebensgeschichten zu
erzahlen und so die Diversitat in der Stadt Graz umfas-
send abzubilden. Das Projekt wird im Rahmen des EU-
Projektes , Action” finanziert.3”2

Der Gemeinderatsklub der SPO berichtet, dass die
Stadt Graz das Recht auf Versammlung, Vereinigungs-
freiheit und politische Teilhabe durch die Bereitstellung
offentlicher Raume, die aktive Forderung von Vereinen
sowie durch Beteiligungsinstrumente flr Blrgerinnen
und Jugendliche starkt. Er nennt konkret folgende Bei-
spiele guter Praxis:

- Burger:innenbeteiligung bei Stadtentwicklungspro-
jekten (Workshops, Blrger:innenrate, Online-Beteili-
gungsplattformen).

- Jugendbeteiligung: Mit dem Jugendrat und Projekten
wie Mitmischen in Graz kdnnen junge Menschen ihre
Anliegen direkt einbringen.3”®

Gemeinderatsklub der Grazer Griinen-ALG infor
miert, dass Gemeinschaftsinitiativen, die innovative Be-
teiligungsmodelle entwickeln und mithelfen, den of-
fentlichen Raum partizipativ zu gestalten, nunmehr die
Maoglichkeit haben, eine Forderung durch die Stadt Graz
zu erhalten und so entsprechende Angebote setzen
konnen .74

Das Projekt Points4Action wurde in Graz im Jahr 2006
initiiert und wird seit einigen Jahren von LOGO jugend-
management koordiniert. Das Projekt richtet sich an
Jugendliche zwischen 13 und 19 Jahren. Points4Ac-
tion ist ein innovatives, generationenverbindendes Pro-
jekt, das Jugendliche dazu ermutigt, ehrenamtlich altere
Menschen zu besuchen, sich mit ihnen auszutauschen
und gemeinsame Aktivitaten durchzufthren. Es ist eine
Win-Win-Situation, bei der beide Generationen vonei-
nander profitieren und sich gegenseitig mit ihren Le-
bensrealitaten auseinanderzusetzen. Jugendliche be-
kommen die Moglichkeit sich sozial zu engagieren und
wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Altere Menschen
profitieren von der Energie, Kreativitdt und Begeiste-
rung junger Menschen. Fur ihr Engagement erhalten die
Jugendlichen sogenannte ,Points’ die in Partnerbetrie-
ben oder gegen Gutscheine eingeldst werden kénnen
— im Vordergrund steht das personliche Wachstum, der
Dialog und das Miteinander. Das Projekt feiert im Jahr
2026 sein 20jahriges Bestehen, lauft erfolgreich in Graz
und wird laufend weiterentwickelt.

Im Jahr 2024 beteiligten sich rund 180 Jugendli-
che an dem Projekt. Insgesamt wurden in den 20
Senior:inneneinrichtungen im Jahr 2024 rund 2.200 Be-
suchsstunden dokumentiert.

Seit 2006 haben sich rund 4000 Jugendliche [Stand April
2025: 3847) im Projekt engagiert, wobei fast 60.000
Stunden [Stand Dezember 2024: 58.061 Stunden] eh-
renamtliches Engagement getéatigt wurden.

Das Projekt ,,ALT GENUG" wurde von LOGO jugend-
management GmbH in Kooperation mit beteiligung.st
umgesetzt. Im Mittelpunkt stand die Starkung des De-
mokratiebewusstseins und der politischen Teilhabe jun-
ger Menschen vor dem Hintergrund der Europa-, Nati-
onalrats- und Landtagswahlen 2024 sowie mit Blick auf
die bevorstehenden steirischen Gemeinderatswahlen
2025.

Das Projekt baute auf friheren Durchflihrungen auf (seit
2015) und wurde 2024 in einer modularen Struktur neu
umgesetzt. Durch eine gezielte Kombination aus ana-
logem Erfahrungslernen, digitaler Information und lo-
kal verankerter Beteiligung wurden zentrale Zielgruppen
umfassend erreicht.

Im Rahmen des Projekts fanden zehn Planspiele an stei-
rischen AHS, BHS und Berufsschulen statt, in denen Ju-
gendliche demokratische Prozesse praxisnah erleben
konnten. Erganzend wurden in zehn Gemeinden Beteili-
gungswerkstatten durchgefuhrt, bei denen Jugendliche
gemeinsam mit lokalen Entscheidungstrager:innen kon-
krete Projekte planten und umsetzten. Uber das Format
. Mitmischen” wurden in mehreren Bezirkshauptstad-
ten Begegnungen und Diskussionen zwischen Jugend-
lichen und der Gemeindepolitik ermaoglicht.

Zur breiten Informationsvermittlung wurden rund 165
Schulen mit einem Schulkit beliefert, das methodisch-
didaktische Materialien, Probewahlzettel, Plakate und
digitale Tools umfasste. Auch Jugendarbeiter:innen
wurden Uber ein Infokit ausgestattet, um das Thema
Wahlen niedrigschwellig bearbeiten zu konnen. Eine di-
gitale Kampagne auf TikTok, Instagram und weiteren Ka-
nalen sowie eine projektbegleitende Website sorgten flr
Sichtbarkeit und digitale Reichweite. Erganzend erhielten
alle steirischen Gemeinden ein Gemeindekit mit Vorla-
gen und Best-Practice-Beispielen zur Aktivierung junger
Wabhler:innen. Die geplanten und umgesetzten MalRnah-
men erreichten eine grofRe Zahl junger Menschen und
boten vielfaltige Ankntpfungspunkte flr nachhaltige Ju-
gendbeteiligung auf Gemeinde- und Landesebene .3
Mit dem Projekt , Braver Spaces in der OJA; gefordert
von der Osterreichischen Gesellschaft fiir politische Bil-
dung, hat der Steirische Dachverband der Offenen
Jugendarbeit in Kooperation mit beteiligung.st den Ver

372 Abteilung fiir Kommunikation der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 373 Gemeinderatsklub der SPO — Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechts-
bericht 2025. — 374 Die Grinen — ALG — Gemeinderatsklub, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 375 LOGO jugendmanagement, Beitrag zum Menschenrechtsbe-

richt 2025.
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such unternommen, mit dem Instrumentarium der ,Ver
fassung” (vgl. dazu Schwerthelm 2020, S. 12) genau
diese angesprochenen Aspekte zu bertcksichtigen und
zur praktischen Handhabung ein Stlck weit zu systema-
tisieren. So zeigen Evaluationen und Erhebungen deut-
lich, dass es nicht ausreicht, Partizipationsformate be-
fristet und einmalig zu setzen, es geht dabei viel mehr
um professionelle Haltung. Diese muss jede:r fur sich
und dann auch jedes Team fUr sich definieren und reflek-
tieren, um in einen authentischen, (selbst-)wirksamen,
partizipativen Prozess einfuhren zu konnen.3’¢

Seit 2017 ist der Verein Jugendtreffpunkt Dietrichs-
keusch'n auch mit der Organisation, DurchfUhrung
und Begleitung des Grazer Modells fur Jugendbeteili-
gung beauftragt, dem proAct Jugendbudget der Stadt
Graz. proAct Jugendbudget Graz ist ein Jugendbeteili-
gungsprojekt der Stadt Graz fur Jugendliche und junge
Erwachsene, die in Graz leben oder ihren Lebensmit-
telpunkt in Graz haben. Bei proAct haben Jugendliche
und junge Erwachsene von 14 bis 21 Jahren die Mog-
lichkeit eigene Projekte zu planen, zu gestalten und um-
zusetzen. Dabei liegt es in den Handen der Jugend-
lichen selbst, Uber das jahrlich zur Verfligung stehende
Jugendbudget in Hohe von € 25.000.- zu entscheiden.
Beim jahrlichen proAct-Event prasentieren die Jugend-
lichen ihre Projektideen vor Gleichaltrigen, welche an-
schlieflend in einer basisdemokratischen, geheimen
Wahl, nach Stimmenmehrheit, dartber entscheiden,
welche Projekte eine Forderung von bis zu € 5.000.- er
halten.

Ziel des proAct Jugendbudgets ist es Jugendliche und
junge Erwachsene in ihrer Selbststandigkeit, Muindig-
keit und Kritikfahigkeit zu unterstttzen sowie ihr Demo-
kratieverstandnis zu starken.

proAct ist wichtig fur die Partizipation und Demokratisie-
rung junger Menschen, da nicht Erwachsene Uber ihre
Kopfe hinweg entscheiden, sondern die Jugendlichen
selbst als Akteur:innen in samtlichen Prozessen im Mit-
telpunkt stehen. Sei es bei der Projektplanung, der Pra-
sentation, im Wahlgang, oder der Umsetzung ihrer Pro-
jekte. DasTeam des Jugendtreffpunkt Dietrichskeusch'n
stellt lediglich den Rahmen, in welchem dieser jugend-
polititsche bzw. jugendpartizipative Prozess stattfindet.
Jugendliche erhalten gesellschaftliche bzw. soziale An-
erkennung und erfahren Wertschatzung, wodurch es zu
einer Starkung der psychosozialen Balance der Jugend-
lichen kommt.37”7

Neue Empfehlungen

Der Beirat fiir Biirger:innenbeteiligung der Stadt
Graz empfiehlt bei den Projektplanungen noch star
ker zu achten, dass Beteiligungsprozesse ausrei-
chend Zeit benodtigen. Um in Beteiligungsprozessen
samtliche Bevolkerungsgruppen zu erreichen, sollen
mehrsprachige Informationsangebote bedarfsgerecht
ausgebaut werden. Dabei ist auf eine einfache und
verstandliche Sprache zu achten.®’®

Das Integrationsreferat der Stadt Graz empfiehlt
Maglichkeiten und Starkung echter politischer Mitbe-
stimmung auf kommunaler Ebene fir alle in Graz le-
benden Menschen auszuloten.®”®

Der Gemeinderatsklub der Grazer Grinen-ALG
empfiehlt die Weiterentwicklung innovativer Methoden
der Beteiligung in der gesamten Stadtverwaltung.3°

Der Gemeinderatsklub der SPO empfiehlt, auf Basis
der Initiative des SPO Gemeinderatsklubs im Gemein-
derat, dass Padagog:innen bei Neu- und Umbauten
von Gebauden der Kinderbildung und-betreuung ein
Mitspracherecht in der Ausgestaltung haben sollen.3®’

Die Steirische Gesellschaft fiir Kulturpolitik (GKP)
empfiehlt im Sinne der politischen Partizipation ein
Wahlrecht fir alle Menschen, die in Osterreich woh-
nen und Steuern zahlen.%

LOGO jugendmanagement fordert eine langfristige
Finanzierungsperspektive und strukturelle Unterstut-
zung seitens der Stadt Graz, um das Engagement jun-
ger Menschen nachhaltig zu fordern und weiterzuent-
wickeln. 38

Das Projekt Points4Action sollte als fester Bestandteil
generationenutbergreifender Gesundheits- und Sozial-
politik in Graz verankert werden .

Die Sichtbarkeit ehrenamtlicher Tatigkeiten Jugendli-
cher sollte erhoht werden, z. B. durch offentliche An-
erkennungen oder Zertifikate, die auch im Bildungs-
und Berufsweg relevant sind.*® Die soziale Sicherheit
im Alter sollte nicht nur in finanziellen Begriffen ge-
dacht werden — Projekte wie Points4Action zeigen,
wie wichtig soziale Einbindung und regelmafiiger per-
sonlicher Kontakt fir das Wohlbefinden sind. Derar
tige Ansatze sollten verstarkt in sozialpolitische Kon-
zepte einflieRen %8¢

376 Steirischer Dachverband der Offenen Jugendarbeit, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 377 Verein Jugendtreffpunkt Dietrichskeuschn, Beitrag zum Men-
schenrechtsbericht 2025. — 378 Beirat flir Burger:innenbeteiligung der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 379 Integrationsreferat der Stadt Graz, Bei-
trag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 380 Die Griinen — ALG — Gemeinderatsklub, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 381 Gemeinderatsklub der SPO — Stadt
Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 382 GKP (Steirische Gesellschaft fur Kulturpolitik), Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 383 LOGO jugendma-
nagement, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 384 LOGO jugendmanagement, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 385 LOGO jugendmanagement, Bei-
trag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 386 LOGO jugendmanagement, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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Fir die nachhaltige Weiterentwicklung von , ALT GE-
NUG - Jugendbeteiligung in der Steiermark” lassen
sich klare Empfehlungen ableiten. Besonders wich-
tig ist die Sicherstellung der Finanzierung fur das Jahr
2026, in dem die Gemeinderatswahl in Graz ansteht.
Als grofRte Stadt der Steiermark mit einer hohen Zahl
junger Wahlberechtigter ist Graz ein zentraler Ort fir
politische Bildung und Beteiligung.

Darlber hinaus sollte ,,ALT GENUG" aus dem befri-
steten Projektstatus in eine dauerhaft abgesicherte

Mafinahme Uberfihrt werden. Demokratiebildung ist
eine kontinuierliche Aufgabe, die langfristige Planung
und verlassliche Ressourcen erfordert. Eine struktu-
relle Finanzierung wurde ermdglichen, das Projekt
strategisch weiterzuentwickeln und dauerhaft in der
steirischen Bildungs- und Jugendlandschaft zu veran-
kern. Insgesamt zeigt sich: ,ALT GENUG" ist eine be-
wahrte Struktur zur Forderung politischer Teilhabe Ju-
gendlicher — jetzt gilt es, dieses Potenzial strategisch
abzusichern, politisch zu verankern und partnerschaft-
lich weiterzuentwickeln.®’

387 LOGO jugendmanagement, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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5.1 Recht auf soziale Sicherheit (Artikel 22 AEMR)

Artikel 22 AEMR

Jeder hat als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit und Anspruch darauf, durch innerstaatliche
Malinahmen und internationale Zusammenarbeit sowie unter Berticksichtigung der Organisation und der Mittel je-
des Staates in den Genul3 der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen, die fir seine Wiirde

und die freie Entwicklung seiner Personlichkeit unentbehrlich sind.

Daten und Fakten

Der Gemeinderatsklub der SPO hebt hervor, dass
die Stadt Graz durch finanzielle Hilfen, soziale Dienste,
Wohn- und Gesundheitsprogramme sowie die Forde-
rung von Teilhabe dafur sorgt, dass das Recht auf so-
ziale Sicherheit fur moglichst alle Einwohner:innen ge-
wahrleistet wird. 388

Die Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark be-
richtet, dass die angestrebte Halbierung der Armuts-
gefahrdung sowie die Abschaffung von Kinderarmut,
wie sie bereits von der letzten Regierung vorgesehen
waren, nicht erreicht wurden. Die Zahl der armutsge-
fahrdeten Erwachsenen und Kinder ist gestiegen. Be-
sonders betroffen sind dabei Erwerbsarbeitslose, Al-
leinerziehende, Mehrkindhaushalte, Mieter:innen und
Menschen ohne osterreichische Staatsbirgerschaft.

Je langer Kinder in Armut leben, desto gravierender sind
die Folgen fur ihre Entwicklung und ihre Bildungschan-
cen. Oft fehlt es diesen Kindern an einem eigenen Zim-
mer oder einem Ruckzugsort fur Schularbeiten. Auch
haben sie nur eingeschrankten Zugang zu einer ausge-
wogenen und gesunden Ernahrung, essen kaum oder
gar kein Obst und Gemuse. Im Vergleich zu Kindern aus
finanziell abgesicherten Familien sind arme Kinder hau-
figer sozial isoliert, gesundheitlich beeintrachtigt und
ihre gesamte Bildungsbiografie ist deutlich starker be-
lastet. 389390

Probleme und Defizite

Das Sozialamt der Stadt Graz berichtet, dass die stei-
genden Lebenshaltungskosten, insbesondere die ho-
hen Wohnkosten, viele Menschen in finanzielle Not-
lagen bringen. Zudem fuhrt die stark polarisierende
offentliche Diskussion Uber soziale Sicherheit und So-
zialleistungen zu Verunsicherung und tragt zur Stigmati-
sierung Betroffener bei.3®

Die Kinder- und Jugendanwaltschaft berichtet, dass
das Aufwachsen in Armut fur Kinder langfristige Kon-
sequenzen hat, die sich auch im spateren Leben deut-
lich bemerkbar machen: Jedes dritte armutsgefahr-
dete Kind lebt auch zwanzig Jahre spater als junge/r
Erwachsene/r in materieller Armut und kann somit der
Armutsspirale nicht entkommen. Ob ein Kind in Armut
aufwachst, beeinflusst malRgeblich, welchen Bildungs-
weg es einschlagt, wie hoch das spatere Einkommen
und damit auch die spatere Pension ausfallen wird, so-
wie wie gesund und zufrieden die Person mit dem eige-
nen Leben einmal sein wird. Eine OECD-Studie®® zeigt,
dass erwerbstatige Frauen und Manner, die eine Kind-
heit in Armut oder Ausgrenzung erlebt haben, im Durch-
schnitt deutlich weniger verdienen: Manner erhalten
etwa 23 % und Frauen etwa 15 % weniger pro Jahr im
Vergleich zu Personen, die nicht in Armut aufgewach-
sen sind. Die Studie verdeutlicht auRerdem, dass die
gesundheitlichen Probleme als Folge von Kinderarmut
(vor allem bei Mannern) in Osterreich im europaischen
Vergleich besonders stark ausgepragt sind. Kinderarmut
ist jedoch nicht nur ein individuelles Problem, sondern
auch fur den Staat eine finanzielle Belastung: Die gesell-
schaftlichen Kosten, die durch Kinderarmut entstehen,
etwa durch geringere Einkommen, haufigere gesund-
heitliche Probleme und erhéhtem Risiko von Erwerbslo-
sigkeit und der Inanspruchnahme von Sozialleistungen
im Erwachsenenalter, belaufen sich jahrlich auf etwa
3,6 % des Bruttoinlandsproduktes (BIP). Im Jahr 2023
kostete Kinderarmut folglich 17 Milliarden Euro. Damit
liegt Osterreich im EU-Vergleich auf Platz 3 jener Lan-
der, in denen Kinderarmut den Staat am meisten ko-
Stet.393394

Die Abteilung Beratung & Existenzsicherung der Ca-
ritas Steiermark berichtet von einer Versorgungslicke
im System zwischen den Frihen Hilfen und der Schul-
sozialarbeit, die nach wie vor besteht. Gerade in ele-
mentarpadagogischen Einrichtungen, die als erste Bil-
dungspartner fungieren, werden soziale Problemlagen

388 Gemeinderatsklub der SPO — Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 389 Metastudie von Claudia Laubstein, Gerda Holz und Nadine Seddig vom
. Institut fir Sozialarbeit und Sozialpaddagogik e. V. (ISS) in Frankfurt am Main fur die Bertelsmann Stiftung. — 390 Kinder und Jugendanwaltschaft Steiermark, Beitrag zum
Menschenrechtsbericht 2025. — 391 Sozialamt der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 392 , Soziookonomische Benachteiligung in der Kindheit: we-
sentliche Herausforderungen im aktuellen Uberblick” OECD 2023, (sozialministerium.at). — 393 Momentum Institut: Vgl: Armutsreport 2024 vom Momentum Institut- wer
arm ist, bleibt arm, Dimensionen von Armut in Osterreich, Mai 2024, Autorinnen: Sophie Achleitner, Lena Rauscher, Katharina Mader. — 394 Kinder- und Jugendanwaltschaft
Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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von Familien haufig erstmals sichtbar. Allerdings fehlen
im Betreuungsalltag die notwendigen Ressourcen und
das Know-How, um eine intensive Elternarbeit leisten
zu koénnen. Es fehlt ein niederschwelliges Angebot fur
eine adaquate Begleitung von Familien in multiplen Pro-
blemlagen.3®

Die Kammer fiir Arbeiter und Angestellte berichtet,
dass jede zweite Frau teilzeitbeschaftigt ist und im Pen-
sionsalter mehr als 40 % der Frauen von Altersarmut
betroffen sind. Die ungleiche Verteilung von unbezahlter
Arbeit zwischen Frauen und Mannern wirkt sich nach-
teilig auf Einkommen, Arbeitsmarktsituation und Karrie-
reentwicklung von Frauen aus.3%

Women*s Action Forum und die Steirische Gesell-
schaft fiir Kulturpolitik (GKP) berichten Uber den un-
gleichen Zugang zu Sozialleistungen: Viele Menschen,
vor allem Personen mit Migrationsgeschichte, Allein-
erziehende und prekar Beschaftigte, stoRen auf buro-
kratische Hurden oder Ausschlusskriterien, die den Zu-
gang zu Sozialleistungen erschweren oder verhindern;
Uber unzureichende Leistungen: Die Hohe der Soziallei-
stungen reicht oft nicht aus, um ein existenzsicherndes
Einkommen zu gewahrleisten. Dies fuhrt zu Armut trotz
Anspruch auf Unterstltzung. Prekadre Beschaftigungs-
verhaltnisse: Viele Menschen arbeiten in atypischen,
befristeten oder schlecht bezahlten Jobs, die keinen
oder nur eingeschrankten Sozialschutz bieten, wie etwa
keinen Anspruch auf Arbeitslosen- oder Krankenversi-
cherung. Frauen*, insbesondere Alleinerziehende, al-
tere Menschen, Menschen mit Behinderungen und
Migrant:innen sind haufig von sozialen Sicherungssy-
stemen benachteiligt oder nicht ausreichend bertck-
sichtigt. Komplexe und langwierige Antragsprozesse
sowie mangelnde Beratung flhren dazu, dass viele
Anspruchsberechtigte ihre Rechte nicht wahrnehmen
kénnen. Sozialpolitische Kirzungen: Einsparungen im
Sozialbereich gefahrden den Zugang zu notwendigen
Leistungen und verscharfen soziale Ungleichheiten.
Sozialleistungsbeziehende werden oft gesellschaftlich
stigmatisiert, was den Zugang und die Inanspruchnah-
me sozialer Sicherheit zusatzlich erschwert.¥’

Der Verein Graz:Spendenkonvoi weist darauf hin,
dass ukrainische Familien, die in Osterreich ihren Haupt-
wohnsitz haben, ab dem 31. Oktober 2025 keinen An-
spruch mehr auf Familienbeihilfe fir ihre Kinder haben
sollen. Diese Regelung bedeutet, dass die betroffenen
Familien mindestens 200 € pro Monat und pro Kind (bei
190 € monatlich in der Grundversorgung pro Person im

Rahmen einer vom Land organisierten Unterkunft) ver
lieren, was zu einer massiven Verschlechterung der Le-
benssituation der Kinder fihren wird. Besonders betrof-
fen sind Kinder mit Beeintrachtigungen, die auch keinen
Zugang zu Leistungen aus dem Behindertengesetz ha-
ben. Der Verein hebt hervor, dass die Familienbeihilfe
bisher eine wichtige Unterstltzungsleistung war, um
dringend bendtigte Dinge wie Spezialnahrung, groRere
Windeln oder einzelne Therapiestunden finanzieren zu
konnen. Ohne diese finanzielle Hilfe werden die betrof-
fenen Familien in Zukunft nicht mehr in der Lage sein,
diese Bedurfnisse zu decken.

Weiters stellt der Verein Graz:Spendenkonvoi fest, dass
ukrainische Pensionist:innen in Osterreich besonders
schwer betroffen sind. Ihre Pension wird zu 100% von
der finanziellen Unterstltzung der Grundversorgung ab-
gezogen, ohne dass —im Gegensatz zu Einkommen aus
einer Berufstatigkeit — ein Freibetrag gewahrt wird. Ab
dem 01. Juni 2025 wird zudem die bisher im Rahmen der
Grundversorgung gewahrte Krankenversicherung einge-
stellt, sodass sich die Betroffenen in Zukunft selbst ver
sichern mussen. Da die durchschnittliche ukrainische
Pension lediglich 95 € monatlich betragt, bedeutet dies,
dass die meisten ukrainische Pensionist:innen in Oster-
reich ab Juni 2025 von 195 € leben und sich von diesem
Geld auch noch selbst krankenversichern mussen.3%

Die Tagesmiitter Graz-Steiermark informieren, dass Ta-
gesmutter und -vater gemafd Steiermarkischen Kinder
betreuungsforderungsgesetz auf Basis der tatsachlich
betreuten Kinder entlohnt werden. Das durchschnitt-
liche Bruttogehalt der Tagesmutter und-vater (inkl. aller
in Teilzeit arbeitenden Kolleg:innen) liegt bei rund EUR
2.321,00 (ohne Aufwandsentschadigungen) und wird
grundsatzlich als existenzsichernd eingestuft. Allerdings
kann dieses Gehalt nicht jeder:;jedem Einzelnen fix ga-
rantiert werden, da es vom Arbeitszeitmodell und von
der Anzahl der betreuten Kinder abhangt. Das derzei-
tige , Stlicklohnmodell” wird als nicht mehr zeitgemaf
angesehen.3%®

Gute Praxis

Sozialamt der Stadt Graz hebt hervor, dass die Stadt
Graz Uber einige freiwillige Leistungen verflgt, die ge-
zielt Bedarfe abdecken konnen, die u.U. nicht durch ge-
setzliche Leistungen gedeckt werden (SozialCard, So-
zialfonds ,,Graz hilft’ Hartefallfonds flr Energiekosten,
.Energie gegen Armut’ Taxikostenzuschuss fir mobili-
tatseingeschrankte Personen). Darlber hinaus verflugt
das Sozialamt Uber ausreichende Ressourcen fur sozial-

395 Caritas der Didzese Graz Seckau, Abteilung Beratung & Existenzsicherung, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 396 Kammer fiir Arbeiter und Angestellte,
Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 397 Women*s Action Forum- Verein zur Blindelung von Engagement gegen Sexismus, Rassismus und Homophobie gegen
Frauen* und GKP (Steirische Gesellschaft fur Kulturpolitik), Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 398 Graz: Spendenkonvoi — Verein flr den menschlichen Umgang
mit Schutzsuchenden, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 399 Tagesmtter Graz-Steiermark gemeinn. Betriebs GmbH, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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arbeiterische Beratung und Begleitung, um Menschen
u.a. dabei zu unterstutzen ihre Anspriche zu verwirk-
lichen.400

Das Integrationsreferat der Stadt Graz fihrt die fol-

genden Beispiele guter Praxis an:

- Freizeithits fur Grazer Kids der Stadt Graz

- Beratung im ABI-Service (u.a. auch zu Unterstit-
zungsmoglichkeiten) von der Abteilung fur Bildung
und Integration

- Sozialstaffelung (Einkommen der Eltern bestimmt
Selbstkostenbeitrag flir Ganztagesbetreuung) + Un-
terstitzung bei Schullandwochen und Projekttagen
(von der Abteilung fur Bildung und Integration)

- Unterstlitzung/Subventionierung seitens des Integra-
tionsreferats diverser kostenloser Beratungsange-
bote, wie z.B. Sozial-, Rechts-, und Familienberatung
(Caritas Graz, Verein Zebra, Verein IKEMBA usw.)

- Unterstltzung/Forderung seitens des Integrationsre-
ferats von kostenloser Deutsch- und Lernforderung
fur Kinder und Jugendliche sowie kostenloser bzw.
vergunstigter Deutschforderung fir Erwachsene. "'

Kindergartensozialarbeit

Die Kindergartensozialarbeit schlie3t die Versorgunglu-

cke zwischen frihen Hilfen und der Schulsozialarbeit:

Seit November 2024 bietet die Caritas Steiermark Kin-

dergartensozialarbeit in 18 elementarpadagogischen

Einrichtungen mit rund 1000 Kindern in Graz an, ermagli-

cht durch Projektfinanzierungen des Sozialministeriums

und der MEGA-Bildungsstiftung. Projektpartner sind die

Kindergarten der Diozese Graz-Seckau (KIB 3) und die

Stadt Graz. In wochentlichen Sprechstunden stehen El-

tern und Mitarbeiterinnen der Einrichtungen drei Fach-

krafte flr kostenlose und vertrauliche Beratungen zu
unterschiedlichen sozialen Problemstellungen zur Ver
fagung.

Damit werden im Sinne der guten Praxis zwei wesent-

liche Zielsetzungen verfolgt:

- Fur die Leitungen und Mitarbeiter:innen bringt Kinder-
gartensozialarbeit die Moglichkeit der fachlichen Er
ganzung und der personlichen Entlastung in einem
zunehmend schwierigen Arbeitsumfeld.

- Mit diesem Angebot werden friihzeitig psychosoziale
Herausforderungen der Kinder und Familien adres-
siert. Durch die somit sehr friih ansetzenden Interven-
tionen werden Armut und Chancenungleichheit in der
Bildung bekampft.402

Women*s Action Forum und die Steirische Gesell-
schaft fiir Kulturpolitik (GKP) fiihren folgende positive

(wenn auch nur punktuelle und nicht flachendeckend

implementierte) Ansatze an:

- Niedrigschwellige Beratungsangebote, die Menschen
direkt bei der Antragstellung und im Umgang mit Be-
horden unterstlitzen, etwa Sozialberatungsstellen, die
auch Mehrsprachigkeit und kulturelle Sensibilitat be-
rucksichtigen.

- Kooperationen zwischen NGOs und offentlichen Stel-
len, um den Zugang zu Sozialleistungen besser zu ko-
ordinieren und Barrieren abzubauen.

- Einzelprojekte, die akute Notlagen abfedern, z.B. Not-
hilfen oder Unterstltzungsfonds flr besonders ge-
fahrdete Gruppen wie Alleinerziehende oder Gefllch-
tete.

- Aufklarungs- und Informationskampagnen, um Men-
schen Uber ihre Rechte auf soziale Sicherheit zu in-
formieren und Stigmatisierung entgegenzuwirken.4%

Die Tagesmiitter Graz-Steiermark versuchen mit zahl-
reichen unternehmensinternen Sozialleistungen eine
bestmogliche Absicherung zu gewahren. Auch Uber
ihre Eigentimer und Gesellschafter konnen sowohl
Mitarbeiter:innen als auch Eltern absichernde Leistun-
gen wie Hartefonds oder finanzielle Unterstltzung bei
gesundheitsrelevanten Ausgaben zur Verfugung gestellt
werden. Auch die Uberbriickungshilfe seitens des Lan-
des Steiermark wird als positiv angefthrt.4%

Die OMAS GEGEN RECHTS veranstalten jeden Mo-
nat Mahnwachen vor dem steirischen Landtag, da sie
im Regierungsprogramm und dem bisherigen Abstim-
mungsverhalten der Regierungsparteien eine Gefahr
fur die soziale Sicherheit erkennen. Dartber hinaus do-
kumentieren sie Entscheidungen, die sie als unsozi-
al bewerten und bemuhen sich diese 6ffentlich zu ma-
chen 4%

Neue Empfehlungen

Das Sozialamt der Stadt Graz empfiehlt zu erwa-
gen, ob der kostenfreie Zugang zu Infrastruktur (etwa
kostenloses Schulessen oder Kinderbetreuung) an-
stelle direkter Geldleistungen nachhaltiger zu sozialer
Sicherheit beitragen, Stigmatisierung verringern und
den administrativen Aufwand reduzieren konnte.*%

Der Gemeinderatsklub der SPO empfiehlt der Stadt
Graz vor allem durch leichteren Zugang, gezielte fi-
nanzielle Entlastung, mehr leistbaren Wohnraum, den
Ausbau von Pflege- und Gesundheitsbereich sowie
durch eine starkere Einbindung der Betroffenen zum

400 Sozialamt der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.— 401 Integrationsreferat der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 402 Caritas
der Diozese Graz Seckau, Abteilung Beratung & Existenzsicherung, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 403 Women*s Action Forum- Verein zur Blndelung von
Engagement gegen Sexismus, Rassismus und Homophobie gegen Frauen* und GKP (Steirische Gesellschaft fiir Kulturpolitik), Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
404 Tagesmutter Graz-Steiermark gemeinn. Betriebs GmbH, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 405 OMAS GEGEN RECHTS Steiermark, Beitrag zum Menschen-
rechtsbericht 2025. — 406 Sozialamt der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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Recht auf soziale Sicherheit noch wirksamer beizutra-
gen.47

Die Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark
empfiehlt:

- die Sozialleistungen Uber die Armutsgefahrdungs-
schwelle anzuheben, um Armut wirksam zu be-
kampfen und soziale Gerechtigkeit zu fordern;

die Armutsgefahrdungsschwelle kinftig unter Ein-
beziehung einer realitatsnahen Kinderkostenanalyse
neu zu berechnen;

zur Bekampfung von Kinderarmut die Einfihrung ei-
ner Kindergrundsicherung;

ein flachendeckendes, kostenloses und ganztagiges
Angebot an institutioneller, offentlicher Kinderbe-
treuung;

den Ausbau flexibler Kinderbetreuung, um insbe-
sondere Alleinerziehenden die Erwerbsbeteiligung
zu erleichtern;

die EinfUhrung eines Rechtsanspruchs auf einen
Kindergartenplatz ab dem ersten Lebensjahr;

- die Umsetzung einer Unterhaltsgarantie zur finan-
ziellen Absicherung von Ein-Eltern-Familien, wie
sie von Alleinerziehenden-Organisationen gefordert
wird;

den Ausbau von leistbarem Wohnraum;

allen Kindern Zugang zu fruhkindlicher Betreuung,
Bildung und Erziehung (FBBE) zu ermaglichen; in-
klusive Bildungsangebote und schulbezogene Akti-
vitaten sollen allen Kindern offenstehen;
sicherzustellen, dass jedes Kind mindestens eine
kostenlose Mahlzeit pro Schultag erhalt und Zugang
zu Gesundheitsversorgung sowie gesunder Ernah-
rung hat, wie im Nationalen Aktionsplan zur Umset-
zung der Kindergarantie vorgesehen;

das Recht jedes Kindes auf angemessenen Wohn-
raum durch spezifische MaRnahmen zu gewahrlei-
sten.

Die Abteilung Beratung und Existenzsicherung
der Caritas der Diozese Graz-Seckau empfiehlt,
die Kindergartensozialarbeit Gber den Projektzeitraum
bis Juli 2026 hinaus abzusichern und schrittweise zu
einem flachendeckenden Angebot auszubauen .8

Um soziale Sicherheit inklusiver, zuganglicher und
ausreichender zu gestalten und soziale Gerechtigkeit
zu fordern, empfehlen das Women*s Action Forum
und die Steirischen Gesellschaft fiir Kulturpolitik
(GKP):

- die Einfuhrung einer verbindlichen Grundsicherung
oder eines Mindesteinkommens fur alle, um Armut
effektiv zu bekdmpfen und existenzielle Sicherheit zu
gewahrleisten.

Den Abbau burokratischer Hurden beim Zugang zu
sozialen Leistungen durch einfachere Antragsverfah-
ren und bessere Beratung.

Den Ausbau von Praventions- und Unterstltzungsan-
geboten, die Menschen frihzeitig helfen, in prekaren
Situationen stabil zu bleiben.

Langfristige Finanzierung und politische Verbindlich-
keit fUr soziale Sicherungssysteme, damit diese nicht
von politischen Mehrheiten oder Haushaltssituati-
onen abhangig sind.

die Starkung der sozialen Teilhabe durch integrative
Mafnahmen, die auch den Zugang zu Bildung, Woh-
nen und Gesundheitsversorgung sicherstellen.*®

Der Verein Graz: Spendenkonvoi empfiehlt

- die Familienbeihilfe fur ukrainische Kinder unbefristet
zu verlangern und sie zudem fur andere Familien in
der Grundversorgung zu 6ffnen, um eine Verschar
fung der Kinderarmut in Osterreich zu verhindern.

- die staatliche Krankenversicherung flr ukrainische
Pensionist:innen aufrecht zu erhalten .4

Die Tagesmiitter Graz-Steiermark empfehlen die
Einfihrung eines Sockelfixgehalts fur Tagesmutter
und-vater, fur das sich Arbeitgeber und Arbeitnehm-
er:innenvertretung seit Jahren einsetzen. Gleichzeitig
sollten die entsprechenden Fordermaoglichkeiten an-
gepasst werden.4"

407 Gemeinderatsklub der SPO — Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 408 Caritas der Diézese Graz Seckau, Abteilung Beratung & Existenzsicherung,
Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 409 Women*s Action Forum- Verein zur Blindelung von Engagement gegen Sexismus, Rassismus und Homophobie gegen
Frauen* und GKP (Steirische Gesellschaft fur Kulturpolitik), Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 410 Graz: Spendenkonvoi — Verein flr den menschlichen Umgang
mit Schutzsuchenden, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 411 Tagesmutter Graz-Steiermark gemeinn. Betriebs GmbH, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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5.2 Recht auf Arbeit, gleichen Lohn (Artikel 23 AEMR),
Recht auf bezahlten, regelmaldigen Urlaub und
Begrenzung der Arbeitszeit (Artikel 24 AEMR)

Artikel 23 AEMR

(1) Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie

auf Schutz vor Arbeitslosigkeit.

(2) Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht auf gleichen Lohn fir gleiche Arbeit.
(3) Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende Entlohnung, die ihm und seiner Familie eine
der menschlichen Wlirde entsprechende Existenz sichert, gegebenenftalls erganzt durch andere soziale Schutz-

malSnahmen.

(4) Jeder hat das Recht, zum Schutz seiner Interessen Gewerkschaften zu bilden und solchen beizutreten.

Artikel 24 AEMR

Jeder hat das Recht auf Erholung und Freizeit und insbesondere auf eine verniinftige Begrenzung der Arbeitszeit

und regelmaldigen bezahlten Urlaub.

Daten und Fakten

Aus dem Arbeitsmarktbericht 2024 Steiermark*'? des
Arbeitsmarktservice (AMS) Steiermark geht her
vor, dass im Jahresdurchschnitt 35.646 Personen beim
AMS Steiermark arbeitslos gemeldet waren. Das ent-
spricht einer Arbeitslosenrate von 12,3% gegenuber
2023. In Osterreich betrug der Anstieg der Gesamtar
beitslosigkeit 10,0%.

Der Anstieg der Arbeitslosigkeit betraf 2024 alle stei-
rischen Arbeitsmarktbezirke, alle Branchen und Perso-
nengruppen. Die Arbeitslosigkeit der Frauen stieg mit
10,1% weniger stark als die der Manner mit 14,0%, die
Arbeitslosigkeit der unter 25jahrigen stieg um 11,2%,
der 25- bis 50-Jahrigen um 13,8% und der Uber 50-Jah-
rigen um 10,2%. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit von
Personen mit nicht-Osterreichischer Staatsburgerschaft
fiel mit 18% starker aus. Nach Herkunftslandern stieg
die Arbeitslosigkeit besonders bei Personen aus den
EU-Beitrittslandern nach 2004 (insb. Ungarn, Slowe-
nien, Kroatien und Polen).

Die Arbeitslosenquote lag in der Steiermark bei 6,1%
(Anstieg um 0,7 Prozentpunkte). Im Bundeslanderver
gleich weist die Steiermark damit den flnfthéchsten
Wert der Arbeitslosenquote im Jahr 2024 auf. In Oster
reich lag die Arbeitslosenquote bei 70% (Vorjahr 6,4%).
Im Arbeitsmarktbezirk Graz*'® lag die Arbeitslosenquo-
te bei 8,1 % und war damit hoher als in der restlichen
Steiermark.41*

Die Daten des WIBIS (Wirtschafts- und Bildungsinfor-
mationssystem) Steiermark*® geben Ruckschluss auf
die Arbeitslosigkeit nur fur die Stadt Graz. Die Arbeits-
losenquote flur die Stadt Graz betrug 9,7 % (13.861 Per-
sonen).*1

Manner waren in der Stadt starker von Arbeitslosig-
keit betroffen (10,7 %) als Frauen (8,5 %). Der Anteil ju-
gendlicher Arbeitsloser (bis 25 Jahre) sank dabei leicht
auf 10,2 % im Jahr 2024. Der Anteil alterer Arbeitslo-
ser (50+) stieg hingegen um auf 28,0 %. Der Anteil der
Langzeitarbeitslosen sank leicht auf 15,7 % im Jahr
2024 .47

Graz Steiermark
+/-in %Pkt +/-in %Pkt

Summe 81% 1,0% 6,1% 0,7%
Frauen 7,1% 0,7% 5,6 % 0.5%
Ménner 8,9% 1,3% 6,6 % 0.8%
<25 Jahre 8,2% 1.0% 5,9% 0,7%
25 bis 50 Jahre | 7.8% 1.0% 5,7% 0,7 %
>50 Jahre 87% 0,9% 71% 0,6 %
Auslénderinnen | 14,0% 1,8% 96% 1.2%

Grafik: Arbeitslosenquote im Jahr 2024 im Arbeitsmarktbezirk Graz und in
der gesamten Steiermark (Quelle: AMS Graz, Arbeitsinformation im Jahr
2024.)

412 Der Arbeitsmarktbericht 2024 Steiermark kann online unter https://www.ams.at/regionen/steiermark/news/2025/03/steirischerarbeitsmarkt-jah2024 heruntergeladen
werden. — 413 Anmerkung: Der Arbeitsmarktbezirk Graz umfasst die zwei politischen Bezirke Graz (Stadt) und Graz-Umgebung und umfasst insgesamt 37 Gemeinden.
Quelle: http://www.arbeitsmarktprofile.at/607/teil_02.html. — 414 Quelle: AMS Graz, Arbeitsmarktinformation im Jahr 2024.; Arbeitsmarktservice Steiermark, Beitrag zum
Menschenrechtsbericht 2025. — 415 Anmerkung: Joanneum Research verwendet fur die regionalen Daten die Beschaftigten nach Arbeitsort (die gleiche Berechnung
wie auch auf Bundesebene), das AMS die Beschaftigtendaten nach Wohnort. — 416 WIBIS Steiermark, Factsheet Bezirksprofil Graz (Stadt) (G; B601), online verfligbar un-
ter B601_PROFIL_1_FactText_22.04 https://wibis-steiermark.at/fileadmin/user upload/wibis steiermark/regionsprofile/2025-10/B601 PROFIL 1 FactText 22.04.2025.pdf.
417 WIBIS Steiermark, Factsheet Bezirksprofil Graz (Stadt) (G; B601), online verfligbar unter B601_PROFIL_1_FactText https://wibis-steiermark.at/fileadmin/user_upload,
wibis_steiermark/regionsprofile/2025-10/B601 PROFIL 1 FactText 22.04.2025.pdf.



https://www.ams.at/regionen/steiermark/news/2025/03/steirischer-arbeitsmarkt-jahr-2024
http://www.arbeitsmarktprofile.at/607/teil_02.html
https://wibis-steiermark.at/fileadmin/user_upload/wibis_steiermark/regionsprofile/2025-10/B601_PROFIL_1_FactText_22.04.2025.pdf
https://wibis-steiermark.at/fileadmin/user_upload/wibis_steiermark/regionsprofile/2025-10/B601_PROFIL_1_FactText_22.04.2025.pdf
https://wibis-steiermark.at/fileadmin/user_upload/wibis_steiermark/regionsprofile/2025-10/B601_PROFIL_1_FactText_22.04.2025.pdf
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Ein signifikanter Einflussfaktor auf das Risiko, von Ar
beitslosigkeit betroffen zu sein, ist das Bildungsniveau.
Fir die Stadt Graz wird festgestellt, dass die in Graz
lebenden Erwerbstatigen zwischen 25 und 64 Jahren
Uberdurchschnittlich gut ausgebildet sind. Im Jahr 2024
verfugte rund ein Drittel (35,7 %) dieser Gruppe Uber ei-
nen Universitats- bzw. Fachhochschulabschluss. 19,4
% der Grazer Erwerbstatigen zwischen 25 und 64 Jah-
ren haben eine Matura. Zurtckzuflihren ist dieses Uber
dem Durchschnitt liegende Bildungsniveau neben dem
verfugbaren Bildungsangebot auch auf den Bedarf an
hochqualifizierten Arbeitskraften in der Industrie, indus-
trienahen Dienstleistungsunternehmen und in der Ver
waltung. Durch den hohen Akademiker:innenanteil ist
auch der Anteil an Arbeitslosen mit universitarer Aus-
bildung hoher als in der Ubrigen Steiermark. So waren
13,1% der als arbeitslos gemeldeten Personen Akade-
miker:innen.4'®

Die nachfolgende Grafik zeigt einen Vergleich des
durchschnittlichen Tagsatzes an Arbeitslosengeld im
Jahr 2014 und 2024. Es ist zu erkennen, dass der durch-
schnittliche Tagsatz des Arbeitslosengeldes fur Frauen
(35,9 €) weiterhin niedriger ist als fUr Manner (44,4 €).
In Hinblick auf Unterschiede fur Personen mit und ohne
Osterreichische Staatsburgerschaft zeigt sich, dass im
Jahr 2024 sowohl weibliche als auch mannliche nicht-
Osterreichische Staatsblrger:innen einen geringeren

durchschnittlichen Tagsatz an Arbeitslosengeld erhalten
(Frauen 34,3 € und Manner 41,5 €) als Osterreichische
Staatsburger:innen (Frauen 36,4 € und Manner 45,7 €).
Wie aus der Tabelle zu entnehmen ist, besteht dieser
Unterschied bereits seit 2014. Das Geschlechtergefal-
le besteht sowohl bei Personen mit und ohne Osterrei-
chische Staatsblrgerschaft. Manner beziehen einen
durchschnittlich hoheren Tagsatz als Frauen.*®

Das Sozialamt der Stadt Graz berichtet, dass im Jahr
2024 im Arbeitsmarktbezirk Graz*?® 199.697 Personen
unselbstandig beschaftigt waren, davon 94.348 Frauen
und 105.349 Manner (Frauenanteil: 472%). Zwischen
2023 und 2024 ist die Zahl der unselbstandig Beschaf-
tigten um insgesamt 0,3% gestiegen, wobei die Be-
schaftigung bei den Frauen (+1,1%) ausgeweitet wer
den konnte und bei den Mannern mit 0,5% rucklaufig
war. Die Erwerbsquote (wohnortbezogen)*?' betrug im
Bezirk im Jahr 2024 insgesamt 76,1% (Frauen: 73,3%,
Manner (u. altern. Geschl.): 78,7% und lag damit deut-
lich unter dem landesweiten Vergleichswert (Steiermark
gesamt: 775%, Frauen: 75,1%, Manner (u. altern. Ge-
schl.): 79,6%). Die Arbeitslosenquote betrug im Jah-
resdurchschnitt 2024 8,1%, die Mannerarbeitslosigkeit
(u. altern. Geschl.) lag dabei mit 8,9% deutlich Uber je-
ner der Frauen (71%). Im Jahr 2024 waren insgesamt
17553 Personen (7.240 Frauen und 10.313 Manner (u. al-
tern. Geschl.)) als arbeitslos gemeldet. Gegentber dem

Durchschnittlicher Tagsatz des Arbeitslosengeldes (in Euro)

2014
M 2024
45,7 444
36,6
36,4
34,3 359
30,2 29,6 30
26,9 26,1
235
\ | \ | \
Frauen Manner Frauen Manner Frauen Méanner
Osterreichische Nicht-6sterreichische Gesamt

Staatsbiirger:innen Staatsbiirger:innen

Grafik: Durchschnittliche Leistungshohe Tagsatz des Arbeitslosengeldes, nach Geschlecht und Nationalitat, 2014 und 2024 (Quelle: AMS Steiermark, Beitrag

zum Menschenrechtsbericht 2014 und 2024.)

418 WIBIS Steiermark, Factsheet Bezirksprofil Graz (Stadt) (G; B601), online verfligbar unter B601_PR https://wibis-steiermark.at/fileadmin/user_upload/wibis_steiermark,
regionsprofile/2025-10/B601 PROFIL 1 FactText 22.04.2025.pdf. — 419 Arbeitsmarktservice Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2014 und 2024. — 420 Graz-
Stadt und Graz-Umgebung. — 421 * jeweils inkl. der Pendler:innen zwischen den Gemeinden des Bezirkes.
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Vorjahr bedeutet dies insgesamt eine Zunahme der Zahl
der arbeitslosen Personen um 15,4%, wobei der An-
stieg bei den Mannern (u. altern. Geschl.) (+177%) star
ker ausfiel als jener bei den Frauen (+12,3%). Die Zahl
der arbeitslosen Auslander:innen stieg im selben Zeit-
raum um 20,1%.

Aufgrund der hohen Konzentration der Arbeitsplatze in
der Landeshauptstadt Graz verflgt der Arbeitsmarktbe-
zirk Graz Uber einen weiten Einzugsbereich und einen
entsprechend hohen Anteil an Einpendler:innen. Uber
die Halfte der Arbeitsplatze im Bezirk Graz entfiel auf
Einpendlerinnen.#?2

Das Integrationsreferat der Stadt Graz hebt die Ver
ankerung des Handlungsfelds ,Arbeit” im Arbeitspro-
gramm ZUSAMMEN?“% hervor. Zur Umsetzung dieses

Handlungsfeldes werden die folgenden Mal3nahmen

angefuhrt:

- Entwicklung und Umsetzung von Beratungsformaten
und Coaching fur Betriebe und anerkannte Fllchtlinge;

- Austausch mit Stakeholdern und stadtischen internen
Partner:innen in bestehenden Netzwerken;

- Vermittlung von und Beratung zu berufsbegleitenden
Deutschkursen fur Betriebe innerhalb des Hauses
Graz,

- Implementierung von niederschwelligen Informations-
angeboten auf lokaler Ebene zu Berufsinformation;

- Thematische Auseinandersetzung mit dem Thema De-
qualifizierung durch das Heranziehen aktueller Studien;

- Abklarung und Unterstltzung von Anstellungsmoglich-
keiten fur Drittstaatsangehorige in der Stadt Graz.**

Die Abteilung fiir Wirtschafts- und Tourismusent-
wicklung der Stadt Graz berichtet, dass die rasche In-
tegration anerkannter Fllichtlinge in den Arbeitsmarkt
einer ihrer Schwerpunkte hinsichtlich des Rechtes auf
Arbeit ist. Der Fokus liegt darauf, Unternehmen, die zu-
nehmend den Mangel an Arbeitskraften beklagen, und
anerkannte Fllchtlinge, die das Recht haben zu arbei-
ten, zusammenzubringen. Zudem gilt es herauszufin-
den welche Mechanismen notwendig waren, damit die-
ses Zusammenfuihren effizienter und rascher geschieht.
Die Rolle der verschiedenen Organisationen und Institu-
tionen wurde herausgearbeitet und Lucken analysiert.
Bei einem jahrlich stattfindenden Runden Tisch zum
Thema ,Rasche Integration anerkannter Fltchtlinge in
den Arbeitsmarkt” werden alle in diesem Bereich tati-
gen Akteur:innen eingeladen, um Projekte zu diskutie-
ren, die gemeinsam umgesetzt werden konnen. Hierzu
zahlen die Wirtschaftskammer, das AMS, die Industriel-
lenvereinigung sowie NGOs. Des Weiteren stellt die Ab-

teilung Asylwerber:iinnen wie auch Migrant:innen, die
Schwachen in Deutsch haben, Dolmetscher:innen flr
eine Erstberatung der Wirtschaftskammer zur Selbst-
standigkeit in Osterreich kostenfrei zur Verfligung.?s

Das Kulturamt der Stadt Graz berichtet, dass die
Stadt Graz gemeinsam mit dem Land die Entwicklung
einer Fair Pay-Struktur finalisiert hat, die im Forderwe-
sen Berlcksichtigung findet.*?¢

Der Gemeinderatsklub der SPO stellt fest, dass Arbeits-
recht, Urlaub, Arbeitszeit und gleicher Lohn in Osterrei-
ch Bundeskompetenz und gesetzlich geregelt sind. Die
Stadt Graz kann daher keine eigenen Gesetze erlassen,
wohl aber durch Programme, Forderungen und Vorbildwir
kung als Arbeitgeberin einen wichtigen Beitrag leisten.*?’

Die Kammer fiir Arbeiter und Angestellte fiir Stei-
ermark (AK), setzt sich als gesetzliche Interessenver-
tretung der Arbeitnehmer:innen in Osterreich fir den
Schutz und die Durchsetzung der Menschenrechte in
der Arbeitswelt ein. lhre Aufgabe ist die Vertretung und
Forderung der sozialen, wirtschaftlichen, beruflichen
und kulturellen Interessen der Arbeitnehmer:innen in
Osterreich (8 1 Arbeiterkammergesetz 1992). Die AK
arbeitet eng mit dem Osterreichischen Gewerkschafts-
bund (OGB) zusammen. Schwerpunkt ist der Rechts-
schutz fur Arbeitnehmer:innen.*®

Die Verfahrensgriinde der im Jahr 2024 angefallenen
gerichtlichen Arbeitsstreitsachen betrafen in erster Li-
nie die nicht ordnungsgemale Ausbezahlung von lau-
fendem Entgelt, Sonderzahlungen, Urlaubsersatz-
leistung, Uberstunden,  Kindigungsentschadigung,
Entgeltfortzahlung, Abfertigung, Diaten. Die Bestand-
streitigkeiten haben sich in Graz im Vergleich zum Jahr
2023 leicht vermindert.

Der Status der Arbeitsverhaltnisse bei Aufnahme der
Rechtsschutzakten bei der AK Steiermark war auffal-
lend in Graz bei der Kategorie ,Entlassung” Die Zu-
nahme der Entlassungen kann auf die angespannte-
re Arbeitsmarktsituation zurlickzufihren sein, weil die
Arbeitgeber:innen versuchen, beendigungsabhangige
Entgelte einzusparen. Wie schon in der Vergangenheit
ist zu beobachten, dass die Streitigkeiten aus der Be-
endigung von Arbeitsverhaltnissen gegenuber jenen bei
aufrechtem Arbeitsverhaltnis deutlich Uberwiegen. Der
individuelle und besondere Kindigungsschutz im oster
reichischen Arbeitsrecht entsprechen zwar weitgehend
den in Artikel 23 AEMR verankerten Schutzmechanis-
men, allerdings ist die personliche Abhangigkeit bzw.
die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes weiterhin

422 Sozialamt der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025 (Die angegebenen Daten sind der folgenden Quelle entnommen: AMS Osterreich, STATcube- Sta-
tistische Datenbank der STATISTIK AUSTRIA). — 423 Siehe www.graz.at/integrationsleitbild. — 424 Integrationsreferat der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht

2025. - 425 Abteilung flir Wirtschafts- und Tourismusentwicklung der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 426 Kulturamt der Stadt Graz, Beitrag zum
Menschenrechtsbericht 2025. — 427 Gemeinderatsklub der SPO - Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 428 Kammer flr Arbeiter und Angestellte fur

Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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ein Hemmschuh fir eine gerichtliche Auseinanderset-
zung. Im aufrechten Arbeitsverhaltnis befanden sich im
Jahr 2024 lediglich 11,66 % der Beschaftigten in Graz,
welche um Rechtsschutz bei der AK Steiermark ersucht
haben. Rund 85 % der Arbeitsverhéltnisse waren bei
Aufnahme der Rechtsschutzakten bereits beendet.

Die Reihenfolge der Problembranchen wurde vom Gast-
gewerbe (Arbeiter:innen) angefuhrt, gefolgt vom Han-
del (Angestellte) und dem Guterbeforderungsgewerbe
(Arbeiter:innen). Auf Rang vier lag die Arbeitskraftetber
lassung und Rang funf belegte das Reinigungsgewerbe.
Hervorzuheben ist, dass statistisch lediglich 732 % der
strittigen Félle Betriebe betrafen, in denen ein Betriebs-
rat eingerichtet ist. Die statistischen Werte zeigen ein-
deutig wie wertvoll eine betriebsratliche Organisation
fur die Durchsetzung der Arbeits- und Entgeltbedin-
gungen unmittelbar vor Ort ist. Es ist offenkundig, dass
die Betriebspartner:innen andere Streitschlichtungsme-
chanismen bevorzugen.

Die Vereinheitlichung der gesetzlichen Regelungen flr
Arbeiter:iinnen und Angestellte in Osterreich schreitet
voran, allerdings betrafen 6799 % der Streitigkeiten
in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten die Berufsgrup-
pe der Arbeiter:iinnen und im Verhaltnis dazu lediglich
32,01 % die der Angestellten.

Das Geschlechterverhaltnis hat sich im Vergleich zum
Vorjahr etwas verandert. Der Manneranteil ist um etwa
4 % gesunken und der Frauenanteil im selben Ausmaf}
gestiegen. 59,52 % der Arbeitsrechtstreitigkeiten betra-
fen Manner und 40,48 % Frauen. Innerhalb der Berufs-
gruppe der Arbeiter:innen betrug das Verhaltnis Manner
zu Frauen 66,97 % zu 33,03 %, bei den Angestellten
38,76 % zu 61,24 %.**

Die Unternehmensinsolvenzen sind osterreichweit mit
insgesamt 4.156 im Jahr 2024 um 23,36 % deutlich
gestiegen. In der Steiermark waren es 760 Firmenin-
solvenzen, dies entspricht einer Steigerung von 19 %
zum Vorjahr. Der Insolvenzschutzverband fur Arbeitneh-
merlinnen Steiermark (ISA Steiermark) realisierte 2024
durch Vertretungen vor Gericht und bei der IEF-Ser
vice GmbH (Insolvenz-Entgelt-Fonds) einen Gesamtbe-
trag von € € 16,67 Millionen in Graz. Es wurden 2.733
Arbeitnehmer:innen in Graz im Jahr 2024 vertreten.
Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr bei der Anzahl
der vertretenen Arbeitnehmer:innen betragt 47 %. Von
den Mitarbeiter:innen der Insolvenzabteilung wurden
im Jahr 2024 € 24,2 Millionen in Graz einbringlich ge-
macht.*0

Die Anzahl der Klagen in Sozialrechtsachen betrug im
Jahr 2024 2.764. Dies bedeutet im Vergleich zu 2023 ei-

nen leichten Ruckgang. Der Vertretungserfolg in Sozial-
rechtssachen betrug 2024 in Graz € 32,9 Millionen (Pen-
sionsleistungen und Pflegegeld).

Die AK Steiermark rief in einigen Verfahren den Verfas-
sungsgerichtshof an, diesmal zur Prifung der Verfas-
sungsmaRigkeit einer im Allgemeinen Pensionsgesetz
enthaltenen Regelung (sog , Schutzklausel”).

Die Anzahl der personlichen Ausklnfte in Arbeits- und
Sozialrechtsachen ist in der gesamten Steiermark im
Jahr 2024 mit 42.939 im Vergleich zum Jahr 2023 um
8,26 % und zum Jahr 2022 um 30,97 % gestiegen. Die
Anzahl der telefonischen Ausklnfte betragt 154.893 in
der gesamten Steiermark und bedeutet gegentiber dem
Vorjahr eine Steigerung von 3,89 % sowie dem Jahr
2022 von 11,74 %. Die schriftlichen Anfragen erreich-
ten 18.014 und haben gegentber 2023 um 13,37 % zu-
genommen.*®!

Die Justizanstalt Graz-Jakomini berichtet, dass in den
14 Betrieben der Justizanstalt Graz-Jakomini (Schlosse-
rei, Tischlerei, Kunstbetrieb, KFZ-Werkstatte, Buchbin-
derei, Malerei, KFZ-Reinigung, Gebaudeerhaltung/Ent-
sorgung, Anstaltskiche, Beamtenkiche, Wascherei,
Gartnerei und zwei Unternehmerbetriebe) die Insassen
nach ihren jeweiligen Kenntnissen und Fahigkeiten zur
Arbeit eingeteilt und dabei unterstitzt werden, entspre-
chende Kompetenzen und Fertigkeiten zu entwickeln.
In den Betrieben werden Arbeiten fir die Justizanstalt,
aber auch fur Betriebe der freien Wirtschaft geleistet.
Zusatzlich sind Menschen in Haft noch im Rahmen der
Systemerhaltung, wie z. B. in der Reinigung unterstut-
zend tatig. Menschen in Haft werden in den Anstaltsbe-
trieben grundséatzlich von Montag bis Freitag beschaf-
tigt. In systemerhaltenden Betrieben wie Reinigung,
oder im Kuchenbereich erfolgt eine Beschaftigung von
Montag bis Sonntag unter Einhaltung der gesetzlich vor-
gesehenen Beschéftigungsobergrenzen. Im Jahr 2024
waren durchschnittlich 240 Insassen nahezu 320.000
Stunden beschaftigt. Die Beschaftigungsquote im Be-
reich der Strafhaft lag im Jahr 2024 bei 53,08 %; der
osterreichweite Durchschnitt im Bereich der landesge-
richtlichen Gefangenenhauser bei 60,25 %. Die Justiz-
anstalt Graz-Jakomini liegt demnach etwas unter dem
osterreichweiten Durchschnitt. Fur die quantitative und
qualitative Entwicklung der Beschaftigung sind in den
nachsten Jahren weitere Entwicklungsmafl3nahmen vor
gesehen.*?

Die Justizanstalt Graz-Karlau berichtet, dass den In-
sassen insgesamt 22 Betriebe sowie die Aufienstelle
in Maria Lankowitz fur die Beschaftigung zur Verfigung

429 Kammer fir Arbeiter und Angestellte flr Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 430 Kammer fir Arbeiter und Angestellte fir Steiermark, Beitrag
zum Menschenrechtsbericht 2025. — 431 Kammer fir Arbeiter und Angestellte fir Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 432 Justizanstalt Graz-Jakomini,

Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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stehen. Die Betriebe gliedern sich in lebensmitteler
zeugende und-verarbeitende Betriebe (Kichen, Backe-
rei, Gartnerei), 3 Instandhaltungsbetriebe (Tischlerei,
Schlosserei, Baubetrieb, Malerei, E-Werkstatte, Instal-
lationsbetrieb) und Betriebe, die fur externe Firmen und
Unternehmen tatig sind. Darlber hinaus gibt es noch
eine Wascherei, eine Kraftfahrzeugwerkstatte und Mog-
lichkeiten, Uber diverse Reinigungsarbeiten eine sinn-
volle Beschaftigung anzubieten. Im Jahr 2024 wurden
in der Justizanstalt Graz-Karlau insgesamt 81,91 % der
Insassen beschaftigt. Diese leisteten mehr als 519.000
Beschaftigungsstunden. An wie vielen Tagen Insassen
im Jahr 2024 einer Beschéaftigung nachgehen konn-
ten, hangt davon ab, in welchem Betrieb sie beschaf-
tigt sind. Wahrend systemerhaltende Betriebe wie v.a.
die Anstaltskiche, in der die an die Insassen ausge-
gebenen Speisen zubereitet werden, taglich (auch am
Wochenende) geoffnet halten, wird vielen anderen Be-
trieben lediglich an Werktagen gearbeitet. Im Falle per
soneller Unterbesetzung in der Justizwache mussen
bisweilen auch an Wochentagen einzelne Betriebe ge-
schlossen bleiben.*%

Die Antidiskriminierungsstelle Steiermark berichtet,
dass 13 % der Beschwerden die ,Arbeitswelt” betra-
fen (ethnische Zugehorigkeit am héaufigsten). 20 % der
Diskriminierungen erfolgten als Mehrfachdiskriminie-
rungen, gefolgt von 14 % Diskriminierungsfallen auf-
grund des Geschlechts.*

Der Verein mentorus begleitete im Jahr 2024 16 Per
sonen individuell. Davon befanden sich zwei in einer
Lehrausbildung, 11 Personen in einem Arbeitsverhaltnis
(davon haben 7 eine qualifizierte Lehre abgeschlossen)
und 3 Personen befanden sich in der Entwicklung ihrer
Lebens- und Berufsplanung.*®

Probleme und Defizite

Das Sozialamt der Stadt Graz berichtet, dass der stei-
rische Arbeitsmarkt vor grofen Herausforderungen
steht. Zu den grofsten Problemen gehdren die anhal-
tende Arbeitslosigkeit, insbesondere bei Jugendlichen,
alteren Arbeitnehmern und Menschen mit geringer
Qualifikation. In Graz-Stadt trat mit 8,5% die hochste
Frauenarbeitslosigkeit und mit 10,7% die mit Abstand
hochste Mannerarbeitslosenquote in der Steiermark
auf. Die Anteile alterer Arbeitsloser liegt in Graz bei
29,8%. Die starksten Auslander:innen-Anteile unter
den Arbeitslosen zeigen Graz (Stadt und Umgebung)
mit 45,7 %. Zudem besteht weiterhin Arbeitskrafteman-

gel in bestimmten Branchen, was die Wirtschaft stark
belastet. Die hochsten Quoten sind weiterhin in den
Wirtschaftsklassen Beherbergung und Gastronomie
sowie in den wirtschaftsnahen Dienstleistungen wie
z.B. Handel und Instandhaltung zu finden. Digitalisie-
rung und technologische Veranderungen flhren dazu,
dass einige Arbeitsplatze wegfallen oder sich verandern
(vgl. ,,Green Jobs"), was Anpassungsbedarf bei den Be-
schaftigten erfordert. Die Folgen der anhaltenden Kon-
junkturschwache ab 2023 waren auch am steirischen
Stellenmarkt sichtbar. 2024 gab es im Jahresdurch-
schnitt 12.414 offene Stellen. AuRerdem wirken wirt-
schaftliche Unsicherheiten und globale Entwicklungen
auf den Arbeitsmarkt ein.*¢

Die Umsetzung beschaftigungspolitischer MaRnahmen
zur Eingliederung verschiedener Zielgruppen (Langzeit-
beschaftigungslose, Personen 50+, Frauen, Menschen
mit Beeintrachtigungen, Menschen mit Fluchtbiografie
etc.) in den Arbeitsmarkt ist daher entscheidend, um Ar
mutsrisiken zu minimieren, soziale Teilhabe zu fordern
sowie dem Arbeitskrafte- und Fachkraftemangel entge-
genzuwirken.*’

Das Integrationsreferat der Stadt Graz weist auf de-
qualifizierte Beschaftigung, Diskriminierung am Ar
beitsmarkt, eingeschrankte Arbeitsmoglichkeiten fur
Gefllchtete sowie Hurden in der Anerkennung von im
Ausland erworbenen Qualifikationen hin.*%®

Das Kulturamt der Stadt Graz informiert, dass es auf-
grund der allgemeinen budgetaren Lage es bis auf Wei-
teres nicht moglich ist, die FairPay-Zuschlsse auszuzah-
len. Von Seiten der Fordergeber:innen bleibt lediglich
der Hinweis auf wlnschenswerte faire Bezahlung be-
stehen .

Die Abteilung fiir Wirtschafts- und Tourismusentwick-
lung der Stadt Graz berichtet, dass es oft schwierig ist,
die Zielgruppe der Asylwerber:innen und Migrant:innen zu
erreichen und sie mit den Unternehmen fir eine rasche
Integration in den Arbeitsmarkt zusammenzubringen.44°

Die Gleichbehandlungsanwaltschaft, Regionalbiiro
Steiermark informiert, dass mit der bis Sommer 2026
von Osterreich umzusetzenden Lohntransparenzrichtli-
nie weitere wichtige Rechtsgrundlagen geschaffen wer
den sollen, um den zwischen Mannern und Frauen nach
wie vor bestehendem Gender Pay Gap zu reduzieren.
Trotz der Einfihrung des Gleichbehandlungsgebotes
mit dem Gleichbehandlungsgesetz fur die private Wirt-
schaft im Jahr 1979, bei gleichem oder gleichwertigem

433 Justizanstalt Graz-Karlau, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 434 Antidiskriminierungsstelle Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 435 Ver
ein mentorus, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 436 vgl. AMS, Der steirische Arbeitsmarkt — Jahresbilanz 2024 und Land Stmk., Steiermark — Arbeitsmarkt 2024.
437 Sozialamt der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 438 Integrationsreferat der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. Mehr dazu
siehe vom Integrationsreferat finanzierte Studie , Integration im Fokus” zum Bereich , Arbeit”: https://www.graz.at/cms/dokumente/10403973 12605712/4740df6e/Ergeb-
nisbericht_Integration%20im %20Fokus.pdf sowie Bericht des Migrant:innenbeirats der Stadt Graz: https://www.graz.at/cms/dokumente/10436414 7771507/18fc01f5/Be-
richt%20zur%20Lage %20der %20Migrant.innen%202023 Einzelseiten.pdf. — 439 Kulturamt der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 440 Abteilung fiir
Wirtschaft- und Tourismusentwicklung der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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Arbeitsplatz gleich zu entlohnen, erweisen sich die bis-
herigen Bemihungen als nicht effektiv genug. Dies
zeigt auch der Blick auf den Equal Pay Day, jenenTag, an
dem in Vollzeit arbeitende Manner bereits das Jahres-
einkommen von Vollzeit arbeitenden Frauen erreicht ha-
ben. In Graz fiel der Equal Pay Day 2024 auf den 9. No-
vember. Ab diesem Tag arbeiten somit Frauen bis zum
Ende des Jahres gratis. Dass das Thema Gehalt in un-
serer —auch Grazer Gesellschaft — ein Tabu darstellt und
dadurch das Erkennen und die Verfolgung von Entgelt-
diskriminierung ungleich schwerer ist, beweist die nied-
rige Anzahl von Beratungsanfragen in diesem Bereich.
Die kurz angerissene notwendige gesetzliche Entwick-
lung wird auch den in Graz wohnhaften Menschen zu-
gutekommen, Entgeltdiskriminierung leichter zu erken-
nen und dagegen auch rechtlich vorzugehen.**

Die Antidiskriminierungsstelle Steiermark berich-
tet von Diskriminierungen aufgrund personlicher Merk-
male wie ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion
oder Weltanschauung, Behinderung, Alter und sexueller
Identitat. Diese Benachteiligungen zeigen sich bei der
Arbeitssuche, im Bewerbungsverfahren, im Arbeitsver-
haltnis mit Vorgesetzten und Kolleg:innen, bei den Ar
beitsbedingungen und Beférderungen sowie schlieRlich
bei der Beendigung des Dienstverhaltnisses.

Beispiele hierfur sind Stelleninserate mit Formulierungen
wie ,,ausgezeichneten oder sehr gute Deutschkenntnis-
sen’ ,.nur Osterreichische Staatsbulrger’ , suchen junge,
dynamische Mlitarbeiter” sowie in Bewerbungsgespra-
chen Bewertungen wie zu ,Uberqualifiziert” (zu alt) far
die Position oder Fragen nach der Kinderbetreuung.442 443

Die Kammer fiir Arbeiter und Angestellte fir Steier-
mark berichtet, dass sexuelle Belastigung am Arbeits-
platz weiterhin ein grofRes Problem darstellt. Allerdings
stagnieren die Verfahren wegen sexueller Belastigung,
da sie fur die Betroffenen oft mit einer hohen Belastung
verbunden sind.

Wegen der herausfordernden Situation fur die Fami-
lien und besonders flur berufstatige Frauen (Stichwort
Kinderbetreuungsplatze) mussten viele weibliche Ar
beitnehmerinnen die Arbeitszeit verklrzen oder das Ar
beitsverhaltnis beenden. Nach wie vor sind Frauen von
struktureller Diskriminierung aufgrund mangelnder In-
frastruktur (zB Kinderbetreuungsplatze) in der Arbeits-

welt betroffen. Jede zweite Frau ist teilzeitbeschaftigt
und im Pensionsalter sind mehr als 40 % der Frauen von
Altersarmut betroffen (sog ,, Pension Gap”).

Die sog Care-Tatigkeiten wie Hausarbeit, Kinderbetreu-
ung und die Pflege von Angehdrigen sind gesellschaft-
lich wichtige Aktivitaten. Diese sind Grundvorausset-
zungen fur den Erhalt des Menschen und damit auch der
Erwerbsarbeit, jedoch sind sie meist unbezahlt. Mehr
als 2/3 dieser unbezahlten Arbeit wird noch immer von
Frauen geleistet, was zu einer Doppel- und Mehrfach-
belastung fuhren kann. Diese ungleiche Verteilung von
unbezahlter Arbeit zwischen Frauen und Mannern wirkt
sich nachteilig auf das Gehalt, die Arbeitsmarktsituation
und Karriereentwicklung, auf verfligbare Freizeit und auf
die Gesundheit von Frauen aus.***

Das Women*s Action Forum und die Steirischen Ge-

sellschaft fiir Kulturpolitik (GKP) berichten folgende

Probleme und Defizite, die zu struktureller Benachteili-

gung von Frauen* auf dem Arbeitsmarkt fihren und die

vollstandige Gleichstellung in Beruf und Gesellschaft
behindern:

- Lohnungleichheit: Frauen* verdienen im Durchschnitt
deutlich weniger als Manner — der Gender Pay Gap ist
in Osterreich gravierend, Frauen* erhalten nicht den
gleichen Lohn fur gleichwertige Arbeit.

- Prekére Beschaftigung und Teilzeit: Frauen* arbeiten
Uberproportional haufig in Teilzeit- oder befristeten
Jobs, oft aus Sorge um die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf. Diese Jobs sind meist schlechter bezahlt,
haben geringere Aufstiegschancen und weniger sozi-
ale Absicherung.

- Mehrfache Belastung: Frauen* tragen die Hauptlast
der unbezahlten Care-Arbeit (Kinderbetreuung, Pfle-
ge von Angehdrigen, Haushalt), was zu einer Doppel-
oder Dreifachbelastung fuhrt und ihre Arbeitszeit, Er
holung und Karrierechancen einschrankt.

- Fehlende Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben:
Trotz gesetzlicher Regelungen fehlt es oft an flexiblen
und qualitativ hochwertigen Betreuungsangeboten,
was Frauen* in ihrer Erwerbstatigkeit einschrankt und
viele dazu zwingt, Arbeitszeit zu reduzieren.

- Pensionsarmut: Durch niedrigere Erwerbsbiografien,
haufigere Unterbrechungen und Teilzeitarbeit droht
vielen Frauen* im Alter eine armutsgefahrdende Pen-
sion, da die Rentenberechnung auf den Erwerbsein-

441 Gleichbehandlungsanwaltschaft, Regionalblro Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 442 Antidiskriminierungsstelle Steiermark, Beitrag zum Men-
schenrechtsbericht 2025. — 443 Weiterfihrende Information zum Thema Dequalifizierung: In einer jingst veréffentlichten Studie des Institutes fur Soziologie Wien gingen
die Soziologinnen Scheiblhofer, Holzinger, Drax| der Frage nach, warum Arbeitskrafte aus Osteuropa, die jedoch EU-Blrger:innen sind, so haufig sich in Jobs wieder finden,
die nicht ihren Ausbildungen entsprechen und einer Dequalifizierungsspirale ausgesetzt sind. Wo doch laut der 4 Grundfreiheiten sich EU-BUrger:innen in jedem Mitglieds-
land der Union niederlassen und einer Erwerbstatigkeit nachgehen kénnen und wie die Autorinnen der Studie betonen, das Recht auf Gleichbehandlung gelte. Tatsache ist
jedoch, dass viele Arbeitnehmer:innen aus den 6stlichen EU-Landern in Jobs arbeiten, die weit unter ihnrem Ausbildungsniveau liege. Dies ist einer der Hauptmerkmale von
Dequalifizierung. Laut Statistik sind Migrant:innen um ein Vielfaches mehr davon betroffen als Inlander:innen. Abgesehen davon, dass die erlernten und ausgeibten Fer
tigkeiten bei Nichtverwendung im Laufe der Zeit verfallen, gerade bei Jobs, die auch mit IT, PC und Datenkenntnissen zu tun haben. Die wesentlichsten Punkte, die diese
Praxis kennzeichnen, sind Sprachbarrieren, komplizierte Berufsanerkennungsprozesse und diskriminierende, gesellschaftliche Strukturen, die zu dem Phanomen fuhren, so
die zusammengefassten Erkenntnisse der Studie. Laut einer Studie des OIF wird das Berufsanerkennungsverfahren sowohl von interviewten Expert:innen als auch von Be-
troffenen als komplex und untbersichtlich beschrieben und stellt Betroffene vor finanzielle, zeitliche, sprachliche und psychische Herausforderungen. Insbesondere leiden
Frauen unter diesem System, denn: Anerkennung ist weiblich. Frauen arbeiten haufiger in reglementierten Berufen, die eine formale Anerkennung erfordern. Dadurch sind
sie oft mit Mehrfachbelastungen konfrontiert, da sie die zeitlichen Herausforderungen der Vereinbarkeit von Beruf, Angleichungsmanahmen und familiaren Verpflichtungen
bewaltigen mussen. (siehe dazu online unter https:/www.integrationsfonds.at/fileadmin/content/AT/monitor/OelF-FB-UMSCHL-Anerkennungsstudie-WEB.pdf ,S.21f). 444
Kammer fur Arbeiter und Angestellte, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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kommen basiert.

- Mangelnde Durchsetzung von Arbeitsrechten: Diskri-
minierung am Arbeitsplatz, fehlende Transparenz bei
Gehaltern und oft unzureichende Kontrollmechanis-
men erschweren die tatsachliche Gleichstellung.

- Begrenzung der Arbeitszeit und Erholungszeiten:
Frauen* in prekaren Jobs oder mit Care-Verpflich-
tungen haben oft keine echte Maoglichkeit, ihre Ar
beitszeit selbstbestimmt zu begrenzen oder bezahl-
ten Urlaub zu nehmen. 44

Der Steirische Dachverband der Offenen Jugendar-
beit weist darauf hin, dass die Jugendarbeitslosigkeit in
Graz besondere Aufmerksamkeit erfordert, da sie sowohl
von regionalen Entwicklungen als auch durch allgemei-
ne Trends am Arbeitsmarkt beeinflusst wird. Wahrend
die Jugendarbeitslosigkeit in der Steiermark insgesamt
sinkt, verzeichnete Graz im Februar 2025 den starksten
Anstieg der Arbeitslosigkeit.*¢

Die alpha nova Betriebsgesellschaft mbH berichtet,
dass seit Uber 30 Jahren Expert:innen ergebnislos darU-
ber diskutieren, wie Menschen mit Behinderungen, die in
Tageseinrichtungen der Behindertenhilfe beschaftigt sind,
far ihre Arbeit entlohnt werden sollen. Da inzwischen im-
mer mehr Menschen mit Behinderungen im Rahmen der
sogenannten ,Teilhabe an Beschaftigung in der Arbeits-
welt”# in einem betrieblichen Umfeld begleitet werden
und dort wertschopfende Arbeit leisten, ist die Dringlich-
keit dieser Frage stark gestiegen. Noch immer erhalten
Menschen mit Behinderungen fur ihre Arbeit ein monat-
liches Taschengeld (seit 2024 offiziell in , monatliche Zu-
wendung” umbenannt) in Hohe von € 123,60 und sind
dabei weder kranken- noch pensionsversichert.
Versuche der letzten Bundesregierung, diese Men-
schen in reguldre, also sozialversicherungspflichtige,
Dienstverhéltnisse mit angemessener Entlohnung ein-
zubeziehen, sind nicht Uber das Stadium einzelner ,,Pi-
lotprojekte” hinausgekommen. Dabei gibt es in der Stei-
ermark seit einigen Jahren dazu erfolgreiche Modelle**,
die rasch und ohne grofRen Aufwand umgesetzt werden
konnten.

Ein Hoffnungsschimmer findet sich im Regierungspro-
gramm der Steirischen Landesregierung: Im Kapitel Sozi-
ales heifdt es: ,,Menschen mit Behinderung sollen fur ihre
Arbeit ... einen Lohn und eine eigene Sozialversicherung,
anstatt wie bisher ein Taschengeld, erhalten.449450

Das Kindermuseum Graz bemangelt, dass flr Be-
schaftigte im Museumbereich bislang kein Kollektivver
trag besteht.*®!

Gute Praxis

Grazer Fonds fiir Aufstieg und Entwicklung (GraFo):
Das Qualifizierungsprogramm Grazer Fonds fur Auf-
stieg und Entwicklung” (GraFo) des Sozialamts der
Stadt Graz, Bereich Arbeit und Beschaftigung, leistet
seit Sommer 2015 einen Beitrag zur Erhohung der Be-
rufs- und Einkommenschancen von Working Poor in
der Landeshauptstadt Graz. Das Projekt bietet diesen
Menschen Unterstltzung durch eine an den individu-
ellen Bedarf angepasste Aus- und Weiterbildung bzw.
Umschulung Die Ziele des GraFo sind die Verbesse-
rung der Berufs- und Einkommenssituation sowie die
Steigerung der Erwerbsintensitat durch Hoherqualifizie-
rung der Working Poor. Die Antragsteller:innen erhalten
individuelle und kostenlose Beratung zur Abklarung von
beruflichen Perspektiven, Unterstltzung bei der Antrag-
stellung sowie ausfuhrliche Informationen zu berufsori-
entierten Weiterbildungen und Umschulungen.

Zeitraum 05.02.2024 bis 31.12.2024:

Beratungen Frauen 448
Beratungen Ménner 327
Forderungen Frauen 58
Forderungen Frauen 44

Gewdhrte Zuwendungen 224.544,95 €%

Pflege ist mehr - Grazer Orientierungsmonat

fiir Pflegeberufe:

Um dem akuten Fachkraftemangel im Pflegebereich entge-
genzuwirken, konnen sich Personen, die an einem Pflege-
beruf interessiert sind, seit 2023 jeweils einen Monat lang
Uber bestehende Ausbildungsmaoglichkeiten und Ange-
bote in der osterreichischen Pflegelandschaft informieren
und die vielfaltigen Arbeitsmaoglichkeiten in Gesundheits-
einrichtungen kennenlernen. Aufgeteilt auf vier Wochen
werden die vier Berufe Heimhilfe, Pflegeassistenz, Pflege-
fachassistenz und Diplomierte Gesundheits- und Kranken-
pflege vorgestellt. Teiinehmende erhalten einen Teilnah-
mebonus in der Hohe der Geringflgigkeitsgrenze.

Zeitraum 2024:

5 Kurse zu je 4 Wochen mit je max. 15 Teilnehmer:innen
60 Anmeldungen (31w, 29m)

56 Kursabschllsse

€ 518,44 Teilnahmebonus pro Person

€ 29.032,64 Gesamtauszahlung Teilnahmebonus*®

445 \Women*s Action Forum- Verein zur Biindelung von Engagement gegen Sexismus, Rassismus und Homophobie gegen Frauen* und GKP (Steirische Gesellschaft fur
Kulturpolitik), Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 446 Steirischer Dachverband der Offenen Jugendarbeit, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 447 Teilha-
be an Beschaftigung in der Arbeitswelt (TaB) ist eine Unterstiitzungsleistung nach dem Stmk. Behindertengesetz — 448 z.B. inArbeit von Jugend am Werk oder step-by-step
von LebensGrof3. — 449 https:/media.steiermark.at/flexpaper/Regierungsprogramm/index.html. — 450 alpha nova Betriebsgesellschaft mbH, Beitrag zum Menschenrechts-
bericht 2025. — 451 KIMUS Kindermuseum Graz GmbH, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 452 Sozialamt der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht

2025. — 453 Sozialamt der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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Niederschwellige Beschaftigungsangebote zur stu-
fenweisen Heranfiihrung an den Arbeitsmarkt und
zum Aufbau der Beschaftigungsfahigkeit - NsBa:
Mit dem ESF+ Projekt ,Niederschwellige Beschafti-
gungsangebote (BeP — Talente integrieren)’ sollen bis
Ende 2025 130 maénnliche Personen mit Fluchtbiogra-
fie in Beschaftigung gebracht werden. Durch nieder
schwellige und individuelle Beschaftigungsangebote
werden arbeitsmarktferne Menschen, insbesondere
Langzeiterwerbslose und Beziehende von Sozialunter
stltzung, schrittweise an den Arbeitsmarkt herange-
flhrt. Eine sozialpadagogische Begleitung ermaoglicht
es, individuelle Losungsstrategien fur jene Herausfor
derungen zu erarbeiten, die ihre Chancen am Arbeits-
markt einschranken. Die Teilnehmenden konnen bis zu
neun Monate im Projekt beschaftigt werden. Die Stadt
Graz stellte 2024 € 120.000,- fur jene vier Teilprojekte,
die ausschlieRlich in Graz tatig waren, zur Verfligung.**

Das Angebot , Beratung im Bereich Anerkennung von
auslandischen Qualifikationen fiir Grazer Unterneh-
men” ermutigte Betriebe auf Arbeitskrafte mit auslan-
dischen Qualifikationen zurlickzugreifen, um dadurch u.a.
dem vorherrschenden Fachkraftemangel entgegenzuwir
ken. Finanziert vom Sozialamt, Bereich Arbeit und Beschaf-
tigung, dem Integrationsreferat und der Abteilung fur Wirt-
schafts- und Tourismusentwicklung bot der Verein ZEBRA
vom 01.03.2024 bis 31.12.2024 Beratung im komplexen
Prozess der Anerkennung von Qualifikationen potenzieller
Arbeitskrafte. Wahrend des gesamten Anerkennungspro-
zesses erfolgte eine Begleitung, in der u.a. grundlegende
Rechtsvorschriften vermittelt wurden. Der Leitfaden ,, An-
erkennungsprozess von Gesundheits- und Krankenpflege-
ausbildungen”** ist ein Ergebnis des Projekts.*¢

Das Integrationsreferat der Stadt Graz fihrt die fol-

genden Beispiele guter Praxis an:

- ABI-Service/IBOBB-Café informieren zu Fragen rund
um Bildung und Beruf (Abteilung fur Bildung und Inte-
gration)

- Beratung im Bereich Anerkennung von auslandischen
Qualifikationen fur Grazer Unternehmen (Verein Ze-
bra) inkl. der Organisation Runder Tische mit rele-
vanten Stakeholdern im Auftrag der Stadt Graz (Inte-
grationsreferat, Sozialamt und Wirtschaftsabteilung),
Leitfaden ,Anerkennungsprozess von Gesundheits-
und Krankenpflegeausbildungen”

- In Kooperation mit AMS gezielte Veranstaltungen far
Zielgruppen (z.B. Kriegsvertriebene)

- Bildungskoordinatorinnen (mit direktem Zugang zur
ABI-Servicestelle seit November 2015)

Zudem werden folgende Projekte/Organisationen Uber

das Integrationsreferat finanziell unterstitzt:

- Projekt Anerkannt! (inspire)

- verschiedene Subventionenim (jungen) Erwachsenen-
Bildungsbereich (z.B. Deutschkurse als Beitrag zur In-
tegration in den Arbeitsmarkt, SIQ ,Sport+Arbeit”
(Caritas), Sindbad-Mentoring, Mentorus, etc.)

- Lernférderung Uber LernBars (Caritas)

- Berufsbegleitende Deutschkurse.*’

Die Abteilung fur Wirtschaft- und Tourismusentwicklung

fihrt Graz Geht Voraus als Beispiel guter Praxis an:

- Arbeit ist mehr als ein Job. Sie ist Lebensraum, Ge-
staltungsfeld, Verantwortung. Mit dem Format Graz
Geht Voraus setzt die Wirtschaftsabteilung der Stadt
Graz ein starkes Zeichen flr eine Arbeitswelt, die den
Menschen in den Mittelpunkt stellt — und damit auch
zentrale Rechte starkt: das Recht auf Arbeit, gleichen
Lohn, bezahlten Urlaub und begrenzte Arbeitszeiten.

- Graz Geht Voraus bringt Menschen aus der Grazer
Wirtschaft zusammen, die in ihrer alltaglichen Pra-
xis oft in getrennten Wirklichkeiten agieren — Selb-
standige und Industriebetriebe, Corporates und Star
tups, Entrepreneur:innen und Intrapreneur:innen. Ziel
ist es, alte Muster zu hinterfragen, Neues entstehen
zu lassen und zu zeigen, dass nachhaltiges \WWachstum
moglich ist — gemeinsam und Uber Sektorengrenzen
hinweg. Die Initiative unterstltzt damit eine zukunfts-
fahige Arbeitswelt, die wirtschaftlichen Erfolg mit so-
zialer Verantwortung verbindet.

- Das Recht auf faire Bezahlung, geregelte Erholung
und menschenwdurdige Arbeitszeitbegrenzung ist da-
bei kein Add-on, sondern ein tragendes Fundament
fur eine gesunde Gesellschaft und resiliente Organi-
sationen. In Workshops, Begegnungsformaten und
gemeinsamen Lernraumen entstehen neue Perspek-
tiven fUr ein Wirtschaften, das Verantwortung fordert
und den Mut zum Wandel starkt.

- Dabei setzt Graz Geht Voraus auf eine Kultur des Mit-
einanders, in der Menschen sich auf Augenhohe be-
gegnen. Das Handeln ist menschen- und commu-
nityzentriert; Raume fur kollektives Lernen, echte
Gesprache und nachhaltiges Handeln werden ge-
schaffen. Diversitat, Inklusion und offene Perspekti-
ven sind ebenso zentral wie der aktive Austausch von
Wissen und Erfahrungen. Die Initiative denkt Wirt-
schaft neu - sinn-, potential- und I6sungsorientiert.

- Graz Geht Voraus ist mehr als ein Eventformat —es ist
eine Einladung zum Mitgestalten: fur all jene, die die
Wirtschaft in Graz fair, lebendig und menschenrechts-
basiert weiterentwickeln mochten. Fur Menschen,

454 Sozialamt der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 455 Siehe online unter https://www.graz.at/cms/dokumente/10434355/80e480f8/Leitfaden %20
Anerkennung %20Pflegeberufe .pdf. — 456 Sozialamt der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 457 Integrationsreferat der Stadt Graz, Beitrag zum Men-

schenrechtsbericht 2025.
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die Verantwortung Ubernehmen — fur sich selbst, fur
andere und fur eine zukunftsfahige Stadt.**®

Der Gemeinderatsklub der SPO stellt fest, dass die
Stadt Graz zwar keine Arbeitsgesetze setzt, aber als
grofde Arbeitgeberin und durch Férderprogramme fir Be-
schaftigung, Gleichstellung und Integration daflr sorgt,
dass die Rechte auf Arbeit, gleichen Lohn und faire Ar
beitsbedingungen auch vor Ort gestarkt werden.*°

Jugendcoaching in der Offenen Jugendarbeit Graz
Die Jugendcoaches, bieten seit Janner 2014 Jugend-
coaching in derzeit sechs Grazer Jugendzentren an. Im
Auftrag des Sozialministeriumservice wird im Rahmen
des Pilotprojekts versucht, insbesondere systemferne
Jugendliche — sogenannte NEETs (Jugendliche, die we-
der im Schulsystem noch in einer Ausbildung sind; Not
in Education, Employment and Training) — direkt in ih-
ren Lebenswelten zu erreichen und sie in eine Ausbil-
dung zu (re)integrieren. Die Zwischenbilanz zeigt, dass
die Implementierung von Jugendcoaching im Jugend-
zentrum ein sinnvoller Ansatz ist, um systemferne Ju-
gendliche Uber einen niederschwelligen Zugang zu er
reichen. Durch eine sehr gute Zusammenarbeit von
Offener Jugendarbeit und Jugendcoaching wird das fixe
Angebot im Jugendzentrum von allen Beteiligten positiv
erlebt — nicht zuletzt von den davon profitierenden Ju-
gendlichen. 4

Programm ,, mentor me”

Das Programm ,mentor me” des Vereins mentorus
setzt auf individuelle Begleitung und Coaching, die
sich Uber die Jahre als besonders wirkungsvoll erwie-
sen hat. Der Ansatz ermoglicht es, gezielt auf die ak-
tuelle Lebenssituation der Teilnehmer:innen einzuge-
hen. Entscheidend ist, dass die Teilnehmer:innen nicht
einfach ,,Neues” lernen, sondern dass dieses Wissen
nachhaltig verfugbar und zu eigen gemacht wird. Die-
ser Prozess erfordert von den Teilnehmenden Energie,
Arbeit, Anstrengung, Neugier und die Fahigkeit, mit in-
neren Widerstanden umzugehen. Im Rahmen des Coa-
chings wird groRer Wert darauf gelegt, dass sich die
Teilnehmer:innen erkenntnisorientiert und vertiefend
mit personlichen, gesellschaftlichen und beruflichen
Themen auseinandersetzen und auch Verbindungen
zwischen diesen herstellen konnen. Gemeinsam mit
jedem:r Teilnehmer:in wird ein individueller Berufs-, Kar
riere- und Lebensplan erarbeitet, der auch flexibel ist,
aber stets die Zielerreichung im Fokus behalt. Der Asyl-
status ist fUr die Teilnahme an diesem Programm nicht
entscheidend, sondern das Engagement und der Wille

der jeweiligen Person. Viele ehemalige Teilnehmer:innen
begannen das Programm als Asylwerber:innen und sind
heute ausgebildete Fachkrafte oder Mitarbeiter:iinnen
in Arbeitsverhaltnissen, welche ihnen ein selbsterhal-
tendes Leben ermaoglichen. !

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird beim
Women*s Action Forum und der Steirischen Gesell-
schaft far Kulturpolitik (GKP) unter anderem durch
Gleitzeit, flexible Arbeitszeitmodelle und Telearbeit er
moglicht. Dies gilt nicht nur fur ihre Kund:innen, son-
dern auch die Mitarbeiter:innen.*62

Auch das Kindermuseum Graz flhrt flexible Arbeits-
zeiten durch Gleitzeitregelung, Nicht-Kénnen-Tage, um
auf die Bedurfnisse des:der Einzelnen einzugehen .6

Neue Empfehlungen

Aufgrund des zunehmenden Arbeitskrafte- und Fach-
kraftemangels empfiehlt das Sozialamt der Stadt
Graz angepasste Strategien zu entwickeln und den
Ausbau neuer zielgruppenspezifischer Projekte voran-
zutreiben. In Anbetracht aktueller Entwicklungen und
gesellschaftlicher Strukturveranderungen ist es not-
wendig, nachhaltige Losungen flur sinnstiftende Be-
schaftigung und soziale Teilhabe fir alle Menschen zu
entwickeln. Die Vernetzung mit Akteur:innen aus dem
Bereich Arbeit und Beschaftigung in Graz hat dabei
weiterhin hohe Relevanz.

Das Integrationsreferat der Stadt Graz empfiehlt
den Ausbau von Projekten zur Forderung der Arbeits-
marktintegration bzw. von Mafinahmen zur Vorberei-
tung auf den Arbeitsmarkt.4%

Das Women*s Action Forum und die Steirische Ge-
sellschaft fiir Kulturpolitik (GKP) empfehlen:

- Transparenzinitiativen bei Gehaltern: Unternehmen
und offentliche Einrichtungen veroffentlichen Lohn-
strukturen offen, um Lohndiskriminierung sichtbar zu
machen und anzugehen (z. B. verpflichtende Gender-
Pay-Gap-Berichte).

Gesetzliche Regelungen und Kontrollen: Strikte
Durchsetzung von Gleichbehandlungs- und Antidis-
kriminierungsgesetzen, inklusive Sanktionen bei Ver
stoRen gegen das Diskriminierungsverbot am Ar
beitsplatz.

Forderung von Teilzeit- und flexiblen Arbeitsmodellen
mit voller sozialer Absicherung: Teilzeit darf nicht mit
Karriereknick oder schlechterer Bezahlung verbun-

458 Abteilung fiir Wirtschaft- und Tourismusentwicklung der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 459 Gemeinderatsklub der SPO — Stadt Graz, Beitrag
zum Menschenrechtsbericht 2025. — 460 Steirischer Dachverband der Offenen Jugendarbeit, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 461 Verein mentorus, Beitrag
zum Menschenrechtsbericht 2025. — 462 \Women*s Action Forum- Verein zur Blndelung von Engagement gegen Sexismus, Rassismus und Homophobie gegen Frauen*
und GKP (Steirische Gesellschaft fir Kulturpolitik), Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 463 KIMUS Kindermuseum Graz GmbH, Beitrag zum Menschenrechtsbe-
richt 2025. — 464 Sozialamt der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 465 Integrationsreferat der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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den sein. Flexible Arbeitszeiten ermaoglichen bessere - die Anstellungsmoglichkeit von allen Menschen, die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. in Osterreich leben und arbeiten und somit Steuern

- Ausbau von oOffentlich geforderter Kinderbetreuung zahlen. Vor allem auch im &ffentlichen Dienst.#6¢
und Pflegeinfrastruktur: Hochwertige und bezahlbare
Betreuung entlastet Frauen* und ermdglicht volle Er Der Steirischer Dachverband der Offenen Jugend-
werbstatigkeit. arbeit empfiehlt Beschaftigungs- und Bildungsfor

- Programme zur beruflichen Weiterbildung und Karri- mate an das Arbeitsfeld der Offene Jugendarbeit zu
ereforderung fur Frauen:* Unterstltzung beim Wie- knupfen und sie den Jugendlichen zusatzlich zu den
dereinstieg und gezielte Forderung in mannerdomi- bestehenden Angeboten zuganglich zu machen.*®”
nierten Branchen.

- MalRnahmen gegen Altersarmut: Verbesserte Pensi- Der Verein mentorus empfiehlt, dass Unternehmen
onsregelungen, die Care-Arbeit anerkennen (z. B. Er ab einer bestimmten Betriebsgrofie verpflichtet wer
ziehungs- und Pflegezeiten als Versicherungszeiten). den, Menschen mit Flucht- und Migrationserfahrung

- Betriebliche Gesundheitsforderung und Schutz vor in eine Lehrausbildung zu tbernehmen.*%
Uberlastung: Angebote zur Stressbewaltigung, Riick-
sicht auf Care-Arbeit und faire Arbeitszeitmodelle. Das Kindermuseum Graz empfiehlt die Einflihrung von

- Initiativen zur Sensibilisierung von Arbeitgeber:innen Kollektivvertragen fir Museumsmitarbeiterinnen.*%®
und Personalverantwortlichen: Workshops und Schu-
lungen zu Gendergerechtigkeit und Diversitat.

466 \Women*s Action Forum- Verein zur Bundelung von Engagement gegen Sexismus, Rassismus und Homophobie gegen Frauen* und GKP (Steirische Gesellschaft fur
Kulturpolitik), Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 467 Steirischer Dachverband der Offenen Jugendarbeit, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 468 Verein
mentorus, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 469 KIMUS Kindermuseum Graz GmbH, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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5.3 Recht auf angemessene Lebensfuhrung

(Artikel 25 AEMR)

Artikel 25 AEMR

(1) Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl gewahrleistet,
einschliel3lich Nahrung, Kleidung, Wohnung, arztliche Versorgung und notwendige soziale Leistungen gewahrleistet
sowie das Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invaliditat oder Verwitwung, im Alter sowie
bei anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstande.

(2) Mditter und Kinder haben Anspruch auf besondere Flirsorge und Unterstlitzung. Alle Kinder, eheliche wie aulSer

eheliche, geniel3en den gleichen sozialen Schutz.

5.3.1 Wohnen
Daten und Fakten

Wohnen Graz und das Amt fiir Wohnungsangele-
genheiten der Stadt Graz berichten, dass die Nachfra-
ge nach stadtischen Wohnungen in den letzten Jahren
deutlich angestiegen ist. Im Jahr 2024 hat\Wohnen Graz
rund 3.000 Antrage von Wohnungssuchenden verzeich-
net (2019 1.288).

Der Eigenbetrieb Wohnen Graz stellte Wohnungen
fur Flichtlinge aus der Ukraine fir einen bestimmten
Zeitraum entgeltlos zur Verflgung. Da sich einige der
Ukrainer:innen mittlerweile in Graz ein neues Leben
aufgebaut haben und eine Rickkehr nicht absehbar
war, bestand der Wunsch, die Wohnungen dauerhaft
anzumieten. Da die Voraussetzungen hierfir aufgrund
der Richtlinien fur die Zuweisung von Gemeindewoh-
nungen nicht gegeben waren, wurde mit Beschluss des
Gemeinderates eine Sonderregelung fur die Vermietung
von 28 gemeindeeigenen Wohnungen der Stadt Graz
getroffen. Der Abschluss von befristeten Mietvertragen
war damit moglich.

Far die Ausweitung des Angebots fur Schutzunterktnfte
far von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder, hat
der Eigenbetrieb Wohnen Graz einige stadteigene Ge-
meindewohnungen als Ubergangswohnungen fir den
Tragerverein Frauenhauser Steiermark zu Verfigung ge-
stellt.47°

Das Integrationsreferat der Stadt Graz hebt die
Verankerung des Handlungsfelds ,Wohnen” im Ar
beitsprogramm ZUSAMMEN*" hervor. Folgende Um-
setzungsmalnahmen werden in diesem Handlungsfeld
angefuhrt:

- Netzwerkarbeit mit lokalen Schllsselakteur:innen in-
nerhalb und aufRerhalb des Hauses Graz, insbesonde-
re mit der Wohnungsinformations- und Schlichtungs-
stelle der Stadt Graz,

- Erstellung von barrierefreien, mehrsprachigen Infor-
mationsmaterialien zum Thema ,Wohnen in Graz";
Entwicklung eines Dialogformats zu den Themen
.Migration & Wohnen” und Diskriminierungsver-
bot am Wohnungsmarkt” als Impulsgebung unter
Stakeholder:innen.472

Die Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt
Graz: Ganz Osterreich steht vor tiefgreifenden demo-
grafischen und gesellschaftlichen Herausforderungen
im Bereich Pflege und Betreuung. Die Zahl der pflege-
bedurftigen Menschen steigt kontinuierlich: Bis 2050
wird mit Uber 730.000 Pflegegeldbeziehenden gerech-
net (2025: 500.554). Gleichzeitig nimmt die Zahl der po-
tenziellen pflegenden Angehorigen ab — die sogenannte
intergenerationelle Unterstutzungsrate verschlechtert
sich, weil sich gesellschaftliche Strukturen hin zu klei-
neren Haushalten verandern. Diese Entwicklungen ge-
fahrden die Stabilitat des informellen Pflegesystems,
das aktuell das Rickgrat der Pflege in Osterreich bildet:
Rund 80 % der Pflegegeldbeziehenden werden zu Hau-
se von Angehorigen betreut. Doch die Belastung dieser
Pflegenden ist hoch, und die Unterstltzungsangebote —
etwa mobile Dienste und 24-Stunden-Personenbetreu-
ung - reichen beiWeitem nicht aus, um langfristige Ent-
lastung zu gewahrleisten.472474

Fast 20 % der Gesamtfalle der Antidiskriminierungs-
stelle Steiermark betrafen in den Jahren 2023 bis 2024
den Bereich ,Wohnen” Dabei handelte es sich um Dis-
kriminierungsvorkommnisse bei der Wohnungssuche,

470 Amt fur Wohnungsangelegenheiten und Wohnen Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 471 Siehe www.graz.at/integrationsleitbild. — 472 Integrationsrefe-
rat der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 473 Quelle: Goldgruber, J., Sprenger, M. & Hartinger, G. (2024). Die Zukunft des dsterreichischen Pflegesy-
stems. ProCare 29 (6-7). — 474 Geriatrische Gesundheitszentren der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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Nachbarschaftskonflikten, Mietstreitigkeiten, Konflikte
zwischen Mietparteien und Hausverwaltung. Den groR-
ten Teil innerhalb dieses Lebensbereiches bildeten Dis-
kriminierungen aufgrund der ethnischen Zugehoarigkeit
(35%).47°

Das Grazer Biiro fiir Frieden und Entwicklung berichtet,
dass das Nachbarschaftsservice Graz (Nachbarschafts-
konfliktldsung), die Wohneinbegleitung mit Schwer
punkt Gemeindebau wie auch die Mobile Stadtteilarbeit
zur Verflgung stehen. Zudem fordert die Stadt viele hilf-
reiche soziale Mafinahmen im Bereich Wohnen und So-
zialbegleitung, auf die das Friedensburo in ihrer Arbeit
zurlckgreifen kann. 476

Die Abteilung Beratung & Existenzsicherung der Ca-
ritas der Diozese Graz-Seckau berichtet, dass die \Woh-
nungssicherung (WOG) der Caritas der Diozese Graz-
Seckau seit 20 Jahren von Delogierung bedrohte
Haushalte berat. Der Bedarf und die Nachfrage sind
weiterhin ungebrochen hoch: Mehr als 1.400 Haushalte
in Graz nahmen das Angebot der WOG im Jahr 2024
in Anspruch und wurden zur nachhaltigen WWohnungssi-
cherung und Vermeidung von Obdachlosigkeit beraten.
Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einen Anstieg
der Beratungsfalle in Graz von tber 24%. 477

Der Verein Wohnplattform Steiermark berichtet, dass
bei der Grindung der Wohnplattform (1986) die Woh-
nungssituation in Graz durch eine signifikante Versor
gungsllicke im Bereich der Beratung sowie der Praven-
tionsmaflnahmen fur von Wohn- und Obdachlosigkeit
bedrohter Menschen gekennzeichnet war. Flr bereits
wohnungslose Personen bestanden damals lediglich
die Alternativen stadtischer Obdachlosenasyle, kosten-
intensiver Fremdenheime oder die Obdachlosigkeit
selbst. Wohnungslose Menschen lebten und leben im-
mer noch unter aufderst prekaren Lebensbedingungen.
Der Verlust einer Wohnung bedeutet zugleich den Ver
lust der Basis fUr ein privates, eigenstandiges Leben
und ist haufig auch mit dem Verlust der Arbeit und der
sozialen Beziehungen verbunden. Menschen, die von
Obdachlosigkeit betroffen sind, erleben durchschnittlich
eine Verklrzung von gesunden Lebensjahren und das
Risiko, Opfer von Gewalt zu werden, ist deutlich erhoht.
Zudem stellt eine Hauptwohnsitzmeldung eine grund-
legende Voraussetzung fur eine Vielzahl an alltaglichen
Angelegenheiten dar, etwa fur Antragsstellungen, Kon-
toeroffnung, Internetanschluss, oder Schulanmeldung.

Personengruppen, die von Armut und sozialer Ungleich-
heit betroffen sind, leben haufiger als andere in be-
stimmten Regionen bzw. Stadtteilen, deren Einfluss-
faktoren (wie etwa Larm) oder deren Stigmatisierung
als ,Glasscherbenviertel” unterschiedliche Formen der
sozialen Ungleichheit verstarken konnen. Wohnungslo-
sigkeit betrifft Uberwiegend marginalisierte Gruppen.
Sowohl die , Art zu Wohnen" als auch das ,WWo man
wohnt” haben einen direkten Einfluss auf unser Ge-
sundheitsverhalten. Dieses ist somit (auch) status- und
einkommensabhangig und wird mafdgeblich gepragt
durch die Lebensumstande der Personen, der Ange-
botsstruktur in der Wohnumgebung und der Finanzier
barkeit der Gesundheitsleistungen.
Marginalisierungsprozesse sind folglich Ausdruck sozi-
aler Exklusions- und Abstiegsphanomene, die sowohl
die Teilhabe als auch die Anbindung an Institutionen
des Hilfs- und Versorgungssystems erschweren. Diese
Uberblicksartig dargestellten kumulativen Benachteili-
gungsprozesse beschranken nicht nur die gesellschaft-
liche Partizipation von obdach- und wohnungslosen Per
sonen, sondern verfestigen auch strukturelle Probleme,
wie Zugangsbeschrankungen zu praventiven, kurativen
und rehabilitativen Gesundheitsleistungen. Dadurch
kommt es zu einer zirkularen Verstarkung gesundheit-
licher Ungleichheiten. Das Recht auf Wohnen kann so-
mit weder isoliert noch losgelost von anderen Men-
schenrechten betrachtet werden, etwa vom Prinzip der
menschlichen Wirde, vom Diskriminierungsverbot oder
vom Recht auf Privatsphare.*’®

Im Jahr 2022 waren in Osterreich insgesamt 19.667
Personen als obdach- und wohnungslos registriert, da-
von 1.927 in der Steiermark. Obdach- und Wohnungslo-
sigkeit tritt dabei vor allem in groReren Stadten auf. Im
Jahr 2023 lag die Zahl der armuts- und ausgrenzungsge-
fahrdeten Personen in Osterreich bei 1.592.000 (18 %),
davon 161.000 in der Steiermark. Wenngleich die Wohn-
und Obdachlosigkeit in den letzten Jahren teilweise zu-
rickgegangen ist, zeigt sich gleichzeitig eine Zunahme
von Personen in Osterreich, die von erheblicher materi-
eller und sozialer Deprivation betroffen sind. In der Er
hebung , So geht's uns heute” gab fast ein Viertel der
Befragten 2024 an, unerwartete Ausgaben nicht be-
streiten zu konnen; rund 6 % der Befragten berichteten,
ihre Wohnung nicht warmhalten zu konnen. Diese Zah-
len verdeutlichen, dass soziale und materielle Deprivati-
on in Osterreich keine Randphanomene sind.

Neben den oben genannten und kursorisch beschrie-
benen Verschrankungen von Armut und Armutsgefahr

475 Antidiskriminierungsstelle Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 476 Grazer Bliro fir Frieden und Entwicklung (Friedensblro), Beitrag zum Men-
schenrechtsbericht 2025. — 477 Caritas der Diozese Graz Seckau, Abteilung Beratung & Existenzsicherung, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 478 Prekare Wohn-
verhaltnisse gehen in hohem Mafe mit chronischen Stressoren und psychischen Erkrankungen einher. Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen sind
mit einer bis zu 80-prozentigen lebenszeitlichen Prévalenz die mit Abstand am starksten psychiatrisch belastete Bevolkerungsgruppe. Laut der reprasentativen SEEWOLF-
Studie 2014 (,, Seelische Erkrankungsrate in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe im GrofRraum Minchen”) wurde bei 74,5 % der untersuchten Nutzer:innen von Einrich-
tungen der Wohnungslosenhilfe eine psychiatrisch behandlungswiirdige Erkrankung festgestellt: « 66,1% der untersuchten Personen wiesen bereits vor Eintritt der Woh-
nungslosigkeit eine psychische Stérung auf « Bei 12,7 % trat die psychische Erkrankung gleichzeitig mit der Wohnungslosigkeit auf « Bei 21,2% war die Erstmanifestation der

psychischen Erkrankung nach der Wohnungslosigkeit (bzw. wurde diese diagnostiziert).
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dung, Wohnungslosigkeit, psychischer Erkrankung und
anderen Einflussfaktoren wie der Wohngegend, zeigen
sich auch geschlechtsspezifische Unterschiede im Er
scheinungsbild wohnungsloser (psychisch erkrankten)
Menschen: Frauen bleiben haufiger als Manner in ver
deckter Wohnungslosigkeit und suchen institutionelle
Hilfe erst spat auf. Sie sind zudem haufiger unterschied-
lichen Formen von Gewalt ausgesetzt und meiden, teils
aus Scham, teils aus Angst vor weiteren Ubergriffen,
institutionelle Hilfsangebote oder Notunterkinfte. Die
Studienlage dazu ist eher durftig, auch Personen aus
dem LGBTQIA+ Spektrum, die vermutlich spezifischen
Formen von Obdach- und Wohnungslosigkeit ausge-
setzt sind, sind bisher wenig erforscht.

Die wohnungspolitischen Leitideen, wonach Wohnen
ein Grundbedurfnis darstellt und dessen Nicht-Befrie-
digung den Ausschluss aus dem gesellschaftlichen Le-
ben bedeutet, haben in den letzten Jahrzehnten grofRe
Wirkung entfaltet. Der Aussage , Ein Bett ist keine Woh-
nung” ist eigentlich nichts hinzuzufligen. Das war nicht
immer so, und auch heute gilt es in der Sozialarbeit wei-
terhin fUr die konsequente Umsetzung dieses Grund-
satzes in der Praxis einzutreten.*”®

Probleme und Defizite

Wohnen Graz und das Amt fiir Wohnungsangele-
genheiten der Stadt Graz betonen, dass es angesichts
der steigenden Lebenshaltungskosten wichtiger denn
je ist, leistbaren Wohnraum zur Verflgung zu stellen.
Auf Vorschlag des Eigenbetriebes Wohnen Graz wurden
die Einkommensgrenzen an jene der Steiermarkischen
Landesregierung fur die Wohnbauférderung angepasst.
Diese rechtliche Anpassung zeigt, dass auf die gestie-
genen Lebenshaltungskosten reagiert wird.*&

Das Sozialamt der Stadt Graz bezeichnet den Mangel
an leistbarem Wohnraum als ein dauerhaftes Problem.8

Die Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz
weisen darauf hin, dass angesichts der im Kapitel Da-
ten und Fakten dargelegten demographischen Entwick-
lungen innovative Wohn- und Betreuungsformen not-
wendig sind, die sowohl Autonomie als auch Sicherheit
gewabhrleisten. Dies betrifft insbesondere Menschen
mit Demenz. Ambulant betreute Senior:innen-Wohnge-
meinschaften (auch fur Menschen mit Demenz) stellen
hier eine zukunftsweisende Alternative dar. Sie schlie-
Ren die Lucke zwischen hauslicher Betreuung und sta-

tionarem Pflegeheim und entsprechen in hohem Malie
den Leitlinien der Osterreichischen Demenzstrategie
.Gut leben mit Demenz" Diese fordert unter anderem
eine Verbesserung der Lebensqualitat, die Forderung
der Selbstbestimmung sowie neue Versorgungsmodel-
le, die an den Bedurfnissen der Betroffenen orientiert
sind.*8?

Der OVP-Gemeinderatsclub berichtet, dass aufgrund
des demografischen Wandels und des unzureichenden
stadtischen Angebots zunehmend Anfragen zur Wohn-
situation von alteren Menschen und Personen mit
Pflegebedarf an politische Vertreter.innen herangetra-
gen werden. Problematisch ist dabei nicht nur die Ver
flgbarkeit, sondern auch die Finanzierbarkeit von adéa-
quatem Wohnraum, der den Betroffenen ein Leben in
groRtmoglicher Selbstbestimmung ermaoglicht. Beste-
hende Angebote wie Pflegeeinrichtungen oder Initiati-
ven wie Mehrgenerationenwohnen sind zwar wertvoll,
decken aber nicht den Gesamtbedarf. Vermisst werden
vor allem stadtisch initilerte Projekte, die leistbar sind
als auch von den Betroffenen angenommen werden. 8

Im Janner 2024 veranstaltete die Gleichbehandlungs-
anwaltschaft, Regionalbiiro Steiermark im Volkskun-
demuseum Graz mit Unterstltzung der Stadt Graz eine
Enquete zum Thema diskriminierungsfreier Wohnraum
fur alle. Die in diesem Rahmen prasentierte und von
der Gleichbehandlungsanwaltschaft in Auftrag gege-
bene Wohnraumstudie*®* zeigt deutlich, dass als fremd
wahrgenommene Menschen, weniger Chancen am
Wohnungsmarkt haben. Das Gleichbehandlungsgesetz
sieht hierflr zwar einen Rechtsschutz in Form von Scha-
denersatzansprichen vor, jedoch nur fur die Diskrimi-
nierungsgrinde Geschlecht und ethnische Zugehorig-
keit. Die im Gleichbehandlungsgesetz vorgesehenen
Schadenersatzanspriche bieten nur einen minima-
len Ausgleich flur erlebte Diskriminierung. Menschen,
die aufgrund ihrer Herkunft als fremd wahrgenommen
werden, erfahren nicht nur Benachteiligungen bei der
Wohnungssuche, sondern sind auch immer wieder mit
Anfeindungen konfrontiert, die ihnen kein diskriminie-
rungsfreies Wohnen ermaglichen. Dies ist besonders
problematisch, da die eigene Wohnung auch ein Ort des
Rickzugs sein sollte.*®®

Die Abteilung Beratung & Existenzsicherung der Ca-
ritas Steiermark stellt fest, dass zahlreiche strukturelle
Herausforderungen das Ziel einer angemessenen und
sicheren Lebensflhrung erschweren: Die anhaltende
Teuerung und die stark steigenden\Wohnkosten, beson-

479 Verein Wohnplattform Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 480 Amt fur Wohnungsangelegenheiten und Wohnen Graz, Beitrag zum Menschen-
rechtsbericht 2025. — 481 Sozialamt der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 482 Geriatrische Gesundheitszentren der Stadt Graz, Beitrag zum Men-
schenrechtsbericht 2025. — 483 OVP-Gemeinderatsclub, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 484 Siehe online unter: www.gleichbehandlungsanwaltschaft.gv.at.
485 Gleichbehandlungsanwaltschaft, Regionalbiro Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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ders auf dem privaten Wohnungsmarkt, belasten immer
mehr Menschen. Viele missen einen grofRen Teil ihres
Einkommens fur die Miete aufwenden oder konnen sich
diese Uberhaupt nicht mehr leisten. Gleichzeitig steigen
auch die allgemeinen Lebenshaltungskosten kontinuier
lich, wodurch die finanzielle Belastung weiter zunimmt.
In diesem angespannten wirtschaftlichen Umfeld ist es
flr viele Betroffene kaum maglich, Mietriickstande aus-
zugleichen, die sich aufgrund der hohen Mieten rasch
anhaufen kénnen.48

Antidiskriminierungsstelle Steiermark: Diskriminierun-
gen aufdern sich in unterschiedlichen Formen, sei es
durch Ausschluss bei der Wohnungssuche, durch dis-
kriminierende Praktiken von Vermieter:iinnen und Im-
mobilienunternehmen wegen Erfordernis von perfekten
Deutschkenntnissen, hoheren Einkommen, Ausgren-
zungen von Kindern. Oft sind ethnische Zugehdrigkeit,
Geschlecht, FamiliengrofRe, Alleinverdiener:innen, se-
xuelle Orientierung, Behinderung oder soziale Herkunft
die entscheidenden Faktoren.*’

Der Verein Wohnplattform Steiermark berichtet, dass
nach wie vor Personen, die von Obdach- oder \Woh-
nungslosigkeit betroffen sind oder an einer psychischen
Erkrankung leiden, verschiedene Formen der Benach-
teiligungen und Diskriminierungen erfahren. Es ist evi-
dent, dass diese Personengruppen ein umfassendes,
spezialisiertes und professionelles Betreuungssystem
in unterschiedlichen Settings bendtigen.

Sowohl im Hinblick auf den Einfluss psychischer Erkran-
kungen als auch in der Gestaltung von Hilfsangeboten
seitens der Psychiatrie fir Personen in sozialen Notla-
gen ist Wohnungslosigkeit eine besondere Herausfor
derung. Wie bereits oben erwahnt liegt sowohl der Be-
ginn der psychischen Erkrankung als auch der Zeitpunkt
der (Erst-)Inanspruchnahme des psychiatrischen Versor
gungssystems in der Regel vor dem Verlust der eigenen
Wohnung.*#

Zudem wird die Arbeit in der Obdach- und Wohnungs-
losenhilfe nach wie vor vorrangig unter dem Aspekt der
Armutsbekampfung betrachtet. Ohne die Bedeutung
dieses Diskurses zu schmalern, besteht weiterhin Be-
darf an innovativen, adaquaten, transprofessionellen
Losungsansatzen. Die gesundheitlichen und psycho-
sozialen Betreuungsangebote finden hauptsachlich in
sog. ,Komm-Strukturen” statt und sind keinesfalls nie-
derschwellig (die Einhaltung von Terminen ist notwen-
dig; Krankheitseinsicht als Voraussetzung; Dauer der
Termine etc.). Aufsuchende Arbeit wird im Rahmen di-
verser Angebote, etwa der mobilen Sozialarbeit, zwar

durchgefuhrt. Haufig sind diese Mitarbeiter:innen je-
doch die ersten und manchmal auch die einzigen
Ansprechpartner:innen der Klient:innen. Es fehlt ihnen
jedoch die Ermachtigung zur Behandlung sowie oftmals
auch das notwendige fachliche sozial-psychiatrische Wis-
sen. Die strukturellen Rahmenbedingungen (z. B. kurzfri-
stige Krisenwohnungen) sind nach wie vor ausbaufahig.

Demgegenuber steht die Individualisierung des Problems
von Obdach- und Wohnungslosigkeit und/oder Krankheit.
Noch immer existieren individuelle Schuldzuweisungen
und Vorurteile gegentber diesen Personengruppen.*&®

Der Beauftragte fiir Menschen mit Behinderung der
Stadt Graz kritisiert, dass es in Graz nach wie vor Ein-
richtungen der Behindertenhilfe gibt, in denen Men-
schen mit Behinderung ganztags untergebracht sind.
Sie werden mit Behindertentransporten in die Werkstat-
ten der Tragervereine gebracht und am Abend wieder
zurlck in die Wohngruppe. Durch diese Ausgrenzung
haben die wenigsten der so betreuten Personen Part-
nerschaften oder Kinder oder Freundeskreise auf3erhalb
der Einrichtung.

Stationare Einrichtungen mit vorgegebenen Tagesablau-
fen und Strukturen neigen dazu, die Selbstbestimmtheit
des Einzelnen einzuschranken. Statt wie durch die Kon-
vention vorgegeben Sondereinrichtungen abzuschaffen,
erhohte sich die Zahl der stationar betreuten Personen
extrem.*%°

Die Kommission 3 der Volksanwaltschaft (VA) be-
suchte 2024 mehrere Stationen einer Grofl3einrichtung
in Graz-Umgebung. Bereits deren (Bau)Struktur erzeugt
eine krankenhausahnliche Atmosphare, was durch die
vorhandene Grof3ktche und Wascherei noch unterstri-
chen wird. Es gibt ausschlief3lich Mehrbettzimmer, die
keinerlei Privatsphare zulassen. Einzelne Betten sind
durch Vorhédnge, die als Sichtschutz dirftig zugezogen
werden konnen, getrennt. Auf allen Stationen sind Ti-
me-Out-Raume in Verwendung, wobei einer an eine
aus dem Haftkontext bekannte gesicherte Polsterzel-
le (kein Tageslicht, keine naturliche Bellftung) erinnert
und die Beobachtung bzw. Ansprache darin befind-
licher Personen Uber eine Kamera und ein Tablet er
moglicht. Der Kommission fiel zwar eine umfassende
pflegerische Planung fur die Bewohner:innen auf, aber
merkte kritisch an, dass sich die erganzende agogische
Planung fur die Gestaltung des Forder und Freizeitan-
gebotes in den gesichteten Stichproben fast nur auf die
Dokumentation von Diagnosen und Verhaltensauffal-
ligkeiten beschrankt. Die Kommission 3 der VA berich-
tet, dass sich der Trager sehr kooperativ zeigt, kleintei-

486 Caritas der Diozese Graz Seckau, Abteilung Beratung & Existenzsicherung, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 487 Antidiskriminierungsstelle Steiermark,
Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 488 Eine Metaanalyse deutscher Studien (11 Studien, insgesamt 1220 Personen) ergab eine Einmonatspravalenz psychischer
Erkrankungen von 774 % unter wohnungslosen Menschen. Im Vergleich dazu stehen Zahlen der Allgemeinbevolkerung, mit einer Einmonatspravalenz seelischer Storungen
von 19,8 %. Diese Zahlen machen deutlich, dass eine Vielzahl der obdach- oder wohnungslosen der Personen unter Erkrankungen leiden, die zusatzlicher und differen-
zierter Unterstiitzung bedurfen, um den bestehenden Teilhabeanspruch zu ermdglichen. — 489 Verein Wohnplattform Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
490 Beauftragter fir Menschen mit Behinderung der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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lige Empfehlungen immer ernst genommen und in den
vergangenen Jahren auch Schritte zur Absiedelung von
Bewohner:innen unternommen hat. Um die Wohn- und
Lebensbedingungen der verbliebenen Pfleglinge tat-
sachlich zu verbessern und Hospitalisierungseffekte
hintanzuhalten, ist diese Entwicklung dringend weiter
zuverfolgen und mit finanzieller Unterstltzung des Lan-
des Steiermark sowie der Mitwirkung steirischer Stad-
te und Gemeinden beim Aufbau konventionskonformer
Wohn- und Betreuungsangebote voranzutreiben.*®

Women*s Action Forum und die Steirische Gesell-

schaft fur Kulturpolitik (GKP) berichten, dass das

Recht auf angemessene Lebensflhrung, insbesondere

im Bereich Wohnen und Stadtplanung, in Osterreich fir

viele Frauen* und marginalisierte Gruppen nach wie vor

nicht gewahrleistet ist. Die bestehenden Defizite betref-
fen vor allem:

- Bezahlbaren Wohnraum: Die Wohnkosten steigen kon-
tinuierlich, besonders in urbanen Zentren wie Graz.
Dies fuhrt zu einem Mangel an leistbarem Wohnraum,
der gerade fur Alleinerziehende, Migrantinnen* und
Frauen* mit geringem Einkommen oft unerschwing-
lich ist.

- Segregation und soziale Ausgrenzung: Stadtplanungen
fordern haufig eine soziale und ethnische Trennung,
indem einkommensschwachere Bevdlkerungsgrup-
pen in Randgebiete gedrangt werden, die oft schlecht
an Infrastruktur, Bildungs- und Betreuungsangebote
angebunden sind.

- Mangelnde Berucksichtigung von Bedurfnissen von
Frauen* und Familien: Offentliche Rdume und Wohn-
konzepte berlcksichtigen selten die besonderen Si-
cherheitsbedurfnisse und Lebensrealitditen von
Frauen*, etwa in Bezug auf Beleuchtung, Wegefiuh-
rung oder Zugang zu sozialer Infrastruktur wie Kinder-
garten, Schulen und Gesundheitsdiensten.

- Ungenlgende Beteiligung: Betroffene Frauen* und
marginalisierte Gruppen werden bei der Stadtplanung
oft nicht ausreichend beteiligt, wodurch ihre spezi-
fischen Bedurfnisse und Perspektiven nicht einflie-
Ren.

- Wohnungsmarkt und Diskriminierung: Diskriminie-
rung beim Zugang zu Wohnraum - etwa aufgrund
von Herkunft, Familienstand oder sozialem Status —
erschwert es vielen Frauen*, angemessenen und si-
cheren Wohnraum zu finden.

- Wohnraummangel und Prekaritat: Kurzfristige Mietver
trage, unsichere Wohnverhaltnisse oder beengte Ver-
haltnisse wirken sich negativ auf das Wohlbefinden
und die Lebensqualitat aus.*?

Gute Praxis

Wohnen Graz und das Amt fir Wohnungsangelegen-
heiten der Stadt Graz berichten, dass die Deckelung
der Mietzinserhohung mit 2% fir den Eigenbetrieb
Wohnen Graz ein wesentlicher Faktor fur die Erhaltung
der Leistbarkeit der Gemeindewohnungen ist, ebenso
wie die vom Amt fir Wohnungsangelegenheiten un-
ter Einhaltung bestimmter Voraussetzungen gewahrte
Mietzinszuzahlung fur alle Gemeindewohnungen.

Das stadteigene Neubauprojekt von Wohnen Graz am
Grlnanger war ein voller Erfolg. Es wurden insgesamt
60 neue stadteigene Wohnungen geschaffen, die Uber
100 Bewohner:innen mit qualitativ hochwertigem und
leistbarem Wohnraum versorgen. Zusammenfassend
kann festgehalten werden, dass der Betrieb Wohnen
Graz und das Amt fur Wohnungsangelegenheiten im
Rahmen der Moglichkeiten alles dazu beitragen, das
Recht auf angemessenes Wohnen in Graz umzuset-
zen. 4%

Homeless Bill of Rights

Das Sozialamt der Stadt Graz berichtet, dass die Stadt
Graz im Dezember 2022 die Homeless Bill of Rights un-
terschrieben und sich damit zu den darin formulierten
Rechten von obdachlosen Personen bekannt hat. In
den Folgejahren wurde die Umsetzung der HBoR in der
Stadt Graz durch das Sozialamt evaluiert.**

Schwerpunkt Wohnen und Wohnungslosenhilfe

im Sozialamt der Stadt Graz

2023 wurde ein eigenes Referat mit dem Schwerpunkt
Wohnen und Wohnungslosenhilfe im Sozialamt der
Stadt Graz eingeflhrt. Teil dieses Referats ist auch die
Unterstutzung bei der Wohnraumakquise sowie die pra-
ventive Begleitung von Personen durch eine Wohnbe-
gleitung, damit sie ihre Wohnungen nicht verlieren.%

Das Integrationsreferat der Stadt Graz fluhrt folgende

Beispiele guter Praxis an:

- Enquete ,Wohnen fir alle” mit der Gleichbehandlungs-
anwaltschaft

- Forderung der Antidiskriminierungsstelle Steiermark

- Forderung von Deutschkursen in Grazer Wohnsied-
lungen (bit social, DANAIDA)

- Forderung von Gewaltschutzarbeit in Grazer Wohn-
siedlungen: Pop-Up Chai- Mobile Gewaltschutzarbeit
im Lebensraum von Frauen (Caritas)

- GRIPS-Schulausbauprogramm (Abteilung flr Bildung
und Integration, Geschaftsbereich Schule)

- Deutsch-Lernmaterial mit Graz-Bezug (i.A. des Inte-

491 \olksanwaltschaft, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 492 \Women*s Action Forum- Verein zur Bindelung von Engagement gegen Sexismus, Rassismus und
Homophobie gegen Frauen* und GKP (Steirische Gesellschaft flr Kulturpolitik), Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 493 Amt fur Wohnungsangelegenheiten und
Wohnen Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 494 Sozialamt der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 495 Sozialamt der Stadt Graz, Beitrag

zum Menschenrechtsbericht 2025.
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grationsreferats) zum Thema Wohnen in Graz > siehe
graz.at/deutschlernen.*%

Der Gemeinderatsklub der SPO stellt fest, dass die
Stadt Graz zum Recht auf angemessene Lebensfihrung
beitragt, indem sie leistbaren Wohnraum schafft, sozi-
ale Wohnhilfen anbietet, durchdachte Stadtplanung mit
Grun- und Freiraumen umsetzt, Barrierefreiheit fordert
und Burger:innen beteiligt und nennt folgende Beispiele
guter Praxis:

- Gemeindewohnungen und geférderter WWohnbau: Die
Stadt Graz stellt selbst Wohnungen bereit und arbei-
tet mit Genossenschaften zusammen.

- Wohnbeihilfen & Zuschusse: Unterstlitzung fir Men-
schen mit geringem Einkommen.

- Wohnungssicherung: Beratungsstellen, die bei Miet-
ruckstanden oder drohendem Wohnungsverlust hel-
fen.

- Zusammenarbeit mit Sozialorganisationen (Caritas,
Volkshilfe, VinziWWerke), um Obdachlosigkeit zu be-
kampfen.

- Stadtteilentwicklung: Projekte fir lebendige, durch-
mischte Stadtviertel mit Nahversorgung, Kultur und
Grunflachen.

- Grin- und Freiraumplanung: Parks, Spielplatze, Nah-
erholungsgebiete (z. B. Murpromenade, Stadtpark,
Augarten).

- Nachhaltige Mobilitat: Ausbau von Radwegen, Offis,
FuRgangerzonen — flr gesunde und sichere Stadtteile.

- Barrierefreiheit in o6ffentlichem Raum und Wohnbau-
projekten.+%”

Wohnungssicherung (WOG) der Caritas

der Didozese Graz-Seckau

Durch umfassende Beratung in finanziellen und sozialen
Belangen, Unterstltzung bei der Schuldenregulierung
sowie Hilfe bei der Durchsetzung rechtlicher AnsprU-
che tragt die WOG wesentlich dazu bei, hilfesuchenden
Haushalten eine angemessene Lebensfihrung im Rah-
men einer nachhaltigen und sicheren Wohnversorgung
zu ermoglichen. Im Jahr 2024 konnte steiermarkweit
in 66% der Beratungsfalle der bestehende Wohnraum
gesichert und in weiteren 15% rechtzeitig eine neue
Wohnversorgung begrindet werden. Nur ein sehr ge-
ringer Anteil der beratenen Haushalte wurde tatsachlich
delogiert.4%®

Die Antidiskriminierungsstelle Steiermark fihrt das
Friedensblro sowie Initiativen der Stadt Graz zu Schaf-
fung von mehr sozialem Wohnraum als Beispiele guter
Praxis an.*%®

Wohnplattform Steiermark

Die Wohnplattform Steiermark widmet sich seit Jahr

zehnten speziell dem betreuten Wohnen fur Menschen

mit psychischen Erkrankungen und/oder psychischen

Belastungen und damit einhergehenden komplexen

Problemlagen in unterschiedlichen Angebotsstrukturen.

Sie bietet unterschiedliche und individualisierte WWohn-

betreuungsmoglichkeiten von obdach- und wohnungs-

losen Menschen, die aufgrund von psychischer Er
krankung, ehemaligen Haftaufenthalten, inadaquater

Unterbringung in Pflegeheimen oder anderen, multifak-

toriellen Grinden eine betreute Wohnung bendtigen,

an. Die unter dem ,,Normalisierungsprinzip” subsumier
baren Haltungen und Angebote der Wohnplattform Stei-
ermark sind der Rahmen fur eine wurdevolle und eman-
zipatorische Betreuung von Personen, die aufgrund der

0.g. Grinde eine Gefahrdung oder bereits die Erfahrung

von Wohn- und Obdachlosigkeit vorweisen:

- Einzelzimmer fur alle Bewohneriinnen, um Privat-
sphéare, Rickzugsmaoglichkeiten, aber auch das Leben
von Beziehungen und Sexualitat zu ermdglichen

- Bewohner:innen haben einen eigenen Schlissel (far
das Haus, die Wohnung, den Briefkasten)

- Keine ,Taschengeldregelung” durch die Sozialhilfe,
sondern selbstandiges Wirtschaften mit dem eigenen
Einkommen: Bezahlen eines BenUtzungsbeitrages fur
die Wohnung (Miete und Betriebskosten), eigenstan-
dige Haushaltsflhrung

- Betreuung durch die Wohnplattform nur im Bereich
des Wohnens; arztliche, psychologische und/oder
psychotherapeutische Behandlung, Arbeit oder son-
stige Beschaftigung usw. finden in Kooperation mit
zahlreichen psychosozialen Einrichtungen ,drauf3en’
aulRerhalb der betreuten Wohneinrichtung, statt

- Das Angebot ist individualisiert und freiwillig und
dauert so lange, wie diese Form notwendig und ge-
wunscht ist

- Keine ,Reparatur” von psychiatrischen Symptomen,
sondern Entwicklung, Erhalt oder Steigerung der Le-
bensqualitat trotz psychischer Beeintrachtigung

- Alle Wohneinrichtungen sind klein und Uberschau-
bar, mitten im sozialen Leben der Gemeinde oder der
Stadt gelegen, und die Bewohner:innen nehmen alle
kommunalen Leistungen in Anspruch, wie jede ande-
re Person auch (Geschéfte, Arztiinnen, Verkehrsmit-
tel, Kultur, Sport etc.)

- Die Bewohner:innen gestalten ihren eigenen Lebens-
weg und tbernehmen daflr auch die Verantwortung.
Freiheit ist ein Menschenrecht, und darf nicht durch
Uberfursorglichen Zwang oder institutionell erforderte
Abhangigkeit eingeschrankt werden

496 Integrationsreferat der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 497 Gemeinderatsklub der SPO — Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
498 Caritas der Diozese Graz Seckau, Abteilung Beratung & Existenzsicherung, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 499 Antidiskriminierungsstelle Steiermark, Bei-

trag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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- Alle Bereiche und Ablaufe sind so normal wie maglich
und alltagsnah zu gestalten (normalitats- und perso-
nenbezogen, nicht organisationsbezogen)

Die Qualitat der Arbeit orientiert sich vorrangig unmit-
telbar an den Bedurfnissen der Klient:innen. Qualifika-
tionen, regelméalige Fortbildungen und Supervisionen
der Mitarbeiter:innen dienen dem Zweck, moglichst
gute, qualitativ hochwertige Betreuungsarbeit zu lei-
sten. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Inhalte,
der fachliche Austausch zwischen den Teams und die
Bezugnahme auf wissenschaftlich fundierte Erkennt-
nisse sind Teil der Qualitatssicherung. Eine kritisch-re-
flexive Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaft-
lichen Stromungen in Zusammenhang mit prekaren
Lebenssituationen ist kontinuierlich notwendig. Die Be-
deutung der ethischen Entscheidungskompetenz (Re-
spekt vor der Autonomie, Prinzip des Nichtschadens,
des Wohltuns und der Gerechtigkeit) ist als Teamkom-
petenz verankert.

Das sozialpsychiatrische Normalitatsprinzip ist in die-
sem Sinne nicht an die Empfanger:innen, sondern an
die Erbringer:iinnen und Kostentrager:innen von Leis-
tungen fur Menschen mit psychischen Erkrankungen
adressiert und verpflichtet diese zur Orientierung an
der Normalitat. Dies betrifft die Ausstattung der Woh-
nungen, die Gestaltungsspielrdume der betreuten
Bewohner:innen eréffnen sollen, ebenso wie die eige-
ne, intrinsische Strukturierung des Tagesablaufes. Es
geht bei der rehabilitativen und recoveryorientierten Be-
treuung von Anfang an darum, als normales, entschei-
dungs- und urteilsfahiges Subjekt anerkannt zu wer
den, soziale Kontakte zu leben und Existenzsicherung
zu erfahren, das Wohnen als gesichert zu erleben. Die
Ergebnisse dieses Ansatzes sind wissenschaftlich evi-
dent und erreichen hohe Werte in Bezug auf Inklusi-
on, realisierte Autonomie und Selbstwirksamkeit und
Nichtdiskriminierung, Lebensqualitat und Zufriedenheit.
Menschen, die mit schweren psychiatrischen Erkran-
kungen konfrontiert sind, haben einen schwierigen und
meist langfristigen Weg vor sich. Die Krankheitserfah-
rung greift in alle Lebensbereiche und Zukunftsvorstel-
lungen ein, es muss von Anfang an dem damit einherge-
henden Exklusionsgeschehen entgegengewirkt werden
(auch Inklusion ist in diesem Sinne kein reines Fernziel).
Es gehort auch zu den Aufgaben der Organisation des
Vereins Wohnplattform Steiermark, Macht und Gewalt-
austbung gegentber psychisch kranken Menschen zu
begrenzen und diese in ihrem Eigenwillen zu starken.5®

Neue Empfehlungen

Das Sozialamt der Stadt Graz empfiehlt in Anleh-
nung an den Schwerpunkt , leistbarer Wohnraum” im
2. Mafinahmenkatalog zur Grazer WWohnungslosenhil-
fe (bis Ende 2025):

- Begleitung in der Einstiegsphase: Es ist sicherzustel-
len, dass Personen, die WWohnraum beziehen, gerade
in der Einstiegsphase eine umfassende Begleitung
zur dauerhaften Sicherung dieses \Wohnraums erhal-
ten.

- Abfederung finanzieller Hirden: Zur Gewahrleistung
einer nachhaltigen Wohnversorgung ist es wichtig,
die finanziellen Einstiegshudrden fur betroffene Per
sonen entsprechend abzufedern.%”

Die Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt
Graz empfehlen der Stadt Graz die Forderung und
Umsetzung ambulant betreuter Senior:innen-Wohn-
gemeinschaften®®?, auch fir Menschen mit Demenz.
Diese Wohnform stellt eine bedarfsgerechte Antwort
auf die demografischen Entwicklungen dar und star
kt zudem das Recht auf Selbstbestimmung, Teilhabe
und ein Leben in Wirde. Damit kann Graz eine Vorrei-
terrolle in der Entwicklung zukunftsorientierter Pfle-
geformen einnehmen, ein starkes Signal fir eine sozi-
ale Stadtentwicklung im Sinne der Menschenrechte.

Ambulant betreute Senior:innen-Wohngemeinschaf-

ten bieten vielfaltigen Nutzen:

- FUr Betroffene: Diese Wohnform ermdglicht ein weit-
gehend selbstbestimmtes Leben in vertrauter Um-
gebung. Durch die Integration smarter Technologien
(AAL) sowie professioneller Betreuung rund um die
Uhr wird ein hohes Maf an Sicherheit gewahrlei-
stet, ohne den Verlust individueller Autonomie. Die
Bewohner:innen sollen maglichst bis an ihr Lebens-
ende in der Wohngemeinschaft wohnen kénnen, un-
abhangig von ihrer funktionalen Kapazitat.

- Fir das Gesundheitssystem: Ambulant betreute
Wohngemeinschaften schaffen Synergien mit dem
Gesundheitssystem, etwa durch aufsuchende Thera-
pie, spezialisierte Betreuung und Pflege oder teleme-
dizinische Angebote. Dies flhrt zu einer nachhaltigen
Entlastung von Pflegeeinrichtungen und reduziert die
Notwendigkeit kostspieliger stationarer Versorgung-
sangebote 5%

Der OVP-Gemeinderatsclub empfiehlt

- den Anliegen der Blrger:innen, die sich an politische
Vertreter:innen gewandt haben, nachzukommen und
eine umfassende Recherche und die Umsetzung von

500 Verein Wohnplattform Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 501 Sozialamt der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 502 Als
Beispiel guter Praxis kénnte die Hamburger Koordinationsstelle fur Wohn-Pflege-Gemeinschaften herangezogen werden, welche 40 Demenz-WWohngemeinschaften in
Hamburg betreibt. Diese ambulant betreuten Wohngemeinschaften sind an der , Hauslichkeit” ausgerichtet und ihnen liegt ein ambulantes Versorgungskonzept zugrunde.
503 Geriatrische Gesundheitszentren der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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Pilotprojekten zum Wohnen im Alter einzuleiten, ge-
gebenenfalls unter Einbindung der Gemeindewohn-
bauten. Neben baulichen MaRnahmen sollen dabei
auch laufende Information und Hilfestellung angebo-
ten werden.

- im Bereich der Stadtplanung auf Grundlage der bishe-
rigen Beteiligungsprozesse eine Evaluierung durchzu-
fihren und Verbesserungsmaoglichkeiten fur kiinftige
Beteiligungsprozesse zu entwickeln.5

Der Gemeinderatsklub der SPO empfiehlt

- den sozialen Wohnbau in Graz weiter zu starken und
im Grazer Gemeindebau auf Inklusion zu achten. Die-
se Empfehlung steht im Einklang mit einer entspre-
chenden Initiative des SPO-Gemeinderatsklubs im
Grazer Gemeinderat.

- den Ausbau und die niederschwellige Erreichbarkeit
offentlicher Toilettenanlagen in Graz. Es soll auch ein
kostenglnstiges Alternativmodell, etwa im Rahmen
des Projekts , Nette Toilette’ entwickelt werden.5%

Die Antidiskriminierungsstelle Steiermark empfiehlt
ein , Levelling up” des lll. Teiles des Gleichbehandlungs-
gesetzes (GIBG). Ziel ist es, die geschutzten Diskrimi-
nierungsmerkmale im Bereich ,,Zugang zu der Versor
gung mit Gutern und Dienstleistungen’ einschlief3lich
Wohnraum, zu erweitern, sodass fur alle Diskriminie-
rungsmerkmale gleicher Schutz gewahrleistet wird.5%

Auch die Gleichbehandlungsanwaltschaft, Regio-
nalbiiro Steiermark fordert eine Erweiterung des ge-
setzlichen Schutzes und entsprechende Angleichung
des Rechtschutzniveaus auferhalb der Arbeitswelt
an dasjenige der Arbeitswelt. Um zukunftigen Dis-
kriminierungen entgegenzuwirken, ist zudem eine
verstérkte Informations- und Bewusstseinsarbeit er
forderlich. Zusatzlich zu dem bereits bestehenden
Unterstltzungsangebot, sollen Hilfsangebote defi-
niert und eingerichtet werden, um Betroffenen von
Diskriminierung am Wohnungsmarkt rasch und ef-
fektiv unterstitzen zu konnen. Dies ist notwendig, da
das Gleichbehandlungsgesetz in diesem Bereich der
zeit nur unzureichenden Schutz bietet.%%

Der Beauftragte fiir Menschen mit Behinderung
empfiehlt, die Vorgaben der UN-Behindertenrechts-
konvention konsequent umzusetzen und stationare
Sondereinrichtungen abzuschaffen, um Menschen
mit Behinderung ein selbstbestimmtes Leben und die
gesellschaftliche Teilhabe zu ermaoglichen 5%

Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK, Art.
19) fordert die Vertragsstaaten auf, MaRnahmen zu er
greifen, die Menschen mit Behinderungen ein selbst-
bestimmtes Leben und die Einbeziehung in die Ge-
meinschaft ermoglichen. Die Volksanwaltschaft
empfiehlt:

- Die angestrebte De-Institutionalisierung soll nicht
durch die Verlegung in kleinere Einrichtungen oder
Konzeptanderungen in bestehenden Einrichtungen
erfolgen, sondern durch den Abbau von Sonderein-
richtungen und die Bereitstellung personenzentrier
ter und ambulanter Unterstltzung.

Eine Neuausrichtung der Unterstitzungsleistungen
des Steiermarkischen Behindertengesetzes, um ein
moglichst selbstbestimmtes Leben aufierhalb von
Einrichtungen zu fordern (Grundsatz ,, mobil vor stati-
onar', breite Palette an mobilen Leistungen, person-
liches Budget mit Rechtsanspruch, Wohnverbinde
aus Einzelwohnungen in allgemeinen \Wohnanlagen
etc.).

Gemald den Leitlinien des zustandigen UN-Aus-
schusses alle (finanziellen) Ressourcen von instituti-
onellen in inklusive Strukturen umzuleiten.
Unterstltzungsleistungen mussen ,verflgbar, zu-
ganglich, akzeptierbar, erschwinglich und anpas-
sungsfahig” sein.

Wahrend der Transformation der Unterstitzungssy-
steme durfen keine neuen segregierenden Struk-
turen geschaffen werden, auch nicht zeitweise.5®

Der Verein Wohnplattform Steiermark empfiehlt:
- Nicht bertcksichtigt wurden in den Erhebungen in
den vergangenen Jahren bedauerlicherweise frau-
enspezifische Formen der\Wohnungs- und Obdachlo-
sigkeit (, verdeckte Wohnungslosigkeit”). Da Frauen
mit und ohne Kinder nach wie vor strukturell starker
von gesellschaftlicher Benachteiligung betroffen sind
(besonders in Ein-Eltern-Haushalten), ist davon aus-
zugehen, dass speziell in dieser Zielgruppe zukunftig
adressat:innenorientierte Angebote notwendig sind.
Die Verfugbarkeit von leistbarem Wohnraum als Maf3-
nahme gegen Wohnungslosigkeit und als Schritt zur
Armutsbekampfung mit entsprechenden rechtlichen
bzw. gesetzlichen Vorgaben bei Baugenehmigungen
bzw. Forderungen.
Die Notwendigkeit aufsuchender, transprofessio-
neller Behandlung und PeerArbeit.
Die Integration des Housing-First-Ansatzes in die An-
gebotsstruktur von Graz bzw. der Steiermark.
- Sozialpsychiatrisches Orientierungswohnen in einem
stationarmobil-ambulanten personenzentrierten An-

504 OVP-Gemeinderatsclub, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 505 Gemeinderatsklub der SPO — Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
506 Antidiskriminierungsstelle Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 507 Gleichbehandlungsanwaltschaft, Regionalblro Steiermark, Beitrag zum Men-
schenrechtsbericht 2025. — 508 Beauftragter fur Menschen mit Behinderung der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 509 Volksanwaltschaft, Beitrag

zum Menschenrechtsbericht 2025.
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gebots zur Neuorientierung nach schweren psychi-
schen/sozialen Krisen oder bei Wegfall der Kinder
und JugendhilfemalRnahmen (Referenz und Konzept
vorhanden).

Extramurale psychosoziale / sozialpsychiatrische Kri-
senwohnung (Erfahrungen und Evidenz der Wirksam-
keit liegen aus einem Pilotprojekt in Graz vor).

- Praventive Mafinahmen, die sich auf Risikogruppen
wie junge Erwachsene beim Ubergang aus statio-
narer psychiatrischer Behandlung oder aus dem Ju-
gendschutz fokussieren — frihe Intervention und
Nachsorge konnen Wohnungslosigkeit oft verhin-
dern.

Setzen von hohen Qualitatsstandards und Involvie-
rung von Betroffenen und Expert:innen aus der Pra-
xis bei deren Entwicklung; speziell bei ambulanter,
aufsuchender Betreuung.

- Transinstitutionelle Vernetzung, um das jeweilige
Know-How der Organisationen fur die individuelle Be-
treuung des:der Klient:in zu nutzen.

Die Moglichkeit, die Kluft zwischen Suchterkrankung
und psychiatrischen Erkrankungen durch passende,
individualisierte Angebote zu verandern und bereits
bestehende, jahrelange Pilotprojekte wie das ,Be-
treute Einzelwohnen” der Wohnplattform Steiermark
gesetzlich zu verankern.®™©

Women*s Action Forum und die Steirische Gesell-
schaft far Kulturpolitik (GKP) empfehlen den Aus-
bau und Forderung von bezahlbarem, barrierefreiem
und sicherem Wohnraum, der besonders auf die Be-
durfnisse von Frauen*, Alleinerziehenden und ande-
ren vulnerablen Gruppen zugeschnitten ist, durch:

- die Entwicklung von gendersensibler Stadtplanung,
die Sicherheit im offentlichen Raum erhoht (z.B. bes-
sere Beleuchtung, mehr offentliche Platze, sichere
Wege).

die Beteiligung von Frauen* und Betroffenen in allen
Planungs- und Entscheidungsprozessen, um ihre Per
spektiven und Bedurfnisse zu bertcksichtigen.

die Starkere Vernetzung von sozialen Diensten, Bera-
tungsstellen und Wohnprojekten, um integrierte Lo-
sungen furWohnungsnot und soziale Probleme zu er
maoglichen.

die Einfuhrung verbindlicher Quoten oder Vorgaben
fur geschlechtergerechte Wohn- und Stadtplanung
auf kommunaler Ebene.5"

5.3.2 Gesundheit

Daten und Fakten

Das Integrationsreferat der Stadt Graz betont die Ver
ankerung eines eigenen Handlungsfeldes ,, Gesundheit”
im  Arbeitsprogramm ZUSAMMENS®"2. Die folgenden

MafRnahmen zur Umsetzung werden im Arbeitspro-

gramm angeflhrt:

- Aufbereitung von leicht verstandlicher Information zu
familiarer, ganzheitlicher Gesundheitsvorsorge und
-versorgung fur Menschen mit Migrationsgeschichte;

- Unterstltzung der Etablierung einer barrierefreien
niederschwelligen mehrsprachigen Gesundheitsdreh-
scheibe in Abstimmung mit den zustandigen stad-
tischen Stellen;

- Forderung von Gesprachsgruppen zu Gesundheits-
themen in Deutsch und anderen Erstsprachen;

- Forderung von Workshops und Aktivitaten zur Star
kung der mentalen Gesundheit von Menschen mit
Migrationsgeschichte;

- Forderung von Bildungsangeboten fur den Aufbau
von Gesundheitskompetenz.®®

Interne Stabstelle Krisenpravention und-intervention:

Mit dem Anstieg an Konfliktklarungen, wurde entschie-

den, den Schwerpunkt auf den Bereich der Seelischen

Gesundheitspravention zu legen. Dieser Fokus und wei-

tere Unterstlitzungsleistungen wurden von der Stabs-

stelleninhaberin allen Fihrungskraften der 1. und 2.

Flhrungsebene im Magistrat Graz, ITG und GBG kom-

muniziert.

Um moglichst rasch und effizient einen grofRen

Mitarbeiter:innenkreis zu erreichen, um die allgemei-

ne Arbeitsfahigkeit sicherzustellen, wurde im laufenden

Jahr 2024 mit der Erstellung einer Intranetseite fir die

Stabsstelle Interne Krisenpravention- und Interventi-

on begonnen, die mit Oktober 2024 (am Tag der see-

lischen Gesundheit) freigeschaltet wurde und fur alle

Mitarbeiter:innen mit EDV-Zugang abrufbar ist.

Hier findet sich eine Aufteilung in 4 Hauptbereiche

1. Seelische Gesundheit

2. Suchtpravention

3. Konfliktmanagement

4. Krisenintervention nach belastenden Ereignissen (neu
aufgenommen).

Die Interne Stabstelle Krisenpravention und-interventi-
on der Stadt Graz erganzt die folgenden Informationen
zum Themenbereich seelische Gesundheit: Um ein ein-
heitliches Verstandnis von seelischer Gesundheit zu ha-

510 Verein Wohnplattform Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 511 Women*s Action Forum- Verein zur Bindelung von Engagement gegen Sexismus,
Rassismus und Homophobie gegen Frauen* und GKP (Steirische Gesellschaft fur Kulturpolitik), Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 512 Siehe www.graz.at/inte-
grationsleitbild. — 513 Integrationsreferat der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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ben bzw. die angebotenen Unterstutzungsleistungen zu-

ordnen zu konnen, erfolgt hier kurz die Auflistung der drei

Teilbereiche der psychischen Gesundheit, namlich in:

- Kognitive Gesundheit = beschaftigt sich damit, ob
mein Gehirn voll funktionsfahig ist bzw. wie ich es
funktionsfahig — bis ins hohe Alter — erhalten kann

- Emotionale Gesundheit = bin ich in der Lage, meine
Gefuhle zu kontrollieren? Wie kann das gelingen?

- eng damit einhergehend: Spirituelle Gesundheit =
was ,tragt” mich in meinem Leben? Woran glaube
ich, was sind meine Lebenskonzepte; erlebe ich durch
sie Einschrankung oder Befreiung in meinem Leben?
Es ist nachgewiesen, dass die Beschaftigung mit Spi-
ritualitat die Resilienz in Krisenzeiten férdert und die
empathische Seite, das Miteinander des Menschen
im Kollektiv, ,festigt”

Um die Teilbereiche ,,emotionale” und , spirituelle” Ge-
sundheit zu , bespielen’ gibt es ein Novum auf der Intra-
netseite. Es ist die Rubrik ,Marchenecke”

Hier finden sich Geschichten des Kleinen Kdnigs in ver
schriftlichter und auditiver Form sowie Gedanken der
Kleinen Prinzessin (derzeit ausschlief3lich in verschrift-
lichter Form).

Der Zugang Uber Marchen wurde bewusst gewahlt, um
das Unterbewusstsein in uns Menschen anzusprechen.
Parallel dazu gibt es Sachinformationen aus Fachbu-
chern (Exzerpte), die die kognitive Seite der Menschen
nahren soll und ein allgemeines Verstandnis fur die ge-
sellschaftspolitische Dynamik (Polykrisen), die sich auf
individueller Ebene auswirkt, zu schaffen.

Ziel aller Sach- und emotionalen Informationen ist der
Erhalt/die Wiedererlangung der seelischen Gesundheit/
psychischen Widerstandsfahigkeit, die insbesondere in
der Zeit der Pandemie sehr gelitten hat (hier erfolgte
eine Traumatisierung der Gesellschaft).5™

Selbiges Ziel hat auch die Veranstaltungsreihe ,, Men-
schenkreis’ die im Jahr 2024 entwickelt und geplant
und mit Beginn 2025 realisiert wurde.

Diese findet einmal im Quartal statt und ist allen interes-
sierten Mitarbeiter:innen zuganglich. Das Thema richtet
sich nach den Bedarfen, jedoch immer mit dem Ziel der
psychischen Resilienzstarkung.

Da der wir von einem bio-psycho-sozialen Menschen-
bild ausgehen, haben all jene 0.a. Mal3nahmen und An-
gebote zum Ziel, den Menschen als Ganzes zu erfassen
und haben somit auch eine Praventivfunktion, was die
Bereich Konfliktpravention und Suchpravention angeht!

Die Interne Stabstelle Krisenpravention und-interventi-
on der Stadt Graz erganzt folgende Informationen zum

Themenbereich seelische Gesundheit: Es wurden alle
Konfliktlots:innen im Rahmen einer Selbsterfahrungs-
Workshopreihe (4 Einheiten im Jahr 2024) in ihrer Res-
ilienz gestarkt bzw. auf das Thema ,seelische Gesund-
heit” fokussiert. Alle Fihrungskrafte (Ebene 1 und 2)
wurden in o.a. Einfihrungsveranstaltung auf das Thema
eingestimmt. Abteilungsspezifische Angebote (Schu-
lungen innerhalb eines Teams) wurden kommuniziert
und 2025 auf Anfrage realisiert. Fir den Umgang mit
Mitarbeitenden, die an psychischen Belastungen lei-
den, gibt es im Rahmen des Leitfadens fur Fuhrungs-
krafte (abgebildet im Intranet) einen verschriftlichen
Ablaufplan (HILFE-Konzept). Zusatzlich besteht ein psy-
chologisches bzw. psychotherapeutisches Unterstut-
zungsangebot fur Bedienstete des Magistrats im Fal-
le des Auftretens von psychischen Belastungen: Im
Intranet ist eine Liste externer Ansprechpartner:innen
(Klinische- und Gesundheitspsycholog:innen sowie
Psychotherapeut:innen) sowie der Prozess der Inan-
spruchnahme abgebildet. Die Haufigkeit der Inanspruch-
nahme richtet sich nach der Art der Unterstltzungslei-
stung und orientiert sich am Ziel der Aufrechterhaltung
der Arbeitsfahigkeit:
- Psychotherapeutische Interventionen: maximal 10
Einheiten pro Jahr
- Psychologisches Coaching bei spezifischen beruf-
lichen Herausforderungen: durchschnittlich 3 Ein-
heiten pro Person
Die Finanzierung erfolgt Uber das jeweilige Abteilungs-
budget.
Wichtig ist, dass die Inanspruchnahme im Zusammen-
hang mit dem betrieblichen Kontext steht. Rein private
Themen werden grundsatzlich nicht bertcksichtigt bzw.
in Ausnahmefallen, wenn die Bereitschaft besteht, nach
maximal drei durch den Magistrat finanzierten Einheiten
die weiteren Kosten selbst zu tragen sind.
Zusatzlich gibt es seit dem Launch der Intranetseite fur
jeden Mitarbeiter:in die Moglichkeit des Selbstmanage-
ments zu diesen Themen-Bereichen.

Erhohte Belastungen durch die COVID-19-Pandemie
flhrte zu vermehrten Konfliktfallen. Dies war ausschlag-
gebender Grund daflr, den Fokus auf die Pravention
bzw. Wiederherstellung der seelischen Gesundheit und
sachliche Aufklarung zu legen (siehe Ausfihrung oben).

Die Interne Stabstelle Krisenpravention und-interventi-
on der Stadt Graz erganzt folgende Informationen zum
Themenbereich betriebliche Suchtpravention: Im Leitfa-
den (Intranet) gibt es einen eigenen Abschnitt, der sich
mit dem Thema , Stchten” befasst. Schulungen fur Fih-

514 Was ist die traumatische Zange? Es gibt ein Kriterium, das ein Trauma durch ein schweres, schockartiges Ereignis sehr viel wahrscheinlicher macht: Das Zusammentref-
fen von Lebensgefahr und Ohnmacht (wie z.B. wir werden bedroht und kénnen nicht fliehen bzw. werden sozial distanziert/eingesperrt). Dies flhrt zu einer weiteren Stufe
der Korperveranderung. Es kommt zum Erstarren (Totstellreflex). Lebensgefahr, aber man kann selbst nichts tun. Der Kérper versucht, sich taub und unsichtbar zu machen.
Es kann ein Gefuihl von geistiger Umnebelung dazukommen (dies nennt man Dissoziation).
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rungskrafte und Bedienstete des Magistrats finden im
Abstand von 2-3 Jahren statt. Im Jahr 2024 fanden kei-
ne Schulungen zu dieser Thematik statt.

Die Dialogwoche Alkohol (Kooperation Haus Graz mit Vi-
vid) findet jedes 2. Jahr statt: 2024 gab es dazu keine
Veranstaltung. 2025 hat es eine Aktivitat in der Holding
fur Lehrlinge gegeben.

Die Interne Stabstelle Krisenpravention und-intervention

der Stadt Graz erganzt folgende Informationen zum The-

menbereich internes Konfliktmanagement: Schulungen/

Coachings fur Fihrungskrafte zum Thema Konfliktlosung

finden alle 2-3 Jahre statt. Die letzten Schulungsreihen

zu diesem Thema fanden im Jahr 2022/2023 statt. Das

Intranetseite zu diesem Themengebiet, das eng mit der

seelischen Gesundheit interagiert, wird standig inhaltlich

erweitert. Im Jahr 2024 wurden 280 Konflikt-Einzelge-

sprache und 22 mediative Gruppengesprache gefihrt. Im

Vergleich zu den Vorjahren ist ein Anstieg der Konfliktkla-

rungen zu verzeichnen (2022 waren es 135 Konflikt-Ein-

zelgesprache und 10 mediative Gruppengesprache, 2023

175 bzw. 14). Folgende Konfliktgriinde wurden genannt:

- Niedrige Toleranzgrenze

- Herabgesetzte Reizschwelle

- Polykrisensituation (nach Corona), die die mentale Ge-
sundheit massiv belastet

- Ruckkehr aus dem Home-office;

- Home-office als Konfliktvermeidung

- Ungleiche Handhabung von Home-Office-Tagen bzw.
neuen Arbeitsmaoglichkeiten

- Uberforderung aufgrund Digitalisierung — Arbeit ist
nicht mehr ,, greifbar”

- Kompetenzthematik

In allen Konflikten sind Konfliktlots:innen mit aktiv. Ein
Drittel der Konfliktfalle wird von Konfliktlots:innenpaaren
begleitet, zwei Drittel der Falle werden von der Stabsstel-
leninhaberin gemeinsam mit einem:r Konfliktlotsen:in
bearbeitet. Dies ist abhangig von der Eskalationsstufe,
der Thematik und den zur Verfigung stehenden Res-
sourcen. Es gibt aktuell 16 aktive Konfliktlots:innen,
zwei davon sind EAPs (Erstansprechpartner:innen).
Der nachste Ausbildungszyklus ist fur 2026 ange-
dacht; vorrangig jedoch fir das Thema seelische
Gesundheitspartner:innen, da die Pravention der see-
lischen Gesundheit idealerweise zur Reduktion von
Konfliktanfalligkeit fuhren sollte.5'®

In der Marienambulanz erhalten Menschen, die sich in
prekaren Lebensrealitaten befinden, eine rasche und un-
burokratische medizinische Erst- und Grundversorgung.

Im Laufe von mehr als zwei Jahrzehnten professionali-
sierte sich die Organisation und kann nun viele verschie-
dene medizinische Leistungen anbieten. Menschen, die
aufgrund von Armut, fehlender Versicherung, fehlenden
Sprachkenntnissen, spezifischen gesundheitlichen Be-
durfnissen bedingt durch ihre Herkunft, psychischen Er
krankungen, Abhangigkeiten, prekaren \Wohnverhaltnis-
sen, etc., im regularen Gesundheitssystem keinen Platz
finden, bekommen hier ihr Menschenrecht auf Gesund-
heit garantiert.

Im Jahr 2024 wurden in der Marienambulanz 2.221
Patient:innen medizinisch und therapeutisch behandelt,
davon waren 43% (944 Personen) nicht versichert, 57%
(1.277 Personen) versichert. 50% waren weiblich, 50%
waren mannlich. 350 Kinder und Jugendliche bis zum 18.
Lebensjahr haben die Marienambulanz aufgesucht, das
sind 16% der gesamten Anzahl. 173 hatten keine Kran-
kenversicherung. Gesamt wurden 9.389 medizinische
und therapeutische Interventionen durchgefutihrt.5
ImVergleich zum Vorjahr blieb die Anzahl an Patient:innen
nahezu gleich hoch, die Summe der medizinischen und
therapeutischen Behandlungen hat sich gegenuber
dem Vorjahr erhoht. Fur die Patient:innen aus der Uk-
raine (10% Anteil) konnten wir gute Versorgung sicher
stellen und dazu beitragen, dass sie mit dem osterrei-
chischen Versorgungssystem bekannt werden und dort
auch Fuf’ fassen konnen. Mit der Implementierung der
Chroniker:innenversorgung ist ein wichtiger Schritt ge-
setzt, um Betroffenen ein gutes Leben mit der Erkran-
kung zu ermoglichen. Mit all unsere Angeboten konn-
ten wir zur Verbesserung der Gesundheit unserer
Patient:innen beitragen und in weiterer Folge ihre Mog-
lichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe unterstitzen,
ihre Selbstbestimmung starken und soziale Ausgren-
zung verringern.

Dolmetschungen/Sprachmittlungen tragen wesentlich
zum Erfolg der Marienambulanz bei. Viele Patient:innen
haben mangelnde Kenntnisse der deutschen Sprache
und konnen ihre Beschwerden nicht adaquat artikulie-
ren, sodass sprachliche Unterstltzung dringend not-
wendig ist. Besonders in der Aufnahme ist die person-
liche Sprachmittlung wichtig, um das Anliegen adaquat
erfassen zu kdnnen. Zu allen Offnungszeiten der Allge-
meinambulanz waren Dolmetscher:innen anwesend.®”

Der Gemeinderatsklub der SPO: Die Stadt Graz stérkt
das Recht auf Gesundheit durch praventive Angebote,
niederschwellige Versorgung, Unterstltzung fur Kinder,
altere Menschen und sozial Benachteiligte sowie durch
gesundheitsfordernde Stadtplanung und UmweltmalR-
nahmen.5'®

515 Interne Stabstelle Krisenprévention und-intervention der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. - 516 Caritas Marienambulanz, Beitrag zum Menschen-
rechtsbericht 2025. - 517 Caritas Marienambulanz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 518 Gemeinderatsklub der SPO — Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechts-

bericht 2025.
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Menschen, die Abwertungen, Diskriminierungen und
Ubergriffe erleben, sind ungleich mehr gefahrdet, psy-
chisch zu erkranken. Die Gleichbehandlungsanwalt-
schaft in Graz kann in den letzten Uber 20 Jahren beo-
bachten, dass Menschen, die in ihrer Menschenwdrde
verletzt werden, nicht nur monetar Schaden erleiden,
sondern auch korperlich und psychisch. Nicht nur mit
sexuellen Ubergriffen gehen verschiedenste kérperliche
Zustande und haufig auch dauerhafte psychische Er
krankungen einher. Das Gleichbehandlungsrecht sieht
als Folge von Benachteiligungen primar zivilrechtliche
Schadenersatzanspriche vor, die sowohl den Vermo-
gensschaden wie auch Therapiekosten, als auch die er
fahrene Wrdeverletzung ausgleichen sollen .5

Die Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark halt
fest, dass Kinder das Recht auf das erreichbare Hochst-
mafd an Gesundheit, einschliellich Zugang zu medizi-
nischer Behandlung, sauberem Trinkwasser, ausrei-
chender Ernahrung und Schutz vor Umweltgefahren
gem Art 1 BVG Uber die Rechte von Kindern bzw Art 3
und 24 UN-KRK haben.

Kinder haben das Recht auf einen Lebensstandard, der
ihrer physischen, geistigen, seelischen, sittlichen und
sozialen Entwicklung entspricht gem Art 27 UN-KRK.
Laut dem Gesundheitsbericht des Gesundheitsfonds
Steiermark konsumieren 30 % der Madchen und 9 %
der Burschen in der 9. Schulstufe taglich StRigkeiten.
Rund 23 % der Madchen und 29 % der Burschen trin-
ken mindestens zweimal pro \Woche Energy Drinks. Zu-
dem gelten 36 % der steirischen Lehrlinge als Uber
gewichtig oder adipds. Die psychische Belastung bei
Kindern und Jugendlichen hat 2024 noch zugenommen.
Ursachen sind unter anderem die gegenwartigen globa-
len Krisen wie Kriege, der Klimawandel und die Inflati-
on. Diese Belastungen werden durch intensiven Social
Media Gebrauch und falsche Informationen verstarkt,
was z. B. Essstérungen oder Angste fordern kann. In
der Steiermark leben etwa 39.000 Kinder und Jugend-
liche an oder unter der Armutsgrenze, was 18 % der
steirischen Kinder entspricht. Diese Familien haben oft
eingeschrankten Zugang zu gesundheitsfordernden An-
geboten 520521

In der Gehoérlosenambulanz in Graz im Krankenhaus
der Barmherzigen Bridern in der Marschallgasse gibt es
ein medizinisches, sozialarbeiterisches und psycholo-
gisches Angebot flr gehorlose/horbeeintrachtigte Men-
schen. Dort ist eine Beratung in Gebardensprache mog-
lich.52 DEC 112 — Notruf flr Gehorlose.5%®

LOGO unterstitzt seit 1995 junge Menschen dabei,
selbstbestimmt, verantwortungsvoll und aktiv zu leben,
indem sie altersgerechte, verstandliche und unabhan-
gige Informationen erhalten. Als steirische Fachstelle
far Jugendinformation bietet LOGO analoge und digitale
Services, Projekte und Veranstaltungen zur Starkung
von Lebens-, Informations- und Medienkompetenz. Da-
riber hinaus betreibt LOGO Einrichtungen der Sozia-
len Arbeit, wie Jugendzentren und Jugendraume, die in
zahlreichen Gemeinden niederschwellige, konsumfreie
und partizipative Begegnungsorte schaffen.

Das Projekt MITIVO wird aus Mitteln des Gesundheits-
fonds Steiermark geférdert und von LOGO jugendma-
nagement durchgeflhrt. Es entstand aus dem Projekt
Points4Action und verfolgt seit 2023 das Ziel, die digi-
tale Gesundheitskompetenz von Menschen ab 55 Jah-
ren sowie von Jugendlichen zwischen 14 und 19 Jahren
nachhaltig zu starken. Dabei steht der intergeneratio-
nelle Austausch im Fokus: Jugendliche Digi-Guides ge-
ben ihr Wissen weiter — und lernen dabei selbst dazu.
Dafur erhalten sie Points, die von der Stadt Graz refinan-
ziert werden. 2024 wurden die Standorte fur MITIVO-
Workshops und Sprechstunden auf insgesamt 17 Gra-
zer Einrichtungen erweitert. Zusatzlich zu dem Angebot
in Senior:inneneinrichtungen wurden heuer weitere
Nachbarschafts- und Stadtteilzentren sowie mehrere Fi-
lialen der Grazer Stadtbibliotheken als niederschwellige
Standorte fur die kostenlosen Formate fur Senior:innen
zuganglich.5

152 Senior:innen nahmen an Workshops und Sprech-
stunden teil, 45 Veranstaltungen zu Verbesserung der di-
gitalen Gesundheitskompetenz fanden in 17 Grazer Ein-
richtungen statt, 19 neue jugendliche Points.Co@ches
wurden ausgebildet.

Tagesmiitter Graz-Steiermark: Als BGF-GUtesiegeltra-
ger liegt uns Gesundheit seit Jahren am Herzen. Wir se-
hen hier nicht nur unsere Verantwortung den von uns
betreuten Kindern gegenulber, sondern auch unsere Ver-
antwortung unseren Mitarbeiter:innen gegenuber.5%

Die Naturfreunde Graz berichten, dass im Zentrum ihres
Leitbildes der Mensch und Sport und Freizeitaktivitaten
in der Natur sowie die alpine Tatigkeit und alpine Fach-
kompetenz stehen. Bewegung in der Natur fordert viel-
faltig das personliche Wohlbefinden und starkt die Ge-
sundheit. Bei den rund 150 Veranstaltungen pro Jahr wird
besonders auch auf eine umweltfreundliche Abwicklung
geachtet. Des Weiteren wird auf einfachen Zugang zu
Wanderungen geachtet — wie es beispielsweise bei den
kostenlosen Freitagswanderungen gegeben ist. 526

519 Gleichbehandlungsanwaltschaft, Regionalbiro Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 520 https://www.ots.at/presseaussendung/OTS 20240124
0OTS0158/dabei-sein-ist-alles-ein-projekt-gegen-kinderarmut?utm_source=chatgpt.com. — 521 Kinder und Jugendanwaltschaft Steiermark, Beitrag zum Menschenrechts-

bericht 2025. - 522 Gehdrlosenverband Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 523 Gehorlosenverband Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht
2025. - 524 LOGO jugendmanagement, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 525 Tagesmitter Graz-Steiermark gemeinn. Betriebs GmbH, Beitrag zum Menschen-
rechtsbericht 2025. — 526 Naturfreunde Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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Probleme und Defizite

Die Gesundheitsdrehscheibe wird sehr haufig mit Men-
schen konfrontiert, deren Aufenthaltsstatus ungeklart
ist bzw. handelt es sich haufig um Menschen, die EU-
Blrger:innen sind, die aber kaum bzw. keinen Zugang
zur gesundheitlichen Grundversorgung haben. Haufig
sind diese Menschen von akuter Armut und schlechtem
Gesundheitszustand betroffen.

Weiters berichtet die Gesundheitsdrehscheibe, dass
die zunehmende Hitze in den Sommermonaten Einfluss
auf den Gesundheitszustand aller Bewohner:innen der
Stadt Graz hat. In der Gesundheitsdrehscheibe nimmt
man sich im Speziellen den vulnerablen Gruppen an, die
von den Auswirkungen des Klimawandels starker be-
troffen sind.*?’

In Bezug auf das Recht auf Information zu den Themen
.Anspruch auf Pflegegeld” und , Zugang zu Leistungs-
ansprichen” informiert die Gesundheitsdrehscheibe
des Gesundheitsamts der Stadt Graz, dass vor allem
Menschen aus Communitys, welche die Landesspra-
che nicht sprechen, groRen Bedarf an grundlegender
Gesundheitsinformation und an rechtlichen Grundlagen
betreffend ihrer Leistungsanspriche und den komple-
xen Zugangskriterien im gesundheitlichen Versorgungs-
system haben.528

Der Beauftragte fiir Menschen mit Behinderung der
Stadt Graz weist darauf hin, dass Kinder mit Autismus
bis zu 2 Jahre auf eine Therapie warten mussen. The-
rapien mussen aber frihzeitig ansetzen, um spateren
Problemen vorzubeugen. Diese Wartezeiten sind unzu-
mutbar. Viele Ursachen kénnen nur auf Landesebene
bearbeitet werden. Die Stadt Graz soll diese Thema-
tik aber weiterverfolgen, im eigenen Wirkungsbereich
MaRnahmen setzen und das Land auffordern, schnell
eine Verbesserung herbeizuflihren .52

Gemeinderatsklub der Grazer Griinen-ALG berichtet,
dass Kinder fur ein gesundes Aufwachsen Freiraume
und Moglichkeiten zur Bewegung im Alltag brauchen.
In der dicht bebauten Stadt, die noch immer stark auf
den motorisierten Verkehr ausgerichtet ist, bleiben we-
nig Raume fur Kinder, wo sie sich abseits von organi-
sierten Angeboten bewegen konnen %

Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark berichtet,
dass die psychischen Belastungen bei Kindern und Ju-
gendlichen zunehmen .

Die Zahl der sogenannten ,Gesunden Schulbuffets” in
Graz ist von 32 auf 25 zurlickgegangen®?. Dies bedeu-
tet eine Einschrankung des regelmaRigen Zugangs zu
gesunder Ernahrung im Schulalltag - gerade fur Kinder
aus soziookonomisch benachteiligten Familien.

Die Steiermark weist mit 63,2 % die niedrigste Gesund-
heitskompetenz aller Bundeslander auf.®*® Besonders
betroffen sind Familien mit niedrigem Bildungsniveau
oder Migrationshintergrund.

Armutsgefahrdete Kinder haben ein signifikant hoheres
Risiko fiir Ubergewicht, Bewegungsmangel und chro-
nische Erkrankungen — eine Tatsache, die auch im aktu-
ellen Gesundheitszielprozess der Steiermark 2024 be-
statigt wird.%*

Wahrend Graz gut versorgt ist, fehlen in landlichen Re-
gionen Kinderarzte/-arztinnen und psychosoziale Unter
stltzungsangebote 535 5%

Women*s Action Forum und die Steirische Gesell-
schaft fir Kulturpolitik (GKP): Der Zugang zu gesund-
heitlicher Versorgung ist fur viele Frauen* weiterhin
eingeschrankt, besonders flr jene mit Migrationsge-
schichte, niedrigem Einkommen oder ohne gesicherten
Aufenthaltsstatus. Sprachliche und kulturelle Barrieren
erschweren den Zugang zu wichtigen Gesundheits-
diensten. Praventive und frauenspezifische Angebote
sind oft unzureichend vorhanden oder schwer zugang-
lich. Hinzu kommt, dass die Mehrfachbelastung durch
Care-Arbeit und berufliche Verpflichtungen haufig zu
psychischer und physischer Uberforderung fiihrt, die im
Gesundheitssystem kaum Beachtung findet.

Zudem mangelt es oft an Sensibilisierung und Wissen,
insbesondere bei mannlichen Arzten, die haufig wenig
Verstandnis fur frauenspezifische Themen wie die Me-
nopause zeigen.

Diskriminierungserfahrungen und fehlende geschlechts-
spezifische Kompetenz im medizinischen Kontext ver
schérfen die Situation zusatzlich.%’

Die RosalLila Panterlnnen betonen, dass die psychische
Gesundheit queerer Menschen ein Thema von grolRer
Bedeutung ist. Studien zeigen, dass das Suizidrisiko bei
LGBTQ-Jugendlichen doppelt so hoch ist wie bei nicht-
queeren Jugendlichen. Diskriminierung, Ausgrenzung,
Stigmatisierung und Isolation sind wesentliche Fak-
toren, die dieses Risiko erhohen.

Diskriminierung und Ausgrenzung sind in vielen Lebens-
bereichen nach wie vor Realitat. Queere Menschen erfah-
ren Benachteiligung im Arbeitsleben und haben oft nicht

527 Gesundheitsamt der Stadt Graz/Gesundheitsdrehscheibe, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. - 528 Gesundheitsamt der Stadt Graz/Gesundheitsdrehscheibe,
Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 529 Beauftragter fir Menschen mit Behinderung der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 530 Die Grunen —
ALG - Gemeinderatsklub, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 531 meinbezirk.at, Bericht zu psychischen Erkrankungen und Gesundheitszielen Steiermark 2024.
532 Evaluierung des Programms ,Gemeinsam G'sund genieflen — Unser Schulbuffet” Diese Evaluierung wurde vom Gesundheitsfonds Steiermark in Kooperation mit der
Bildungsdirektion Steiermark durchgeflhrt. — 533 gesund-informiert.at, Gesundheitskompetenz der Steiermark. — 534 meinbezirk.at, Bericht zu psychischen Erkrankungen
und Gesundheitszielen Steiermark 2024. — 535 politik.steiermark.at, Infos zu GO-ON Suizidpravention und Gesundheitszielen. — 536 Kinder und Jugendanwaltschaft Stei-
ermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 537 Women*s Action Forum- Verein zur Bindelung von Engagement gegen Sexismus, Rassismus und Homophobie
gegen Frauen* und GKP (Steirische Gesellschaft fir Kulturpolitik), Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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dieselben Chancen wie heterosexuelle Kolleg:innen.
Auch in Bildungseinrichtungen, im Gesundheitswesen
und im sozialen Umfeld erleben sie Diskriminierung,
was zu einem Gefuhl der Isolation und Ausgrenzung fih-
ren kann. Diese psychosozialen Belastungen erhohen das
Risiko fur Depressionen und Suizidalitat.

Ein weiteres Problem ist der eingeschrankte Zugang
zu PraventionsmaflRnahmen im Bereich sexuell Uber
tragbarer Krankheiten (STDs). Ein Beispiel dafir ist die
Pra-Expositions-Prophylaxe (PrEP) zur Vorbeugung von
HIV-Infektionen. Die Kosten fur PrEP sind far viele Men-
schen weiterhin eine finanzielle Hurde. Dadurch bleibt
vielen queeren Menschen, die ein erhohtes Risiko far
HIV haben, eine wirksame Praventionsmafinahme ver
wehrt. Die Blrger:inneninitiative StopAIDS (www.sto-
paids.at) setzt sich daher flr einen verbesserten Zugang
und eine Kostenubernahme flr PrEP ein. Dies ist ent-
scheidend, um das Risiko von HIV-Infektionen und da-
mit verbundenen Komplikationen zu reduzieren.5%®

Alpha Nova berichtet: Menschen mit Behinderungen

wollen dieselben Versorgungsangebote des Gesundheits-

wesens nutzen wie alle anderen Menschen. Sie haben
ein Recht auf das erreichbare Hochstmaf? an Gesundheit
ohne Diskriminierung aufgrund von Behinderung.

Seit Jahren berichten Einrichtungen der sog. , Behin-

dertenhilfe” Uber ihre prekaren Erfahrungen mit nie-

dergelassenen Arzt:iinnen und Krankenanstalten. Die

Uberlastung des Gesundheitssystems durch Zeitdruck

und Personalmangel flhrt immer ofter dazu, dass z.B.

Patient:innen, die in ihren sprachlichen Ausdrucksfahig-

keiten aufgrund einer Behinderung stark eingeschrankt

sind, nicht die medizinische Aufmerksamkeit bekom-
men, die fur eine passende Diagnose und Behandlung
notwendig ware.

Im Jahr 2022 wurde von der EPIG GmbH in einem Be-

richt die Ist-Situation der medizinischen Versorgung von

Menschen mit kognitiven und/oder mehrfachen Beein-

trachtigungen analysiert.®*® Dabei zeigte sich u.a., dass

- viele Arztpraxen nicht barrierefrei zuganglich sind;

- Arztinnen und Pflegepersonal nicht ausreichend ge-
schult sind, um mit Patient:innen ohne aktives Sprach-
vermogen zu kommunizieren;

- Bei Praxis- oder Spitalsbesuchen auch einfache Unter
suchungen oder Behandlungen ohne Anwesenheit ei-
ner Begleitperson nicht moglich sind;

- Spezielle Behandlungen (z.B. zahnmedizinische Ein-
griffe) nur in spezialisierten Ambulanzen mdglich sind.

Als Reaktion darauf hat die Gesundheitsplattform Stei-
ermark im Juni 2024 einen MalRnahmenplan fur die

Versorgung von Menschen mit Behinderungen®® be-
schlossen. Demnach sollen bis 2027 MalRnahmen in fol-
genden Handlungsfeldern umgesetzt werden:

- Gesellschaftliche Rahmenbedingungen: u. a. beste-
hende Angebote bekannter machen, barrierefreie On-
line-Angebote, Infos/Beratung fur betreuende Fach-
personen

- Weiterentwicklung des Pilotprojekts , Institut fur in-
klusive Medizin Kainbach”;

- Ausbildung: Fur Menschen, die in Gesundheitsberu-
fen und medizinischen Assistenzberufen tatig sind,
muss es strukturierte curriculare Fortbildung , Medi-
zin fur Menschen mit intellektueller Beeintrachtigung
oder mehrfacher Behinderung” geben.5*

Der Gehérlosenverband Steiermark kritisiert, dass die
Gehorlosenambulanz in Graz im Krankenhaus der Barm-
herzigen Bruder nur fixe Ambulanzzeiten unter der Wo-
che (vormittags oder nachmittags), aber keine Rufbe-
reitschaft anbietet.’? Die Notrufapplikation DEC 112
sollte via Chat funktionieren, einige Gehorlose schaf-
fen es nicht Schriftdeutsch zu schreiben, Piktogramme
sollten eingebaut werden.>

LOGO jugendmanagement gibt zu bedenken, dass
die Digitalisierung im Gesundheitswesen Chancen bie-
tet, die medizinische Versorgung alterer Menschen zu
verbessern. Gleichzeitig bringt sie jedoch auch Heraus-
forderungen mit sich — insbesondere fir altere Men-
schen, denen es an digitalen Kompetenzen fehlt. Der
Bedarf an Unterstltzungsangeboten zu Themen wie di-
gitalen Gesundheitsdiensten oder — Apps ist fur viele al-
tere Menschen grof’ und bendtigt vielfache und individu-
elle Losungen.5*

Die OMAS GEGEN RECHTS halten fest, dass negati-
ve Entscheidungen der Landesregierung wie etwa die
Abschaffung des Lufthunderters, die SchlieRung der
Traumastation auch die Gesundheit in der Stadt in be-
sonderem MalRe betreffen.5*

Gute Praxis

Das Integrationsreferat der Stadt Graz flhrt die Zahn-
gesundheit und -prophylaxe durch das Schulzahnam-
bulatorium (Abteilung fir Bildung und Integration) als
Beispiel guter Praxis an. Zudem unterstltz das Referat
folgende Projekte/Organisationen finanziell:

- Projekt , Portobella” (Mega)

- Projekt , Lehrgang Integrationswissen” (Frauenservice)
- Qutreach-Arbeit (IKEMBA)

538 Rosal.ila Pantherlnnen, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. - 539 https://epig.at/. — 540 Siehe https://gesundheitsfonds-steiermark.at/news/erstes-vernetzungs-
treffen-inklusion/. — 541 alpha nova Betriebsgesellschaft mbH, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 542 Gehdrlosenverband Steiermark, Beitrag zum Menschen-
rechtsbericht 2025. — 543 Gehorlosenverband Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 544 LOGO jugendmanagement, Beitrag zum Menschenrechtsbe-
richt 2025. — 545 OMAS GEGEN RECHTS Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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- Projekt ,BEAM" (Pronegg & Schleich)

- Projekt , Bildung, Natur, Gesundheit und Kultur” (Five-
stones)

- Projekt ,,Connecting Communities” (Frauenservice)

- Projekt , Aktive Eltern” (Zebra)

- Projekt SIQ-Projektmodul ,, Sport + Arbeit” (Caritas)

- Projekt ,Wort.SPIELerei" fur VS-Kinder (Deutsch und
Mehr)

- Projekt ,Pro Aktiv — Bewegt durch Graz und den All-
tag” (JUKUS)

- Projekt ,,Femmes Tische — Migrantinnen sprechen
Uber Gesundheit, Lebensalltag und Familie” (Frauen-
service)

- Deutsch-Lernmaterial mit Graz-Bezug (i.A. des Integra-
tionsreferats) zum Thema Gesundheit > siehe graz.at/
deutschlernen®®

Gesundheitsdrehscheibe:

Hitzeaktionsplan der Stadt Graz

Das Team der Gesundheitsdrehscheibe setzt sich seit
2024 intensiv mit den gesundheitlichen Folgen der Kli-
maerwarmung und der damit einhergehenden Veran-
derung der Lebenssituation im urbanen Bereich aus-
einander. Neben der Vorbereitung zur Erstellung des
Hitzeaktionsplans der Stadt Graz, die auch unter Mit-
wirkung des Gesundheitsamts erfolgte, hat man sich
in Weiterbildungen und Vernetzungen dem Thema an-
genommen. Es ist wichtig, diese Auswirkungen in Be-
zug auf die Gesundheit der Menschen in der Alltags-
arbeit mitzudenken und neue Handlungsweisen daraus
abzuleiten. Die Gesundheitsdrehscheibe bemerkt, dass
die Auswirkungen der Klimakrise benachteiligte Men-
schen in ihrem Recht auf angemessene Lebensfuhrung
zunehmend einschranken wird und ein Fokus der MaR-
nahmen auf vulnerable Gruppen sinnvoll ist.5’

Informationsveranstaltungen der
Gesundheitsdrehscheibe

Im Arbeitsjahr 2024 flhrte die Gesundheitsdrehscheibe
als Teil des Gesundheitsamts mehrere Informationsver-
anstaltungen zum Thema Pflegegeldleistung, Rechtsan-
spruch und gesundheitliche Grundversorgung im inter-
kulturellen Bereich durch. Dabei bediente sie sich der
Expertise von Multiplikator:innen, die ihnen den Zugang
zu verschiedenen Communitys im interkulturellen Kon-
text erleichterte. Zum anderen stellten sie fachlich qua-
lifizierte, unabhangige Referentiinnen zur Verflgung.
Die Information wurde vor Ort von Dolmetscher:innen
muttersprachlich Ubersetzt. Damit war es den Personen
moglich, ihre Fragen zu stellen und Sprachbarrieren zu
Uberwinden.5#

Women*s Action Forum und die Steirische Gesell-
schaft fiur Kulturpolitik (GKP) weist auf darauf hin,
dass es wertvolle Initiativen wie das Frauengesundheits-
zentrum die ,Feuerfrauen’, die als Anlaufstellen und Un-
terstUtzungsnetzwerke fur Frauen* in gesundheitlichen
Krisen fungieren, gibt. Auch Selbsthilfegruppen und
frauen*spezifische Beratungsstellen spielen eine wich-
tige Rolle, um Betroffenen Austausch, Information und
Unterstltzung zu bieten. Zudem fordern Projekte zur
Sensibilisierung von medizinischem Personal — insbe-
sondere mannlichen Arzten — fir frauen*spezifische
Gesundheitsfragen das Bewusstsein und verbessern
die Versorgung. Aufklarungskampagnen und niedrig-
schwellige Angebote, die kulturelle und sprachliche Bar
rieren abbauen, sind ebenfalls wichtige Bausteine guter
Praxis.54

Psychische Gesundheit wird zunehmend thematisiert
und gefordert. Programme wie ,,GO-ON Suizidpraven-
tion Steiermark” wurden mit einem Budget von 1,3
Mio. Euro fir das Jahr 2024 unterstutzt.5°
Ernahrungsberatung fir benachteiligte Familien ist zu-
ganglich. Die Steiermark investiert jahrlich 161.000 Euro
in die kostenlose Ernahrungsberatung fir Menschen
mit geringem Einkommen.5®’

Bewegungsforderung wird in Bildungseinrichtungen
verankert. Im Rahmen der Gesundheitsziele 2024 wer-
den Mafinahmen zur Bewegungsforderung in Schulen
und Kindergarten aktiv umgesetzt.%?

Die Rosalila Pantherlnnen setzen sich in Graz seit
Jahren aktiv fur die psychische Gesundheit queerer
Menschen ein. Mit Beratung, Aufklarung und ge-
zielten Unterstutzungsangeboten, insbesondere im
neu geschaffenen Queeren Jugendzentrum, bieten
sie queeren Menschen einen sicheren Raum zum Aus-
tausch, zur Vernetzung und zur Forderung psychischer
Gesundheit.5s?

Dank des langjahrigen Engagements Osterreichischer
NGOs und mit breiter Unterstutzung ist seit April 2024
die HIV-PrEP in Osterreich kostenlos zugénglich. In
Deutschland wird PrEP bereits seit 2019 als Kassen-
leistung Ubernommen. Dieses Programm hat dort ent-
scheidend dazu beigetragen, die Verbreitung von HIV
einzudammen und queeren Menschen einen besseren
Schutz zu ermaoglichen. Der kostenlose Zugang zu PrEP
ist ein wichtiger Schritt fur eine effektive HIV-Praventi-
on. Um den Zugang noch einfacher zu gestalten, for
dern wir nun die Aufnahme von PrEP als regulare Kas-
senleistung in Osterreich.5

546 Integrationsreferat der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 547 Gesundheitsamt der Stadt Graz/Gesundheitsdrehscheibe, Beitrag zum Menschen-
rechtsbericht 2025. — 548 Gesundheitsamt der Stadt Graz/Gesundheitsdrehscheibe, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 549 \WWomen*s Action Forum- Verein zur
Blindelung von Engagement gegen Sexismus, Rassismus und Homophobie gegen Frauen* und GKP (Steirische Gesellschaft fir Kulturpolitik), Beitrag zum Menschenrechts-
bericht 2025. - 550 Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 551 Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark, Beitrag zum
Menschenrechtsbericht 2025. - 552 Kinder und Jugendanwaltschaft Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 553 Rosal.ila PanterInnen, Beitrag zum Men-
schenrechtsbericht 2025. — 554 Rosal.ila Panterinnen, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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Die speziell ausgebildeten Digi-Guides von Points.Coaches
unterstitzen altere Menschen bei der Nutzung von
Smartphone, Internet und digitalen Gesundheitsanwen-
dungen - in personlichen Sprechstunden und Work-
shops direkt vor Ort. Sie wurden in zweitagigen Train-
the-Trainer Modulen einerseits in Themen zur digitalen
Gesundheitskompetenz geschult, andererseits wur
de ihnen die Vermittlung digitaler Kompetenzen an al-
tere Menschen praxisnah nahergebracht. Die Forderung
durch den Gesundheitsfonds Steiermark und die Refi-
nanzierung der Punkte durch die Stadt Graz im Rahmen
des Projektes Points4Action ermoglichen die Durchfih-
rung des Projektes. Besonders die eins-zu-eins Betreu-
ung der Digi-Sprechstunde hat sich als sehr wirksam
gezeigt und wird gut angenommen. Die Einzelbetreu-
ung nimmt eventuelle Hemmschwellen und lasst genug
Zeit firWiederholungen und das Ausprobieren am eige-
nen Gerat, so dass man die Senior:innen bei den Kom-
petenzen dort abholt, wo sie stehen. Offentlich zugéng-
liche, konsumfreie Standorte wie Stadtteilzentren oder
Stadtbibliotheken sind besonders forderlich, da sie ein
sicheres, so wie leicht zugangliches Umfeld fur die Di-
gi-Sprechstunden bieten. Zusatzlich starkt das Projekt
intergenerationellen Austausch zwischen Jung und Alt,
das Verstandnis der gegenseitigen Lebenswelt und for
dert soziale Teilhabe.5%®

Tagesmiitter Graz-Steiermark konnen ein Blindel an
MaRnahmen anbieten. Vorweg sind hier Supervisionen
zu nennen. Alle Mitarbeiter:innen, die in der Kinderbe-
treuung tatig sind (Tagesmutter:vater, Personal unserer
MIKADO-Krippe) konnen an regelmafigen, kosten-
losen Supervisionen teilnehmen, fur Flhrungskrafte
gibt es ebenfalls Supervisionsrunden, und im Bedarfs-
fall werden allen Mitarbeiter:innen Einzelsupervisionen
angeboten. Seit einigen Jahren bieten wir eine inter
ne Beratungs- und Vernetzungsstelle an. Psychosoziale
Beratung gehort zu den 4 Saulen der Gesundheitsvor
sorge in Osterreich (Pravention und Gesundheitsfor
derung, Friherkennung, Diagnose und Therapie von
Krankheiten, RehabilitationsmalRnahmen und Wieder
eingliederung in das Arbeitsleben). Ziel der Beratung im
Unternehmen ist es, ein Unterstltzungsangebot fur alle
Mitarbeiter:innen anzubieten, das auch im betrieblichen
Sinne die ganzheitliche Gesundheit fordert und somit
zum Gelingen einer konstruktiven und reflektierten Ar
beitshaltung beitragt. Ebenso fordert ein solches Ange-
bot die Zugehdrigkeit zum Unternehmen. Das Angebot
steht allen Mitarbeiter:innen im Unternehmen zur Ver
figung. Darlber hinaus gibt es fur Eltern, Erziehungs-
berechtigte und Familienangehorige, die bereits Kun-

dinnen im Unternehmen sind, ebenso die Maglichkeit,
das Beratungsangebot in Anspruch zu nehmen. Auch
Nichtkund:innen konnen die Beratung nutzen. Zur For
derung der psychischen und physischen Gesundheit
der Mitarbeiter:innen organisiert das Unternehmen alle
zwei Jahre ein zweitagiges Gesundheits- und Ressour
censtarkungsprogramm. Dieses unternehmensweite
Event bietet eine Vielzahl an Workshops mit dem Ziel,
individuelle Ressourcen zu aktivieren und das allgemei-
ne Wohlbefinden nachhaltig zu starken. Die Teilnahme
an diesem Programm ist freiwillig und fur alle Mitarbei-
tenden kostenlos zuganglich.5%

Neue Empfehlungen

Die Gesundheitsdrehscheibe des Gesundheitsamts
der Stadt Graz empfiehlt

- den Ausbau von niedrigschwelligen Zugangen zur
medizinischen und pflegerischen Grundversorgung
fir Menschen, die im vorhandenen Gesundheits-
system kaum zu dringend notwendiger Versorgung
gelangen. (s. Kapitel Defizite).

Vulnerable Gruppen identifizieren und benennen,
daraus auf die Vulnerabilitat abgestimmte Malinah-
men entwickeln.

Hitzeschutzmalnahmen als Teil der Gesundheits-
pravention in die vorhandenen Programme aufneh-
men und weiterentwickeln.

- RegelmaRige Weiterbildung und Vernetzung zum
Thema Klimakrise und Hitzeschutz fir Dienstleis-
ter:innen im Gesundheitsbereich, um vulnerable Per
sonen fachlich richtig unterstitzen zu kénnen.
Niedrigschwelliger Zugang zur gesundheitlichen
Grundversorgung wahrend Hitzeperioden sicher
stellen (Entwicklung von Angeboten aufsuchender
Gesundheitsversorgung).

Das Menschenrecht auf angemessene Lebensfih-
rung vor allem in Bezug auf Wohnsituation und Le-
bensraum erkennen.5%’

Der OVP-Gemeinderatsclub: Pravention als beste Ge-
sundheitsmalnahme wird durch Breitensport gewahr-
leistet, eine entsprechende Ausstattung bestehen-
der Angebote und Ermoglichung neuer Angebote ist
essenziell. Die Wertschatzung des grof3en ehrenamt-
lichen Engagements in vielen Vereinen muss sich auch
in der Unterstltzung der Stadt Graz ausdrlcken 5%

Der Gemeinderatsklub der SPO empfiehlt:
- durch leichteren Zugang, mehr Pravention, gezielte
Programme fur vulnerable Gruppen, gesundheitsfor

555 LOGO jugendmanagement, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 556 Tagesmiitter Graz-Steiermark gemeinn. Betriebs GmbH, Beitrag zum Menschenrechts-
bericht 2025. - 557 Gesundheitsamt der Stadt Graz/Gesundheitsdrehscheibe, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 558 OVP-Gemeinderatsclub, Beitrag zum Men-

schenrechtsbericht 2025.
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dernde Stadtplanung und mehr Beteiligung die Ge-
sundheitsrechte der Bevolkerung noch besser absi-
chern.

- Initiative des SPO Gemeinderatsklubs im Gemein-
derat, dass das Projekt der gratis Periodenprodukte
in Grazer Schulen und auf 6ffentlichen Toiletten um-
gesetzt wird.5®

Der Verein IKEMBA empfiehlt

- eine bessere Sensibilisierung im Gesundheits- und
Pflegebereich im Hinblick auf kulturelle Barrieren
und Hindernisse.

- eine kritische Auseinandersetzung mit dem ASVG
und dem Familienlastenausgleichsgesetz und eine
etwaige Nachbesserung von diesem.5°

Women*s Action Forum und die Steirische Gesell-
schaft fiir Kulturpolitik (GKP) empfehlen eine ver-
starkte Sensibilisierung im medizinischen Bereich
fur die spezifischen Gesundheitsbedlrfnisse von
Frauen*. Nur so kann eine geschlechtersensible und
bedarfsgerechte Versorgung sichergestellt werden.%¢!

Gesundheitsbildung soll verpflichtender Teil des Un-
terrichts werden. Gesundheitskompetenz sollte sy-
stematisch in den Schulalltag integriert werden — etwa
durch Unterrichtseinheiten zu Ernahrung, Bewegung,
seelischer Gesundheit und Mediennutzung, empfieh-
It die Kinder- und Jugendanwaltschaft.’> Psycho-
soziale Unterstutzungsangebote fur Kinder sind aus-
zubauen. Der Ausbau der Schulpsychologie, mobilen
Kinderpsychiatrie-Teams sowie niedrigschwelligen Be-
ratungsstellen ist notwendig, um das Recht auf see-
lische Gesundheit sicherzustellen.® Gesunde Ernah-
rung im schulischen Alltag muss dauerhaft abgesichert
werden. Die Finanzierung und Qualitatssicherung des
.Gesunden Schulbuffets” sollte verpflichtend fir alle
offentlichen Schulen werden — vor allem in sozialen
Brennpunkten.®®* Eltern mussen gezielt unterstitzt
werden — vor allem in armutsgefahrdeten Gruppen.
Elternbildungsprogramme, mehrsprachige Informati-
onskampagnen und finanzielle Erleichterungen (z. B.
Gratisgesundheitsvorsorge) sollten ausgebaut wer
den, um elterliche Flrsorge gem Artikel 18 UN-Kinder
rechtskonvention besser zu ermoglichen.5%

Um die Lebensqualitat queerer Menschen nachhal-

tig zu verbessern, empfehlen die RosalLila Panthe-

rinnen folgende MalRnahmen:°6¢

1. Ausbau psychosozialer Unterstltzungsangebote
Die Stadt Graz und die Steiermark sollen sicher

stellen, dass psychosoziale Angebote und Gesund-
heitsdienste barrierefrei, leistbar und speziell auf die
Bedurfnisse queerer Menschen zugeschnitten sind.
Dazu gehort auch die Schulung von Fachkraften im
Gesundheitswesen in queersensibler Betreuung.

2. Aufklarung und Pravention
Sensibilisierungskampagnen in Schulen, im éffentli-
chen Raum und in den Medien sind notwendig, um
Vorurteile abzubauen und Diskriminierung entge-
genzuwirken. Schulen sollen gezielt MaRnahmen
gegen Mobbing und Ausgrenzung von queeren Ju-
gendlichen umsetzen und sichere Raume schaffen.

3. Kostenfreier Zugang zu PrEP
Die Stadt Graz und die Steiermark sollen sich weiter-
hin flr einen uneingeschrankten und kostenlosen
Zugang zu PrEP einsetzen, um die HIV-Pravention
zu verbessern und gesundheitliche Chancengleich-
heit herzustellen.

4. Sensibilisierung von Polizei und Gesundheitspersonal
Polizei und Gesundheitspersonal sollen regelmafiig
in LGBTIQ-Themen geschult werden, um Diskrimi-
nierung vorzubeugen und queere Menschen ange-
messen zu unterstutzen.

5. Starkung der Rechte von Transpersonen
Die Stadt Graz und die Steiermark sollen sich da-
far einsetzen, Barrieren bei der Anpassung des
Geschlechtseintrags im Personenstandsregister
abzubauen und die Rechte von Transpersonen ins-
gesamt zu starken. Gesetzliche Regelungen sollen
sicherstellen, dass medizinische Diagnosen oder
Gutachten keine Voraussetzung fur die Anpassung
des Geschlechtseintrags sind.

6. Verbot von Konversionstherapien
Die Stadt Graz und die Steiermark sollen sich fur
ein gesetzliches Verbot von Konversionstherapien
einsetzen. Diese schadlichen Praktiken gefahrden
die psychische Gesundheit und die \Wirde queerer
Menschen.

7. Forderung inklusiver Arbeitsplatze
Es soll sichergestellt werden, dass Arbeitsplat-
ze in Graz und der Steiermark diskriminierungsfrei
gestaltet sind und alle Menschen unabhangig von
sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentitat
gleichbehandelt werden.

Wiinschenswert aus Sicht des Gehorlosenverbandes
Steiermark waére der barrierefreie Zugang der Ge-
sundheitshotline mittels SMS oder Videochat, anson-
sten eine Rufbereitschaft der Gehdrlosenambulanz.
Und Erweiterung der Gehodrlosenambulanzzeiten.%7,
DEC 112 soll mit Piktogrammen arbeiten.®®

559 Gemeinderatsklub der SPO — Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 560 Verein IKEMBA, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. - 561 \Women*s
Action Forum- Verein zur Biindelung von Engagement gegen Sexismus, Rassismus und Homophobie gegen Frauen* und GKP (Steirische Gesellschaft fir Kulturpolitik), Bei-
trag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 562 Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 563 Kinder- und Jugendanwaltschaft
Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 564 Kinder und Jugendanwaltschaft Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 565 Kinder und Ju-
gendanwaltschaft Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 566 Rosalila Pantherinnen, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 567 Gehorlosenverband
Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 568 Gehorlosenverband Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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5.3.3 Umwelt und Gestaltung des
offentlichen Raums

Daten und Fakten

Umweltamt der Stadt Graz:

Das Recht auf eine gesunde Umwelt ist ein grundle-
gendes Menschenrecht. Es gilt die Umweltqualitat zu
schutzen und die negativen Auswirkungen des Klima-
wandels und der Umweltverschmutzung zu minimieren.
Das Umweltamt der Stadt Graz befasst sich vorrangig
mit den Themen Abfall, Energie und Klima, Klimawande-
lanpassung, Luft, Larm und Nachhaltigkeit und setzt in
diesen Bereichen verschiedene MaflRnahmen, um den
Erhalt einer gesunden Umwelt flr die Bevolkerung von
Graz zu unterstutzen.

Abfall

Die Aktivitaten im Bereich Abfall sind grof3tenteils im
Abfallvermeidungsprogramm (Umweltamt Graz 2020)
festgeschrieben. Es beschreibt die relevanten Grund-
zlge des abfalltechnisch schonenden Wirtschaftens in
der Stadt mit einem umfangreichen MaRnahmenkata-
log, der einerseits bestehende Aktivitaten zur Abfallver
meidung auflistet und andererseits viele neue und inte-
ressante MalRnahmen, Projekte und Ideen vorstellt, die
in Zukunft umgesetzt werden sollen. Durch die Umset-
zung des Abfallvermeidungsprogramms wird ein wich-
tiger Beitrag zum Klimaschutz geleistet.%®®

Energie / Klima

Im Bereich Energie gibt es im Rahmen von verschie-

denen Maflnahmenplénen (zuletzt im Energiemaster

plan Graz, Evaluierung 2020) seit mehr als 15 Jahren

umfassende Aktivitaten zu den Handlungsfeldern:

- Energieeffizienz bei stadtischen Gebauden und Anla-
gen

- Fernwarme und Solarenergie

- Energieeffizienz bei Wohngebauden, Haushalten und
Betrieben

- Klimaschonende Mobilitat

In den Berichten sind die wesentlichen Rahmenbedin-

gungen, Strategien und Mafinahmen der Stadt Graz zum

Thema Nachhaltige Energieversorgung festgeschrieben.

Die Ubergreifenden Handlungsfelder Energieeffizienz
stadtische Gebaude und Wohngebaude entwickelte
sich mit den Partnern im Haus Graz als Schwerpunktak-
tivitat Gebaudebeheizung mit forcierter Umstellung auf
Fernwarmeversorgung in den letzten 10 Jahren.

Fernwarmesystem 2013 2019 2021
Trassenléange (Km) 369 423 440
Warme Aufbringung (GWh) 935 1.098 1.250
Versorgte Wohnungen

(Wohneinheiten] 50.200 74.700 82.000

Tabelle: Eckdaten der Entwicklung der Fernwdrme in Graz 2007 bis 2021

Abfallaufkommen in Graz 2024 in Tonnen (Daten: Holding Graz Abfallwirtschaft)

1,7 % -2.469 t

StralBenkehricht
(t) 0,6 % 804 t
Alttextilien

3,8%5.535 t
Leichtverpackungen

0,7 % 1.032 t
Metallverpackungen

16,1 % 23.172 t
Bioabfall (t)

5,8 % 8.305 t
Glasverpackungen

0,3 % 400t
Problemstoffe

12,9 % 18.599 t
Altpapier

Quelle: Umweltamt der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.

2%-2.832t

Baurestmassen

14,3 % 20.612 t
Sonstige Abfélle

2,8%4.042 t
Sperrmiill

1.3% 1.872 t

Batterien

Altholz

34,7 % 250.060 t
Restmill

569 Umweltamt der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.

Elektronik, Altgeréte,

31%4517t
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Ziel im Bereich Energie und Klima sind eine nachhal-
tige Energiebereitstellung und -versorgung sowie ein
nachhaltiges Energiemanagement im Sinne des Klima-
schutzes im Raum Graz. Im Marz 2022 wurde der Kli-
maschutzplan Graz einstimmig im Grazer Gemeinderat
beschlossen. In intensiver Zusammenarbeit aller Or
ganisationseinheiten der Stadt Graz mit ihren Beteili-
gungen wurde im April 2023 der erste und im Oktober
2024 der zweite Fortschrittsbericht dem Gemeinderat
vorgelegt und auch einstimmig genehmigt. Dieser um-
fasst einen detaillierten Aktionsplan, um die CO,-Emis-
sionen im Haus Graz zu reduzieren und beschreibt den
Weg zur Erreichung der Klimaziele der Stadt Graz. Da-
mit soll eine lebenswerte und menschengerechte Stadt
auch in Zukunft sichergestellt werden.5”°

Luft

Im Bereich Luft wurden Uber Beschllisse der Steiermar
kischen Landesregierung sowie des Gemeinderates
der Stadt Graz umfassende Malinahmenplane fur eine
mittel- und langfristige Verminderung der Feinstaubbe-
lastung festgelegt. Diese MalRnahmenplane wurden
mehrmals hinsichtlich ihres Umsetzungsstandes evalu-
iert. Ein Grolf3teil der Malinahmen zu lokalen Immissi-
onsreduktionen (z.B. Heizungsumstellung auf Fernwar
me oder Verkehrsreduktionen) wirken sich auch positiv

Jahresmittelwert PM, (ug/m?q)

auf CO_-Emissionen aus und tragen somit zur Errei-
chung der Klimaschutzziele bei.

Zur Uberwachung der Luftgiitesituation werden in der
Stadt Graz LuftgUtemessungen gemall Osterreichi-
schem Immissionsschutzgesetz-Luft IG-L vom Land
Steiermark durchgefihrt und berichtet. Das Messkon-
zept zum Immissionsschutzgesetz- Luft sieht dazu Min-
destinhalte vor. Die betrachteten Messstationen sind
Graz — Don Bosco DB, Graz — Mitte M, Graz Mitte M
G (neuer Standort), Graz Ost St. Peter O P Graz Sud S,
Graz Nord N und Graz WestW.

Das Land Steiermark stellt in ihrem jahrlichen LuftgUte-
bericht, letztgultiger aus 2023, fest:

. Die hochsten Immissionen werden aufgrund der Sied-
lungsdichte und den damit verbundenen anthropogenen
Emissionen in Verbindung mit der schlecht durchlif-
teten Beckenlage weiterhin im GroRraum Graz gemes-
sen. Mit der Bilanz der Jahre 2019 bis 2023 ist aber die
Zuversicht erlaubt, dass kunftig ein durchgehendes Ein-
halten der Vorgaben der Luftqualitatsrichtlinie sowie des
zum Teil strengeren IG-L unter normalen Bedingungen
erwartet werden kann'”

Diese positive Beschreibung der Situation ist aus den
folgenden Grafiken zu den Trendentwicklungen der Jah-
resmittelwerte Feinstaub (PM10) und Stickstoffdioxid
(NO,) ersichtlich.®”
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PM10-Jahresmittelwerte pg/m3 an den Grazer Messstationen 2011 — 2023 (Quelle: Umweltamt der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.)

570 Umweltamt der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. - 571 Umweltamt der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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Stickstoffdioxid NO, Jahresmittelwert JMW im Zeitraum 2011 — 2023
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Klimawandelanpassung

Den Herausforderungen aus dem bereits spurbaren Kli-
maveranderungen stellt sich die Stadt Graz mit dem Ge-
meinderatsbericht , Klimawandelanpassungsstrategie’
Umweltamt 2018. Darin werden die Grundzlge fur eine
stadtische Klimawandelanpassung dargestellt. An einer
Weiterentwicklung der Strategie wird laufend gearbei- 120.000
tet. Das Klimainformationssystem (KIS) liefert zusatzlich

Umgebungslarm 24h - Jahr 2022,
Belastung der Bevolkerung durch StraRenverkehr
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der wesentlichsten Mafinahmen fur die Bereiche Klima- % 40.000 —
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den sich im Mobilitatsplan Graz 2040.57% 20000
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Quelle: Umweltamt der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.

572 Umweltamt der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 573 Umweltamt der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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Das Integrationsreferat der Stadt Graz betont die
Verankerung ,Nachhaltige Entwicklung” im Leitbild
,Graz sind wir alle” wie auch ein eigenes Handlungs-
feld ,Umwelt- und Klimaschutz” im Arbeitsprogramm
ZUSAMMENS®”, siehe Umsetzung: Weiterbildung der
Mitarbeiter:innen des Integrationsreferats zum The-
ma Umwelt- und Klimaschutz; Férderung von Integra-
tionsprojekten mit Umwelt- und Klimafokus; Forderung
des Aufbaus von Wissensnetzwerken in Communities
von Grazer:innen mit Migrationsgeschichte in Form von
Peerto-PeerInitiativen.5”s

Gemeinderatsklub der Grazer Griinen-ALG: Umfang-
reiches Datenmaterial zu den Auswirkungen des Kli-
mawandels sind am Klimaserver der Stadt Graz zu fin-
den.56

Die Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark weist
auf aktuelle Daten aus 2024, dass insbesondere Kinder
in urbanen Gebieten wie Graz durch Feinstaubbelastung
gefahrdet sind.%”” Auch Nitratbelastungen im Grundwas-
ser, verursacht durch intensive Landwirtschaft, stellen
eine Gesundheitsgefahrdung dar, vor allem fir Klein-
kinder.5’® Kinder haben nach Artikel 24 der UN-Kinder
rechtskonvention das Recht auf bestmogliche Gesund-
heit und damit auch auf eine schadstoffarme Umwelt.

Probleme und Defizite

Das Umweltamt der Stadt Graz betont den groRen
Handlungsbedarf im Bereich Larm. Larm ist eine zuneh-
mende Herausforderung bei der Verdichtung der Stadt
und Schonung von Grunlandreserven. Umgebungslarm,
insbesondere von StraRen, Schienen oder Industrie, gilt
als zweitgroRte umweltbedingte Gesundheitsgefahr
dung nach Luftverschmutzung. Wenn Wohnbebauung
an stark larmbelastete Areale, wie Industrie-, Gewer
be- oder Verkehrszonen, heranrtcken, sind akustische
Herausforderungen mit erheblichen gesundheitlichen,
sozialen und okonomischen Folgen vorprogrammiert.
Eine wirksame Kombination aus gesetzlichen Vorga-
ben, baulichen & technischen Losungen sowie aktivem
Anwohner:innen-Engagement ist essenziell, um neue
Wohnstandorte lebenswert und nachhaltig zu gestalten.
Ein Spezialbereich, der zu beachten ist, ist der Veranstal-
tungslarm. Dabei ist eine Abwagung zwischen dem be-
rechtigten Interesse an 6ffentlichen oder privaten Ver
anstaltungen und dem Grundrecht der Anwohner:innen
auf korperliche Unversehrtheit und ungestorte Nachtru-
he von Bedeutung. Veranstaltungslarm ist nicht per se

rechtswidrig, aber die Verhaltnismaligkeit ist entschei-
dend. Durch Auflagen der Behorde, wie z.B.: Begren-
zung der Lautstarke, Endzeiten und Vorschreibung von
SchallschutzmalRnahmen erfolgt eine Regulierung der
Larmproblematik.5”®

Die Gesundheitsdrehscheibe des Gesundheitsamts
der Stadt Graz berichtet, dass die zunehmende Hitze
in den Sommermonaten Einfluss auf den Gesundheits-
zustand aller Bewohner:innen der Stadt Graz hat. In der
Gesundheitsdrehscheibe nimmt man sich im Speziellen
den vulnerablen Gruppen an, die von den Auswirkungen
des Klimawandels starker betroffen sind.%®

Gemeinderatsklub der Grazer Griinen-ALG: Der Kli-
mawandel betrifft urbane Raume wie Graz besonders
stark. Die Zunahme von Hitzetagen und Tropennachten
aber auch von Starkregenereignissen ist evident. Be-
sonders betroffen von den Auswirkungen sind Kinder
und alte Menschen, aber auch jene, die aufgrund gerin-
gen Einkommens eine stark belastete WWohnumgebung
in Kauf nehmen missen. Umfangreiches Datenmaterial
zu den Auswirkungen des Klimawandels sind am Klima-
server der Stadt Graz zu finden.%

Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark: Kinder
sind besonders empfindlich gegendber Luftverschmut-
zung. Studien belegen, dass Feinstaubbelastungen in
Stadten wie Graz besonders das Atemwegssystem von
Kindern schadigen kénnen, was zu Asthma, Allergien
und Entwicklungsstorungen fuhrt. Damit wird das Kin-
derrecht auf Gesundheit (Artikel 24 der UN-KRK) direkt
beeintrachtigt.

Verschmutztes Trinkwasser gefahrdet die Gesundheit
von Kindern. Nitratbelastungen im Grundwasser durch
intensive Landwirtschaft stellen ein Risiko fur Sauglinge
und Kleinkinder dar, da diese besonders anfallig fur ge-
sundheitliche Schaden sind, was das Recht auf ein ge-
sundes Aufwachsen einschrankt.

Es besteht Mangel an sicheren und naturnahen Spiel-
und Erholungsraumen durch Bodenversiegelung und
fehlende Grinflachen. Kindern fehlen in urbanen Gebie-
ten ausreichend Raume fur Bewegung, Spiel und Ent-
wicklung — dies widerspricht dem Recht auf Freizeit und
Erholung (Artikel 31 UN-KRK).

Klimawandel wirkt sich negativ auf das Wohlbefinden
und die Zukunft der Kinder aus. Hitzeperioden, Durren
und extreme Wetterlagen erhohen die gesundheitlichen
Risiken fur Kinder und beeintrachtigen ihr Recht auf eine
sichere Lebensumwelt (Artikel 6 und 24 UN-KRK).%8?

574 Siehe Arbeitsprogramm zum Integrationsleitbild der Stadt Graz unter https://www.graz.at/integrationsleitbild. — 575 Integrationsreferat der Stadt Graz, Beitrag

zum Menschenrechtsbericht 2025. — 576 Die Grinen — ALG — Gemeinderatsklub, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025, https://www.umwelt.graz.at/cms/bei-
trag/10438419/13726511/Klimawandel.html. — 577 Umweltbundesamt Osterreich, Jahresbericht Luftqualitat Steiermark 2024. — 578 Umweltanwaltschaft Steiermark, Be-
richt 2024. — 579 Umweltamt der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 580 Gesundheitsamt der Stadt Graz/Gesundheitsdrehscheibe, Beitrag zum
Menschenrechtsbericht 2025. — 581 Die Griinen — ALG — Gemeinderatsklub, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 582 Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark,

Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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Women*s Action Forum und die Steirische Gesell-
schaft fiir Kulturpolitik (GKP) sehen Probleme und
Defizite im Bereich Umwelt mit Fokus auf Frauen* vor
allem darin, dass umweltbedingte Belastungen und Kli-
mawandel Frauen* oft besonders stark treffen. Frauen*
sind weltweit haufiger von Umweltkatastrophen betrof-
fen, da sie aufgrund sozialer, 6konomischer und kultu-
reller Faktoren oft weniger Ressourcen und Handlungs-
spielrdume haben. In stadtischen Gebieten wirken sich
schlechte Luftqualitat, Larm und fehlende Grinflachen
starker auf die Gesundheit von Frauen* aus, insbeson-
dere wenn sie zusatzlich Care-Arbeit leisten oder in pre-
kdren Wohnverhaltnissen leben. Zudem werden ihre
spezifischen Bedurfnisse bei Umweltplanung und Ka-
tastrophenschutz oft unzureichend bertcksichtigt, was
die Ungleichheiten verstarkt.®3

Die OMAS GEGEN RECHTS Steiermark informieren,
dass sie sich mit den Themen Stadtplanung und Mobili-
tat beschaftigen, da Frauen, und hier insbesondere altere
Frauen, in besonderem Maf3e von diesen Bereichen be-
troffen sind. Zudem stellen sie in ihrem Bericht fest, dass
die Kriminalisierung von jungen Leuten aus der Klimaszene
in einer Demokratie nicht akzeptabel ist. Die Omas infor
mieren zudem, dass sie die jungen Umweltaktivist:innen
von Fridays for Future und Last Generation unterstutzen,
ohne sich mit jeder Aktion zu identifizieren.%*

Gute Praxis

Beratung und Information des Umweltamtes der
Stadt Graz

Wissen zu umweltfreundlichem Verhalten ist von beson-
derer Bedeutung, da der Erhalt einer lebenswerten, ge-
sunden Umgebung von allen Bewohner:innen einer Stadt
mitgestaltet werden kann. Daher bietet die Stadt Graz,
Umweltamt eine umfassende Beratung und Informatio-
nen zu verschiedenen Umweltthemen an. Fir Informatio-
nen stehen eine umfassende \Website umwelt.graz.at, so-
wie Soziale Medien (Facebook, Instagram) zur Verfigung,
welche durch Broschuren, Folder etc. erganzt werden.
Je nach Themengebiet werden die Beratungen telefo-
nisch, schriftlich oder personlich durchgefihrt. Ein be-
sonderes Angebot sind Abfallberatungen fur Kinder
garten, Schulen und Erwachsene. Bewohner:innen von
Graz werden in Workshops geschult, selbst zum Erhalt
einer gesunden Umwelt beizutragen.®®

OKOPROFIT des Umweltamts der Stadt Graz
Mit dem OKOPROFIT-Programm werden seit vielen
Jahren Umwelt- und Klimaschutz in Unternehmen ge-

fordert, mit dem Ziel Emissionen, Gefahrenstoffe und
Abfalle zu reduzieren, den Energieverbrauch zu optimie-
ren und den Umstieg von fossile auf erneuerbare Ener
gietrager voranzutreiben. Das Programm bietet malge-
schneiderte Losungen flur Betriebe, die der gesunden
Grazer Umwelt zugutekommen .58

Umweltforderungen des Umweltamts der Stadt Graz
Die Umsetzung von umweltfreundlichen MaRnahmen
wird von der Stadt Graz Umweltamt mit einem breiten
Forderangebot unterstltzt. Dieses beinhaltet 14 For
derungen in den Forderpakten Solar, Mobilitat, Begru-
nung, Warme und Abfallvermeidung. Die Entscheidung
far umweltfreundliches Handeln wird durch die Bereit-
stellung von Férderungen oft unterstutzt.5®’

Das Integrationsreferat der Stadt Graz fihrt folgende

Beispiele guter Praxis an:

- Forderung des Projekts ,Bildung, Natur, Gesundheit
und Kultur” (Fivestones)

- Kooperation zur stadtischen Kampagne ,Klimapakt
Graz”

- Einbringen von Perspektiven des Integrationsreferats
in stadtische Entwicklungs- und Strategieprogramme
(Lebensmittelstrategie)

- Deutsch-Lernmaterial mit Graz-Bezug (i.A. des Inte-
grationsreferats) zum Thema Mdlltrennung > siehe
graz.at/deutschlernen.5&

Die Abteilung Griinraum und Gewaésser der Stadt
Graz berichtet, dass durch die Grinraumoffensive aktiv
der Ankauf von Freiflachen durch die Stadt Graz forciert
wird, um ein Mindestmaf3 an 6ffentlichen Frei- und Grun-
raumen gewahrleisten zu konnen. Durch die Vernetzung
von Grinraumen werden sichere Wege zwischen Wohn-
raum und Grlnraum sowie sichere Erreichbarkeit von
Grinraumen gewahrleistet. Der lineare Ausbau von Be-
wegungsraumen (z. B. im Rahmen des Sachprogramms
Grazer Bache) wird forciert. Unabhangig von der sozialen
Struktur des Viertels wird darauf geachtet, dass Park- und
Spielplatzausstattungen in gleich hoher Qualitat realisiert
werden und damit ein angemessenes Freizeit- und Erho-
lungsangebot zur Verfligung gestellt wird.58°

Gesundheitsdrehscheibe: Hitzeaktionsplan

der Stadt Graz

Das Team der Gesundheitsdrehscheibe setzt sich seit
2024 intensiv mit den gesundheitlichen Folgen der Kli-
maerwarmung und der damit einhergehenden Veran-
derung der Lebenssituation im urbanen Bereich aus-
einander. Neben der Vorbereitung zur Erstellung des

583 \Women*s Action Forum- Verein zur Bundelung von Engagement gegen Sexismus, Rassismus und Homophobie gegen Frauen* und GKP (Steirische Gesellschaft fur
Kulturpolitik), Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 584 OMAS GEGEN RECHTS Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 585 Umweltamt der Stadt
Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 586 Umweltamt der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 587 Umweltamt der Stadt Graz, Beitrag
zum Menschenrechtsbericht 2025. — 588 Integrationsreferat der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 589 Abteilung Grinraum und Gewasser, Beitrag

zum Menschenrechtsbericht 2025.
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Hitzeaktionsplans der Stadt Graz, die auch unter Mit-
wirkung des Gesundheitsamts erfolgte, hat man sich
in Weiterbildungen und Vernetzungen dem Thema an-
genommen. Es ist wichtig, diese Auswirkungen in Be-
zug auf die Gesundheit der Menschen in der Alltags-
arbeit mitzudenken und neue Handlungsweisen daraus
abzuleiten. Die Gesundheitsdrehscheibe bemerkt, dass
die Auswirkungen der Klimakrise benachteiligte Men-
schen in ihrem Recht auf angemessene Lebensflihrung
zunehmend einschranken wird und ein Fokus der Maf3-
nahmen auf vulnerable Gruppen sinnvoll ist.5%

Referat Gestaltung oéffentlicher Raum der Stadt Graz:
Im Jahr 2024 konnten zahlreiche Projekte realisiert wer
den, bei denen der Fokus gezielt auf konsumfreien, dis-
kriminierungsfreien und inklusiven o6ffentlichen Raum
gelegt wurde. Diese MaRnahmen tragen dazu bei, die
Rechte aller Menschen in Graz zu achten und zu starken
— unabhangig von Herkunft, Alter, Behinderung oder so-
zialen Lebenslagen.

Ein besonders hervorzuhebendes Beispiel ist die umfas-
sende Umgestaltung in der Maiffredygasse und Leon-
hardstrale. Im Rahmen dieses Projekts wurden weit-
laufige Flachen entsiegelt und durch das sogenannte
. Schwammstadt-Prinzip” klimaresilient gestaltet. Neue
Baumpflanzungen sorgen nicht nur fur 6kologische Auf-
wertung, sondern auch fur wohltuenden Schatten an
heifen Tagen. In diesem neu geschaffenen konsum-
freien Raum wurden barrierefreie Sitzgelegenheiten
eingerichtet, die gezielt zum Verweilen und zur sozialen
Teilhabe einladen.

Ein zentrales Element ist ein barrierefrei zuganglicher
Wiassertisch, der sowohl als Trinkbrunnen als auch als
Spielelement fur Kinder dient. Das zirkulierende Wasser
wird Skologisch weitergenutzt, indem der Uberlauf direkt
in angrenzende bepflanzte und entsiegelte Flachen gelei-
tet wird. Dieses Projekt zeigt exemplarisch, wie moderne
Stadtgestaltung gleichzeitig inklusiv, klimaangepasst und
nutzungsfreundlich sein kann.

Auch der Bischofplatz wurde 2024 erneut temporar auf-
gewertet: Zusatzliche Pflanztrége und Sitzmobel erhohen
dort die Aufenthaltsqualitat in einer bestehenden Begeg-
nungszone. Die Entwurfsplanung fur die Neugestaltung
des Tummelplatzes und des Bischofplatzes konnte im
selben Jahr abgeschlossen werden. Die Umsetzung ist
fur 2026 geplant und wird — mit ca. 35 neuen Baumen,
grofdzligig entsiegelten Flachen, einem durchdachten
Lichtkonzept und zahlreichen konsumfreien Aufenthalts-
moglichkeiten — ein starkes Zeichen fur eine menschen-
freundliche, barrierefreie Innenstadt setzen.

Bei der Planung dieser Flachen wurde von Beginn an
das Referat fur Barrierefreies Bauen intensiv eingebun-
den. In gemeinsamen Begehungen mit dem Planungs-
team konnten Planer:innen selbst nachempfinden, wie
sich Menschen mit Behinderungen im stadtischen
Raum bewegen. Dieses direkte Erfahrungswissen floss
unmittelbar in die Planung ein und ermaglichte praxis-
nahe, sensible Losungen.

Ein weiteres gutes Praxisbeispiel stellt die Annenstra-
e dar: Ende 2023 und mit deutlicher Wirkung in das
Jahr 2024 wurden hier neue Pflanztroge sowie barriere-
freie Sitzgelegenheiten installiert, die sich im Alltag be-
reits als sehr wirksam erwiesen haben. Grof3straucher
schaffen Schatten, das Stadtbild wirkt lebendiger und
ladt zum Verweilen ein — auch ohne Konsumzwang.

Ein zentraler Baustein ist die sogenannte ,Sitzbankof-
fensive’ die seit mehreren Jahren fortlaufend umge-
setzt wird: 2024 konnten erneut rund 70 neue barrie-
refreie Sitzbanke im gesamten Stadtgebiet aufgestellt
werden — basierend auf konkreten Rickmeldungen und
Winschen aus der Bevolkerung. Auch 2025 wird die-
ses Projekt in enger Zusammenarbeit mit der HOLDING
Graz fortgefuhrt.

Mit der Entwicklung von Stadtteilleitbildern — exempla-
risch abgeschlossen etwa fur den Stadtteil Jakomini —
werden zudem gezielt BedUrfnisse und Winsche der
Anrainer:innen aufgenommen, auch abseits konkreter
Bauprojekte. Diese partizipativen Prozesse sind wich-
tige Instrumente, um soziale Inklusion im offentlichen
Raum zu starken.

Im Bereich der Wohnstral’en wurde 2024 ein wichtiger
Meilenstein erreicht: Zwei neue Prototypen wurden er-
folgreich umgesetzt. Weniger Parkraum, verkehrsberu-
higte Gestaltung, Bodenmarkierungen und konsumfreie
Sitzmobel verbessern die Qualitdt des StralRenraums
deutlich — insbesondere fur Kinder, altere Menschen und
Menschen mit Behinderungen. Die Ubertragung dieses
Konzeptes auf weitere WohnstralRen ist in Planung.
Auch bei allen anderen laufenden Stralsenraumaufwer-
tungen und Platzgestaltungen liegt der Fokus auf einer
Verbesserung der Fufdlaufigkeit, auf barrierefreien Pau-
senmoglichkeiten sowie auf der Schaffung schattiger,
konsumfreier Zonen. Dies entspricht dem menschen-
rechtlichen Anspruch auf eine Stadt, die allen gehort —
nicht nur den Konsumierenden.

Der Klimawandel stellt fur stadtische Raume eine wach-
sende Herausforderung dar — insbesondere fir vulne-
rable Gruppen. Das Stadtplanungsamt der Stadt Graz
arbeitet deshalb konsequent daran, hitzeangepasste, kli-
maresiliente und sozial gerechte Raume zu schaffen.

590 Gesundheitsamt der Stadt Graz/Gesundheitsdrehscheibe, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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Im Jahr 2024 wurden alle grofReren Projekte nach dem
Prinzip , Klima und Mensch im Zentrum" umgesetzt. Es
wurden gezielt neue Baumstandorte geschaffen, etwa
im Zuge der Projekte in der Maiffredygasse, der Neu-
torgasse oder der Kaiserfeldgasse. Die dortigen Be-
standsbaume konnten nachhaltig erhalten und gestarkt
werden. Vielféltige Sitzmobel und zusatzliche Grinstruk-
turen bringen Lebensqualitat in den dicht bebauten
Stadtraum zurlck. Besonders erfreulich ist, dass diese
MaRnahmen insbesondere denjenigen zugutekommen,
die durch den Klimawandel besonders betroffen sind —
etwa alteren Menschen, Familien mit Kleinkindern oder
Menschen mit gesundheitlichen Beeintrachtigungen.
Die Beteiligung an Projekten im offentlichen Verkehr —
gemeinsam mit der HOLDING Graz — ermdoglicht darU-
ber hinaus stadtweite Verbesserungen: Baumreihen,
Entsiegelungen, barrierefreie Sitzgelegenheiten und of-
fentliche Trinkbrunnen wurden an zahlreichen Haltestel-
len integriert und erhohen die Lebensqualitat im gesam-
ten Stadtgebiet.

In Kooperation mit der Abteilung flr Grinraum und Ge-
wasser sowie mit den hauseigenen Expert:innen fur Kli-
maanalyse im Stadtplanungsamt werden Klimaanalyse-
karten, Vulnerabilitdtskarten und Drohnenbefliegungen
eingesetzt, um Hitzeinseln zu erkennen und gezielt ge-
genzusteuern. Diese Daten flielRen systematisch in die
Planung ein — ebenso wie wissenschaftliche Erkennt-
nisse zur Klimawandelanpassung, Barrierefreiheit und
sozialen Gerechtigkeit.

Ein besonders bedeutendes Projekt in diesem Kontext
ist die Innenstadtentlastung rund um Neutorgasse und
Kaiserfeldgasse. Hier konnten nicht nur klimawirksame
Mafinahmen gesetzt, sondern auch die langfristige Si-
cherung der bestehenden Baume gewahrleistet werden
— ein wesentlicher Beitrag zur urbanen Resilienz.

Das gemeinsame Ziel aller MaRnahmen ist es, dauer
haft einen offentlichen Raum zu schaffen, der fir alle
Menschen zuganglich, nutzbar, lebenswert und sicher
ist — auch unter den Bedingungen des Klimawandels.5"

Gemeinderatsklub der Grazer Griinen-ALG: Im letz-
ten Jahr wurden von der Stadt Graz eine Reihe von
MaRnahmen gesetzt, die die Auswirkungen des Klima-
wandels reduzieren, aber auch bei den Ursachen anset-
zen, also auf die Reduktion von CO, zielen. Dazu zéhlen
eine Offensive bei Baumpflanzungen und die Schaffung
von Grlnraum, Temporeduktionen fir den motorisierten
Individualverkehr durch Gestaltungsmafinahmen im Stra-
Renraum sowie der Ausbau des OV und des Radwege-
netzes, die den Umstieg auf sanfte Mobilitatsformen er
leichtern.59?

Der Gemeinderatsklub der SPO nennt folgende Bei-
spiele guter Praxis der Stadt Graz:

- Klimaneutralitat der Stadtverwaltung bis 2030

- Forderung klimafreundlicher Lebensstile

- Abfallwirtschaft und Ressourcenschonung

- Integration von Umweltaspekten in die Stadtplanung

Diese Initiativen zeigen, dass Graz aktiv daran arbeitet,
ein gesundes und nachhaltiges Lebensumfeld fur seine
Bewohner:innen zu schaffen und das Recht auf eine an-
gemessene Lebensfuhrung im Bereich Umwelt zu ge-
wahrleisten.5%

Women*s Action Forum (WAF) setzt sich gezielt dafir
ein, Umweltbildungs- und Sensibilisierungskampagnen
zu fordern, die die Lebensrealitaten von Frauen* beson-
ders berlcksichtigen. Wir arbeiten eng mit Umwelt- und
Gesundheitsorganisationen zusammen, um Frauen* zu
starken, ihre Rechte auf eine gesunde Umwelt aktiv
einzufordern. Zudem unterstitzen wir Initiativen far
nachhaltige und frauen*gerechte Stadt- und Wohn-
raumplanung sowie die Beteiligung von Frauen* an um-
weltpolitischen Entscheidungsprozessen. Auch die Ver
netzung und Selbsthilfe von Frauen* im Umgang mit
Umweltbelastungen ist uns ein wichtiges Anliegen.%

Johann Waller Hiitte der Naturfreunde Graz

Auf knapp 1.200 Hohenmetern sidwestlich am Schockl
befindet sich die Johann-Waller-Hutte der Naturfreunde
Graz. Die exponierte Lage motivierte dazu, einen au-
tarken Hittenbetrieb anzustreben, der auf Okologie und
Nachhaltigkeit setzt.

Nach einer umfassenden Renovierung wurde die En-
ergieversorgung auf erneuerbare Quellen umgestellt.
Mehrere Photovoltaikanlagen in Kombination mit einem
Batteriespeicher sorgen nun flr griinen Strom. Doch
bis vor kurzem fehlte es an Trinkwasser, das mihsam
in Kanistern auf den Berg transportiert werden muss-
te. Diese Herausforderung wurde geldst. In einer rund
60 Kubikmeter grofden Zisterne wird Regenwasser vom
Dach der Hutte gesammelt und durch mehrere Filter
anlagen zu reinstem Trinkwasser aufbereitet. Auch das
Abwasser wird durch eine hauseigene Pflanzenklaran-
lage gereinigt und kann anschlieffend bedenkenlos in
den umliegenden Waldern versickern. Seit 2023 steht
den Gasten auch eine solarbetriebe E-Bike-Ladestation
der E-Werke Franz kostenfrei zur Verfligung. Mit diesen
Mafnahmen wollen wir als Naturfreunde Graz ein weg-
weisendes Beispiel fir Umweltschutz und zukunftsori-
entiertes Handeln in den Bergen setzen und dient als
Vorzeigemodell flr andere.5%®

591 Referat Gestaltung offentlicher Raum der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 592 Die Griinen — ALG — Gemeinderatsklub, Beitrag zum Menschen-
rechtsbericht 2025. — 593 Gemeinderatsklub der SPO — Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 594 WWomen*s Action Forum- Verein zur Blindelung von
Engagement gegen Sexismus, Rassismus und Homophobie gegen Frauen* und GKP (Steirische Gesellschaft fir Kulturpolitik), Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.

595 Naturfreunde Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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Forderung griner Schulhéfe und naturnaher Spielplatze.
Projekte in Graz schaffen naturnahe Grinraume direkt
in Schulen und Kindergarten, was Kinder zur Bewegung
anregt und ihre psychosoziale Gesundheit starkt.5%

Bildungsprogramme zum Umwelt- und Klimaschutz fur
Kinder und Jugendliche. Umweltbildungsinitiativen wie
. Klimaschule Steiermark” fordern das Bewusstsein von
Kindern fur ihre Umweltrechte und stéarken ihre aktive
Teilhabe am Umweltschutz (Artikel 12 UN-KRK).%%”

Ausbau des sicheren Radwegenetzes fur Schulwege.
Die Steiermark investiert in Radwege, um Kindern ei-
nen sicheren und emissionsfreien Schulweg zu ermog-
lichen, was ihre Gesundheit schutzt und das Recht auf
Bewegungsfreiheit unterstitzt.5®

Forderung von Luftreinhalteprogrammen in Schulnéahe.
Mafinahmen zur Reduktion von Verkehrslarm und Abga-
sen rund um Schulen schutzen die Atemwege der Kin-
der direkt vor schadlichen Umweltbelastungen.5®

Neue Empfehlungen

Das Umweltamt der Stadt Graz empfiehlt in der
Bebauungsplanung auf Basis des vorherrschenden
Umgebungslarmes eine entsprechende Ausrichtung
neuer Objekte zu bertcksichtigen, um eine Larmredu-
zierung an sensiblen Wohnraumfassaden und eine Ab-
schirmung fur dahinterliegende Gebiete zu erzielen.6®

Die Gesundheitsdrehscheibe des Gesundheits-
amts der Stadt Graz empfiehlt:

- Vulnerable Gruppen identifizieren und benennen,
daraus auf die Vulnerabilitat abgestimmte Malnah-
men entwickeln.

HitzeschutzmaRnahmen als Teil der Gesundheits-
pravention in die vorhandenen Programme aufneh-
men und weiterentwickeln.

RegelmaRige  Weiterbildung und  Vernetzung
zum Thema Klimakrise und Hitzeschutz fir
Dienstleister:innen im Gesundheitsbereich, um vul-
nerable Personen fachlich richtig unterstltzen zu
konnen.

Niedrigschwelliger Zugang zur gesundheitlichen
Grundversorgung wahrend Hitzeperioden sicher
stellen (Entwicklung von Angeboten aufsuchender
Gesundheitsversorgung).

Das Menschenrecht auf angemessene Lebensflh-
rung vor allem in Bezug auf Wohnsituation und Le-
bensraum erkennen .

Aus Erfahrung der Gleichbehandlungsanwaltschaft
ist empfehlenswert, bei Mallnahmen im Zusammen-
hang mit den Klimaveranderungen zu bedenken, dass
bereits jetzt marginalisierte Personengruppen Gefahr
laufen, verstarkt Benachteiligungen zu erleben — sie
durfen nicht vergessen werden. Vor allem Frauen, al-
tere Menschen und Menschen mit Beeintrachtigun-
gen erleben durch den Klimawandel zunehmend eine
Verschlechterung ihrer Lebens- und Arbeitsumstande.
Die Verschrankung von sozialer Nachhaltigkeit und An-
tidiskriminierung sollte immer mitbedacht werden.6?

Empfehlungen der Kinder- und Jugendanwaltschaft
Steiermark: Kindgerechte Umweltstandards verbind-
lich einflhren. Luftqualitdts- und \Wasserstandards
sollten so gestaltet sein, dass sie besonders die Bedrf-
nisse und Gesundheit von Kindern bertcksichtigen.
Mehr offentliche Grinflachen und sichere Spielraume
schaffen. Kommunen sollen verpflichtet werden, na-
turnahe und kindgerechte Erholungsraume auszubau-
en, um das Recht der Kinder auf Spiel, Freizeit und
Entwicklung zu sichern.

Umweltbildung im Schul- und Kindergartenalltag star
ken. Das Recht der Kinder auf Beteiligung und Infor
mation (Artikel 12 UN-KRK) sollte durch verpflichtende
Umweltbildung gestarkt werden, um Kinder frihzeitig
fUr nachhaltiges Verhalten zu sensibilisieren.
Besondere Schutzmafinahmen gegen Umweltbela-
stungen an Orten, an denen sich Kinder aufhalten.
Luftreinhalte- und LarmschutzmaRnahmen mdissen
an Schulen, Kindergarten und Spielplatzen priorisiert
umgesetzt werden.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in Umwveltfra-
gen fordern. Kinder sollen als Betroffene in lokale Umwel-
tentscheidungen eingebunden werden, um ihre Rechte
auf Mitbestimmung (Artikel 12 UN-KRK) zu starken 6%

Women*s Action Forum und die Steirische Ge-
sellschaft fiir Kulturpolitik (GKP) empfehlen, ge-
schlechtsspezifische Aspekte in der Umwelt- und
Gesundheitspolitik starker zu bertcksichtigen und
Frauen* aktiv in Entscheidungsprozesse einzubinden.
Es braucht gezielte Forderprogramme fur frauenge-
rechte und nachhaltige Stadtplanung sowie den Aus-
bau von Bildungs- und Sensibilisierungskampagnen
zu Umwelt- und Klimathemen mit Fokus auf die Be-
durfnisse von Frauen*. Zudem sollten Betroffene bei
Umweltbelastungen besser unterstutzt und deren ge-
sundheitliche Folgen umfassend erforscht werden.®%

Installation einer PV-Anlage am Dach des Kindermu-
seums.5%

596 Kinder und Jugendanwaltschaft Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 597 Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark, Beitrag zum Menschen-
rechtsbericht 2025. — 598 Kinder und Jugendanwaltschaft Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 599 Kinder und Jugendanwaltschaft Steiermark, Bei-
trag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 600 Umweltamt der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 601 Gesundheitsamt der Stadt Graz/Gesund-
heitsdrehscheibe, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 602 Gleichbehandlungsanwaltschaft, Regionalbliro Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
603 Kinder und Jugendanwaltschaft Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 604 \Women*s Action Forum- Verein zur Blindelung von Engagement gegen
Sexismus, Rassismus und Homophobie gegen Frauen* und GKP (Steirische Gesellschaft fur Kulturpolitik), Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 605 KIMUS Kinder-

museum Graz GmbH, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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5.4 Recht auf Bildung (Artikel 26 AEMR)

Artikel 26 AEMR

(1) Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich, zum mindesten der Grundschulunterricht und die
grundlegende Bildung. Der Grundschulunterricht ist obligatorisch. Fach- und Berufsschulunterricht missen allgemein
verfligbar gemacht werden, und der Hochschulunterricht mul3 allen gleichermal3en entsprechend ihren Fahigkeiten

offenstehen.

(2) Die Bildung muf3 auf die volle Entfaltung der menschlichen Personlichkeit und auf die Starkung der Achtung vor
den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie mul3 zu Vlerstandnis, Toleranz und Freundschaft zwi-
schen allen Nationen und allen rassischen oder religiosen Gruppen beitragen und der Tatigkeit der Vereinten Nationen

fiir die Wahrung des Friedens forderlich sein.

(3) Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die Art der Bildung zu wahlen, die ihren Kindern zuteil werden soll.

Daten und Fakten

Laut Geschéftsbereich Schulen der Abteilung fiir Bil-
dung und Integration der Stadt Graz besuchten im
Schuljahr 2024/25 insgesamt 9.688 Schuler:iinnen eine
stadtische Grazer Volksschule. Davon sind 5.500 Kin-
der mit nichtdeutscher Erstsprache. Die Anzahl an
Schuler:iinnen mit nichtdeutscher Erstsprache in Son-
derschulen betragt 62. Der Vergleich zwischen dem lin-
ken und rechten Murufer der Stadt Graz zeigt, dass es
an den Volks- und Mittelschulen am rechten Ufer mehr
Schdler:innen mit nicht deutscher Muttersprache gibt.

Der Anteil an aufderordentlichen Schiler:iinnen im
Schuljahr 2024/25 betrug flr stadtische Volksschulen
1.446. Gemessen an der Gesamtanzahl sind das rund
15 %. Der Anteil fur stadtische Mittelschulen lag bei
202 Schuler:innen — rund 5 %; der Anteil in Polytech-
nischen Schulen lag bei 15 Schdler:innen, also rund 7
%. Die haufigsten Erstsprachen der aufRerordentlichen
Schuler:iinnen in den stadtischen Volksschulen waren
Arabisch, Turkisch und Rumanisch, gefolgt von Kroa-
tisch und Ukrainisch. Im Schuljahr 2024/25 gab es mit
Stand 1. Oktober 2024 an den stadtischen Grazer Volks-
schulen 459 Schdler:iinnen mit sonderpadagogischem
Forderbedarf. Das entspricht einem Anteil von rund 5 %
gemessen an der Gesamtschiler:innenanzahl an Volks-
schulen.

Im Bereich der Mittelschule gibt es 424 Schler:innen
mit sonderpadagogischem Forderbedarf (11 %) und an
den Polytechnischen Schulen rund 30 Schuler:innen
(14 %). An den stadtischen Sonderschulen gab es 92
Schdler:iinnen mit sonderpadagogischem Férderbedarf
(90 %). Der Geschaftsbereich Schulen der Abteilung fur
Bildung und Integration der Stadt Graz informiert, dass

keine Statistiken fir Quereinsteiger:innen gefihrt wer
den. Des Weiteren liegen in der ABI Kennzahlen zur
Kinder und Schuler:innenbetreuung/Nachmittagsbe-
treuung (wie viele Angebote, Veranderungen/Trends,
bedarfsgerechtes Angebot, Handlungsbedarf) vor.

Es kann keine Auskunft darlber gegeben werden, wie
viele Personen es in der Stadt Graz ohne dauerhafte Auf-
enthaltsberechtigung, die nicht der Schulpflicht unterlie-
gen, gibt. Diese Daten werden zentral in der Bildungsdi-
rektion administriert.

Hinsichtlich der im Menschenrechtsbericht festgestell-
ten strukturellen Benachteiligungen von Kindern mit Mi-
grationsgeschichte, etwa in Bezug auf die Reproduktion
sozialer Ungleichheiten, Schulwahlmuster oder das Auf-
wachsen unter sozial benachteiligten Bedingungen, gibt
es einen Austausch mit dem Sozialamt (im Bereich der
schulautonomen Mittel) und der Stadtplanung (im Zu-
sammenhang mit Schulbauvorhaben).5%

Mit Stand 1.1.2024 =zidhlte die Stadt Graz 302.749
Einwohner:innen. Insgesamt leben 23,8 % der stei-
rischen WWohnbevolkerung in der Stadt Graz. Diese weist
mit 2.886 Einwohner:innen/m2 die hochste Bevolke-
rungsdichte steiermarkweit auf. Seit 2001 ist ein stetiger
Anstieg an Einwohner:innen feststellbar. Graz ist aktuell
der zweitschnellst wachsende Bezirk der Steiermark (im
Schnitt +1,0 % p.a., 2020 bis 2024). Bis 2040 wird ein
Bevolkerungswachstum von 4,2 % prognostiziert.

Die Stadt Graz ist in den Bereichen Bildung, Wissen-
schaft, Kultur, Gesundheit, Verwaltung und Wirtschaft
das pulsierende Zentrum der Steiermark. Daher ist Graz
auch eine beliebte Zielstadt fir Mobilitat. Der Anteil der
auslandischen Wohnbevolkerung betrug im Jahr 2024
28,5 %. Ein wesentlicher Faktor flr das kontinuierliche
Bevolkerungswachstum der Stadt ist das umfassende

606 Geschaftsbereich Schulen der Abteilung fir Bildung und Integration der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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Bildungsangebot; Graz ist der zweitgrofite Hochschul-
standort in Osterreich. Im Jahr 2024 zihlte die Stadt
60.000 Studierende.®’

Daten und Fakten der Bildungsdirektion fiir Steiermarks®

Schuler:innenzahlen Steiermark 2024/25 im
Pflichtschulbereich:

Volksschule: 48.036

Mittelschule: 29.093

Polytechnische Schule: 1.636

Allgemeine Sonderschule: 791

Schuler:innen mit sonderpadagogischem Forderbedarf:
Volksschule: 940

Mittelschule: 1.634

Polytechnische Schule: 126

Allgemeine Sonderschule: 591

Schiler:innenzahlen Steiermark 2024/25
im Bundesschulbereich:
49.700

Schiler:innen mit anderer Erstsprache als Deutsch:
Volksschule: 12.156

Mittelschule: 6.938

Polytechnische Schule: 253

Suspendierungen Schuljahr 2024/25
(Stand 23.5.2025): 80

Neue Lehrplane:

Die neuen Lehrplane fur die Volksschule, die Mittelschu-
le und die AHS-Unterstufe inklusive Sonderformen tre-
ten seit dem Schuljahr 2023/24 aufsteigend in Kraft,
beginnend mit der Vorschulstufe sowie der 1. und 5.
Schulstufe. Mit dem Schuljahr 2026/27 gelten sie fir
alle Schulstufen.

Lehrplane geben den Rahmen flar den Unterricht vor.
Als Arbeitsinstrumente fur Lehrpersonen sind sie der
Ausgangspunkt fur die Unterrichtsplanung, -gestaltung
und -entwicklung. Gleichzeitig bieten sie Schdler:innen
sowie Erziehungsberechtigten Orientierung in Bezug
auf die zu erreichenden Lernziele. Darlber hinaus bilden
Lehrplane die Grundlage fir die Entwicklung von Lehr
mitteln (Schulblcher, Unterrichtsmaterialien etc.) sowie
far die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrpersonal.

Mit der Verankerung der 13 Ubergreifenden Themen
(ehemals Unterrichtsprinzipien) in den Lehrplanen be-
kommen gesellschaftlich relevante, aktuelle Themen

einen besonderen Stellenwert. Ubergreifende Themen

unterstltzen das vernetzte Lernen der Schdler:innen

Uber die fachspezifischen Grenzen hinaus.

Menschenrechte als Bestandteil der Ubergreifenden The-

men:

- Bildungs-, Berufs- und Lebensorientierung

- Entrepreneurship Education

- Gesundheitsforderung

- Informatische Bildung

- Interkulturelle Bildung:
Interkulturelle Bildung befahigt Schuler:innen respekt-
voll mit Vielfalt in einer diversen Gesellschaft umzu-
gehen. Sie ermoglicht die Auseinandersetzung mit
und die Teilhabe an aktuellen gesellschaftlichen und
kulturellen Entwicklungen. Als Ubergreifendes The-
ma fordert Interkulturelle Bildung die interkulturelle
Analyse-, Reflexions- und Handlungskompetenz der
Schuler:innen und tragt so wesentlich zur Personlich-
keitsentwicklung, zur gesellschaftlichen Weiterent-
wicklung und zur Absicherung von Demokratie und
Menschenrechten bei.

- Medienbildung
- Politische Bildung:

Politische Bildung setzt sich mit politischen Frage-
stellungen der Gegenwart, ihren historischen Zusam-
menhangen und den Maoglichkeiten der Einflussnah-
me auf Entscheidungen auseinander. In einer Zeit,
die durch steigende Komplexitat in allen Lebensbe-
reichen gekennzeichnet ist (wie Globalisierung, Phé-
nomene der Mediendemokratie, zunehmend nicht-
nationalstaatliche oder gar mehrfache Identitaten von
Blrgerinnen und Bulrgern, verdnderte Sozialisation
von Kindern und Jugendlichen, ungleiche Macht- und
Ressourcenverteilung zwischen Frauen und Mannern
sowie zwischen den Generationen), bedeutet Poli-
tische Bildung einen aktiven Beitrag zur Gestaltung
der Gesellschaft sowie zur Verwirklichung und Weiter-
entwicklung der Demokratie und Menschenrechte.5%
Politische Bildung und Menschenrechtsbildung sind
eng miteinander verbunden und unterstitzen sich
wechselseitig.

- Reflexive Geschlechterpadagogik und Gleichstellung:
Im Schulbereich schafft eine reflexive Geschlech-
terpadagogik unter dem Aspekt der Geschlechter
gleichstellung geeignete Lernraume, in denen sich
alle Schuler:innen mit Geschlechterthemen unter ver-
schiedenen Blickwinkeln auseinandersetzen konnen.
Dies kann sowohl auf Fachebene erfolgen als auch
auf personlicher Ebene (zB Auseinandersetzung mit

607 WIBIS Steiermark (Wirtschaftspolitisches Berichts- und Informationssystem), Factsheet Bezirksprofil Graz (Stadt) (G; B601), online verfugbar unter B601_PROFIL_1_
FactText_22.0 https://wibis-steiermark.at/fileadmin/user upload/wibis_steiermark/regionsprofile/2025-04/B601 PROFIL 1 FactText 22.04.2025.pdf. — 608 Bildungsdirekti-

on fur Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 609 https://www.bmb.gv.at/Themen/schule/schulpraxis/uek/politbildung.html.
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Sexismus und lIdentitatsfragen). Derartige Lernpro-
zesse erzeugen Wissen und Bewusstsein fur Bedin-
gungsfaktoren von Geschlechterungleichheiten und
deren Veranderbarkeit, wodurch auch die Bereitschaft
gestarkt werden kann, sich im Alltag fur mehr Gleich-
stellung einzusetzen.

- Sexualpadagogik

- Sprachliche Bildung und Lesen

- Umweltbildung fur nachhaltige Entwicklung

- Verkehrs- und Mobilitatsbildung

- Wirtschafts-, Finanz- und Verbraucherinnen- und
Verbraucherbildung

Das Integrationsreferat der Stadt Graz betont die Ver-
ankerung des Rechts auf Bildung im Arbeitsprogramm
ZUSAMMENS®" unter dem Wirkungsbereich ,, Zusam-
menLernen” im Rahmen der folgenden beiden Hand-
lungsfelder:

1. "Bildung, Lernen und Orientierung fur Kinder und Ju-
gendliche’ siehe Umsetzung: Vernetzung und Abstim-
mung mit zustandigen Fachstellen; Forderung von
etablierten Lern- und Deutschforderformaten und-an-
geboten fur Kinder und Jugendliche; Forderung von
sozialintegrativen Projekten mit Fokus auf Bewegung
und Sport; Forderung von Schulprojekten und schul-
begleitenden Angeboten und Aktivitaten zu den The-
men Diversitat, ldentitat, Herkunft, Demokratie und
Antirassismus; Forderung von Mentoring-Program-
men sowie Einzel- und Gruppenangeboten zur Be-
rufsorientierung mit Fokus auf Jugendlichen mit Mi-
grationsgeschichte; (graz.at/integrationsleitbild)

2. ,Sprachforderung’ siehe Umsetzung: Bereitstellung
zielgruppenspezifischer Kurse und unterschiedlicher
Formate zur Deutschforderung; Bereitstellung von ko-
stenfreien Angeboten zur spielerischen Deutschforde-
rung fur Kinder und Jugendliche in den Sommerferien;
Erganzung der Didaktik mittels der Erstellung von Lern-
materialien mit Graz-Bezug; Vernetzung mit anderen
Forderstellen, Stakeholder:innen und Deutschkursinsti-
tuten; Mitgestaltung der Stadt Graz als Sprachenstadt
Uber das Sprachennetzwerk Graz und die Arbeitsgrup-
pe Sprachenfest; Bedarfsorientierte sachbezogene For
derung von erstsprachlichem Unterricht fur Kinder, wo
bestehende Angebote nicht greifen; WeiterfUhrung und
bedarfsgerichteter Ausbau des Dolmetschpools; Wei-
terfUhrung des Language Supports im ABI-Service "

FairStyria ist die Dachmarke aller Mal3nahmen des Lan-
des Steiermark im Bereich der Entwicklungszusammen-
arbeit und ist in der Abteilung 9 Kultur, Europa, Sport
als Teilbereich des Referates Europa und Internationales
angesiedelt.
Das Land Steiermark leistet nicht nur Projektforderung
vor Ort, sondern unterstltzt auch entwicklungspoli-
tische Bildungsmalfinahmen in der Steiermark.
1. Forderung von Projekten der Entwicklungszusam-
menarbeit im globalen Stiden
Das Land Steiermark unterstutzt Projekte steirischer
entwicklungspolitischer Organisationen und Vereine,
die gemeinsam mit Partnerorganisationen im globalen
Suden entwickelt und umgesetzt werden. Wesentlich
dabei sind die Partizipation der betroffenen Menschen
vor Ort und die Vermittlung von Empowerment und Ow-
nership, um eine nachhaltige Wirkung der Projekte zu
gewabhrleisten. Im Jahr 2024 wurden insgesamt 37 Pro-
jekte in 19 Landern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas
mit einer Gesamtsumme von € 255.000 gefordert.5'
Die Projekttrager sind mehrheitlich Grazer Organisa-
tionen und Vereine, die auch teilweise hauptamtliche
Mitarbeiter:innen haben. Im Jahr 2024 engagierten
sich insgesamt nachstehende 22 Institutionen in Pro-
jekten der Entwicklungszusammenarbeit, die vom
Land Steiermark unterstitzt wurden.5™
Mit diesen Forderungen soll ein klares Zeichen fir
die Unterstltzung des zivilgesellschaftlichen Engage-
ments gesetzt und die dabei eingebrachten enormen
finanziellen und ehrenamtlichen Leistungen durch
Landesforderungen verstarkt werden.
Die thematischen Schwerpunkte der Projekte um-
fassten die Verbesserung des Zugangs zu schulischer,
beruflicher und universitarer Bildung, Ernahrungssi-
cherung und Ernahrungssouveranitat, Sicherung von
Landrechten, Wasserversorgung, Starkung der Resili-
enz und Vermittlung von Lebenskompetenzen fur mar
ginalisierte Personengruppen sowie Regionalentwick-
lungsprogramme zur Einkommenssicherung. Ebenso
waren die Gefahren und Auswirkungen illegaler Migra-
tion ein wichtiges Thema in einem Projekt in Nigeria.
2.Entwicklungspolitische Bildung in der Steiermark
Die zweite Saule von FairStyria bildet die entwick-
lungspolitische Bewusstseinsbildung, die durch Infor
mation und Aufklarung Uber globale Zusammenhange
und Hintergrinde zu einer Verhaltensanderung in der
steirischen Bevolkerung im Sinne einer nachhaltigen
Entwicklung beitragen soll.6™

610 Siehe Arbeitsprogramm zum Integrationsleitbild der Stadt Graz unter https://www.graz.at/integrationsleitbild. — 611 Integrationsreferat der Stadt Graz, Beitrag zum

Menschenrechtsbericht 2025. — 612 www.fairstyria.at/projekte. — 613 Caritas der Diozese Graz-Seckau; CHIALA — Verein zur Forderung von Kultur.Diversitat.Entwicklung;
Dreikonigsaktion der Katholischen Jungschar; ELEEW- Verein zur Bildungsforderung afrikanischer Kinder und Jugendlicher; Erklarung von Graz fur solidarische Entwicklung;
Fischernetz der Hoffnung; Hilfswerk Steiermark; IKEMBA- Verein fur Interkultur, Konfliktmanagement, Empowerment, Migrationsbegleitung, Bildung und Arbeit; INRICO
- Verein zur Forderung indigener Rechte und Kultur; Internationales Zentrum zur Forderung der Menschenrechte in Gemeinden und Regionen unter den Auspizien der UN-
ESCO (ETC Graz); Katholische Frauenbewegung der Diézese Graz-Seckau, Aktion Familienfasttag; Mama Afrika- Verein zur Forderung von Unternehmertum in Afrika; MOJO
Fullscale Studio NPO; Radio Helsinki — Verein freies Radio; SEI SO FREI — die entwicklungspolitische Aktion der Katholischen Méannerbewegung; Solidaritat mit Lateiname-
rika; {vamos!gemma} Osterreich; Verein Mehr Mut- Unterstltzung fir Menschen, Hilfe zur Selbsthilfe; Welthaus Didzese Graz-Seckau; Weltweitwandern Wirkt! — Verein zur
Férderung von interkulturellem Austausch und Entwicklung; World University Service — Osterreichisches Komitee; Wurzeln zum Leben — Roots for Life. — 614 FairStyria,

Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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Bericht Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark:

Im Rahmen des Projekts ,, DemokratieMachtSchule” ha-

ben Uber 17500 Jugendliche in Osterreich erstmals ak-

tiv an der Gestaltung ihrer Lehrplane mitgewirkt. Dabei
wurden folgende Winsche geauliert:

- Modularer Unterricht: Ein flexiblerer Stundenplan, der
individuelle Interessen und Lernbedurfnisse bertick-
sichtigt.

- Lebensnahe Inhalte: Integration von Themen wie Fi-
nanzbildung, Medienkompetenz und Alltagswissen in
den Unterricht.

- Praktische Leistungsbeurteilung: Bevorzugung von
Prasentationen, Projekten und kleineren Tests gegen-
Uber traditionellen Schularbeiten.

- Spatere Unterrichtszeiten: Wunsch nach einem spé-
teren Schulbeginn, um die Konzentration und das
Wohlbefinden zu steigern

- Abwechslungsreiche Unterrichtsmethoden: Einsatz
von Exkursionen, Diskussionen und praxisorientierten
Projekten zur Forderung des Lernens.®™

Die Justizanstalt Graz-Jakomini berichtet, dass im
Jahr 2024 durchschnittlich 42 Menschen, das sind rund
20 % aller Beschaftigten, die verschiedensten Arten von
Bildungsmafinahmen konsumierten. Insgesamt wurden
350 verschiedene BildungsmalRnahmen besucht und
der Lern- und Ausbildungserfolg durch die Fachkraf-
te der Justizanstalt Graz-Jakomini Uberpruift und evalu-
iert. Die Palette der Aus- und Fortbildungsmaoglichkeiten
reicht dabei vom Pflichtschulunterricht Uber einfache
Berufsbildungsmaflnahmen und Lehrausbildungen und
die verschiedensten Kurse bis hin zu individuellen, auf
den:die jeweilige Insass:in abzielende Einzelinterventi-
onen. Die Kurse werden entweder mit externen Part-
nerorganisationen oder durch interne Fachkrafte organi-
siert, betreut und unterstutzt. Insbesondere Jugendliche
und junge Erwachsene werden bei der Aus- und Fort-
bildung durch Kooperationen mit der Stammschule un-
terstltzt, sodass personliche Laufbahnverluste oder
Entwicklungseinschrankungen wahrend der Haft wei-
testgehend vermieden werden kénnen.5

Seit mehr als 70 Jahren ist in der Justizanstalt Graz-
Karlau eine eigene Berufsschule des Bundes einge-
richtet, an der mittlerweile in neun verschiedenen Be-
rufen eine duale Berufsausbildung (drei- bis vierjahrige
Lehre) angeboten wird. Beim Bund angestellte Berufs-
schullehrpersonen sind fur die theoretische Ausbildung
zustandig; die praktische Ausbildung in den Betrieben
erfolgt durch Strafvollzugsbedienstete, welche im je-
weiligen Handwerk die fachlichen Fahigkeiten (Gesel-

le oder Meisterprifung) einschlief3lich der Befahigung
zur Lehrausbildung aufweisen. Im Jahresschnitt absol-
vieren etwa 35-40 Insassen eine derartige Berufsausbil-
dung. Erganzend dazu gibt es noch in Kooperation mit
der Justizanstalt Suben eine Facharbeiterintensivaus-
bildung zum Backer. Unabhangig davon werden jahr
lich Stapler, Deutschkurse, Kurse zur Vermittlung von
Grundschulinhalten, Erste-Hilfekurse, Kurse zur Finanz-
bildung oder je nach Bedarf etwa eine Diabetikerschu-
lung, ein Englischkurs, eine Hygieneschulung fur in
der Kiche tatige Insassen, ein SchweilRkurs oder auch
Workshops wie zum Beispiel , Kreatives Schreiben” im
Rahmen der Beschaftigung und Freizeitgestaltung an-
geboten. Als Beispiel guter Praxis hat sich etwa auch
das Angebot eines Digitalisierungskurses fur langstra-
fige Insassen mit kaum Erfahrung im Umgang mit mo-
dernen Technologien (z.B. Smartphone) in der AuRRen-
stelle der Justizanstalt Graz-Karlau etabliert. In welchem
Ausmal’ die bestehenden Bildungsmaoglichkeiten ange-
nommen werden, hangt vom Inhalt und insbesondere
der Zielgruppe des jeweiligen Angebots ab. \Wahrend In-
sassen, die wahrend der Haft ein Fernstudium absolvie-
ren, eher die Ausnahme bilden, werden die angebote-
nen Staplerkurse stets sehr stark nachgefragt. Im Jahr
2024 wurden in der Justizanstalt Graz-Karlau insgesamt
322 Bildungsmafsnahmen in Anspruch genommen, da-
von waren 180 Mafinahmen der Berufsausbildung;
8.080 Ausbildungsstunden wurden absolviert.6"

Die Arbeitsprinzipien der Offenen Jugendarbeit sowie
die Diversitat unserer Besucher:innen und die Vielfalt ih-
rer Interessen, Fahig-/Fertigkeiten und Winschen, bie-
tet einen perfekten Rahmen, um informelle Bildungs-
prozesse zu initiieren. Daflr konnen unterschiedliche
Methoden zum Einsatz kommen, jedoch verlaufen
ebendiese Bildungsprozesse stets niederschwellig und
far alle Jugendlichen gleichermalen zuganglich und
qualitativ. Dabei mochten wir insbesondere auf das Ar
beitsprinzip der Freiwilligkeit verweisen: Im Vergleich zu
zahlreichen anderen (Bildungs-)Angeboten, hat die Of-
fene Jugendarbeit den Vorteil, dass diese (informellen)
Bildungsprozesse subtil und niederschwellig von stat-
ten gehen und Uber freizeitpadagogische Angebote ini-
tiiert werden, an einem Ort, an dem sie sich selbst frei-
willig und gerne aufhalten. Dies stellt mitunter einen der
wichtigsten Wirkungsbereiche kompetenter Offener Ju-
gendarbeit.6'®

Die Padagogische Hochschule Steiermark ist eine of-
fentliche tertiare Bildungs- und Forschungsinstitution, die
Aus-, Fort- und Weiterbildung fur Padagog:innen und Be-

615 Kinder und Jugendanwaltschaft Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtbericht 2025. — 616 Justizanstalt Graz-Jakomini, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
617 Justizanstalt Graz-Karlau, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 618 Verein Jugendtreffpunkt Dietrichskeusch'n, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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ratung fur Schulen, andere Bildungseinrichtungen und
Bildungsnetzwerke anbietet. Im Jahr 2024 waren an der
Padagogischen Hochschule Steiermark im Rahmen der
Ausbildung gesamt 3.218 Studierende in neun Bachelor
studien und vier Masterstudien hauptinskribiert. Die 87
Weiterbildungslehrgange der PHSt wurden von 2.689
Studierenden besucht. Das Angebot von insgesamt
1.931 Fortbildungsveranstaltungen im Jahr 2023/24 konn-
te insgesamt 12.936 Personen im padagogischen Kon-
text erreichen.

Die Padagogische Hochschule Steiermark setzt sich
zum Ziel, durch Padagog:innenbildung einen wesent-
lichen Beitrag zur Weiterentwicklung unserer Gesell-
schaft zu leisten: Lehrkrafte aus- und fortzubilden, die
junge Menschen auf ihrem Weg zu kritischen, kompe-
tenten und kreativen Personlichkeiten qualitatsvoll be-
gleiten, sie befahigen und ermutigen, gesellschaftlichen
Herausforderungen aktiv zu begegnen. Fundiert und ab-
gesichert wird dieses Ziel durch eine Haltung fuRend
auf Menschenrechten und Demokratie, diese sind auch
in 32 Forschungsprojekten und 138 wissenschaftlichen
Publikationen die Leitwerte. Im Rahmen der UNESCO-
ASPnet-Mitgliedschaft sind gelebte Menschenrechte
und Menschenrechtsbildung auch an den beiden Praxis-
schulen Realitat fir 82 Lehrer:innen, 376 Schiler:innen
sowie fur zahlreiche Studierende in den Padagogisch-
Praktischen-Studien.

Schwerpunkt Menschenrechte im Jahr 2024

Ausbildung

Menschenrechte/Kinderrechte sind im Curriculum Ba-
chelor Primarstufe verbindlich als Themen vorgesehen
(BAC-Primarstufe, 6. Semester, Politische Bildung, 127
Studierende im Jahr 2024).

Seit 2018 wird dieses Thema zusatzlich im Schwerpunkt
mutig&fair fir angehende Volksschullehrer:iinnen im
Umfang von 60 ECTS abgesichert (Schwerpunkt-BAC
Primarstufe, im Jahr 2024 mit 69 Studierenden). Be-
ginnend mit dem Studienjahr 2019/20 wird das Thema
im Masterstudium im Kontext der Lehrveranstaltung
.Fachliche und Fachdidaktische Vertiefung Sachunter
richt I” behandelt, im Jahr 2024 wurde dieses Seminar
von 24 Studierenden besucht. Die Kinderrechte stel-
len dartber hinaus auch einen Themenschwerpunkt
im Gebundenen Wahlfach ,,Ausgewahlte Unterrichts-
prinzipien Primar - Demokratie und Werteerziehung”
dar, diese Veranstaltung wurde im Kalenderjahr 2024
von 25 Studierenden besucht. In der Ausbildung Se-
kundarstufe Berufshildung besuchten 15 Personen die
Lehrveranstaltung ,Menschenrechte und Demokratie”

im Fachbereich Duale Ausbildung (fur Berufsschullehr-
krafte).

Fort- und Weiterbildungen zu Menschenrechten
Seit dem Studienjahr 2017/18 wird jahrlich im Rahmen
der Schwerpunktsetzung als UNESCO-Hochschule min-
destens eine Tagung fur die Fort- und Weiterbildung von
Padagog:innen im Dienst im Kontext des Themenfelds
Menschenrechte/ Kinderrechte angeboten und durchge-
fahrt. Im Rahmen der Fortbildung fur Lehrkrafte im Dienst
wurden zahlreiche Angebote explizit zu Menschenrech-
ten angeboten, z.B. der Tag der Menschenrechte wurde
mit gesamt 139 Teilnehmer:innen abgehalten.
- Schdleriinnen bestimmen mit (Demokratiebildung,
November 2024, 34 Teilnehmer:innen)
- Holocaust Education (November 2024,
26 Teilnehmer:innen)
- Tag der Menschenrechte (Dezember 2024,
139 Teilnehmer:innen)

Schwerpunkt Inklusion im Jahr 2024

Ausbildung

Seit Jahrzehnten wird das Themenfeld Inklusion (auf al-
len gesellschaftlichen Ebenen unter Bertcksichtigung
aller Intersektionalitatsmerkmale) in allen Ausbildungen
(von Elementarpadagogik, Primarstufe bis zur Sekundar
stufe Allgemeinbildung) in der Erstausbildung sowie in
der Fort- und Weiterbildung bearbeitet. Dabei wurden
auch 2024 wieder Expert:innen als Lehrende mit Behin-
derung und/oder anderen Erstsprachen als Role-Models
im gesamten Hochschulkontext wirksam. Im Jahr 2024
besuchten im Rahmen des Bachelor-Studiums Primar
stufe 118 Studierende die LV ,Diversitat und Inklusion”
(Bildungswissenschaftliche Grundlagen), das Schwer
punkt-Studium ,, Inklusion Primarstufe” wurde von fast
allen Studierenden besucht, innerhalb des MasterStu-
diums absolvieren 39 Studierende die Ausbhildung zur
Inklusionspadagog:in fur die Primarstufe. In der Sekun-
darstufe wird das Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbil-
dung: Spezialisierung Inklusive Padagogik mit Fokus Be-
hinderung jahrlich angeboten, 2024 absolvierten etwa
80 Studierende an der PHSt die Lehrveranstaltungen fur
diese Ausbildung.

Fort- und Weiterbildungen

Zahlreiche Angebote im Kontext Inklusion werden durch
die PH Steiermark in der gesamten Steiermark umgesetzt,
hervorzuheben sind darunter der 2-jahrlich stattfindende
Tag der Inklusion und die Umsetzung des Netzwerks In-
klusive Bildung in allen Bildungsregionen der Steiermark
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(ndhere Informationen unter https://www.nib.st/ ) sowie

Treffen der fachspezifischen Professional Communities.

Jahrlich besuchen damit tausende Teilnehmer:innen ein-

zelne Fortbildungen, die sich diesem Thema widmen.

Beispiele fur mehr als 100 Fortbildungen im Kontext In-

klusion:

- Autismus-Spektrum-Storung in der Schule (mehrtei-
lig, 30 Teilnehmer:innen)

- Netzwerke Inklusive Bildung (18 Einzelveranstaltungen,
gesamt etwa 300 Teilnehmer:innen)

Forschungsprojekte zu Inklusion

Zahlreiche Forschungsprojekte zu den Themen Inklusi-

on werden an der PHSt teils ohne, teils in Kooperation

mit dem Forschungszentrum fir Inklusive Bildung (htt-
ps://fzib.at/de/) durchgefihrt. Im Jahr 2024 waren dies
beispielsweise internationale Projekte in den Kontexten

- Inclusion through interprofessional Collaboration in a
Community of Practice in Education (2023-2026)

- European quality development system for inclusive
education and teacher training (2023-2026)

- Include with ICF, Plan ICF und Implement ICF (Inter-
national Classification of Functioning, Disability and
Health, jeweils 2022-2024)

- Inklusive Schulentwicklung (Governance Inclusive Ed-
ucation, 2022-2024)

Schwerpunkt Sprachliche Bildung
und Diversitat im Jahr 2024

Ausbildung

Ein weiterer Schwerpunkt der Padagogischen Hoch-
schule Steiermark widmet sich den Themenfeldern
Mehrsprachigkeit und Deutsch als Zweitsprache.
Ebenso wie im vorher dargestellten Feld der Inklusi-
on werden Angebote in den Ausbildungen in Form von
mehreren Pflicht-LV im BAC-Studium (2024 Bachelor-
Studium-Primarstufe: 124 Teilnehmer:innen) sowie in
Form des Schwerpunktangebots (Schwerpunkt-Ange-
bot: Sprachliche Bildung und Diversitat, im Jahr 2024
mit gesamt 64 Studierenden) umgesetzt. Das Master
studium Deutsch als Zweitsprache wurde von 26 Stu-
dierenden des Lehramts Primarstufe besucht.

Fort- und Weiterbildungen

Die Angebote im Rahmen der Fort- und Weiterbildung
erfolgen im Kontext DaZ, Mehrsprachigkeit und Sprach-
bewusster Unterricht. Darlber hinaus werden Vernet-
zungsmoglichkeiten der Professional Communities an-
geboten, beispielsweise das voXmi Netzwerk fiur alle
Altersstufen im Bildungskontext.®'®

Schwerpunkt Kinderrechte und
Kinderschutz im Jahr 2024

Ausbildung

Seit 2018, der Aufnahme der Padagogischen Hochschu-
le Steiermark in das UNESCO-Schulnetzwerk, wird das
Themenfeld Kinderrechte konsequent in den Ausbil-
dungen von Elementarpadagogik und Primarstufe sowie
der Fort- und Weiterbildung fur alle Lehrkrafte im Dienst
bearbeitet. Ab September 2024 ist darlber hinaus die
Erstellung eines Kinder und Jugendschutzkonzeptes
durch das BMBWF (heute BMB) vorgeschrieben. Diese
Thematik wird im Kontext der Lehrveranstaltungen im
Bachelor und Masterstudium fur zukinftige Lehrkrafte
bearbeitet.

Fort- und Weiterbildungen

Angebote fur Padagog:innen im Dienst im Kontext Kin-

derrechte- Kinderschutz werden durch die PH Steiermark

in der gesamten Steiermark umgesetzt, hervorzuheben
sind der jahrlich stattfindende Tag der Kinderrechte oder
die Umsetzung des Schulungen zur Erstellung der Kin-
derschutzkonzepte in den Bildungsregionen der Steier
mark oder der neu konzipierte Hochschullehrgang fir

Kinder und Jugendschutzbeauftragte an Bildungsein-

richtungen.®?° Im Jahr 2024 konnten durch die PH Stei-

ermark etwa 1000 Lehrkrafte mit dem Thema Kinder
rechte-Kinderschutz erreicht werden, Beispiele:

- Wir schauen auf dich! Zur Einfihrung der Kinder
schutzkonzepte, mehr als 700 Leiter:iinnen, davon
mehr als 200 Personen im Zentralraum Steiermark
(Graz)

- Kinder und Jugendschutz flr ALLE leben! Tag der Kin-
derrechte (November 2024, 87 Teilnehmer:innen)

- Kinderrechte als halbtagige Fortbildung und im Rah-
men der Reihe FRElday (Schulen im Aufbruch), in
Summe 55 Teilnehmer:innen

- Hochschullehrgang Kinder- und Jugendschutzbeauf-
tragte (26 Teilnehmer:innen, Start Juli 2024), Dauer 3
Semester

Forschungsprojekte zu Kinderrechten & Kinderschutz

Mehrere Forschungsprojekte an der PHSt sprechen Kin-

derrechte an, dezidiert nur diesem Themenfeld widmen

sich im Jahr 2024 die Projekte:

- Unsere Schule wird sicher fur alle! Begleitstudie zur
Implementierung der Kinder und Jugendschutzkon-
zepte im Bundesland Steiermark (2024-2026)

- Digi-Held*innen: — kritische Medienbildung gender
sensibel umsetzen; in Kooperation mit dem Kinderburo
— Lobby flr Menschen bis 14 (2024-2025)

619 nahere Informationen unter https://www.voxmi.at/netzwerk/. — 620 nahere Informationen unter https://wwwv.phst.at/fortbildung-beratuna/weiterbilduna/hochschullehr

gaenge/kinder-und-jugendschutzbeauftragter/.
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Fachstelle Gender und Diversitatskompetenz
als neue Organisationseinheit

Die Fachstelle Gender und Diversitatskompetenz dient
als zentrale Stelle, um Belange rund um Gender und
Diversitat an der Hochschule zu bundeln und einen
Beitrag zur Sensibilisierung fir und den Abbau von
Geschlechtersegregation und mehrfachbedingten Un-
gleichheiten an den Hochschulen, bzw. dartuber vermit-
telt auch an Schulen, zu leisten. Die Fachstelle dient der
Starkung einer diversitatsorientierten Gleichstellungsar
beit an der Padagogischen Hochschule Steiermark auf
allen Ebenen, d.h. von der Personalentwicklung tber die
Aus-, Fort- und Weiterbildung bis hin zur Verankerung in
Forschungsaktivitaten. Maldgeblich leitend fir ihre Ar
beit sind die Empfehlungen der Hochschulkonferenz zur
Verbeiterung von Genderkompetenz in hochschulischen
Prozessen, das Rundschreiben Grundsatzerlass Refle-
xive Geschlechterpadagogik und Gleichstellung, sowie
die Nationale Strategie zur sozialen Dimension in der
Hochschulbildung.
Zu den Aufgaben der Fachstelle zahlt die Konzeption und
Umsetzung von MaRnahmen zur Weiterentwicklung
und Sicherstellung von Gender und Diversitats-Kom-
petenzen als Teil der Personalentwicklungsstrategie,
die Konzeptionierung und Umsetzung von Mafinahmen
zur Bertcksichtigung des Grundsatzerlasses ,Schwer
punkt Sprachliche Bildung” im Bereich der Aus-, Fort-
und Weiterbildung, die Initiierung und Forderung von
Forschungsaktivitaten in zu Fragestellungen im Bereich
Gender, Diversitat und Intersektionalitat, die Unterstit-
zung des Rektorats in Bezug auf diversitatsorientierte
Gleichstellungsarbeit, sowie Vernetzungsarbeit und der
Aufbau von Kooperationsstrukturen.
Die Expertise der Personen der Fachstelle Gender und
Diversitatskompetenz wird auch in Institutionen und
Gremien aulRerhalb der eigenen Organisation einge-
bracht: bei der Fachtagung der Steirischen Frauenhau-
ser, in Form der Expert:iinnenstellung far Fragen der
Bildungsdirektion Steiermark oder bei Angeboten von
SchilF / SchilLF zu Gender und Gleichstellungsthema-
tiken im schulischen Kontext.
Im Rahmen der Fortbildung wurden folgende Veranstal-
tungen umgesetzt:
- Marz 2024: Gender Café ,Wo stehen wir, was brau-
chen wir?"”
- Juni 2024:Horsaal H goes queer
- Dezember 2024: Tag der Menschenrechte ,Mehr
Sprachen im dsterreichischen Bildungskontext”

An der Padagogischen Hochschule Steiermark werden
zahlreiche Angebote und Aktivitaten auch in verwand-
ten Themenfeldern gesetzt.

- Beispielsweise werden die SDGs mit Fokus auf Kli-
maschutz in allen Ausbildungsangeboten in vielen
Lehrveranstaltungen angesprochen und diskutiert.
Mehrere Kolleg:innen sind im Netzwerk Teachers for
future aktiv, die Beteiligung der Zivilgesellschaft wird
in Form von Veranstaltungen und Aktionen im offentli-
chen Raum (Horsaal H) angeregt. Auch Tagungen und
Grofdveranstaltungen widmen sich dem Themenfeld
beispielsweise unter dem Titel ,Nachhaltigkeit” Zu-
satzlich werden mehrere Forschungsprojekte im Kon-
text umgesetzt.

- RFDZ Politische Bildung mit den Aktionstagen Poli-
tische Bildung

- Demokratische Beteiligungsstrukturen werden ernst
genommen und in allen Mitbestimmungsgremien
(wie PV, HOKO, CuKao, ...) regelmaRig gemeinsam mit
der Studierendenvertretung gelebt.

- Um auch zuklnftig die Lernenden im Kontext der Be-
teiligung erreichen zu konnen, wurden Hochschullern-
werkstatten als didaktischer Zugang zur Umsetzung
des eigenverantwortlichen, partizipativen Lernens far
die Primar und Sekundarstufe implementiert.

- In regelmaRigen Veranstaltungen werden Sozial- und
Kulturangebote an der PH umgesetzt.6%!

- Im Sinne der Mitarbeiter:innengesundheit werden
Gesundheitsvorsorgeangebote, Impfangebote, Blut-
spende-Aktionen u.A. verwirklicht.622

Das Projekt CHAVORE der Caritas, Co-finanziert von
der Stadt Graz, betreut zurzeit 60 Kinder und Jugend-
liche aus Roma-Familien, die in den letzten Jahren als
Armutsmigrant:innen nach Graz gekommen sind. Deren
okonomische Situation (noch ausstehende Anmeldebe-
scheinigung, kein Bezug von Transferleistungen, meist
extrem beengte Wohnverhaltnisse etc.), die eigene Bil-
dungsferne, sprachliche Hirden sowie ein tendenziell
fehlendes Vertrauensverhaltnis zur Institution Schule
und zu Lehrer:innen (aufgrund von ausgepragten Diskri-
minierungserfahrungen in den Herkunftslandern) stellen
sehr schwierige Voraussetzungen fir einen guten Ein-
stieg und gutes Weiterkommen ihrer Kinder in Schule
und Kindergarten dar.523

Die Urania Steiermark stellt fest, dass das Recht auf
Bildung nicht in einem bestimmten Alter oder mit einem
bereits erreichten Schul- oder Studienabschluss endet.

Gemald der Artikel 27 Abs. 1, hat darlber hinaus jeder
Mensch das Recht, ,,am kulturellen Leben der Gemein-

621 Hochschulgalerie, nahere Informationen unter https://hochschulgalerie.phst.at/home/. — 622 Padagogische Hochschule Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht

2025. - 623 Caritas der Diozese Graz Seckau, Roma-Integration, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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schaft frei teilzunehmen, sich an den Kinsten zu erfreu-
en und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen
Errungenschaften teilzuhaben”
Im Einklang damit betont das Land Steiermark den An-
spruch auf altersunabhangige Bildungschancen: ,Jede
Person hat das Recht auf allgemeine und berufliche Bil-
dung und lebenslanges Lernen, damit sie Kompetenzen
bewahren und erwerben kann, die es ihr ermdglichen,
vollstandig am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben
und Ubergédnge auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich zu be-
waltigen.”
Rechtliche Basis fur die osterreichische Erwachsenen-
bildung ist das Bundesgesetz Uber die Forderung der Er-
wachsenenbildung und des Volksblchereiwesens aus
Bundesmitteln, BGBI. Nr. 171//1973. Es setzt begrifflich
Erwachsenenbildung und Weiterbildung weitgehend
gleich. Die an der Universitat Graz lehrende Elke Gru-
ber definiert auf dieser Basis Erwachsenenbildung bzw.
Weiterbildung als alle Formen des formalen, nicht-for-
malen und zielgerichteten informellen Lernens durch Er
wachsene nach Beendigung einer unterschiedlich aus-
gedehnten ersten Bildungsphase unabhangig von dem
in diesem Prozess erreichten Niveau.
Zusammenfassend findet also Erwachsenenbildung
statt
- nach Beendigung der Erstausbildung
- in unterschiedlichem Setting, das auch das nicht in-
stitutionalisierte informelle Lernen (z. B. am Arbeits-
platz, in der Freizeit) und nicht abschlussbezogene
non-formale Formen umfasst,
- zur Bewahrung oder zum Erwerb von Kompetenzen
- auf unterschiedlichen Niveaus.

Laut Basisdatenerhebung zum Monitoring Steirische Er
wachsenenbildung des Bildungsnetzwerks Steiermark
wurden 2023 in der gesamten Steiermark 25.597 Bil-
dungsveranstaltungen mit 337285 Teilnahmen durch-
geflihrt (neueste Zahlen); 2019, im letzten Jahr vor der
Corona-Pandemie waren es 24.560 Veranstaltungen mit
330.244 Teilnahmen. 12.593 Teilnahmen erfolgten 2023
bei 916 Veranstaltungen im Bereich Basisbildung und
Nachholen von Bildungsabschllissen (z. B. externen
Pflichtschulabschluss).

9.081 Personen wirkten an den Bildungsveranstal-
tungen mit, davon 7326 Trainerlnnen — hauptsachlich
Honorarkrafte —, 907 Ehrenamtliche. Der Frauenanteil
betrug 2023 60%. Seit der Pandemie ging die Anzahl der
Mitarbeiter:innen um 20% zurlck, bei Trainer:innen so-
gar um 26%. (Die sinkende Mitarbeiter:innenanzahl ist
ein Indikator fur den zunehmenden finanziellen Druck.).
Gesonderte Zahlen fur die Stadt Graz liegen m.E. nicht

vor, jedoch waren 2023 80 % der 107 am Bildungsmo-
nitoring teilnehmenden Organisationen nur oder neben
anderen Standorten im Steirischen Zentralraum (Bezirke
Graz, Graz-Umgebung, Voitsberg) aktiv.62*

Tagesmiitter Graz-Steiermark setzt sich umfassend
fr Bildungsgerechtigkeit und chancengleichen Zugang
zu qualitativ hochwertiger Betreuung und Ausbildung ein
— sowohl fur Kinder als auch fur Mitarbeiter:innen. Die
Ausbildung zu Tagesmutter:vater und Kinderbetreuer:in
wird entsprechend der geltenden Verordnung der Stei-
ermarkischen Landesregierung angeboten. Darlber hi-
naus werden vielfaltige Karriere- und Weiterbildungs-
moglichkeiten fir Absolventiinnen geschaffen. Ein
zentrales Element zur Sicherung und Weiterentwick-
lung der Betreuungsqualitat ist das umfangreiche inter
ne Fortbildungsprogramm fur Tagesmutter:vater. Diese
Fortbildungen orientieren sich an den konkreten Bedurf-
nissen der Mitarbeiter:innen und stehen zum Teil auch
externen Interessierten offen, um den Wissenstrans-
fer Uber die eigene Organisation hinaus zu fordern. Ein
besonderer Schwerpunkt liegt auf der MIKADO-Ausbil-
dung, einem unternehmensinternen Lehrgang mit ei-
ner zweijahrigen Dauer. Dieses Osterreichweit einzigar
tige Programm qualifiziert langjahrige Mitarbeiter:innen
fir die Betreuung von Kindern mit Behinderungen, Ent-
wicklungsverzogerungen oder im Rahmen der Kinder
und Jugendhilfe (KJH). Nicht nur das Personal profitiert
von den hohen Ausbildungs- und Qualitatsstandards —
auch die Kinder, die betreut werden, erfahren eine kon-
sequent bildungsorientierte Umgebung. Dies tragt zur
Sicherstellung friher Bildungsprozesse und zur Verwirk-
lichung des Rechts auf Bildung fir alle betreuten Kin-
der bei.f?

Probleme und Defizite

Integrationsreferat der Stadt Graz berichtet Uber
die Studien ,Integration im Fokus” zum Bereich , Kin-
der, Jugend, Bildung’ ,, Chance fir jedes Kind"” und die
vom Migrant:innenbeirat in Auftrag gegebene Studie zur
.Lage der Migrant:innen in Graz.6%

Die Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark be-
richtet:

Frihkindliche Bildung: Im Kindergartenjahr 2023/24 be-
suchte nur jedes funfte Kind im Alter von 0 bis 2 Jahren
in der Steiermark eine institutionelle Kinderbetreuungs-
einrichtung, was deutlich unter dem Osterreichschnitt
liegt.5?”

624 Urania Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 625 Tagesmutter Graz-Steiermark gemeinn. Betriebs GmbH, Beitrag zum Menschenrechtsbericht
2025. - 626 https://www.graz.at/cms/dokumente/10403973 12605712/4740df6e/Ergebnisbericht Integration %20im %20Fokus.pdf; https://static.uni-graz.at/fileadmin/rewi-
institute/Oeffentliches-Recht/ArbeitsbereichWieser/Hofstaetter/Leitner_Intering Hofstaetter ChanceFuerJedesKind_ final.pdf; Migrant:innenbeirat der Stadt Graz: https:/

www.graz.at/cms/dokumente/10436414 7771507/18fc01f5/Bericht%20zur%20Lage %20der %20Migrant.innen%202023 Einzelseiten.pdf. — 627 https://wibis-steiermark.

at/thema-des-monats/november-2024-kinderbetreuung-in-der-steiermark-2023/24/?utm_source=chatgpt.com.



https://www.graz.at/cms/dokumente/10403973_12605712/4740df6e/Ergebnisbericht_Integration%20im%20Fokus.pdf
https://static.uni-graz.at/fileadmin/rewi-institute/Oeffentliches-Recht/ArbeitsbereichWieser/Hofstaetter/Leitner_Intering_Hofstaetter_ChanceFuerJedesKind_final.pdf
https://static.uni-graz.at/fileadmin/rewi-institute/Oeffentliches-Recht/ArbeitsbereichWieser/Hofstaetter/Leitner_Intering_Hofstaetter_ChanceFuerJedesKind_final.pdf
https://www.graz.at/cms/dokumente/10436414_7771507/18fc01f5/Bericht%20zur%20Lage%20der%20Migrant.innen%202023_Einzelseiten.pdf
https://www.graz.at/cms/dokumente/10436414_7771507/18fc01f5/Bericht%20zur%20Lage%20der%20Migrant.innen%202023_Einzelseiten.pdf
https://wibis-steiermark.at/thema-des-monats/november-2024-kinderbetreuung-in-der-steiermark-2023/24/?utm_source=chatgpt.com
https://wibis-steiermark.at/thema-des-monats/november-2024-kinderbetreuung-in-der-steiermark-2023/24/?utm_source=chatgpt.com
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Eingeschrankter Zugang zur frahkindlichen Bildung:
Die niedrige Betreuungsquote bei unter 3-Jahrigen er
schwert den Zugang zu frahkindlicher Bildung, was das
Recht auf Bildung (Artikel 28 UN-KRK) einschrankt.
Bildungsungleichheit: Der hohe Anteil an Personen
ohne weiterfihrenden Bildungsabschluss in bestimm-
ten Bezirken fuhrt zu sozialen Ungleichheiten und be-
nachteiligt Kinder in ihrer Entwicklung.

Mangelnde Beteiligung von Kindern und Jugendlichen:
Die politische Teilhabe von Kindern und Jugendlichen
an Entscheidungsprozessen ist unzureichend, was ihr
Recht auf Beteiligung (Artikel 12 UN-KRK) einschrankt.62

Die Bildungsdirektion Steiermark berichtet, dass in
den letzten Jahren an Schulen in der Steiermark ein An-
stieg von Radikalisierungstendenzen und Gewalt unter
einzelnen Schiler:innen beobachtet wurde. Ebenso hat
die Anzahl der Suspendierungen zugenommen.5?°

Im Jahr 2018/19 erfolgte in Osterreich die Einfilhrung
eines neuen Deutschfordermodells mittels Deutschfor
derklassen und Deutschforderkursen. Die Ermittlung
des Sprachstandes des:der jeweiligen Schuler:in bei
Schuleintritt soll dabei mittels Anwendung des MIKA- D
Tests® erfolgen. Je nach Testergebnis erfolgt eine Zu-
weisung in den ordentlichen Status und somit in eine
Regelklasse oder in den auferordentlichen Status in
eine Deutschfoérderklasse im Ausmall von 15 bezie-
hungsweise 20 Wochenstunden oder einen Deutschfor
derkurs im Ausmaf$ von 6 Wochenstunden. Der Verbleib
in einer Deutschforderklasse beziehungsweise der Be-
such eines Deutschforderkurses ist auf maximal zwei
Jahre befristet.®®" Neben Sprachwissenschaftler:innen,
der Kinder- und Jugendanwaltschaft, der Arbeiterkam-
mer und vielen anderen Einrichtungen machte auch die
Antidiskriminierungsstelle Steiermark wiederholt auf
die Problemfelder der derzeitigen Deutschfordermal-
nahmen aufmerksam. So bietet etwa die gesetzliche
Ausgestaltung hinsichtlich der Zuweisung zum MIKA-D
Test Raum fur diskriminierende Zuweisungen aufgrund
der Erstsprache.

Daruber hinaus wird das Testungsverfahren insbesonde-
re aus sprachwissenschaftlicher Sicht auf seine Aussa-
gekraft angezweifelt.5?

Aufderdem konnte in einer vom Bundesministerium far
Bildung, Wissenschaft und Forschung in Auftrag gege-
benen Evaluationsstudie festgestellt werden, dass die
MIKA-D Testergebnisse flr die Feststellung des Erfolgs

in der Deutschférderung von den Befragten nur als teil-
weise nitzlich angesehen wurden. 5%

Im Bildungsbereich unterscheidet das Gleichbehand-
lungsgesetz zwischen Berufsausbildung und allgemei-
ner Bildung. Fur diese beiden Bereiche besteht ein
ungleiches Rechtsschutzniveau. Berufsbildende Schu-
len wie HTLs, HAKs, Fach- und Berufsschulen gelten
als Berufsausbildung und genieRRen einen Diskriminie-
rungsschutz in Bezug auf alle Diskriminierungsgrin-
de. Umfasst sind die Diskriminierung aufgrund des Ge-
schlechts, der ethnischen Zugehorigkeit, der Religion
oder Weltanschauung, des Alters sowie der sexuellen
Orientierung. Zum Bereich Bildung zahlen Volksschu-
len, Mittelschulen sowie die Unter und Oberstufen
allgemeinbildender hoherer Schulen. Hier bietet das
Gleichbehandlungsgesetz ausschlieRlich einen Schutz
vor rassistischer Diskriminierung und Belastigung. 8 %
der Anfragen an die Gleichbehandlungsanwaltschaft
betrafen Personen, die im Bildungsbereich Diskriminie-
rung oder Belastigung erfahren haben. Das genannte
Rechtsschutzgefélle stellt ein groRes Problem dar. Um
den damit verbundenen politischen Handlungsbedarf
sichtbar zu machen, dokumentiert die Gleichbehand-
lungsanwaltschaft auch jene Falle, die derzeit nicht vom
Gesetz erfasst sind.%*

Die Urania Steiermark stellt fest, dass digitale Bildungs-
formate die Erwartungen nicht erfiillen konnen. Men-
schen, die in vorangegangen Lebensphasen — vor allem
in ihrer Schul- und/oder Studienzeit— gute Erfahrungen
mit Schul- oder Erwachsenenbildung gemacht haben,
bilden sich lieber und haufiger weiter. Strukturelle Fak-
toren, die zu einer frihen Beendigung der Schullauf-
bahn geflhrt haben (schwache Erfolge, soziale Zwange,
geschlechtsspezifische Stereotypen), setzen Entmuti-
gungsprozesse in Gang.®*® Bei digitalen Bildungsange-
boten ist die Hemmschwelle noch gréRer: Uberwiegend
Personen mit positiven Teilnahmeerfahrungen nehmen
an digitalisierten Kursen und Lernmaoglichkeiten teil.6%¢
Lernmotivation baut somit auf friheren Lernerfolgen
oder Ermutigung. Finanzielle Forderung und Anerken-
nung im beruflichen oder personlichen Umfeld erhoht
dartber hinaus die Lernbereitschaft von Erwachsenen.
Unter den Personen, die den digitalen Angeboten ableh-
nend gegenuberstehen, wurde vor allem die fehlende
personliche Komponente als Manko festgestellt. Neben
technischen Unzulanglichkeiten, die nach mehr als zwei

628 Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 629 Bildungsdirektion fur Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht
2025. - 630 Bundesministerium fur Bildung, Wissenschaft und Forschung, Deutschforderklassen und Deutschforderkurse- Leitfaden fur Schulleiterinnen und Schulleiter2
(2019), S. 7ff. — 631 § 4 Abs 3 Schulunterrichtsgesetz BGBI 1986/472. - 632 Vgl. etwa Netzwerk SprachenRechte/ Osterreichischer Verband fur Deutsch als Fremdsprache/
Zweitsprache, Stellungnahme des Netzwerk Sprachenrechte und des Osterreichischen Verbands flr Deutsch als Fremd- und Zweitsprache (ODaF) zum Einsatz von MIKA-
D (Messinstrument zur Kompetenzanalyse — Deutsch) (nach SCHUG § 4 Abs. 2a); Blaschitz, Gutachten zu ,Messinstrument zur Kompetenzanalyse Deutsch” (, MIKA-D"),
Universitat Wien. — 633 Antidiskriminierungsstelle Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 634 Gleichbehandlungsanwaltschaft, Regionalbiiro Steiermark,
Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 635 Franz Kolland, Heinrich Klingenberg (2011): Lebenslanges Lernen im spateren Lebensalter. Grundlagen und Begriffskla-
rungen. In A. Waxenegger (Hg.): Lernen und Bildung im spéteren Lebensalter. Leitlinien und Prioritdten. Universitat Graz. Seiten 17-32. https://static.uni-graz.at/fileadmin/
Weiterbildung/lernen_bildung_alter_2020.pdf. — 636 Zechner, Marlies (2022): Was Teilnehmende von digitalen Bildungsangeboten erwarten: Ein Stimmungsbild. In: Magazin
erwachsenenbildung.at. Das Fachmedium flr Forschung, Praxis und Diskurs. Ausgabe 44-45. https://erwachsenenbildung.at/magazin/ausgabe-44-45.
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Jahren pandemiebedingt eingeschrankter Kursmaoglich-
keiten zumindest seitens der Erwachsenbildungsinstitu-
tionen Uberwiegend behoben sind, wurden auch Chan-
cen und positive Aspekte genannt. Sie liegen fur die
Lernenden in der ortlichen Unabhangigkeit, der Zeiter
sparnis durch wegfallende Anreise und der bequeme-
ren Teilnahme von zu Hause aus. Bildung von zu Hau-
se stand jedoch schlagartig in Konkurrenz zu anderen
hauslichen Beschaftigungen, ubiquitaren Medienange-
boten oder ganz banalen Ablenkungen, vor denen sonst
der regelmaldige Weg in die Urania, der Kursbesuch und
das gemeinsame Bildungserlebnis mit Gleichgesinnten
weitgehend schitzt.

Zum Teil konnten potenzielle Teilnehmer:innen Kur
se nicht besuchen bzw. konnten Kursleiter:innen Kur
se nicht halten, weil ihnen die technische Ausrustung
(leistungsfahige Endgerate, WLAN zu Hause) oder auch
ein ungestorter und ausreichend grofser Arbeitsplatz
fehlte. Dies galt und gilt insbesondere fir Personen mit
geringer Bildungserfahrung und mit schwachem Ein-
kommen, z. B. solchen, die an Basishildungskursen und
Lehrgangen zur Erlangung eines externen Pflichtschul-
abschlusses teilnahmen.

Leseschwache ein Auftrag fiir die Erwachsenenbil-
dung? Seit 2012 ist die Zahl der Menschen mit Lese-
schwéche in Osterreich von 17% auf 29% der Bevolke-
rung gestiegen. Sie scheitern bereits bei Leseaufgaben,
die ein zehnjahriges Kind nach der Volksschule bewalti-
gen konnen sollte! Das sind 1,7 Millionen Menschen,
zeigt das Programme for the International Assessment
of Adult Competencies (PIAAC), eine im November
2024 veroffentlichte internationale Vergleichsstudie der
OECD. Zu diesem beunruhigenden Befund kommt die
PIAAC-Studie, die die OECD im Abstand von elf Jahren
durchfihrt. Besonders schwer tun sich — auch das Uber
rascht — Menschen in der Altersgruppe 55 bis 65 Jah-
re mit einem niedrigen Bildungsabschluss. Relativ gut
schneiden hingegen die jungen Erwachsenen im Alter
zwischen 16 und 24 Jahren ab. Sie lesen besser als der
OECD-Durchschnitt.

Was die OECD-Studie darlber hinaus belegt: Die be-
sorgniserregende Zahl hat sich seit der letzten Erhe-
bung 2012 beinahe verdoppelt.t3”

Aus fiir der Basisbildung fir Jugendliche mit
Flucht- und Migrationshintergrund

(Projekt Zukunft.Bildung.Steiermark)

Seit der Fluchtbewegung 2015 flhrt die Urania Steier
mark gemeinsam mit drei anderen Organisationen der
Erwachsenbildung (Volkshochschule Steiermark, ISOR
ALEA) Basisbhildungskurse fur Jugendliche mit Flucht-

und Migrationshintergrund im Rahmen des zu 100%
von der Steiermarkischen Landesregierung finanzierten
Projekts Zukunft.Bildung.Steiermark durch.

Zielgruppe

- 30 junge Erwachsene (15 bis 23 Jahre) mit Migrati-
onshintergrund

- unabhangig vom aufenthaltsrechtlichen Status,

- nach Ende der Schulpflicht

- unbegleitete minderjahrige Flichtlinge und Asylwer
ber:innen,

- teils auch andere Jugendliche mit Migrationshinter
grund (EU-Burgerlnnen, zugezogene Familienangeho-
rige u.A.)

Der Kursbesuch ist gratis, den Kursteilnehmer:innen,
die vom AMS nominiert wurden, gebuhrt eine geringe
Beihilfe zum Lebensunterhalt fur jeden Tag mit Kursbe-
such.

Diese Lehrgange enden im Sommer 2025; eine Fortset-
zung wurde nicht in Aussicht gestellt.

Grundsatze, Zielsetzung und Inhalte:

. Basisbildung erweitert Handlungsmaoglichkeiten, bie-
tet Anschlussperspektiven und eréffnet Ubertritts- und
Anerkennungsmaglichkeiten im 0osterreichischen Bil-
dungssystem.” 638

Die Kursteilnehmer:innen erhalten 20 Unterrichtsein-
heiten pro Woche Kurs in

- Deutsch

- Mathematik

- Englisch

- Berufs- und Bildungsorientierung

Daneben ist das soziale Lernen wichtig sowie die Struk-
turierung des Tagesablaufs.

Abschluss und Mdoglichkeiten:

- Ubertritt in einen Kurs zur Nachholung des Pflicht-
schulabschlusses (Angebot der Urania Steiermark)

- Ablegung eines Osterreichischen Sprachendiploms
(OSD)

- Fallweise Arbeitsaufnahme

- Weiterbesuch der Basisbildung oder eines anderen
Kurses fur die Zielgruppe

Lebenswelt und Bildungsvorerfahrung:

Das Leben von Jugendlichen mit Flucht- und Migrati-
onshintergrund ist durch sozialrechtliche Vorgaben Uber
determiniert und oft prekar, besonders das von unbe-
gleiteten, minderjahrigen Flichtlingen (Problemfelder:
Flucht und Traumatisierungen, Entfernung von Familien,
Geflhl der Fremdheit, Diskriminierungserfahrungen und

637 Statistik Austria: PIAAC: Grundkompetenzen von Erwachsenen, https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/bildun:

wachsenen. — 638 Level Up — Erwachsenenbildung: Curriculum Basisbildung, 2022, https://www.levelup-erwachsenenbildung.at/DOWNLOADS/curriculum/Curriculum Ba-

sisbildung 2024.pdf.



https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/bildung/piaac-grundkompetenzen-von-erwachsenen
https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/bildung/piaac-grundkompetenzen-von-erwachsenen
https://www.levelup-erwachsenenbildung.at/DOWNLOADS/curriculum/Curriculum_Basisbildung_2024.pdf
https://www.levelup-erwachsenenbildung.at/DOWNLOADS/curriculum/Curriculum_Basisbildung_2024.pdf

150

5.4 Recht auf Bildung

mangelnde Willkommenskultur). Die mitgebrachten

Kompetenzen differieren aufderordentlich stark:

- Diversitat in bisherigem Schulbesuch,

- unterschiedliche Vorkenntnisse an Bildungsinhalten,

- weite Streuung an Vorerfahrungen in der Sprach- und
Schriftverwendung.

Bildungschancen:

Migrant:innen und Fllchtlinge sind — wie unter ande-
rem das Statistische Jahrbuch Migration & Integration
20245%° nachweist - weit Uberproportional von Arbeits-
losigkeit und Armut betroffen. Der bislang letzte verof-
fentlichte Integrationsbericht zeigt deutlich den Mangel
an Bildungschancen von Personen, deren Schullauf-
bahn nicht in Osterreich stattfand: Die ethnische Seg-
mentierung der Gesellschaft wird verscharft durch eine
geschlechtsspezifische: Madchen und Frauen mit Mi-
grationshintergrund sind in mehrfacher Hinsicht von
Diskriminierung und Ausgrenzung betroffen.64

Women*s Action Forum und die Steirische Gesell-

schaft fur Kulturpolitik (GKP) weisen darauf hin, dass

der Bildungszugang oft ungleich verteilt ist, besonders
fr Frauen* mit Migrations- oder Fluchterfahrung, die
mit Sprachbarrieren und fehlender Anerkennung von

Qualifikationen kampfen.

- Es fehlen ausreichende Fordermafinahmen, um Bil-
dungsbenachteiligungen auszugleichen, etwa durch
Sprachkurse, Nachhilfe oder flexible Lernangebote.

- Bildungseinrichtungen sind haufig nicht ausreichend
sensibilisiert fur diskriminierende Strukturen oder
Mehrfachdiskriminierung, was zu Ausgrenzung und
mangelnder Chancengleichheit fuhrt.

- Genderstereotype in Lehrplanen und Bildungsinhal-
ten sind weiterhin prasent und behindern eine gleich-
berechtigte Teilhabe.

- Der Ubergang von Ausbildung in den Arbeitsmarkt
gelingt vielen Frauen* aufgrund von fehlender Unter
stltzung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf nur
schwer.

- Digitale Bildung und Zugang zu modernen Technolo-
gien sind nicht flachendeckend gesichert, was beson-
ders vulnerable Gruppen benachteiligt.®

Beitrag Caritas der Diozese:5*?

- Solange keine Familienbeihilfe bezogen wird, be-
kommen Kinder von EU-Burgeriinnen keine
Schuler:innenfreifahrt. Dieser Umstand verstarkt die
Armut und schrankt die Mobilitat ein.

- Eine zu starke Konzentration soziookonomisch und
bildungsbenachteiligter Kinder und Jugendlichen auf

wenige Kindergarten, Schulen und Horte fuhrt zu
Uberforderung aller Beteiligten und erhéht die Wahr-
scheinlichkeit eines ausbleibenden Lern- und Integra-
tionserfolges. Roma-Kinder und-Jugendliche sind da-
von Uberproportional betroffen.

- Obwohl es in den letzten Jahren viele positive Ent-
wicklungen gab, die meisten Lehrer:iinnen aulReror-
dentlich engagiert sind, sind Roma und Romnia nach
wie vor mit Vorurteilen und Stereotypen in Schulen
konfrontiert. Dies betrifft in erster Linie Schimpfwor
ter von Schdler:innen, aber auch den Umstand, dass
viele Roma-Kinder und-Jugendliche nach wie Vorbe-
halte haben, ihre Herkunft offen zu legen (was vor
allem den Erfahrungen der Eltern der Kinder in den
jeweiligen Heimatlandern geschuldet ist).

- Fehlende Dolmetsch-Mdoglichkeiten auf Romanes in
Schulen.

Kinder im Kindergartenalter, die eine Beeintrachtigung
haben und in Grundversorgung sind, haben keinen An-
spruch auf eine Kindergartenassistenz, da diese Lei-
stung im Steiermarkischen Behindertengesetz (BHG)
geregelt wird, berichtet der Spendenkonvoi - Verein
fiir den menschlichen Umgang mit Schutzsuchen-
den. Das fUhrt dazu, dass Kinder auch im eigentlich ver
pflichtenden letzten Kindergartenjahr den Kindergarten
nicht besuchen kénnen. lhnen fehlt die Moglichkeit, be-
reits vor Schuleintritt in einer Gruppe Gleichaltriger zu
lernen — auf sozialer, auf kognitiver, auf motorischer, auf
sprachlicher Ebene. Kindern, die aufgrund ihrer Beein-
trachtigung und ihrer Fluchterfahrung sowieso schon
eine massiv erschwerte Lebenssituation haben, wird so-
mit auch der Zugang zur Elementarbildung verwehrt.54

Der Gehérlosenverband Steiermark sieht Benachteili-
gung von horbeeintrachtigten Kindern und Jugendlichen
in einer gleichberechtigten Bildung und Benachteiligung
von gehorlosen Erwachsenen in gleichberechtigter Wei-
terbildung: Starke Defizite in der Schuldbildung fur Kin-
der (fehlende gebardensprachkompetente Lehrer:innen,
kein Angebot des Faches oOsterreichische Gebarden-
sprache als Muttersprache flr betroffene Kinder), For
derung von Kleinkindern mit Horbeeintrachtigung in
Kindergarten durch Osterreichische Gebardensprache.
Barrieren im Studium — Kosten fur Gebardensprachdol-
metschung werden nicht immer finanziert. OGS-Kurse
fur Eltern von horbeeintrachtigten Kindern werden nicht
gratis angeboten, in der Folge ergeben sich familienin-
terne  Kommunikationsdefizite und Sprachdeprivation
der Kinder. Gehorlose Personen konnen sich oft nicht
weiterbilden, da die Dolmetschkosten fur eine Weiter

639 Statistik Austria: Statistisches Jahrbuch Migration & Integration 2024, https://www.statistik.at/services/tools/services/publikationen/detail/1919, S. 50ff. — 640 Urania

Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 641 Women*s Action Forum- Verein zur Blindelung von Engagement gegen Sexismus, Rassismus und Homo-
phobie gegen Frauen* und GKP (Steirische Gesellschaft fir Kulturpolitik), Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 642 Caritas der Didzese Graz Seckau, Roma-Integra-
tion, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 643 Spendenkonvoi — Verein fir den menschlichen Umgang mit Schutzsuchenden, Beitrag zum Menschenrechtsbericht

2025.


https://www.statistik.at/services/tools/services/publikationen/detail/1919

5.4 Recht auf Bildung

1561

bildung nicht Ubernommen werden: Die Begrindung
hierflr ist meist, dass bereits eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung vorhanden ist und die Weiterbildung/zu-
satzliche Ausbildung infolgedessen nicht notig ist. Die-
ser Fakt stellt eine Diskriminierung dar, da horende
Menschen ihr Leben lang beschliefen koénnen eine
andere/zusatzliche Ausbildung zu machen, um einen
neuen beruflichen Weg einzuschlagen und nicht daran
scheitern, dass sie diese Ausbildung aufgrund Kommu-
nikationsbarrieren (ohne Dolmetschung) nicht absolvie-
ren konnen.%*

Alpha nova erinnert, die UN Behindertenrechtekonven-
tion verpflichtet Osterreich, Schiileriinnen mit Behinde-
rungen einen freien Zugang zum allgemeinen Bildungs-
system und zum unentgeltlichen und obligatorischen
Grundschulunterricht sowie dem Besuch weiterflihren-
der Schulen zu ermaoglichen. Die Schulassistenz8%® — seit
dem Schuljahr 2024/25 eine eigene gesetzliche Leistung
des Bildungsressorts — ist zu 90% ein reiner Laiendienst
ohne padagogischen Auftrag und daher in seiner Wirk-
samkeit stark begrenzt.54

Aufgrund negativer Erfahrungen kommen viele Eltern
zur Entscheidung, ihr behindertes Kind in eine Sonder
schule zu geben, weil es dort besser gefordert wird.
Richtiger ware es freilich, sich Uber geeignete struktu-
relle und methodisch-didaktische Reformen Gedanken
zu machen, wie ein inklusiver Unterricht fir alle Kinder
gelingen kann, anstatt behinderte Kinder auszugrenzen
und abzusondern.

Die Themenfelder Menschenrechte/Kinderrechte/Kin-
derschutz im padagogischen Kontext werden vielfach
thematisiert in zahlreichen Aus- und Weiterbildungen,
jedoch kann nicht flachendeckend sichergestellt wer
den, dass sich alle zuklinftigen Padagog:innen innerhalb
der Curricula ihrer Ausbildungen mit der Thematik be-
fassen.

Die Verfugbarkeit der Hochschullehrenden (taglich von
8.15 bis 21.00 Uhr) geht einher mit unregelmafigen
Studien- und Arbeitszeiten (auch flr Personen mit Er
ziehungspflichten). Auf der anderen Seite ist auch fur
Studierende die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und
Studium (z.B. Masterstudium) eine immer groRere He-
rausforderung. Im Zuge von Teuerung und Inflation wird
spurbar, dass viele Studierende bereits wahrend des
Studiums arbeiten, um sich selbst und den Lebensun-
terhalt zu finanzieren.%’

Das Biiro fiir Frieden und Entwicklung berichtet, dass
es Kdrzungen bei den Stipendien flur Friedens- und Ge-

denkdienste gab, die fur das Jahr 2025 nicht ausge-
schrieben sind.®*

Gute Praxis

Das Integrationsreferat der Stadt Graz fuhrt folgende

Beispiele guter Praxis an:

- ABI-Servicestelle und Bildungskoordinatorinnen — Ziel
u.a. ist die Unterstltzung und Starkung der Bildungs-
und Erziehungskompetenz von Eltern.

- Schulsozialarbeit (Abteilung fur Bildung und Integration).

- Online-Vormerkung (Abteilung fur Bildung und Integra-
tion).

- ABI-Servicestelle/ IBOBB-Café (Abteilung fur Bildung
und Integration).

- Angebot ,Anmeldung leicht gemacht” (Abteilung far
Bildung und Integration).

- Workshop-Kontingent des Integrationsreferats far
Grazer Schulen und Bildungseinrichtungen zuThemen
wie Achtsamkeit der Menschenrechte, Starkung des
Demokratieverstandnisses, gleichberechtigtes Mitei-
nander, Gewaltpravention, Ablehnung jeder Form von
Diskriminierung.

- Deutsch-Lernmaterial mit Graz-Bezug zu unterschied-
lichenThemenbereichen des Lebens (i.A. des Integra-
tionsreferats), siehe graz.at/deutschlernen.

Des Weiteren werden folgende Projekte/Organisati-

onen zur (Menschenrechts-)Bildung Uber das Integrati-

onsreferat finanziell unterstutzt:

- Projekt IKU (ISOP).

- StralRenlabors fur Zivilcourage und Antirassismus (In-
terACT).

- Perspektivenwechsel fir Grazer MS (ARGE Jugend).

- Umfassende Lern- und Sprachforderung fur Kinder
und Jugendliche wahrend des Schuljahres und der
Sommerferien (Projekte Wort.SPIELerei, GRAgustl,
Mit Power durch den Sommer, Lerncafés, LernBars,
Lernhauser, Lerncenter etc.) - Ausbau des Sommer
angebots im Jahr 2024.

- Projekt ,LeO & LeA” (ISOP).

- Beratungs-, Unterstltzungs- und Mentoringangebote
(Mentorus, Sindbad, SIQ-Projektmodul Sport+Arbeit,
Chavore).%#

Die Ing. Friedrich Schmiedl Stiftung, die von der Wirt-
schaftsabteilung der Stadt Graz verwaltet wird, tragt ak-
tiv zur Verwirklichung des Rechts auf Bildung bei, indem
sie Kinder und Jugendliche flr Wissenschaft begeis-
tert. Durch Uberwiegend kostenlose Programme und
Projekte, die wissenschaftliche Themen zuganglich und

644 Gehorlosenverband Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 645 Schulassistenz neu denken; siehe www.bildung-stmk.gv.at/. — 646 Alpha nova Betriebs-
gesellschaft mbH, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 647 Padagogische Hochschule Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 648 Grazer Bliro
flr Frieden und Entwicklung (Friedensblro), Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 649 Integrationsreferat der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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spannend machen, weckt sie Neugier und fordert frih-
zeitiges Interesse an Bildung und Forschung.

Zudem unterstutzt die Stiftung unkonventionelle und vi-
sionare Forschungs- und Entwicklungsprojekte in Welt-
raumforschung, Kommunikation und Information. Da-
durch schafft sie Impulse fur innovative Wissenschaft,
von denen zuklnftige Generationen profitieren konnen.
Insgesamt leistet die Stiftung einen wichtigen Beitrag
zur Bildung, indem sie Lernen fordert, Talente entwi-
ckelt und die Verbindung zwischen Wissenschaft und
Wirtschaft nutzt, um nachhaltige Bildungs- und For
schungswege zu schaffen.®°

Der Gemeinderatsklub der SPO informiert, dass sich
die Stadt Graz aktiv fur das Recht auf Bildung einsetzt,
indem sie vielfaltige Angebote und MaRnahmen bereit-
stellt, die allen Kindern und Jugendlichen zugutekom-
men — unabhangig von Herkunft, sozialer Lage oder in-
dividuellen Bedurfnissen.

- Vielféltige Bildungsangebote fur Kinder und Jugendliche
- Viele Angebote der aufderschulischen Bildung

- Inklusive Bildungsansatze

- Integration von Migrant:innen.%®!

FairStyria-Bildungsoffensive fiir

globale Verantwortung

Mit der im Jahr 2022 gestarteten ,, FairStyria-Bildungsof-
fensive flr globale Verantwortung” sollen insbesondere
Kinder und Jugendliche mit Themen der globalen Ver
antwortung vertraut werden und ein Verstandnis fur die
weltweite Vernetzung und deren Auswirkungen erlan-
gen. Hauptsaule der Bildungsoffensive ist der , FairSty-
ria-Bildungskatalog®? fir globale Verantwortung” mit
insgesamt 39 kostenfreien Workshopangeboten fir Kin-
der und Jugendliche von der Elementarpadagogik bis
zur Matura und in der auerschulischen Jugendarbeit.
Gemeinsam mit 14 steirischen Bildungseinrichtungen
wurden diese umfassenden Angebote zu sechs The-
menschwerpunkten - Erndhrung, Fairer Handel, SDGs
und Nachhaltigkeit, Klima und Wasser, Global Citizen-
ship Education, Menschenrechte und Geschlechterge-
rechtigkeit - erarbeitet. Der Bildungskatalog wird von
den Zielgruppen sehr gut angenommen. Von 2022 bis
Ende 2024 konnten in 664 Workshops Steiermark weit
insgesamt 17417 Kinder und Jugendliche erreicht wer
den. Das Land Steiermark stellte dafur jahrlich 60.000
Euro zur Verflgung, zusatzlich beteiligte sich die Bil-
dungsdirektion Steiermark mit jahrlich 6.000 Euro aus
ERASMUS plus-Mitteln.

Als zweite Saule wurde der FairYoungStyria-Preis®® flr
globales Lernen geschaffen, der zum Ziel hat, Kinder

und Jugendliche, die Uber die Workshops des Bildungs-
katalogs bereits ein Basiswissen erlangt haben, zu er
mutigen, selbst Ideen flr mehr globale Gerechtigkeit zu
entwickeln und umzusetzen. Der FairYoungStyria-Preis
wurde im Schuljahr 2023/2024 zum zweiten Mal verge-
ben. Unter den zehn Preistragern war die Volksschule
Graz St. Johann mit dem Projekt , Biodiversitat im Schul-
garten "%

FairStyria-Tag

Bereits seit dem Jahr 2005 veranstaltet das Land Stei-
ermark einen jahrlichen entwicklungspolitischen Infor
mationstag in Graz. Bei diesem ,, FairStyria-Tag” werden
Projekte in Landern des globalen Sidens sowie ent-
wicklungspolitische BildungsmafRnahmen in der Steier
mark sichtbar gemacht. Der FairStyria-Tag des Landes
Steiermark widmete sich am 26. Juni 2024 dem Thema
.Faire Lebensbedingungen fur alle” Knapp dreiig stei-
rische Organisationen und Vereine der Entwicklungszu-
sammenarbeit prasentierten ihre konkreten Projekte flr
mehr okonomische, dkologische und soziale Gerechtig-
keit. Dass auch globale Fairness auf regionaler Ebene
dazu einen wichtigen Beitrag leisten kann, zeigten die
Fairtrade-Stadt Graz und weitere steirische Fairtrade-
Gemeinden durch ihre Aktivitaten und MalRBnahmen, die
insbesondere den fairen Handel im Fokus haben.5%

Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark:

Das Programm , Lehre mit Reifeprifung” ermaoglicht es
Jugendlichen, eine Lehre mit der Matura zu kombinie-
ren, was ihre Bildungs- und Berufschancen verbessert.
Die Stadt Graz bietet digitale Dienstleistungen an, die
den Zugang zur Bildung erleichtern.

Initiativen zur Forderung der Sprachkompetenz von Kin-
dern mit Migrationshintergrund unterstitzen deren In-
tegration und Chancengleichheit im Bildungssystem.65¢

Malnahmen gegen Gewalt und Rassismus:
Forderunterricht: Forderunterricht zu den Themen inter
kulturelles Lernen, Wertevermittiung, Toleranz und De-
mokratiebewusstsein kann in Einzel- oder Kleingruppen,
auch aufderhalb des Klassenverbands und in geblockter
Form, durchgefiuhrt werden. Wenn ein Forderbedarf
festgestellt wird, sind Schuler:iinnen in Volksschulen,
Mittelschulen, Polytechnischen Schulen und Berufs-
schulen verpflichtet, diesen Unterricht zu besuchen.
Koordinationsstelle flr Gewalt- und Extremismuspra-
vention in der Bildungsdirektion Steiermark: Zur Unter
stltzung von Lehrer:innen, Schulleitungen und internen
Unterstutzungssystemen wurde eine neue Koordina-
tionsstelle flir Gewalt- und Extremismuspravention in

650 Abteilung fiir Wirtschaft- und Tourismusentwicklung der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 651 Gemeinderatsklub der SPO — Stadt Graz, Beitrag
zum Menschenrechtsbericht 2025. — 652 Mehr Informationen zum FairStyria-Bildungskatalog unter www.fairstyria.at/bildungskatalog. — 653 Mehr Informationen zum Fair
YoungStyria-Preis unter https://www.fairstyria.steiermark.at/cms/ziel/183253195/DE/. — 654 FairStyria, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 655 FairStyria, Beitrag

zum Menschenrechtsbericht 2025. - 656 Kinder- und Jugendanwaltschaft, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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der Bildungsdirektion fur Steiermark eingerichtet. Diese
Stelle berat bei der Planung und Umsetzung des Forder-
unterrichts, informiert Uber empfohlene externe Ange-
bote und stellt Kontakte zu spezialisierten Organisati-
onen in der Steiermark her.

Einsatz eines mobilen, schulischen Kriseninterventions-
teams: Der Einsatz des Kriseninterventionsteams wird
durch die Koordinationsstelle koordiniert.
Suspendierungsbegleitung: Die Suspendierungsbeglei-
tung innerhalb der Bildungsdirektion fir Steiermark ist
eine innovative Malinahme, die in der Abteilung 5, Schul-
psychologie und Schularztlicher Dienst, angesiedelt ist.
Die Initiative zielt darauf ab, mit Schuler:innen wahrend
einer Suspendierungsphase sozial und emotional derart
zu arbeiten, dass sie ihre Identitat als Schuler:in zurlck-
erlangen und am schulischen Alltag wieder problemlos
teilnehmen konnen.

Diese Mafinahmen sollen zur Schaffung eines sicheren,
respektvollen und inklusiven Lernumfelds beitragen.®®”

Jugendcoaching in der Offenen Jugendarbeit Graz
Die Jugendcoaches bieten seit Janner 2014 Jugendcoa-
ching in derzeit sechs Grazer Jugendzentren an. Im Auf-
trag des Sozialministeriumservice wird im Rahmen des
Pilotprojekts versucht, insbesondere systemferne Ju-
gendliche (sogenannte NEETs: Jugendliche, die weder
im Schulsystem noch in einer Ausbildung sind; Not in
Education, Employment and Training) direkt in ihren Le-
benswelten zu erreichen und sie in eine Ausbildung zu
(re)integrieren. Die Zwischenbilanz zeigt, dass die Im-
plementierung von Jugendcoaching im Jugendzentrum
ein sinnvoller Ansatz ist, um systemferne Jugendliche
Uber einen niederschwelligen Zugang zu erreichen.
Durch eine sehr gute Zusammenarbeit von Offener Ju-
gendarbeit und Jugendcoaching wird das fixe Angebot
im Jugendzentrum von allen Beteiligten positiv erlebt
— nicht zuletzt von den davon profitierenden Jugend-
lichen.®%8

Women*s Action Forum und die Steirische Gesell-
schaft fir Kulturpolitik (GKP)

Unsere gute Praxis besteht darin, dass wir mit den WAF-
Foren vielfaltige Vernetzungsmoglichkeiten schaffen.
AuRerdem bieten unsere WAFTalks und Workshops
Raume, in denen Frauen* informiert werden, im Aus-
tausch bleiben und starke Gemeinschaften bilden kon-
nen.659

Das Projekt CHAVORE bietet seit 2017 niederschwel-
lige Uberbrickungshilfen fir Roma-Familien, die mit den
Anforderungen, die das Bildungssystem mit sich bringt,

Uberfordert sind — sowohl in finanzieller und administra-
tiver als auch in Bezug auf Bildungsverantwortung und
-bewusstsein. Zudem stellt CHAVORE ein breites Ange-
bot an Lernunterstltzungsmaoglichkeiten zur Verfligung
(Lerntreff, Lern-Buddys etc.).6%

Die Themenfelder Menschenrechte, Inklusion, Mehr-
sprachigkeit, Diversitat und Kinderrechte/Kinder
schutz werden an der PH Steiermark in Aus-, Fort- und
Weiterbildung umgesetzt. Jahrlich konnen damit durch
unsere attraktiven Angebote diese Anliegen an zahl-
reiche Padagog:innen als Multiplikator:innen fur alle
steirischen Schulen weitergegeben werden.5

Jugendcoaching in der Offenen Jugendarbeit Graz
Die Jugendcoaches, bieten seit Janner 2014 Jugend-
coaching in derzeit sechs Grazer Jugendzentren an. Im
Auftrag des Sozialministeriumservice wird im Rahmen
des Pilotprojekts versucht, insbesondere systemferne
Jugendliche — sogenannte NEETs (Jugendliche, die we-
der im Schulsystem noch in einer Ausbildung sind; Not
in Education, Employment and Training) — direkt in ih-
ren Lebenswelten zu erreichen und sie in eine Ausbil-
dung zu (re)integrieren. Die Zwischenbilanz zeigt, dass
die Implementierung von Jugendcoaching im Jugend-
zentrum ein sinnvoller Ansatz ist, um systemferne Ju-
gendliche Uber einen niederschwelligen Zugang zu er
reichen. Durch eine sehr gute Zusammenarbeit von
Offener Jugendarbeit und Jugendcoaching wird das fixe
Angebot im Jugendzentrum von allen Beteiligten positiv
erlebt — nicht zuletzt von den davon profitierenden Ju-
gendlichen.56?

Dietrichskeusch'n: Projektarbeiten, wie z.B.: Polit-Po-
diumsdiskussion vor Wahlen in Osterreich; div. Ausfli-
ge und Outdoorpadagogische Projekte; jugendkulturelle
Veranstaltungen, an denen sich Jugendliche nicht nur
auf der Blhne, sondern auch im Bereich der Eventtech-
nik (Licht-/Tontechnik) ausprobieren kénnen; kreative &
medienpadagogische Projekte; themenspezifische Pro-
jekte/Workshops, u.a. zu aktuellen gesellschaftspoli-
tischen Themen u.v.m. .5

MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft,
Technik) Gltesiegel®: Seit 2021 ist die Weiterentwick-
lung des MINT-Unterrichts ein Schwerpunktthema der
Bildungsdirektion fur Steiermark. Ziele sind die Verbes-
serung der naturwissenschaftlich-technischen (Grund-)
Bildung, die Verbesserung der Forderung von Madchen
in den MINT-Fachern. Das MINT-GUtesiegel zeichnet Bil-
dungseinrichtungen mit besonderem Schwerpunkt und

657 Bildungsdirektion flr Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 658 Steirischer Dachverband der Offenen Jugendarbeit, Beitrag zum Menschenrechts-
bericht 2025. — 659 WWomen*s Action Forum- Verein zur Bindelung von Engagement gegen Sexismus, Rassismus und Homophobie gegen Frauen* und GKP (Steirische
Gesellschaft fir Kulturpolitik), Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 660 Caritas der Didzese Graz Seckau, Roma-Integration, Beitrag zum Menschenrechtsbericht
2025. - 661 Padagogische Hochschule Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 662 Steirischer Dachverband der Offenen Jugendarbeit, Beitrag zum Men-
schenrechtsbericht 2025. - 663 Verein Jugendtreffpunkt Dietrichskeusch'n, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 664 Bildungsdirektion fur Steiermark, Beitrag zum

Menschenrechtsbericht 2025.
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Initiativen im Bereich MINT aus. In der Steiermark tra-
gen derzeit 219 Bildungseinrichtungen das MINT-Gute-
siegel — davon 110 in der Primarstufe, 100 in der Sekun-
darstufe und 9 technische Schulen.

Sommerschule:5%

Die Sommerschule bietet Gelegenheit, Lernstoff zu ver

tiefen, Talente zu fordern und individuelle Potenziale zu

entfalten. Sie findet in den letzten beiden Wochen der

Sommerferien statt und verfolgt das Ziel, Schuler/innen

optimal auf das kommende Schuljahr vorzubereiten. Da-

bei werden Lerninhalte aus den vergangenen Jahren
wiederholt und vertieft, um den Ubergang in die néch-
ste Schulstufe, eine neue Schulart, positiven Abschluss
fur Prafungen oder Schulwettbewerbe zu erleichtern.

Um die Schuleriinnen bestmoglich zu unterstltzen,

wird der Unterricht von erfahrenen Lehrpersonen sowie

Lehramtsstudierenden gestaltet. Zusatzlich unterstut-

zen Buddys im Lernprozess und stéarken in ihrer Peer

Funktion auch ihre eigenen sozialen Kompetenzen. So

erhalten alle Schuler:innen die individuelle Forderung,

die sie bendtigen, um gut und selbstbewusst in das
neue Schuljahr zu starten.

Warum wichtig:

- Zugang zur Bildung auch in den Sommermonaten:
Die Sommerschule stellt sicher, dass Kinder zusatz-
liche Lernzeit erhalten.

- Kostenfreie Teilnahme: Der niederschwellige, kosten-
freie Zugang unterstutzt bildungsbenachteiligte Grup-
pen

- Starkung der Bildungsgerechtigkeit

Begabungs- und Begabtenférderung:6¢®
Begabungsforderung ist ein wichtiges Bildungsanliegen
des Osterreichischen Bildungssystems. Begabungsfor
derung, die auch die Begabtenforderung inkludiert, zielt
auf die Unterstltzung, Forderung und Begleitung aller
Schiler:iinnen bei der ganzheitlichen Entwicklung ih-
rer Person und ihrer Leistungspotenziale. Im Sinne der
Chancengerechtigkeit hat die Schule die grundsatzliche
Aufgabe, alle Lernenden in ihrer Potenzialentwicklung
zu unterstutzen.

Begabtenforderung bezieht sich auf die spezielle For
derung von Schiler:innen mit hoher Leistungsfahigkeit
und Leistungsbereitschaft. Ihrer Vielfalt soll mit adaqua-
ten padagogischen, didaktischen und organisatorischen
Mafinahmen Rechnung getragen werden.

Inklusion®¢’
Inklusion und Diversitat sind wichtige Saulen eines mo-
dernen Bildungssystems. Schulen sind Orte, an denen

alle Kinder unabhangig von ihren individuellen Voraus-
setzungen die gleichen Chancen auf Bildung und per
sonliche Entwicklung haben. Soziale und interkulturelle
Kompetenzen, die in unserer offenen, demokratischen
Gesellschaft zunehmend an Bedeutung gewonnen ha-
ben, koénnen in diesen vielfaltigen Lernumgebungen
vermittelt werden.

Der Fachbereich Inklusion, Diversitat und Sonderpada-
gogik (FIDS) wurde im Zuge der Bildungsreform einge-
richtet. Schulen, Lehrkrafte und Erziehungsberechtigte
werden dadurch in allen Fragen der Inklusion und indivi-
duellen Forderung bestmaoglich zu unterstitzt. Die bis-
herigen padagogischen Beratungsangebote wurden im
neu geschaffenen Fachbereich gebulndelt, um Experti-
se und Ressourcen gezielt einzusetzen. Ziel ist es, ge-
meinsam eine chancengerechte und inklusive Bildung
sicherzustellen, die den vielféaltigen Bedurfnissen aller
Schler/innen gerecht wird. Wir verstehen Inklusion als
gesellschaftlichen und menschenrechtlichen Auftrag
und leisten in diesem Sinn Beitrage zur Qualitatsent-
wicklung einer Schule der Vielfalt.

Das Diversitatsmanagement befasst sich mit einem
breiten Spektrum von Aufgaben. Alle Anstrengungen
sind darauf ausgerichtet, allen Schdleriinnen eine
bestmogliche Lernumgebung zu bieten. Unsere
Diversitatsmanager:innen begleiten Schulen bei der
Umsetzung von Inklusionskonzepten, beraten Lehrkraf-
te und Eltern, koordinieren sonderpadagogische For
derung sowie Begabungsforderung und arbeiten dabei
eng mit externen Partnern zusammen. Aullerdem un-
terstltzen sie bei der Umsetzung von Reformprojekten
und wirken so dabei mit, eine wertschatzende Kultur
der Chancengleichheit zu fordern.

Warum wichtig: Recht auf Bildung ohne Diskrimi-
nierung: Alle Kinder — unabhéangig von Herkunft, Ge-
schlecht, Religion, Behinderung, sozialem Status, sexu-
eller Orientierung oder Sprachkenntnissen — haben das
Recht auf Bildung. Inklusion und Diversitat sind kein Zu-
satzthema, sondern Kernauftrag des Bildungssystems.
Sie ermdglichen allen Kindern, unabhangig von ihren Vo-
raussetzungen, gleichberechtigt am Bildungsgesche-
hen teilzunehmen — und férdern zugleich eine Gesell-
schaft, die auf Respekt, Solidaritat und Vielfalt beruht.

Das Stadtmuseum Graz berichtet, dass die Orientie-
rung an den Menschenrechten die Basis fur die Haltung
und das Programm des Graz Museums bildet. Dies
zeigt sich im Programm, in partizipativen Angeboten,
Veranstaltungen, der Vermittlung und der Netzwerkar
beit des Museums. Konkrete Beispiele sind folgende
Aktivitaten:

665 Bildungsdirektion fir Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 666 Bildungsdirektion flr Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 667

Bildungsdirektion flr Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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Kinderrechte-Workshops: Als spezielles Workshop-For-
mat im Bereich Menschenrechtsbildung wurde der
Workshop , Kinderrechte finden Stadt” gemeinsam mit
beteiligung.st / Die Fachstelle fur Kinder, Jugend- und
Blrger:innenbeteiligung entwickelt sowie in Spezialfih-
rungen das Thema der Kinderrechte aufgegriffen. Insge-
samt wurden im Jahr 2024 14 Termine dieser umfang-
reichen Formate umgesetzt. Der Workshop richtet sich
insbesondere an Mittelschuler:innen.
Antisemitismus-FUhrungen: In Kooperation mit dem
Verein Granatapfel sowie Uber das laufende Programm
wurden im Jahr 2024 24 Workshops und Fihrungen mit
Schwerpunkt Antisemitismus in der Dauerausstellung
,360 GRAZ. Eine Geschichte der Stadt” fur Erwachse-
ne und Jugendliche durchgefuhrt.

Angebote in einfach verstandlicher Sprache: Seit dem
Jahr 2022 bietet das Graz Museum verstarkt Ange-
bote in leicht verstandlicher Sprache an. So wurde fir
das Graz Museum Schlossberg in Zusammenarbeit mit
der Lebenshilfe Steiermark eine eigene Audioguide-Fih-
rung in leichter Sprache entwickelt. Zudem werden Fih-
rungen in leicht verstandlicher Sprache durch samtliche
Ausstellungen angeboten und sowohl von Gruppen von
Menschen mit Beeintrachtigungen als auch von DAZ-
Gruppen immer starker in Anspruch genommen. Im
Jahr 2024 wurden insgesamt 24 Fuhrungen und Work-
shops in leichter Sprache durchgefuhrt.

Raumliche Barrierefreiheit und inklusive Ausstellungs-
elemente: Um einen freien Zugang zu Bildung zu for
dern waren samtliche Ausstellungen des Graz Muse-
ums im Jahr 2024 raumlich barrierefrei zu besuchen. In
den Sonderausstellungen ,,Habitat Graz” sowie ,,In Gra-
zer Garten und Innenhofen” wurden spezielle Tastfuh-
rungen entwickelt und angeboten.

Evaluierung inklusiver Angebote: Das Graz Museum
legtWert darauf, dass die inklusiven Angebote auch eva-
luiert werden. Im Jahr 2024 wurden unter anderem Sta-
tionen des Graz Museums Schlossberg vom Blinden-
und Sehbehindertenverband Steiermark getestet.
Vielsprachige Angebote: Im Jahr 2024 wurde der Audio-
guide im Graz Museum Schlossberg um ein Angebot in
italienischer Sprache erweitert und fur die Ausstellung
.Demokratie, heast!” ein Audioguide in den Sprachen
Turkisch, Arabisch, BKS und Ungarisch konzipiert, der
ab Herbst 2025 zur Verfligung stehen wird.
Weiterbildungen: Im Jahr 2024 flhrte das gesamte Team
des Graz Museums und des Stadtarchivs einen Antidis-
kriminierungsworkshop durch. Weiterbildungen wurden
auch im Bereich ,leichte Sprache” und Barrierefreiheit,
Diversitat und Demokratiebildung durchgefihrt, um die
Kompetenzen der Mitarbeiter:innen zu erweitern .58

Das Kindermuseum berichtet Uber die Erstellung eines
Kinderschutzkonzeptes®®.

Urania Steiermark nennt folgende Gute Praxis:
Steirische Erklarung der Erwachsenenbildung
Im Mai 2024 wurden mit der Steirischen Erklarung der
Erwachsenenbildung die Ergebnisse von landesweit
durchgefuhrten, partizipativen Veranstaltungen im euro-
paischen Jahr der Kompetenzen der Politik Ubergeben
und der Offentlichkeit prasentiert. Die Steirische Erkla-
rung der Erwachsenenbildung fokussiert auf die Verant-
wortung aller Beteiligten fur die Erwachsenenbildung
und deren Finanzierung, besonders auch auf Bildungs-
programme, die auf Basishildung und Bildungsabschlus-
se im Berufs- und Privatleben abzielen. Sie sind wich-
tige MaRnahmen zur Arbeitsplatzsicherung, zur sozialen
Integration und zur regionalen Standortsicherung. Doch
benotigen sie stabile Rahmenbedingungen und mittel-
bis langfristige Finanzierung! Ziel war und ist es, mit der
Erklarung das Bewusstsein flr lebensbegleitendes Ler
nen zu schaffen und damit auch die Weiterbildungsbe-
teiligung der steirischen Bevolkerung zu erhohen.
Im Bereich Demokratie — Bewusstseinsbildung, Forde-
rung von Selbstandigkeit und Handlungsfahigkeit, Wis-
sen um demokratische Strukturen in Osterreich und in
der Europaischen Union, Kenntnis und Verstandnis der
Menschenrechte — arbeitet die Urania mit Expert:innen
im Raum Graz zusammen, darunter vielen, die konstitu-
ierend am Entstehen der Menschenrechtsstadt Graz be-
teiliget waren: Grazer Buro fur Frieden und Entwicklung,
Migrant:innenbeirat Graz, das Europaische Trainings-
und Forschungszentrum fur Menschenrechte und De-
mokratie/ETC, das Afro-Asiatische Institut Graz, Amnes-
ty International, dazu die Kulturvermittlung Steiermark,
die interreligiose Kulturvermittiung Granatapfel, die An-
tidiskriminierungsstelle Steiermark, der Verein Stidwind,
der gemeinnutzige Verein Inspire Thinking — Bildung und
Beteiligung, die LGBTIQ Interessenvertretung Rosali-
la Pantherlnnen, die Historikerin und Didaktikerin Priv.-
Doz. Dr. Andrea Strutz und das GrazMuseum mit seiner
inhaltlich passenden Ausstellung ,,Demokratie, heast!”
Die Demokratie-Einheiten dienen
- dem Erleben von Inklusion und Teilhabe als Basis des
demokratischen Zusammenlebens,
- der Bewusstseinsbildung,
- der Forderung von Selbstandigkeit, Handlungsfahig-
keit und Resilienz,
- der politischen Urteils- und Handlungsfahigkeit,
- dem Wissen um demokratische Strukturen in Oster
reich und in der Europaischen Union,
- der Kenntnis und Verstandnis der Menschenrechte u.a.m.

668 Stadtmuseum Graz GmbH (Graz Museum), Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 669 KIMUS Kindermuseum Graz GmbH, Beitrag zum Menschenrechtsbericht

2025.
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Die Teilnahme an den Modulen wird vom Arbeitsmarkt-
service Steiermark durch die Gewéahrung der Deckung
des Lebensunterhalts (DLU) wahrend der Zeit der Kurs-
teilnahme unterstitzt.67°

Neue Empfehlungen

Das Integrationsreferat der Stadt Graz empfiehlt ein
funktionierendes Deutschforderinstrumentarium fur
Vorschul- und Kindergartenkinder mit Deutschférder-
bedarf.?”!

Die neu eingeflihrten Partnerklassen sind zu evaluie-
ren. Es ist laut Beauftragtem fiir Menschen mit Be-
hinderungen zu prifen, ob die vorgegebenen Ziele
auch erreicht werden. Konkret muss evaluiert wer
den, ob die Zahl von Kindern in Sonderschulen da-
durch tatsachlich geringer wird.72

Empfehlungen Kinder- und Jugendanwaltschaft

Steiermark:

- Ausbau der frihkindlichen Bildung:

Erhohung der Betreuungsquote bei unter 3-Jahrigen,

um das Recht auf frihkindliche Bildung zu gewahrlei-

sten.

Forderung von Bildungsbenachteiligten:

Gezielte Programme zur Unterstltzung von Kindern

aus bildungsfernen Familien, um Chancengleichheit

zu fordern.

- Starkung der inklusiven Bildung:

Anpassung des Bildungssystems, um Kindern mit

sonderpadagogischem Forderbedarf den Zugang zu

Regelschulen zu ermdéglichen und das Recht auf in-

klusive Bildung zu wahren.

Erhohung der Beteiligung von Kindern und Jugend-

lichen:

Einrichtung von Plattformen, die Kindern und Jugend-

lichen echte Mitbestimmungsmaglichkeiten in Bil-

dungsfragen bieten.

- Integration und Sprachforderung von Minderheiten-
schulerinnen/Minderheitenschilern:
Gezielte Mafdnahmen sind notwendig, um die Teil-
nahme und Leistungen von Kindern aus Minder
heiten zu verbessern. Dazu gehort die Einfihrung
von Vorbereitungsklassen, die Sprachbarrieren ab-
bauen, ohne Zwangsassimilierung zu fordern, sowie
die Reform des DeutschforderSystems. Ein standar
disiertes und inklusives Screening fur alle Kinder soll
frihzeitige, bedarfsgerechte Forderung ermaoglichen.
Der Zeitpunkt von Sprachtests sollte verlegt werden,
um Stress zu reduzieren. Schulstufenversetzungen

sollten flexibler gehandhabt werden, um Bildungs-
nachteile zu vermeiden. Kinder sollen aktiv an schu-
lischen Entscheidungen beteiligt werden, insbeson-
dere in Deutschforderklassen (Art 12 UN-KRK).
Bekampfung von Rassismus und Diskriminierung an
Schulen:

Der Verhaltenskodex der Schulordnung verbietet
Rassismus und Diskriminierung fur alle Personen an
Schulen, inklusive Eltern. Dieser Kodex muss konse-
quent etabliert und umgesetzt werden. Kinderschutz-
konzepte benotigen ausreichende Ressourcen, um
wirksam zu sein.®”® Der Ausbau der Schulsozialarbeit
fur alle Schultypen, beginnend mit der Primarstufe,
ist essenziell®4,

Starkung der interinstitutionellen Kooperation:

Zum Schutz vor Gewalt und Diskriminierung mdus-
sen Polizei, Schulsozialarbeit, Schulleitungen, Lehr
personen sowie Kinder und Jugendhilfeinstitutionen
eng zusammenarbeiten. Daflr sind ausreichende
Ressourcen und gesetzliche Grundlagen sicherzu-
stellen.5”

Menschenrechtsbildung und Medienkompetenz:
Der Lehrplan sollte Menschenrechtsbildung von der
frihkindlichen Bildung an integrieren. Schuler:innen
sollen im Umgang mit dem Internet und gegen ras-
sistische Inhalte geschult werden. Das Lehrperso-
nal bendtigt regelmafiige Aus- und Fortbildungen zu
Menschenrechten, Schutz vor Gewalt und Nichtdis-
kriminierung, mit verpflichtender Teilnahme Uber ei-
nen Zeitraum von mindestens finf Jahren.676
Unterstutzung von Kindern mit Behinderungen und
Gefluchteten:

Inklusive Bildungsangebote sind auszubauen und
Sonderschulen zugunsten inklusiver Angebote ab-
zubauen. Eine standardisierte Bedarfserhebung ge-
flichteter Kinder mit Behinderungen soll eingefihrt
werden, um barrierefreie und altersgerechte Betreu-
ung sicherzustellen.®”” Der Gewaltschutz fur Kinder
und Jugendliche mit Behinderungen muss verbes-
sert werden, unter Einbeziehung der Kinder selbst.678
Psychische Gesundheit:

Die psychiatrische Versorgung von Kindern und Ju-
gendlichen, vor allem in landlichen Regionen, muss
ausgebaut werden. Praventionsmalnahmen und Un-
terstltzungssysteme in Schulen und Kindergarten
sind zu starken.5”®

Finanzierung und Monitoring:

Alle Mafinahmen sind finanziell ausreichend zu unter
stltzen und regelmalig auf Wirksamkeit zu Uberpri-
fen_680681

670 Urania Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 671 Integrationsreferat der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 672 Beauftrag-
ter fir Menschen mit Behinderung, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 673 Bundeskanzleramt Osterreich (2023): Leitfaden zum Verhaltenskodex und Kinder-
schutz an Schulen. — 674 Osterreichische Schulsozialarbeit (2023): Ausbauplane und Berichte. — 675 Kinder- und Jugendhilfeberichte Osterreich (2023). - 676 UNESCO
(2022): Menschenrechtsbildung im Schulwesen. — 677 Européische Kindergarantie (2023). — 678 Bericht zur Gewaltprévention bei Kindern mit Behinderungen, WHO (2023).
679 Osterreichisches Gesundheitsministerium (2023): Psychiatrische Versorgung von Kindern und Jugendlichen. — 680 Evaluation und Monitoring von Bildungsprogrammen,
OECD-Bericht (2023). - 681 Kinder und Jugendanwaltschaft Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.



5.4 Recht auf Bildung

157

Die Gleichbehandlungsanwaltschaft fordert seit
Langem die Ausweitung des Diskriminierungsschut-
zes bei den sonstigen Lebensbereichen, genannt
Levelling Up. Gerade im Bildungsbereich ist ein um-
fassender rechtlicher Schutz wichtig, um Diskriminie-
rungen frihzeitig entgegenzuwirken und den Weg zu
einer inklusiven Gesellschaft zu fordern.682

In der Offenen Jugendarbeit missen nonformale
und informelle Bildungsformate gestarkt und ausge-
baut werden. Formate von Beschaftigung und Bildung
an das Arbeitsfeld der Offene Jugendarbeit knipfen
und so den Jugendlichen zusatzlich zu bestehenden
Angeboten zuganglich machen.58

Nachdem das derzeitige Deutschférdermodell Oster
reichs aus Sicht der Antidiskriminierungsstelle Stei-
ermark nicht im Sinne eines inklusiven und fairen
Bildungsangebots gewertet werden kann, sind eine
weitreichende Uberarbeitung und die Abschaffung
der Deutschférderklassen unabdingbar empfohlen. %

Women*s Action Forum und die Steirische Gesell-
schaft fiur Kulturpolitik (GKP) empfiehlt, den Zugang
zu Bildungsangeboten fur Frauen weiter zu verbessern,
besonders fir marginalisierte Gruppen. Dazu gehort,
mehr niedrigschwellige und barrierefreie Bildungsfor
mate zu schaffen sowie gezielte Forderprogramme
fur Frauen in Ausbildung und Weiterbildung zu eta-
blieren. Zudem sollten Mentorinnen-Programme und
Netzwerke ausgebaut werden, um langfristige Unter
stdtzung und Empowerment zu gewahrleisten. Fur
migrantische Frauen ist es besonders wichtig, mehr
Deutschkurse mit begleitender Kinderbetreuung an-
zubieten, um ihnen die Teilhabe am Bildungssystem
und Arbeitsmarkt zu erleichtern.s8

Das Afro-Asiatische Institut empfiehlt die Erweite-
rung der interreligiosen Bildungsprogramme auf Er
wachsenenbildung. Entwicklung von interreligiosen
Bildungsangeboten flr Erwachsene, die nicht nur in
Schulen, sondern auch in Gemeinschaftszentren und
flr Berufspendler angeboten werden.5%

Verankerung eines klaren und realistischen Betreuungs-
spiegel fur Mitarbeiteriinnen der Offenen Jugendar
beit. Erkennen des ungemeinen Potenzials der Offe-
nen Jugendarbeit im Bereich informeller Bildung (und
zahlreichen anderen Bereichen). Klares Bekenntnis zu

einer qualitativen Offenen Jugendarbeit in Graz, Aus-
bau und Finanzierung des bestehenden Angebotes
der Offenen Jugendarbeit in Graz. Mehrjahrige Ver
trage (Finanzierungssicherheit!) fur die Einrichtungen
der Offenen Jugendarbeit samt verpflichtender Inde-
xierung Uber die Jahre %’

Durch die Verschiebung der Leistung Schulassistenz
vom Sozialressort zum Bildungsressort ist eine Fi-
nanzierung der Schulassistenz nun maglich. Da Ele-
mentarpadagogik auch Bildung ist, ware es Uber
legenswert, auch die Kindergartenassistenz zum
Bildungsressort zu verschieben und damit die Finan-
zierung zu ermoglichen .58

Kindergarten und Schule: Sensibilisierung in Kin-
dergarten und Schulen zum Thema Gehorlosig-
keit, Forderung der Ausbildung von Lehreriinnen,
Kindergartenpadagog:innen, die die Gebardenspra-
che erlernen mochten. Implementierung des Faches
Osterreichische Gebardensprache im Lehrplan, OGS-
Kurse flr Eltern von horbeeintrachtigten Kindern.5°
Bei der Frihforderung wird eine richtige Aufklarung
gewiinscht, welche die OGS und Lautsprache bein-
haltet und nicht nur die lautsprachliche Erziehung vor
sieht.5%

Einsatz von ,Native Signers” (Personen mit der Ge-
bardensprache/OGS als Muttersprache zur Sprach-,
Kultur- und Identitatsforderung, Organisation von Frei-
zeitprogrammen flr horbeeintrachtigte Kinder (Sport-
programme, Lernprogramme im Sommer etc.)®"
Studium: Sensibilisierung in Universitaten zum Thema
Gehorlosigkeit, Ubernahme von Dolmetschkosten
bzw. Implementierung eines Projektes wie GESTU an
der Universitat Wien und Graz. Winschenswert wére
es, so ein Projekt Osterreichweit an allen Universi-
taten und Fachhochschulen einzuflihren .59

Empfohlen wird von Caritas der Diozese Graz Seckau,
Roma-Integration die Entkoppelung der Schdler:innen-
freifahrt von der Familienbeihilfe.5®® Verbunden damit
wird ein Verteilungsschlissel fur die Aufteilung von
Kindern mit nicht deutscher Muttersprache in Schulen
und Kindergarten empfohlen. Dies gilt besonders fur
Kinder und Jugendliche, die 6konomisch benachteiligt
sind bzw. aus bildungsfernen Milieus stammen.5%*

Ausbau der erfolgreichen Anti-Rassismus-, Sensibili-
sierungs- und Empowerment-Arbeit.6%

682 Gleichbehandlungsanwaltschaft, Regionalbliro Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 683 Steirischer Dachverband der Offenen Jugendarbeit, Beitrag
zum Menschenrechtsbericht 2025. — 684 Antidiskriminierungsstelle Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 685\Women*s Action Forum-Verein zur Binde-
lung von Engagement gegen Sexismus, Rassismus und Homophobie gegen Frauen* und GKP (Steirische Gesellschaft fur Kulturpolitik), Beitrag zum Menschenrechtsbericht
2025. - 686 Afro-Asiatisches Institut Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 687 Verein Jugendtreffpunkt Dietrichskeusch’n, Beitrag zum Menschenrechtsbericht
2025. - 688 Graz: Spendenkonvoi - Verein fur den menschlichen Umgang mit Schutzsuchenden, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 689 Gehorlosenverband Stei-
ermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 690 Gehodrlosenverband Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 691 Gehorlosenverband Steiermark,
Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 692 Gehdrlosenverband Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 693 Caritas der Didzese Graz Seckau, Roma-
Integration, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 694 Caritas der Diézese Graz Seckau, Roma-Integration, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 695 Caritas

der Diozese Graz Seckau, Roma-Integration, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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Durch die Umstellung der Curricula ab dem Studienjahr
2025/26 gilt es relevante Themenfelder im Kontext von
Menschenrechten (Menschenrechte fur Frauen, Rech-
te fir Menschen mit Behinderung, Gewaltfreie Kom-
munikation, Friedenserziehung, usw.) wieder neu in
den verschiedenen Ausbildungen abzusichern.8%
Empfohlen wird, die Bemuhungen fortzusetzen, Kin-
derrechte/Kinderschutz im padagogischen Kontext
auf allen Ebenen zu implementieren: Dabei kdnnten
die Perspektiven aller Ausbildungen, speziell auch
der von Quereinsteiger:innen, Freizeitpadagog:innen,
Schulleitungen fokussiert werden .5’

Das Bild von Padagog:innen lasst sich langerfristig
nur im Kontext der Diversitat verandern: Mehrheitlich
entsprechen Studienwerber:innen derzeit noch einem
tradiertem Berufs- und Rollenverstandnis. Daher wird
empfohlen, spezielle Rekrutierungsbemuhungen auf

allen Ebenen durch Teams, die sich mit grofser Diver-
sitat kennzeichnen, zu erarbeiten. Exemplarisch seien
Uberlegungen angefiihrt, die Anteile mannlicher Stu-
dierender fur Elementar und Primarpadagogik, von
Studierenden mit anderer Erstsprache als Deutsch
oder mit muslimischer Religion zu erhohen.%%

Die Urania Steiermark empfiehlt die Forderung und
Finanzierung von Erwachsenenbildung durch die 6f-
fentliche Hand.

Der Ausbau der Struktur sowie Ressourcenerhéhung
im Bereich Offener Jugendarbeit wird empfohlen.5%
Ebenso fordert die Jugendarbeit ein klares Bekennt-
nis zur und gesetzliche Implementierung der Offenen
Jugendarbeit als essenziellen Bestandteil der Kinder
und Jugendhilfe auf Bundesebene.”®

5.5 Recht auf eine angemessene Sozial- und
internationale Ordnung (Artikel 28 AEMR)

Artikel 28 AEMR

Jeder hat Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, in der die in dieser Erkldrung verkiindeten Rechte
und Freiheiten voll verwirklicht werden kénnen. (Anm. Recht auf gute Verwaltung).

Daten und Fakten

Die Magistratsdirektion/Strategische Personalent-
wicklung der Stadt Graz erstellt mit der Haus Graz
Akademie das freiwillige Schulungsprogramm flr
Mitarbeiter:innen im Haus Graz. Die Mitarbeiter:innen
konnen bis zu funf Schulungstage pro Jahr (aliquot bei
Teilzeitbeschaftigung) in Anspruch nehmen. Im Jahr
2024 wurden in der Haus Graz Akademie insgesamt
212 Seminare und Workshops angeboten, an denen
mehr als 1.000 verschiedene Personen teilnahmen. Ins-
gesamt wurden 2.266 Teilnehmer:innen-Tage verzeich-
net. Ziel des Programms ist es, den Mitarbeiter:innen
aktuell und zukulnftig bendtigte Kompetenzen zu vermit-
teln, um ihre Arbeit motiviert und erfolgreich ausfihren
zu kénnen. Viele der Schulungsschwerpunkte beinhal-
ten auch menschenrechtliche Themen:

Wertschatzung in Fihrung und Zusammenarbeit
Inklusion

Integration

Konfliktmanagement

Achtsamkeit

Gewaltfreie Kommunikation

Graz Verstandlich/Verstandliche Sprache
Klimaschutz

Psychohygiene und Trauer

Resilienz im Pflegealltag

Emotionale erste Hilfe

Kinder im Autismus-Spektrum
Generationen-Mix

Herausfordernde Kund:innenund Beschwerdemanage-
ment

696 Padagogische Hochschule Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 697 Padagogische Hochschule Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht
2025. — 698 Padagogische Hochschule Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 699 Verein Jugendtreffpunkt Dietrichskeusch'n, Beitrag zum Menschen-
rechtsbericht 2025. — 700 Verein Jugendtreffpunkt Dietrichskeusch'n, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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Im Jahr 2024 wurden insgesamt 60 verschiedene [T

Schulungen angeboten. Zu den behandelten Themen

gehorten unter anderem:

- Grund- und Aufbaukurse in den Office Programmen

- Vertiefung in den Office-Programmen, z.B. Excel-Aus-
wertungen

- Haus Graz Anwendungen

- Kunstliche Intelligenz

- Umgang mit sozialen Netzwerken

- Personliche Daten zukunftsfit

- Homeoffice

IT-Themen, insbesondere Schulungen zur Kinstlichen
Intelligenz sowie zu Sicherheit und Datenschutz, wer
den zunehmend stérker nachgefragt. Daher wurde das
Schulungsangebot fir 2025 entsprechend erweitert.
Aufterdem wird hybrides Lernen immer attraktiver. Ne-
ben Angeboten in Prasenz und Schulungen live wird
daher vermehrt auf E-Learnings gesetzt. Diese E-Lear
ning-Angebote werden auch selbst produziert und bie-
ten den Vorteil, dass sie costumized aufbereitet sind
und von den Teilnehmer:innen zeit- und ortsunabhangig
absolviert werden konnen. Zuséatzlichen wurde fur 2025
ein neuer Schwerpunkt rund um Inklusion geschaffen,
mit Seminaren wie: ,Gemeinsam stark: Der Weg zu
mehr Inklusion im Haus Graz"” oder ,Barrierefreie Mal3-
nahmen in der Stadt Graz”

Das Thema ,, Integration” war sowohl im Programm der
Haus Graz Akademie als auch im Dienstprifungslehr
gang fest verankert. Hierzu wurde eine interne Traine-
rin aus dem Integrationsreferat eingebunden. Zusatz-
lich wurden weitere MaRnahmen zur Integration neuer
Mitarbeiter:innen umgesetzt. Dazu zahlen die Ausbil-
dung von Buddys, die neuen Kolleg:innen unterstut-
zend zur Seite stehen, sowie die Erstellung einer On-
boarding-Broschure, die die wesentlichen Do's & Don’ts
zusammenfasst.

Zusatzlich zu den freiwilligen Schulungen finden ver
pflichtende Schulungen statt, die je nach Mafdgabe der
Tatigkeit und Funktion in den Abteilungen umgesetzt
werden. Darlber hinaus haben die Mitarbeiter:innen
des Magistrats die Maglichkeit an Seminaren der Lan-
desverwaltungsakademie des Landes Steiermark teilzu-
nehmen.

Die Magistratsdirektion/Strategische Personalentwick-
lung der Stadt Graz ist weiters flr die Ausbildung der
Mitarbeiter:innen im Rahmen der Grundausbildung zu-
standig. Dazu zahlen der verpflichtende Einfihrungstag
flr neue Mitarbeiter.innen und der Dienstprifungslehr
gang. Im Jahr 2024 haben 260 Mitarbeiter:innen ihre
Dienstprifung absolviert. Die Inhalte des Lehrgangs

umfassen rechtliche Themen, wie AVG, Verfassungs-
recht und Gemeindeverwaltung, wirtschaftliche The-
men wie Budget, Finanz- und Rechnungswesen, sowie
spezielle Themen wie Verhaltenskodex, Kund:innen-
Orientierung, Gleichstellung, Klimaschutz, GRAZ VER-
STANDLICH und Diversitatsmanagement. Der gesamte
Lehrgang wird mit magistratsinternen Trainer:innen ab-
gewickelt.

Daruber hinaus wird jahrlich ein eigenes Programm im
Rahmen der Haus Graz Akademie fur die rund 20 Lehr-
linge und ihre Ausbilder:innen erstellt. Beispiele hierflr
sind , Soziale Netzwerke und Gewaltphanomene” oder
.Generation Z fuhren, aber richtig.” Zusatzlich wurden
speziell fur Lehrlinge KI-Schulungen angeboten. Au-
lerdem nahmen die Lehrlinge online an einem oster
reichweiten Umweltkongress des Start-ups Glacier teil.
Weiters waren die Lehrlinge am Haus Graz-weiten Lehr
lingstag im Adventurepark am Prabichl dabei und hatten
die Moglichkeit, an Gesundheitschecks mit der internen
Sportwissenschaftlerin teilzunehmen.

Als Teil der Klimapionierstadt Graz gehort es zu den Auf-
gaben der Magistratsdirektion/Strategische Personal-
planung, eine interne Lernumgebung fur Klimaschutz zu
schaffen (siehe dazu Gute Praxis).

Im Bereich der Fuhrungskrafteschulung wurden 2024
die Top 90 Fuhrungskrafte des Haus Graz zur jahrlichen
Fuhrungskraftekonferenz eingeladen. Unter dem Titel
.Wie ticken Menschen? Unsere Angebote im Visier"”
behandelte die KonferenzThemen rund um unterschied-
liche Personlichkeiten, Emotionen im Burger:innen-Kon-
takt und neueste neurowissenschaftliche Erkenntnisse.
Dadurch haben die Top 90 mehr Uber sich selbst aber
vor allem mehr dber den Umgang mit Mitarbeiter:innen
und Burger:innen/Kund:innen gelernt (weitere Schu-
lungsangebote siehe Gute Praxis).

Im Herbst 2024 kamen rund 200 Fuhrungskrafte der
mittleren Ebene in der Begegnungszone Haus Graz zu-
sammen, um andere Bereiche, Aufgaben, Projekte und
Kolleg:innen kennenzulernen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Personalentwicklung
liegt in der Vernetzung der Mitarbeiter:innen. Dabei
wird das Lernen nicht nur durch Schulungen exter-
ner Expertiinnen gefordert, sondern auch die gezielte
Verbindung interner Expert:iinnen. So werden neben
Fuhrungskraften auch Jurist:innen, Frauen und HR-
Expert:innen miteinander vernetzt, um gemeinsam L&-
sungen fur Herausforderung zu entwickeln und neue
Ideen zu generieren.”

Das Personalamt der Stadt Graz berichtet, dass von
den rund 4.140 Mitarbeiter:innen der Stadtverwaltung

701 Magistratsdirektion/Strategische Personalentwicklung der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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5.5 Recht auf eine angemessene Sozial- und internationale Ordnung

Graz 580 Bedienstete eine nicht-deutsche Erstspra-
che vermerkt haben. Mehrsprachige Mitarbeiter:innen
setzen ihre Sprachkenntnisse ein, beispielweise
bei der Betreuung von Personen, Kund:innen und
Burger:innen in betriebsahnlichen Einrichtungen oder
im Rahmen des , Parteienverkehrs” in der hoheit-
lichen Verwaltung. Besonders hervorzuheben ist der
Einsatz in der Kinderbetreuung in der Abteilung fur
Bildung und Integration. In hoheitlichen Aufgabenbe-
reichen kommen die erweiterten Sprachkenntnisse un-
ter anderem bei Referent:innen fur Kindesunterhalt und
Sozialarbeiter:innen im Amt fur Jugend und Familie, bei
Sachbearbeiter:innen im Referat Sozialunterstltzung im
Sozialamt der Stadt Graz, sowie bei der Ausstellung von
Reisepassen im Burger:innenamt zum Tragen. Allerdings
liegen dem Personalamt keine Informationen dartber vor,
inwieweit mehrsprachliche Kompetenzen der Bedienste-
ten magistrats-intern sichtbar gemacht werden, um al-
lenfalls Kolleg:innen bei Bedarf zu unterstltzen.”®?

Gute Praxis

Lernumgebung fiir Klimaschutz

Als Teil der Klimapionierstadt Graz gehort es zu den Auf-
gaben der Magistratsdirektion/Strategische Personal-
planung der Stadt Graz, eine interne Lernumgebung
far Klimaschutz zu schaffen. Im Jahr 2024 nahmen
12 Kolleg:innen aus dem Haus Graz sowie ihre Haus-
haltsangehorigen am Pilotprojekt ,Klimalicht” teil, bei
dem sie einen Monat lang klimafreundlich lebten. Ne-
ben dem Kompetenzerwerb durch hochkaratige Vortra-
gende haben sie sich in dieser Zeit vegetarisch ernahrt
und auf die Nutzung ihres PKWs verzichtet. Die Ergeb-
nisse des Pilotprojekts sind beeindruckend: Zwei Fami-
lien entschieden sich, ihr Auto zu verkaufen und viele
Teilnehmende ernadhren sich weiterhin (Uberwiegend)
vegetarisch. Aufgrund des Erfolgs wurde das Projekt im
Jahr 2025 bereits fortgefuhrt.”®

Weiterentwicklung von Fiihrungskraften

Seit 2024 werden den Fihrungskraften der Stadt Graz
bis zu drei Coaching-Einheiten zur Verfligung gestellt.
Ziel dieser MalRnahme ist es, nicht nur die Leistungs-
fahigkeit der Fihrungskrafte zu starken, sondern auch
die Gesundheit und Zufriedenheit der Mitarbeiter:innen
zu fordern. Zusatzlich werden Tools zur Selbstreflexi-
on angeboten, die Fihrungskraften ermaglichen, ihr ei-
genes Fuhrungsverhalten zu analysieren. Im Rahmen
eines Fuhrungskrafte-Feedbacks konnen sie ihre Selbst-
einschatzung mit dem Feedback ihrer Mitarbeiter:innen
abgleichen und daraus gegebenenfalls konkrete Hand-
lungsauftrage ableiten. Beide MalRnahmen — das Coa-
ching und das Feedback-Tool — zielen darauf ab, die
Fuhrungskompetenzen zu starken und ein gesundes,
motivierendes Arbeitsumfeld zu schaffen.”%

Forderung der Mehrsprachigkeit von Bediensteten
und verstandlicher Kommunikation

Die Stadt Graz bietet ihren Fuhrungskraften und
Projektleiter:innen die Maoglichkeit, an einem Englisch
Training mit einer Native Speakerin teilzunehmen.
Dariiber hinaus wird mit der Initiative GRAZ VERSTAND-
LICH seit bald 10 Jahren das Ziel verfolgt, die Angebote
und Dienstleistungen der Stadt fur moglichst vielen
Blrger:innen verstandlich zu gestalten. Das betrifft alle
Sprachniveaus, sowohl von Burger:innen mit Deutsch
als Erstsprache als auch von jenen mit einer anderen
Erstsprache. Ein frischer und moderner Schreibstil er
leichtert auch Ubersetzungen mit Online-Tools im Ver
gleich zu langen und komplizierten Texten im Amtsstil.
Im Rahmen des Programms der Haus Graz Akade-
mie werden jahrlich mehrere Schulungen zu GRAZ
VERSTANDLICH angeboten. Ebenso ist GRAZ VER-
STANDLICH in unserem Dienstprifungslehrgang ver-
ankert und Teil der Willkommensmappe fir neue
Mitarbeiter:innen. Zusatzlich stehen in den Abteilungen
Multiplikator:innen als Ansprechpartner:innen zur Ver
fagung, um Kolleg:innen bei der Anwendung eines gut
verstandlichen Schreibstils zu unterstitzen.”%®

702 Personalamt der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 703 Magistratsdirektion/Strategische Personalentwicklung der Stadt Graz, Beitrag zum Men-
schenrechtsbericht 2025. — 704 Magistratsdirektion/Strategische Personalentwicklung der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 705 Magistratsdirektion/
Strategische Personalentwicklung der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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6.1. Recht auf Freiheit des Kulturlebens

6.1 Recht auf Freiheit des Kulturlebens

(Artikel 27 AEMR)

Artikel 27 AEMR

(1) Jeder hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich an den Kiinsten zu erfreuen
und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Errungenschaften teilzuhaben.
(2) Jeder hat das Recht auf Schutz der geistigen und materiellen Interessen, die ihm als Urheber von Werken der \Wis-

senschaft, Literatur oder Kunst erwachsen.

Daten und Fakten

Das Kulturamt der Stadt Graz berichtet, dass die Teil-
habe und der Zugang zum kulturellen Leben in Graz
sowohl potenzielle Zuschauer:innengruppen als auch
Kulturschaffende betrifft. Seit Jahren bemuht sich das
Ressort Kultur und Wissenschaft, nicht zuletzt durch die
Einrichtung des Fachbeirats Interkultur und Volkskultur,
um die fachliche Auseinandersetzung auf dem Gebiet
und um entsprechende Forderungen. Initiativen zur kul-
turellen Teilhabe werden unterstutzt. Auch die Beauftra-
gung der Kulturvermittlung Steiermark mit den Stipen-
dienprogrammen zielen auf multikulturelle Teilhabe ab.
Weiters erklart das Kulturamt der Stadt Graz, dass
grundsatzlich jede:r Grazer:in die Moglichkeit hat, sich
um Forderung der Stadt Graz im Bereich Kultur und Wis-
senschaft zu bewerben. Die Forderrichtlinien der Stadt
Graz, die den Gleichbehandlungsgedanken achten, bil-
den dafir Grundlage und Rahmen. Der Geschlechter
gleichbehandlung wird durch spezifische Abfrage in den
Forderansuchen besonderes Gewicht verliehen.”%

Das Kulturamt der Stadt Graz erklart, dass die Antra-
ge zur Bewerbung auf Preise und Stipendien fur Kultur
und Wissenschaft der Stadt Graz auch auf Englisch auf
dem Kulturserver hinterlegt sind. Alle weiteren Infos zu
Forderungen etc. finden sich auf der Stadt Graz-Home-
page zur moglichen Ubersetzung in diversen Sprachen.
Weitere umfassende Orientierungsmoglichkeit zu For
derungen etc. bietet die Homepage ,, Kulturserver” des
Kulturamtes.””

Das Integrationsreferat der Stadt Graz hebt die zen-
trale Bedeutung der Pramisse ,Wertschatzung von kul-
tureller und religioser Vielfalt” im Leitbild ,Graz sind
wir alle” hervor. Diese Haltung spiegelt sich auch im
Handlungsfeld , Forderung des Dialogs zwischen Kul-
turen und Religionen — Vielfalt sichtbar machen” des Ar

beitsprogramms ZUSAMMEN"% wider. Zur Umsetzung
dieser Ziele werden im Arbeitsprogramm verschiedene
MaRnahmen definiert: die Forderung von dialogorien-
tierten und interreligiosen Bildungsangeboten, Aus-
tausch und Vernetzung mit der Koordinierungsstelle des
Interreligiosen Dialogs sowie mit lokalen Kultur und Re-
ligionsvereinen, die Forderung von interkulturellen und
interreligidosen Veranstaltungen und Festen sowie eine
gezielte Offentlichkeitsarbeit zur Sichtbarmachung der
kulturellen und religiosen Vielfalt in Graz.”®®

Der Gemeinderatsklub der Grazer Griinen-ALG betont
die Bedeutung der vielfaltigen und lebendigen Kultursze-
ne in Graz, die durch zahlreiche Institutionen und Kul-
turvereine gepragt wird. Vor allem junge und weniger
etablierte Kulturschaffende sind auf Unterstltzung der
offentlichen Hand und leistbare Veranstaltungsorte an-
gewiesen.’™®

Probleme und Defizite

Das Kulturamt der Stadt Graz thematisiert die Frage
nach einem gleichen Zugang zu Kulturforderung fur alle.
Insbesondere stellt sich die Frage, inwieweit sich auch
marginalisierte Gruppen von den Kulturférderungsmaog-
lichkeiten angesprochen fuhlen.”"

Der Gemeinderatsklub der Grazer Griinen-ALG weist
darauf hin, dass Graz zwar Uber zahlreiche Veranstal-
tungsorte verfugt, diese jedoch teilweise sehr kostspie-
lig und somit far viele Kulturschaffende nicht leistbar
sind.”?

Laut dem Women*s Action Forum und der Steirische
Gesellschaft fir Kulturpolitik (GKP) bestehen spezi-
fische Probleme und Defizite in Bezug auf die Beteili-
gung von Frauen* in der Kultur insbesondere in fol-
genden Bereichen:

706 Kulturamt der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 707 Kulturamt der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 708 Siehe Arbeitspro-
gramm zum Integrationsleitbild der Stadt Graz unter https://www.graz.at/integrationsleitbild. — 709 Integrationsreferat der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht

2025. - 710 Die Grinen — ALG — Gemeinderatsklub, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 711 Kulturamt der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.

712 Die Grunen — ALG — Gemeinderatsklub, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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Viele Frauen*, insbesondere jene mit niedrigem sozi-
alen Status oder Migrationsgeschichte, haben einge-
schrankten Zugang zu kulturellen Angeboten. Haufige
Grinde daflr sind fehlende finanzielle Mittel, unzurei-
chende Kinderbetreuung und Sprachbarrieren. Ohne
entsprechende Betreuung kénnen viele Frauen* nicht
an kulturellen Veranstaltungen, Kursen oder Vereinsak-
tivitaten teilnehmen. Zudem erschwert eine mangeln-
de Sprachkompetenz den Zugang zu Informationen und
die aktive Teilnahme am kulturellen Leben. Zudem wer
den Frauen* oft nicht ausreichend in Entscheidungs-
und Gestaltungsprozesse eingebunden, sodass ihre
Perspektiven und Bedurfnisse in der Kulturpolitik unter
reprasentiert bleiben. Dies fuhrt zu einer mangelnden
Vielfalt und benachteiligt bestimmte Gruppen in ihrer
kulturellen Teilhabe. Insgesamt erschweren diese Defi-
zite den gleichberechtigten Zugang zur Kultur und damit
zur gesellschaftlichen Teilhabe.”™®

Zudem berichten das Women*s Action Forum und
Steirische Gesellschaft fiir Kulturpolitik (GKP), dass
im Bereich von Kunst und Kultur weitere kulturpoli-
tische Ansatze benotigt werden, um sicherzustellen,
dass Menschen im Sinne der Europaischen Menschen-
rechtskonvention (EMRK) nicht diskriminiert werden.”™

Die OMAS GEGEN RECHTS Steiermark stellen fest,
dass der Versuch der Landesregierung, kritische Kultur
einzuschranken, auch viele stadtische Einrichtungen be-
trifft. Die Stadt bemuht sich zwar um einen Ausgleich,
stofdt dabei jedoch an ihre Grenzen.”™®

Der Steirische Dachverband der Offenen Jugendar-
beit stellt fest, dass es in Graz fur Jugendliche an aus-
reichend niederschwelligen Kulturangeboten mangelt.
Insbesondere Themen wie kulturelle Bildung, die Forde-
rung kreativer Milieus sowie die Aktivierung und Unter
stitzung jugendkultureller Formate kommen dabei hau-
fig zu kurz.”®

Das Kindermuseum Graz stellt fest, dass die Erreich-
barkeit von Kindern und Familien, insbesondere mit Mi-
grationshintergrund, eine Herausforderung darstellt. Zu-
dem wird beobachtet, dass Kinder ihr Jugendlichsein
zunehmend fraher definieren und daher das Interesse
an einem Kindermuseum verlieren. Auffallig ist aulRer
dem, dass das Angebot Uberwiegend das Bildungsbur
gertum anspricht.”””

Der Gehorlosenverband Steiermark kritisiert die feh-
lende Dolmetschung in Osterreichischer Gebardenspra-

che (OGS) bei Kulturveranstaltungen sowie die geringe
Einbindung von gehdrlosen Kinstlerinnen und Kinst-
lern bei Auftritten. Zudem bestehen erhebliche Infor
mationsdefizite und mangelnde Barrierefreiheit, da In-
formationen in Museen haufig Uber Audioguides oder
auditiv vermittelte Inhalte bereitgestellt werden.”'®

Gute Praxis

Das Kulturamt der Stadt Graz fliihrte im Rahmen der
kulturpolitischen Standortbestimmung 2024 einen inten-
siven Evaluierungsprozess durch, bei dem Expert:innen
aus dem kulturellen Leben, die sich der Themenstel-
lung einer forderlichen Entwicklung der Grazer Kultur
landschaft widmeten, eingebunden wurden. Die ge-
wonnenen Erkenntnisse und Forderungen werden in
zukUnftige ForderUberlegungen sowie in die kulturpoli-
tische Entscheidungsfindung integriert.””®

2024 konnte das Kulturamt der Stadt Graz in enger
Abstimmung mit Prof. Dr. Michael Wrentschur und
dem Team von MEHR.WERT/Initiative InterACT sowie
Vertreter:innen der IG Kultur Steiermark einen Prozess
anstofden, um Grundsatziberlegungen anzustellen, in-
wiefern von Fordergeberseite aus positiv Einfluss auf
Erweiterung von Teilhabe, Zugédngen und auf eine Be-
wusstseinsbildung zum Thema Anti-Diskriminierung ge-
nommen werden kann.”?°

Das Integrationsreferat der Stadt Graz fordert aktiv die
kulturelle Vielfalt, indem es eine Vielzahl von Kulturverei-
nen sowie interkulturelle Feste und Veranstaltungen fi-
nanziell unterstltzt. Zu den geférderten Projekten zah-
len unter anderem: Chiala Afrika-Fest, Afrikanisches
Literaturfestival, Ukrainische Klange 2024, InTAKT
2024, CSD-Parkfest, Jahr der offenen Tur 2024, KOHA
Kitchen, Identitatsstiftung fur Alevit:innen, Albanischer
Kulturtag, Nowruz und Eid-Fest, Ubuntufesttage 2024,
Interkulturelle Musik bei Mohoga, Feier der Yalda Nacht,
Rhythmus des Glicks (Kulturverein), The Cake Escape,
sowie Serbisch Osterreichische Briicken.”!

Das Stadtmuseum Graz berichtet folgende Beispiele

guter Praxis:

- Kultur inklusiv: Das Graz Museum engagiert sich im
Verein , Kultur Inklusiv” und beteiligt sich an Aktivi-
taten wie den Kultur Inklusiv Stadtspaziergangen so-
wie der Programmentwicklung.

- InTaKT-Festival und Kooperationen: Im Jahr 2024 war
das Graz Museum Kooperationspartner und Austra-
gungsort des InTaKT-Festivals, des Sprachenfestes,

713 Women*s Action Forum- Verein zur Biindelung von Engagement gegen Sexismus, Rassismus und Homophobie gegen Frauen* und GKP (Steirische Gesellschaft fur
Kulturpolitik), Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 714 Women*s Action Forum und Steirische Gesellschaft fur Kulturpolitik (GKP), Beitrag zum Menschenrechts-
bericht 2025. - 715 OMAS GEGEN RECHTS Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 716 Steirischer Dachverband der Offenen Jugendarbeit, Beitrag zum
Menschenrechtsbericht 2025. — 717 KIMUS Kindermuseum Graz GmbH, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 718 Gehorlosenverband Steiermark, Beitrag zum
Menschenrechtsbericht 2025. — 719 Kulturamt der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 720 Kulturamt der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbe-
richt 2025. — 721 Integrationsreferat der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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der Armutskonferenz, des Vereins Granatapfel und
weiterer Grazer Initiativen, die sich fir Menschen-
rechte einsetzen.

- Beteiligung von Menschen mit Beeintrachtigungen an
der Vermittlung: Auch im Jahr 2024 wurden Tandem-
Fihrungen durch die Sonderausstellungen mit Men-
schen mit Beeintrachtigungen erarbeitet und in den
Sonderausstellungen durchgefahrt. Im Jahr 2024 fan-
den vier Veranstaltungen statt.

- Beteiligung von Menschen mit Beeintrachtigungen an
der Konzeption von Ausstellungen: Im Jahr 2024 wur
den Fokusgruppen und Expert:innenrunden mit Men-
schen mit Beeintrachtigungen in Vorbereitung der
Ausstellung ,Demokratie, heast!” durchgeflhrt, die
im April 2025 eroffnete und inklusive Elemente und
inhaltliche Bezlige enthélt, die direkt auf die Expertise
der Selbstvertreter:innen zurlickgehen.

- Barrierefreie Website: Um die Zuganglichkeit zu Infor
mationen zu verbessern wurde im Jahr 2024 eine bar
rierefreie Website flr das Museum programmiert, die
2025 online gehen wird.”??

Der Gemeinderatsklub der SPO betont, dass die Stadt
Graz aktiv das Recht auf Freiheit des Kulturlebens ge-
mafd Artikel 27 der Allgemeinen Erklarung der Men-
schenrechte fordert. Kulturelle Teilhabe wird dabei als
wesentlicher Bestandteil der Lebensqualitat und so-
zialen Integration angesehen Die Stadtverwaltung un-
terstltzt dies durch verschiedene Initiativen und Pro-
gramme, darunter die Forderung kultureller Vielfalt und
der freien Kulturszene, die Bereitstellung offentlicher
Raume fur Kulturveranstaltungen, mietkostenfreie Ver
anstaltungstage sowie die Veroffentlichung eines Kultur
und Veranstaltungskalenders.’?

Gemeinderatsklub der Grazer Griinen-ALG berichtet,
dass im neuen Stadtteil Reininghaus die Tennenmalzerei
adaptiert wurde. Sie dient nun als Veranstaltungsort fur
Kulturschaffende und gleichzeitig als Begegnungsort fir
die Nachbarschaft.”*

Die Steirische Gesellschaft fiir Kulturpolitik (GKP) setzt
den soziologischen Ansatz von Kathe Leichter um, in-
dem sie nicht ,uUber die Menschen berichten oder ar
beiten’ sondern gemeinsam mit den Betroffenen agiert
und diese gleichwertig in die Kulturarbeit involviert.”?®

Das Women*s Action Forum verfolgt einen proaktiven
Ansatz, um Frauen* aller Biografien eine aktive und gleich-
berechtigte Teilnahme am Kulturleben zu erméglichen.
Durch die enge Zusammenarbeit mit migrantischen
Communities, die Organisation von Veranstaltungen mit
kostenloser Kinderbetreuung und unkomplizierter An-
meldung sowie die Forderung gelebter Mehrsprachig-
keit werden niedrigschwellige Zugange geschaffen, die
soziale und kulturelle Teilhabe fordern.”?6

Der Steirische Dachverband der Offenen Jugendarbeit
berichtet von positiven Erfahrungen mit niederschwelligen
jugendkulturellen Bildungsformaten und-angeboten, die in
vielen Jugendzentren stattfinden.”?’

Die Omas gegen Rechts Steiermark betonen den bei-
spielhaften Widerstand von Kulturschaffenden im Ein-
satz flr den Erhalt und die Forderung des Kulturlandes
(Initiative , Kulturland retten!”).728

Das Kindermuseum Graz ermoglicht Kindergarten und
Schulgruppen aus Graz einen kostenlosen Eintritt. Die-
ses Angebot fordert den niederschwelligen Zugang zu
kultureller Bildung bereits in jungen Jahren und starkt
die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen am kulturel-
len Leben.”?®

Der Gehorlosenverband Steiermark berichtet fol-
gende Beispiele guter Praxis: Das Kunsthaus Graz bietet
ein barrierefreies Flhrungsvideo auf seiner Homepage
an, und das Kindermuseum Frida & Fred organisiert
Fihrungen in Osterreichischer Gebardensprache (OGS).
Darlber hinaus veranstaltet der Gehorlosenverband Kul-
turveranstaltungen in OGS oder mit Dolmetscher:innen,
um den Zugang zu kulturellen Angeboten flr gehorlose
Menschen zu erleichtern.”®

722 Stadtmuseum Graz GmbH (Graz Museum), Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 723 Gemeinderatsklub der SPO — Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbe-
richt 2025. — 724 Die Griinen — ALG - Gemeinderatsklub, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 725 \Women*s Action Forum und Steirische Gesellschaft fur Kulturpo-
litik (GKP), Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 726 \Women*s Action Forum-Verein zur Bundelung von Engagement gegen Sexismus, Rassismus und Homophobie
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Neue Empfehlungen

Der OVP-Gemeinderatsclub spricht folgende Emp-

fehlungen aus:

- Den Zugang zu kulturellen Angeboten starken.

- Kulturelle Bildung weiter vertiefen.

- Die Vernetzung fordern.

- Teilhabemoglichkeiten fiur éaltere Menschen und
Menschen mit Behinderungen gezielt ausbauen,
beispielsweise durch mobile Kulturformate oder an-
gepasste Vermittlungsangebote.

- Nachhaltigkeit und Fairness in der Forderpolitik si-
cherstellen: Transparente Kriterien, faire Bezahlung,
langfristige Planungssicherheit und generationenge-
rechte Kulturentwicklung sollten als Leitprinzipien
einer verantwortungsvollen Kulturpolitik dienen.”

Gemeinderatsklub der Grazer Griinen-ALG emp-
fiehlt, verstarkt Kooperationen mit grofRen Kulturin-
stitutionen einzugehen, um neue Raume und Mog-
lichkeiten fur Kulturschaffende der freien Szene zu
schaffen.”??

Das Women*s Action Forum und die Steirische

Gesellschaft fiir Kulturpolitik (GKP) empfehlen:

- Den Ausbau und dauerhafte Finanzierung von ko-
stenlosen Kinderbetreuungsangeboten bei kulturel-
len Veranstaltungen.

- Die verstarkte Forderung von mehrsprachigen Pro-
grammen und Materialien.

- Die gezielte Einbindung migrantischer Communities
in Planung und Durchfthrung kultureller Projekte.

- Die Sicherstellung eines barrierefreien Zugangs zu
kulturellen Angeboten, sowohl finanziell als auch
raumlich.

- Forderprogramme, die soziale und wirtschaftliche
Hurden abbauen, um alle Menschen, unabhangig
von Herkunft oder sozialem Status, eine aktive Teil-
nahme am Kulturleben zu ermoglichen.

- Die Antragsberechtigung fur Kulturforderung von al-
len Kiinstler:innen, die in Osterreich leben.

- Die Einfihrung eines Forderungsprogramms fur
Klnstler:innen mit Kindern.”3

Der Steirische Dachverband fiir Offene Jugendarbeit
empfiehlt, jugendkulturelle Formate und Angebote in
der Offenen Jugendarbeit auszubauen. Zudem sollten
die Kooperationen zwischen der Offenen Jugendar
beit, Kulturschaffenden und kulturellen Einrichtungen
verstarkt gefordert werden.”3

Das Kindermuseum Graz empfiehlt, mehr Angebote
fir Familien mit Migrationshintergrund zu schaffen
und den niederschwelligen Zugang zu kulturellen An-
geboten weiter auszubauen.”?®

Der Gehorlosenverband Steiermark empfiehlt, die
kulturelle Teilhabe fir gehorlose Menschen zu verbes-
sern, indem bei Kulturveranstaltungen und in Museen
verstarkt Videowiedergaben mit Untertiteln und/oder
Videos in OGS oder International Sign (IS) angeboten
werden.”®®

731 OVP-Gemeinderatsclub, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 732 Die Griinen — ALG — Gemeinderatsklub, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
733 Women*s Action Forum- Verein zur Biindelung von Engagement gegen Sexismus, Rassismus und Homophobie gegen Frauen* und GKP (Steirische Gesellschaft fur
Kulturpolitik), Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 734 Steirischer Dachverband der Offenen Jugendarbeit, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 735 KIMUS
Kindermuseum Graz GmbH, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 736 Gehorlosenverband Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.



N

/. Schwerpunktthema:
Das Diversitats-
management der
Stadt Graz aus
menschenrechtlicher
Perspektive




7. Schwerpunktthema

167

Das Kapitel wurde vom Menschenrechtsbeirat der
Stadt Graz mit Unterstltzung der Geschaftsstelle (Eu-
ropaisches Trainings- und Forschungszentrum fur Men-
schenrechte und Demokratie) und des Integrationsre-
ferates der Stadt Graz, Mitarbeiter:innen des UNESCO
Zentrums fur Menschenrechte in Gemeinden und Regi-
onen, der Europaischen Stadtekoalition gegen Rassis-
mus, sowie der Stadtverwaltungen Bonn, Graz, Kdln,
Wien und Zurich zusammengestellt.

1. Einleitung

343.461 Menschen leben mit Stand 1. Janner
2025 in Graz. Uber 100.000 Menschen davon sind
Auslander:innen (EU-BUrger:innen oder Drittstaatsan-
gehorige). Sie kommen aus fast 160 verschiedenen
Nationen. Graz ist vielfaltig und eine Stadt fur all ihre
Bewohner und Bewohnerinnen — das bedeutet, diese
bestehende Vielfalt in der Stadtbevolkerung als Nor
malitat anzuerkennen, sie proaktiv zu gestalten und ihr
Rechnung zu tragen. Konkret fur den Magistrat heif3t
das sowohl die Vielfalt und das Vielfaltsbewusstsein in-
nerhalb der Belegschaft als Arbeitgeber zu starken, als
auch nach auf’en hin Dienstleistungen entsprechend
diversitatsgerichtet auszugestalten. So fuhlen sich die
hier wohnenden Menschen in ihren unterschiedlichen
Bedurfnissen und Perspektiven wahrgenommen und re-
prasentiert und in ihrer Zugehorigkeit zur Stadt gestarkt.
Dazu gehort auch, MaRnahmen zur Sensibilisierung und
Aufklarung zu setzen, um Rassismus und Diskriminie-
rung in Graz entgegenzuwirken und ein gleichberech-
tigtes Miteinander zu fordern.

Ausgehend von der Bundes- Antirassismus-Strategie
ARS und im Zuge des Beschlusses des neu erarbei-
teten stadtischen Zehn-Punkte-Programm gegen Ras-
sismus 2025-2027 gibt es daher innerhalb des Magi-
strats Bestrebungen, sich eingehender und aktiv mit
dem Thema Diversitat in der Stadt Graz zu beschaftigen
und Mafinahmen zu setzen. Die ARS, die dazu den An-
stofd gab, wurde im Jahr 2024 vom Bundesministerium
fr Kunst, Kultur, 6ffentlichen Dienst und Sport (BMKOS)
auf den Weg gebracht. Damit wurde ein umfassendes
Rahmeninstrument geschaffen, um Chancengleichheit
zu fordern und Rassismus und anderen Formen der Dis-
kriminierung entgegenzuwirken:

,Das BMKOS sieht seine Aufgabe darin, eine inklusi-
ve Gesellschaft in seinem Wirkungsbereich mitzuge-
stalten und seine Tatigkeit am Grundsatz der Gleichheit
aller Menschen an Wurde und Rechten auszurichten.
Darlber hinaus ist gesellschaftspolitische Teilhabe ein

wesentliches Merkmal einer demokratiegepragten Vor-
gehensweise. Dies beinhaltet, dass alle Menschen, un-
abhangig von Geschlecht, Geschlechtsidentitat, Alter,
ethnischer oder kultureller Zugehorigkeit, Sprache, Be-
hinderung, Religion oder Weltanschauung, sexueller
Orientierung, Bildung und Ausbildung, korperlichem Er
scheinungsbild, Art des Arbeitsverhaltnisses und sozia-
ler Herkunft gleichberechtigt entsprechend ihrer Bedurf-
nisse leben und an der Gesellschaft teilhaben konnen.”
(ARS 2024, S. 7)

Mit dem Zehn-Punkte-Programm gegen Rassismus
2025-2027 hat der Gemeinderat der Stadt Graz am 16
Janner 2025 insgesamt 49 einschlagige Mafinahmen
mit dem Ziel beschlossen, eine rassismuskritische Ge-
sellschaft zu fordern. Zwolf dieser MaRnahmen betref-
fen das Diversitdtsmanagement im Magistrat der
Stadt Graz und in Betrieben, welche der Stadt Graz ge-
horen oder fur das Haus Graz arbeiten (siehe Verpflich-
tung 6, die Stadt als Arbeitgeberin und Dienstleisterin).
Der Menschenrechtsbeirat befasst sich in diesem Be-
richt mit der Umsetzung dieser vom Gemeinderat be-
schlossenen Malfinahmen aus menschenrechtlicher
Perspektive.

Einleitend werden MafRRnahmen im Diversitatsmanage-
ment der Stadte Bonn, Koln, Wien und Zlrich vorge-
stellt. Die Ansatze veranschaulichen die Bandbreite und
die Wirkungen von Diversitatsmanagement.

Im zweiten Schritt wird der menschenrechtliche Bezug
hergestellt und der menschenrechtliche Bewertungs-
malstab aus einschlagigen Bestimmungen und der
Grazer Menschenrechtserklarung 2001 hergeleitet.

Die MaRnahmen aus dem Gemeinderatsbeschluss und
die unterschiedlichen Aspekte des Diversitatsmanage-
ments vom Bewerbungsverfahren bis zum Schutz von
Mitarbeiter:innen vor Belastigung werden in einem drit-
ten Schritt behandelt.

Der Bericht stellt kurz den Prozess und die bislang er
zielten Ergebnisse vor, auf deren Basis eine menschen-
rechtliche Beurteilung des Menschenrechtsbeirates als
Orientierung fur die weitere Umsetzung erfolgt.

2. Erfahrungen aus Bonn, Kéiln, Wien
und Ziirich

Wie haben andere Stadte Mitarbeiter:innenbefragungen
zu Diversitatsthemen im Hinblick auf Umfang, Schwer
punkt, Verankerung, Methode und Erkenntnisinteresse
angelegt? Berlcksichtigt werden Bonn, Kéln, Wien, ZU-
rich, die- ebenso wie Graz- Mitglieder der Europaischen



https://www.graz.at/cms/beitrag/10358509/7771447/Zehn_Punkte_Aktionsprogramm_der_Stadt_Graz.html
https://www.graz.at/cms/beitrag/10358509/7771447/Zehn_Punkte_Aktionsprogramm_der_Stadt_Graz.html
https://www.graz.at/cms/beitrag/10358509/7771447/Zehn_Punkte_Aktionsprogramm_der_Stadt_Graz.html
https://www.graz.at/cms/beitrag/10358509/7771447/Zehn_Punkte_Aktionsprogramm_der_Stadt_Graz.html
https://www.eccar.info/en
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Stadtekoalition gegen Rassismus (ECCAR) sind. Welche
Erkenntnisinteressen wurden verfolgt? Wie gingen die
befragten Stadte vor? Welcher Aufwand war damit ver
bunden? Welche Ergebnisse wurden erzielt und welche
Konsequenzen daraus gezogen?

2.1 Ausgewahlte MaRnahmen in Bonn, Kéiln, Wien
und Zirich

a) Videos, die , der Vielfalt in der Verwaltung ein Gesicht
geben und den Gesichtern eine Geschichte” Bonn
erstellte Erfahrungsberichte und Empowermentvi-
deos, die den Mitarbeiter:innen im Intranet der Stadt
zur Verfligung stehen. Koln zeigt Ich bin wie ich bin —
Kurzfilm zur Vielfalt in der Verwaltung- Stadt KoIn Viel-
falt als Ressource.

b) Zurich integrierte zwei Fragen zur Benachteiligung in
anderweitigfokussierte Mitarbeiter:innenbefragungen
(dieser Ansatz ist laut Auskunft der Strategischen Per
sonalentwicklung in der Magistratsdirektion auch far
Graz geplant).

c) Befragung von Mitarbeiter:innen zur detaillierten Er
hebung von Strukturdaten (Diversitatsmerkmalen),
Benachteiligungserfahrungen und Kenntnis von Di-
versitatsprogrammen. Dieser sehr umfassende An-
satz wurde von der Stadt Koln wahrgenommen.

d) Die StadtWien erstellt einen Diversitatsmonitor. Dazu
wurden Indikatoren zur Diversitat in der Verwaltung
entwickelt und teils mit bestehenden, teils mit zu er
hebenden Daten erfasst.

2.2 Was sind die zentralen Erkenntnisinteressen
in Koéln, Wien und Ziirich?

Der Rat der Stadt KoIn hat im Dezember 2021 die Durch-
fihrung einer Mitarbeitendenbefragung zur Erhebung
von Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsdaten be-
schlossen und folgte damit der Empfehlung des Amtes
fUr Integration und Vielfalt, weil die Vielfalt der Mitarbei-
tenden ein entscheidender Erfolgsfaktor ist, der nicht
nur die Gewinnung neuer Talente beeinflusst, sondern
auch die Zufriedenheit und Bindung bestehender Mitar
beitender fordert. Die Erhebung wird durchgefuhrt, um
zu erfahren, wo welche Mitarbeitenden mit welchen
Vielfaltsmerkmalen arbeiten, wie und wie viel Diskrimi-
nierung durch wen erlebt wird, welche Grinde es da-
far gibt und wie mit Diskriminierung umgegangen wird.
Als erste Kommune Deutschlands hat die Stadt Koln
2007 die ,,Charta der Vielfalt” unterzeichnet. Damit ver
pflichtet sich ihre Verwaltung, Vielfalt anzuerkennen,
wertzuschatzen und ein vorurteilssensibles Arbeitsum-

feld zu schaffen. ,,Um ein zielgerichtetes Diversity Ma-
nagement umsetzen zu konnen, bendtigen wir eine so-
lide Datenbasis unserer Mitarbeitenden. Diese Daten
sind unerlasslich, um genaue Einsichten in die Mitar
beitendenstruktur unserer Verwaltung zu erhalten. Sie
ermoglichen es uns, die Reprasentation verschiedener
Gruppen zu verstehen, Chancengerechtigkeit zu bewer
ten, Zugangsbarrieren zu identifizieren und den Um-
gang mit Diskriminierung zu verbessern’, beschrieben
die zustandigen Fachleute aus Koln die Notwendigkeit
des Instrumentes dem Menschenrechtsbeirat. Es geht
darum, Mitarbeiter:innenpotentiale zu erkennen und
auszuschopfen sowie Diskriminierungsschutz weiter
auszugestalten. Ohne Daten bleibt Diskriminierung fur
Nichtbetroffene unsichtbar, ebenso wie der Erfolg und
die Wirksamkeit entsprechender Gegensteuerung.

Aus den erhobenen Daten lassen sich MaRnahmen, wie
zum Beispiel Schulungen zur Sensibilisierung der Mit-
arbeitenden ableiten. Dadurch werden die Attraktivitat
fur neue Fachkrafte erhoht, Potentiale des Personals
besser ausgelotet und genutzt, die Mitarbeitendenbin-
dung gestarkt und auch die Glaubwadrdigkeit und Trans-
parenz von Diversitdtsmanagement gesteigert. Ziel ist
es, die aktuelle Lage besser zu verstehen und die Situ-
ation fir alle Mitarbeitenden zu verbessern. Von diesen
und weiteren Vorteilen sollte die Stadtverwaltung profi-
tieren konnen.

Die Stadt Wien erstellt seit 20 Jahren den Diversitats-
monitor. Wichtigste Voraussetzungen dafir sind der
politische Wille der Entscheidungstrager:innen, die
Verflugbarkeit von Daten und die Machbarkeit einer Ei-
generhebung. Zentrales Interesse der Stadt Wien flr
die Durchfiihrung des Monitors ist die Notwendigkeit,
die Debatte zu Diversitat und Diskriminierung mittels
Evidenz zu versachlichen. ,Wir leben in einem Zeital-
ter, wo Zuwanderung eine Normalitat ist, aber Gleich-
stellung und Gleichberechtigung noch nicht und das
schafft Probleme fir alle, weil soziale Kohéasion betrifft
alle, nicht nur Zuwanderungsgruppen’, argumentiert die
Leiterin des Wiener Diversitatsmonitors im Magistrat
im Gesprach mit dem Menschenrechtsbeirat der Stadt
Graz. Bei der Indikatorenentwicklung waren die Einbe-
ziehung aller Bereiche, die das Leben von Menschen in
Wien pragen, z.B. politische Partizipation auch bei feh-
lendem Wahlrecht, wichtig.

In Zurich wollte die Stadtentwicklung eine empirische
Grundlage zur Aussage: , Rassismus findet auch in der
Stadtverwaltung Zurich statt” schaffen. Das war immer
eine Feststellung der Fachstelle fur Diversitat, Integrati-
on und Antirassismus, die in Zurich in der Stadtplanung
angesiedelt ist, und welche sie aufgrund ihres Fachwis-



https://www.eccar.info/en
https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/soziales/diversityvielfalt/ich-bin-wie-ich-bin-kurzfilm-zur-vielfalt-der-verwaltung#ziel_0_9
https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/soziales/diversityvielfalt/ich-bin-wie-ich-bin-kurzfilm-zur-vielfalt-der-verwaltung#ziel_0_9
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sens und den Informationen aus ihren Netzwerken ge-
tatigt hat. Aber diese Feststellung war nie objektiviert,
es fehlte die empirische Basis fur diese Aussage. , Gera-
de bei solchen sensiblen Themenfeldern sind Daten und
Fakten aber besonders wichtig, da dementsprechende
Feststellungen oft schnell als rein von den Interessen
derer, die sie tatigen, motiviert, abgetan werden’ be-
richtet dem Menschenrechtsbeirat der zustandige
Fachreferent aus Zurich. Die Stadt Zurich hat als Arbeit-
geberin eine Obsorgepflicht und braucht Kenntnis und
Evidenz, um dieser Pflicht nachkommen zu konnen.

2.2 Wie befragen Kéln, Wien und Ziirich ihre
Belegschaft?

In KoIn wird den Mitarbeiter:iinnen ein vertraulicher
Fragebogen zugesendet (liegt dem Menschenrechts-
beirat vor). Kéln unternahm eine Reihe von Malnah-
men, um einen hohen Rucklauf zu erreichen. Es wur
de eine Kommunikationskampagne mit verschiedenen
Elementen und Stationen durchgefiihrt. Bereits die Er
stellung des Fragebogens brachte durch das Einbin-
den von Expert:innen und Betroffenen einen werbeahn-
lichen Effekt. Die Einbindung der intern zu beteiligenden
Dienststellen sowie Personalvertretungen half schon im
Abstimmungsprozess. Offentlichkeitsarbeit und Perso-
nalverwaltung erstellten ein Logo fur die Aktion. Es gab
eine Erreichbarkeitsstudie in der Verwaltung, um auch
die zu erreichen, die das Intranet wenig nutzen, wie die
sehr mobilen Kolleg:innen in Kindergarten oder etwa
bei der Mullabfuhr. Auf3erdem wurden Flyer in kleiner
Auflage mit einem Begleitschreiben an alle Amter ge-
sendet. Im Intranet wurde ein eigener Bereich fur die
Umfrage erstellt. Es wurden Videos mit bekannten Per
sonlichkeiten der Stadtverwaltung und betroffenen Mit-
arbeitenden erstellt, die in etwa zweiminutigen Clips be-
schrieben, warum sich eine Teilnahme lohnt. Die Videos
wurden durch das Intranet Uber den gesamten Umfra-
gezeitraum verdffentlicht. Die Oberblrgermeisterin er
mutigte gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Gesamt-
personalrates am Startpunkt der Umfrage, in der Mitte
und in der letzten Woche personlich alle Mitarbeiten-
den, an der Umfrage teilzunehmen. In den Mails wurde
die Umfrage verlinkt. In den letzten Tagen der Umfrage
wurde Telefonakquise betrieben.

Per online verflugbarem Fragebogen werden die
Mitarbeiter:innen der Stadt Wien jedes zweite Jahr be-
fragt. Die Daten aus dieser Befragung flieRen in den
Wiener Diversitatsmonitor ein, der als Beispiel guter
Praxis von der ECCAR anerkannt ist. In\Wien begann der
Prozess 2005 mit der Empfehlung fur die Umsetzung

des Monitors durch eine Entwicklungsgruppe aus ver
schiedenen Abteilungen. Darauf aufbauend wurde eine
Expert:innengruppe zur Entwicklung der Monitoring-In-
dikatoren eingesetzt, die auch die Datenverflgbarkeit
berUcksichtigte. Die Expert:iinnengruppe bestand aus
Mitarbeiter:innen der zustandigen Abteilungen und ex-
ternen Berater:innen. Um die Vergleichbarkeit der Er
gebnisse und die |dentifikation von Trends Uber die Jah-
re/zehnte zu gewahrleisten, ist es notwendig, immer
vergleichbare Indikatoren und Daten zu haben. Anderer-
seits ist es aber auch wichtig, den internationalen Stan-
dards fur solche Monitorings zu entsprechen und inter
national mit ahnlichen Monitoren vergleichbar zu sein.

Alle vier Jahre findet in der Stadt Zirich eine
Mitarbeiter:innenbefragung statt, die von der Personal-
abteilung koordiniert wird. Diese Befragung ist ein Ma-
nagementinstrument, welches Fuhrungskraften Feed-
back geben soll. Die Mitarbeiter:innenbefragung ist
standardisiert und kann in ca. 30 Minuten beantwortet
werden. Die beiden Items zu Rassismus sind ,Haben
Sie Rassismus in den letzten 12 Monaten am Arbeits-
platz erlebt?” samt einer kurzen Beschreibung und die
Nachfrage, ob das Erlebnis gemeldet wurde und wem.
Das zweite Erkenntnisinteresse bezieht sich auf die Zeu-
genschaft: ,,Haben Sie Rassismus in den letzten 12 Mo-
naten beobachtet?” samt den genannten Zusatzfragen.

2.3 Wie hoch ist der Aufwand in KéIn, Wien
und Ziirich?

Die Kdlner Kolleg:innen beziffern den Aufwand mit ei-
ner halben Stelle fur ein Jahr fur die Projektvorberei-
tung, Durchflhrung und Einholung der Ergebnisse. In
der intensiven Phase der Datenerhebung ist bis zu eine
Vollzeitstelle notig, sowie Unterstltzung aus weiteren
Fachbereichen (Datenschutz, Recht, Personal, Stati-
stik, Offentlichkeitsarbeit, Druck und Layout/Grafik). Die
Umfrage selbst dauerte in Koln 8 Wochen. Dazu kom-
men 25.000,00 Euro Sachkosten fur ein externes Insti-
tut, das die digitale, anonyme und freiwillige Umfrage
durchfihrt.

Die verantwortliche Abteilung in Wien rechnet mit ei-
ner DurchfUhrungsdauer von einem Jahr. Der Diversi-
tatsmonitor wird extern vergeben, was die Unabhéan-
gigkeit der Ergebnisse gewahrleistet. Layout und Grafik
bedeuten Aufwand, sind aber wichtig fur die Verstand-
lichkeit und Verbreitung der Ergebnisse. InWien werden
eine Person fUr den Diversitatsmonitor, eine Person flr
rechtliche Fragen und eine Ubergeordnete Projektver
antwortlichkeit betraut, die ihre Kapazitat flexibel nach
Anforderung einsetzen.
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Die Befragung wird in Zlrich von der Personalabtei-
lung koordiniert, insgesamt werden 23.000 Personen
befragt. Mit der Durchfihrung der Befragung und der
statistischen Auswertung wird ein Unternehmen beauf-
tragt.

2.4 Welche Konsequenzen ziehen Kéln, Wien
und Ziirich aus den Ergebnissen?

In Koln werden die Ergebnisse zusammengefasst, auf-
bereitet und der Dienststelle zur Verfigung gestellt. Die
Verwaltung entscheidet, ob die Ergebnisse veroffentli-
cht werden und in welcher Form. Ziel ist es, die Vielfalt
innerhalb der Verwaltung zu zeigen, zum anderen aufzu-
zeigen, wie und wo Diskriminierung innerhalb der Stadt-
verwaltung auftritt, wie mit ihr umgegangen wird und
welche Grinde die Mitarbeitenden fur Diskriminierung
benennen. Des Weiteren wird eine Ubersicht gegeben,
wie es um das stadtische Diversitatsmanagement be-
stellt ist, wie bekannt MalRnahmen sind, was sich Mit-
arbeitende dazu wunschen und wo das Konzept weiter
entwickelt werden kann.

In Wien wird der Monitor veroffentlicht. Der Verwaltung
werden Reprasentanz verschiedener Personengruppen
in der Verwaltung und Trends vermittelt. Zu bedenken
wird gegeben, dass man bei der Art von veroffentlich-
ten Daten darauf vorbereitet sein muss, dass die Daten
von ,, Politiker:innen jeglicher Couleur” fur ihre Agenden
verwendet werden. Der Monitor liefert die Daten und
Fakten, die fur die politischen Agenden instrumentali-
siert werden konnen. Daher ist es wichtig, ein Integra-
tionskonzept zu haben, wonach alle, die einen Wohnsitz
in Wien haben, Wiener:innen sind.

Die Befragung in Zlrich ergab, dass mehr als 2000
Mitarbeiter:innen Rassismuserfahrungen als Betroffene
oder Zeugen erfuhren. Die Fachstelle beauftragte da-
her eine Zusatzauswertung, um Muster, Altersgruppen,
Uberdurchschnittlich betroffene Abteilungen identifizie-
ren zu konnen. Die Ergebnisse waren ein , Eye Opener”
far die Stadt Zurich. Annahernd gleich viele Personen
sind von Rassismus betroffen wie von Sexismus. Gegen
Sexismus macht die Stadt Zurich viel, gegen Rassismus
bislang kaum. Das Amt wurde daraufhin mit mehr Res-
sourcen ausgestattet, um entsprechende Mafinahmen
aus dem Titel der Fursorgeverpflichtung als Arbeitgebe-
rin einzuleiten.

3. Menschenrechtliche Begriindung fiir
Diversitatsmanagement

Die Grazer Menschenrechtsstadterklarung gebietet der
Stadt, sich in ihren Entscheidungen und ihrer inneren
Organisation an den Menschenrechten zu orientieren.
Das Diversitatsmanagement bedarf einer menschen-
rechtlichen Begrindung und muss in seiner Ausgestal-
tung menschenrechtlichen Ansprichen gentgen. Die
Stadt ist eine Arbeitgeberin und eine Dienstleisterin, je-
doch kein Wirtschaftsunternehmen, sondern eine, ethi-
schen Werten verpflichtete, demokratische Institution
mit grund- und menschenrechtlichen Vorgaben.
Mehrere Bestimmungen der Allgemeinen Erklarung der
Menschenrechte geben Aufschluss Uber die menschen-
rechtliche Begrindung des Diversitatsmanagement: Alle
Menschen sind frei und gleich an Rechten und Wirde
(Art. 1), Gleichbehandlung und Gleichstellung (Art. 2)
verlangen wirksamen Schutz vor Belastigung, Herab-
wdrdigung und Diskriminierung (Art. 7). Das Recht auf
kulturelle Selbstbestimmung (Art. 27) und die freie Re-
ligionsaustbung (Art. 18) erfordern weltanschauliche
Neutralitat, sprachliche Zuganglichkeit, offene und in-
klusive Bewerbungsprozesse. Politische Teilhabe und
Beteiligung (Art. 21) ermachtigen alle ohne Unterschied
zur Teilnahme im offentlichen Leben inklusive deren
Verwaltung. Beteiligungs- und Entscheidungsprozesse
mussen inklusiv gestaltet sein. Selbstbestimmung
und ein freier Lebensentwurf (Art. 22 iVm 28) ermaogli-
chen es grundsatzlich jedem Menschen, sich aktiv um
eine Laufbahn in der stadtischen Verwaltung zu bemu-
hen. Das Recht auf Arbeit und angemessene Arbeits-
bedingungen (Art. 23) erlaubt nach MalRgabe der Fa-
higkeiten und rechtlichen Voraussetzungen eine freie
Arbeitsplatzwahl und verpflichtet zur Gestaltung von be-
durfnisorientierten, sicheren und diskriminierungsfreien
Arbeitsbedingungen. Es muss wirksame Beschwerde-
mechanismen geben (Art. 8).

Zumindest acht der 30 Menschenrechte der Allgemei-
nen Erklarung der Menschenrechte konnen zur Begrin-
dung eines geeigneten Diversitatsmanagement ange-
fuhrt werden. Diese Menschenrechte sind in einer Reihe
weiterer verbindlicher Konventionen verbrieft und samt-
lich in osterreichischen Gesetzen naher ausformuliert.
Das Allgemeine Burgerliche Gesetzbuch anerkennt die
Personlichkeitsrechte und das Arbeitsrecht normiert um-
fassend Arbeitsbedingungen inklusive Diskriminierungs-
schutz, um zwei einschlagige Beispiele zu nennen.



https://unric.org/de/allgemeine-erklaerung-menschenrechte/
https://unric.org/de/allgemeine-erklaerung-menschenrechte/
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4. Einfiihrung eines Diversitaitsmanagements
in Graz

Wovon sprechen wir bei Diversitatsmanagement? \Wort-
lich bedeutet es die Organisation von Vielfalt. Damit
stellen sich unmittelbar zwei weitere Fragen, erstens:
Welche Vielfalt meinen wir? Dazu hat sich in den letz-
ten Jahren ein Verstandnis von so genannten Vielfalts-
dimensionen, welche einen Teil der personlichen Indi-
vidualitat darstellen, entwickelt. Menschenrechtliche
Bedeutung erhalten Vielfaltsdimensionen in den Person-
lichkeitsrechten und durch den Diskriminierungsschutz,
der sich insbesondere im Arbeitsrecht niederschlagt.
Und zweitens: Welche Anwendungsbereiche umfasst
Diversitatsmanagement in der offentlichen Verwal-
tung, welche wie bereits dargelegt immer (menschen-)
rechtsstaatlichen Prinzipien verpflichtet ist? Diversitats-
management umfasst die Bereiche Personal, Hoheits-
verwaltung, stadtische Dienstleistungen und offentliche
Beschaffung (von Gutern und Dienstleistungen).

Beim Diversitatsmanagement im Personalwesen geht
es um An- und Bewerbungsverfahren, Ausgestaltung
von Arbeitsplatzen, Arbeitsbedingungen, Diskriminie-
rungsschutz, Aus- und Fortbildung im Laufbahnmanage-
ment, Kommunikation und Beendigung von Dienstver
haltnissen.

Die Hoheitsverwaltung unterliegt den in Osterreich
geltenden verfassungsrechtlichen Vorschriften und hat
sich demgemald nach den menschenrechtlich begrin-
deten und daher naturlicherweise vielféltigen Bedurfnis-
sen der Rechtsunterworfenen zu orientieren.

Die urbane Gesellschaft ist vielfaltig und hat individuelle
Bedurfnisse. Stadtische Dienstleistungen mussen da-
her in einer Form erbracht werden, welche die Vielfalt
(der Bedurfnisse) ihrer Leistungsberechtigten angemes-
sen berucksichtigt.

Diversitatsmanagement hat daher sowohl die stad-
tischen Bediensteten als auch die stadtische Bevol-
kerung im Blick.

4.1 Das 10 Punkte Aktionsprogramm im Rahmen
der ECCAR Mitgliedschaft

Im Janner 2025 beschloss der Grazer Gemeinderat das
Zehn-Punkte-Aktionsprogramm der Stadt Graz: , Die
Stadt verpflichtet sich, als Arbeitgeberin und Dienstlei-
sterin Chancengleichheit und Gleichberechtigung zu ge-
wahrleisten.”

Insgesamt zwolf MalRnahmen enthélt das entsprechende
Kapitel. Das Diversitatsmanagement der Stadt Graz ori-
entiert sich an der Bundes- Antirassismus-Strategie ARS

als strategisches Managementinstrument: Es sollen
Mafnahmen zur Erhohung der Reprasentation von
unterreprasentierten Gruppen in Positionen aller Hi-
erarchieebenen geférdert werden. Es wird ein diver
sitatssensibles, zum Beispiel Mehrsprachigkeit aner
kennendes, Rekrutierungs- und Einstellungsverfahren
etabliert. Diversitatsdaten werden erhoben. Diversitats-
sensible Kommunikation nach innen und aufRen wird
erarbeitet und angewendet. Samtliche Mafinahmen
werden in der Aus- und Fortbildung begleitet und ent-
sprechende Fertigkeiten geschult.

Durch das Diversitatsmanagement wird die interne Kul-
tur der Stadtverwaltung gestarkt und ein deutliches Si-
gnal an die gesamte Stadtgesellschaft gesendet, dass
Vielfalt als wertvolle Ressource anerkannt und gefordert
wird. Das Diversitatsmanagement stellt einen wich-
tigen Baustein einer modernen Stadtverwaltung dar.

Im Bereich Hoheitsverwaltung und Dienstleistungen
werden ein inklusives E-Government, verstandlicher
Sprachgebrauch, Mehrsprachigkeit im Parteienverkehr
und ein vielfaltssensibler Kommunikationsleitfaden um-
gesetzt. Eine Qualitatsbewertung von Magistratsdienst-
leistungen durch Parteien wird eingeflhrt.

Im Bereich Personalwesen beschloss der Gemeinde-
rat folgende MaRRnahmen: Eine Erhebung von Rassis-
muserfahrungen unter Bediensteten der Stadt Graz
als Dienstgeberin zur Feststellung der Belastung durch
Rassismuserfahrungen wird im Rahmen einer anonymi-
sierten Umfrage unter den Bediensteten der Stadt Graz
auf allen Hierarchieebenen durchgefuhrt. Erfragt wer
den die Erfahrungen der Mitarbeiter:innen, das Wissen
um den Diskriminierungsschutz, die Erfahrung mit dem
Diskriminierungsschutz, der Bedarf an Schutzinstru-
menten, die personlichen Auswirkungen von Diskrimi-
nierung, die Empfehlungen der Mitarbeiter:innen an die
Stadt Graz als Dienstgeberin.

Ein Leitfaden zur magistratsinternen Vorgangsweise
bei Rassismusvorwiirfen und rassistischen Mikro-
aggressionen wird entwickelt. Das Verfahren muss
allen Formen und Konstellationen von unmittelbarer
und mittelbarer Diskriminierung abdecken. Dazu geho-
ren Anstiftung und Assoziation, Belastigung, sowie Mi-
kroaggressionen, die als rassistische Ausdrucksweise
anerkannt sind. BerUcksichtigt werden dabei sowohl
Vorfalle zwischen Verwaltungsangehorigen untereinan-
der, zwischen Verwaltungsangehorigen und dem Publi-
kum (wenn diese Zielpersonen sind), als auch zwischen
Publikum und Verwaltungsangehoérigen (wenn diese
Zielpersonen sind). Um die Grazer Stadtverwaltung als
moderne Dienstleistungsanbieterin zu positionieren,
wird die Verwaltungsakademie Graz einschlagige Semi-


https://www.graz.at/cms/beitrag/10358509/7771447/Zehn_Punkte_Aktionsprogramm_der_Stadt_Graz.html#:~:text=Im%20Sinne%20der%20Menschenrechtserklärung%20der%20Stadt%20Graz%20sieht%20das%2010PP,Gemeinderat%20der%20Stadt%20Graz%20beschlossen.
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narangebote zu Kommunikation, Konfliktbewaltigung,
Personlichkeit und Interkulturalitat anbieten.

4.2 Stand der Initiativen fiir ein Diversitats-
management in Graz

Unter der Leitung des Integrationsreferates wurden
im Jahr 2024 gemeinsam mit der Magistratsdirektion
Workshops konzipiert, die im Frihjahr 2025 mit einer
Arbeitsgruppe aus Vertreter:innen ausgewahlter Ver
waltungsbereiche der Stadt Graz durchgefihrt wurden.
Die vorrangige Intention bestand darin, unabhangig von
bereits bestehenden und aufgeteilten Zustandigkeiten
in der Stadt Graz (Inklusion, Integration, Frauen und
Gleichstellung, Gleichbehandlung etc.) das Thema Di-
versitat in der Arbeitsgruppe als Ubergreifende Materie
ganzheitlich zu betrachten und zu bearbeiten. Die Mit-
glieder der Arbeitsgruppe stammten aus den Bereichen
Personal-Recruiting, Personalentwicklung, Kommunika-
tion, Gleichbehandlung, Bildung und Integration.

Ziel der Workshops war es, einen Status quo zum The-
ma zu ermitteln und davon ausgehend einen Katalog mit
bedarfsorientierten MaRnahmen zu erarbeiten, der mit
Entscheidungstrager:innen aus Politik und Verwaltung
abzustimmen ist. Eingangs wurde auf Basis folgender
Fragestellungen ein Befund erhoben: Wo steht die Stadt
Graz aktuell? Wird das Thema bereits ausreichend in un-
terschiedlichen Bereichen der Stadt Graz mitgedacht?
Wo und in welcher Form kann die Stadt Graz Diversitat
bzw. Diversitatskompetenz weiter starken?

Als Gesamtbild der Arbeitsgruppe zeigte sich, dass
durchaus Bewusstsein zum Thema besteht und dieses
auch schon im Rahmen von bestehenden Angeboten
und Prozessen in unterschiedlicher Auspragung Nieder
schlag findet, es aber auch noch gentigend Potential fur
Verbesserungen gibt.

Aufbauend auf diesem Befund wurden in einem par
tizipativen Setting MaBBnahmenvorschlage fir unter
schiedliche Bereiche des Magistrats erarbeitet. Die
Sammlung aller Vorschlage wurde gemeinsam diskutiert
und anschlieRend nach Prioritaten selektiert. Fir die fina-
le Auswahl der Mafinahmen spielten folgende Kriterien
eine Rolle: Ressourcenschonung hinsichtlich des beste-
henden Personals und Budgets, Machbarkeit (d.h. keine
zu grofden Malinahmenpakete) sowie die Berlcksichti-
gung moglicher Anknupfungen zu bereits bestehenden
Aufgaben und Vorhaben (10-Punkte-Aktionsplan gegen
Rassismus, bestehende Schulungsarchitektur etc.).

Die ausgewahlten MalRnahmen betreffen beispiels-
weise die Ausweitung des Schulungsangebots fir be-

stimmte Zielgruppen, die Prifung von Datenerhebung
und -management im Bereich Diversitat, die Erstel-
lung eines Gesamtulberblicks Uber das Angebot von
Dolmetschleistungen in Amtern des Magistrats sowie
Maglichkeiten einer diversitatsgerechteren und authen-
tischen Bildsprache und Kommunikation.

Der MaBnahmenkatalog mit insgesamt zwolf MaR3-
nahmenwirdimHerbst2025Entscheidungstrager:innen
aus Politik und Verwaltung zur finalen Abstimmung Uber
eine Implementierung vorgelegt. Im Anschluss erfolgt
der Auftrag zur Umsetzung an die jeweils befassten
Abteilungen und Referate des Magistrats. Nach einer
festgesetzten Zeitdauer soll ein weiteres Treffen der Ar-
beitsgruppe zum Stand der Umsetzung erfolgen.

Klein gefasstere Mafinahmen und Verbesserungen
konnten bereits durch die Abstimmung innerhalb der
Arbeitsgruppe im Rahmen der Workshops vorgenom-
men werden. So erfolgte im Jahr 2025 beispielsweise
eine Erweiterung der Schulungs- und Weiterbildungsan-
gebote zum Thema Diversitat und der Hinweis auf quali-
tativ hochwertige und kostenlose externe Angebote far
Mitarbeiter:innen des Magistrats. Eine erste Abklarung
wurde auch zum Bereich Datenerhebung vorgenom-
men sowie zum rechtlichen Rahmen der Anstellung von
Drittstaatsangehorigen im Magistrat.

Die Mitarbeiter:innenbefragung der Stadt Graz wird im
Rahmen der betrieblichen Gesundheitsforderung durch-
geflhrt. Dabei geht es auch um Fragen der Arbeitsplatz-
ausstattung und ahnliches. Im Rahmen der Befragung
sollen aulRerdem Benachteiligungserfahrungen erho-
ben werden. Fiur die Konzeption und Durchfihrung der
Befragung arbeitet die Stadt Graz mit einem ,Research
Team” zusammen. Dieses arbeitet mit etablierten und
standardisierten Frageblocken (,,Itembatterien”) zum Be-
nachteiligungserleben: sexuelle Belastigung, Benachteili-
gungen aufgrund von sexueller Identitat, Hautfarbe, Be-
hinderung, Alter, Migrationshintergrund (welcher weder
wissenschaftlich definiert ist noch als Personlichkeits-
differenzmerkmal gilt). Fur die Integration mehrerer oder
weiterer Fragen sehen die Verantwortlichen wenig Raum
und der Fragebogen soll keinesfalls zu lang werden. Die
Vergleichbarkeit der Ergebnisse zwischen stadtischen
Verwaltungen und verwaltungsnahen Betrieben ist aus-
drlcklich gewdlnscht. Eine abteilungsspezifische Aus-
wertung ist daher angedacht.

5. Menschenrechtliche Wiirdigung

Die Stadt Graz nimmt die Einflhrung eines Diversitats-
managements ernst. Dies konnte anhand der politischen
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Vorgaben und des im Magistrat eingeleiteten Prozesses
gezeigt werden. Eine umfassende menschenrechtliche
Beurteilung ist zum aktuellen Stand des Prozesses noch
nicht moglich.

Die Mal3stabe konnen benannt werden und die Heran-
gehensweisen in einer ersten Einschatzung daran ge-
messen werden. Unterschieden wird in den Prozess
und die Wirkungen.

Zum Prozess sind dem Menschenrechtsbeirat bis-
lang die Herangehensweise und der Bezugsrahmen
bekannt: Eine Arbeitsgruppe unter breiterer Beteili-
gung wurde einberufen, um ein Konzept zu entwerfen,
welches ausgehend von einem Status Quo Uber alle ge-
nannten Bereiche zwolf MaRnahmenvorschlage ermit-
telte. Zur Beurteilung des Prozesses ist wesentlich, ob
ein menschenrechtsbasierter Ansatz angewendet wird:
partizipativ, verbindlich (rechenschaftspflichtig), nicht-
diskriminierend, ermachtigend und rechtsstaatlich.

Das Konzept leitet sich aus der Bundesstrategie gegen
Rassismus und dem Aktionsprogramm ab. Die Bun-
desstrategie grindet in Art. 1 der Allgemeinen Erkla-
rung der Menschenrechte und steht daher in Einklang
mit der Menschenrechtsstadterklarung. Verbindlichkeit
und Rechtsstaatlichkeit werden vorausgesetzt. Ob die
Vorgangsweise ausreichend partizipativ, ermachtigend
und gleichstellungsorientiert eingestuft wird, kann zum
aktuellen Zeitpunkt aufgrund fehlender Informationen
nicht beurteilt werden.

Der Zweck eines Diversitatsmanagement ist Partizipa-
tion, Gleichbehandlung und Ermachtigung (Empower-
ment) auf Grundlage der Rechtsstaatlichkeit verbindlich
zu erwirken. Daher wird gepruft, ob einerseits die Ge-
meinderatsbeschllisse umgesetzt wurden und anderer
seits das Diversitdtsmanagementkonzept geeignet ist,
partizipativ, gleichstellungsorientiert, erméachtigend zu
wirken, dabei rechtsstaatlich umgesetzt wird und auf
die Kerninhalte der bezughabenden Menschenrechts-
normen abgestellt ist.

Welche menschenrechtlichen Ziele werden verfolgt?
Wird die Grazer Erklarung zu Menschenrechtsstadt
(GEMR2001) umgesetzt?

Dem Menschenrechtsbeirat liegen bislang keine Infor-
mationen zur ausdrucklichen menschenrechtlichen Ziel-
setzung des Diversitdtsmanagement vor. Ob sich die
Stadtregierung dabei ,von den internationalen Men-
schenrechten leiten” lasst, kann lediglich mittelbar aus
der Bezugnahme auf die Bundesstrategie gegen Ras-
sismus, welche sich wiederum auf den Inhalt der Artikel
1 und 2 der Allgemeinen Erklarung der Menschenrechte
beruft, beantwortet werden.

Welche Menschenrechte werden umgesetzt?

Die Intention der Stadtregierung, Partizipation, Gleich-
stellung bzw. Gleichbehandlung und Ermachtigung zu
verwirklichen, muss erkennbar sein. Rechtsstaatlich-
keit- Verbindlichkeit und Rechenschaftspflicht- werden
anhand des Vorliegens und der Zuganglichkeit von Be-
schwerdemoglichkeiten bzw. Konfliktldsungsmechanis-
men beurteilt.

Aus den dem Menschenrechtbeirat vorliegenden Infor-
mationen lassen sich die Umsetzung von Artikel 1 und
2 (Wirde und Gleichheit) fur alle Spharen- Hoheitsver-
waltung, Personalwesen, Dienstleistungserbringung -
schliel3en.

Teilhabe und Beteiligung stehen im Fokus des Diver
sitatsmanagement, sowohl das Personal als auch die
Dienstleistungen betreffend. Beim Personalwesen
muss nach Bewerbung und Zuganglichkeit, Dienst
und Laufbahn, sowie Beendigung unterschieden wer
den. Entsprechende Teilhaberechte gelten in allen Be-
reichen. Die Hoheitsverwaltung hat sich an den verfas-
sungsrechtlichen Standards zu orientieren.

Artikel 23 (Arbeitsbedingungen) ist insbesondere ange-
sprochen, wenn es um den Schutz vor Diskriminierung
und Belastigung geht. Es muss in allen Spharen wirk-
same Beschwerdemechanismen geben.
Schulungsangebote, Datenerhebung und-management,
das Angebot von Dolmetschleistungen in Amtern des
Magistrats, sowie Maglichkeiten einer diversitatsge-
rechteren und authentischen Bildsprache und Kommu-
nikation und die Anstellung Drittstaatsangehoriger (wie
von der Arbeitsgruppe angedacht) sind Mafinahmen, die
grundsatzlich zur Umsetzung der menschenrechtlichen
Anforderungen an ein Diversitdtsmanagement geeignet
sind. Die konkrete Ausgestaltung muss sich an den ge-
schutzten Rechtsgutern der Menschenrechte und an ih-
ren partizipativen und inklusiven Wirkungen ausrichten.

Wie werden die vom Gemeinderat beschlossenen
Verpflichtungen des Zehn-Punkte-Programmes um-
gesetzt?

Auch zu diesem Punkt lassen sich nur vorbehaltliche
und vorlaufige AuRerungen treffen. Ob die geplante
Datenerhebung im Rahmen der betrieblichen Gesund-
heitsforderung den Vorgaben des Aktionsprogrammes
genugt, wird von der letztlichen Ausgestaltung der Be-
fragung abhangen. Ein Leitfaden zur Kommunikation
wurde genannt. MalRnahmen zur Qualitatssicherung
und Qualitatsbewertung von Dienstleistungen wurden
bislang nicht kommuniziert. Eine Verfahrensvorschrift
bei Rassismus- und Mikroaggressionsvorwdirfen soll er
arbeitet werden.
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Der Menschenrechtsbeirat der Stadt Graz hat folgende
sechs Empfehlungen an den Gemeinderat und die
Stadtsenat der Stadt Graz in seiner 87. Sitzung am 16.
Dezember 2025 einstimmig beschlossen.

Die Auswahl der Themenfelder Kinderbetreuung, stad-
tisches Diversitatsmanagement, politische, kulturelle
und soziale Teilhabe in Graz, Hygiene und Sanitarein-
richtungen im offentlichen Raum, Diskriminierungs-
schutz und die menschenrechtliche Dimension des
Klimaschutzes erfolgte durch die Arbeitsgruppe des
Menschenrechtsbeirates. Die Arbeitsgruppe orientierte
sich bei der Auswahl insbesondere an von Magistrats-
abteilungen, Gemeinderatsklubs, Landes- oder Bun-
desdienststellen, der Volksanwaltschaft und der Zivilge-
sellschaft im Rahmen der Erhebung vorgeschlagenen

1. Ausbau der Kinderbetreuung

Ein bedarfsdeckendes, sozial gestaffelt leistbares und ganztédgiges Angebot an institutioneller, 6ffentlicher qua-
litativ hochwertiger Kinderbildung- und-betreuung ist eine zentrale Voraussetzung flr die tatsachliche Gleich-

stellung der Geschlechter.

Der Menschenrechtsbeirat empfiehlt der Stadt Graz den bedarfsgerechten Ausbau von Kinderbetreuungsein-
richtungen bzw. Betreuungsangeboten, um allen Eltern — insbesondere Alleinerziehenden und Frauen — eine
selbstbestimmte und diskriminierungsfreie Teilhabe am Arbeitsleben zu ermoglichen. Dazu gehort insbeson-
dere die Erweiterung flexibler Betreuungszeiten sowie der Ausbau von Betreuung fir unter Dreijahrige.”’

Empfehlungen. Wesentliche Kriterien fur die Auswahl
sind die Zustandigkeit und die praktische Umsetzbarkeit
der Empfehlungen durch die Stadt Graz.

Die sechs Handlungsfelder wurden aufgrund ihrer Be-
deutung fur die Zukunft der Stadt Graz und der Grazer
Stadtgesellschaft gewahlt. Die von den zustandigen
Stellen bereits geschaffenen Voraussetzungen werden
aus menschenrechtlicher Perspektive positiv bewertet,
die Empfehlungen mdgen als Motivation zu weiteren
Ambitionen gelesen werden. Weder die Reihung noch
der Umfang der Empfehlungen driicken eine Wertung
des Menschenrechtsbeirates aus.

Der Stand der Umsetzung wird in den nachsten Berich-
ten vom Menschenrechtsbeirat der Stadt Graz gemaf
dessen Mandat gepruft.

737 Siehe auch die einschlagigen Empfehlungen der Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark.
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2. Diversitatsmanagement

Diversitatsmanagement bedeutet, Vielfalt in Organisationen bewusst wahrzunehmen, wertzuschatzen, aktiv
zu nutzen und zu fordern. Es schafft Rahmenbedingungen, in denen individuelle Unterschiede und Vielfalt als
Ressource fur wichtige Entscheidungsprozesse, Innovation und eine inklusive Organisationskultur eingesetzt
werden. Durch diversitatssensible und an Menschenrechten orientierte Strukturen und Ablaufe steigert die
Verwaltung nicht nur ihre Attraktivitat als Arbeitgeberin, sondern auch die Qualitat ihrer Dienstleistungen — ein
klarer Mehrwert flr Mitarbeitende, Stadtgesellschaft und eine moderne Stadtverwaltung.

Der Menschenrechtsbeirat empfiehlt der Stadt Graz eine diversititssensible Uberpriifung von Strukturen
und Prozessen im Magistrat Graz zur Starkung der Diversitat und Férderung eines diskriminierungsfreien Ar
beitsumfelds. Dies umfasst insbesondere die Bereiche Personal (Personalanwerbung, Personalbindung, Per
sonalentwicklung), Organisationskultur und-entwicklung sowie Kommunikation und Offentlichkeitsarbeit:

a) Entwicklung und Umsetzung einer Diversitatsstrategie.

b) Erarbeitung von Rekrutierungsverfahren mit dem Ziel, der Diversitat, die sich in der Stadtbevolkerung wider-
spiegelt, auch in der Zusammensetzung von Teams in der Verwaltung und insbesondere auch im Bereich
der Bildung starker zu entsprechen.’s®

c) Ausweitung von Schulungs- und Weiterbildungsangeboten im Bereich Nichtdiskriminierung.”®

d) Schulungen im Bereich Kommunikation und Offentlichkeitsarbeit zu Diversitét, Antidiskriminierung und in-
klusiver Berichterstattung, um diskriminierende und stereotype Darstellungen zu vermeiden.”®

e) Initiativen zur Sensibilisierung von Personalverantwortlichen: \Workshops und Schulungen zu Gendergerech-

tigkeit und Diversitat.

f) Finanzierung und Ausbau professioneller Dolmetsch- und Ubersetzungsdienste, die flichendeckend und
niederschwellig zuganglich sind.

738 - Siehe auch Padagogische Hochschule Steiermark, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 739 Siehe auch Referat flir Gewerbeverfahren der Stadt Graz, Beitrag
zum Menschenrechtsbericht 2025. — 740 Siehe auch \WWomen*s Action Forum- Verein zur Blindelung von Engagement gegen Sexismus, Rassismus und Homophobie gegen
Frauen* und Steirische Gesellschaft fur Kulturpolitik, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025.
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3. Politische, kulturelle und soziale Teilhabe

Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte sind die Grundpfeiler der Gesellschaft in der Européa-
ischen Union. Politische, kulturelle und soziale Teilhabe aller Menschen erflllt diese Werte mit Leben. Teil-
habe meint die Maglichkeit zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und die Mitbestimmung in den die
Menschen betreffenden Angelegenheiten. Menschenrechte geben allen Menschen das Recht auf politische,
kulturelle und soziale Teilhabe. Die Menschen in Graz haben sehr unterschiedliche — personliche oder gesell-
schaftliche — Voraussetzungen zur Teilhabe. Die Kultur der Menschenrechte der Menschenrechtsstadt Graz
bedeutet, Rahmenbedingungen herzustellen, die allen gemald ihren Bedlrfnissen Teilhabe — die Moglichkeit
zur Teilnahme und zur Mitbestimmung — zu verschaffen. Der Menschenrechtsbeirat der Stadt Graz empfiehilt,

a) Politische Mitbestimmung zu fordern.
Der Gemeinderat der Stadt Graz soll sich daflr einsetzen, dass alle Bevolkerungsgruppen das Wahlrecht
und die Versammlungsfreiheit moglichst uneingeschrankt durch rechtliche oder institutionelle Barrieren
ausUben konnen.

S

Burger:innenbeteiligung als direkte Mitbestimmungsmaoglichkeit weiter auszubauen.

Die Stadtregierung soll Beteiligungsprozesse erarbeiten und anwenden, die alle interessierten Bevolke-
rungsgruppen erreichen, mehrsprachige Informationsangebote bedarfsgerecht ausbauen und auf eine ver
standliche Sprache achten. Die Beteiligungsprozesse sollen daraufhin evaluiert werden.”!

Kulturelle Teilhabe fur alle zu ermdglichen.

Die Stadtregierung soll neben der Zuganglichmachung von Kunst und Kultur fur alle, MaRnahmen gegen
Prekariate unter Kulturschaffenden und Kulturférderung fur alle interessierten Kulturschaffenden zuganglich
machen.”?

Der Gemeinderat und die Stadtregierung sollen bei stadtischen Ehrungen und Auszeichnungen sowohl bei
der Auswahl der Wurdentrager:innen als auch bei der Anerkennung der Leistungen das Engagement fir
Menschenrechte bertcksichtigen und damit in der 6ffentlichen Wahrnehmung starken.”*

Die Stadtregierung soll Informationen Uber stadtische Dienstleistungen mittels diversitatsgerechter Sprach-,
Bilder und Medienarbeit der Kommunikationsabteilung der Stadt Graz veroffentlichen.#

o

d) Soziale Teilhabe zu verbessern.

Die Stadtregierung soll die physische Zuganglichkeit von Behorden aufrechterhalten. Digitale Dienstlei-
stungen sollen inklusiv gestaltet und persénliche oder telefonische Zugangswege zu den Amtern gesichert
werden. Erreichbarkeit, Ansprechpersonen und analoge Angebote sollen weiterhin entsprechend kommu-
niziert werden.”s

Die Stadtregierung soll dafirr Sorge tragen, dass Bescheide in verstandlicher Sprache abgefasst sind. Kund-
machungen, Informationen zu Dienstleistungen und Antrage sollen in einfacher Sprache, leichter Lesbarkeit
und nach Maglichkeit in den haufigsten jeweiligen Verkehrssprachen bereitgestellt werden. Die Stadtregie-
rung soll in leicht verstandlicher Form grundlegende Informationen zum Zugang zur Gesundheitsversor
gung bereitstellen. Schulungen fur Mitarbeiter:innen sollen sicherstellen, dass in jeder Abteilung ein oder
zwei Personen Texte in einfacher und klarer Sprache verfassen konnen.”¢

741 Siehe auch Beirat flr Bulrger:innenbeteiligung der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht 2025. — 742 Siehe auch Empfehlungen des Kulturamtes der Stadt
Graz und des OVP Gemeinderatsclubs im Menschenrechtsbericht 2025. — 743 Siehe auch Kommunikationsabteilung der Stadt Graz, Beitrag zum Menschenrechtsbericht
2025. - 744 Siehe auch Empfehlung 2, sowie Kommunikationsabteilung der Stadt Graz, Integrationsreferat, Beitrage zum Menschenrechtsbericht 2025. — 745 Siehe auch
Biiro fiir Frieden und Entwicklung, Integrationsreferat, Beauftragter fiir Menschen mit Behinderung und OVP Gemeinderatsclub, Beitrage zum Menschenrechtsbericht 2025.
746 Siehe auch Gesundheitsamt, Integrationsreferat, Beauftragter fur Menschen mit Behinderung, Referat fiir Gewerbeverfahren, Beitrage zum Menschenrechtsbericht 2025.
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4. Hygienische und sanitare Infrastruktur

im offentlichen Raum

Der Zugang zu sauberer, sicherer und erreichbarer Sanitarinfrastruktur ist eine Voraussetzung fur die men-
schenwdrdige Nutzung des offentlichen Raums und ein Menschenrecht.

Der Menschenrechtsbeirat empfiehlt der Stadt Graz, im 6ffentlichen Raum gut sichtbare, barrierefreie, regel-
mafdig gewartete und sichere Hygiene- und Sanitareinrichtungen einzurichten.’” Dazu zahlen funktionsfahige
Toiletten, ausgestattet mit befllliten Menstruationsartikelspendern sowie geeignete Bereiche zum Wickeln.
Die Sicherheit solcher Einrichtungen soll unter anderem durch ausreichende Beleuchtung und gut einsehbare
Eingangsbereiche gewahrleitest werden. Weiters wird empfohlen, bestehende offentliche WC-Anlagen auf
Funktionalitat, Sicherheit und Barrierefreiheit zu prifen und gegebenenfalls um- bzw. auszubauen.

5. Einrichtung einer Anlaufstelle fiir Betroffene

von Diskriminierung

Der Schutz vor Diskriminierung ist ein grundlegendes Menschenrecht, das in der dsterreichischen Verfassung,
in der Europaischen Menschenrechtskonvention und in der EU-Grundrechtecharta (GRC) verankert ist. Art. 21
GRC legt ein umfassendes Verbot von Diskriminierungen unter anderen wegen ethnischer und sozialer Zuge-
horigkeit, Religion, Behinderung, Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung oder genetischer Merkmale fest
und bildet damit eine klare Grundlage fur einen gleichwertigen Schutz aller Diskriminierungsgriinde.”® Zwei im
Jahr 2026 umzusetzende EU-Richtlinien sehen auRerdem Standards und Mindestanforderungen fur Gleichbe-
handlungsstellen vor. Darin wird die Wichtigkeit von unabhangigen, gut ausgestatteten und fur alle Menschen
leicht zuganglichen Einrichtungen betont, die Betroffene wirksam unterstiitzen und strukturelle Benachteili-
gungen aufzeigen sollen.”

Neben den zahlreichen anderen Stellen wie Gleichbehandlungsanwaltschaft/Regionalblro, Gleichbehand-
lungsbeauftragte in Land und Stadt, Behindertenanwaltschaft stellt die Antidiskriminierungsstelle Steiermark
seit ihrer Grindung eine derartige Anlaufstelle dar. Ihr Bestand ist aber seit der Aufkiindigung der Landesfor
derung im Frihjahr 2025 nicht mehr dauerhaft gesichert. Aus der steigenden Zahl von Meldungen auch mit
Bezug zur Stadt Graz zeigt sich, dass Diskriminierung neben der Arbeitswelt, vor allem in den Bereichen Be-
horden, Wohnen und im offentlichen Raum auftritt und Diskriminierungsgrinde wie Alter betrifft, welche au-
Rerhalb der Arbeitswelt nicht geschitzt sind. Dabei bleiben zahlreiche Falle ungemeldet, weil Zustandigkeiten
zersplittert und Hilfsangebote nicht eindeutig zuordenbar sind und auferdem eine unterschiedliche Reichwei-
te einzelner Diskriminierungstatbestande besteht.

Der Menschenrechtsbeirat empfiehlt daher die Einrichtung einer langerfristig abgesicherten, niederschwel-
ligen Anlaufstelle fir Betroffene jeder Form von Diskriminierung unabhangig vom Diskriminierungsgrund und
von der jeweiligen gesetzlichen Grundlage als zentralen Bestandteil einer funktionierenden und effektiven
menschenrechtlichen Infrastruktur auf der Ebene der Stadt Graz. Aufer durch die Schaffung einer neuen Stel-
le kann diese Empfehlung auch durch die ganzliche oder teilweise Ubernahme der Antidiskriminierungsstelle
Steiermark durch die Stadt Graz umgesetzt werden.

747 Siehe auch die Empfehlung des Gemeinderatsklubs der SPO im Menschenrechtsbericht 2025. — 748 Siehe dazu die Beitrage der Gleichbehandlungsanwaltschaft im
Menschenrechtsbericht 2025. — 749 Siehe auch den Beitrag der Gleichbehandlungsbeauftragten der Stadt Graz zum Menschenrechtsbericht 2025.
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6. Starkere Betonung der menschenrechtlichen

Dimension des Klimaschutzes

Die im Menschenrechtsbericht dokumentierten Entwicklungen’® zeigen, dass die gesundheitlichen Bela-
stungen durch die Klimaerwarmung vor allem in Hitzeperioden auch in der Stadt Graz bereits heute zentra-
le menschenrechtliche Schutzguter betreffen. Hitze und andere klimabedingte Auswirkungen beeintrachtigen
zunehmend das Recht auf eine gesunde Lebensfihrung und gefahrden diesbeztglich benachteiligte Gruppen
besonders. Urbane Hitze, mangelnde Beschattung und versiegelte Flachen stellen fir altere Menschen, Fami-
lien mit Kleinkindern und Personen mit gesundheitlichen Einschrankungen erhebliche Probleme dar. Mit dem
stadtischen Hitzeaktionsplan bestehen erste Ansatze flr einen systematischen Umgang mit diesen Risiken,
wahrend eine vorausschauende klimaresiliente Stadtgestaltung immer wichtiger wird.”®" In Entscheidungen
des EGMR und des deutschen Bundesverfassungsgerichts wird Klimaschutz zwar nicht als eigenstandiges
Grundrecht gesehen, aber aus bestehenden Rechten, wie dem Recht auf Leben, Gesundheit und Privatleben
abgeleitet. Die Gerichte verpflichten davon ausgehend Staaten zu wirksamen, vorausschauenden und genera-
tionengerechten KlimaschutzmaRnahmen, insbesondere auch im Interesse vulnerabler Gruppen.

Der Menschenrechtsbeirat empfiehlt daher, dass die Stadt Graz Klimaschutz explizit als Menschenrechtsthe-
ma verankern und die dazugehorigen Strategien entsprechend weiterentwickeln soll. Konkret wird empfohlen,
ein Gesamtkonzept ,, Grundrecht auf Klimaschutz"” zu entwickeln, das alle maRRgeblichen Ressorts verpflichtet,
Klima- und Gesundheitsfolgenabschatzungen vorzunehmen, besonders betroffene Gruppen zu erfassen und
systematisch zu schitzen und Planungs- und Entscheidungsprozesse an den menschenrechtlichen Anforde-
rungen an eine gesunde und klimaresiliente Umgebung auszurichten. Dieses Gesamtkonzept soll sicherstel-
len, dass KlimaschutzmafRnahmen nicht nur dkologische Ziele verfolgen, sondern auch direkt zur Erhaltung von
Menschenrechten beitragen, wozu sie auch regelmafiig Uberprift und evaluiert werden mussen.

750 Siehe dazu Beitrdge zum Menschenrechtsbericht 2025 des Gesundheitsamtes, Stadtplanungsamtes, der Abteilung Gestaltung offentlicher Raum, sowie des Umwelt-
amtes. — 751 Zur urbanen Resilienz der Stadt Graz siehe auch Menschenrechtsbericht 2021.
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Stellungnahmen des Magistrats

Stellungnahmen zum Menschenrechtsbericht 2025
vom 08.01.2026 (per Email)

Stellungnahme des Amts fiir Wohnungsangelegen-
heiten zum Kapitel Verbot der Diskriminierung und
zum Kapitel Faires Verfahren, Abschnitte Probleme
und Defizite (S.26 und S.64):

Das Amt fur Wohnungsangelegenheiten empfiehlt die
ersatzlose Streichung der gleichlautenden Passagen
(Probleme und Defizite, Diskriminierung von obdachlo-
sen Personen) auf den Seiten 26 und 64, da diese nicht
zutreffend sind.

Stellungnahme der Bau- und Anlagenbehorde, Re-
ferat fiir Strafen und Vollstreckung zum Verbot der
Diskriminierung, Abschnitt Uberblick, Allgemein
(S.22):

Im Referat fur Strafen und Vollstreckungen der Bau und
Anlagenbehorde der Stadt Graz wurde im Berichtszeit-
raum 2025 kein diskriminierender Vorfall gemafd Art llI
Abs 1 Z 3 EGVG zur Anzeige gebracht.

Im Berichtszeitraum 2025 wurden durch das Referat fir
Strafen und Vollstreckungen der Bau und Anlagenbehor
de der Stadt Graz keinerlei Sanktionen verhangt.

Zwei im Jahr 2023 angezeigte Vorfalle gemaf Art Il
Abs 1 Z 3 EGVG (Zutrittsverweigerung zu einem Lokal
aufgrund der ethnischen Zugehorigkeit) wurden im Be-
richtszeitraum 2025 durch das Landesverwaltungsge-
richt Steiermark gemafd 8 45 Abs 1 Z 1 VStG zur Einstel-
lung gebracht.

Stellungnahme des Sozialamts, Inklusionskoordi-
nator zu Kapitel Verbot der Diskriminierung, Rech-
te von Personen mit Behinderung, Abschnitt Daten
und Fakten (S.40):

Die entsprechenden MafRRnahmen-Empfehlungen wer
denden zustandigen Stellen und den Gemeinderat:innen
im Janner 2026 vorgelegt. Sie resultieren aus den Um-
setzungszielen der Inklusionsstrategie, wie sie im 6. Ka-
pitel der Inklusionsstrategie nach Querschnittsthemen
aufgeflhrt sind.

Zuvor erfolgte seit Herbst 2024 eine Erhebung des Status
Quo in den Abteilungen und stadtischen Unternehmen
(Besprechungen, Fragebogen) in Ricksprache mit dem
Beauftragten fur Menschen mit Behinderung, dem Beirat
fir Menschen mit Behinderung, der Amtsleitung des So-
zialamts und dem zusténdigen Stadtsenatsmitglied.

Durch die Inklusionsstrategie ist vorgegeben, dass dem
Gemeinderat zweijahrlich eine Umsetzungsplanung mit
einem Bericht vorgelegt wird, die wiederum alle zwei
Jahre auf die Wirkungen hin evaluiert wird.

Stellungnahme des Sozialamts, Inklusionskoordi-
nator zum Kapitel Recht auf Arbeit, Abschnitt Gute
Praxis (S.112) sowie zum Abschnitt Neue Empfeh-
lungen (S.113):

Niederschwellige Beschaftigungsangebote zur stufen-
weisen Heranfuhrung an den Arbeitsmarkt und zum
Aufbau der Beschaftigungsfahigkeit — NsBa:

Mit dem ESF+ Projekt ,Niederschwellige Beschéfti-
gungsangebote zur stufenweisen Heranflhrung an den
Arbeitsmarkt und zum Aufbau der Beschaftigungsfahig-
keit- NsBa" sollen die Teilhabechancen am Erwerbsle-
ben von besonders benachteiligten Gruppen verbessert
werden. Durch niederschwellige und individuelle Be-
schaftigungsangebote werden arbeitsmarktferne Men-
schen, insbesondere Langzeiterwerbslose und Bezie-
hende von Sozialunterstltzung, schrittweise an den
Arbeitsmarkt herangeflhrt. Eine sozialpadagogische
Begleitung ermaglicht es, individuelle Losungsstrate-
gien fur jene Herausforderungen zu erarbeiten, die ihre
Chancen am Arbeitsmarkt einschranken. Die Teilneh-
menden kdénnen bis zu neun Monate im Projekt be-
schaftigt werden.

NsBa wird lGber den ESF+, das Land Steiermark und die
Stadt Graz, Sozialamt, Bereich Arbeit und Beschaftigung
kofinanziert. Die Stadt Graz stellte 2024 € 120.000,- fur
jene vier Teilprojekte, die ausschlief3lich in Graz tatig wa-
ren, zur Verflgung.

BeP —Talente integrieren:

Am 01.12.2024 startete das ESF+ Projekt ,Beschafti-
gung und Perspektive am Arbeitsmarkt fur Jugendliche
und junge Erwachsene mit Fluchtbiografie’ kurz ,BeP
—Talente integrieren”’ Finanziert ist ,BeP — Talente inte-
grieren” aus Mitteln des Europaischen Sozialfonds+,
des AMS Steiermark und des Sozialamts, Bereich Arbeit
und Beschaftigung. Bis Ende 2025 wird die Integrati-
on von 130 mannlichen Personen in den ersten Arbeits-
markt gefordert. Mithilfe konkreter Arbeitseinsatze in
gemeinnutzigen oder privatwirtschaftlichen Betrieben
werden die Chancen auf langfristige Erwerbstatigkeit
und selbstbestimmte Existenzsicherung verbessert.
Zur Sicherstellung der Stabilisierung am Arbeitsmarkt ist
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neben einer standig begleitenden sozialpadagogischen
Betreuung auch eine Nachbetreuung fir die Teilnehmer
vorgesehen.

Neue Empfehlungen:

Der in vielen Betrieben und Branchen stark zuneh-
mende Arbeitskrafte- und Fachkraftemangel bleibt auch
2025 eine zentrale Herausforderung. Der Ausgleich
durch Migration ist langwierig und aufgrund verschie-
dener struktureller Rahmenbedingungen nur erschwert
moglich. Daflr braucht es an bestehende Bedingungen
angepasste Strategien und Unterstltzung durch den
Ausbau neuer zielgruppenspezifischer Projekte, wie
dem im Dezember 2024 gestarteten Projekt ,BeP —
Talente integrieren’ das sich zum Ziel gesetzt hat, bis
Ende 2025 130 mannliche Personen mit Fluchtbiogra-
fie in Beschaftigung zu bringen. Die Férderung und Um-
setzung beschaftigungspolitischer Malinahmen zur
Eingliederung verschiedener Zielgruppen (Langzeitar
beitslose, Personen 50+, Frauen, Menschen mit Be-
eintrachtigungen etc.) in den Arbeitsmarkt ist entschei-
dend, um dem Arbeitskraftemangel entgegenzuwirken.

Aus- und Weiterbildungsmalnahmen, wie z.B. der Gra-
zer Fonds fur Aufstieg und Entwicklung, der zur Mini-
mierung von Einkommensarmut beitragt, sind hierbei
essenziell. Das seit 2023 laufende Projekt , Pflege ist
mehr — Grazer Orientierungsmonat fur Pflegeberufe’
das Personen, die an einem Pflegeberuf interessiert
sind, Orientierungshilfen und Informationen rund um
die verschiedenen Berufsmaoglichkeiten im Bereich Pfle-
ge bietet, ist eine Initiative dem akuten Personalman-
gel im Pflegebereich in Graz entgegenzuwirken. In An-
betracht aktueller Entwicklungen und gesellschaftlicher
Strukturveranderungen ist es notwendig, nachhaltige
Losungen fur sinnstiftende Beschaftigung und soziale
Teilhabe fur alle Menschen zu entwickeln. Die Vernet-
zung mit Akteur:innen aus dem Bereich Arbeit und Be-
schaftigung in Graz hat dabei weiterhin hohe Relevanz.

Stellungnahme des Stadtmuseums Graz zum Kapi-
tel Recht auf Bildung, Abschnitt Gute Praxis (S.155):
Die geplante mehrsprachige Erweiterung des Audio-
guides fur ,Demokratie, heast!” ist uns noch nicht ge-
lungen.
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Mitglieder des Menschenrechtsbeirates der Stadt Graz

Stand Dezember 2025

Dr." Elke Lujansky-Lammer
(Vorsitzende)
Institut flr Frau und Familie

Anna Majcan, BSc
(stv. Vorsitzende)
Grazer Frauenrat

Mag. Max Aufischer
Kulturvermittlung Steiermark

Tristan Ammerer
Griner Gemeinderatsklub

Dr. Wolfgang Benedek
Universitatsprofessor i.R.,
Karl-Franzens-Universitat Graz

Sigrid Binder
Grine Gemeinderatin a.D.

Giinther Ebenschweiger
Praventionskongress

Mag. Christian Ehetreiber
Unternehmer fur politische

Bildung, Projektentwicklung
und Vereinsmanagement

Mag. Godswill Eyawo
Migrant:innenbeirat

Mag.? Daniela Grabovac
Antidiskriminierungsstelle
Steiermark

Dr. Hannes Graf
AMS Steiermark

Brigadier Thomas Heiland, BA MA
Stadtpolizeikommandant Graz

Karl Heinz Herper
SPO Stadtrat a.D.,
Menschenrechtspreistrager 2019/20

l_-_\nna Hopper
OVP Gemeinderatsklub, Mitglied ab
Dezember 2025

Mag.? Gabriele Metz, MA
GenderInstitut Graz

Joe Niedermayer
Rosalila Pantherlnnen

Fred Ohenhen
ISOP- Innovative Sozialprojekte

Mag. Wolfgang Palle
Beauftragter fir Menschen mit
Behinderung, Stadt Graz

Sabine Reininghaus
NEQOS Graz

An[\a Robosch
SPO Gemeinderatsklub

Mag.? Kavita Sandhu, BA MA
Integrationsreferat, Stadt Graz

Mag. Markus Scheucher
BHS-Lehrer i.R., Lektor WU Wien

Mag.? Denise Schiffrer-Barac
Kinder und Jugendanwaltschaft
Steiermark

Mag. Michael Schwanda
Oberlandesgericht Graz

Dr. Klaus Starl
Geschaftsstelle des
Menschenrechtsbeirates, ETC Graz

Mag.a Ulrike Taberhofer
KPO Gemeinderatsklub

Daniela Touray, Med BEd
VS St. Andra

Nora Todtling-Musenbichler
Direktorin Caritas Steiermark

Dr." Claudia Unger
OVP Gemeinderatsklub,
Mitglied bis November 2025

Mag.? Angelika Vauti
Universalmuseum Joanneum,
Abteilung fur Besucher:innen

Dr. Wolfgang Wehap
Amt der Blrgermeisterin

Mag. Eva Wenig, PhD
Interreligioser Beirat

Dr. Josef Wilhelm
Vorstand Friedensburo Graz

Mag.? Jutta Willfurth
Friedensblro Graz

Mag. Michael Winter
(Korruptions-)Freier Gemeinderatsklub

Geschaftsstelle:

Européisches Trainings- und Forschungszentrum

fir Menschenrechte und Demokratie
an der Universitat Graz (ETC Graz)
ElisabethstraRe 50B, 8010 Graz

Tel: 0316/380-15 36

https://www.graz.at/cms/beitrag/10153819/7771489/menschenrechtsbeirat_in_graz.html

Referentin: Mag.? Alexandra Stocker
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Der Menschenrechtsbeirat
der Stadt Graz

Information/Kontakt:

Geschaftsstelle des Menschenrechtsbeirates:
ETC Graz, Elisabethstrae 50B, A-8010 Graz
menschenrechtsbeirat@etc-graz.at



